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Entscheidungshilfen der Bauaufsicht

Entscheidungshilfen der Bauaufsicht

Startseite EHB
Die Entscheidungshilfen der Berliner Bauaufsicht (EHB) sind eine Zusammenstellung aktueller
bauaufsichtlicher Entscheidungstendenzen (Ermessensausübungen) für nicht speziell geregelte
Sachlagen.
Die Beiträge wurden aus den Sitzungen der Amtsleiter der Berliner Bauaufsicht, dem FAQ
der Bauaufsicht und aus einzelnen Informationsveranstaltungen zusammen getragen. Die
Entscheidungshilfen sind keine Vorschriften, aus denen Rechtsverbindlichkeiten abgeleitet werden
können.
Die Beiträge sind thematisch nach der Berliner Bauordnung strukturiert.

Die Entscheidungshilfen werden ergänzt, wenn entsprechende Beiträge vorliegen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zur Zeit unseren Newsletter nur versenden,
wenn bedeutende Ergänzungen oder Änderungen eingepflegt werden 
Sie können sich aber jederzeit über erfolgte Änderungen in der "Historien-Tabelle" informieren.
Diese finden Sie unter Allgemeines. Die neuesten Änderungen stehen am Ende der Tabelle.
Wenn Sie als Anwender Fragen oder Vorschläge zu einem Beitrag für die Entscheidungshilfen haben, so
senden Sie uns bitte eine E-Mail

Hier können Sie alle Beiträge der EHB als pdf-Datei herunterladen:

Entscheidungshilfen der Berliner Bauaufsicht (pdf; ca. 1010 KB)
(Stand: 04.11.2016)

Mit unserem Newsletter "EHB-NEWS - Neues zu den Entscheidungshilfen der Berliner Bauaufsicht"
halten wir Sie gern auf dem Laufenden, wenn bedeutende Ergänzungen oder Änderungen eingepflegt
werden.

Abonnieren bzw. Ändern von EHB-NEWS

Allgemeines
Allgemeine bauordnungsrechtliche Vorschriften
§ 1 Anwendungsbereiche

§ 1 - Bauaufsichtliche Behandlung von Handels- und Dienstleistungsgeschäften auf U-Bahnhöfen
Bezirksämter (alle) von Berlin- Bau- und Wohnungsaufsichtsamt -

Rundschreiben VI F Nr. 5/2002

Bauaufsichtliche Behandlung von Handels- und Dienstleistungsgeschäften auf U-Bahnhöfen

Anlass für die nachfolgenden Regelungen war der für notwendig erachtete Abstimmungsbedarf
baurechtlicher Anforderungen an derartige Anlagen.

mailto:ehb@senstadt.berlin.de?subject=Neue%20Frage%20%2F%20neuer%20Beitrag%20EHB&body=Sehr%20geehrte%20Damen%20und%20Herren%2C%0D%0A%0D%0Aich%20habe%20folgende%20Anregeung%20bzw.%20Frage%2C%20die%20in%20die%20Entscheidungshilfen%20der%20Bauaufsicht%20aufgenommen%20werden%20sollte.
https://ssl.stadtentwicklung.berlin.de/mailman/listinfo.cgi/ehb-news
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Die Berücksichtigungsverpflichtung baurechtlicher Anforderungen, hier sind die bauordnungsrechtlichen
sowie die bauplanungsrechtlichen Vorgaben gemeint, kann nur sichergestellt werden, wenn eine
Beteiligung der Bau- und Wohnungsaufsicht erfolgt. Um dieses in den Fällen ermöglichen zu können,
die neben der Genehmigung nach der Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen
(Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung - BOStrab - vom 11. Dezember 1987 (BGBl. I S. 2648) auch
einer baurechtlichen Genehmigung bedürfen, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

1. Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 BauOBln gilt die BauOBln nicht für Anlagen des öffentlichen Verkehrs
mit Ausnahme von Gebäuden. Dies schließt nicht aus, dass für Nutzungen, die nicht in den
Rahmen eines angemessenen U-Bahnhofsbetriebs eingeordnet werden können, die bezirklichen
Bauaufsichtsämter in die Entscheidung eingebunden werden müssen.

2. Da für die bereits vorhandenen U-Bahnhöfe eine Steigerung der Attraktivität durch eine intensivere
Nutzung erreicht werden und hierfür kein neues Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden
soll, muss bei Nutzungen, die über die Versorgung mit Reisebedarf hinausgehen, eine enge
und koordinierte Zusammenarbeit zwischen der BVG und der für die Bahnanlagen zuständigen
Abt. VII der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung einerseits und den Bauaufsichts- und
Stadtplanungsämtern andererseits sichergestellt werden.

3. Angesichts des großen städtebaulichen und verkehrlichen Interesses soll der nachfolgende
Katalog ein Hilfsmittel bilden, um nach Möglichkeit die Revitalisierung der U-Bahnhöfe zeitnah zu
bewältigen. Hierbei soll nicht außer Acht gelassen werden, dass der planungsrechtliche Vorbehalt
für Nutzungen, die städtebaulich unverträglich sind, in jedem Fall berücksichtigt werden kann.

Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten im Rahmen der Genehmigung derartiger Nutzungen, ist
es erforderlich zu unterscheiden, wie die jeweilige bauliche Anlage genutzt wird. Unmittelbar dem
Bahnbetrieb dienende Nutzungen sowie Nebennutzungen (z. B. Verkaufsstätten, die zur Deckung
des Bedarfs der Reisenden dienen, oder Gaststätten, die überwiegend für Reisende bestimmt
sind) werden vom Widmungszweck gedeckt, so dass hier die Zuständigkeit ausschließlich bei der
Technischen Aufsichtsbehörde liegt. Für alle anderen Nutzungen ist dagegen die Zuständigkeit der
Bauaufsichtsbehörde gegeben.

Folgende zwei Kategorien von Einrichtungen sind deshalb zu unterscheiden:

A) Handels- und Dienstleistungsgeschäfte, die unter Reisebedarf einzuordnen sind.

Definition Reisebedarf:

Dies sind die klassischen Verkaufsstellenkioske. In analoger Anwendung der Regelungen des
Ladenschlussgesetzes (Gesetz über den Ladenschluss vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 875),
zuletzt geändert durch Art. 211 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785), können
Handels- und Dienstleistungsgeschäfte, die entsprechende Artikel anbieten, hierunter eingeordnet
werden.

Nach § 2 wird hier definiert:

Reisebedarf im Sinne des Gesetzes sind:

• Zeitungen, Zeitschriften (sowie Lotto und Toto, nicht im Gesetz erwähnt);
• Stadtkarten, Stadtpläne, Reiselektüre;
• Schreibmaterialien;
• Tabakwaren;
• Schnittblumen;
• Reisetoilettenartikel;
• Filme, Tonträger;
• Bedarf für Reiseapotheken;
• Reiseandenken und Spielzeug geringeren Wertes;
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• Lebens- und Genussmittel in kleinen Mengen;
• Ausländische Geldsorten.

Drüber hinaus sind auch

• Säuglingspflege- und Säuglingsnahrungsmittel;
• Hygienische Artikel;
• Desinfektionsmittel

hierunter einzuordnen.

Überschreitet jedoch die Größe des Dienstleistungsbetriebes eine angemessene
Verkaufsflächengröße, so ist davon auszugehen, dass hier mehr als nur der Reisebedarf abgedeckt
wird.

B) Handels- und Dienstleistungsgeschäfte, die nicht Reisebedarf sind.
4. Genehmigungsverfahren zu A

In diesen Fällen (Reisebedarf) erfolgt die Genehmigung ausschließlich durch die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung - Abt. VII/Technische Aufsichtsbehörde (TAB). Von hier aus werden
betriebliche und sicherheitsrelevante Maßnahmen festgelegt. Eine Genehmigung durch die
Bauaufsicht ist nicht erforderlich und auch nicht vorgesehen.

5. Genehmigungsverfahren zu B

In den übrigen Fällen ist eine Genehmigung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
erforderlich. Da die BOStrab keine Konzentrationswirkung hat, muss die BVG somit eine
Baugenehmigung beantragen. In diesem Verfahren müssen die materiellen Anforderungen geprüft
werden, wobei nur die jeweilige Nutzungseinheit für sich gesehen zu beurteilen ist. Im Rahmen
der AV-Beteiligung vom 9. September 1998 (ABl. S. 3762, DBl. VI S. 170) sind die betroffenen
Behörden und Dienststellen zu beteiligen. Hierbei ist auch Sen Stadt Abt. VII, Technische
Aufsichtsbehörde -TAB - mit einzubeziehen.

Im Auftrag
Zander

Dieser Beitrag wurde in TOP 42.7.3.2 der Als behandelt.

§ 1 - Welche Flächen gehören zum "öffentlichem Straßenland"?

Welche Flächen gehören zum "öffentlichem Straßenland"?

Mit dem öffentlichen Straßenland sind die nach dem Berliner Straßengesetz gewidmeten Straßen und die
nach dem Bundesfernstraßengesetz (FStrG) gewidmeten öffentlichen Straßen (hier: Bundesfernstraßen)
gemeint. Die Sondernutzung wird in dem jeweiligen Gesetz geregelt. Für Werbeanlagen auf öffentlichem
Straßenland werden von den zuständigen Behörden unter Berücksichtigung der planungsrechtlichen
Festsetzungen bzw. der Zulässigkeit von baulichen Anlagen an Bundesfernstraßen eigene Bescheide
erteilt.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt

§ 2 Begriffe

§ 2- Keine Übermessung von Galerieöffnungen bei GFZ - Berechnung

Galerien haben nur dann Auswirkungen auf die Zahl von Vollgeschossen, wenn die Zwischenebenen von
danebenliegenden Räumen aus zugänglich sind und darüber hinaus auch über mindestens 2,3 m lichte
Höhe verfügen.
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Galerien in der Art von Emporen, die keine eigenständige Nutzungsqualität haben, werden nicht auf die
Zahl der Vollgeschosse angerechnet.
Überhohe Geschosse (über 3,50 m) unterliegen grundsätzlich der Regelung des § 21 Abs. 4 BauNVO
und müssen dementsprechend gesondert berechnet werden.
Wird bei keinem Vollgeschoss die Höhe von 3,50 m überschritten, bedarf es keines besonderen
Nachweises.
Wird diese Höhe überschritten, muss für die Überprüfung der zulässigen GFZ (Vorgabe aus einem
Bebauungsplan) eine Berechnung über die tatsächlich erreichte BMZ erfolgen. Eine Teilung des BMZ-
Wertes durch 3,5 ergibt dann den GFZ - Wert.

(GFZ: Geschoßflächenzahl;  BMZ: Baumassenzahl)

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 38.10.2 der Als behandelt.    Stand   04-2010

§ 2- Wann ist ein Kinderladen ein Sonderbau?

Tageseinrichtungen für Kinder sind nach § 2 Abs. 4 Nr. 10 BauOBln Sonderbauten. Diese bedürfen einer
Baugenehmigung, der Brandschutznachweis ist bauaufsichtlich zu prüfen.Unter der Vorlage und der
Bewertung des Brandschutznachweises können "Kinderläden" ein geringfügiges Vorhaben darstellen.
Dementsprechend ist zu bescheiden (§ 60 Abs.3 BauOBln). Handelt es sich um geringfügige Vorhaben,
müssen gemäß § 66 Abs. 3 BauOBln die Bauvorlagen nicht von einem bauvorlageberechtigten
Entwurfsverfasser unterschrieben sein.Auch diese Einrichtungen unterliegen nach § 2 Abs.1 Nr.3
BrandsichVO der Brandsicherheitsschau.Der TOP 49.12 des Berichtes der Amtleitersitzung vom
07.09.2005 wird aufgehoben.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 12 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand  12/2012

§ 2- Sind große oder unterirdische Garagen Sonderbauten

Große oder unterirdische Garagen sind keine Sonderbauten gem. § 2 Abs. 4 BauOBln. Sie sind auch
nicht unter § 2 Abs. 4 Nr. 18 BauOBln als Sonderbauten einzugruppieren.

Unterirdische Garagen sind in die Gebäudeklasse 5 einzuordnen.

Die bauaufsichtliche Prüfung der bautechnischen Nachweise dieser Bauvorhaben ergibt sich aus § 67
Abs. 2 BauOBln.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 83 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 2- Sind Bauvorhaben die nach der Industriebaurichtlinie beurteilt werden, generell
Sonderbauten gemäß § 2(4) Nr. 18?

Nein. Der Gebäudetyp " Industriebau" ist nicht generell ein Sonderbau. Ein " Industriebau" wird zum
Sonderbau, wenn dieser z.B. die Tatbestände nach § 2 Abs. 4 Nr.3 oder 2,6,16,17 BauOBln erfüllt. Die
MIndBauR ist in jedem Fall als Technische Baubestimmung (Nr.3.3 AV LTB) zu beachten. Von den
Technischen Baubestimmungen kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen Lösung in gleichem
Maße die allgemeinen Anforderungen des § 3 Abs. 1 BauOBln erfüllt werden.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 259 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 2- Wann sind Verkaufsstätten, Verkaufsräume und Ladenstraßen als Sonderbauten zu
betrachten?

In § 2 Abs. 4 Nr. 4 BauO Bln ist geregelt, dass Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen
eine Brutto-Grundfläche von mehr als 800 m² haben, als Sonderbauten zu behandeln sind.
Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen eine Brutto- Grundfläche von weniger als
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800 m² (z. B. 795 m²) haben, sind keine Sonderbauten im Sinne des § 2 Abs. 4 Nr. 4 BauOBln. Die
Flächen der Nebenräume wie Lager- Personal,- Sanitärräume sowie Pfandrückgaberäume werden bei
der Ermittlung, ob ein Sonderbau vorliegt, nicht hinzugerechnet. Diese Betrachtungsweise entspricht der
Muster-Verkaufsstättenverordnung (Muster-Verordnung der Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU
über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten). Obwohl zu einer Verkaufsstätte auch Nebenräume
(vergl. § 2 Abs. 1 Muster-Verkaufsstätten VO) gehören, bedeutet dies nicht , dass die Flächen der
Nebenräume zu der eigentlichen Verkaufsstätte hinzugerechnet werden. Schutzziel ist hier insbesondere
der Kunde in der Verkaufsstätte. Dies bedeutet, dass Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und
Ladenstraßen eine Brutto-Grundfläche von weniger als 800 m² haben, aber eine Brutto-Grundfläche z.
B. von ca. 1.100 m² inkl. Lager-, Personal-, Sanitärräumen und Pfandrückgaberäumen aufweisen, im
Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 63 BauO Bln bearbeitet werden können.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 24 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand   04-2012

§ 2- Wie ermittelt man die Gebäudeklasse?

§ 2 Abs. 3 BauOBln regelt die Einteilung in Gebäudeklassen.

Bei der Ermittlung der Gebäudeklassen ist der Gebäudeteil mit dem höchstgelegenen Geschoss
zu betrachten, in dem ein Aufenthaltsraum möglich oder ein Stellplatz vorgesehen ist. Die
Brandschutzanforderungen richten sich jedoch anders als nach der bisherigen Abstufung nicht mehr
allein nach der Gebäudehöhe, sondern ergeben sich aus einer Kombination dieses Kriteriums mit der
Zahl und Größe von Nutzungseinheiten.

Es wird auf die Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum
möglich oder ein Stellplatz vorgesehen ist, über der Geländeoberfläche im Mittel (anstelle des
ungünstigsten Punkts) abgestellt. Das ist im Hinblick auf die Erfordernisse der Personenrettung
vertretbar, da die Anforderungen an die Zugänge und Zufahrten für Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr
(siehe § 5 BauOBln) und an die Rettungswege (siehe §§ 33 ff. BauOBln) davon unberührt bleiben.
Der Hinweis auch auf Stellplätze, schließt Geschosse, die Stellplätze (Garagengeschosse) beinhalten,
bei der Festlegung der jeweiligen Gebäudeklasse mit ein. Die Festlegung einer Gebäudeklasse unter
Vernachlässigung von ein oder mehreren Garagengeschossen ist durch die o. g. Klarstellung nicht
zulässig.

Nutzungseinheiten definieren sich als abgeschlossene, einem bestimmten Nutzungszweck zugeordnete
Bereiche. Die Nutzungseinheit kann über mehrere Geschosse gehen, die intern miteinander verbunden
sind. Zuordnung zu einem bestimmten Nutzungszweck bedeutet, dass diese Nutzungseinheiten allein
und selbständig der Nutzung zweckentsprechend genutzt werden können, z. B. Wohnungen, kleine
Verwaltungseinheiten, Praxen, kleine Läden usw. einschl. notwendiger Nebenräume wie Toiletten.

Für Gebäude mit dieser Zellenbauweise (auch Kompartment-Bauweise genannt) sind daher geringere
Brandschutzanforderungen vertretbar. Gebäude mit Nutzungseinheiten mit einem bestimmten
Nutzungszweck, die deutlich kleiner sind als Brandabschnitte, die gegeneinander mit Brandschutzqualität
abgetrennt sind und die über ein eigenes Rettungswegsystem verfügen, stellen für die Brandausbreitung
und die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr ein geringeres Risiko dar als Gebäude mit ausgedehnten
Nutzungseinheiten.

Im Industrie- und Gewerbereich sind häufig die Gebäude aus unterschiedlichen hohen Bauteilen,
die unterschiedlichen Gebäudeklassen zugeordnet werden könnten, nicht immer durch Brandwände
getrennt. Diese Konstellation kann zu einer besonderen Einschätzung zur Erfüllung des Schutzziels
führen. Ob die sich daraus ergebenen Brandschutzanforderungen auf alle Gebäudeteile anzuwenden
sind, muss deshalb im Einzelfall entschieden werden.

Die Berechnung der Größe der Brutto-Grundfläche der Nutzungseinheit gehen sämtliche Räume einer
Nutzungseinheit in die Berechnung mit ein. Bei der Ermittlung der Brutto-Grundfläche bleiben Flächen im
Kellergeschoss außer Betracht. Die Flächen werden nach der allgemein gängigen Definitionen der DIN
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277 - Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau - berechnet und ist auch für Teilflächen
anzuwenden.

Gebäudeklasse 1 umfasst freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m mit nicht mehr als zwei
Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche. Das sind vor allem die
freistehenden Ein- und Zweifamilienhäuser. Der Anbau einer verfahrensfreien Garage oder eines
verfahrensfreien Schuppens führt nicht dazu, dass das Hauptgebäude der Gebäudeklasse 1 in eine
höhere Gebäudeklasse überführt wird.

Die Nutzung wird jedoch nicht mehr auf Wohnen beschränkt. Ebenfalls in die Gebäudeklasse 1 sind die
freistehenden landwirtschaftlichen Betriebsgebäude eingeordnet.

Die gleichen Gebäude (ohne landwirtschaftliche Betriebsgebäude) sind in die Gebäudeklasse 2
eingestuft, wenn sie nicht freistehend sind.

In Gebäudeklasse 3 werden alle übrigen Gebäude einer Höhe bis zu 7 m eingeordnet.

Die Gebäudeklasse 4 umfasst Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils
nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche. Dies bedeutet, dass bei einer Fußbodenoberkante unterhalb
von 13,00 m ein Nutzer mehrere Nutzeinheiten auf jeweils 400 m² begrenzen kann. Entscheidend für den
Brandschutz ist die Betrachtung der Größe der jeweiligen Nutzungseinheiten und nicht die Anzahl der
Nutzeinheiten, die ein Nutzer selber nutzt.

Alle sonstigen Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude fallen in die Gebäudeklasse 5. Für
Räume im Kellergeschoss enthält das Brandschutzkonzept eigene Regelungen, sowohl hinsichtlich der
Bauteilanforderungen, als auch der Zugänglichkeit und der Rettungswege. Selbstständige unterirdische
Gebäude werden nicht von den Gebäudeklassen 1 bis 4, sondern von Gebäudeklasse 5 erfasst; auf die
Flächengröße kommt es dabei nicht an.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 26 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand 04-2012

§ 2- Wann werden Großraumbüros zu Sonderbauten?

Nach § 2 Abs. 4 Nr. 5 BauOBln werden Gebäude, in denen Räume, die einer Büro- oder
Verwaltungsnutzung dienen und einzeln eine Brutto-Grundfläche von mehr als 400 m² haben, zu
Sonderbauten.

Die Größenangabe bezieht sich ausdrücklich nur auf einzelne Räume und nicht auf Nutzungseinheiten.
Die Nutzungsart Büro- oder Verwaltungsnutzung eines einzelnen Raumes (wie z. B. als Großraumbüro)
wird in Nr. 5 aufgeführt, weil die größere Zahl von Personen in einem einzigen Raum zur
Sonderbaueigenschaft führt. In diesem Fall ist über die Flächengröße eine "Einstiegsschwelle"
angegeben worden.

Nutzungseinheiten, bestehend aus mehreren Räumen für Büro- oder Verwaltungsnutzung plus
Nebenräume für Lager, Sanitär, Pausen etc., sind damit nicht gemeint.

Aus der daraus folgenden Eigenschaft als Sonderbau des gesamten Gebäudes ergibt sich die
verfahrenssteuernde Wirkung für das Baugenehmigungsverfahren. Die Genehmigungspflicht als
Sonderbau bezieht sich auf das Gebäude unter Berücksichtigung dieser besonderen Räume.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 27 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand   04-2012
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§ 2- Wann führt eine Brutto-Gesamtfläche von mehr als 1.600 m² zur Einstufung als Sonderbau?

Nach § 2 Abs. 4 Nr. 3 BauOBln werden Gebäude -mit Ausnahme von Wohngebäuden-  unabhängig
von der Art ihrer Nutzung aufgrund ihrer Ausdehnung als Sonderbauten eingeordnet, wenn die größte
Ausdehnung eines Geschosses 1.600 m² Brutto-Grundfläche überschreitet.

Entscheidend kann dabei sein, ob die Fläche eines Gebäudegeschosses durch einen Verbindungsbau
mit einer anderen Gebäudegeschossfläche einen Zusammenhang bildet. Dies kann man dann bejahen,
wenn beide Geschossflächen mit dem Verbindungsbau einen Brandabschnitt bilden. Hier ist zu addieren
und es ergibt sich bei mehr als 1.600 m² die Sonderbaueigenschaft nach Nr. 3.

Dies kann im Industrie- und Gewerbebereich, die zwischen den einzelnen Gebäuden häufig offen
verbunden sind, der Fall sein.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 28 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand  04-2012

§ 2- Unter welchen Bedingungen fällt eine Lagerfläche im Freien unter die Sonderbaudefinition?

§ 2 Abs. 4 Nr. 17 BauOBln legt fest, dass bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umfang
mit oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr verbunden ist, den
Sonderbautatbestand erfüllen. Durch diese verfahrenssteuernde Einstufung soll ermöglicht werden, dass
im Baugenehmigungsverfahren auf den Einzelfall bezogene Anforderungen gestellt werden können.

Lagerplätze oder Abstellplätze sind gem. § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 BauO Bln bauliche Anlagen.

Eine Festlegung eines bestimmten Größenkriteriums für die Lagerung unter freiem Himmel hat der
Gesetzgeber zur Erfüllung der Sonderbaudefinition nach Nr. 17 ausdrücklich nicht vorgenommen.

Entscheidend ist vielmehr, ob vom Lagergut im Freien (z. B. wegen der Materialart und/oder Menge)
eine erhöhte Explosions- oder Brandgefahr ausgeht. Allein die Tatsache, dass ein Lagergut brennbar ist,
rechtfertigt nicht automatisch ein Einstufung nach Nr. 17.

Lagerflächen innerhalb von Gebäuden werden nicht nach Nr. 17 als Sonderbau behandelt, sondern bei
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen der sonstigen Aufzählungen in § 2 Abs. 4 BauOBln ggf.
zu einer Einstufung als Sonderbau führen.

Insbesondere das jeweilige Explosions- oder Brandgefahrenpotential der zu lagernden Soffe auf einem
Lagerplatz erfordern regelmäßig eine Einzelfallbetrachtung.

Vereinzelt können weitere Richtlinien oder Mustervorschriften bei der Beurteilung herangezogen werden.
Z. B. Muster-Kunststofflager-Richtlinie (Muster-Richtlinie über den Brandschutz bei der Lagerung von
Sekundärstoffen aus Kunststoff - MKLR), Fassung Juni 1996. Hier werden bestimmte Anforderungen
gestellt, sofern bestimmte Stoffe in einer bestimmten Menge gelagert werden, also ein klassischer Fall für
Nr. 17.

Im Regelfall sollte gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr die maßgebliche Entscheidung getroffen
werden, ob Nr. 17 Anwendung findet.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 29 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand   04-2012

§ 2- Sind beheizte Schankveranden oder -vorgärten bauliche Anlagen?

Da durch die Hülle ein umschlossener Raum entsteht, sind die Schankveranden bauliche Anlagen.
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Dieser Beitrag wurde als Nr. 106 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand  04-2012

§ 2- Muss ein großer Sonnenschirm genehmigt werden?

Ist ein Sonnenschirm (Größe ca. 8x8m) mit Fundament ein Vorhaben nach § 2 BauOBln, dass einer
Baugenehmigung bedarf?

Ein Sonnenschirm dieser Größe mit Fundament ist eine bauliche Anlage nach § 2 Abs. 1 BauOBln.
Aufgrund der Größe ( 64 qm) kann diese bauliche Anlage auch nicht als unbedeutend nach § 62 Abs.
1 Nr. 15 Buchstabe e BauOBln angesehen werden, so dass ein Verfahren nach den § 63 oder § 64
BauOBln durch zu führen ist.

.
Dieser Beitrag wurde als Nr. 168 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand   04-2012

§ 2- Sonderbaukriterien für Ladenstraßen

Sind in einem Gebäude untergebrachte Verkaufsstätten, die jede für sich betrachtet weniger als 800 qm
Brutto-Grundfläche (BGF) haben, jedoch zusammen  mehr als 800 qm BGF aufweisen, Sonderbauten im
Sinne des § 2 Abs. 4 Nr. 4 BauO Bln?

Ja,
da beide Verkaufsstätten in einem Gebäude untergebracht sind, d.h. weder baulich noch
gebäudetechnisch getrennt sind, handelt es sich um einen Sonderbau, da die BGF mehr als 800 qm
beträgt.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand   04-2012

§ 2- Wie definiert sich die Brutto-Grundfläche in § 2 Abs. 3 BauO Bln?

Die Flächendefinition zu § 2 Abs. 3 Satz 4 BauO Bln erfolgt einheitlich nach DIN 277 mit Ausnahme der
Anrechnung der Flächen im Kellergeschoss.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand   04-2012

§ 2- Festlegung der Nutzungseinheiten durch den Antragsteller

Eine "Unterteilung" von Gebäuden / Geschossen mittels Nutzungseinheiten < 400 m² ist zur
Aussteuerung der Zuordnung der Gebäudeklasse zulässig.
Ergänzend ist zu bemerken, dass es auch mehrere Nutzungseinheiten mit einem gleichen
Nutzungszweck in einem Gebäude/Geschoss geben darf. Auch ein funktionaler Zusammenhang
löst die Selbständigkeit der betroffenen Nutzungseinheiten nicht auf. Nutzungseinheiten sind
brandschutztechnisch durch feuerwiderstandsfähige Bauteile (Wände und Decken) zu anderen
Nutzungseinheiten abgetrennte Bereiche. Nutzungseinheiten sind auch unabhängig von der
"Betreiberzahl" zu betrachten. Gemein-same Rettungswege (Flur/Treppenräume) sind zulässig, hier ist
nicht der Rettungsweg über eine andere Nutzungseinheit gemeint.
Die Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz wird sich anlässlich der Überarbeitung der
MBO nochmals mit dem Begriff "Nutzungseinheit" beschäftigen.

Dieser Beitrag wurde in TOP 63.5 der Als behandelt     Stand 12/2012
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§ 2 Beherbergungsstätte, Boardinghouse, Ferienwohnung und Wohnung -Abgrenzung-

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat in seinem Beschluss vom 06.07.2006, OVG 2 S
2.06, folgende Kriterien für die Unterscheidung herangezogen (S. 5, Hervorhebung durch Uz.):

1. Wohnnutzung, Wohnung, Wohnen

"Die Begriffe Wohnen, Wohngebäude (z. B. in § 3 Abs. 1 und 2 BauNVO) und Betrieb eines
Beherbergungsgewerbes (z. B. in § 3 Abs. 3 Fr. 1 BauNVO) sind in der Baunutzungsverordnung
nicht näher umschrieben. In der Rechtsprechung wird die Annahme einer Wohnnutzung jedoch
maßgeblich an eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit geknüpft, die durch die Möglichkeit eigenständiger
Haushaltsführung und unabhängiger Gestaltung des häuslichen Wirkungskreises gekennzeichnet ist.
Dies setzt vor allem eine eigene Kochgelegenheit für die Zubereitung von Speisen voraus, die eine
gewisse Unabhängigkeit von der Inanspruchnahme von Gemeinschaftsräumen, wie Frühstücksraum
Speisesaal usw. gewährleistet (vgl. BVerwG, Beschluss vom 25. März 1996, BRS 58 Nr. 56; ...)."

Merkmale für eine Wohnnutzung:

Die Ausgestaltung der Räume ermöglicht auf eine gewisse Dauer ein selbst bestimmtes häusliches
Leben, d.h.

- Zimmer sind größer als Hotelzimmer typischerweise sind
(Ein typisches Hotelzimmer ist bis ca. 25 qm groß, Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung der
Stadt München, Information der HA IV Nr. 2006 - 07 vom 21.12.2006)
- Möglichkeit der Eigengestaltung der Räume
- Kochgelegenheit und weitere, zur eigenständigen Haushaltsführung geeignete technische Geräte,
- Fehlen nennenswerter Dienstleistungen und
- weitgehendes Fehlen der für einen Beherbergungsbetrieb typischen Nebenräume außerhalb des
vermieteten Bereichs (Rezeption, Büro, Frühstücksraum, Personalräume, Lagerräume für Wäsche und
Putzmittel)..

Nach Wilke/Dageförde/Knuth/Meyer/Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A., 2008, § 49, 1 ist eine
"Wohnung im Sinne des Baurechts (...) die Gesamtheit der Räume (insbesondere Wohn-, Schlaf-,
Abstellraum, Küche, Bad, Toilette), die die Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen (...)".
Dabei sollen die bauordnungsrechtlichen Anforderungen (lichte Raumhöhe, Belüftung, Beleuchtung
mit Tageslicht, Einrichtungen etc.) "ein den heutigen Lebensverhältnissen angemessenes Wohnen
gewährleisten" (Wilke u. a. aaO).

Während der Begriff der "Wohnung" an die Nutzungseinheit anknüpft, ist "Wohnen" als Nutzungsart auch
in Zweitwohnungen, Ferienwohnungen oder Studentenwohnheimen möglich, Reichel/Schulte, Handbuch
Bauordnungsrecht, München, 2004, S. 643).

Bauordnungsrechtlich werden Wohnungen (einschließlich Ferienwohnungen) von Beherbergungsstätten
unterschieden. Für Beherbergungsstätten (mit mehr als 12 Gastbetten) sehen zum einen die
Betriebs-Verordnung - BetrVO besondere betriebliche Anforderungen und des weiteren über die AV
Mustervorschriften die Muster-Bbeherbergungsverordnung (MBeVO) besondere bauliche Anforderungen
vor. Ferienwohnungen sind nach der MBeVO ausdrücklich ausgenommen, da letztere eher den
Charakter einer Wohnung haben und dafür die entsprechenden Anforderungen ausreichen, d.h. für eine
Ferienwohnung sind aus Sicht des Brandschutzes nicht unbedingt höhere Anforderungen zu stellen als
für Wohnungen.

2. Beherbergung, Beherbergungsbetrieb

In Abgrenzung zur Wohnnutzung sei nach dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, aaO,
von einem Beherbergungsbetrieb auszugehen, wenn sich eine Zimmervermietung auf eine reine
Übernachtungsmöglichkeit beschränke und der Gast ausstattungsbedingt auf die Inanspruchnahme
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weiterer Dienstleistungen angewiesen sei. Das OVG Nordrhein-Westfalen, Oberverwaltungsgericht
NRW, Beschluss vom 14.08.2007 - 10 A 1219/06 - (betraf die Vermietung von Zimmern in einem
selbst bewohnten Einfamilienhaus an Messegäste für eine Dauer von jeweils bis zu fünf Tagen -
Bad- und Küchenbenutzung eingeschlossen- im Allgemeinen oder Reinen Wohngebiet), Nr. 13, führt
zur Unterscheidung gegenüber einer Wohnnutzung aus: "Eine Beherbergung stellt eine im Regelfall
befristete Dienstleistung dar, die der Betroffene so entgegennimmt, wie sie angeboten wird; eine eigene
"Häuslichkeit" begründet er damit nicht. Hinzu kommt, dass die Beherbergung auf einen wechselnden
Kreis von Personen angelegt ist, die das Zimmerangebot annehmen, ohne dass Veränderungen an
Ausstattung und Zuschnitt des Angebots vorgenommen werden. Das Wohnen ist demgegenüber
typischerweise nicht "jedenfalls nicht tageweise" befristet und eröffnet Gestaltungsmöglichkeiten, die
genutzt werden können, aber nicht müssen." Merkmale für Beherbergungsbetrieb:

- Vermietung kleiner hoteltypischer Zimmer,
- Kurzzeitvermietung, ab 1 Übernachtung,
- ständig wechselnde Beherbergung von Gästen,
- hoteltypische Serviceleistungen, wie tägliche Reinigung, Wechsel von Bettwäsche und Handtüchern,
Bestücken von Kühlschränken, Frühstücksbuffet,
- nicht abwählbare Serviceleistungen,
- Speiseräume mit Personalservice, betriebsnotwendige Nebenräume, Aufenthalts- und Sozialräume für
das Personal sowie Lagerräume für die Unterbringung von Servicegerätschaften und Bedarfsartikeln

3. Boardinghouse

Ein Boardinghouse stelle eine "Übergangsform zwischen einer Wohnnutzung und einem
Beherbergungsbetrieb dar, wobei die schwerpunktmäßige Zuordnung von den konkreten Verhältnisse
des Einzelfalls" abhänge, OVG Berlin-Brandenburg aaO, S. 5.

Bei der Abgrenzung der Nutzungsarten "kommt es darauf an, welcher Leistungsumfang vom
Nutzungskonzept umfass ist, und ob sich der angegebene Nutzungszweck des Vorhabens, der
grundsätzlich durch den Bauherrn bestimmt wird, innerhalb des objektiv Möglichen hält. Abzustellen ist
auf einen an den objektivern Nutzungsmöglichkeiten orientierten Nutungszweck, wie er sich aus den vom
Bauherrn vorgelegten Bauunterlagen ergibt (...). Der Nutzungszweck lässt sich vor allem an der Größe
und Ausstattung der Räume ablesen sowie aus dem Verhältnis der Gesamtraumzahl zu eventuellen
Serviceräumen (...)" (OVG Berlin-Brandenburg, aaO, S. 6).

Drasdo (NJW-Spezial, Heft 14, 2007, S. 561 f) unterscheidet: In einer Wohnung erfolge eine
Haushaltsführung, "die weitestgehend eine von Dritten unabhängige Lebensgestaltung ermöglicht.
Demgegenüber finden sich im Rahmen eines Beherbergungsbetriebs regelmäßig Eingliederungen in
Gemeinschaftseinrichtungen. (...) Je weniger Abhängigkeit von gemeinschaftlich nutzbaren Einrichtungen
besteht, desto eher ist eine "Wohnung" anzunehmen."

4. Ferienwohnung

Bauordnungsrechtlich ist der Begriff der Ferienwohnung nicht definiert;eine Ferienwohnung gilt aber
grundsätzlich als Wohnung im Sinne des § 49 BauO Bln.Dies ergibt sich auchaus der Regelung in §
2 Abs. 1 MBeVO Muster - Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Muster-
Beherbergungsstättenverordnung - Fassung Dezember 2002) :

"Beherbergungsstätten sind Gebäude oder Gebäudeteile, die ganz oder teilweise für die
Beherbergung von Gästen, ausgenommen die Beherbergung in Ferienwohnungen, bestimmt
sind."

Nach der Begründung zur MBeVO werden Ferienwohnungen von deren Anwendungsbereich
ausgenommen, "weil Ferienwohnungen doch eher den Charakter einer Wohnung im allgemeinen
Sinne haben und dafür die Anforderungen der Musterbauordnung - MBO ausreichen." Die besonderen
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Anforderungen an Beherbergungsstätten nach der MBeVO dienen der frühzeitigen Branderkennung
und Alarmierung der Gäste, da sie überwiegend nur eingeschränkt ortskundig sind und zudem mit einer
eingeschränkten Reaktionsfähigkeit gerechnet werden muss.

Merkmale einer Ferienwohnung:

- selten Kurzzeitvermietung, meist ab 1 Woche
- nur Endreinigung als nicht abwählbare Serviceleistung
- Serviceleistungen, wie Zurverfügungstellen von Bettwäsche und Handtüchern, Brötchenservice, sind
zusätzlich buchbar
Bei der Nutzung eines Gebäudes mit Ferienwohnungen handelt es sich somit um eine Wohnnutzung. Für
das Gebäude sind die Anforderungen der BauO Bln (für das Standardgebäude) ausreichend.

Nach der Niedersächsischen Bauordnung soll eine Wohnung eine "Heimstatt im Alltag" (König/Roese/
Stock, § 3 Rn. 17)" sein, sodass Ferienwohnungen und Suiten in einem Hotel keine Wohnungen
darstellen, Große-Suchsdorf/Lindorf/Schmaltz/Wiechert, Niedersächsische Bauordnung, 8. A., 2006, § 2,
78.

Die Rechtsprechung bezieht sich in der Regel auf planungsrechtliche Argumente.

Zum Begriff der Ferienwohnung hat das OVG Berlin-Brandenburg in seinem Urteil vom 11.10.2007
(OVG 2 A 2.07) betreffend das Normenkontrollverfahren zum für unwirksam erklärten Bebauungsplan
I-202 b vom 03.07.2006 (umfasste u. a. die Grundstücke Wilhelmstraße 82 - 92) festgestellt, dass
"die Vermietung von Ferienappartments keinen Beherbergungsbetrieb" darstelle. Dies entspricht der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht (BVerwG, Beschluss vom 08.05.1989):

"Auch ein Vermieten von Appartements ist schon nach allgemeinem Sprachgebrauch keine
Beherbergung. In der BauNVO werden zudem die allgemeine Wohnnutzung und die Ferienwohnnutzung
als eigenständige Nutzungsarten aufgeführt. Die damit vorgegebene Unterscheidung verbietet es, den
Begriff der Beherbergung so weit zu fassen, daß er auch die mietweise Überlassung von selbständigen
Wohnungen, sei es auch nur zu Ferienzwecken, einschließt. Ein Beherbergungsbetrieb liegt nur vor,
wenn Räume ständig wechselnden Gästen zum vorübergehenden Aufenthalt zur Verfügung gestellt
werden, ohne daß diese dort ihren häuslichen Wirkungskreis unabhängig gestalten können. Das hat der
Senat bereits in dem angeführten Urteil vom 7.  September 1984 angedeutet, dort aber offengelassen,
weil es im Ergebnis nicht darauf ankam." (Juris Nr. 3)

Weitere Berliner Rechtsprechung zu Ferienwohnungen ist nicht bekannt.

Das OVG Mecklenburg-Vorpommern unterscheidet in seinem Beschluss vom 28.12.2007 - 3 M
190/07 (betraf die Untersagung einer unstreitig gegebenen Ferienwohnung (im Dachgeschoss eines
Zweifamilienhauses) im Allgemeinen Wohngebiet) - unter Hinweis auf die in § 10 Abs. 4 BauNVO
genannten "Ferienhäuser" die allgemeine Wohnnutzung einerseits und die Ferienwohnnutzung
andererseits als eigenständige Nutzungsarten:

"Vom Nutzungskonzept her bieten Ferienwohnungen den zumeist wochenweisen vorübergehenden
Aufenthalt für ständig wechselnde Feriengäste (vgl. Stock in: König/Roeser/Stock, BauNVO, 2. Aufl.,
§ 3 Rn. 17; Boeddinghaus, BauNVO, 5. Aufl., § 10 Rn. 15), während reine (Dauer)Wohnungen -
ungeachtet der Frage der Aufenthaltsdauer - von einem über einen längeren Zeitraum gleichbleibenden
Bewohnerkreis genutzt werden. Gerade die daraus resultierenden unterschiedlichen bodenrechtlichen
Auswirkungen der beiden Nutzungsarten rechtfertigen die bauplanungsrechtliche typisierende
Unterscheidung" (OVG Mecklenburg-Vorpommern, aaO, Nr. 10 bei juris).

Das OVG Lüneburg hat mit Beschluss vom 18.07.2008 - 1 LA 203/07 (betraf die Untersagung einer
unstreitig gegebenen Ferienwohnung (im Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses) im Allgemeinen
Wohngebiet) - entschieden, dass Ferienwohnungen nicht unter den Begriff des Wohnens fallen:
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Dieser "soll den Bereich des Wohnens als Bestandteil der privaten Lebensgestaltung kennzeichnen.
Gemeint ist damit die Nutzungsform des selbstbestimmt geführten privaten Lebens "in den eigenen vier
Wänden", die auf eine gewisse Dauer angelegt ist und keinem anderen in der Baunutzungsverordnung
vorgesehenen Nutzungszweck verschrieben ist, insbesondere keinem Erwerbszweck dient. Darunter
fallen Ferienwohnungen nicht; bei ihnen fehlt es jedenfalls (typischerweise) an der auf Dauer angelegten
Häuslichkeit (vgl. OVG Greifswald, Beschl. v. 28.12.2007 - 3 M 190/07 -, NordÖR 2008, 169; OVG
Münster, Urt. v. 17.1.1996 - 7 A 166/96 -, juris; König/Roeser/Stock, BauNVO, 2. Aufl. 2003, § 3 Rdnr.
24).

Das OVG Nordrhein-Westfalen stellt darauf ab,dass die "Beschränkung der Regelnutzung in einem
Reinen Wohngebiet auf das Wohnen bzw. in einem Allgemeinen Wohngebiet auf das Überwiegen
der Wohnnutzung (...) der Schaffung einer Umgebung (dient), die durch Wohnruhe und Homogenität
der Nutzung geprägt ist" (Oberverwaltungsgericht NRW, Beschluss vom 14.08.2007 - 10 A 1219/06
( betraf die Vermietung von Zimmern in einem selbst bewohnten Einfamilienhaus an Messegäste für
eine Dauer von jeweils bis zu fünf Tagen (Bad- und Küchenbenutzung eingeschlossen) im Allgemeinen
oder Reinen Wohngebiet) - , Nr. 15). Eine vorübergehende Beherbergung stelle in diesem Sinne kein
Wohnen dar, also etwa wenn Messegästen eine auf wenige Tage beschränkte Aufenthaltsdauer bei
ständig wechselndem Nutzerkreis ermöglicht werde; Dies gelte auch dann, wenn kein Frühstück, keine
tägliche Zimmerreinigung oder Bettwäschewechsel angeboten werde, da hieraus nicht abgeleitet werden
könne, dass den Gästen eine Eigengestaltung der Haushaltsführung möglich sei bzw. dass sie in den
Räumen eine eigene "Häuslichkeit" begründen könnten (Oberverwaltungsgericht NRW, aaO, Nr. 16).

(Diesen Beitrag finden Sie auch unter § 49 in diesen Entscheidungshilfen)
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.

Dieser Beitrag wurde aufgrund aktueller Rechtsentwicklung erstellt   Stand  11-2011

§ 2- Definition Begriff Freizeitpark

Der Begriff des "Freizeit- und Vergnügungsparks" wird sowohl in der MBO, als auch in einzelnen
Landesbauordnungen (in Bayern, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen) verwendet.
Trotzdem fehlt es an einer eindeutigen Definition dessen, was ein Freizeit- und Vergnügungspark i. S. d.
§ 2 MBO oder Landesbauordnungen sein soll.
Anscheinend ging man davon aus, dass über diesen Begriff Einigkeit herrscht und es daher keiner
Definition bedurfte.
Dem ist leider nicht so, denn es besteht schon Unklarheit darüber, ob mit Freizeitpark und
Vergnügungspark zwei verschiedene Parks gemeint sind, oder diese zusammenhängend als ein Park zu
verstehen sind.
Es stellt sich die Frage, ab welchem Zeitpunkt eine zur Erholung dienende Grünfläche zum Freizeit- und
Vergnügungspark wird, bzw. welche Umstände noch hinzutreten müssen, damit es ein Park i. S. d. § 2
BauO Bln ist.
Die MBO selbst definiert den Begriff des Freizeit- und Vergnügungsparks nicht.
In der Begründung zur Änderung der MBO im November 2002 sollte mit der Änderung und Aufnahme des
Begriffs klargestellt werden, dass ein Freizeit- und Vergnügungspark als Ganzes begrifflich eine bauliche
Anlage ist.
Weiterhin wurde der Freizeit- und Vergnügungspark in den Katalog der Sonderbauten aufgenommen, da
bei solchen Anlagen wegen ihrer Größe, wegen der Zahl und/oder Schutzbedürftigkeit der sich in ihnen
aufhaltenden Personen oder aus anderen Gründen ein besonderes Gefahrpotenzial erwartet werden
muss.
Daher soll der Freizeit- und Vergnügungspark wegen seiner Atypik im Baugenehmigungsverfahren
behandelt werden.
Die BauO Bln verwendet ebenso wie die MBO den Begriff, definiert ihn aber im Gesetzestext nicht näher.
Im Kommentar zur Bauordnung für Berlin von 2008 ( 6. Auflage), heißt es unter § 2 Rn. 40:
"Freizeit- und Vergnügungsparks sind jeweils als Ganzes bauliche Anlagen, ungeachtet der baulichen
Einzelanlagen, die sich auf ihren Arealen befinden.
Bestandteile eines Parks können auch Sport- und Spielflächen sein, die ihrerseits rechtlich eigenständige
bauliche Anlagen sind. Die genannten Parks bieten ihren Besuchern vielfältige Möglichkeiten der
Erholung und Unterhaltung und sind auf Dauer eingerichtet.
Kurzzeitige Veranstaltungen wie Volksfeste und Weihnachtsmärkte sind keine Parks im Sinne der
Vorschrift."
In den Landesbauordnungen der oben genannten Länder wird der Freizeit- und Vergnügungspark
ebenfalls genannt, jedoch wiederum ohne genau definiert zu werden.
Ergebnis:
Wenn § 2 BauO Bln von Freizeit- und Vergnügungspark spricht, sind damit nicht zwei unterschiedliche
Parks gemeint, sondern ein zusammenhängender Park, der auf die Verbringung von Freizeit und
Vergnügen ausgerichtet ist.
Eine Aufspaltung in zwei verschiedene Parks ergibt inhaltlich wenig Sinn, denn warum soll es einen Park
geben, in dem man seine Freizeit verbringt und einen weiteren Park, in dem man Vergnügen empfindet?
Das eine schließt das andere nicht aus und lässt sich kaum trennen.
Auch die Formulierung "Freizeit- und Vergnügungspark" lässt auf einen zusammenhängenden Park
schließen. Sonst hätte die Formulierung voraussichtlich ?Freizeitpark oder Vergnügungspark? gelautet.
Wie die Kommentierung zur Bauordnung Berlin, als auch zur MBO, es ausdrückt, ist der Park als Ganzes
eine bauliche Anlage.
Wie der Park im Einzelnen beschaffen sein muss, um als Freizeit- und Vergnügungspark zu gelten, lässt
sich wie folgt bestimmen:
a) Indem es eine klare Definition von Grün- und Erholungsanlagen in § 1 GrünanlG gibt,
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(Nach § 1 Abs. 1 GrünAnlG sind öffentliche Grün- und Erholungsanlagen "alle gärtnerisch gestaltenden
Anlagen, Spielplätze, Freiflächen, waldähnliche oder naturnahe Flächen, Plätze und Wege, die entweder
der Erholung der Bevölkerung dienen oder für das Stadtbild oder die Umwelt von Bedeutung sind und
dem jeweiligem Zweck nach den folgenden Vorschriften gewidmet sind"),
ist ersichtlich, was gerade nicht mit einem Freizeit- und Erholungspark gemeint ist.
Dazu gehört der umgangssprachlich gemeinte "Park".
b) Der Freizeit- und Vergnügungspark muss von Dauer angelegt sein. Veranstaltungen von kurzer Dauer
machen eine "Grünfläche oder Park" nicht zu einem Freizeit- und Vergnügungspark.
c) § 2 BauO Bln und der MBO zielt mit der Formulierung offensichtlich auf solche Einrichtungen, wie
Disneyland, Hansapark oder Centerpark ab. Dies ist auch das, was die Allgemeinheit unter einen Freizeit-
und Vergnügungspark versteht.
d) In der Folge sind damit Bestandteile eines Freizeit- und Vergnügungsparks sog. Fahrgeschäfte,
Bäderlandschaften, gastronomische- und Beherbergungseinrichtungen und Vergnügungsstätten
sonstiger Art, ohne dass diese Aufzählung den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Diese müssen in
ihrer baulichen Anordnung auf Dauer angelegt sein.
Diese Einrichtungen werden zwar nicht zwingend, aber oft, von einem Betreiber angeboten. Dieser bietet
sozusagen ein Gesamtkonzept zur Verbringung der Freizeit an. Dabei steht das "Vergnügen", was jeder
durch die Nutzung der Einrichtungen des Parks empfinden und erlangen soll, im Vordergrund.
e) Aufgrund ihres umfangreichen Angebots werden diese Parks von einer sehr großen Anzahl von
Besuchern genutzt, was wiederum das Gefahrenpotential erhöht und somit eine Einstufung als
"Sonderbau" rechtfertigt. Diese hohe Anzahl an Besuchern ist bei solchen Parks auch, in Abhängigkeit
vom Wetter und Wochentag, häufig zu erwarten.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 65.17 der Als behandelt.  Stand 04-2012

§ 2 BauO Bln Behandlung des Einstufungskriteriums "Gebäudehöhe" bei der Prüfung von
Brandschutznachweisen

Nach § 2 Abs. 3 BauO Bln ist ein Aufenthaltsraum in einem Geschoss nur möglich, wenn dieses
eine lichte Raumhöhe von 2,50 m bzw. in einem Dachraum eine lichte Raumhöhe von 2,30 m über
mindestens die Hälfte ihrer Netto-Grundfläche hat (vgl. § 48 Abs. 1). Aber auch weitere Anforderungen an
Belüftung und Beleuchtung müssen erfüllt werden können, damit ein Aufenthaltsraum möglich wird (vgl. §
48 Abs. 2). Geschosse, in denen Stellplätze vorgesehen sind, insbesondere Garagengeschosse, werden
ebenso behandelt wie Geschosse mit Aufenthaltsräumen.
Werden die oben genannten Kriterien erfüllt, liegt die entscheidende objektive Eignung vor. Eine
vom Bauherrn angegebene andersartige Nutzung ist dann unbeachtlich, um das Gebäude in die
Gebäudeklasse einzustufen. Sollen in einem Gebäude z. B. die obersten Geschosse, in denen
Aufenthaltsräume möglich sind, lediglich als Technikgeschosse (ohne Aufenthaltsräume) genutzt
werden, können ggf. notwendige Abweichungen oder Erleichterungen von den "eigentlichen" materiellen
Anforderungen im Ermessen der Prüfingenieurin oder des Prüfingenieurs für Brandschutz erteilt werden.
Eine Erteilung einer Abweichung von § 2 Abs. 3 BauO Bln ist nicht zulässig.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 66.2a der Als behandelt.     Stand 12/2012

§2 Beherbergungsstätte - Eingriffsmöglichkeiten bei Umnutzung

Eingriffsmöglichkeiten bei Umnutzung in eine Beherbergungsstätte

1. Bauordnungsrechtliche Maßnahmen

Hat die zuständige Bauaufsichtsbehörde den Verdacht, dass eine nicht verfahrensfreie
Nutzungsänderung vorgenommen wurde, z. B. die Umnutzung eines Gebäudes mit Wohnungen bzw.
Ferienwohnungen in eine Beherbergungsstätte, so muss sie die maßgeblichen Umstände ermitteln und
nachweisen, dass der Nutzungswechsel tatsächlich erfolgt ist. Sie kann Unterlagen einfordern, also z.
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B. Übersichten über die Art und Dauer der Vermietung, oder auch die Wohnungen betreten, § 58 Abs. 3
BauO Bln. (Siehe hierzu auch EHB Abgrenzung von Wohnung, Beherbergungsstätte, Boardinghouse und
Ferienwohnung.)

Ein Gebäude mit Ferienwohnungen wird dann zu einer Beherbergungsstätte, wenn eine ständig
wechselnde Beherbergung von Gästen stattfindet und hoteltypische Serviceleistungen (tägliche
Reinigung, Wechsel von Bettwäsche und Handtüchern, Bestücken von Kühlschränken) erfüllt werden.
Indizien für eine hotelmäßige gewerbliche Nutzung können aber auch sein, dass
- Ferienwohnungen wie Hotelzimmer auch nur für eine Nacht gebucht werden können,
- Serviceleistungen wie in einem Hotel nicht abgewählt werden können, wie dies beim Mieten von
Ferienwohnungen oft möglich ist (wie Ausstattung mit Bettwäsche und Handtüchern, Endreinigung)

Stellt die zuständige Bauaufsichtsbehörde fest, dass ein als Wohngebäude genehmigtes Gebäude
nunmehr als Beherbergungsstätte (formell illegal) genutzt wird, kann sie die Nutzung untersagen.
Nicht das Vorhandensein von Ferienwohnungen ist maßgebend, sondern das Betreiben als
Beherbergungsstätte, d.h. eine gewerbliche hotelmäßige Nutzung eines Gebäudes muss gegeben und
nachweisbar sein.
Eine Nutzungsuntersagung kommt insbesondere auch dann in Betracht, wenn Bedenken wegen
der Brandsicherheit bestehen, z. B. wenn bei einer Beherbergungsstättennutzung aufgrund des
Fehlens von brandschutztechnisch abgetrennten Abstellräumen im notwendigen Treppenraum
Bettwäsche und Handtücher, Reinigungsmittel und Toilettenpapier, aber auch Abfälle gelagert werden.
Werden der zuständigen Bauaufsichtsbehörde konkrete Anhaltspunkte für gefährliche Zustände
bekannt, kann sie nach § 5 Absatz 2 der Betriebs-Verordnung eine Brandsicherheitsschau durchführen.
Werden Verstöße gegen bauordnungsrechtliche Anforderungen festgestellt, kann die zuständige
Bauaufsichtsbehörde als Ordnungsbehörde einschreiten und gemäß § 58 BauO Bln die erforderlichen
Maßnahmen treffen. Stellt die zuständige Bauaufsichtsbehörde keine konkrete Gefahr fest, kann sie als
"milderes Mittel" vom Eigentümer die Beantragung einer Nutzungsänderung von einem Wohngebäude in
eine Beherbergungsstätte -sofern diese planungsrechtlich zulässig wäre- fordern, um die formell illegale
Nutzung zu legalisieren. Mit dem Bauantrag sind Bauvorlagen bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde
einzureichen.

Ist der Nutzungswechsel nachweislich erfolgt, muss der Grundstückseigentümer bzw. der Betreiber
rechtmäßige Zustände herbeizuführen:

Zum einen muss er formal die Nutzungsänderung - auch nachträglich ? genehmigen lassen und einen
entsprechenden Antrag einreichen.
Zum anderen muss er das materielle Baurecht einhalten, also u. U. das Gebäude brandschutztechnisch
oder im Hinblick auf die Barrierefreiheit ertüchtigen. Kann das materielle Baurecht nicht eingehalten
werden, etwa weil Beherbergungsstätten planungsrechtlich unzulässig sind, wird die Nutzung zu
untersagen sein, wenn keine Befreiungsmöglichkeit besteht.

Ab 13 Gastbetten ist eine Beherbergungsstätte nach § 2 Abs. 4 BauO Bln ein Sonderbau und daher
muss das Baugenehmigungsverfahren nach § 65 BauO Bln durchgeführt werden.
Beurteilungsgegenstand ist der Beherbergungsstättenbetrieb, d.h. wenn ein Betreiber in einem Gebäude
z.B. mehrere kleine Beherbergungsstätten organisiert und vermarktet, ist deren Bettenzahl zu addieren.
Ergibt sich aus dieser Addition eine Bettenzahl über 12, ist der Sonderbautatbestand erfüllt. Gleiches gilt
für Beherbergungsstätten, in denen die Beherbergung in Ferienwohnungen stattfindet. Können mehrere
Wohnungen gemeinsam zentral gebucht werden, z.B. im Internet, ist dies ein Indiz für das Vorliegen
gemeinsamer Organisation und Vermarktung.

Über den Antrag für die Nutzungsänderung von einem Wohngebäude in eine Beherbergungsstätte kann
die zuständige Bauaufsichtsbehörde erst abschließend entscheiden, wenn die bauplanungsrechtliche
Zulässigkeit gegeben ist und der Nachweis des ausreichenden Brandschutzes (Brandschutznachweis
gemäß § 67 Abs. 1 BauO Bln i.V.m. § 11 Bauverfahrensverordnung) durch einen Prüfingenieur für
Brandschutz, auf Antrag des Eigentümers/Antragstellers, geprüft ist. Beurteilungsgrundlage für die
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Maßnahmen des vorbeugenden baulichen Brandschutzes ist dabei die Muster-Beherbergungsstätten-
Verordnung der Bauministerkonferenz, die aufgrund der Ausführungsvorschriften zu § 52 der
Bauordnung für Berlin - AV Mustervorschriften heranzuziehen ist. Für Sonderbauten können gemäß §
52 BauO Bln über die für das Standardgebäude hinausgehende besondere Sicherheitsanforderungen
gestellt oder für die Erleichterungen von den Brandschutzanforderungen der BauO Bln gewährt werden.
Die MBeVO beschreibt ein spezielles Brandschutzkonzept für den Sonderbau Beherbergungsstätte
mit Regelungen sowohl zu baulichen Brandschutzanforderungen für Rettungswege, tragende Bauteile,
Trennwände, notwendige Flure, Türen und sicherheitstechnische Anlagen als auch zu betrieblichen
Vorschriften in Abhängigkeit von der Anzahl der Gastbetten. Das Brandschutzkonzept der Muster-
Beherbergungsstättenverordnung enthält somit besondere Anforderungen, aber auch Erleichterungen
gegenüber den Brandschutzanforderungen der BauO Bln. Danach muss eine Beherbergungsstätte mit
mehr als 60 Gastbetten (oder mehr als 30 Gastbetten je Geschoss) eine zweite notwendige Treppe als
Rettungsweg haben. Ab 60 Gastbetten muss zudem eine automatische Brandmeldeanlage vorhanden
sein. Anforderungen der MBeVO gelten jedoch nicht für Ferienwohnungen - auch nicht für Gebäude, in
denen ausschließlich Ferienwohnungen vorhanden sind.
Mit der Änderung der Betriebs-Verordnung ? BetrVO vom 18. Juni 2010 ist festgelegt worden, dass
die Maßnahmen des betrieblichen Brandschutzes nach § 15 BetrVO (Freihalten der Rettungswege,
Brandschutzordnung, verantwortliche Personen) für alle Beherbergungsstätten gelten, auch für
diejenigen, in denen eine Beherbergung in Ferienwohnungen stattfindet. Um dies zu erreichen,
wurde in der Begriffsbestimmung des § 14 BetrVO a.F. die Ausnahme von einer Beherbergung
in Ferienwohnungen gestrichen. Somit können auch Gebäude oder Gebäudeteile, in denen eine
Beherbergung in Ferienwohnungen stattfindet, unter den oben genannten Voraussetzungen
Beherbergungsstätten im Sinne der BetrVO sein.

Kommt der Grundstückseigentümer bzw. der Betreiber diesen Verpflichtungen nicht nach, kann u. U.
eine Nutzungsuntersagung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde erfolgen oder der Weiterbetrieb
zumindest von entsprechenden zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen baulicher und/oder betrieblicher
Art abhängig gemacht werden. Ein Rückgriff auf § 85 Abs. 2 BauO Bln ist entbehrlich, da sich die
Vorschrift nur auf rechtmäßig bestehende Gebäude bezieht.

2. Einschreiten aufgrund des Wohnungsaufsichtsgesetzes

Die Wohnungsaufsichtsbehörden können gemäß § 8 des Gesetzes zur Beseitigung von
Wohnungsmissständen in Berlin (Wohnungsaufsichtsgesetz - WoAufG Bln) Anordnungen treffen, dass
(Ferien-) Wohnungen so benutzt werden, dass Bewohner und Nachbarn nicht gefährdet oder unzumutbar
belästigt werden. Im Übrigen kann die zuständige Wohnungsaufsichtsbehörde gemäß § 7 WoAufG Bln
von den Verfügungsberechtigten die Räumung überbelegter (Ferien-) Wohnungen verlangen.

Dieser Beitrag wurde aufgrund aktueller Rechtsentwicklung erstellt.   Stand 11-2011

§ 3 Allgemeine Anforderungen

§ 3 - Beseitigung der durch Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Mängel

Anlässlich eines Gesprächstermins mit Mitgliedern des Vorstands der Schornsteinfeger-Innung in Berlin
führten diese Beschwerde darüber, dass die von den Bezirksschornsteinfegermeistern festgestellten
und innerhalb der von ihnen gesetzten Frist nicht beseitigten Mängel an Feuerungsanlagen (z. B.
Erneuerung schadhafter Laufbohlen und Schornsteinköpfe, Wartung bzw. Justierung schadhafter bzw.
nicht betriebssicherer Gas- und Ölfeuerstätten, Sicherstellung des Verbrennungsluftverbunds) von den
dann dafür zuständigen Bau- und Wohnungsaufsichtsämtern nur sehr schleppend bearbeitet würden. In
manchen Fällen seien auch nach mehreren Jahren noch keine Beseitigungsanordnungen erlassen bzw.
Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Mängelbeseitigung im Wege der Ersatzvornahme) eingeleitet worden.

Zur Vermeidung von Disziplinarmaßnahmen, Schadenersatzforderungen und ggf. strafrechtlicher
Verfolgung sähen sich die Bezirksschornsteinfegermeister gezwungen, ihre Mängelanzeigen persönlich
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bei den Bau- und Wohnungsaufsichtsämtern abzugeben und sich die Abgabe schriftlich bestätigen zu
lassen.

Bei Eingang einer Mängelmeldung von einem Bezirksschornsteinfegermeister nach Fristablauf ist
von dem zuständigen Bau- und Wohnungsaufsichtsamt in ermessensfehlerfreier Weise je nach Lage
des Einzelfalls über die Einleitung eines Mängelbeseitigungsverfahrens entweder nach § 3 Abs. 1
in Verbindung mit § 85 BauO Bln oder aber nach § 14 ASOG zu entscheiden. Der zeitliche Ablauf
des Verfahrens richtet sich nach den Besonderheiten des Einzelfalls, d. h. dass die Beseitigung von
Gefahrenstellen (z. B. hohe CO-Emissionen oder nicht sicher begehbare Laufbohlen) nur kurze Fristen
erlauben, wobei in der Mängelbeseitigungsanordnung auch die Anordnung einer sofortigen Vollziehung
nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO sorgfältig abzuwägen ist. In den übrigen Fällen (z. B. Mängeln an
Ausstiegsluken) ist ein Mängelbeseitigungsverfahren mit normalem zeitlichen Ablauf durchzuführen. Die
Durchsetzung der Forderungen richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrens- bzw. -
vollstreckungsrechts.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bezirksschornsteinfegermeister zwar Mängelfeststellungen treffen
können, jedoch nicht über rechtliche Mittel zur Durchsetzung von Mängelbeseitigungsforderungen
verfügen. Dieses Recht ist den Aufsichtsbehörden, also den Bau- und Wohnungsaufsichtsämtern,
vorbehalten.

Zum Verfahren wird dringend empfohlen, bereits vor Fertigung des Anhörungsschreibens nach §
28 Abs. 1 VwVfG eine Ortsbesichtigung durchzuführen, damit bei eventuell notwendig werdendem
Erlass eines Verwaltungsakts die hinreichende Bestimmtheit desselben gesichert ist, da bei einem
Bezirksschornsteinfegermeister als beliehenen Unternehmer nicht die Rechtskenntnisse von
Behördenmitarbeitern vorausgesetzt werden können und damit nicht verlangt werden kann, dass
Mängelbeschreibungen den rechtlichen Anforderungen genügen.

Dieser Beitrag wurde in TOP 35.8 der Als behandelt.   Stand 04-2011

§ 3 - Wohnen auf Baustellen

Baustelleneinrichtungen sind zwar nach § 62 Abs. 1 Nr. 12 Buchst. d) BauO Bln verfahrensfrei.
Wohnunterkünfte zählen jedoch nicht zu den Baustelleneinrichtungen und sind auf Baustellen
grundsätzlich unzulässig. Die Unzulässigkeit ergibt sich im Wesentlichen aus § 3 Abs. 1 und § 11 Abs.
1 BauO Bln. Es ist nicht zwingend erforderlich, auf Baustellen wohnende Personen Gefahren oder
Belästigungen auszusetzen, wie sie arbeitstechnisch bedingt von dort beruflich Tätigen hingenommen
werden müssen. Insofern ist davon auszugehen, dass Wohnunterkünfte auf Baustellen nicht ohne
Missstände für Wohnzwecke nutzbar sind.

Denkbar ist allerdings, dass Wohnunterkünfte auf von der Baustelle weit entlegenen Teilen von
Grundstücken oder vom Baustellenbetrieb unberührten Grundstücken errichtet werden sollen. Sofern
die planungs- und bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfüllt werden, bestehen in der Regel keine
Bedenken, in solchen Fällen eine Baugenehmigung zu erteilen.

Dieser Beitrag wurde in TOP 23.8 der Als behandelt.   Stand 12/2012

§ 3 - Anwendung der Norm DIN 4109

In der als Technische Baubestimmung eingeführten Norm DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau;
Anforderungen und Nachweise", Ausgabe November 1989 (siehe lfd. Nr. 4.2.1 der AV "Liste der
Technischen Baubestimmungen" ) werden im Abschnitt 4 die Anforderungen zum Schutz gegen
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Geräusche aus haustechnischen Anlagen und Betrieben geregelt; die Tabelle 4 beinhaltet die Werte für
die zulässigen Schalldruckpegel in schutzbedürftigen Räumen von Geräuschen aus haustechnischen
Anlagen und Gewerbebetrieben. Schutzbedürftige Räume sind dabei Aufenthaltsräume, soweit sie gegen
Geräusche zu schützen sind, wie z.B. Wohn- und Schlafräume. Darüber hinaus werden in der Tabelle
5 des Abschnittes 4.2 die schallschutztechnischen Anforderungen an die Luft- und Trittschalldämmung
der Bauteile zwischen "besonders lauten" und den schutzbedürftigen Räumen genannt, und zwar
das erforderliche bewertete Schalldämm-Maß und das erforderliche Trittschallmaß. Für diese Werte
erfolgt dann die Bemessung, d.h. die Auswahl der schalldämmenden Bauteile, z. B. durch Wahl der
Ausführungsbeispiele im Beiblatt 1 zu DIN 4109 (ebenfalls als Technische Baubestimmung unter der lfd.
Nr. 4.2.1 der AV "Liste der Technischen Baubestimmungen"  eingeführt).

Der Abschnitt 6 der DIN 4109 regelt den Nachweis der Eignung der Bauteile, an die
Schallschutzanforderungen gestellt werden und die zu bemessen sind. Im Abschnitt 6.1 werden die
Bedingungen formuliert, wann Bauteile ohne bauakustische Messungen als geeignet gelten. Dies ist
u.a. immer dann der Fall, wenn die Ausführung der Bauteile dem Beiblatt 1 zu DIN 4109 entsprechen.
hingegen sind Güteprüfungen nach Abschnitt 8 der DIN 4109 nur dann auszuführen, wenn berechtigte
Zweifel an dem erreichten Schallschutz im ausgeführten Gebäude bestehen, d.h. in diesem Fall können
Schalldruckmessungen zum Nachweis der Güte der Ausführung durchgeführt werden.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 30.6 der Als behandelt.   Stand 12/2012

§ 3 - Zuständigkeiten bei Asbest in Gebäuden

Grundsätzlich darf nach § 3 Abs. 1 BauO Bln von einem Gebäude, Bauprodukt oder Bauteil keine
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen
Lebensgrundlagen ausgehen. Dieser Grundsatz gilt für die Planung, Vorbereitung, Durchführung
aller Baumaßnahmen, bei der Asbestfasern oder andere Schadstoffe freigesetzt werden können, d.h.
Anordnung, Errichtung, Änderung, Instandhaltung, Abriss von Gebäuden.
Durch unsachgemäßes Arbeiten mit oder an festgebundenen Asbestprodukten,  z.B.
Asbestzementplatten, o. ä. - können Asbestfasern in die Innen- oder Außenluft freigesetzt werden,
wodurch der Tatbestand einer Gesundheitsgefährdung durch ein Gebäude, Bauteil bzw. Bauprodukt
gegeben sein kann, der z. B. die ordnungsgemäße Nutzung eines Gebäudes beeinträchtigen kann. Für
die als gesundheitsgefährdend eingestuften schwachgebundenen Asbestprodukte ist die als Technische
Baubestimmung eingeführte "Richtlinie für die Bewertung und Sanierung schwachgebundener
Asbestprodukte in Gebäuden (Asbestrichtlinie)" anzuwenden.
Problematisch ist die tatsächliche Bewertung einer Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern oder andere
Schadstoffe kann im Einzelfall eine komplexe Messung von Schadstoffkonzentrationen einerseits und
einer gesundheitsmedizinischen Bewertung eines Umweltmediziners erfordern. Dazu sollten die Umwelt-
und Gesundheitsämter zur Entscheidungsfindung entsprechend ihrer Zuständigkeit eingebunden werden.
Die Oberste Bauaufsicht der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit
Amtshilfe leisten.
Werden den Bauaufsichtsbehörden Verstöße gegen die Gefährdungsklausel oder die Asbestrichtlinie
bekannt, muss sie gemäß § 3 Abs. 1 BauO Bln i. V. m. § 58 BauO Bln tätig werden und ggf. eine
Nutzungsuntersagung, Sperrung oder Einstellung von Arbeiten anordnen. Die notwendigen Ermittlungen
und die Wahl der Mittel liegen einzelfallbezogen im Ermessen der Bauaufsichtsbehörde, die nach §
58 Abs. 1 BauO Bln grundsätzlich für die Überwachung von Maßnahmen i. S. d. § 3 Abs. 1 BauO Bln
zuständig ist, soweit nicht andere Behörden zuständig sind. Die Bauaufsichtsbehörden können die
Umweltbehörden um Amtshilfe bitten und ggf. Sachverständige einbinden.
Bei einem Einschreiten bei Gefahren, die von einem Gebäude ausgehen, kann sich die
Bauaufsichtsbehörde gemäß § 56 Abs. 2 BauO Bln spätestens während der Durchführung einer
Maßnahme Nachweise über die Eignung und über die ausreichende Ausrüstungen des ausführenden
Unternehmens vorlegen lassen.
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Der Bauherr ist gemäß § 54 BauO Bln verantwortlich für die ordnungsgemäße Planung und Durchführung
einer Maßnahme - Arbeiten mit Asbestbauprodukten - im Rahmen seines Wirkungskreises, d.h. er
muss ein mögliches Asbestvorkommen in der Planungsphase nach dem Bewertungsschema der
Asbestrichtlinie beurteilen. Die ausführenden Unternehmen sind gemäß § 56 BauO Bln verantwortlich
für die ordnungsgemäße Durchführung / Baustellenführung, Eignung und Ausrüstung nach § 56 BauO
Bln i. V. m. GefStV und TRGS 519 verantwortlich und gegenüber der Bauaufsichtsbehörde auf deren
Verlangen nachweispflichtig über Eignung, Ausrüstung etc.
Die folgenden Beispiele zeigen die Zuständigkeiten:

• Unsachgerechte Bearbeitung von Asbestzementplatten
Bei einer begründeten Anzeige von Dritten (z. B. Mieter) und einem Begründeten Verdacht (z. B.
durch Alter des Gebäudes, Asbestarbeiten bekannt) muss die Bauaufsichtsbehörde ermitteln, ob
eine Gesundheitsgefährdung durch eine mögliche erhöhte Asbestbelastung der Rauminnenluft
oder durch die Arbeiten von dem Gebäude ausgehen. Ggf. ist das LAgetSi oder das Umweltamt
im Rahmen der Amtshilfe oder Schadstoffgutachter einzubinden. Die Wahl der Mittel mussn
entsprechend des Gefährdungsrisikos erfolgen.

• Unsachgerechte Asbestsanierung in einem Gebäude
Das LAGetSi ist zuständig für die Einhaltung der gefahrtsoff- bzw. arbeitsschutzrechtlichen
Vorschriften gemäß GefStV und TRGS 519. Diese Vorschriften dienen zwar auch dem Schutz
von Mensch und Umwelt, aber die Grenzwerte genügen nicht dem dauerhaften Aufenthalt von
Menschen.
Die Bauaufsichtsbehörde muss ermitteln, ob eine Gesundheitsgefährdung durch eine mögliche
erhöhte Asbestbelastung der Rauminnenluft besteht und z. B. klären ob eine Wohnnutzung des
Gebäudes noch möglich ist.

• Unsachgemäßer Abriss von asbestbelasteten Gebäuden
Die Bauaufsichtsbehörde muss ermitteln, ob eine Gefährdung durch die Freisetzung von
Asbestfasern in die Außenluft über das gesundheits- bzw. umweltverträgliche Maß hinaus besteht.
Dabei wird voraussichtlich eine Bewertung durch Dritte erforderlich sein.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 68.12 der Als behandelt.    Stand 06-2011

§ 3 Abs. 3 BauO Bln - Abweichungen von Technischen Baubestimmungen

Gemäß § 3 Abs. 3 BauO Bln kann von Technischen Baubestimmungen abgewichen werden, wenn
mit einer anderen Lösung in gleichem Maße die bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfüllt
werden. Eine Begründung oder ein "Nachweis" über die Art der Abweichung oder über die Einhaltung
des vorgegebenen Anforderungsniveaus ist nicht formalisiert, ebenso wenig wird eine Abweichung
von Technischen Baubestimmungen "zugelassen". Das bedeutet, dass Entwurfsverfasser und
Bauausführende im Rahmen ihres Wirkungskreises die Verantwortung dafür tragen, ob mit einer anderen
Lösung in gleichem Maße die bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfüllt werden.
Will der Entwurfsverfasser Abweichungen von Technischen Baubestimmungen (z. B. Leitungsanlagen-
Richtlinie, Industriebaurichtlinie), die auch bauaufsichtliche Anforderungen enthalten, in Anspruch
nehmen, sind die Abweichungen im Brandschutznachweis anzugeben und zu begründen. Muss der
Brandschutznachweis bauaufsichtlich geprüft werden, beurteilt der Prüfingenieur für Brandschutz im
Rahmen seiner Prüfung, ob mit der gewählten anderen technischen Lösung im gleichen Maße die
allgemeinen Anforderungen des § 3 Abs.1 BauO Bln in Verbindung mit § 14 BauO Bln erfüllt werden.
Dies gilt entsprechend bei der bauaufsichtlichen Prüfung von Standsicherheitsnachweisen.

Dieser Beitrag wurde in TOP 70.16.4 der Als behandelt.   Stand 08/2012
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Das Grundstück und seine Bebauung

§ 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden

§ 4 - Erforderliche Breite der zu sichernden Zufahrt zu einem Grundstück (§ 4 BauO Bln)

Nach § 4 Abs. 1 BauO Bln dürfen Gebäude nur errichtet werden, wenn das Grundstück in angemesse-
ner Breite an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder wenn das Grundstück eine befahrbare öffentlich-
rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer derartigen Verkehrsfläche hat.

Aus der Forderung der Befahrbarkeit der Zufahrt ergibt sich, dass dem durchschnittlichen Verkehrs-
bedürfnis, das sich nach Art und Benutzung des zu erstellenden Gebäudes richtet, entsprochen werden
muss.

In der Praxis sind für die Fahrbahnbreite allgemein üblich mindestens 3 m, wenn kein regelmäßiger Kfz-
Verkehr stattfindet (nur Möbel-, Öl-, Müll-, Krankenfahrzeug- und einzelne Pkw-Stellplätze). Diese Breite
sollte zu Grunde gelegt werden. Im Bestand ist es allerdings möglich, auch geringere Breiten im Rahmen
der Ermessensentscheidung zu akzeptieren (z. B. 2,50 m).

Abweichungsfälle sind z. B. bei Wohnwegen denkbar. Hier können geringere Breiten akzeptiert werden.
Sie können durch die Anwendung der Abweichungsregelung nach § 68 BauO Bln im Einzelfall zugelas-
sen werden, wenn wegen des Brandschutzes oder Rettungsdienstes keine Bedenken bestehen. Insbe-
sondere sind hier die Regelungen des § 5 BauO Bln zu beachten. Die Zufahrmöglichkeiten für die
Feuerwehr müssen speziell beachtet werden.

Die Breite von 1,25 m für nicht befahrbare Wege darf allerdings in keinem Fall unterschritten werden
(Feuerwehrschlauch-Bewegungsfläche).

Grundsätzliches:

Die Verkehrsfläche, an der ein Grundstück zu liegen hat, muss öffentlich sein. Ausnahmen von der
Öffentlichkeit der Verkehrsflächen sind im Einzelfall zu prüfen. Die Baulasteintragung für besonders
gelagerte Fälle ist zur Sicherung heranziehbar.Der Begriff öffentliche Verkehrsfläche ist mit dem Begriff
der öffentlichen Straße identisch. Danach muss die Verkehrsfläche dem öffentlichen Verkehr gewidmet
sein, damit besteht für die Anlieger ein subjektiv-öffentliches Recht auf Aufrechterhaltung des durch die
Verkehrsfläche vermittelten Zugangs zu ihren Grundstücken. Eigentümerwege können aus Gründen
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aber nur eine kleine Zahl von Grundstücken ordnungsgemäß
erschließen, z. B. als Stichstraße für zwei Grundstücke oder als Wohnweg in Reihenhaussiedlungen. Die
Frage, inwieweit die Gemeinde zur Erschließung der Grundstücke verpflichtet ist, kann und muss nicht
im Baugenehmigungsverfahren geprüft werden. Liegt die öffentliche Verkehrsfläche nicht vor, bedarf die
Sicherung des Anschlusses an eine öffentliche Verkehrsfläche einer Baulasteintragung.

Dieser Beitrag wurde in TOP 55.5 der Als behandelt.

§ 4 - Erschließung gem. § 4 BauOBln (für Baugrundstücke ohne Gebäude)

Es war die Frage gestellt worden, ob die bauordnungsrechtliche Erschließung gem. § 4 Abs. 1 BauOBln
auch dann zu fordern ist, wenn kein Gebäude errichtet wird, sondern ("nur") die Nutzung eines
Grundstücks geändert wird.

§ 4 Abs. 1 BauOBln, wonach Gebäude nur errichtet werden dürfen, wenn das Grundstück in
angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder wenn das Grundstück
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eine befahrbare, öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche
hat, stellt die Eignung des Grundstücks für eine Bebauung mit Gebäuden sicher.

Voraussetzung dafür, dass Gebäude errichtet werden dürfen, ist eine angemessene Verbindung von
(Bau-)Grundstück und öffentlicher Verkehrsfläche, denn nur dann ist die unter bauordnungsrechtlichen
Gesichtspunkten erforderliche Zugänglichkeit von Gebäuden gewährleistet.

Wird kein Gebäude errichtet, muss das Grundstück die Anforderungen des § 4 Abs. 1 BauOBln nicht
erfüllen.

Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Vorhabens ist im Übrigen, dass das Grundstück nach §§ 30 ff.
BauGB erschlossen ist.Sollte im Einzelfall einmal die planungsrechtliche Erschließung im Sinne der §§
30 ff BauGB gegeben sein, jedoch die bauordnungsrechtliche Erschließung gemäß § 4 Abs. 1 BauOBln
fehlen, steht SenStadt, VI D, für eine Beratung zur Verfügung.

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.7 der Als behandelt.

§ 4 - Übergreifen einer nachträglichen Wärmedämmung auf das Nachbargrundstück

Bedarf es bei der nachträglichen Anbringung einer Wärmedämmung an der Grenzwand eines Gebäudes
für das Übergreifen der Wärmedämmung auf das Nachbargrundstück einer Abweichungsentscheidung
oder der Eintragung einer Baulast?

Nein.

Es bedarf weder der Erteilung einer Abweichung noch der Eintragung einer Baulast.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 278 des FAQ Bauaufsicht behandelt - aktualisiert.    Stand: 05/2014

§ 4 - Öffentliche Löschwasserversorgung -Sicherstellung durch die Berliner Wasserbetriebe

Die Berliner Feuerwehr geht in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Inneres und Sport davon aus,
dass der in den DVGW- Arbeitsblättern festgelegte Grundschutz zur Löschwasserversorgung in Berlin
durch die Berliner Wasserbetriebe sichergestellt wird und für Regelgebäude ausreichend ist. Darüber
hinausreichende Löschwasseranforderungen zum Objektschutz auf Grund der besonderen Art und
Nutzung von baulichen Anlagen fallen nicht darunter.

Die Berliner Wasserwerke erstellen Hydranten nach Lage und Anzahl auf der Grundlage der DVGW-
Arbeitsblätter W 331 und W 405 und tragen die Kosten für den Einbau und die Instandhaltung.

Gemäß dem aktuellen DVGW-Arbeitsblatt W 331 wird im Abschnitt 5.1 -Anordnung der Hydranten im
Rohrnetz- auf das DVGW-Arbeitsblatt W 400/1 verwiesen.

Das DVGW-Arbeitsblatt W 400/1 definiert in Abschnitt 16.6.2 -Anordnung von Hydranten- die Abstände
der Hydranten bis zu 150 m (das entspricht der weitesten Entfernung zu einem Hydranten von 75 m).

Der benötigte Löschwasserbedarf für den Grund- und Objektschutz ist im Abschnitt 5 des Arbeitsblattes
W 405 dargelegt.

Ferner gilt, der Löschwasserbedarf ist im 300 m Radius (bezogen auf alle dort vorhandenen
Löschwasserentnahmestellen) gemäß Abschnitt 7 des Arbeitsblattes W 405 zu erbringen.

Der von der Berliner Feuerwehr im Rahmen der Stellungnahmen zu Brandschutznachweisen benannte
100-m-Bereich für die erste Löschwasserentnahme berücksichtigt bereits das Erreichen rückwärtiger
Gebäudezugänge, Seitenflügel und Hinterhäuser.
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Größere Abstände bedürfen der Kompensation durch andere geeignete Löschwasserentnahmestellen.

Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit der Berliner Feuerwehr.   -Stand: 11/2012-

§ 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grundstücken

§ 5 - Erschließung von Wohngebäuden in Kleingartenanlagen durch übliche Kleingartenwege

Aus den Bezirken Pankow und Köpenick wurde die Frage gestellt, wie mit der Erschließungsproblematik
bei Neu- oder Umbauten zu verfahren ist, wenn die Grundstücke keine ausreichend gesicherte nach § 4
BauOBln haben. Hier wird auch die Frage gestellt, ob eine Genehmigung erteilt werden kann, obwohl die
sonst erforderlichen Voraussetzungen der Erschließung nicht vorliegen.

Die Erschließung eines Baugrundstücks ist eine Grundforderung des Bauplanungsrechts und des
Bauordnungsrechts.

Die Frage, ob eine ausreichende Erschließung vorliegt, stellt sich immer, wenn Neubauten oder
Erweiterungen vorhandener Gebäude sowie Nutzungsänderungen erfolgen sollen.

Die Regelungen der Bauordnung für Berlin (§§ 4 und 5) legen fest, dass diese eigenständigen
Grundstücke selbst in angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegen oder
eine befahrbare öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu dieser haben.

Bei den Kleingartenanlagen, wo auf Grund des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes sogenannte
Wohninseln ausgesondert wurden (es lag bereits eine Wohnnutzung auf Dauer vor), genießen Gebäude
sowie die Nutzung Bestandsschutz. Dies ist sicherlich in den Fällen, wo es sich um Randlagen zu
öffentlichen Verkehrsflächen handelt, unproblematisch. Anders sind Fälle zu beurteilen, bei denen
keine Zuwegungen vorhanden sind und Umbau-Erweiterungsmaßnahmen durchgeführt oder sogar
Neubauvorhaben errichtet werden sollen.

Hier ist einzelfallbezogen eine Lösung zu erarbeiten.

Die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung hat einige exemplarische Fälle besichtigt und ist zu
dem Ergebnis gekommen, dass die Komplexität der vorgefundenen Situationen keine generelle Lösung
ermöglicht.

Es sind Einzelfalllösungen erforderlich, die in enger Abstimmung mit der Feuerwehr erfolgen müssen.

Vorhaben sind allerdings dort zu versagen, wo weder eine Erreichbarkeit durch die Feuerwehr (in der
Regel Entfernung über 50 m vor einer befahrbaren Erschließungsanlage) noch die entsprechende
Löschmittelvorsorge zur Verfügung steht (Überflurhydranten).

Bei dem vorgetragenen hohen Umwandlungsdruck wird es grundsätzlich ratsam sein, bereits auf der
Basis des Bauplanungsrechts Bebauungspläne zur Lösung der Nutzungsmöglichkeit des Gebietes
einschließlich einer angemessenen Erschließungssystematik aufzustellen und festzusetzen. Mit diesem
Instrumentarium können die Forderungen der Wegeerschließung und die erforderliche Einordnung in das
städtebauliche Umfeld gelöst werden.

Die Kleingartenanlage als Standort für einzelne Wohngrundstücke wird immer eine Kompromisssituation
darstellen. Wege zur Erschließung sollten mindestens 3 m Breite haben und für Ausweichmöglichkeiten
entsprechende Ausweitungen in einer Breite von 5,5 m in 20 m Länge haben, damit Begegnungen
möglich werden. Bei übersichtlichen kurzen Wegen kann eventuell auf Ausweichstellen verzichtet
werden. Abknickende Wege müssen eine Schleppkurvenausweitung von 5 m haben.
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Ein fester Untergrund ist nicht Grundvoraussetzung. Allerdings sind an die Befestigung der Wege die
Anforderungen zu stellen, die ein Befahren durch Löschfahrzeuge der Feuerwehr ermöglichen. Eine
Absprache mit der Feuerwehr ist geboten, weil hierdurch eine Beurteilung der öffentlichen Situation auch
im Rahmen der Einsatzpläne Berücksichtigung finden kann.

Sollten derartige Wege nicht möglich sein, ist die Frage zu beantworten, inwieweit die veränderte Größe
des Gebäudes Einfluss auf die vorliegende Erschließungssituation hat.

Da auch Kleingartenanlagen einen Löschangriff möglich machen sollen, ist auch die Wohnnutzung unter
diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. So könnten Straßenhydranten bzw. Überflurhydranten in Abständen
von ca. 200 m an den Wegen in einem Konzept einen Lösungsansatz unterstützen.

Neubauten und größere Umbauten unterliegen auch den grundsätzlichen Regeln des
Bauplanungsrechts, wonach zusätzlich zu prüfen ist, ob es sich um eine vertretbare sonstige Nutzung
gemäß § 35 Abs. 2 BauGB handelt oder ob die Voraussetzungen des § 35 Abs. 4 Nr. 2-5 vorliegen. Aber
auch hier ist bereits auf Grund des Planungsrechts die Forderung zu erfüllen, dass die ausreichende
Erschließung gesichert sein muss.

Neben der "Weganbindung" gehört planungsrechtlich auch die Trinkwasserversorgung zu den
Genehmigungsvoraussetzungen, sodass die Forderungen des Bauordnungsrechts nur noch
weitergehend auf die öffentlich-rechtliche Sicherung einer befahrbaren zufahrt zum Grundstück zu
beziehen sind.

Da dem Land Berlin in den meisten Fällen der Verkauf derartiger Grundstücke untersteht, wäre
es geboten, derartige Grundstücke nur dann zu verkaufen, wenn eine ausreichende Erschließung
vorliegt oder dieses nachträglich erfolgt. In den anderen Fällen sollte eine Bodenordnung erfolgen. Ein
öffentliches Erschließungssystem würde die Probleme umfassend lösen.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 52.3 der Als behandelt.    Stand 12/2012

§ 5 BauO Bln Erschließungsbelange der Feuerwehr für geplante Dauerkleingartenanlagen

Gelten die Anforderungen bezüglich des Brandschutzes in Dauerkleingartenanlagen weiterhin gemäß
dem Schreiben der Abteilung I vom 9. August 1974?

Die Schreiben vom 05.02.1987 und 09.08.1974 in Bezug auf Dauerkleingartenanlagen in
Bebauungsplanentwürfen entfallen ersatzlos.
Zukünftige Bebauungsplanentwürfe sollten im Einzelfall mit der Berliner Feuerwehr abgestimmt werden.

Dieser Beitrag stammt aus ALS 74 TOP 5.     Stand 07/2015

§ 5 Ist eine Wendemöglichkeit für Feuerwehrfahrzeuge in einer Stichstraße/Sackgasse nötig?

In Anlehnung an die Technische Baubestimmung "Muster-Richtlinien über Flächen für die
Feuerwehr" (siehe AV LTB, lfd. Nr. 7.4) ist eine Wendemöglichkeit für Löschfahrzeuge der Feuerwehr bei
einer geraden (öffentlichen oder privaten) Stichstraße mit mehreren Anliegern (z.B. 60 m lang, 5 m breit)
regelmäßig nicht erforderlich.

Stand: 03/2016
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§ 6 Abstandsflächen, Abstände

§ 6 - Abstandsflächen von untergeordneten Gebäuden

Sind bei einer baulichen Anlage (bis 10 m² Grundfläche; gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1a BauO Bln), die nach
§ 6 Abs. 7 BauO Bln ohne eigene Abstandsflächen errichtet werden darf, Öffnungen in der Wand zum
Nachbarn zulässig?

Ja.
In eingeschossigen Gebäuden bis zu 10 m² Grundfläche, sowie untergeordneten Gebäuden (gem. § 62
Abs. 1 Nr. 1a BauO Bln), sind Öffnungen in der Nachbarwand zulässig, da die Absätze 1 bis 9 des § 30
BauO Bln nicht für diese Gebäude gelten.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 295 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 6 - Abstandflächen bei bestehenden Gebäuden im Ostteil Berlins

Im Ostteil Berlins werden häufig (Treuhand) neue Grundstückszuschnitte gebildet. Dabei ist für
bestehende Gebäude ohne ausreichende Abstandflächen auf dem Grundstück grundsätzlich von
Bestandsschutz auszugehen. Die Altgebäude sind so zu behandeln, als wäre bei Errichtung die
Befreiung von der Tiefe der Abstandfläche erteilt worden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 10.6.2 der Als behandelt.

§ 6 - Abstandflächen von Terrassen

Die Frage der Abstandflächen von nicht überdachten Terrassen zur Grundstücksgrenze wird
unterschiedlich gehandhabt. Für andere bauliche Anlagen wurde diese Frage anlässlich der OVG-
Entscheidungen (OVG 2 B 3.91 vom 31. Juli 1991 und OVG 2 B 24.89 vom 7. Mai 1989) auf der
10. Amtsleitersitzung der Bauaufsicht am 24. Februar 1993 - TOP 10.4.1 - behandelt.

Andere Beurteilungskriterien ergeben sich für nicht überdachte Terrassen, die durch ihre erhöhte Lage -
höher als 1 m über der festgelegten Geländeoberfläche - ihren Benutzern in besonderem Maße Einsicht
in das Nachbargrundstück gewähren und deren Benutzung vom Nachbargrundstück aus wiederum
intensiver wahrgenommen wird. Sie erfüllen den Tatbestand des § 6 Abs. 10 BauOBln und sie müssen
den Mindestabstand von 3 m zur Nachbargrenze einhalten (vgl. Ortloff: Das Abstandflächenrecht der
Berliner Bauordnung, 2. Auflage 1993 Rdnr.  195, stützend auf Verwaltungsvorschriften zur BauO NW
(Fußn. 5) sowie auf OVG Münster, BRS 40 Nr. 122).

Dieser Beitrag wurde in TOP 14.6 der Als behandelt.

§ 6 - Öffentliche Verkehrsflächen / Bahnanlagen

Anfrage:

Vom BWA Lichtenberg wurde angefragt, ob sich durch die Gründung der Deutschen Bahn AG
Änderungen beim Status des Bahngeländes als öffentliche Verkehrsfläche ergeben haben.

Antwort:

Nein, die Definition der öffentlichen Verkehrsfläche im bauordnungsrechtlichen Sinne bleibt erhalten;
nach wie vor ist zu unterscheiden zwischen
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• Grundstücken mit Eisenbahnbetriebsanlagen, wie Gleiskörper, Fahrleitungen, Signal- und
Fernmeldeanlagen, auch entsprechenden Straßen, Wegen und Plätzen. Bei diesen Grundstücken
ist davon auszugehen, dass sie nicht oder nur in geringem Umfang überbaut werden können und

• Grundstücken, bei denen neben den o.g. Betriebsanlagen weitere Flächen vorhanden sind, bei
denen Bebauungen zulässig sind oder mit ihnen gerechnet werden muss.

• Da diese Zuordnung je nach Lage des Einzelfalls nicht immer eindeutig erfolgen kann, ist in Fällen
des § 6 Abs. 2 BauOBln eine Beteiligung des Eisenbahnbundesamtes als Planfeststellungsbehörde
und der Bahn AG als Eigentümerin geboten.

Dieser Beitrag wurde in TOP 20.1 der Als behandelt.

§ 6 - Abstandflächen - Änderung bestehender Gebäude

Die Bauordnung nimmt bestimmte Gebäudeteile bei der Ermittlung von Abstandflächen aus, d.h., dass
sie keine Auswirkungen auf die Tiefe von Abstandflächen haben sollen. Das sind z. B. vortretende
Bauteile, bestimmte Vorbauten und Wärmedämmungen. Diese Erleichterungen sind nicht auf Neubauten
beschränkt, sondern müssen auch für Änderungen an bestehenden Gebäuden maßgeblich sein. Bei
bestehenden Gebäuden greift die Privilegierung von Vorbauten gem. § 6 Abs. 6 Nr. 2 BauO Bln:
("2. Vorbauten, wenn sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in
Anspruch nehmen und nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten")
aber nur, wenn der Teil der Gebäudewand, vor den die Vorbauten vortreten, seinerseits die geltende
Tiefe der Abstandsflächen einhält, so dass abstandsflächenrechtlich eine Gesamtbetrachtung des
Gebäudes als Einheit vorzunehmen ist. Dies gilt selbst dann, wenn die Änderung für sich genommen
abstandsflächenrechtlich neutral ist. (s. Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg vom 27. Jan. 2011 -
OVG 2 S 50.10)
Da vortretende Bauteile und Außenwandbekleidungen zum Zwecke der Energieeinsparung nicht
die Bedingungen für Vorbauten gem. § 6 Abs. 6 Nr. 2 BauO Bln einhalten müssen, hat der o.g.
OVG-Beschluss keine Auswirkungen auf die Änderung bestehender Gebäude durch Bauteile und
Wärmedämmungen.
Zusätzlich sind die Mindestabstände (bei vortretenden Bauteilen 2m und bei Vorbauten 3m) von der
gegenüberliegenden Nachbargrenze gem. § 6 Abs. 6 Satz 2 BauO Bln zu beachten.
Eine Neuermittlung der Abstandfläche nach geltendem Recht wird auch bei der nachträglichen
Herstellung eines geneigten Daches erforderlich, oder wenn das Dach Dachaufbauten erhält, die eigene
Abstandflächen haben.
Wirken sich spätere Änderungen z. B. durch An- und Umbauten auf die Tiefe von Abstandflächen aus,
so ist das Gebäude hinsichtlich der Abstandflächen grundsätzlich einer Gesamtbetrachtung nach dem
geltenden Recht zu unterziehen.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 23.11.1 der Als behandelt.   Stand 06-2011

§ 6 - Abstandsflächenbeispiele der ÖbVI

Die Abstandsflächenbeispiele in den vom Bund der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e. V.
- Landesgruppe Berlin - veröffentlichten "Erläuterungen zum Bauordnungs- und Bauplanungsrecht für
Berlin unter Berücksichtigung der Belange des Vermessungswesen" sind mit der für die Bauaufsicht
zuständigen Senatsverwaltung abgestimmt und sind eine Zusammenstellung von Beispielen für die
abstandflächenrechtlichen Entscheidungen von Einzelfällen.

Einzelfälle, die nach Auffassung der zuständigen Senatsverwaltung von den BDVI - Erläuterungen
abweichen oder dort nicht behandelt sind, werden bei genereller Aussage weiterhin in den Sitzungen der
Amtsleiter der Berliner Bauaufsicht behandelt und finden Eingang in die Entscheidungshilfen der Berliner
Bauaufsicht.

Dieser Beitrag wurde in TOP 42.7.4 der Als behandelt.
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§ 6 - Abstandsflächenermittlung von "Menschenwänden"
Terrassen erzeugen nach allgemein vertretener und kommentierter Auffassung wegen deren
sozialer Nutzung keine zusätzlichen Abstandsflächen nach den Kriterien des § 6 Abs. 10 BauOBln,
indem angenommen wird, dass von der "Menschenwand" gebäudegleiche Wirkungen ausgehen.
Diese Rechtsmeinung ist bisher nicht durch ein verwaltungsgerichtliches Verfahren widerlegt worden.
Dies bezüglich wird auf entsprechende Äußerungen in dem Schreiben an das Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf vom 3. Juni 2003 verwiesen (siehe Auszug in der Anlage).

 Anlage zu 43.4

ABSCHRIFT - AUSZUG

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Herr Böhm /...Zi. 1726 /... Tel.: 90127005 /... Fax: 90123525
VI F 1-3-6924-3/... 3. Juni 2003

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin
Abt. Bauen, Stadtplanung und Naturschutz
Bauaufsicht

Ihr Schreiben Baufs 1 vom 8. Mai 2003

1. Abstandsflächenermittlung

2. ...

Zu 1.

Die von einem Richter des Verwaltungsgerichts Berlin ausgeführte Auffassung, dass eine "Terrasse"
wegen ihrer sozialen Nutzung abstandsflächenrechtlich nach den Kriterien der baulichen Anlage mit
gebäudeähnlicher Wirkung (§ 6 Abs. 10 BauOBln) behandelt und für die sogenannte "Menschenwand"
eine zusätzliche Abstandsfläche über dem Fußboden der Terrasse mit einer Höhe von etwa
2 m angesetzt werden müsse, entspricht nicht der allgemein vertretenen und kommentierten
Rechtsauffassung. Weder die Kommentierungen der BauOBln noch die Kommentierungen der
Bauordnungen anderer Bundesländer gehen so weit, dass neben baulichen Anlagen auch die
Körpergröße von Menschen eine Berücksichtigung bei der Bemessung von Abstandsflächen finden
muss. Die "Menschenwand" entspricht nicht der vom Gesetzgeber gewünschten Systematik, wonach
nur Abstandsflächen vor Außenwänden von Gebäuden oder vor baulichen Anlagen mit gebäudegleicher
Wirkung einzuhalten sind. Grundlage für die Berechnung der Tiefe der Abstandsfläche ist die
Höhe der Außenwand. Bei Anlagen und Einrichtungen mit gebäudegleicher Wirkung gelten die
Abstandsflächenregelungen entsprechend. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Einhaltung der
Mindestabstände.

Da es erforderlich erscheint, diese Rechtsauffassung einer Überprüfung des OVG's zuzuführen, um
hierdurch eine für das Land Berlin insgesamt verbindliche Rechtsprechung erhalten zu können, sollte bei
künftigen gleichgelagerten Fällen eine Urteilsentscheidung erreicht werden.

In dem vorliegenden Fall wurde ein Vergleich akzeptiert, wonach sich das Bezirksamt bereit erklärt hat,
die Baugenehmigung entsprechend zu ändern (Absturzsicherung wurde 70 cm zurückversetzt), was dann
auch vom Bauherrn akzeptiert wurde. Das Verfahren konnte auf Grund dieses Vergleichs eingestellt
werden.

Bei der indirekt gestellten Anfrage, ob es Möglichkeiten gibt, mit denen sich der Bezirk gegen diese
"Rechtsprechung" zur Wehr setzen könnte, weise ich auf folgenden Sachverhalt hin:Der Vergleich konnte
nicht gegen den Willen des Bezirks abgeschlossen werden, da sein Einverständnis eine Bedingung
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hierfür war. Hätte er also o.g. Erklärung nicht abgegeben (geänderte Baugenehmigung), wäre ein Urteil
ergangen. Hätte das Gericht dort entsprechende Ausführungen zur "Menschenwand" gemacht, so wäre
eine Berufung möglich gewesen. Dann hätte das OVG diese Auffassung geprüft. Dessen Entscheidung
wäre dann die für den Bezirk und das Land Berlin insgesamt verbindliche Rechtsprechung.

Zu 2.

...

Im Auftrag
Gez. T. Meyer

Dieser Beitrag wurde in TOP 43.4 der Als behandelt.

§ 6 - Abstandsflächen von Absturzsicherungen (Geländern etc.) auf Dachterrassen
Abstandsflächen von Absturzsicherungen auf Dachterrassen gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 und § 6 Abs. 4 Satz
2 BauO Bln

Die abstandsflächenrechtliche Relevanz einer solchen Anlage hängt davon ab, ob
a) von ihr eine gebäudegleiche Wirkung im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 2 BauO Bln ausgeht und/ oder
b) sie Teil der Wand im Sinne von § 6 Abs. 4 Satz 2 BauO Bln ist.

zu a)
Hier kommt es darauf an, ob durch die Anlage ein optisch beengender Eindruck einer wandähnlichen
flächigen Begrenzung erzeugt wird (vgl. Broy-Bülow in Bauordnung für Berlin, Kommentar, Vieweg +
Teubner, 2008, § 6 RNrn 15 bis 18). Je licht- und luftdurchlässiger z.B. Absturzsicherungen sind, desto
weniger spricht für eine von ihnen ausgehende Wandwirkung. Auch von transparenten Glasbrüstungen
gehen nicht zwingend gebäudegleiche Wirkungen aus. Eine Einzelfallbetrachtung ist in jedem Fall
erforderlich. Eher für eine gebäudegleiche Wirkung der Umwehrung von Dachterrassen spricht, wenn die
öffentlich-rechtlich vorgeschriebenen Umwehrungshöhen überschritten werden.

zu b)
Wenn die transparente Umwehrung der Dachterrasse Bestandteil der Außenwand ist (z.B. Glasattika),
geht von ihr eine gebäudegleiche Wirkung aus.

Dieser Beitrag wurde im November 2009 aufgenommen.

§ 6 - Abstandsflächen beim Einbau von Fensteröffnungen in Außenwänden
§ 6 BauOBln beschränkt sich grundsätzlich auf Abstandsflächen von Außenwänden oberirdischer Ge-
bäude. Eine Differenzierung, ob Fenster vorhanden oder zulässig sind, erfolgt nicht. Ein sozialgestützter
Nachbarschutz ist nicht geregelt.

Die in der BauOBln 79 noch enthaltene differenzierte Regelung für Abstandsflächen vor Fenstern für
Aufenthaltsräume wurde bereits in der BauOBln 85 nicht mehr aufrechterhalten. Nur Veränderungen
im Gebäudebestand, die zur Veränderung der Außenabmessungen des Gebäudes führen, wie z.B.
Aufstockung, Dacherhöhungen oder Anbauten, die nicht unter die privilegierten Bauteile fallen, führen im
Rahmen des Abstandsflächenrechts zu einer neuen Berechnungsnotwendigkeit.

Der bloße Einbau oder die Änderung von Gebäudeöffnungen führt nicht zur Neuberechnung der Ab-
standsflächen. Dies war bereits in der vorherigen Bauordnung gepflegte Praxis.

Die Zulässigkeit von Fenstern richtet sich allein nach den Regelungen des § 30 BauOBln, wonach
Brandwände erforderlich werden, wenn ein Abstand von 2,50 m zur Grundstücksgrenze nicht eingehalten
wird.

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.8 der Als behandelt.
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§ 6 - Abstandsflächen vor Außenwänden an Grundstücksgrenzen

Der § 6 Abs. 1 BauO Bln wurde neu gefasst, weil die bis zum In-Kraft-Treten mögliche Einflussnahme der
Bauaufsicht in die planungsrechtlichen Vorschriften für nicht zulässig gehalten wird.

Die Regelungen wurden deshalb grundsätzlich auf den Vorrang planungsrechtlicher Vorschriften
ausgerichtet. Hierzu wurde es auch erforderlich, den Begriff der Nachbargrenze durch
Grundstücksgrenze zu ersetzen. Das bedeutet, dass mit der Festlegung Grundstücksgrenze nun auch
die Lage an der öffentlichen Verkehrsfläche unter besonderen Konstellationen keine Abstandsflächen
erfordert.

Folgende Situationen erlauben, dass bei planungsrechtlichen Vorgaben die Abstandsflächen nach § 6
nicht zur Anwendung kommen:

1. In der geschlossenen Bauweise kann ohne Abstände an die seitliche Grundstücksgrenze gebaut
werden. (Die hierbei zu beachtende Bebauungstiefe ergibt sich aus den Festsetzungen von
Bebauungsplänen oder der Einfügungsentscheidung nach § 34 BauGB.)

2. Bei Vorliegen einer Baulinie, die auch an der öffentlichen Straßenverkehrsfläche liegen kann, kann
an diese unmittelbar gebaut werden, ohne dass Abstandsflächen einzuhalten sind. Festsetzungen
von Baulinien machen es immer erforderlich, dass bei ihrer Festsetzung auch die Höhenentwicklung
baulicher Anlagen bestimmt wird.

Ohne Bedeutung sind allerdings die Vorschriften über die Baugrenzen, da diesen Vorschriften
die unmittelbare Anknüpfung an die jeweilige Grundstücksgrenze fehlt. Sie betreffen lediglich
die überbaubaren Flächen der Baugrundstücke und lassen die Frage offen, ob an die
Grundstücksgrenze gebaut werden muss oder darf. Auf den Abstand eines Gebäudes zur
Grundstücksgrenze nehmen sie nur indirekt Einfluss. Die Abstandsflächenregelungen des § 6 BauO
Bln sind anzuwenden.

3. Konkrete Bebauungsplanfestsetzungen durch Baukörperausweisung geben die Lage von
Gebäuden und baulichen Anlagen vor. Die Abstandsflächenregelungen des § 6 kommen nicht
zur Anwendung. Ausreichender Brandschutz und ausreichende Belichtung und Belüftung
werden bei der Entscheidung über die konkrete Gebäudestellung geprüft und müssen durch die
Bebauungsplanfestsetzungen gewährleistet sein.

4. Entscheidungen nach § 34 BauGB, die verlangen, dass unmittelbar an die Grundstücksgrenzen
(einschließlich öffentliche Verkehrsfläche) gebaut werden muss und auch die
Höhenentwicklung zugrunde gelegt ist, machen es nicht erforderlich, bauordnungsrechtliche
Abstandsflächenvorschriften anzuwenden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 56.10 der Als behandelt.

§ 6 - Welche Höhen- und Längenbegrenzungen sind bei der Errichtung von Sichtschutzwänden/-
zäunen zu beachten?

Es findet § 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BauOBln Anwendung:

Stützmauern und geschlossene Einfriedungen sind ohne Höhenbegrenzung in Gewerbe-
und Industriegebieten abstandsflächenfrei, da in solchen Gebieten die Schutzgüter des
Abstandsflächenrechts durch solche Anlagen regelmäßig nicht berührt werden und ggf. im Wege der
Bauleitplanung Regelungen getroffen werden können.

Außerhalb dieser Baugebiete wird die abstandsflächenfreie Höhe von Stützmauern auf 2 m
angehoben, geschlossene Einfriedungen werden von der bisher zulässigen Länge von 3 m an einer
Grundstücksgrenze auf die gesamte Grundstückseinfriedung ausgeweitet. Sinn dieser Regelung ist es,
die bereits in der bisher geltenden BauOBln festgelegten Einfriedungen zwischen Grundstücken auch für
geschlossene Einfriedungen auf eine abstandsflächenfreie Höhe von 2,0 m anzuheben.

Eine Längenbegrenzung besteht aus bauordnungsrechtlicher Sicht nicht.
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Hierbei sind allerdings weiterhin planungsrechtliche Vorgaben zur Überbaubarkeit von
Grundstücksflächen zu berücksichtigen.

Siehe auch Begründung zur Gesetzesvorlage

Dies gilt in der Regel auch bei Grundstücken, die mit Doppelhaushälften oder Reihenhausanteilen bebaut
sind, wenn die Grundstücke als Sondereigentum durch Zäune idell getrennt sind.

Die Regelung des § 6 Abs. 7 Satz 1 Nr. 3 BauOBln enthält keinen direkten Bezug zu
Grundstücksgrenzen der Buchgrundstücke. Eine Unterscheidung zwischen Einfriedung von
Buchgrundstücken des Grundbuches, Baugrundstücken oder Grundstücksteilen nach dem WEG hat
der Gesetzgeber im Rahmen der Gesetzgebung nicht verdeutlicht. Inwieweit auch Abgrenzungen
von Sondereigentumseinheiten die Einfriedung erfordern, ist einzelfallabhängig. Wenn eine
grundstücksähnliche Nutzung im Rahmen des Sondereigentums verbunden ist, sind auch derartige
Einfriedungen in geschlossener Form bis 2 m Höhe nicht ausgeschlossen. Auch wenn in der Begründung
zur Gesetzesvorlage nur von Grundstücksgrenzen gesprochen wird, bewegt sich die Ausweitung auf
Sondernutzungsverhältnisse im Rahmen der erleichternden Regelung. Die Regelung soll sicherstellen,
dass Grundstücksnutzer ihr berechtigtes Interesse auf Abgrenzung und Sicherstellung des Wohnfriedens
ohne bürokratische Hemmnisse erreichen können. Trotz der erleichternden Regelungen sind
insbesondere die planungsrechtlichen Vorgaben zur Überbaubarkeit von Grundstücksflächen und die
Frage des Naturschutzes zu berücksichtigen.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 6 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 6 - Abstandsflächen von Grenzgaragen im Außenbereich

§ 6 - Sind Abstandsflächen von Grenzgaragen im Außenbereich anders zu behandeln als im unbeplanten
Innenbereich?

Unabhängig von den Regelungen der BauOBln ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass der
Außenbereich (§ 35 BauGB) nur dann einer Bebauung zugänglich ist, wenn hierfür eine Privilegierung
vorhanden ist. Der Außenbereich ist allgemein von Bebauungen frei zu halten.

Die BauOBln nimmt deshalb auch die sonst verfahrensfrei gestellten baulichen Anlagen, wenn
sie im Außenbereich liegen, aus dieser Regelung heraus. Sie werden damit grundsätzlich einem
bauordnungsrechtlichen Verfahren unterworfen. In diesem Verfahren wird auch über die Frage zu
entscheiden sein, ob und inwieweit eine Bebauung überhaupt möglich ist.

Zur alten Bauordnung haben sich hinsichtlich der Zulässigkeit von Grenzgaragen, bis auf die vergrößerte
und erweiterte Grenzanbaumöglichkeit, durch die neue BauOBln keine maßgeblichen Änderungen
ergeben. Für Gebäude ohne Aufenthaltsräume ist zusätzlich eine eigene Privilegierung eingeführt
worden.

Bei der bauordnungsrechtlichen Ermittlung der Abstandsflächen von Grenzgaragen oder Grenzbauten
nach § 6 BauOBln werden aufgrund der planungsrechtlichen Situation keine Unterschiede gemacht (Lage
im unbeplanten Außenbereich oder Innenbereich - § 34 und 35 BauGB).

Die Frage der Abstandsflächen beziehungsweise die Anbaumöglichkeit an die Grundstücksgrenze ist
somit der planungsrechtlichen Entscheidung nachgeordnet. Die Abstandsflächenregelungen des § 6
BauOBln sind auch in diesen Bereichen anzuwenden.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 33 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 6 - Geneigtes Dach auf einer Grenzgarage

Ist ein höchstens 45 Grad geneigtes Dach einer Grenzgarage auf die zulässige mittlere Wandhöhe von 3
m anzurechnen?
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Dächer mit diesen Maßvorgaben sind auf die Wandhöhe nicht anzurechnen. Sie sind immer dann
privilegiert, wenn der Neigungswinkel unter 45° beträgt. Anders verhält es sich mit Giebelflächen, diese
werden grundsätzlich den Wänden zugerechnet.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 97 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 6 - Grenzgarage - Stellplatzüberdachungen

Sind Grenzgaragen nach § 6 Abs. 7 BauOBln auch ohne abschließende Wände (3 m Höhe) zulässig?

Ja, Grenzgaragen sind auch ohne Wände möglich; z. B. als überdachte Stellplätze (Carports).
Voraussetzung ist, dass sie eigenständig nutzbar sind. Die Wandhöhe berechnet sich, auch wenn
keine Wand gebaut wurde, aus dem Abstand zwischen Geländeoberfläche und dem Schnittpunkt der
scheinbaren Wand mit dem Dach (Fläche zwischen der Stützkonstruktion des Daches).

Dieser Beitrag wurde als Nr. 114 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 6 - Abstandsflächen für Hauseingangstreppen

Hauseingangstreppen und deren Überdachungen sind nicht mehr als vortretende Bauteile in der BauO
aufgeführt. Ergeben sich hierdurch andere Abstandflächen als nach der alten Bauordnung?

Hauseingangstreppen gehören nicht mehr zu den vortretenden Bauteilen. Anders als in der "alten
Bauordnung" unterfallen sie somit jetzt den Regelungen des § 6 Abs. 6 Nr. 2 Bau Bln und erfordern einen
Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze.

Die vorgenommene Generalisierung der Vorbauten wie Treppen, Treppenräume und Aufzüge bei der
Privilegierung der Vorbauten ohne eigene Abstandsflächen, wenn sie die Größenvorgaben einhalten, hat
zur Folge, dass die sonst den vortretenden Bauteilen zugeordneten Hauseingangstreppen nunmehr der
Kategorie der Vorbauten zugeordnet werden müssen.

Hauseingangstreppen sind im § 6 Abs. 7 Satz 1 alte Fassung als beispielhafte Aufzählung genannt
worden. Hierauf wurde in der neuen Bauordnung verzichtet. Es wurden nur noch Gesimse und
Dachüberstände im Rahmen der beispielhaften Aufzählung erwähnt. Dieses entsprach der Übernahme
der MBO-Regelungen. Diese Beispiele stellen nur einen unvollständigen Katalog dar. In der Praxis
ist er unter Beachtung der Auswirkungen erweiterbar. Allerdings findet er dort eine Begrenzung, wo
spezielle Regelungen eine besondere Beurteilung erforderlich machen. Dies hat zur Folge, dass
Hauseingangstreppen den Regelungen für Vorbauten (§ 6 Abs. 6 Nr. 2) zuzurechnen sind.

Da dies in der Praxis aufgrund des 3-m-Abstandes zu ungewollten Härtefällen führen kann, sind Hausein-
gangstreppen mit einer Höhe von nicht mehr als 1,40 m über Gelände als vortretende
Bauteile im Sinne des §6 Abs. 6 Nr. 1 zu behandeln. Sie müssen von der gegenüberliegenden
Grundstücksgrenze mindestens 2 m entfernt sein. Einer Abweichung gem § 68 BauO Bln bedarf es nicht.

.
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.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 138 des FAQ Bauaufsicht behandelt und im November 2009 aktualisiert.

§ 6 - Wandhöhen von Grenzgaragen

Müssen alle Wände einer Grenzgarage die mittlere Wandhöhe bis zu 3,00m einhalten?

Ja!

Die Wandhöhen sind für jede Wand eigenständig zu ermitteln und einzuhalten.Dadurch sollen zu hohe
Grenzgebäude vermieden werden.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 152 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 6 - Stellplatzüberdachung von 15,00 m Länge an der Grundstücksgrenze

a) Welchen Abstand zur Grundstücksgrenze muss eine 15,0 m lange Carportanlage mit höchstens 3,0 m
hohen Wänden einhalten?
b) Ist der Carport teilweise (bis zu 9,00m) privilegiert?

Zu a)
Eine 15m lange Carportanlage ist wegen der Überschreitung der Länge von 9m zu einer
Grundstücksgrenze nicht als privilegiertes Vorhaben im Sinne des § 6 Abs 7 BauOBln zu sehen.

Zu b)
Ein 9m langer Gebäudeabschnitt kann privilegiert werden. Die darüber hinaus reichenden Gebäudeteile
müssen einen Abstand von mindestens 3m zur Grundstücksgrenze einhalten.
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Anmerkung:
Die 15m lange Garage ist nur dann verfahrensfrei gestellt, wenn sie unter 30m² groß ist.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 191 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 6 - Wie weit muss ein Staffelgeschoss zurückgesetzt sein um als solches gelten zu können?
Ein Maß für die Zurücksetzung ist in der BauOBln nicht festgelegt worden. Für die Zurücksetzung ist
ausschlaggebend, dass sie deutlich erkennbar ist. Dieses hängt von den Abmessungen des Gebäudes
ab.

Allerdings darf die Zurücksetzung nicht nur einseitig vorgesehen werden. Der Idealfall wird eine
gleichmäßige Zurückstaffelung an allen Gebäudeseiten sein. Dieses Prinzip wird schon im Rahmen
der geschlossenen Bauweise nicht erreicht, so dass hier ein großzügige Auslegung möglich ist.Die zur
BauOBln 1997 getroffene Aussage, dass das Staffelgeschoss nur dann als solches zu werten ist, wenn
die Zurücksetzung gleichmäßig erfolgt, wird nicht mehr aufrecht gehalten.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 200 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 6 - Abweichung für Abstandsfläche auf dem Nachbargrundstück?
Muss für das Erstrecken einer Abstandsfläche auf ein anderes Grundstück zusätzlich zur Eintragung
einer Baulast eine Abweichung erteilt werden?

Nein,
die öffentlich-rechtliche Sicherung durch eine Baulast ist ausreichend (siehe § 6 Abs. 2 Satz3 BauO
Bln). Es bedarf keiner zusätzlichen Erteilung einer Abweichung, da die Abstandfläche sich auf das
Nachbargrundstück erstrecken darf, wenn eine entsprechende Baulast eingetragen wird.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 237 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 6 - Einschränken von Abstandsflächen
Kann eine Reduzierung der Abstandsfläche zur Grundstücksgrenze durch Abweichungsentscheidung
erfolgen?

Ja, 
eine Reduzierung der Abstandsfläche ist dort möglich, wo die örtliche Situation dies erfordert und
sichergestellt ist, dass die öffentlich-rechtlich geschützten Nachbarrechte nicht eingeschränkt
werden. Darüber hinaus müssen die Schutzziele des Bauordnungsrechts gewahrt bleiben. Derartige
Entscheidungen betreffen insbesondere Bebauungen an öffentlichen Verkehrs-, Grün- und
Wasserflächen.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 238 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 6 - Kein Mindestabstand von 3 m?
Mit der Novellierung der BauO Bln im Jahr 1985 wurden die "Regelungen über Abstände und
Abstandflächen (...) erleichtert und vereinfacht" (vgl. Begründung in AbgH DrS 9/2165, S. 23).

Unter anderem entfällt seitdem der zuvor in § 7 Abs. 2 BO 79 geforderte Mindestabstand von 3 m zur
Grundstücksgrenze. Außerdem sind seitdem die "Abstandsflächen nicht mehr miteinander zu verbinden,
so daß von anderen Abstandflächen freizuhaltende Zusatzflächen entfallen", vgl. Begründung aaO.

In Abstimmung mit der Obersten Bauaufsicht wird allerdings im BDVI-Kommentar "Bauordnungs- und
Bauplanungsrecht für Berlin" 2.2.6, S.6 dargestellt, dass ein Gebäudeabstand von weniger als 3 m von
der Nachbargrenze nicht zulässig sein soll, da der für Vorbauten in der aktuellen Fassung des § 6 Abs. 6
BauO Bln geforderte Mindestgrenzabstand von 3 m erst Recht für Gebäude gelten soll. Diese Auslegung
sei rechtssystematisch geboten, vgl.:
Der in der BauO Bin 1997 gemäß § 6 Abs. 6 Satz 2 geforderte Mindestabstand zur Grenze wird
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in der BauO Bin 2005 nicht mehr erwähnt.
Auf Grund der Rechtssystematik dürfte jedoch eine wie in Abbildung 6 dargestellte Positionierung
eines Gebäudes unzulässig sein, denn gemäß § 6 Abs. 6 Satz 2 BauO Bin 2005 müssen Vorbauten
mindestens 3 m von gegenüberliegenden Nachbargrenzen entfernt sein. Was für Vorbauten gefordert
wird, gilt für Gebäude erst recht; dies entspricht auch dem Gebot der Rücksichtnahme.

Mit der ersatzlosen Streichung des Mindestabstands und der Mindestabstandsflächen ist allerdings keine
auslegungsbedürftige Regelungslücke entstanden, die durch Rückgriff auf die Vorbautenregelung zu
schließen ist, denn in diesem Fall hätte man die alte Regelung beibehalten können. Auch der jüngste
Entwurf für eine Änderung der BauO Bln sieht keine entsprechende Regelung vor.

Hierdurch ist die beispielhaft dargestellte Bebauung an der schwarz eingetragenen Grundstücksgrenze
möglich geworden:
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Es ist Aufgabe der planerischen Prüfung festzustellen, ob eine entsprechende Bebauung unter
Umständen rücksichtslos ist. 

Hinweis:
Die Mindestabstände aus Gründen des Brandschutzes gemäß § 30 Abs. 2 BauO Bln sind zusätzlich zu
beachten, ggf. sind entsprechende baulich-konstruktive Maßnahmen erforderlich.

Dieser Beitrag wurde in 82. ALS als TOP 8 behandelt.     Stand 07/2015

§ 6 - Abstandflächen von Balkonen, die tiefer als 1,50 m sind

Dürfen für Balkone, die durch ein Vortreten von mehr als 1,50 m, ihre Abstandsflächenprivilegierung
verlieren, Abweichungen für das Überschreiten der nachbarschützenden Abstandsfläche von 0,4H
zugelassen werden?

Ja,
bei diesen Abweichungen handelt es sich um Einzelfallentscheidungen, die eine Nachbarbeteiligung
erforderlich machen. Es wird darauf hingewiesen, dass Prüfungen und Erteilungen von Abweichungen
in Bezug auf das Abstandsflächenrecht immer die Überführung eines Bauvorhabens von §63 in §64
BauOBln begründen.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

§ 6 - Keine Nachbaranhörung bei Grenzbebauung

Ist der Nachbar anzuhören, wenn aus planungsrechtlichen Gründen gem. §6Abs. 1 BauOBln an die
Nachbargrenze gebaut wird

Nein,
eine Nachbaranhörung ist nur geboten, wenn im Rahmen von Befreiungen (§ 31 BauGB) oder
Abweichungen im Rahmen des Bauordnungsrechts (§ 6 BauOBln) nachbarrechtliche Ansprüche verletzt
werden. In beiden Fällen ist das BWA als Bescheid-erlassende Behörde für die Durchführung zuständig.
Die Entscheidung gem. § 34 BauGB enthält allerdings auch die Frage, ob geschlossen zu bauen ist
(einschließlich der Bebauungstiefe). Sie erfordert grundsätzlich keine Nachbaranhörung.
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Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

§ 6 - Abstandsflächen für Balkone

Unter welchen Voraussetzungen müssen für Balkone - auch solche, die nachträglich vor einer
Außenwand mittels einer selbsttragenden Stahlkonstruktion errichtet werden - Abstandsflächen ermittelt
werden?

Antwort:

Balkone (ggf. Loggien) gehören zu den Vorbauten, für die hinsichtlich erforderlicher Abstandsflächen
in § 6 Abs. 6 Nr. 2 BauO Bln ein Privileg definiert ist, d. h., sie bleiben bei deren Bemessung
unberücksichtigt", wenn sie

1.  insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen und
2. nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten, ... .

"Vorbauten sind in ihrer Größe zusammen zu betrachten; unter den Begriff fallen auch (außenliegende)
Treppen, Treppenräume und Aufzüge sowie - allerdings nur, wenn sie sich funktional unterordnen
und nicht zur alleinigen Vergrößerung des Raumes, vor dem sie angeordnet sind, dienen - Erker
und Wintergärten. Auch, wenn nur Balkone vorhanden sind, gilt das Privileg. Bei mehrgeschossigen
Bauten werden die Geschosse einzeln bewertet. Wird in dem betrachteten Geschoss durch die Addition
der Einzellänge jedes Vorbaus mehr als ein Drittel der jeweiligen Außenwandlänge in Anspruch
genommen, ist kein Vorbau privilegiert; überschreitet bei Einhaltung der 1/3-Regelung ein Vorbau die
maximal zulässige Tiefe von 1,50 m, entfällt für diesen die Privilegierung und es ist die erforderliche
Abstandsfläche zu ermitteln.

Von der gegenüberliegenden Nachbargrenze müssen Vorbauten generell mindestens 3 m entfernt sein.

Ein Mindestabstand zu seitlichen Nachbargebäuden (in der geschlossenen Bauweise), wie in § 29 BauO
Bln von 1997 "Vorbauten" geregelt, ist ersatzlos entfallen. Theoretisch kann jetzt - unter Berücksichtigung
des Brandschutzes - ein Vorbau direkt an der seitlichen Grundstücksgrenze beginnen.

Müssen für Vorbauten Abstandsflächen ermittelt werden, gilt das auch für deren Schmalseiten.

Dieser Beitrag wurde als Nr.287 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 6 - Seitliche Abstandsflächen von Dachgauben in der geschlossenen Bauweise

 § 6 Abs. 4 BauO Bln a.F. enthielt diverse Privilegierungstatbestände für Dachaufbauten. Diese sind in
der neuen BauO Bln entfallen. § 6 Abs. 4 (Tiefe der Abstandsflächen) lautet nunmehr: Die Satze 1 bis 4
gelten für Dachaufbauten entsprechend.
Somit fallen - ebenso wie Abstandsflächen von Staffelgeschossen, die in der geschlossenen Bauweise
mit Abstand zur seitlichen Grundstücksgrenze errichtet werden - die Abstandflächen von Gauben
meistens auf das Nachbargrundstück, so dass bei einem derartigen Bauvorhaben eine Abweichung gem.
§ 68 i.V.m § 6 Abs. 2 zu prüfen ist, vergl.
Für die Erteilung dieser erforderlichen Abweichung ist es zwar am einfachsten der Nachbareigentümer
hat der Unterschreitung der Abstandsflächen bereits zugestimmt. Ansonsten ist vor Erteilung
einer Abweichung die Anhörung des Nachbarn erforderlich. Stimmt dieser nicht zu, kann die
Bauaufsichtsbehörde durchaus gem. § 68 Abs. 1 Bau Bln Abweichungen zulassen ...." wenn sie unter
Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich
geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des
§ 3 Abs. 1, vereinbar sind."
Darüber hinaus müssen beim Vorhandensein mehrere Dachaufbauten ggf. auch Abweichungen für die
Überdeckung der daraus resultierenden Abstandflächen erteilt werden, da gem. § 6 Abs. 4 Satz 5 die
Regelungen zur Tiefe der Abstandsfläche für Dachaufbauten entsprechend gelten.
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Sofern die Nachbarn in ihren öffentlich-rechtlich geschützten Nachbarbelangen durch die o.g.
Abstandsflächen nicht berührt werden, können Abweichungen im Rahmen der Ermessensausübung
erteilt werden.
Beispiel:
Die o.g. baulichen Anlagen lösen keine zusätzliche Verschattung von Aufenthaltsbereichen (z.B.
auf angrenzenden Dachterrassen) aus und bieten keine zusätzlichen Einsichtmöglichkeiten auf das
Nachbargrundstück oder in Aufenthaltsräume auf dem Nachbargrundstück.
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.
Dieser Beitrag wurde in TOP 65.8 der Als behandelt. -Stand Juli 2010-

§ 6 -Abstandflächen von Garagen

Zur Frage, ob PKW-Garagen, die als Anbau grenznah oder direkt auf der Grundstücksgrenze errichtet
werden sollen, durch eine Tür mit dem Hauptgebäude verbunden werden dürfen, ohne hierdurch die
abstandsflächenrechtliche Privilegierung zu verlieren, führt die Begründung (Stand 29.09.2005) zu § 6
Abs.7 der BauO Bln aus:
"Satz 1 Nr. 1 begünstigt abstandflächenrechtliche Garagen und Gebäude in den dort genannten
Abmessungen. Die Privilegierung erstreckt sich auf Garagen und Gebäude unabhängig davon, ob diese
räumlich-funktional einem Hauptgebäude zu- oder untergeordnet sind, da dies abstandsflächenrechtlich
unerheblich ist."
Die abstandsflächenrechtliche Privilegierung der Garage geht allerdings verloren, wenn sie z.B. als
Eingang zu einem Wohnhaus (z.B. Garage als Windfang) dient, vgl. Beschluss des OVG NRW vom
08.05.2009.
Die immer wiederkehrende Frage, ob sich durch den Anbau einer Garage an das Hauptgebäude die
Gebäudeklasse verändert, beantwortet § 2 Abs. 3. Satz 5 BauO Bln.
"Wird ein Nebengebäude an Gebäude der Gebäudeklasse 1 angebaut, verändert sich die
Gebäudeklasse nicht, wenn das Nebengebäude nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a oder b BauO Bln
verfahrensfrei ist."
Garagen verlieren ihre abstandsflächenrechtliche Privilegierung, wenn

•  sie unter dem Dach des Hauptgebäudes liegen,
•  sie mit dem Hauptgebäude eine gemeinsame Wand haben oder
•  die Dachkonstruktion der Garage die Lasten auf das Hauptgebäude abträgt.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 66.15 der Als behandelt. -Stand Nov 2010-

§ 6 + § 30 Ausstellungsflächen für Musterhäuser

Zur Umnutzung einer Grünfläche in eine Ausstellungsfläche für Musterhäuser, Musterwochen-endhäuser,
Bungalows, Lauben, Pavillons und Schuppen:
Bei der Entscheidung über solche Nutzungsänderungen ist zu beachten, dass die bauordnungs-
rechtlichen Schutzziele in bestimmten Fällen nicht greifen, also Abweichungsvoraussetzungen vorliegen.
Dies betrifft insbesondere die Schutzziele der Abstandsflächen- und Brandschutzvorschriften der BauO
Bln. Mangels Sonderbaueigenschaft sind diese Vorhaben den Verfahren nach §§ 63 und 64 BauO Bln
zuzuordnen.
1. Abstandsflächen
Im Verhältnis zu den Nachbargrenzen sind die Abstandsflächenregelungen der BauO Bln durch-
zusetzen. Die Privilegierungsregeln des § 6 Abs. 7 Nr. 1 BauO Bln sind anwendbar.
Im Verhältnis der Gebäude untereinander sind Abweichungsentscheidungen (§ 68 Abs.1 BauO Bln) zu
treffen von
- dem Überdeckungsverbot des § 6 Abs. 3 BauO Bln und
- der Tiefe der Abstandsflächen gem. § 6 Abs. 5 BauO Bln.
2. Brandschutz
Auch Abstandsflächen leisten einen Beitrag zum Brandschutz. Durch die Verkürzung der Ab-
standsflächen nach Nr. 1 entfällt die abstandsflächenrechtliche Brandschutzwirkung. Im Rahmen der
abstandsflächenrechtlichen Abweichungsentscheidung muss dies durch Brandschutzanforderungen
kompensiert werden.
§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln macht das Erfordernis einer Gebäudeabschlusswand vom Abstand zur
Grundstücksgrenze abhängig. Diese Anforderungen sind einzuhalten. Die Ausnahmeregel des § 30 Abs.
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2 BauO Bln Nr. 1, wonach Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50
m³ Bruttorauminhalt ohne Gebäudeabschlusswand gegenüber der Grundstücksgrenze errichtet werden
dürfen, ist bei großer Dichte der Lauben, Pavillons und Schuppen etc. untereinander nicht anwendbar.
Es genügen die Brandschutzanforderungen der Gebäudeklasse 1.

(Dieser Beitrag ist auch unter § 30 eingestellt.)
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 69.3 der Als behandelt.      Stand 12/2012

§ 6 -Abstandsflächen - Dachterrasse auf Garage oder anderen privilegierten Gebäuden

Planungsrechtlich sind Garagen nach näherer Maßgabe des § 12 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in
den Baugebieten grundsätzlich allgemein zulässig. Mit der Festsetzung eines Baugebiets wird zugleich
die Errichtung der dafür erforderlichen Garagen gleichsam in Kauf genommen - in Wohngebieten o.ä.
nur für den durch die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf. Das gleiche gilt für untergeordnete
Nebenanlagen und Einrichtungen, die gemäß § 14 BauNVO u.a. dem Nutzungszweck der in dem
Baugebiet gelegenen Grundstücke dienen, wie z.B. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten.
Daher sind Garagen und deren Abstellräume bis zu 30m² sowie Gebäude ohne Aufenthaltsräume
und Feuerstätten bis 10m² - außer Im Außenbereich - nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 a) und b) BauO Bln
verfahrensfrei. Unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 7 Nr. 1 BauO Bln sind Garagen und Gebäude
ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder
an das Gebäude angebaut werden, in den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene
Abstandsflächen zulässig. Sie verlieren diese Privilegierung, wenn ihr Dach als Terrasse, die der
Wohnnutzung dient und damit zur Hauptnutzung zählt, genutzt wird. Durch diese zusätzliche Nutzung
verlieren sie insgesamt ihre Eigenschaft als an der Grenze privilegierte zulässige Vorhaben; dies führt zur
Einstufung des gesamten Baukörpers als sonstiges, Abstandsflächen auslösendes Gebäude - auch wenn
die Dachterrassennutzung einen Grenzabstand von 3,00 m einhält (siehe dazu Beschluss des OVG NRW
vom 22.04.2004 - 10 B 82804, Beschluss des VG Bln vom 06.10.2010 - VG 13 L 101.10 und Beschluss
des OVG Bln-Bbg vom 30.11.2009 - OVG 10 S 30.09).

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 69.14b der Als behandelt. -Stand Dez 2011-

§ 6 Abs. 7 BauO Bln - Solaranlagen auf Garagen

§ 6 Abs. 7 BauO Bln - Solaranlagen auf Garagen
Garagen sind in den Abmessungen nach § 6 Abs. 7 Nr. 1 BauO Bln in den Abstandsflächen eines
Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen zulässig.
Mit Errichtung einer Solaranlage auf dem Dach dieser Garagen geht deren abstandsflächenrechtliche
"Privilegierung" unter, denn die Solaranlage genießt diese Privilegierung nur als gebäudeunabhängige
separate Anlage nach § 6 Abs. 7 Nr. 2. Garage und Solaranlage erzeugen nun Abstandsflächen, deren
Unterschreitung nur durch Erteilung einer Abweichung nach § 68 Abs. BauO Bln legalisiert werden kann.
Die Zulässigkeit der Garage und der Solaranlage erfordert die Erteilung einer Abweichung von § 6 Abs.
1 nach Beteiligung der betroffenen Nachbarn. Abweichungsvoraussetzungen liegen vor, wenn durch die
Solaranlage die nach § 6 Abs. 7 Nr. 1 zulässigen Garagenabmessungen nicht überschritten werden.
Bei Solargaragen oder Solar-Carports, bei denen Solarzellen oder -kollektoren die Dachhaut bilden und
somit die Garage als bauliche Anlage nicht mehr von der Solaranlage zu unterscheiden ist, geht die
"Privilegierung" der Garage nicht verloren.

Dieser Beitrag wurde in TOP 70.11 der Als behandelt.    Stand 08/2012
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§ 6 BauO Bln Abweichungen vom Abstandsflächenrecht nur noch bei atypischer
Grundstückssituation?

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hat mit Beschluss vom 27.02.2013 (Az.: OVG
2 S 59.12) eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin aufgehoben, die die Erteilung einer
Abweichung zu Abstandsflächen in Mitte als rechtmäßig beurteilt hatte.

Das OVG hat hierzu ausgeführt, dass "eine Abweichung von Abstandsflächenvorschriften (...) nur in
Ausnahmefällen bei Vorliegen einer atypischen Grundstückssituation zulässig" sei, OVG aaO, S. 3.

In seiner Begründung nimmt es auf eine eigene Entscheidung vom 19.12.2012 Bezug, die ebenfalls
einen Fall aus Mitte betraf (OVG 2 S 44.12). Inzwischen gibt es auch ein Urteil des OVG vom 13.03.2013,
das die Kollwitzstraße in Prenzlauer Berg betrifft, und in Randnr. 60 (Juris) die gleiche Aussage trifft
(OVG 10 B 4.12).

Wie ist diese Aussage begründet?

Das OVG geht vom Wortlaut des § 68 Abs. 1 S. 1 BauO Bln aus, nach dem Bauaufsichtsbehörden
Abweichungen zulassen können, "wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen
Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den
öffentlichen Belangen (...) vereinbar sind."

Die Schutzziele sind eine ausreichende Belichtung, Besonnung und Belüftung des Grundstücks sowie
ein ausreichender Sozialabstand im Interesse des Wohnfriedens, vgl. Wilke/Dageförde/Knuth/Meyer/
Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A., 2008, § 6, 15. "Diese Schutzziele werden gewährleistet durch
das in § 6 BauO Bln geregelte, in sich geschlossene System der Abstandsflächenvorschriften, das eine
zentimetergenaue Bestimmung der Abstandsflächen vorschreibt (vgl. Abs. 4 und 5) und eigene Regel-
und Ausnahmetatbestände beinhaltet (vgl. Abs. 6 und 7). Infolgedessen werden die schutzwürdigen
und schutzbedürftigen Interessen der Grundstücksnachbarn sowie die relevanten öffentlichen Belange
regelmäßig schon durch die Vorschrift des § 6 BauO Bln in einen gerechten Ausgleich gebracht",
OVG B. v. 27.02.2013, S. 3, OVG B. vom 19.12.2012, S. 3, vgl. auch OVG NRW, B. v. 05.03.07, Juris
Nr. 17: "Das Erfordernis, Gesetze gleichmäßig, d.h. unter Wahrung des Rechtsstaatsprinzips und
des Gleichheitssatzes auszulegen und zu vollziehen, gestattet nicht ein mehr oder minder beliebiges
Abweichen von den Abstandflächenvorschriften", was Knuth in Bauordnung für Berlin, aaO, § 68, 2
aufgreift.

Nach der Verkürzung der Abstandflächen auf 0,4 H im Jahr 2005 gewähren die Regelungen des
Abstandsflächenrechts ohnehin nur einen Mindeststandard, wie das OVG mit seiner Entscheidung zum
BP I-50 (Spreedreieck), U. v. 18.12.2007, OVG 2 A 3.07, Juris Nr. 93, feststellte:

"Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die mit der Bauordnung für Berlin vom 29. September
2005 eingeführte Verringerung der Abstandsflächentiefe auf 0,4 H ohnehin nur noch einen
bauordnungsrechtlich zu sichernden Mindeststandard darstellt und der Gesetzgeber selbst davon
ausgegangen ist, dass "Unterschreitungen jedenfalls des nunmehrigen Mindestniveaus kaum mehr zu
begründen" seien, jedenfalls aber einer "besonderen städtebaulichen Rechtfertigung" bedürften, bei
der ?die Wirkungen auf die Schutzgüter des Abstandsflächenrechts (...) besonderes gewichtet und in die
Abwägung aufgenommen werden" müssten (vgl. die Gesetzesbegründung zu § 6, AbgH-Drs 15/3926,
S.68 f.).

"Die Festsetzung geringerer Abstandsflächentiefen muss auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben und setzt
das Vorliegen besonderer örtlicher Verhältnisse oder besonderer planerischer oder baulicher Situationen
voraus, etwa derart, dass die Außenwände auf Dauer gesichert insgesamt oder in Teilabschnitten keine
zur Belichtung von Aufenthaltsräumen notwendigen Fenster haben (vgl. VGH München, Beschluss vom
5. Juni 2000 - 20 ZS 00.1127 - zitiert nach Juris)", OVG, U. v. 18.12.2007, OVG 2 A 3.07, Juris Nr. 95.
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Aus diesen Argumenten folgert das OVG, dass "Abstandsflächenvorschriften (...) lediglich in atypischen
Situationen durch die Anwendung von § 68 BauO Bln ergänzt, nicht aber grundsätzlich relativiert werden
(dürfen)", OVG, B. v. 27.02.2013, S. 4, OVG B. V. 19.12.2012, S. 3 unter Verweis auf eine OVG-
Entscheidung, die einen Brandenburger Fall betraf (B. v. 16.02.2012, OVG 2 N 110.11, Juris Nr. 6;
Diese Entscheidung betraf die Beseitigungsverfügung für einen Sichtschutz an einer Terrasse an der
Nachbargrenze, soweit dieser 2 m überstieg.) Dabei dürfe "regelmäßig nur eine grundstücksbezogene
Atypik eine Abweichung rechtfertigen (...), (die sich) z. B. aus Besonderheiten der Lage und des
Zuschnitts der benachbarten Grundstücke zueinander oder aus topographischen Besonderheiten des
Geländeverlaufs ergeben (kann)" OVG B. v. 27.02.2013, S. 4, OVG B. V. 19.12.2012, S. 3f.

So hat z. B. das OVG NRW im Falle von nicht rechtwinklig zur Straße, sondern schräg verlaufenden
Grundstücksgrenzen bei geschlossener Bauweise einen solchen Fall angenommen, auf den auch das
OVG verweist (OVG NRW, B. v. 02.03.2007, 10 B 275/07, zitiert nach www.nrwe.de, Rz. 23.

"Dabei genügt für die Annahme einer grundstücksbezogenen Atypik nicht irgendeine Besonderheit im
Grundstückszuschnitt des Vorhabengrundstücks, sondern nur eine solche, die zur Folge hat, dass die
Bebaubarkeit unter Berücksichtigung von Abstandsflächenvorschriften in besonderem Maße erschwert
wäre. Hingegen begründen Wünsche eines Eigentümers, sein Grundstück stärker auszunutzen, als
dies ohnehin schon zulässig wäre, keine Atypik (vgl. OVG Nordrh.-Westf., Beschluss vom 5. März
2007, a.a.O., Juris Rn. 17). Ebenso wenig genügt der Umstand, dass das Nachbargrundstück von
einer Verkürzung der Abstandsfläche nicht stark betroffen ist, für die Annahme einer atypischen
Grundstückssituation" (OVG, B. v. 19.12.2012, Juris Nr. 3 a. E.):

Wie ist diese Rechtsprechung zu werten?

Zunächst ist der jeweilige Ausgangsfall mit der Argumentation der Bauherren zu betrachten:

Im Fall aus MItte war der Bauherr der Auffassung die atypische Grundstückssituation liege darin
begründet, dass bei geschlossener Bauweise keine Abstandsflächen anfielen, also auch nicht bei nicht
grenzständigen Staffelgeschossen. Ferner sei nur die offene Bauweise der "Normalfall", während bei
der geschlossenen Bauweise immer von einer atypischen Grundstückssituation auszugehen sei. Im
Prozess aus Friedrichshain-Kreuzberg (OVG 2 S 59.12) hatte das Verwaltungsgericht die Überlegung
angestellt, dass die Wirkung des Vorhabens auf die Nachbarn die gleiche wäre, wenn alternativ eine die
Abstandsflächen wahrende Bebauung geplant würde. Dies hat das OVG abgelehnt, denn das Argument
der besseren Grundstücksausnutzung unter Verweis auf eine Vergleichsbetrachtung mit ähnlichen
nachbarlichen Beeinträchtigungen bei abstandsflächenkonformer Bauweise sei nicht zulässig, vgl. Wilke/
Dageförde/ Knuth/Meyer/Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A., 2008, § 6, 69

Im Ergebnis kann wohl davon ausgegangen werden, dass Abweichungen, insbesondere seit der
Reduzierung der Abstandsflächen auf das Mindestmaß von 0,4 H, sehr zurückhaltend erteilt werden
können.

Die vorgenannte Rechtsprechung wird zwar kritisiert, vgl. Groth / Kulms, Abstandsflächen in
geschlossener Bauweise, GE Nr. 5/2013, S. 328 ff. Dabei wird vor allem darauf abgestellt, dass der
Gesetzgeber selbst die Neufassung des § 68 BauO Bln damit begründet hat eine Flexibilisierung
unabhängig vom Vorliegen eines atypischen Einzelfalles herbeizuführen:

"Ziel der Abweichungsregelung ist, die Erreichung des jeweiligen Schutzziels der Norm in den
Vordergrund zu rücken und - insbesondere ohne die Bindung an das Erfordernis des atypischen
Einzelfalls - auf diese Weise das materielle Bauordnungsrecht vollzugstauglich zu flexibilisieren."

Diese Argumentation greift allerdings nur das OVG Hamburg auf, während das OVG Sachsen offen lässt,
ob eine Atypik noch zu verlangen ist.



50

Die Kommentierung zur Bayerischen Bauordnung in Simon/Busse, Bayerische Bauordnung, Loseblatt,
Stand Nov. 2012, Art. 63, 46 geht davon aus, dass eine Verkürzung der Abstandsflächen regelmäßig
eine Verschlechterung der Schutzziele zur Folge haben wird, und deshalb kaum eine Möglichkeit
bestehen wird, diese Ziele auf andere Art und Weise zu erreichen. Ist dies der Fall, setzt eine trotzdem zu
erteilende Abweichung voraus, dass ein atypischer Fall vorliegt, der sich in Bezug auf die Abstandflächen
ergeben kann aus

- dem besonderen Zuschnitt des Grundstücks,
- aus der aus dem Rahmen fallenden Bebauung auf dem Bau- oder Nachbargrundstück,
- aus Belangen des Denkmalschutzes oder
- aus städteplanerischen Erwägungen, wie der Sicherung eines gewachsenen Stadtbildes (BayVGH,
B. v. 23.07.12: Atypik aus einer dem heutigen Abstandsflächenrecht durchgehend widersprechenden
Bebauung).

"In solchen Lagen kann auch das Interesse des Grundstückseigentümers, vorhandene Bausubstanz zu
erhalten und sinnvoll zu nutzen oder (...) bestehenden Wohnraum zu modernisieren (...) eine Verkürzung
der Abstandsflächen durch Erteilung einer Abweichung rechtfertigen".

Zusammenfassung

Voraussetzung ist eine atypische Situation.

Diese liegt regelmäßig - aber damit nicht ausschließlich - nur bei einer grundstücksbezogene Atypik vor.

Die Atypik kann sich ergeben aus Besonderheiten der Lage und des Zuschnitts der benachbarten
Grundstücke zueinander oder aus topografischen Besonderheiten des Geländeverlaufs, also z. B. im Fall
von nicht rechtwinklig zur Straße, sondern schräg verlaufenden Grundstücksgrenzen bei geschlossener
Bauweise. Maßgeblich ist eine Besonderheit im Grundstückszuschnitt des Vorhabengrundstücks, die zur
Folge hat, dass die Bebaubarkeit unter Berücksichtigung von Abstandsflächenvorschriften in besonderem
Maße erschwert wäre.

Die atypische Situation kann sich aber nicht aus den Wünschen eines Eigentümers, sein Grundstück
stärker auszunutzen als dies nach § 6 BauO Bln ohnehin schon zulässig wäre, ergeben.

Dieser Beitrag wurde in ALS 74 TOP 7 behandelt und steht auch unter § 68 BauO Bln.     Stand 07/2015

§ 7 Teilung von Grundstücken

§ 7 - Bauordnungsrechtliche Maßnahmen nach § 7 BauOBln bei einer planungsrechtswidrigen
Grundstücksteilung

Nach einer Grundstücksteilung kann die Bauaufsichtsbehörde gem. § 7 BauOBln bei Entstehung
von Verhältnissen, die öffentlich-rechtlichen Vorschriften zuwiderlaufen, mittels Anordnung und
Fristsetzung auch die Herstellung eines planungsrechtlich zulässigen Nutzungsmaßes durchsetzen.
Dies wurde durch Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin - VG 19 A 145.01 - und Beschluss des
Oberverwaltungsgerichts Berlin - OVG 2 S 6.02 - in einem Einzelfall bestätigt. Die Anwendung des von
der Behörde gewählten Mittels zur Abwehr einer Gefahr (hier Anordnung) ist nicht unverhältnismäßig.
Eine "Flächenbaulast" auf einem unbebauten Trenngrundstück ist zur Herstellung rechtmäßiger Zustände
i. d. R. nicht ausreichend, vor allem dann, wenn bereits das frühere Gesamtgrundstück planungsrechtlich
überausgenutzt ist.

Dieser Beitrag wurde in TOP 41.7 der Als behandelt.   Stand 07-2011
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§ 7 - Grundstücksteilung

Mit dem Europarechtsanpassungsgesetz Bau - EAG-Bau - vom 24.06.2004 (BGBl. I S. 1359) ist die
Teilungsgenehmigung nach § 19 BauGB gänzlich gestrichen worden. Auf der Grundlage des bisherigen
Rechts erlassene Teilungsverordnungen sind nach § 244 Abs. 5 Satz 3 BauGB nicht mehr anzuwenden.
Indessen dürfen Teilungen wie bisher nicht gegen Planungsrecht verstoßen. Gemäß § 7 BauOBln
kann die Bauaufsichtsbehörde bei in Folge von Grundstücksteilungen entstandenen baurechtswidrigen
Zuständen eingreifen. Hierzu wird auf TOP 41.7 hingewiesen.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 45.12 der Als behandelt.   Stand 07-2011

§ 7 - ÖbVI - Teilungslagepläne

Herr Rüdiger Meyer (Sen Stadt III A) informiert über die Aufgaben und Pflichten der öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure bei der Teilung bzw. Zerlegung von Grundstücken.

Auf die Kopien des Folienvortrages wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Als Kernaussage bleibt jedoch festzuhalten, dass es Aufgabe der ÖbVI ist, die von einem Bauherrn
beabsichtigte Teilung vorzubereiten. Offensichtlich rechtswidrige Sachverhalte hat der ÖbVI im
Rahmen seiner Beratungspflicht mitzuteilen. Darüber hinausgehende Aussagen des ÖbVI setzen
einen entsprechenden Auftrag des Bauherrn voraus. Bezüglich des Umgangs mit rechtswidrig geteilten
Grundstücken wird das Referat VI D ab Anfang 2006 einen Arbeitskreis einrichten.

Dieser Beitrag wurde in TOP 48.5 der Als behandelt.

§ 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze

§ 8 - Reihenhausscheiben auf einem gemeinsamen Grundstück (Kinderspielplätze)

Reihenhausscheiben erfüllen - unabhängig davon, ob sie jeweils auf einem eigenem oder auf einem
gemeinsamen Grundstück liegen - den Gebäudebegriff des § 2 Abs. 2 BauOBln. Hieraus ergeben sich
bezüglich der Anlage von Kinderspielplätzen folgende Regelungen:

Die Frage, inwieweit ein Kinderspielplatz erforderlich wird, richtet sich nach der Größe der Gebäude. Hier
schreibt § 8 Abs. 2 BauOBln vor, dass erst für Gebäude mit mehr als 6 Wohnungen ein Spielplatz für
Kinder anzulegen ist.

Für die Errichtung von Einfamilienwohnanlagen (Doppel- oder Reihenhäuser) auf einem gemeinsamen
Grundstück greift die Herstellungspflicht für Kinderspielplätze nicht. Denn jede Reihenhausscheibe ist ein
Gebäude im Sinne des § 2 Abs. 2 BauO Bln. Da § 8 Abs. 2 BauO Bln an den Gebäudebegriff anknüpft ;
greift somit die Spielplatzpflicht in solchen Fällen nicht.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.5 der Als behandelt.

AV Notwendige Kinderspielplätze außer Kraft - gelten die Regelungen noch?

§ 8 Abs. 2 und 3 BauO Bln

Die AV Notwendige Kinderspielplätze sind mit Ablauf des 28. Februar 2012 außer Kraft getreten. Bis
zu einer neuen AV Notwendige Kinderspielplätze sind die Regelungen der außer Kraft getretenen AV
Notwendige Kinderspielplätze im Sinne der Selbstbindung der Verwaltung weiter anzuwenden.
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Dieser Beitrag wurde in TOP 74.2 der Als behandelt.  Stand: 01/2015

§ 8 - Pflicht zur Anlage private Spielplätze?

Habe sich durch die BauO Bln vom 29. September 2005 Änderungen bei der Anlage privater
Kinderspielplätzen ergeben?

Private Kinderspielplätze sind in § 8 Abs. 2 und 3 BauOBln geregelt.

Grundsätzlich besteht weiterhin die Forderung, dass bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen
private Spielplätze anzulegen sind. Geändert hat sich allerdings der Schwellenwert, der von mehr als
drei Wohnungen auf mehr als sechs Wohnungen angehoben wurde. Eine bauaufsichtliche Genehmigung
ist nicht mehr erforderlich. Kinderspielplätze sind in die Liste der Verfahrensfreien Bauvorhaben
aufgenommen worden (§ 62 Abs.1 Nr. 13 Buchstabe c BauOBln).

Ergänzt wurde darüber hinaus, dass bei Vorliegen der Unmöglichkeit einer Unterbringung eines
Kinderspielplatzes auf dem Baugrundstück oder in dessen Nähe die Verpflichtung der Anlegung
durch Zahlung eines Geldbetrags erfüllt werden kann. Dieses wird auf Antrag im Rahmen einer
bauaufsichtlichen Entscheidung geprüft und entsprechend entschieden. Der zu erhebende Geldbetrag
orientiert sich hierfür an den üblichen Herstellungs- und Instandsetzungskosten, einschließlich der Kosten
des Grundstücks.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 8 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    -Stand   09/2010-

§ 8 - Regelungen zum Vorgartenbereich

§ 8 BauOBln enthält keine Regelungen mehr zur Gestaltung im Vorgartenbereich.

Die Bebauungsmöglichkeit eines Grundstücks richtet sich grundsätzlich nach der planungsrechtlichen
Zulässigkeit, dies betrifft somit immer auch den "Vorgartenbereich". Dies war bereits vor der Änderung
der BauOBln  die erforderliche Verfahrensweise. Das Bauplanungsrecht regelt durch Baulinien und
Baugrenzen und Bebauungstiefenregelungen die überbaubaren Grundstücksflächen. Außerhalb dieser
Flächen ist eine Bebauung nur im Rahmen von Ausnahmen und Befreiungen nach dem Baugesetzbuch
möglich.

Auch wenn das Bauordnungsrecht in § 8 BauOBln keine Regelungen mehr über den Vorgartenbereich
enthält, richtet sich die Bebauungsmöglichkeit entweder nach den Festsetzungen eines
Bebauungsplanes oder, wenn dieser nicht vorliegt, nach den Regelungen des § 34 BauGB. Soweit
Baufluchtlinien oder Baugrenzen vorliegen, ist die Einordnung der baulichen Anlagen unproblematisch.
Sind die überbaubaren Flächen nicht erkennbar, ist in jedem Fall das Stadtplanungsamt zu
befragen. Einschränkungen für bauliche Anlagen, insbesondere Garagen, Carports, Schuppen,
Fahrradabstellflächen, Müllstandsplätze und ähnliche bauliche Anlagen im Vorgartenbereich bzw.
Abstände von der Straße, auch Privatstraßen ergeben sich somit nicht aus dem Bauordnungsrecht,
sondern aus dem Planungsrecht.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 21 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 8 - Forderung nach einer Bepflanzung (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 BauOBln) als Auflage in einer
Baugenehmigung

Ist  z. B. die Forderung nach einer Bepflanzung (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 BauOBln) durch gebietstypische
Obstbäume als Auflage in einer Baugenehmigung möglich?

Nein,
eine solche Forderung kann nur in Verbindung mit einer planungsrechtlichen Ausnahme oder Befreiung
stehen. Eine Verpflichtung zur Pflanzung eines gebietstypischen Obstbaumes lässt sich aus § 8 Abs. 1
BauOBln nicht ableiten.
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Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

Bauliche Anlagen
Gestaltung
§ 9 Gestaltung

Kein Eintrag
Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.
§ 10 Anlagen der Außenwerbung, Warenautomaten

§ 10 Verfahrensfreie Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nach § 10 Abs. 1 Satz 1 BauO Bln Anlagen der Außenwerbung. Nach § 10 Abs. 2
BauO Berlin werden Werbeanlagen unterschieden in

• Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen und somit sonstige Anlagen im Sinne des § 1 Abs.
1 Satz 1 BauO Bln sind, an die nach §10 Abs. 2 Satz 2 BauO Bln lediglich Anforderungen an ihre
Gestaltung gestellt werden, Anforderungen an die Sicherheit und den Brandschutz werden nicht
gestellt und sind somit nicht nachzuweisen.

• Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind und für die die entsprechenden Anforderungen für
bauliche Anlagen nach der Bauordnung Berlin gelten; für sie ist nach § 67 Abs. 1 Satz 1 BauO Bln
für die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit und den Brandschutz nachzuweisen.

Nicht als bauliche Anlagen im Sinne dieser Vorschrift sind Schriftzüge, Zahlen und einfache
Werbeflächen, wie Schilder, Tafeln, Bänder u.ä. zu werten, wenn sie sich im Rahmen üblicher
Abmessungen (mit einer Ansichtsfläche von bis zu 1,00m², an der Stätte der Leistung bis z u
2,50 m²) bewegen und auf Grund ihrer Größe oder Ausführungsart keine besonderen Trage- oder
Haltekonstruktionen haben, d.h. im Regelfall an Bauteilen unter Verwendung von Schrauben befestigt
werden. Sie können auch beleuchtet sein.
Werbeanlagen mit z. B. kastenförmigen Werbeträgern, wie Leucht- oder Schaukästen, oder besonderen
Tragekonstruktionen hingegen sind bauliche Anlagen
Die Regelungen hinsichtlich der Verfahrensfreiheit nach § 62 Abs. 1 Nr. 11 BauO Bln gelten allgemein
für Werbeanlagen, das heißt sowohl für Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind, als auch für
Werbeanlagen als sonstige Anlagen.
Mit der Änderung der Bauordnung für Berlin vom 8. Juli 2010, in Kraft getreten am 23. Juli 2010,
wurde der Kreis der verfahrensfrei gestellten Werbeanlagen im Vergleich zur alten Fassung wesentlich
eingeschränkt. Verfahrensfrei sind gem. § 62 Abs. 1 Nr. 11 BauO Bln nur noch

a) Werbeanlagen mit einer Ansichtsfläche bis zu 1,00 m², an der Stätte der Leistung bis zu 2,50 m²

b) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und vergleichbaren
Sondergebieten an der Stätte der Leistung mit einer Höhe bis zu 3,00 m über der Geländeoberfläche und

c) Werbeanlagen auf öffentlichem Straßenland.
.
Dieser Beitrag wurde in TOP 23.1 der Als behandelt.   -Stand 07-2011-

§ 10 Zuständigkeit für Video-Werbeanlagen in Schaufenstern mit Tonabstrahlung auf die
öffentliche Verkehrsfläche
Werbesysteme, bei denen Passanten über eine an den Schaufensterscheiben angebrachte
Sensor-Tastatur Monitore im Auslagenbereich der Schaufenster in Betrieb setzen können
und einzelne anwählbare Werbeblocks mit Tontexten und Musik untermalt werden, gemäß
Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz nicht als Werbeanlagen im
bauordnungsrechtlichen Sinne bewertet.
Sie unterliegen jedoch dem Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bln). Die Zuständigkeit
hierfür liegt bei den Umweltämtern der Bezirke.
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Dieser Beitrag wurde in TOP 2.6 der Als behandelt.   -Stand  07 - 2011-

§ 10 Werbeanlagen; Überschreitung von Baugrenzen

Zur Klärung der Frage, ob für die Überschreitung der Baugrenze durch Werbeanlagen ein Bescheid zu
erteilen ist und Gebühren zu erheben sind:

Ist im B-Plan eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen nicht nur Gebäude und Gebäudeteile, sondern auch
alle anderen baulichen Anlagen (z. B. Werbeanlagen) diese grundsätzlich nicht überschreiten (BVerwG,
Urteil vom 07.06.2001 - 4 c 1.01 - BauR 11/2001 NVwZ 2002, 1).

Im Wortlaut von § 23 Abs. 3 BauNVO sind zwar nur Gebäude und Gebäudeteile genannt, daraus kann
jedoch nicht der Umkehrschluss hergeleitet werden, dass alles andere die Baugrenze überschreiten darf.

Eine Werbeanlage stellt als Fremdwerbung eine gewerbliche Hauptnutzung, als Außenwerbung an der
Stätte der Leistung eine Nebenanlage im Sinne des § 14 BauNVO dar.

Hiernach ist die grundsätzliche Frage der planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit zu ent-
scheiden.

Bereits auf der Grundlage des § 10 BauOBln ist festgelegt, dass in bestimmten Gebieten Werbeanlagen
unzulässig sind. Darüber hinaus gibt das Planungsrecht weitere Entscheidungskriterien vor, die auch von
der Stadtplanung zu entscheiden sind.

Aus planungsrechtlicher Sicht sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

Bei Werbeanlagen ist zu prüfen, ob die Kriterien des Bauens und der planungsrechtlichen Relevanz erfüllt
sind.

Das Element des "Bauens" ist bei selbstständigen Werbeanlagen, die unmittelbar mit dem Erdboden
verbunden sind, wie z. B. Schaukästen oder freistehende Werbetafeln, in jedem Fall erfüllt. Dies gilt auch
für Werbeanlagen, die an Hauswänden angebracht sind.

Die Frage der "planungsrechtlichen Relevanz" ist neben dem Element des Bauens entscheidend, weil
erst bei Vorliegen dieser Relevanz es sich um ein Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB handelt.

Die planungsrechtliche Relevanz ist gegeben, wenn das Vorhaben die in § 1 Abs. 5 BauGB genannten
Belange in einer Weise berührt, die geeignet ist, das Bedürfnis nach einer ihre Zulässigkeit regelnden
verbindlichen Bauleitplanung hervorzurufen (BVerwG, BVerwGE 44, 59/62).

Dies ist bei Werbeanlagen an der Stätte der Leistung vor allem dann nicht gegeben, wenn eine ange-
messene Größe nicht überschritten wird.

So stellen Werbeanlagen an der Stätte der Leistung als Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO, wenn
sie eine Größe von 2,5 m² nicht überschreiten, kein Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB dar. Diese
Größe steht mit der Größe der Werbeanlagen, die bauordnungsrechtlich freigestellt sind, gleich. Verfah-
renserleichterungen sind hiermit gegeben. Derartige Werbeanlagen fallen nicht unter den bundesrecht-
lichen Begriff des Vorhabens (§ 29 BauGB).

Sie werden unmittelbar an der Stätte der Leistung angebracht und weisen auf diese hin. so ist bei der
Größenvorgabe kein Bezug zur städtebaulichen Situation gegeben, der ein Planbedürfnis hervorruft.

Größere Werbeanlagen sind dagegen von ihrer Wirkung her gesondert zu beurteilen. Sie sind auch
deshalb im Rahmen der Bauordnung nicht in den Katalog der verfahrensfreien Bauvorhaben (§ 62 Abs. 1
Nr. 11 BauOBln) aufgenommen worden.
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Für die Überschreitung der Baugrenze bedarf es bei Werbeanlagen, die nicht unter den Begriff des Vor-
habens (§ 29 BauGB) fallen, keiner planungsrechtlichen Beurteilung. Derartigen Vorhaben stehen keine
planungsrechtlichen Belange entgegen. Somit findet auch der § 23 BauNVO auf sie keine Anwendung.
Nur dort, wo in Bebauungsplänen oder Gestaltungsverordnungen Regelungen enthalten sind, die weiter-
reichende Forderungen enthalten, sind die weitergehenden Forderungen einzuhalten. Allerdings sind die
materiellen Anforderungen des Landesrechts immer beachtlich (denkmalrechtliche Vorgaben und das
Verunstaltungsgebot der BauOBln).

Andere Werbeanlagen (Fremdwerbung), auch unter der genannten Größenordnung, können durch die
mit ihnen verbundene gewerbliche Nutzung als bodenrechtlich bedeutsames Vorhaben zu werten sein.
Hier sind neben den immer zu beachtenden bauordnungsrechtlichen Vorgaben auch die Regelungen des
Bauplanungsrechts (Baunutzungsverordnung) zu berücksichtigen.

Zur Frage des Vortretens von Werbeanlagen über die Baugrenze hinweg ergeben sich folgende Kons-
tellationen:

1. Vortreten von Werbeanlagen, die an der Stätte der Leistung mit einer Größe unter 2,5 m² errichtet
werden:

Hier liegt kein Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB vor. Eine planungsrechtliche Beurteilung ist
nicht erforderlich (kein bauaufsichtliches Verfahren, da verfahrensfrei gestellt, § 62 Abs. 1 Nr. 11 a)
BauOBln, und keine planungsrechtliche Beurteilung; auch § 23 BauNVO findet keine Anwendung).

2. Die Werbeanlage ist nicht an der Stätte der Leistung (Fremdwerbung) vorgesehen oder sie über-
schreitet die Größenvorgabe von 2,5 m²:

Sie ist einer planungsrechtlichen Beurteilung zugänglich.

Überschreitet sie die festgelegte Baugrenze, bedarf es einer Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 BauGB/
oder einer Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 BauGB, wenn im Bebauungsplan entsprechende
Regelungen für die Überschreitung vorgesehen sind. Diese Entscheidungen werden von der Bau-
aufsicht im bauaufsichtlichen Verfahren im Einvernehmen mit den Stadtplanungsämtern getroffen.
Außerhalb eines bauaufsichtlichen Verfahrens kann eine isolierte Befreiung/Ausnahme erteilt wer-
den. Gebühren sind nach Tarifstelle 12.2 der Baugebührenordnung (BauGebO) zu berechnen.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 53.11 der Als behandelt.   -Stand  - 07 - 2011 -

§ 10 Werbeanlagen im Bereich der Bundesfernstraßen
Das Bundesfernstraßengesetz (FStrG) unterscheidet

1. ein Bauverbot für einen engeren Schutzstreifen entlang der Bundesfernstraßen (§ 9 Abs. 1 FStrG)
von

2. einer weiteren Schutzzone (§ 9 Abs. 2 FStrG), in der Genehmigungen (z. B. Baugenehmigungen)
der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde (SenStadt - Abt. X) bedürfen.

Zu 1: Bauverbotszone (§ 9 Abs. 1 FStrG):
40 m längs Autobahnen, 20 m längs Bundesstraßen

Mit dem Bauverbot gem. § 9 Abs. 1 FStrG sollen vor allem Ablenkungen der Verkehrsteilneh-
mer, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen können, vermieden werden. Da nach § 9 Abs. 6
FStrG Anlagen der Außenwerbung den Hochbauten gleichgestellt sind, dürfen in diesen Bereichen
grundsätzlich keine Anlagen der Außenwerbung angebracht werden. Von diesem Bauverbot kann die
oberste Landesstraßenbaubehörde (SenStadt - Abt. X) Ausnahmen nach § 9 Abs. 8 FStrG zulassen.
Die Entscheidung über die Erteilung der Ausnahme nach § 9 Abs. 8 FStrG ergeht außerhalb des
bauaufsichtlichen Verfahrens und ist ein eigenständiger Verwaltungsakt.
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Bauaufsichtliche Verfahren:

Genehmigungsfreistellung gilt gem § 63 Abs. 1 Satz 2 nicht für Werbeanlagen.

Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren gem§§ 64, 64a, 65, 73, 74 BauO Bln:

In den bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren darf auch ohne Vorliegen einer Ausnahme
von SenStadt - Abt. X - die Bauaufsichtsbehörde ihren Bescheid erteilen. Zum Verfahren der
Bauaufsichtsbehörde und zur Bauherrenverantwortung siehe Genehmigungsfreistellung.

Der Bauherr trägt die Verantwortung dafür, dass das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften
entspricht; er hat die erforderlichen Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen einzuholen. Dazu
gehört auch die Ausnahme vom Bauverbot gem. § 9 Abs. 1 FStrG. Ohne diese Ausnahme darf mit dem
Bauen nicht begonnen werden. Soweit die Bauaufsichtsbehörde erkennt, dass die Ausnahme nicht
vorliegt, ist in der Eingangsbestätigung darauf hinzuweisen, dass mit der Ausführung des Vorhabens erst
begonnen werden darf, wenn die Ausnahme von Sen Stadt - Abt. X - vorliegt.

Verfahrensfreie Werbeanlagen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 11 Vorhaben

Auch bei verfahrensfreien Vorhaben muss die oberste Landesstraßenbaubehörde eine eventuell
erforderliche Ausnahme erteilen.

Zu 2: Weitere Schutzzone (§ 9 Abs. 2 FStrG):
40 m bis 100 m längs Autobahnen, 20 m bis 40 m längs Bundesstraßen

In der weiteren Schutzzone gem. § 9 Abs. 2 FStrG stehen Genehmigungen (z.B. Baugenehmigungen)
unter dem Zustimmungsvorbehalt von SenStadt - Abt. X. Hierdurch sollen negative Auswirkungen
auf die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, die durch die Errichtung, erhebliche Änderung und
Nutzungsänderung von baulichen Anlagen entstehen können, auch in diesem Bereich verhindert oder
eingeschränkt werden.

Ein bauaufsichtlicher Bescheid bedarf der Zustimmung von SenStadt - Abt. X. Gleiches gilt sinngemäß für
Anzeigeverfahren (im weitesten Sinn also auch für die Genehmigungsfreistellung). Ein ohne Zustimmung
erteilter Bescheid der Bauaufsichtsbehörde ist rechtswidrig.

Bauaufsichtliche Verfahren:

Genehmigungsfreistellung gilt gem. § 63 Abs. 1 Satz 2 BauO Bln nicht für Werbeanlagen.

Bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren gem§§ 64, 64a, 65, 73, 74 BauO Bln:

In den bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren hat die Bauaufsichtsbehörde die Zustimmung von
SenStadt - Abt. X einzuholen.

Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (§§ 64, 64a BauO Bln) ist die Zustimmungsfiktion der
Fachbehörde gem. § 70 Abs. 2 Satz 2 BauO Bln zu beachten.

Verfahrensfreie Vorhaben gem. § 62 BauO Bln

Bei den verfahrensfreien Vorhaben sieht § 9 Abs. 5 FStrG eine eigenständige straßenrechtliche
Genehmigung vor; der Antrag ist vom Bauherrn bei SenStadt - Abt. X - zu stellen.
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Auf den Leitfaden zum Baunebenrecht wird verwiesen

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 55.2 der Als behandelt.    - Stand  07-2011 -

§ 10 Himmelsstrahler/Skybeamer (bauordnungsrechtliche Bewertung)

,Himmelsstrahler und sog. Skybeamer sind aus einem Gerät bzw. einer Maschine und einem Lichtstrahl
bestehende Werbeanlagen i.S. des § 10 Abs. 1 BauO Bln; vgl. Wilke, Dageförde, Knuth, Meyer, Broy-
Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. Auflage, S. 180, Rdnr. 7. Eine Qualifikation als bauliche Anlage wird
nicht immer möglich sein. Jedoch wird es sich in aller Regel um eine ortsfeste Einrichtung handeln, die
vom öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar ist. Es handelt sich um Fremdwerbung, denn auf Grund des
in die Umgebung wirkenden Lichtstrahls ist die Verbindung zur "Stätte der Leistung" nicht mehr gegeben.
Die für Werbeanlagen geltenden Vorschriften der BauO Bln sind also anzuwenden.
Weiter fallen Himmelsstrahler und Skybeamer unter den bauplanungsrechtlichen Anlagenbegriff. Es sind
bauliche Anlagen i.S. des § 29 BauGB; ihre Zulässigkeit richtet sich somit nach den §§ 30 - 37 BauGB.
Eine in den Außenbereich strahlende Anlage kann unzulässig sein, wenn sie öffentliche Belange nach §
35 Abs. 3 BauGB beeinträchtigt. Das nachbarschaftliche Rücksichtnahmegebot ist zu beachten.
. Verfahrensfrei war ein Himmelsstrahler oder Skybeamer lediglich als eine Werbeanlage nach § 62 Abs.
1 Nr. 11 c) BauO Bln a.F. (eine Werbeanlage, die nach ihrem erkennbaren Zweck nur vorübergehend
für höchstens drei Monate angebracht wird, außer im Außenbereich). Nach In-Kraft-Treten (23. Juli
2010) der Änderung der Bauordnung vom 8. Juli 2010 ist ein Himmelsstrahler oder Skybeamer keine
verfahrensfreie Webeanlage mehr. Auch eine Verfahrensfreiheit nach § 62 Abs. 1 Nr. 11 Buchstabe
c) BauO Bln scheidet aus, da sich das den Lichtstrahl produzierende Gerät zwar auf öffentlichem
Straßenland befinden kann, der Lichtstrahl jedoch darüber hinaus wirkt.
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nach § 64a BauO Bln ist das aufgedrängte Recht zu
prüfen. Als fachrechtliche Vorschriften sind zu nennen: Denkmalschutzrecht, Naturschutzrecht (§§ 14 und
15 NatSchG Bln; Eingriff in Natur und Landschaft), Fernstraßenrecht, Eisenbahnrecht, Luftverkehrsrecht
und Immissionsschutzrecht.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 60.10 der Als behandelt.    -Stand 07-2011-

§ 10 Überschreitung von Straßenbegrenzungslinien und Baugrenzen durch Werbeanlagen

Werbeanlagen (aber auch Warenautomaten) überschreiten häufig - oft nur um Zentimeter -
Straßenbegrenzungslinien. Bauordnungsrechtlich sind Werbeanlagen auf öffentlichem Straßenland
gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 11 e) BauO Bln verfahrensfrei. Es wurde die Frage gestellt, ob der entfallene
§ 30 BauO Bln a. F. 1997, Vortreten von Werbeanlagen und Warenautomaten, dazu führe, dass
in solchen Fällen eine planungsrechtliche Befreiung von der Festsetzung der Art der Nutzung -
Straßenverkehrsfläche - mit entsprechender Gebührenfolge in Höhe von ca. 1.400,-- Euro erteilt werden
müsse.

Nein.

Die in § 30 BauO Bln a. F. 1997 enthalten gewesenen Vorgaben für ein zulässiges Hineinragen von
Werbeanlagen und Warenautomaten in Gehwege und öffentliche Straßen werden - da sie primär
straßenrechtliche Belange verfolgen - in den neuen Ausführungsvorschriften zu §§ 10, 11, 13 und 14 des
Berliner Straßengesetzes und zu § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (AV Sondernutzungen) wieder
enthalten sein. Zwar sind die neuen AV Sondernutzungen noch nicht in Kraft getreten, aber die alten und
künftigen Regelungen zum Vortreten von Werbeanlagen und Warenautomaten können für die Zulassung
einer Überschreitung der Straßenbegrenzungslinie als Ermessenshilfe herangezogen werden.
Wenn die Straßenbegrenzungslinie direkt vor der Baugrenze liegt und somit die Überschreitung der
Straßenbegrenzungslinie durch eine Werbeanlage bzw. einen Warenautomaten mit einer Überschreitung
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der Baugrenze verbunden ist, ist dieser Gesichtspunkt im Grundsatz bei der bauplanungsrechtlichen
Prüfung in den Mittelpunkt zu stellen. In einem solchen Fall deckt jedenfalls eine Befreiung oder
Ausnahme für das Überschreiten der Baugrenze eine eventuell damit verbundene Überschreitung
einer Straßenbegrenzungslinie mit ab. Die Klärung der Frage, ob im konkreten Fall überhaupt ein
bodenrechtlich relevantes Befreiungs- oder Ausnahmeerfordernis vorliegt, obliegt der planungsrechtlichen
Prüfung.
Die Handhabung von Überschreitungen von Baugrenzen durch Werbeanlagen wurde in dem EHB -
Beitrag   §10 Werbeanlagen; Überschreitung von Baugrenzen   behandelt. Hier wurde darauf abgestellt,
ob es sich bei einer Werbeanlage, die eine Baugrenze überschreitet, überhaupt um ein Vorhaben im
Sinne von § 29 BauGB handelt. Die dortigen Festlegungen können auch für eine Überschreitung von
Straßenbegrenzungslinien angewandt werden.
Soll allerdings eine isolierte Befreiung für die Überschreitung der Straßenbegrenzungslinie durch eine
Werbeanlage erteilt werden, ist Tarifstelle 12.2.1 BauGebO   Befreiung von der Art der Nutzung -
Verkehrsfläche - heranzuziehen.
Hingegen kommt eine Befreiung von der Art der Nutzung für vorübergehend angebrachte Werbeanlagen
an Baugerüsten (für maximal 6 Monate) nicht in Betracht.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 58.12 der Als behandelt    Stand   07-2011.

§ 10 Verfahrensfreiheit der Werbung

Werden die Ansichtsflächen mehrerer Werbeanlagen für die Beurteilung der Verfahrensfreiheit § 62 Abs.
1 Nr. 11 Buchst. a) BauOBln addiert?

Nein, die Ansichtsfläche der Werbeanlage ist eine Bezugsgröße für die Werbeanlage selbst.
Mehrere unabhängige Werbeanlagen werden nicht addiert.
Die Frage einer eventuellen Verunstaltung durch die Häufung derartiger Anlagen ist gesondert zu
beurteilen.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 151 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand 07-2011

§ 10 Wie definiert sich eine unabhängigen Werbeanlage?

"Unabhängige Werbeanlagen" liegen dann vor, wenn sie nicht in baulicher Verbindung miteinander
stehen, z.B. mehrere Werbeanlagen an der Stätte der Leistung an einer Gebäudefassade. Das Bedürfnis
präventiver bauaufsichtlicher Einflussnahme muss erst dann erfolgen, wenn eine bauordnungsrechtliche
Relevanz zu erwarten ist. So stellen z.B. Fahnenmaste, mit deren Hilfe eine zusammenhängende
Werbebotschaft verbunden ist, eine zusammenhängende Werbeanlage dar - auch wenn sie baulich nicht
miteinander verbunden sind.
Inwieweit eine Unabhängigkeit gegeben ist, muss im Einzelfall geprüft werden.

.
Dieser Beitrag wurde als Nr. 157 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand  07-2011

§ 10 Werbeanlagen an Baugerüsten und Bauzäunen in bestimmtem Baugebieten?

Sind die Regelungen des § 10 Abs.5 BauOBln auf Werbeanlagen an Baugerüsten und Bauzäunen
anwendbar?

Ja,
auch für Werbeanlagen an Baugerüsten und Bauzäunen ist diese Regelung anzuwenden.  Da auch
bei Werbeanlagen, selbst wenn sie nur vorrübergehend angebracht oder aufgestellt werden, die
Anforderungen der Vorschriften der §§ 9 und 10 BauO Bln (z.B. Verunstaltungsschutz) zum Tragen
kommen, so dass hierdurch eine Veranstaltung des Ortsbildes verhindert werden kann.
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Auszug: § 10 Abs. 5 BauO Bln:
In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten und allgemeinen Wohngebieten
sind Werbeanlagen nur zulässig an der Stätte der Leistung sowie Anlagen für amtliche Mitteilungen
und zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politische, sportliche und ähnliche
Veranstaltungen; die jeweils freie Fläche dieser Anlagen darf auch für andere Werbung verwendet
werden. In reinen Wohngebieten darf an der Stätte der Leistung nur mit Hinweisschildern geworben
werden.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 239 des FAQ Bauaufsicht behandelt.     Stand  07-2011

§ 10 Werbeanlage Fahne
Ist eine Fahne an einem freistehenden Fahnenmast (mit z. B.: Firmenlogo) eine Werbeanlage im Sinne §
10 Abs. 1 und § 62 Abs. 1 Nr. 11a) BauO Bln

Ja,
eine Fahne an einem freistehenden Fahnenmast gilt als Werbeanlage; Ihre Größe bemisst sich nach der
Fahnentuchgröße.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.   Stand   07-2011

§ 10 Zuständigkeit für Werbung an Brücken
Wer ist für die Brückenwerbungen zuständig?

Nach § 62 Abs. 1 Nr. 11c) BauO Bln sind Werbeanlagen, wenn sie auf öffentlichem Straßenland errichtet
werden, bauaufsichtlich verfahrensfrei; sie sind dem Straßenrecht zuzuordnen. Zuständig sind deshalb
ab Februar 2006 die Tiefbauämter oder je nach Bezirk die Ordnungs- und Gewerbeämter. Dies gilt
nur in den Fällen, wo die Brücke Bestandteil des öffentlichen Straßenlandes ist. Bahnbrücken sind
üblicherweise nicht Teil des öffentlichen Straßenlandes, somit sind Werbeanlagen an S-Bahnbrücken,
wenn die Größenvorgaben gem. § 62 Abs. 1 Nr. 11a) BauO Bln  überschritten werden, einem Verfahren
nach der BauO Bln unterworfen.

.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.   -Stand 07 - 2011-

§ 10 Werbung an Eisenbahnanlagen / Besonderheiten auf Grundstücken der Deutschen Bahn
Problemstellung: 
In den letzten Monaten wurde von Seiten zweier Bezirksämter die Frage aufgeworfen, welche
Besonderheiten bei der Beurteilung von Werbeanlagen auf Grundstücken der Deutschen Bahn zu
berücksichtigen sind.
Rechtliche Schwierigkeiten bereitet dabei insbesondere die Frage, inwieweit der Fachplanungsvorbehalt
des § 38 BauGB gilt und ob vor einer Genehmigung nach § 64a BauO Bln eine Stellungnahme des
Eisenbahnbundesamtes (EBA) einzuholen ist oder zumindest eingeholt werden kann.
Das EBA hat mit Schreiben vom 29.05.2009 eine Beteiligung nur für bestimmte Ausnahmefälle
befürwortet. In allen anderen Fällen obliegt es allein den Bezirksämtern als Bauaufsichtsbehörden
zu bewerten, inwieweit eine Genehmigung kompetenzrechtlich durch sie erfolgen kann und welche
Besonderheiten dabei zu beachten sind.

I. Baurechtliche Verfahren bezüglich Werbeanlagen
 Nach Änderung der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) vom 8. Juli 2010, in Kraft getreten am 23. Juli
2010, sind in Berlin nur in den aufgezählten Fällen des § 62 Abs. 1 Nr. 11 BauO Bln Werbeanlagen von
vornherein verfahrensfrei, in den übrigen Fällen muss vor Beginn des Bauvorhabens bei Werbeanlagen
regelmäßig eine Baugenehmigung eingeholt werden.
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Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren für Werbeanlagen, nach § 64a BauO Bln ist eine
Beteiligung des EBA möglicherweise erforderlich. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Betriebsanlagen
der Deutschen Bahn eines Planfeststellungsbeschlusses bedürfen.

II. Umfang der Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses
Die Errichtung von Betriebsanlagen der Deutsche Bahn AG vollzieht sich nicht nach den allgemeinen
Regeln des BauGB, sondern nach eigenem Recht. Nach § 18 I Allgemeines Eisenbahngesetz
(AEG) ist hierfür ein Planfeststellungsverfahren vorgesehen, wobei nach § 3 Abs. 1 Nr. 1
Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz (BEVVG) Planfeststellungsbehörde das EBA ist.
§ 18 AEG beschränkt die Planfeststellung auf Betriebsanlagen einer Eisenbahn. Soweit zu errichtende
Vorhaben einen Bezug zur Betriebsanlagen einer Eisenbahn haben, kann durch die Bezirksämter eine
Baugenehmigung nicht erteilt werden.
In diesem Fall obliegt nach § 3 I 1 Nr. 3 BEVVG die Bauaufsicht dem EBA.
Soweit ein Vorhaben keinen Bezug zu Betriebsanlagen einer Eisenbahn aufweist, gilt § 75 VwVfG
nicht. Die Zulässigkeit des Vorhabens bestimmt sich dann nach den §§ 29  37 BauGB (sowie anderen
öffentlich-rechtlichen Bestimmungen). Nur wenn das nicht bahnbetriebsbezogene Vorhaben im Einzelfall
in Konflikt mit der Fachplanung gerät, genießt die Fachplanung den Vorrang.

III. Prüfungsprogramm für Werbeanlagen auf Bahngrundstücken
1. Bestimmung der Bahnbetriebsbezogenheit von Anlagen
Nur wenn die Bahnbetriebsbezogenheit einer Anlage verneint werden kann, hat das Bezirksamt die
Zulässigkeit im Übrigen zu prüfen. Der Begriff der Bahnanlage ist in § 4 Abs. I Eisenbahn- Bau und
Betriebsordnung definiert. Danach sind Bahnanlagen alle Grundstücke, Bauwerke und sonstigen Ein-
richtungen einer Eisenbahn, die unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zur Abwicklung
oder Sicherung des Reise- oder Güterverkehrs auf der Schiene erforderlich sind. Dazu gehören auch
Nebenbetriebsanlagen sowie sonstige Anlagen einer Eisenbahn, die das Be- und Entladen sowie den Zu-
und Abgang ermöglichen oder fördern. Es gibt Bahnanlagen der Bahnhöfe, der freien Strecke und sons-
tige Bahnanlagen. Fahrzeuge gehören nicht zu den Bahnanlagen.
Nach dieser Definition kommt es also hauptsächlich auf die Verkehrsfunktion eines Vorhabens an . So
kann beispielsweise bei Bahnhofsgeschäften danach differenziert werden, ob sie überwiegend Artikel
des täglichen Reisebedarfs anbieten (dann betriebsbezogen) oder andere Artikel (dann gelten die
allgemeinen Regeln).
Betriebsbezogen sind z. B. Park-and-Ride-Parkplätze, dem Bahngelände zugehörige Lagerplätze
für die Abwicklung des Güterumschlags auf die Schienenfahrzeuge der Eisenbahn, Namensschilder
der Bahnstationen, Anschläge oder Schaukästen mit Angaben über Fahrpläne sowie alle sonstigen
Informationsträger, die unmittelbar dem Bahnbetrieb dienen.
Nicht betriebsbezogen sind z. B. der Bahnhofsvorplatz, Geschäfte, die nicht überwiegend Artikel des tägl.
Reisebedarfs anbieten, Spielhallen, Fachmärkte, Dienstleistungseinrichtungen sowie reine Verwaltungs-
und Wohngebäude der Eisenbahn.
S-Bahnbögen sind Teile von Eisenbahnanlagen, wenn sie eisenbahnbetrieblich genutzt werden, z. B.
als Transformatorenhalle oder Eingangshallen zu Bahnhöfen. Bei kommerzieller oder anderer nicht
betriebstechnischer Nutzung fallen sie nicht darunter. Nutzungsänderungen an und in S-Bahn-Bögen sind
baugenehmigungsbedürftig wenn sie nicht einer eisenbahnbetrieblichen Nutzung zugeführt werden.
Werbeanlagen sind danach eindeutig keine bahnbetriebsbezogenen Vorhaben, da sie keinerlei Ver-
kehrsfunktion aufweisen. Hier sind die Bezirksämter als Bauaufsichtsbehörden allein zuständig. Die
Zulässigkeit der Vorhaben richtet sich in materieller Hinsicht soweit sie nicht im Einzelfall in Konflikt
mit der Zweckbestimmung der vorhandenen Bahnanlagen stehen nach den Vorschriften der §§ 29- 37
BauGB.

IV. Beteiligung des EBA als Behörde
Nur wenn das nicht bahnbetriebsbezogene Vorhaben im Einzelfall in Konflikt mit der Fachplanung ge-rät,
genießt die Fachplanung den Vorrang, so dass eine Beteiligung des EBA notwendig ist.
Dies ist dann der Fall wenn
- die Standsicherheit der betreffenden Betriebsanlage beeinflusst wird,
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- die vorhandenen Flucht- und Rettungswege beeinflusst werden oder
- Einflüsse auf die Betriebssicherheit der Eisenbahn vorliegen, bzw. nicht sicher ausgeschlossen werden
können.

V. Einholung der privatrechtlichen Zustimmung des Eigentümers bzw. Infrastruktur-betreibers der
Eisenbahnanlage
Das EBA weist darauf hin, dass ? wiederum in Anwendung der allgemeinen Regeln ? eine Zustimmung
des privatrechtlichen Eigentümer bzw. Infrastrukturbetreibers der Einsenbahnanlage notwendig ist. Dies
ist in der Regel die Deutsche Bahn AG. Innerhalb des Bahnkonzern ist hierfür die DB Service und Im-
mobilien GmbH zuständig.
Entsprechende Anfragen sollten vom jeweiligen Bauherrn zukünftig auch direkt bei der DB Service und
Immobilien GmbH vorgenommen werden und nicht über den Umweg über das EBA.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 63.12 der Als behandelt   - Stand 07-2011-.

§ 10 Werbung an Eisenbahnbrücken / Besonderheiten

Problemstellung: 

Welche Besonderheiten gelten für Werbeanlagen an Eisenbahnbrücken?

1. Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln gilt die Bauordnung nicht für Anlagen des öffentlichen Verkehrs.
Diese sind aber dem Geltungsbereich der Bauordnung nicht völlig entzogen. Bezüglich der Anbringung
mehrerer sog. Euro-Tafeln an der Stützmauer einer S-Bahnbrücke führt das Verwaltungsgericht (VG
Berlin, U. v. 19.10.2006, Az.;VG 19 A 224.06, S.7) aus:
"Vielmehr tritt die Anwendung der BauO Bln nur dann zurück, wenn ein Vorhaben den
verkehrsanlagenrechtlichen Spezialvorschriften unterworfen ist. Die Anbringung der streitbefangenen
Werbetafeln an den Stützmauern, die ihrerseits zur Betriebsanlage der Eisenbahn gehören, unterliegt
unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt der Planfeststellung bzw. Plangenehmigung nach § 18 des
Allgemeinen Eisenbahngesetzes - AEB -, so dass ein Vorrang des Verkehrsanlagenrechts nicht gegeben
ist. Auch wenn die Anbringung de Werbetafeln an der Stützmauer mit einem Eingriff in das Mauerwerk
durch Anbringung von Riegeln oder Dübeln verbunden ist, ist dieser Eingriff in die Bausubstanz absolut
geringfügig und kann sich in keiner Weise auf den Betriebsablauf des Schienenverkehrs oder auf
die Standsicherheit des Brückenbauwerks auswirken. Die Werbeanlage wird auch nicht durch ihre
Anbringung Bestandteil oder Zubehör der Betriebsanlage Stützmauer (...)".
2. Zum Verunstaltungsgebot führt das VG Berlin im o. g. Urteil aus: Die Werbetafeln sind Anlagen der
Außenwerbung im Sinne des § 10 Abs. 1 BauO Bln und gleichzeitig aufgrund ihrer Verbindung mit
dem Erdboden eine bauliche Anlage im Sinne des § 2 Abs. 1 S. 2 BauO Bln. "Eine (...) Verunstaltung
des Straßen- und Ortsbildes liegt vor, wenn ein deutlich zutage tretender Widerspruch des
Erscheinungsbildes der Werbetafeln zu städtebaulichen oder stadtbildlichen Gestaltungsmerkmalen
besteht, der bei einem nicht unbeträchtlichen, im durchschnittlichen Maß für gestalterische Eindrücke
aufgeschlossener Teil der Betrachter anhaltenden Protest auslösen würde" .
3. Eine an einer Bahnbrücke angebrachte Werbeanlage stellt eine Sondernutzung im Sinne
des Straßenrechts dar, s. § 11 Abs. 1 BerlStrG. Zur Straße gehört auch der Luftraum über dem
Straßenkörper. Die Sondernutzung liegt unabhängig davon vor, ob der Gemeingebrauch beeinträchtigt
wird. Entscheidend ist der Verkehrsbezug: Die Werbeanlage nutzt "die Straße indem sie die mit ihr
gegebene Gelegenheit verwendet, sich einer Vielzahl von Passanten mitzuteilen und zum Vorteil
für das werbende Unternehmen auf sie einzuwirken, eine Gelegenheit, die ohne die Straße so nicht
bestände." (OVG Berlin, B v. 16.09.2008, Az.: 1 S 154.07)

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 63.12 der Als behandelt -Stand Aug2010-.
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Allgemeine Anforderungen an die Bauausführung

§ 11 Baustelle

§ 11 Baulärmbekämpfung

Die für Lärmschutz zuständige Verwaltung SenGesUmV hat mitgeteilt, dass eine präventive Prüfung des
Lärmschutzes auf Baustellen nicht mehr erfolgt. Die Übersendung der Baubeginnanzeige ist somit nicht
mehr erforderlich.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.9 der Als behandelt.    Stand  03-2011

§ 11 Zuständigkeit für die Sicherheit auf Baustellen

§ 11 BauOBln ergänzt die auch für die Errichtung und den Betrieb der Baustelle maßgebende
Generalklausel des § 1 Abs. 1 Satz 1 BauOBln durch weitere Anforderungen. Mit der Bauausführung
selbst, d.h. mit den Bauarbeiten, sind aus der Natur der Sache heraus Gefahren verbunden, denen durch
entsprechende Schutzmaßnahmen begegnet werden muss. Die Vorschriften des § 12 BauOBln dienen
vorrangig die Abwehr dieser Gefahren. Geschützt werden sollen

1. die bauliche Anlage selbst,
2. die Allgemeinheit, insbesondere die Bewohner und Benutzer der in der Nähe der Baustelle

liegenden Grundstücke, die Verkehrsteilnehmer und die umliegenden Grundstücke selbst und
3. die auf der Baustelle Beschäftigten.

Verantwortlich für die Einhaltung dieser Schutzziele sind im Rahmen ihres Wirkungskreises und in ihrem
jeweiligen Verantwortungsbereich die am Bau Beteiligten. Der Unternehmer (§ 52 b BauOBln) ist für die
ordnungsgemäße Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle verantwortlich. Der Bauleiter (§ 53
BauOBln) ist verpflichtet, auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das
gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmer, zu achten.

Diese bauordnungsrechtlichen Regelungen, für deren Einhaltung die Bauaufsichtsbehörden
zuständig sind, werden u.a. durch das Arbeitsschutzrecht ergänzt, wobei im Arbeitsschutzrecht der
Schutz der Arbeitnehmer im Vordergrund steht. Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für
Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Technische Sicherheit Berlin (LAGetSi) gehören u.a. der
Arbeitsschutz der Arbeitnehmer auf den Baustellen einschließlich der Unfallverhütung, soweit nicht die
Bauaufsichtsbehörden zuständig sind.

Darüber hinaus sind auf der Baustelle die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
zu beachten. Sie schreiben im Einzelnen vor, wie die Bauarbeiten gefahrlos durchzuführen sind. Die
Unfallverhütungsvorschriften stehen selbstständig neben den bauordnungsrechtlichen Bestimmungen
und werden von den Mitarbeitern der Berufsgenossenschaften als auch des LAGetSi überwacht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, die Bauaufsichtsbehörden sind für die umfassende Sicherheit
auf Baustellen, das LAGetSi und die Berufsgenossenschaften insbesondere für den Arbeitsschutz
zuständig. Hieraus ergeben sich zwangsläufig Überschneidungen der Zuständigkeiten, die nur durch
enge kooperative Zusammenarbeit der beteiligten Behörden abgebaut werden können. Bei diesen
Überschneidungen übernehmen die Bauaufsichtsbehörden die Federführung, sofern die Anordnungen
auf das Bauordnungsrecht gestützt werden können und es eindeutig erkennbar ist, dass es sich nicht um
originäre Belange des Arbeitsschutzes handelt.
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Dieser Beitrag wurde in TOP 31.4 der Als behandelt.    Stand  03-2011

§ 12 Standsicherheit

§ 12 Standsicherheit von Gerüsten - Anbringung von Planen

Gerüste sind verfahrensfrei.

Werden diese Gerüste mit Gerüstschutznetzen oder Planen abgehängt, sind sie auch verfahrensfrei,
wenn die dafür in den Zulassungen der Gerüste angegebenen Festlegungen hinsichtlich der Verankerung
des Gerüstes in der anschließenden Wand und die Befestigung der Planen in der Ebene der
Gerüstknoten beachtet werden.

Wenn für die Anbringung von Gerüstschutzplanen zugelassene verfahrensfreie Gerüste mit Werbeplanen
großflächig bekleidet werden, ergeben sich keine zusätzlichen Forderungen.

Voraussetzung ist dabei aber, dass die Werbeplanen nicht nur an den Rändern, sondern in allen
Gerüstknotenpunkten verankert werden.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 26.12 der Als behandelt.   Stand 12/2012

§ 12 Reihenhausscheiben auf einem gemeinsamen Grundstück(Nachweis der Standsicherheit)

Reihenhausscheiben erfüllen - unabhängig davon, ob sie jeweils auf einem eigenem oder auf einem
gemeinsamen Grundstück liegen - den Gebäudebegriff des § 2 Abs. 2 BauOBln. Hieraus ergeben sich
bezüglich der statischen Berechnung folgende Regelungen:

Beim Nachweis der Standsicherheit von Reihenhausscheiben ist u.a. die Technische Baubestimmung
DIN 1055-4: 2005-03 in Verbindung mit Anlage 1.1/1 zu beachten: Die Einwirkung des Windes auf
Reihenmittelhäuser bei gesicherter Nachbarbebauung ist als veränderliche Einwirkung auf Druck
oder Sog nachzuweisen. Die Einwirkung von Druck und Sog gemeinsam darf als außergewöhnliche
Einwirkung (mit einem Teilsicherheitsbeiwert von 1,0) angesetzt werden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.5 der Als behandelt.     Stand 12/2012

§ 12 Umgang mit Schäden an Dachkonstruktionen mit Nagelplattenbindern

Folgendes Schreiben vom 30.10.2009 für den Umgang mit Nagelplattenbinderkonstruktionen wurde an
die Bauaufsichtsämter, Prüfingenieure für Baustatik und die Betreiber/Eigentümer betreffender Bauwerke
versandt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

aktuelle Schadenereignisse bei Gebäuden, bei denen Konstruktionen mit Nagelplattenbindern
Verwendung fanden, wie z.B. bei Einzelhandelsmärkten, geben Anlass zu diesem Schreiben.
Nach Auswertung dieser Schäden an Nagelplattenbinderkonstruktionen ist festzustellen, dass diese
überwiegend durch

• unsachgemäßen Transport,
• unsachgemäße Lagerung auf der Baustelle und
• fehlerhafte Montage

der Binder selbst verursacht wurden. Weiterhin sind
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• Planungs- und Ausführungsfehler in ALLEN Verbänden des Gesamttragwerkes einschließlich deren
Verbindungen

ursächlich. Diese Verbände müssen die notwendige räumliche Tragwirkung herstellen bzw.
gewährleisten.

Ich empfehle dringend, die Standsicherheit und den ordnungsgemäßen Zustand solcher Holztragwerke
überprüfen zu lassen.
Mit der Überprüfung sind besonders fachkundige Personen zu beauftragen. Besonders fachkundige
Personen sind z. B. Bauingenieure, die mindestens zehn Jahre Tätigkeit mit der Aufstellung von
Standsicherheitsnachweisen, mit technischer Bauleitung und mit vergleichbaren Tätigkeiten, davon
mindestens fünf Jahre mit der Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen und mindestens ein Jahr mit
technischer Bauleitung, nachweisen können. Sie müssen Erfahrung mit vergleichbaren Konstruktionen in
der Fachrichtung Holzbau nachweisen können.

Die Voraussetzungen für eine besonders fachkundige Person erfüllen z. B.

• Bauingenieure mit o. g. Qualifikation,
• Prüfingenieure für Standsicherheit/ verantwortliche Sachverständige für Standsicherheit für die

Fachrichtung Holzbau,
• öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige aus dem konstruktiven Ingenieurbau für das

Fachgebiet Holzbau.

Bitte geben Sie dieses Schreiben innerhalb Ihres Hauses, an Ihre Partner oder Zentrale weiter.
Sollten Sie nicht betroffen sein, betrachten Sie dieses Schreiben als gegenstandslos.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir von festgestellten Mängeln an solchen Konstruktionen berichten.
Vielen Dank im voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
T. Meyer

.

Dieser Beitrag wurde am 07.12.2009 eingestellt.   Stand   08/2012

§ 13 Schutz gegen schädliche Einflüsse

§ 13 Prüfung des Gesundheitsschutzes im Baugenehmigungsverfahren

Die Amtsleiter äußerten übereinstimmend, dass der Gesundheitsschutz, der zur Wahrung der
allgemeinen Anforderungen an die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse im städtebaulichen
Sinne erforderlich ist (z. B. § 34 Abs. 1 BauGB, § 31 Abs. 2 BauGB, § 15 BauNVO), im Rahmen des
Stellungnahmeersuchens von den Stadtplanungsämter geprüft wird. Da u. a. schadstoffbelastete Böden
zu ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen im städtebaulichen Sinne führen können und damit
grundsätzlich einer planungsrechtlichen Prüfung zugänglich sind, beteiligen die Stadtplanungsämter
in Fällen von Bodenbelastungen die Umweltämter. Im Bezirk Spandau ist dazu eine Dienstanweisung
verfasst worden.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 69.9 der Als behandelt. -Stand Dez 2011-
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§ 14 Brandschutz

§ 14 - Brandschutz bei Gründächern

In den Festlegungen eines Bebauungsplans kann als Ausgleichsmaßnahme die Forderung zur
Herstellung von begrünten Dächern erhoben werden. § 32 BauOBln 2005 fordert, dass die Dachhaut
gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähig sein muss (harte Bedachung).

Dächer mit Intensivbegrünungen und Dächer mit Extensivbegrünungen soweit sie Nr. 2. 1. bis 2. 4.
der Anlage - Brandschutztechnische Anforderungen an begrünte Dächer - entsprechen, erfüllen die
Forderungen des § 28 Abs. 1 BauOBln und gelten als harte Bedachung.

Die DIN 4102 Teil 7 Ausgabe 1998 ist ungeeignet zur Beurteilung begrünter Dächer, mit dem Resultat,
dass vom Antragsteller kein(e) bauaufsichtliches Prüfzeugnis/Übereinstimmungserklärung vorgelegt
werden kann (Bauregelliste A Teil 3 lfd. Nr. 2.8). Da diese Bauart jedoch den sonstigen Anforderungen
des § 3 Abs. 2 BauOBln entspricht, keine neueren Erkenntnisse existieren, ist weiterhin gegen die
bisherige Verfahrensweise nichts einzuwenden. Somit sind für diese Dächer derzeit keine weiteren
Nachweise über das Brandverhalten erforderlich.

Anlage zu 39.8.1

ABSCHRIFT

Brandschutztechnische Anforderungen an begrünte Dächer

Die Dachhaut muss gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähig sein (harte Bedachung).
Das Brandverhalten von Bedachungen ist in der Regel nach DIN 4102 Teil 7 (Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen, Bedachungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen) nachzuweisen.
Diese Prüfnorm ist für die Beurteilung begrünter Dächer - Extensivbegrünungen, Intensivbegrünungen,
Dachgärten - ungeeignet. Für die Beurteilung einer ausreichenden Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer
und strahlende Wärme können jedoch die nachstehenden Ausführungen zugrunde gelegt werden:

1. Dächer mit Intensivbegrünung und Dachgärten - das ,sind solche, die bewässert und gepflegt
werden und die in der Regel eine dicke Substratschicht aufweisen - sind ohne weiteres als
widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte Bedachung) zu bewerten.

2. Bei Dächern mit Extensivbegrünungen durch überwiegend niedrig wachsende Pflanzen (z. B. Gras,
Sedum, Eriken) ist ein ausreichender Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gegeben,
wenn

2.1. eine mindestens 3 cm dicke Schicht Substrat (Dachgärtnererde, Erdsubstrat) mit höchstens
20 Gew. % organische Bestandteile vorhanden ist. Bei Begrünungsaufbauten, die dem nicht
entsprechen (z. B. Substrat mit höherem Anteil organischer Bestandteile, Vegetationsmatten aus
Schaumstoff) ist ein Nachweis nach DIN 4102 Teil 7 bei einer Neigung von 15° und im trockenen
Zustand (Ausgleichsfeuchte bei Klima 23/50 ohne Begrünung zu führen;

2.2. Gebäudeabschlusswände, Brandwände oder Wände, die an Stelle von Brandwänden, zulässig
sind, in Abständen von höchstens 40 m mind. 30 cm über das begrünte Dach, bezogen auf
Oberkante Substrat bzw. Erde geführt sind (siehe Zeichnung 1).
Sofern diese Wände aufgrund bauordnungsrechtlicher Bestimmungen nicht über Dach geführt
werden müssen, genügt auch eine 30 cm hohe Aufkantung aus nichtbrennbaren Baustoffen oder
ein 1 m breiter Streifen aus massiven Platten oder Grobkies (siehe Zeichnung 1 und 2).

2.3. Vor Öffnungen in der Dachfläche (Dachfenster, Lichtkuppeln) und vor Wänden mit Öffnungen
ein mind. 0,5 m breiter Streifen aus massiven Platten oder Grobkies angeordnet wird, es sei
denn, dass die Brüstung der Wandöffnung mehr als 0,8 m über Oberkante Substrat hoch ist.
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Vor Dachausstiegen ist eine Fläche von mind. 1 m x 1 m mit massiven Platten oder Grobkies zu
belegen (siehe Zeichnung 3 und 4).

2.4. Bei aneinandergereihten giebelständigen Gebäuden im Bereich der Traufe ein in der
Horizontalen gemessener mindestens 1 m breiter Streifen nachhaltig unbegrünt bleibt und mit einer
Dachhaut aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen ist.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 39.8.1 der Als behandelt.    Stand 12/2012

Anlage zu 39.8.1 - Brandschutz bei Gründächern Zeichnung 1+2
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Anlage zu 39.8.1 - Brandschutz bei Gründächern Zeichnung 3+4

§ 14 - Baumrückschnitt für Anleiterbarkeit der Feuerwehr

Straßenbäume sind alle diejenigen Bäume, die gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 Berliner Straßengesetz (BerlStrG)
als Zubehör der Straße gelten. Gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 BerlStrG sind Bepflanzungen der Straßen,
insbesondere mit Bäumen, grundsätzlich vorzusehen, zu erhalten und zu schützen.

Die Eigentümer und die Besitzer von Grundstücken an öffentlichen Straßen haben die unvermeidbaren
Einwirkungen von Pflanzungen (Verschattung bzw. Verdunkelung eines Grundstückes, Laub- und
Blütenfall, Einwirkung von Baumwurzeln) und die Maßnahmen zu ihrer Erhaltung und Ergänzung zu
dulden. In Härtefällen wird abgewogen, ob eine Beeinträchtigung von Anliegern das Interesse der
Allgemeinheit an der unveränderten Erhaltung eines Straßenbaumes überwiegt. Dies kann der Fall sein,
wenn ein Straßenbaum erhebliche wirtschaftliche Nachteile verursacht (z. B. mehr als nur geringfügige
Schäden an baulichen Anlagen) oder auch das Anleitern z. B. von Fenstern (zweiter Rettungsweg)
mit dem Rettungsgerät der Berliner Feuerwehr erheblich erschwert wird. In solch einem Falle kann
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ein Schnitt oder auch eine Fällung des Baumes erforderlich werden. Dieses wird durch die für die
Straßenbepflanzung zuständigen Stellen (z. B. in Tempelhof-Schöneberg das Amt für Umwelt, Natur und
Tiefbau) veranlasst.

Hinsichtlich eines erforderlichen Baumrückschnittes zur Gewährleistung der Anleiterbarkeit vom
öffentlichen Straßenland sind die erforderlichen Maßnahmen mit den bezirklichen Ansprechpartnern  für
Straßenbäume abzustimmen.

Dieser Beitrag wurde in TOP 51.9 der Als behandelt.     Stand 12/2012

§ 14 - Einhausungen von Schankvorgärten
Wie sind Einhausungen von Schankvorgärten unter dem Gesichtspunkt des Brandschutzes zu bewerten?
Eine Einhausung eines Schankvorgartens - im Regelfall ein "Zeltvorbau", der mit der Gebäudefront
konstruktiv verbunden ist und überwiegend ortsfest genutzt wird - ist eine bauliche Anlage, die einem
bauaufsichtlichen Verfahren unterliegt und u.U. als Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes einer
straßenrechtlichen Erlaubnis bedarf.
Im Brandschutznachweis ist ggf. u. a. darzulegen, dass durch die Einhausung Rettungswege, Flächen
zum Anleitern sowie die Entrauchung angrenzender Räume nicht beeinträchtigt werden.
Bezüglich der Bewertung gasbetriebener Terrassenheizstrahler innerhalb von Wintereinhausungen wird
auf TOP 54.14 der 54. Amtsleitersitzung am 6. Juni 2007 verwiesen.
Zur Zulässigkeit einer Einhausung eines Schankvorgartens im Geltungsbereich des i. V. m. f. f.
Fluchtlinien als Bebauungsplan übergeleiteten Baunutzungsplans wird auf den Beschluss des
Verwaltungsgerichts Berlin - 13 A 56.08 - vom 7. Mai 2008 verwiesen.

Dieser Beitrag wurde in TOP 58.5 der Als behandelt.    Stand  03-2011

§ 14 - Rettungswege von Dachterrassen
Materielle Anforderungen für die Anzahl der Rettungswege von Dachterrassen lassen sich aus der BauO
Bln nicht ableiten. Um die Grundanforderungen des Brandschutzes nach § 14 BauO Bln zu erfüllen, wird
Folgendes festgelegt:

1. Für Dachterrassen von Nutzungseinheiten, die keine Wohnungen sind, und für Dachterrassen von
Sonderbauten müssen grundsätzlich zwei voneinander unabhängige Rettungswege vorhanden
sein.

2. Für eine (nach oben offene) Dachterrasse, die sich eindeutig einer Wohnung (Nutzungseinheit)
zuordnen lässt, kann auf einen zweiten Rettungsweg verzichtet werden, wenn

• die Dachterrasse als begehbare Dachfläche für eine Brandbeanspruchung von unten
feuerhemmend ausgebildet ist,

• die Verbindungstreppe zwischen der Wohnung und dieser Dachfläche als notwendige Treppe
ohne eigenen Treppenraum ausgebildet ist,

• die Verbindungstreppe als notwendige Treppe entsprechend der Technischen Baubestimmung
DIN 18065: 2000-01 gemäß Tabelle 1 Zeile 1 geplant und ausgeführt ist,

• die Verbindungstreppe als notwendige Treppe aus tragenden Teilen besteht, die die
Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 erfüllen.

Bei der Dachterrasse handelt es sich nicht um ein Geschoss sondern um einen begehbaren Teil der
Dachfläche, auf der sich Personen bereits im Freien befinden. Dies gilt auch, wenn die Wohnung über
zwei Geschosse verfügt oder wenn es sich um eine Dachterrasse auf einem sog. Townhouse handelt.

Dieser Beitrag wurde in TOP 56.11 der Als behandelt.    Stand 12/2012

§ 14 - Notwendige Treppen in Wohnungen
Die Anforderungen an notwendige Treppen hinsichtlich ihrer Breite und Verkehrssicherheit werden durch
die technische Regel DIN 18065: 2000-01 konkretisiert, die als Technische Baubestimmung bekannt
gemacht worden ist (siehe AV LTB, Anlage Teil I, lfd. Nr. 7.1, zusätzlich gilt die Anlage 7.1/1).

http://www2.senstadt.verwalt-berlin.de/umwelt/stadtgruen/verwaltungen/de/gartenaemter/gruenanlagen/index.shtml
http://www2.senstadt.verwalt-berlin.de/umwelt/stadtgruen/verwaltungen/de/gartenaemter/gruenanlagen/index.shtml
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Entsprechend der Muster-LTB der Bauministerkonferenz wird mit der Anlage 7.1/1 seit ihrer ersten
Fassung (Fassung November 1996) die Anwendung der DIN 18065 auf Treppen in Wohnungen und in
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 von der Einführung ausgenommen. Es sind daher weder
Treppenbreiten noch Steigungsverhältnisse einzuhalten. Die Anlage 7.1/1 lässt jedoch außer Acht, dass
die Neufassung der DIN 18065 aus dem Jahr 2001 selbst erleichternde Regelungen für notwendige
Treppen in Wohnungen und in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 enthält. Auch muss der
Entwurfsverfasser oder Ausführende für diese notwendigen Treppen nicht sicherstellen, "dass die Maße
der Treppe im fertigen Zustand den Transport von Personen auf einer Trage nach DIN 13025-1 durch
Rettungsdienste erlauben" (siehe Abschnitt 6.3.3 der DIN 18065:
2000-01). Da nach dem Konzept der Musterbauordnung November 2002 nur noch in einem Geschoss ein
Ausgang zum notwendigen Treppenraum vorhanden sein muss, bedeutet das u. U., dass hilfsbedürftige
Personen nicht von einem zum anderen Geschoss auf einer Krankentrage transportiert werden können,
was jedoch als hinnehmbar beurteilt werden kann.
Aus diesen Gründen wird die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung der Fachkommission Bauaufsicht
der Bauministerkonferenz vorschlagen, die Anlage 7.1/1 in der Muster-LTB so abzuändern, dass für die
Ausführung jeder notwendigen Treppe grundsätzlich die Technische Baubestimmung DIN 18065:
2001-01 zu beachten ist, allerdings der Abschnitt 6.3.3 für notwendige Treppen innerhalb
von Wohnungen nicht gilt, sodass in Maisonette-Wohnungen und in Einfamilienhäusern eine
baukostenerhöhende Standardanhebung vermieden wird.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 56.12 der Als behandelt.   Stand   12/2012

§ 14 - Prüft die Bauaufsicht die Löschwasserbereitstellung?

Wie bisher auch müssen bauliche Anlagen so angeordnet, errichtet, geändert oder Instand gehalten
werden, dass bei einem Brand wirksame Löscharbeiten möglich sind.

Einer gesonderten Regelung mit dem Inhalt, dass zur Brandbekämpfung eine ausreichende
Wassermenge zur Verfügung stehen muss (§ 39 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 BauOBln a. F.), bedarf es
mit Rücksicht auf die Grundanforderung des § 14 BauOBln nicht, da wirksame Löschmaßnahmen die
ausreichende Löschwasserversorgung voraussetzen. (siehe auch Begründung zu § 43 Sanitäre Anlagen,
Wasserzähler)

Bei Sonderbauten müssen, soweit es für die Beurteilung erforderlich ist, zusätzlich Angaben gemacht
werden über die Bemessung der Löschwasserversorgung, Einrichtung zur Löschwasserentnahme
sowie die Löschwasserrückhaltung. Diese Angaben werden nach § 67 Abs. 2 BauOBln (Bautechnische
Nachweise) geprüft

Dieser Beitrag wurde als Nr. 17 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 14 - Grundsatzpapier der FK Bauaufsicht "Rettung von Personen" und "wirksame
Löscharbeiten"

17.12.08
G. Famers, J. Messerer

.
"Rettung von Personen" und wirksame "Löscharbeiten" - bauordnungsrechtliche
Schutzziele mit Blick auf die Entrauchung

Ein Grundsatzpapier der Fachkommission Bauaufsicht

1 Einführung
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Im Zusammenhang mit der Erstellung von Brandschutzkonzepten für komplexe Bauaufgaben stellt sich 
häufig die Frage nach den mit den bauordnungsrechtlichen Vorschriften verfolgten Schutzzielen.
Diskussionen in der Fachwelt haben gezeigt, dass über diese Ziele in einigen Punkten Unklarheit besteht.
Zudem war zu beobachten, dass sich die Auffassungen darüber, was öffentlich-rechtlich erforderlich ist,
aus unterschiedlichen Gründen auseinander entwickelt haben, wie z. B. hinsichtlich der Notwendigkeit
einer raucharmen Schicht für die Personenrettung, aber auch über die Frage, was unter "wirksamen"
Löschmaßnahmen zu verstehen ist.
Die Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz - ARGEBAU, die für die Musterbauordnung
(MBO) als Muster für die Landesbauordnungen zuständig ist, hat sich dieser Frage angenommen und
ihre Projektgruppe Brandschutz mit diesbezüglichen Untersuchungen beauftragt. Dabei wurden alle
Regelungen der Musterbauordnung und der zugehörigen Sonderbauvorschriften auf ihre Zielsetzung
hinterfragt. Das Ergebnis sind die nachfolgend abgedruckten Grundsätze zu Fragen der Personenrettung
und wirksamen Löschmaßnahmen.
Das Grundsatzpapier wurde im Oktober 2008 sowohl von der Fachkommission Bauaufsicht als auch
von den Gremien der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Deutschland - AGBF
(Arbeitskreis Grundsatzfragen und Arbeitskreis Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz -AK VB/G)
einstimmig und ohne Änderungen angenommen.

2. Zum Inhalt

Die Grundsätze beziehen sich nur auf solche Gebäude, die die bauordnungsrechtlichen Anforderungen
einhalten, also keine Abweichungen in Anspruch nehmen. Es werden Standardbauten und 
Sonderbauten unterschieden; Sonderbauten sind in der Musterbauordnung konkret aufgezählt (z. B.
Hochhäuser, große Verkaufsstätten, Versammlungsstätten, Krankenhäuser, Heime usw., s. § 2 Abs. 4
MBO), alle anderen Bauvorhaben werden als Standardbauten bezeichnet. Für Standardbauten befinden
sich die Brandschutzanforderungen abschließend in der MBO; für bestimmte Sonderbauten (geregelte
Sonderbauten) sind weitere Regelungen zu beachten, wie z. B. die Versammlungsstättenverordnung,
Verkaufsstättenverordnung, Beherbergungsstättenverordnung, Hochhausrichtlinie, Schulbaurichtlinie,
  Industriebaurichtlinie. Für andere Sonderbauten sind ggf. im Einzelfall Brandschutzanforderungen 
festzulegen.

3. Ergebnis

Es wurde klargestellt, dass das Bauordnungsrecht nicht die Aufgaben der Feuerwehr regelt, die
Aufgaben der Feuerwehr ergeben sich aus den Feuerwehrgesetzen der Länder. Das Bauordnungsrecht
erfasst nur die bauliche und technische Beschaffenheit eines Gebäudes. Diese muss so sein, dass die
Rettung von Personen und wirksame Löschmaßnahmen möglich sind. Lediglich bei Gebäuden, für die als
zweiter Rettungsweg eine "anleiterbare Stelle" genügt, muss zur tatsächlichen Herstellung dieses zweiten
Rettungswegs die Feuerwehr mit ihrer Leiter mitwirken.
Die Feuerwehr kann im Brandfall nur eine begrenzte Anzahl von Personen retten. Die Anzahl
der Personen, die von der Feuerwehr gerettet werden können, lässt sich nicht benennen, da die
Umstände  m Brandfall äußerst unterschiedlich sein können (Hilfsfrist, Zeit der Brandentdeckung und  
Brandmeldung, Brandentwicklung, Stärke der Feuerwehr, Mobilität der zu rettenden Personen usw.). Die
Feuerwehr kann in Sonderbauten mit vielen Menschen die Personenrettung nicht sicherstellen; sie ist
darauf angewiesen, dass die Personen beim Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude bereits  weitgehend
verlassen haben oder sich in sicheren Bereichen befinden. Neben der ausreichenden Ausbildung von
Rettungswegen ist daher ebenso von Bedeutung, dass die Menschen früh-/rechtzeitig mit der Flucht
beginnen. Für eine rechtzeitige Räumung hat deshalb in Sonderbauten (z. B. Versammlungs- und
Verkaufsstätten, Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen) der Betreiber zu sorgen.
Hinsichtlich der Ausbreitung von Feuer und Rauch sehen alle Brandschutzvorschriften der MBO und der
zugehörigen Sonderbauregeln Anforderungen an Baustoffe und raumabschließende Bauteile vor, die
direkt oder indirekt dem Schutz der Rettungswege vor Feuer und Rauch dienen. Eine  Rauchableitung
  aus Rettungswegen zur Sicherstellung der Benutzbarkeit in der Phase der Personenrettung ist nicht
vorgesehen, sie könnte ohnehin nur bereits eingedrungenen Rauch abführen. Für die Personenrettung
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muss in diesem Fall der alternative (zweite) Rettungsweg benutzt werden. Sind Rettungswege besonders
schutzbedürftig, wird Rauchfreihaltung verlangt (wie z. B. in einem Sicherheitstreppenraum).
Die bauordnungsrechtlich verlangten Öffnungen zur Rauchableitung oder Rauchabzugsanlagen
dienen der Unterstützung der Feuerwehr bei ihrer Arbeit, selbst wenn dafür keine
quantifizierte Entrauchungswirkung vorgegeben ist.
Löschmaßnahmen sind auch dann wirksam, wenn die Brandausbreitung erst an den klassischen
"Barrieren" des bauordnungsrechtlichen Brandschutzes, wie z. B. der Brandwand, gestoppt werden kann.

4. Ausblick

Es besteht Handlungsbedarf seitens der ARGEBAU bezüglich der im Grundsatzpapier genannten
Formulierungen in Muster-Vorschriften, die missverständlich sind. Erreicht werden soll, dass im Regelfall
die Gestaltung der Rettungswege ohne ingenieurmäßige Bemessungen auskommt und diese nur bei
Abweichungen heranzuziehen sind. Sonstige Änderungen werden nicht für erforderlich gehalten, da
keine Erkenntnisse vorliegen, die eine Verschärfung des Anforderungsniveaus erfordern.
Auch eine Absenkung ist nicht veranlasst und auch nicht beabsichtigt.
Zu untersuchen wäre, ob es typische Abweichungsfälle, wie übergroße Räume oder mehrgeschossige
Atrien, gibt, für die sich häufig vorkommende Randbedingungen feststellen lassen. Das für geregelte
Bauvorhaben zugrunde gelegte Schutzniveau muss auch hier erreicht werden, was in einem
Brandschutzkonzept nachzuweisen ist. Hierfür ist seitens Wissenschaft und Forschung der Frage
nachzugehen, was eine qualifizierte Entrauchung als Teil eines Brandschutzkonzepts leisten kann und
welche Bemessungsmethoden zu belastbaren, wiederholbaren und zuverlässigen Ergebnissen führen
können.

.
Nachfolgend ist das Grundsatzpapier der Fachkommission Bauaufsicht abgedruckt.

.
Verfasser: Gabriele Famers, Obfrau der Projektgruppe Brandschutz der Fachkommission Bauaufsicht;
Joseph Messerer, Vorsitzender des Arbeitskreises Grundsatzfragen und des Arbeitskreises
Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz der AGBF ? Arbeitsgemeinschaft der Leiter der
Berufsfeuerwehren in Deutschland

Grundsätze zur Auslegung des § 14 MBO

der Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz (ARGEBAU)
abgestimmt mit dem AK Grundsatzfragen und dem AK VB/G der AGBF
(16./17.10.2008)

Das Papier dient der Erläuterung und Klarstellung zweier in § 14 der Musterbauordnung (MBO)
aufgeführten Ziele des Brandschutzes - insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen zur
Rauchableitung in den bauordnungsrechtlichen Vorschriften. Die Ziele werden hier getrennt betrachtet,
um sie besser bewerten zu können. Tatsächlich können bestimmte Maßnahmen aber auch beiden Zielen
dienen.

"§ 14 Brandschutz
Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der
Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt
wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich
sind."

I "Rettung von Menschen ermöglichen"
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1. Zu unterscheiden sind Sonderbauten, also Gebäude, die einen der Tatbestände des § 2 Abs. 4 Nrn. 1
bis 18 MBO-2002 erfüllen, und sonstige Gebäude (im Weiteren "Standardbauten" genannt).
1.1 In beiden Fällen verlangt das Bauordnungsrecht für jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen zwei
voneinander unabhängige Rettungswege je Geschoss (§ 33 Abs. 1 MBO).
1.2 Bei Standardbauten darf der zweite Rettungsweg regelmäßig über Rettungsgeräte der Feuerwehr
führen. Dabei geht die MBO davon aus, dass jede öffentliche Feuerwehr über Rettungsgeräte verfügt, mit
denen Brüstungen in einer Höhe von bis zu 8 m über der Geländeoberfläche erreicht werden können.
Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Geräte der Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der
Brüstung von zum Anleitern bestimmten Stellen mehr als 8 m über der  Geländeoberfläche liegt, dürfen
nur errichtet werden, wenn die örtliche Feuerwehr über die hierfür  erforderlichen Rettungsgeräte (wie
Hubrettungsfahrzeuge) verfügt.
1.3 Bei Sonderbauten (mit Aufenthaltsräumen), die in den Geltungsbereich einer eigenen Muster-
Verordnung oder Muster-Richtlinie fallen (Beherbergungsstätten, Schulen, Verkaufsstätten,
Versammlungsstätten) werden i. d. R. zwingend bauliche Rettungswege verlangt.
1.4 Bei Sonderbauten darf der zweite Rettungsweg nur dann über Geräte der Feuerwehr führen, wenn
keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen (§ 33 Abs. 3 Satz 2 MBO).

2. Bei Sonderbauten mit ausschließlich baulichen Rettungswegen bedarf es für die Personenrettung
in aller Regel nicht der Mitwirkung der Feuerwehr. Die Gebäude sind so zu planen, dass sich die
Personen darin im Gefahrenfall selbst in Sicherheit bringen können. Soweit es sich um Gebäude handelt,
die überwiegend von Personen genutzt werden, die sich nicht oder nur eingeschränkt selbst retten
können (z. B. Personen mit Mobilitätseinschränkung, Kinder, alte Menschen oder Patienten), muss die
Evakuierung (Räumung) als Teil der Personenrettung im Brandfall Gegenstand geeigneter betrieblicher/
organisatorischer Maßnahmen sein (in aller Regel eingewiesenes Personal / Verbringen in einen sicheren
Bereich).
Aus Nr. 1. und 2. oben ergeben sich folgende Schlussfolgerungen für die Frage der Rauchableitung:

3. Grundlagen der bauordnungsrechtlichen Anforderungen zur Rettung von Personen sind
- die innere Abschottung von Gebäuden,
- die Führung, Bemessung und bauliche Ausbildung von Rettungswegen sowie
- betriebliche/organisatorische und ggf. anlagentechnische Maßnahmen einschließlich der
Alarmierung.

4. Sind diese grundlegenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen eingehalten (= im Normalfall), ist
eine Rauchableitung nur zur Unterstützung der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr vorgesehen.
Anmerkung:
Allerdings sind einzelne Regelungen über eine zulässige Verlängerung der Rettungswege jeweils
in Abhängigkeit zur Raumhöhe (M-IndBauR und M-VStättV) bzw. in Abhängigkeit zu vorhandenen
Rauchabzugsanlagen (M-VStättV und M-VkV) in dieser Hinsicht missverständlich. Diese Regelungen
werden zurzeit überprüft und in der textlichen Aussage klargestellt.

5. Die MBO sieht für die Personenrettung keine Maßnahmen zur Rauchableitung vor. Solche
Maßnahmen (bei denen z. B. die rechtzeitige und sichere Funktion der Rauchabzugsanlagen
Voraussetzung für die Benutzbarkeit der Rettungswege ist) können allenfalls im Einzelfall, zur
Kompensation für eine Abweichung von bauordnungsrechtlichen Anforderungen in Betracht kommen.

6. Wird bauordnungsrechtlich gefordert, dass in bestimmte Räume Rauch nicht eindringen darf (z. B.
beim Sicherheitstreppenraum ? wenn also auf einen der beiden eigentlich verlangten Rettungswege
verzichtet werden darf), werden keine Maßnahmen zur Rauchableitung verlangt, sondern vielmehr zur
Rauchfreihaltung (d. h.: Rauch darf in den Rettungsweg erst gar nicht eindringen können).

7. Für die Evakuierung (Räumung) großer Gebäude mit vielen Menschen sind aus Sicht des 
Bauordnungsrechts insbesondere die Faktoren "Zeit" und "Vermeidung von Staus" von Bedeutung.
Beiden Faktoren wird bauordnungsrechtlich in erster Linie durch die Anordnung (Lage, Anzahl) und
Breite der Ausgänge (und ggf. auch der Gänge im Raum) Rechnung getragen. Die Evakuierung
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(Räumung) großer Gebäude kann nicht nur aufgrund eines Brandes, sondern auch aus anderen Gründen
(Terrordrohung/-anschlag, Amoklauf, Wassereinbruch, Teileinsturz etc.) erforderlich werden. Maßnahmen
zur Rauchableitung können hierbei für eine schnelle Evakuierung keinen Beitrag leisten.

II "Wirksame Löscharbeiten ermöglichen"

1. Das Bauordnungsrecht ermöglicht wirksame Löscharbeiten grundsätzlich dadurch, dass die
Feuerwehr eine bauliche Anlage von der öffentlichen Verkehrsfläche aus ungehindert erreichen und die
Rettungswege als Angriffswege nutzen kann, durch die Standsicherheit im Brandfall für eine bestimmte
Zeit, durch die Schaffung von Brandabschnitten und dadurch, dass ggf. Löschanlagen zur Verfügung
stehen.

2. Das Bauordnungsrecht stellt keine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen
Feuerwehr, geht aber von einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend funktionsfähigen Feuerwehr
aus.

3. Das Bauordnungsrecht lässt nur einen zeitlich eingeschränkten Feuerwehreinsatz innerhalb einer
baulichen Anlage zu, der durch die vorgegebene Standsicherheit der Anlage im Brandfall bestimmt wird.

4. Müssen aufgrund der Brandentwicklung beim Eintreffen der Feuerwehr einzelne, brandschutztechnisch
abgetrennte Räume, die Nutzungseinheit, der Brandabschnitt/Brandbekämpfungsabschnitt oder
das Gebäude aufgegeben werden, können aber die benachbarten Räume/ Nutzungseinheiten/
Brandabschnitte/ Brandbekämpfungsabschnitte/ Gebäude durch den Feuerwehreinsatz geschützt
werden, handelt es sich gleichwohl im bauordnungsrechtlichen Sinn um "wirksame Löscharbeiten".
5. Dass bauordnungsrechtlich in bestimmten Fällen Öffnungen zur Rauchableitung oder
Rauchabzugsanlagen verlangt werden, trägt der Erfahrung Rechnung, dass solche Öffnungen/Anlagen
-selbst wenn dafür keine quantifizierte Entrauchungswirkung vorgegeben ist- die Feuerwehr bei ihrer
Arbeit unterstützen.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 61.12 der Als behandelt.    Stand 12/2012

§ 14 - Brandschutzanforderungen an Reihenhäuser auf gemeinsamen Grundstück

Der Bezirk Lichtenberg fragt nach den Brandschutzanforderungen für Reihenhäuser.

Diese Thematik ist in der 54. Sitzung unter TOP 5 behandelt worden; ein entsprechender Beitrag
"Reihenhausscheiben auf einem gemeinsamen Grundstück (Brandschutztechnische Trennung)" ist in die
EHB eingestellt.
Aus Sicht des Brandschutzes ist es unerheblich, ob eine reale oder ideelle Teilung eines Grundstücks
vorliegt. Deshalb hat der Entwurfsverfasser eine Entscheidung zu treffen, ob er aneinandergebaute
eigenständige Gebäude der Gebäudeklasse 2 (bei denen ein selbständiger Abriss möglich ist), oder
aber ein Gebäude der Gebäudeklasse 3 oder 4 plant, welches innerhalb eines Gebäudes mehrere Nut-
zungseinheiten aneinander reiht, die jeweils einen eigenen Zugang haben. Im letzten Fall sind die Nut-
zungseinheiten durch Trennwände nach § 29 Abs. 3 BauO Bln zu trennen. Eine Realteilung ist in die-
sem Falle nicht denkbar. Es wird daher im Hinblick auf eine beabsichtigte spätere Realteilung im Falle
aneinandergebauter eigenständiger Gebäude empfohlen, Gebäudeabschlusswände nach § 30 Abs. 3
Nrn. 1 bis 3 BauO Bln auszuführen.
Sollen aneinandergebaute eigenständige Gebäude der Gebäudeklasse 2 auf einem Grundstück (für eine
spätere Realteilung) errichtet werden, kann dies als ein Vorhaben behandelt werden.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 63.17 der Als behandelt     Stand 12/2012
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§ 14 - Welcher Baustoffklasse muss ein Wärmedämmverbundsystem an einer Brandwand
entsprechen?

Ist die Brandwand als Gebäudeabschlusswand gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln erforderlich und ist
das Wärmedämmverbundsystem aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen?

Auszug § 30 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln :

§ 30 Brandwände
(2) Brandwände sind erforderlich

1. als Gebäudeabschlusswand, ausgenommen von Gebäuden ohne Aufenthaltsräume und ohne
Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt, wenn diese Abschlusswände an oder mit
einem Abstand bis zu 2,50 m gegenüber der Grundstücksgrenze errichtet werden, es sei denn, dass
ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zulässigen
künftigen Gebäuden gesichert ist, ......

.

Dieser Beitrag wurde aufgrund einer Einzelfrage erstellt       Stand 12/2012

§ 15 Wärme- Schall- Erschütterungsschutz

§ 16 Verkehrssicherheit

§ 16 Verkehrssicherheit bei Vertikalverglasungen im Wohnungsbau

Anlässlich eines Einzelfalles war zu prüfen, welche bauordnungsrechtlichen Anforderungen an
Verglasungen bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) im Bereich von Wohnungen zu stellen
sind.

Vertikalverglasungen innerhalb von Wohnungen, die nicht gleichzeitig der Absturzsicherung dienen,
sind in handwerksgerechter Ausführung ausreichend, wenn die Bauprodukte aus Glas entsprechend der
Bauregelliste A Teil 1 verwendet werden.

Ein Nachweis über die handwerksgerechte Ausführung ist nur in begründeten Zweifelsfällen zu
verlangen.

Als Ergebnis ist festzustellen, dass eine grundsätzliche Forderung nach Sicherheitsverglasungen (ESG
oder VSG) innerhalb von Wohnungen nicht begründbar ist.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 27.5 der Als behandelt.    Stand 03-2011

§ 16 Prüfung verkehrlicher Auswirkungen von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren

Es war die Frage gestellt worden, wie im Baugenehmigungsverfahren nach § 65 BauO Bln bei
verkehrsreichen Vorhaben die Leistungsfähigkeit von öffentlichen Straßen, Ampelanlagen etc. zu prüfen
ist.

Nach § 16 Abs. 2 BauO Bln darf durch ein Vorhaben die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen
Verkehrs nicht gefährdet werden. Dieser Belang ist im Baugenehmigungsverfahren zu prüfen, § 65 S. 1
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Nr. 2 BauO Bln. Können eingereichte Verkehrsgutachten nicht von der Bauaufsichtsbehörde selbst
beurteilt werden, so ist die Stellungnahme des zuständigen Tiefbauamtes einzuholen, § 70 Abs. 2 S. 1
Nr. 2 BauO Bln.

Bei Nebennetzstraßen: Tiefbauamt (Straßenbaulastträger, Sondernutzung), Straßenverkehrsbehörde,
Polizei

Bei Hauptnetzstraßen: Verkehrslenkung Berlin (bei Bauvorhaben SenStadt Abt. X)

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 53.5 der Als behandelt.   Stand  03-2011

§ 16 Verkehrssicherheit (Beteiligung des Tiefbauamts)

Aus einem Bezirk wird die Frage aufgeworfen, ob die Beteiligung des Tiefbauamtes bei der Prü-fung von
Verkehrsaspekten ein Fall des ?aufgedrängten Rechts? darstellt.
Das ist nicht der Fall.
Nach § 70 Abs. 2 Nr. 2 BauO Bln kann im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens der Fall eintreten,
dass die Bauaufsichtsbehörde zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Vorhabens mangels eigener
Fachkompetenz eine andere Fachbehörde um Stellungnahme bitten muss, z.B. das Tiefbauamt bei der
Beurteilung der Frage, ob eine bauliche Anlage oder deren Nutzung die Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs gefährdet, § 16 Abs. 2 BauO Bln. Es sind weitere Fälle denkbar, in denen die Bauaufsicht zur
Prüfung bauordnungsrechtlicher Belange die Stel-lungnahme einer anderen Fachbehörde anfordern
muss.
Diese Fälle betreffen nicht die in § 70 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln genannten Fälle, in denen die Be-
teiligung einer Fachbehörde durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist, wie meistens in den Fäl-len des
aufgedrängten Rechts, z. B. bei der Prüfung von denkmalrechtlichen Belangen (§ 12 Abs. 3 S. 4 DSchG
Bln).
.
Dieser Beitrag wurde in TOP 61.7 der Als behandelt.    Stand  03-2011

§ 16 + Baunebenrecht In den Straßenraum hineinragende Vorbauten und Werbeanlagen

An Gebäuden angebrachte Werbeanlagen, die in das öffentlichen Straßenland hineinragen und nach §
62 Abs. 1 Nr. 12 c verfahrensfrei sind, stellen gemäß § 10 Abs. 3 Berliner Straßengesetz (BerlStrG) oder
§ 8a Fernstraßengesetz (FStrG) - in Abhängigkeit von der Gehwegbreite, ab einer bestimmten Höhe bis
zu einer bestimmten Tiefe - einen zulässigen Anliegergebrauch dar, aktuelle Ausführungsvorschriften
dazu liegen nicht vor.
Das gleiche gilt für Vorbauten wie z.B. Balkone und Erker bzw. auch für Fundamente, Kellerlichtschächte,
Betriebsschächte, vortretende Bauteile (wie z. B. Pfeiler) Sonnenschutzdächer (wie Markisen) und
Schaufenstervorbauten, aber auch für an Gebäuden angebrachte oder an Gebäuden aufgestellte
Warenautomaten.
Aus diesen Gründen muss sich der Bauherr bei den bezirklichen Straßenbaubehörden informieren,
inwieweit die o.g. Baulichkeiten einen zulässigen Anliegergebrauch darstellen oder ggf. eine
Sondernutzungserlaubnis erforderlich ist.
Im Verfahren gem. § 65 BauO Bln sind im Rahmen der Prüfung der Verkehrssicherheit gemäß § 16 BauO
Bln i.V.m. § 70 Abs. 2 Nr. 2 BauO Bln die zuständigen Straßenverkehrbehörden zu beteiligen.
(Dieser Beitrag ist auch unter "Baunebenrecht" eingestellt.)

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 69.4 der Als behandelt. -Stand Dez 2011-
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Bauprodukte, -Bauarten

§ 17 Bauprodukte

§ 17 Richtlinie über automatische Schiebetüren in Rettungswegen; Richtlinie über elektrische
Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen

Die Richtlinie über automatische Schiebetüren in Rettungswegen (AutSchR) - Fassung Dezember
1997 - und die Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen (EltVTR)
- Fassung Dezember 1997 - werden in der Bauregelliste A Teil 1 -  unter den lfd. Nrn. 6.18 und 6.19
geführt. Diese technischen Regeln gelten nach § 17 Abs. 2 BauOBln als Technische Baubestimmungen
im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 BauOBln und sind demnach zu beachten.

Im Rahmen des Übereinstimmungsnachweis-Verfahrens hat jeder Hersteller von automatischen
Schiebetüren und elektrischen Verriegelungssystemen für die Verwendung in Rettungswegen die in den
Richtlinien beschriebenen Prüfungen durch eine anerkannte Prüfstelle durchführen zu lassen. Erst wenn
diese Prüfungen ("Erstprüfungen") bestanden sind, darf der Hersteller die Übereinstimmungserklärung für
seine Bauprodukte abgeben.

Nach den Richtlinien hat der Hersteller seinen Bauprodukten jeweils eine Betriebsanleitung beizufügen,
in der neben Festlegungen zur Wartung und den Wartungsfristen auch Angaben zu wiederkehrenden
Prüfungen, mit denen die einwandfreie Funktionstüchtigkeit zu überprüfen ist, enthalten sein müssen.

Dieser Beitrag wurde in TOP 31.8.1 der Als behandelt.   Stand  05-2011

§ 17 Acrylglas/Plexiglas für Werbeträger an Fassaden

Das Kunststoffmaterial Acrylglas/Plexiglas soll anstelle von Glas eingesetzt werden, da es als
duktiles (d. h. dehn-, verformbares) Material resistenter gegen Steinwürfe ist. Soll das Material
als Außenwandverkleidung bei Verkaufsstätten angewendet werden, muss es bei Vorhandensein
einer Sprinkleranlage mindestens schwerentflammbar sein. Die Zusatzanforderung "nicht brennend
abtropfend" ist u. U. für den Einzelfall zu formulieren (jedoch in der Muster-VerkaufsstättenVO nicht
enthalten).

Acrylglas/Plexiglas ist ein nicht geregeltes Bauprodukt (es gibt keine technischen Regeln und daher
nicht in der Bauregelliste A Teil 1 zu finden). Das Material kann als Außenwandbekleidung nur
verwendet werden, wenn ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis in Form einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung vorhanden ist (oder für ein einzelnes Bauvorhaben: eine Zustimmung im
Einzelfall). In dem bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis müssen die Materialkennwerte genannt
und das Brandverhalten klassifiziert werden, was nur auf der Grundlage von Brandprüfungen erfolgen
kann.

Dieser Beitrag wurde in TOP 49.11 der Als behandelt.    Stand  05-2011

§ 18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

§ 18 BauO Bln Zeitpunkt für das Vorliegen gültiger Verwendbarkeitsnachweise

Zeitpunkt für das Vorliegen gültiger Verwendbarkeitsnachweise

Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen gültiger Verwendbarkeitsnachweise für Bauprodukte und
Bauarten (allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen gemäß § 18 BauO Bln, allgemeine bauaufsichtliche
Prüfzeugnisse gemäß § 19 BauO Bln) ist der Beginn ihrer Verwendung, d. h. der Beginn des
Einbaus der Bauprodukte oder der Ausführung der Bauarten; der Ablauf der Geltungsdauer eines
Verwendbarkeitsnachweises während der Dauer des Einbaus oder der Ausführung ist ohne Belang.
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Diese Festlegung ist in der Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz bereits im Jahr
2007 getroffen worden. Dabei wurde auch festgestellt, dass es auf den Zeitpunkt der Abnahme
nur zivilrechtlich ankommen kann, auf den Zeitpunkt der Baugenehmigung nur dann, wenn der
Verwendbarkeitsnachweis Bestandteil der Baugenehmigung ist - was in der Regel nicht der Fall
ist. Da für die Maßgeblichkeit der Bauantragstellung keine Anhaltspunkte bestehen, muss auf die
Bauausführung abgestellt werden, wobei innerhalb einer gewissen Bandbreite pragmatisch verfahren
werden kann.

Dieser Beitrag wurde in TOP 72.2 der Als behandelt.     Stand 05/2013

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 19 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

§ 19 BauO Bln Zeitpunkt für das Vorliegen gültiger Verwendbarkeitsnachweise

Zeitpunkt für das Vorliegen gültiger Verwendbarkeitsnachweise

Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen gültiger Verwendbarkeitsnachweise für Bauprodukte und
Bauarten (allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen gemäß § 18 BauO Bln, allgemeine bauaufsichtliche
Prüfzeugnisse gemäß § 19 BauO Bln) ist der Beginn ihrer Verwendung, d. h. der Beginn des
Einbaus der Bauprodukte oder der Ausführung der Bauarten; der Ablauf der Geltungsdauer eines
Verwendbarkeitsnachweises während der Dauer des Einbaus oder der Ausführung ist ohne Belang.

Diese Festlegung ist in der Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz bereits im Jahr
2007 getroffen worden. Dabei wurde auch festgestellt, dass es auf den Zeitpunkt der Abnahme
nur zivilrechtlich ankommen kann, auf den Zeitpunkt der Baugenehmigung nur dann, wenn der
Verwendbarkeitsnachweis Bestandteil der Baugenehmigung ist - was in der Regel nicht der Fall
ist. Da für die Maßgeblichkeit der Bauantragstellung keine Anhaltspunkte bestehen, muss auf die
Bauausführung abgestellt werden, wobei innerhalb einer gewissen Bandbreite pragmatisch verfahren
werden kann.

Dieser Beitrag wurde in TOP 72.2 der Als behandelt.     Stand 05/2013

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 20 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 21 Bauarten

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.
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§ 22 Übereinstimmungsnachweis

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 23 Übereinstimmungserklärung der Herstellerin oder des Herstellers

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 24 Übereinstimmungszertifikat

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 25 Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

Vierter Abschnitt Wände, Decken, Dächer

§ 26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 27 Tragende Wände, Stützen

§ 27 Anforderungen an verglaste Balkone/Loggien

Welche Anforderungen hinsichtlich der Einhaltung der § 27 und 31 BauOBln werden an Balkone gestellt,
die allseitig verglast werden und somit Loggien darstellen?

Bei Loggien handelt es sich um Freisitze innerhalb des Gebäudes. Da sie aus der Außenwand nicht
heraustreten, gelten für sie die Bauteilanforderungen §§ 27 und 31 BauOBln. Bei Balkonen werden
keine Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt. Balkone können verglaste Seitenteile
aufweisen; hierfür gelten die Anforderungen nach § 28 Abs. 3 Satz 2. Allseitig verglaste Balkone können
in Abhängigkeit ihrer Ausführung Wintergärten sein, an die Bauteilanforderungen nach den §§ 27 und 31
BauOBln gestellt werden müssen.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 118 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 28 Außenwände

§ 28 Besondere Vorkehrungen gegen Brandausbreitung bei hinterlüfteten Fassaden

Was bedeuten "besondere Vorkehrungen gegen Brandausbreitung" bei hinterlüfteten Fassaden?



79

.
Um einer Brandausbreitung entgegenzuwirken, müssen - abhängig vom Einzelfall - besondere, den
Hohlraum schließende Vorkehrungen getroffen werden.
Das könnte zum Beispiel der Einbau von nicht brennbaren Abschottungen in Höhe der Geschossdecken
und nicht brennbaren Schwertern in der Ebene der Brandwände sein.
Die Liste der technischen Baubestimmungen, lfd Nr. 2.6.5, enthält technische Regeln für die Ausführung
hinterlüfteter Außenwandbekleidungen.
.
Dieser Beitrag wurde als Nr. 302 des FAQ Bauaufsicht behandelt.     Stand 12/2012

§ 29 Trennwände

§ 29 Abs. 5 BauO Bln - Verwendung von Feststellanlagen

Wird an einen Öffnungsabschluss die bauaufsichtliche Anforderung selbstschließend gestellt, kann
ein Offenhalten des Abschlusses mittels einer allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Feststellanlage
realisiert werden; der Einsatz von Feststellanlagen und damit das Offenhalten von Abschlüssen bedarf
keiner bauaufsichtlichen Entscheidung. Feststellanlagen bestehen aus einer Feststellvorrichtung, einer
Auslösevorrichtung mit Energieversorgung und den Brandmeldern; alle Bestandteile können in einer
Baueinheit zusammengefasst sein.

Dieser Beitrag wurde in TOP 70.6 der Als behandelt.     Stand 08/2012

§ 30 Brandwände

§ 30 Reihenhausscheiben auf einem gemeinsamen Grundstück (Brandschutztechnische
Trennung)

Reihenhausscheiben erfüllen - unabhängig davon, ob sie jeweils auf einem eigenem oder auf einem
gemeinsamen Grundstück liegen - den Gebäudebegriff des § 2 Abs. 2 BauOBln. Hieraus ergeben sich
bezüglich der Anlage von Kinderspielplätzen, der brandschutztechnischen Abtrennung und der statischen
Berechnung folgende Regelungen:

Üblicherweise stehen Reihenhausscheiben auf eigenen Grundstücken mit der Folge, dass die
Gebäudeabschlusswände nach § 30 Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 BauOBln auszubilden sind.

Probleme ergeben sich, wenn Reihenhausscheiben nicht auf eigenen, sondern auf einem gemeinsamen
Grundstück liegen.

Zur Systematik:

§ 30 BauOBln unterscheidet Gebäudeabschlusswände von inneren Brandwänden, wobei die
Gebäudeabschlusswand definiert ist als raumabschließendes Bauteil zum Abschluss von Gebäuden.

Wie erwähnt, erfüllen Reihenhausscheiben - unabhängig davon, ob sie jeweils auf einem eigenem oder
auf einem gemeinsamen Grundstück liegen - den Gebäudebegriff des § 2 Abs. 2 BauOBln.

§ 30 Abs. 2 BauOBln sieht Gebäudeabschlusswände nur in den Fällen der Nr. 1 und 4 vor: Nach
§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BauOBln wird das Erfordernis einer Gebäudeabschlusswand vom Abstand zur
Grundstücksgrenze abhängig gemacht. § 30 Abs. 2 Nr. 4 BauOBln beschreibt das Erfordernis einer
Gebäudeabschlusswand zwischen einem Wohngebäude und einem angebauten landwirtschaftlich
genutzten Gebäude unabhängig von der Grundstücksgrenze.
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Daraus folgt, dass § 30 Abs. 2 BauOBln für Gebäudeabschlusswände von Reihenhausscheiben auf ideell
geteilten Grundstücken keine Regelung enthält.

Aus Sicht des Brandschutzes ist es jedoch unerheblich, ob eine reale oder ideelle Teilung des
Grundstücks vorliegt. Deshalb hat der Entwurfsverfasser eine Entscheidung zu treffen, ob er aneinander
gebaute eigenständige Gebäude (bei denen ein selbständiger Abriss möglich ist), oder aber ein Gebäude
der Gebäudeklasse 3 oder 4 plant, welches innerhalb eines Gebäudes mehrere Nutzungseinheiten
aneinander reiht, die jeweils einen eigenen Zugang haben. Im letzten Fall sind die Nutzungseinheiten
durch Trennwände nach § 29 Abs. 3 BauOBln zu trennen. Eine Realteilung ist in diesem Falle nicht
denkbar.

Für den Fall, dass es sich um aneinander gebaute eigenständige Gebäude der Gebäudeklasse 2
oder 3 auf einem gemeinsamen Grundstück handelt, müssen die zu jedem Gebäude gehörenden
abschließenden Wände jeweils mindestens feuerhemmend sein. Sofern es sich um Gebäude der
Gebäudeklasse 4 - z.B. um aneinander gebaute eigenständige Townhouses auf einem gemeinsamen
Grundstück - handelt, müssen diese Wände mindestens hochfeuerhemmend sein. Auch diesen
vorgenannten Wandausführungen steht eine Realteilung entgegen, weil die Anforderungen an
Gebäudeabschlusswände nicht erfüllt sind.

Es wird daher im Hinblick auf eine beabsichtigte spätere Realteilung im Falle aneinander gebauter
eigenständiger Gebäude empfohlen, Gebäudeabschlusswände nach § 30 Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 BauOBln
auszuführen.

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.5 der Als behandelt.    Stand 12/2012

§ 30 Welche Baustoffklasse für Wärmedämmverbundsystem an einer Brandwand?

Welcher Baustoffklasse hat ein Wärmedämmverbundsystem an einer Brandwand zu entsprechen?

.

Ist die Brandwand als Gebäudeabschlusswand erforderlich, ist das Wärmedämmverbundsystem aus
nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen.
Sind die Anforderungen des § 30 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln erfüllt, handelt es sich um eine Außenwand.

Auszug § 30 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln:
(2) Brandwände sind erforderlich

1. als Gebäudeabschlusswand, ausgenommen von Gebäuden ohne Aufenthaltsräume und ohne
Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-Rauminhalt, wenn diese Abschlusswände an oder mit
einem Abstand bis zu 2,50 m gegenüber der Grundstücksgrenze errichtet werden, es sei denn,
dass ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften
zulässigen künftigen Gebäuden gesichert ist,

.

Dieser Beitrag wurde als Einzelthema behandelt.     Stand 12/2012

§ 30 Brennbare Bauteile an der Brandwand

Dürfen brennbare Bauteile beidseitig bis unmittelbar an die Brandwand geführt werden?

Ja,
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bei Wand-Dach-Verbundsystemen sind die Verwendbarkeitsnachweise und Zulassungen maßgeblich und
zu beachten. Wenn diese nichts anderes aussagen, können brennbare Materialien bis an die Brandwand
geführt werden und nur die Stärke der Brandwand muss nicht brennbar ausgeführt werden.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 30 Vorgaben an Brandwände

§ 30 BauO Bln stellt die Vorgaben an Brandwände. Brandwände sind erforderlich als
Gebäudeabschlusswände und innere Brandwände.
Wände, als innere Brandwände zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude in Abständen von nicht mehr
als 40 m (nach § 30 Abs. 2 Satz 2 BauO Bln) sind zulässig. Das heißt auch diese Wände erfüllen
das Schutzziel nach Absatz 1. Die Anforderungen an Wände nach § 30 Abs. 1 BauO Bln richten sich
u. a. nach den Gebäudeklassen. Diese sind zu beachten. Weitere Forderungen können sich aus
Mustervorschriften (z. B. Muster-Verkaufsstättenverordnung - MVkVO -) ergeben.
Es bestehen daher keine Bedenken diese Wände als Begrenzung des Brandabschnittes zu
kennzeichnen.
Brennbare Bauteile dürfen beidseitig bis unmittelbar an die Brandwand geführt werden. Bei Wand-Dach-
Verbundsystemen sind die Verwendbarkeitsnachweise und Zulassungen maßgeblich und zu beachten.
Wenn diese nichts anderes aussagen, können brennbare Materialien bis an die Brandwand geführt
werden und nur die Stärke der Bw muss nicht brennbar ausgeführt werden.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 63.4 der Als behandelt     Stand 12/2012

§ 30 Abs. 10 BauO Bln Werden Brandschutzanforderungen an Vorbauten - speziell Balkone
gestellt?

§ 30 Abs. 10 BauO Bln - Brandschutzanforderung an Vorbauten

Analog zu der abstandsflächenrechtlichen Bevorzugung von Vorbauten gemäß § 6 Abs. 6 Nr. 2
BauO Bln (Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben Vorbauten außer Betracht, wenn sie
insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen und
nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten.) enthält § 30 Abs. 10 BauO Bln hinsichtlich
der Brandschutzanforderungen an die seitlichen Wände dieser Vorbauten eine Sonderregelung, so
dass diese nicht als Gebäudeabschlusswände ausgebildet werden müssen. Vorraussetzung hierfür ist
jedoch, dass die seitlichen Wände dieser Vorbauten zu Nachbargebäuden oder der Nachbargrenze einen
Abstand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung entspricht und mindestens jedoch 1 m beträgt. 

Daraus folgt im Umkehrschluss, dass seitliche Wände von Vorbauten, die die Bedingungen des
§ 6 Abs. 6 Nr. 2 BauO Bln und die des § 30 Abs. 10 BauO Bln nicht einhalten, als Brandwand bzw.
Gebäudeabschlusswand herzustellen sind.

Die Brandschutzanforderung des § 30 Abs. 10 BauO Bln gilt nicht für den Vorbau "Balkon", da Balkone
keine seitlichen Wände besitzen.

Stand   04/2013

§ 6 + § 30 Ausstellungsflächen für Musterhäuser

Zur Umnutzung einer Grünfläche in eine Ausstellungsfläche für Musterhäuser, Musterwochenendhäuser,
Bungalows, Lauben, Pavillons und Schuppen:
Bei der Entscheidung über solche Nutzungsänderungen ist zu beachten, dass
die bauordnungsrechtlichen Schutzziele in bestimmten Fällen nicht greifen, also
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Abweichungsvoraussetzungen vorliegen. Dies betrifft insbesondere die Schutzziele der Abstandsflächen-
und Brandschutzvorschriften der BauO Bln. Mangels Sonderbaueigenschaft sind diese Vorhaben den
Verfahren nach §§ 63 und 64 BauO Bln zuzuordnen.
1. Abstandsflächen
Im Verhältnis zu den Nachbargrenzen sind die Abstandsflächenregelungen der BauO Bln durchzusetzen.
Die Privilegierungsregeln des § 6 Abs. 7 Nr. 1 BauO Bln sind anwendbar.
Im Verhältnis der Gebäude untereinander sind Abweichungsentscheidungen (§ 68 Abs.1 BauO Bln) zu
treffen von
- dem Überdeckungsverbot des § 6 Abs. 3 BauO Bln und
- der Tiefe der Abstandsflächen gem. § 6 Abs. 5 BauO Bln.
2. Brandschutz
Auch Abstandsflächen leisten einen Beitrag zum Brandschutz. Durch die Verkürzung der
Abstandsflächen nach Nr. 1 entfällt die abstandsflächenrechtliche Brandschutzwirkung. Im Rahmen der
abstandsflächenrechtlichen Abweichungsentscheidung muss dies durch Brandschutzanforderungen
kompensiert werden.
§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln macht das Erfordernis einer Gebäudeabschlusswand vom Abstand zur
Grundstücksgrenze abhängig. Diese Anforderungen sind einzuhalten. Die Ausnahmeregel des § 30 Abs.
2 BauO Bln Nr. 1, wonach Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50
m³ Bruttorauminhalt ohne Gebäudeabschlusswand gegenüber der Grundstücksgrenze errichtet werden
dürfen, ist bei großer Dichte der Lauben, Pavillons und Schuppen etc. untereinander nicht anwendbar.
Es genügen die Brandschutzanforderungen der Gebäudeklasse 1.

(Dieser Beitrag ist auch unter § 6 eingestellt.)
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 69.3 der Als behandelt.     Stand 12/2012

§ 30 Abs. 8 BauO Bln - Verwendung von Feststellanlagen

Wird an einen Öffnungsabschluss die bauaufsichtliche Anforderung selbstschließend gestellt, kann
ein Offenhalten des Abschlusses mittels einer allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Feststellanlage
realisiert werden; der Einsatz von Feststellanlagen und damit das Offenhalten von Abschlüssen bedarf
keiner bauaufsichtlichen Entscheidung. Feststellanlagen bestehen aus einer Feststellvorrichtung, einer
Auslösevorrichtung mit Energieversorgung und den Brandmeldern; alle Bestandteile können in einer
Baueinheit zusammengefasst sein.

Dieser Beitrag wurde in TOP 70.6 der Als behandelt.    Stand 08/2012

§ 31 Decken

§ 31 Bauteilanforderung für Decken von Geschossebenen im Dachraum

Welche Bauteilanforderung ist für Decken von Geschossebenen im Dachraum notwendig, wenn darüber
Aufenthaltsräume möglich sind?

Wenn sich in der höchsten Ebene des Dachraumes Aufenthaltsräume befinden, ist die Decke der
darunter liegenden Ebene entsprechend den Anforderungen der BauOBln herzustellen.

Z. B. in GK 5 feuerbeständig (siehe § 31 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 BauOBln).

Dieser Beitrag wurde als Nr. 248 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012
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§ 31- Wärmedämmstoff auf der obersten Geschossdecke

Ist das nachträgliche Aufbringen von normalentflammbaren Wärmedämmstoffen auf die oberste
Geschossdecke zulässig, wenn im Raum über dieser Decke keine Nutzung zu Aufenthaltszwecken
erfolgt?

In der Regel bestehen aus Gründen des Brandschutzes keine Bedenken, da der Raumabschluss durch
die Decke selbst gewährleistet wird. Weiterhin wird unterstellt, dass es eine bauordnungsrechtlich
einwandfreie Dachausbildung gibt. Sollte jedoch die Decke nicht in dem Zustand sein, die der bei ihrer
Errichtung geltenden Vorschrift entspricht, sind die derzeitigen Anforderungen zu beachten. Dieses gilt
auch für konstruktive Eingriffe, die den Bestandsschutz auflösen.

Dieser Beitrag entstand auf Grund einer Anfrage.   -Stand: 11/2012-

§ 32 Dächer

§ 32 Betreten von Dächern mehrgeschossiger Wohnhäuser durch Unbefugte

In den Innenstadtbezirken Berlins werden auf äußeren Brandwänden durch die Eigentümer vermehrt
"Dachzäune" zum Schutz des Eigentums errichtet. Damit sollen Unbefugte am Betreten der Dachflächen
über ein Nachbargrundstück gehindert werden. Diese von den Grundstückseigentümern veranlassten
Schutzmaßnahmen sind grundsätzlich zu begrüßen. Nicht geschlossene Einfriedungen auf der
Brandwand werden in der Regel nicht verunstaltend wirken. Abstandsflächen entstehen nicht. Auch
Gründe des Brandschutzes sprechen nicht gegen diese Einfriedungen, weil es keine gesetzliche
Grundlage gibt, die einen Löschangriff vom Nachbargrundstück vorsieht.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 45.3 der Als behandelt.    Stand 12/2012

§ 32 Bestehende Verkehrswege und Standflächen aus Holz für Schornsteinfegerarbeiten

<Dieser Beitrag betrifft die nunmehr geltende Regelung des § 32 Abs.9 BauOBln 2005 entsprechend>

Auf Grund der Baudurchführungsverordnung waren in Berlin bis zum Jahre 1985 auf Dachflächen Lauf-,
Auftritts- und Austrittsbohlen aus Holz zulässig. Dies änderte sich durch die neue Bauordnung für Berlin
im Jahre 1985, die die BauDVO außer Kraft setzte. Von diesem Zeitpunkt an wird die in § 28 Abs. 9
BauOBln allgemein gehaltene Vorschrift über die Anbringung von sicher benutzbaren Vorrichtungen
für die vom Dach aus vorzunehmenden Arbeiten durch die DIN 18 160 Teil 5, Ausgabe 1981, bzw. neu
vom Mai 1998 ausgefüllt. Diese Norm - Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten - schließt in der
Nummer 5.4 Bauteile aus Holz über Dach aus. Dies bedeutet, dass alle baulichen Anlagen, die ab dem
1. Juli 1985 genehmigt wurden, Verkehrswege und Standflächen für Schornsteinfegerarbeiten aus Metall
haben müssen.

Für die vor dem 1. Juli 1985 genehmigten Lauf-, Auftritts- und Austrittsbohlen bestand bisher nach
unserer Ansicht Bestandsschutz aufgrund § 77 Abs. 1 BauOBln. Schadhafte Holzbohlen konnten
durch neue Holzbohlen ersetzt werden. Gegen diese Rechtsauffassung wenden sich seit längerem die
Bauberufsgenossenschaft Hannover und einzelne Bezirksschornsteinfegermeister. Sie gehen davon aus,
dass die Benutzung von Holzbohlen die Sicherheit und Gesundheit der Schornsteinfeger gefährdet und
im Versicherungsfall zu Problemen führen kann.
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Diese unterschiedliche Rechtsauffassung hat zu einer gemeinsamen Besprechung zwischen der
Bauberufsgenossenschaft, der Schornsteinfeger-Innung und unserem Hause geführt. In diesem
Gespräch wurde einvernehmlich für die Zukunft Folgendes Verfahren festgelegt:

1. Die Norm DIN 18 160 Teil 5 vom Mai 1998 wie auch die Unfallverhütungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaften schließen Bauteile aus Holz im Freien für Verkehrswege und
Standflächen für Schornsteinfegerarbeiten aus.

2. Sofern bestehende Verkehrswege und Standflächen für Schornsteinfegerarbeiten aus Holz
schadhaft sind und erneuert werden müssen, sind sie durch Bauteile aus Metall zu ersetzen. Dies
kann die gesamte Anlage betreffen, sofern sie nicht mehr sicher benutzbar ist, aber auch Teile der
Anlage.

3. Unfallsicher im Sinne dieser Vorschrift sind Verkehrswege und Standflächen
für Schornsteinfegerarbeiten, sofern sie der DIN 18 160-5: 1998-05 und den
Unfallverhütungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften entsprechen.

Wir bitten, entsprechend zu verfahren. Anders lautende Veröffentlichungen aus unserem Hause werden
hiermit aufgehoben.

Dieser Beitrag wurde in TOP 32.6 der Als behandelt.   Stand   03-2011

Rettungswege, Öffnungen, Umwehrungen

§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg

§ 33 Innenliegende Sicherheitstreppenräume bei Gebäuden, die keine Sonderbauten sind

Nach § 33 Abs. 2 Satz 3 BauO Bln ist ein zweiter Rettungsweg nicht erforderlich, wenn ein
Sicherheitstreppenraum zur Verfügung steht. Ein Sicherheitstreppenraum ist ein sicher erreichbarer
Treppenraum, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können. Diese Anforderung wird ohne weiteren
Nachweis bei Ausführung eines Sicherheitstreppenraumes entsprechend Abschnitt 4.2 der Muster-
Hochhaus-Richtlinie - MHochhR -, Fassung April 2008, mit Installation einer Druckbelüftungsanlage nach
Abschnitt 6.2 der MHochhR erfüllt. Andere Maßnahmen für innenliegende Sicherheitstreppenräume
können in Gebäuden, die keine Sonderbauten sind, ausreichend sein; sie sind im Brandschutznachweis
darzustellen und zu begründen.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 60.15 der Als behandelt.     Stand 04/2013

§ 33 BauO Bln - Eine Rutsche als zweiter Rettungsweg?

Ist eine Rutsche/Rettungsschlauch als zweiter baulicher Rettungsweg (hier z. B. für
eine Kindertagesstätte) zulässig, wenn ein Prüfingenieur für Brandschutz dieses akzeptiert?

Ist die Prüfingenieurin/der Prüfingenieur für Brandschutz nach eingehender Prüfung und nach Würdigung
der ggf. abgegebenen Stellungnahme der Berliner Feuerwehr zu diesem Ergebnis gelangt, hat es damit
sein Bewenden.
In der Regel wird der zweite Rettungsweg aus dem Geschoss einer Kindertageseinrichtung, das
nicht zu ebener Erde liegt, baulich herzustellen sein (weitere notwendige Treppe). Aus einem ersten
Obergeschoss ist anstelle einer weiteren Treppe auch eine verkehrssichere Rutsche vertretbar, wenn
zusätzlich die Erreichbarkeit dieses Geschosses über Rettungsgeräte der Feuerwehr gegeben ist.
Werden die Räume jedoch als Kinderkrippe benutzt, ist davon auszugehen, dass die Kinder einzeln
getragen werden müssen; daraus ergibt sich die Notwendigkeit, in diesem Fall beide Rettungswege aus
dem Geschoss als Treppen auszubilden, sodass sie vom Betreuungspersonal wiederholt - also in beiden
Richtungen - begangen werden können. Die Zustimmung der Berliner Feuerwehr hat vorzuliegen.
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Ist es zulässig, den zweiten baulichen Rettungsweg generell über Rutschen sicherzustellen, z. B. im
Geschosswohnungsbau? 

Ein bauordnungsrechtlich erforderlicher baulicher Rettungsweg kann durch die Anbringung eines
Rettungsschlauches/Rutsche generell nicht ersetzt werden. Dieses gilt auch für den zweiten
Rettungswegs-Weg über die Rettungsgeräte der Feuerwehr.

Dieser Beitrag wurde behandelt in ALS 74 TOP 4.     Stand 07/2015

§ 34 Treppen

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge

§ 35 BauO Bln Müssen Türen, die bei Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten in und an
Wohngebäuden ausgetauscht werden gemäß den geltenden Anforderungen dicht- und
selbstschließend sein?

Bestandschutz Wohnungseingangstüren

Bei Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten in und an Wohngebäuden werden Wohnungseingangstüren
ausgetauscht. Müssen nun die Türen gemäß den geltenden Anforderungen dicht- und selbstschließend
sein?

Zunächst muss für das bestehende Gebäude geprüft werden, ob der Bestandsschutz "untergeht",
weil z. B. nicht verfahrensfreie Umbauten vorgenommen werden. Ist dies nicht der Fall und werden
lediglich Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten ausgeführt, die dazu dienen den genehmigten
Zustand beizubehalten, dann können auch neue Wohnungseingangstüren eingebaut werden, die den
"alten" Türen entsprechen und die bei der Errichtung des Gebäudes geltenden Anforderungen erfüllen. D.
h. die neuen Wohnungseingangstüren müssen nicht dicht- und selbstschließend sein.

Dieser Beitrag wurde in TOP 71.12 der Als behandelt.     Stand 07/2015

§ 35 Townhouses

So genannte Townhouses sind aufgrund des Kriteriums Gebäudehöhe in die Gebäudeklasse 4
einzuordnen.

Im Rahmen der Prüfung des Brandschutznachweises kann eine Abweichung vom Erfordernis eines
notwendigen Treppenraumes nach § 35 Abs. 1 Satz 1 BauOBln vom Prüfingenieur für Brandschutz bzw.
von der Bauaufsichtsbehörde, die die Aufgaben des Prüfingenieurs für Brandschutz übergangsweise
wahrnimmt, zugelassen werden, wenn

• die Nutzung der eines Einfamilienhauses entspricht,
• alle Ebenen (mit entsprechenden Anleiterstellen) von Hubrettungsfahrzeugen der Feuerwehr

erreichbar und die erforderlichen Aufstellflächen für die Feuerwehrfahrzeuge vorhanden sind,
• das Gebäude mit Rauchwarnmeldern mit 230 V-Netzversorgung ausgerüstet ist und die Melder und

ihre Anordnung der Norm DIN 14676: 2006-08 entsprechen.
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Die Forderung nach der Zugänglichkeit mit Hubrettungsfahrzeugen ist insbesondere darin begründet,
dass bei diesen Gebäuden eine Brandbekämpfung über tragbare Leitern der Feuerwehr nicht möglich ist.

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.11 der Als behandelt.    Stand 12/2012

§ 35 Verschlossene Treppenhausfenster

Nach § 35 Abs. 8 Satz 2 BauOBln müssen die unmittelbar ins Freie führenden Fenster von an einer
Außenwand liegenden notwendigen Treppenräumen geöffnet werden können. Diese Anforderung wird
erfüllt, auch wenn für das Öffnen ein gängiger Vierkantschlüssel verwendet werden muss. Ein Öffnen
muss grundsätzlich nur der Feuerwehr zur Hereinnahme von Feuerwehrgerät oder zur Rauchableitung
(nach einer Evakuierung) möglich sein, nicht jedoch den Wohnungsnutzern zur Lüftung.

Dieser Beitrag wurde in TOP 53.8 der Als behandelt.    Stand 12/2012

§ 35 Verfahrensfrage Änderung bestehender Flurflächen innerhalb von Nutzungseinheiten

Ist die Änderung bestehender Flurflächen innerhalb von Büro- und Nutzungseinheiten einer Größe von
bis zu 400 m² verfahrensfrei?

Ja, soweit unabhängige Rettungswege gemäß Paragraph 33 Abs. 1 BauO Bln zur Verfügung stehen. Ein
Bauherr kann bei einer maximal 400 m² großen bestehenden Bürofläche einer Nutzungseinheit, ohne das
Bauaufsichtsamt zu beteiligen, die Flurwände entfernen bzw. die Flurflächen nach Belieben nutzen. Die
Maßnahme ist gem. § 62 Abs. 2 BauOBln verfahrensfrei soweit die Nutzung nicht geändert wird.
Anforderung nach Hausalarm und Rauchmeldern aus einer Altgenehmigung können entfallen, wenn
die Bedingungen nach § 35 Abs. 2 eingehalten werden und keine Hindernisse aus der erteilten
Baugenehmigung bestehen. Die Bauaufsicht bleibt unbeteiligt. § 35 Abs. 6 BauOBln ist zu beachten.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 81 des FAQ Bauaufsicht behandelt.     Stand 12/2012

§ 35 Verbindungstreppe als Rettungsweg in Maisonettewohnung

Reicht bei einer Maisonettewohnung die interne (innere) Treppe als Rettungsweg aus?

Für die Sicherstellung eines Rettungsweges aus dem Obergeschoss einer Maisonettewohnung ist
§ 35  Abs.1 Nr.2 BauOBln zu beachten. Jede (auch die obere) Ebene muss durch das Rettungsgerät der
Feuerwehr erreichbar sein.
Eine notwendige Treppe für die Verbindung von höchstens zwei Ebenen einer bis 200 m²  großen
Nutzungseinheit muss nicht durch einen eigenen Treppenraum geführt werden.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 85 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 35 Wohnungseingangstüren

Dürfen Wohnungseingangstüren, die dicht und selbstschließend sind, in notwendigen Treppenräumen
nach § 35 Abs. 6 Satz 2 lichtdurchlässige Seitenteile und Oberlichte ohne Brandschutzqualifikation bis
2,50m Breite haben?

Nein! Die Zulässigkeit lichtdurchlässiger Seitenteile und Oberlichte bezieht sich ausschließlich auf
Feuerschutz- und Rauchabschlüsse.Wird dagegen an Stelle einer Wohnungseingangstür ohne
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Brandschutzqualität z.B. eine T-30 Wohnungseingangstür als Feuerschutzabschluss eingebaut, sind
Seitenteile und Oberlichte in gleicher Brandschutzqualität zulässig.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 153 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 35 Abweichungen von den Anforderungen des § 35 (Notwendige Treppenräume, Ausgänge)

Können Abweichungen von den Anforderungen des § 35 (Notwendige Treppenräume, Ausgänge) für
Wohngebäuden mit bis zu 2 Wohnungen aber außerhalb der Gebäudeklasse 1 und 2, zugelassen
werden?

Ja.
Als Ergebnis einer Einzelfallprüfung (insbesondere der Kompensationsmaßnahmen) kann eine
Abweichung vom Erfordernis eines notwendigen Treppenraumes § 35 Abs. 1 Satz 1 zugelassen
werden.   Beispielsweise kann eine Abweichung bei sog. Townhäusern, die aufgrund des Kriteriums
Gebäudehöhe in die Gebäudeklasse 4 einzuordnen sind, unter folgenden Bedingungen zugelassen
werden: Die Nutzung muss der eines Einfamilienhauses entsprechen. Alle Ebenen sind (mit
entsprechenden Anleiterstellen) von Hubrettungsfahrzeugen der Feuerwehr erreichbar und die
erforderlichen Aufstellflächen für die Feuerwehrfahrzeuge sind vorhanden.  Das Gebäude muss mit
Rauchwarnmeldern mit 230 V-Netzversorgung ausgerüstet sein; die Melder und ihre Anordnung müssen
der DIN 14676 entsprechen.Die Forderung nach der Zugänglichkeit mit Hubrettungsfahrzeugen ist
insbesondere darin begründet, dass bei diesen Gebäuden eine Brandbekämpfung über tragbare Leitern
der Feuerwehr nicht möglich ist. Die genannten Bedingungen müssen aus dem Brandschutznachweis
deutlich hervorgehen.
Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 sind grundsätzlich der Standsicherheits- und der
Brandschutznachweis zu prüfen.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 166 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 35 Kinderwagen in Treppenräumen

Grundsätzlich ist das Abstellen von Gegenständen in Treppenräumen nach der BauO Bln unzulässig,
denn nach § 35 Abs. 1 BauO Bln müssen notwendige Treppenräume (d.h. Treppenräume, über die die
notwendigen Rettungswege führen) so ausgebildet sein, dass ihre Nutzung im Brandfall ausreichend
lange möglich ist. Dieses Schutzziel kann gerade nicht erreicht werden, wenn im Treppenraum
Brandlasten in Form von (meist leichtentzündlichen) Kinderwagen aber auch von Abfallbehältern (für
Werbeprospekte im Bereich der Hausbriefkästen) abgestellt sind. Im Übrigen müssen alle Oberflächen
und Einbauten in Treppenräumen nichtbrennbar sein, um das Schutzziel einhalten zu können - nur die
Bodenbeläge dürfen brennbar, müssen dann aber die Anforderung schwerentflammbar erfüllen.
Es wurde angeregt, mit Piktogrammen darauf hinzuweisen und ggf. die Schilder zum richtigen Verhalten
im Brandfall entsprechend zu ergänzen.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 69.2 der Als behandelt.      Stand 12/2012

§ 35 Abs. 6 BauO Bln - Verwendung von Feststellanlagen

Wird an einen Öffnungsabschluss die bauaufsichtliche Anforderung selbstschließend gestellt, kann
ein Offenhalten des Abschlusses mittels einer allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Feststellanlage
realisiert werden; der Einsatz von Feststellanlagen und damit das Offenhalten von Abschlüssen bedarf
keiner bauaufsichtlichen Entscheidung. Feststellanlagen bestehen aus einer Feststellvorrichtung, einer
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Auslösevorrichtung mit Energieversorgung und den Brandmeldern; alle Bestandteile können in einer
Baueinheit zusammengefasst sein.

Dieser Beitrag wurde in TOP 70.6 der Als behandelt.    Stand 08/2012

§ 36 Notwendige Flure, offene Gänge

§ 36 Anforderungen an Oberlichter

Anlässlich eines Einzelfalles ist die Frage nach Anforderungen an Oberlichter oder seitliche Glasflächen
von Türen in Wänden allgemein zugänglicher Flure aufgeworfen worden. Folgende Betrachtung stellt
einen Lösungsansatz dar:

Flurwände sind nach § 36 Abs. 4 BauOBln sind raumabschließende Bauteile. Der Raumabschluss muss
über 30 Minute gewährleistet sein. Lediglich die Türen in diesen Wänden brauchen nur dichtschließend
zu sein. Die Tür stellt somit eine Schwächung in diesem Bauteil dar. Damit das Schutzziel nicht
unterlaufen werden kann, ist die Anzahl und Größe der Türen in Bezug zu den für die Nutzung
erforderlichen Bedürfnissen zu setzen und ggf. zu beschränken.

Die Türöffnung (üblicherweise 1,00 m x 2,20 m) kann größer werden, wenn Bedenken des Brandschutzes
nicht bestehen. Bedenken bestehen bei hohen Brandlasten im Raum (z. B. Archivnutzung). Dieses gilt
auch sinngemäß für das Bauteil "Wand". In diesem Fall könnte dann auch eine zweiflügelige Tür oder
ein Türelement mit Oberlicht und/oder verglastem Seitenteil verwendet werden. Folgende Glasarten sind
u. a. verwendbar: Drahtgläser > 7 mm, ESG/VSG-Gläser > 6 mm. Auch eine getrennte Konstruktion von
Tür und Türoberlicht ist denkbar.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 43.7 der Als behandelt.    Stand 12/2012

§ 36 Wohnungen und Nutzungseinheiten bis 200m²

Bezieht sich die in § 36 (1) angesprochene Größenbegrenzung von 200 m² auf Wohnungen und
Nutzungseinheiten?

Nein,
die Größenbegrenzung bezieht sich nur auf Nutzungseinheiten die keine Wohnungen sind. 
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 158 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 2/2012

§ 36 BauO Bln Rettungswege über andere Nutzungseinheiten

In den Fällen des § 36 Abs. 1 Nr. 1-4 BauO Bln sind notwendige Flure in Nutzungseinheiten nicht
erforderlich. Nutzungseinheiten müssen durch Trennwände nach § 29 BauO Bln voneinander getrennt
werden. Öffnungen in Trennwänden sind nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche
Zahl und Größe beschränkt sind. Der Entwurfsverfasser hat im Einzelfall darzulegen, weshalb die
Nutzung eine Öffnung der Trennwand erfordert. Eine Öffnung in der Trennwand mit dem Ziel, über eine
andere Nutzungseinheit den Rettungsweg zu führen, ist unzulässig, weil nach § 33 Abs. 1 BauO Bln
Nutzungseinheiten voneinander unabhängige Rettungswege haben müssen.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 66.2 der Als behandelt.     Stand 12/2012
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§ 37 Fenster, Türen, sonstige Öffnungen

§ 38 Umwehrungen

§ 38 Umwehrungen, Fensterbrüstungen

Beurteilung von Fensterbrüstungen und Umwehrungen:

§ 38 Abs. 3 BauOBln beschreibt die Anforderungen an Fensterbrüstungen. Bei diesen Regelungen
ist der Gesetzgeber von massiven Konstruktionen ausgegangen, deren oberer Anschluss durch eine
Fenster- bzw. Sohlbank gebildet wird. Die Tiefe dieser Brüstungen vermittelt genügend Sicherheit,
um eine gegenüber den anderen notwendigen Umwehrungen des Abs. 4 geringere Höhe zuzulassen.
Eine Brüstungstiefe von ca. 20 cm kann als Voraussetzung für die Einstufung einer Umwehrung als
Fensterbrüstung herangezogen werden. Feststehende Glaselemente unterhalb eines Fensters werden so
in der Regel nicht als Fensterbrüstungen einzustufen sein; für sie gilt die notwendige Umwehrungshöhe
von 90 cm.

Der untere Teile eines Fensterrahmens gehört nicht zur Fensterbrüstung, kann jedoch die Funktion einer
Umwehrung gemäß Abs. 4 übernehmen.

Absatz 4 schreibt die Höhen anderer notwendiger Umwehrungen vor, die die Anforderungen an
Fensterbrüstungen gemäß Abs. 3 nicht erfüllen.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 30.7 der Als behandelt.    Stand   04-2011

§ 38 Fenster ohne ausreichende Brüstung bei geringer Absturzhöhe

Sind Fenster ohne ausreichende Brüstung nach § 38 Abs. 3 Satz 1 BauOBln zulässig, wenn nur eine
geringe Absturzhöhe vorhanden ist?

.

Ja,
Brüstungen für Fenster sind nach § 38 Abs. 1 BauO Bln Berlin grundsätzlich erst ab einer Absturzhöhe
von mehr als 1 m erforderlich.
Nach § 38 Abs. 3 Satz 2 BauO Bln sind geringere Brüstungshöhen zulässig, wenn durch andere
Vorrichtungen wie Geländer die nach § 38 Abs. 4 BauO Bln vorgeschriebenen Mindesthöhen (0,90 m bis
12,00 m Absturzhöhe; 1,10 m ab 12,00 m Absturzhöhe) eingehalten werden.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 121 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand  07-2011

Technische Gebäudeausrüstung

§ 39 Aufzüge

§ 39 Aufzugspflicht beim Dachgeschossausbau

§ 39 Abs. 4 BauO Bln legt fest, dass Gebäude mit mehr als vier oberirdischen Geschossen Aufzüge
haben müssen. Diese Anforderung gilt nach Satz 4 nicht für das oberste Geschoss, wenn es



90

in bestehenden Gebäuden nachträglich zu Wohnzwecken ausgebaut wird, beispielweise beim
nachträglichen Ausbau von Dachräumen zu Wohnzwecken oder bei der Erweiterung einer bestehenden
Wohnung in den Dachraum hinein (Maisonette).
Die Freistellung von der Aufzugspflicht gilt jedoch nur für bereits in bestehenden Gebäuden vorhandene
Geschosse, die nachträglich zu Wohnzwecken ausgebaut werden. Bei Aufstockungen bestehender
Gebäude, bei denen Geschosse neu errichtet werden, kann diese Freistellung nicht in Anspruch
genommen werden.
Für den Fall des nachträglichen Einbaus von zwei Geschossen zu Wohnzwecken in hohen Dachräumen
bestehender Gebäude besteht nur für das oberste Geschoss keine Aufzugspflicht.
Grundsätzlich besteht gemäß § 68 BauO Bln für die Bauaufsichtsbehörde die Möglichkeit, auf Antrag
des Bauherrn bzw. des Grundstückseigentümers von materiellen Regelungen der BauO Bln eine
bauordnungsrechtliche Abweichung zuzulassen, allerdings nur, wenn der Zweck der Anforderung, hier
die stufenlose Erreichbarkeit, ausreichend Berücksichtigung findet. Da Rampen oder betriebliche
Maßnahmen im Regelfall nicht in Betracht kommen, ist die Aufzugspflicht der bauordnungsrechtlichen
Abweichung nicht zugänglich; finanzielle Aspekte begründen ebenfalls keine Abweichung. Allenfalls bei
sog. Townhäusern mit mehr als vier Geschossen aber nur einer Wohnung kommt eine Abweichung in
Betracht; ebenfalls im Fall von Maisonettewohnungen, wenn bei diesen ein Geschoss über den Aufzug
erreichbar ist.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 67.17f der Als behandelt.   Stand 12/2012

§ 39 Rauchableitung in Fahrschächten und Energieeinsparung

Nach § 39 Abs. 3 BauO Bln müssen Fahrschächte eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien
Querschnitt von mindestens 2,5 % der Fahrschachtgrundfläche, mindestens jedoch 0,10 m² haben.
Diese erforderliche Öffnung muss ständig offen sein, da jeweils übereinander liegende Fahrschachttüren
die Brandausbreitung von Brandabschnitt zu Brandabschnitt nur dann verhindern, wenn der durch
die Türspalte in den Fahrschacht eindringender Rauch durch die Kaminwirkung des Schachtes
abgeführt werden kann. Soll die erforderliche Öffnung z. B. aus Gründen der Energieeinsparung
verschlossen werden und nur im Brandfall geöffnet werden, muss ein spezieller Verschluss eingesetzt
werden, der bei Auftreten von Rauch im Fahrschacht automatisch öffnen muss. Für diese Bauart -
bestehend aus Verschluss mit Öffnungsmechanismus, auf Rauch ansprechende Auslösevorrichtung -
muss soweit nicht ausschließlich geregelte Komponenten verwendet werden ein bauaufsichtlicher
Verwendbarkeitsnachweis in Form einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vorliegen (oder einer
Zustimmung im Einzelfall).

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 63.10 der Als behandelt.     Stand 08/2014 

§ 39 Kann von der Aufzugspflicht bei Dachaufstockungen und anderen Aufstockungen eine
Abweichung erteilt werden?

Wenn durch Dachraumausbauten, Dachaufstockungen oder andere Aufstockungen ein fünftes
oberirdisches Geschoss entsteht, muss auch im Gebäudebestand gem. § 39 Abs. 4 BauO Bln ein Aufzug
hergestellt werden. Von der Möglichkeit Abweichungen von dieser Verpflichtung zu erteilen, machten die
Bauaufsichtsbehörden, in Abstimmung mit der Obersten Bauaufsicht, eher zurückhaltend Gebrauch.
Die Genehmigungspraxis trug besonders dem demografischen Wandel Rechnung.
Der derzeitig angespannte Wohnungsmarkt macht es nun erforderlich, Wohnraumreserven im
Gebäudebestand kostengünstig zu erschließen. Deshalb ist es erforderlich, bei der bauaufsichtlichen
Abweichungsentscheidung über die Notwendigkeit des nachträglichen Aufzugsanbaus
Kostengesichtspunkte stärker als bisher zu wichten.
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§ 51 Abs. 5 BauO Bln bindet das barrierefreie Bauen betreffende Abweichungsentscheidungen von den
Absätzen 1 bis 4 an Voraussetzungen, wobei durch die Unberührtheitsklausel des Abs. 1 Satz 3, § 39
Abs. 4 mit in Bezug genommen wird.
Nach § 51 Abs. 5 Nr. 3 BauO Bln darf eine formelle Abweichung nur zugelassen werden, "..soweit die
Anforderungen wegen ungünstiger vorhandener Bebauung und nur mit einem unverhältnismäßigen
Mehraufwand erfüllt werden können". Dachaufstockungen und andere Aufstockungen erfüllen
zweifelsfrei die Voraussetzung einer "ungünstigen vorhandenen Bebauung". Der unverhältnismäßige
Mehraufwand orientiert hier an den Herstellungskosten des Aufzugs im Vergleich zu den Gesamtkosten.
In der Gesetzesbegründung zu § 51 Abs. 5 BauO Bln wird hierzu ausgeführt: "So wäre es z.B. als
ein unverhältnismäßiger Mehraufwand anzusehen, wenn die zu treffenden Maßnahmen 20 von
Hundert der Gesamtkosten der Baumaßnahme übersteigen." Vgl. auch H.-J. Dageförde in Wilke,
Dageförde, ...Bauordnung für Berlin, Kommentar, Vieweg-Teubner, Wiesbaden 2008, S. 362 RNr. 18.
Da in der Praxis nachträgliche Aufzugsanbauten die vorhandenen Geschosse selten in Ebene der
Wohnungseingänge erschließen, sondern in Höhe der Zwischenpodeste der Treppenräume, ist das
Schutzziel der stufenlosen Erreichbarkeit der Aufenthaltsräume nach § 39 Abs. 4 BauO Bln in den
meisten Fällen nicht erreichbar. Auch aus diesem Grund müssen Abweichungen erteilt werden, soweit
nicht bauaufsichtlich unverhältnismäßig der Umbau des Gesamtgebäudes erzwungen werden soll.
Diese Gesichtspunkte sollten bei der Beurteilung entsprechender Abweichungsanträge zu Grunde gelegt
werden.
Auch Widerspruchsentscheidungen der Obersten Bauaufsicht werden zukünftig diesen Tenor haben.

Dieser Beitrag wurde in ALS 81. TOP 6.5 besprochen.     Stand: 11/2015

§ 40 Leitungsanlagen, Installationsschächte und -kanäle

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 41 Lüftungsanlagen

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung

§ 42 Gasbetriebene Heizgeräte

Ein Vertreter eines BWA teilte mit, dass Wohnungen mit Wärmeerzeugern beheizt werden, die
Gasflaschen als Energieträger haben.

Nach Prüfung der Zulässigkeit derartiger Heizungen wird dazu Folgendes ausgeführt:

Sicherheitstechnisch sind hier zwei Hauptaspekte zu berücksichtigen:

1. Anforderungen an die Aufstellung von Flüssiggasflaschen in Wohnungen und die zulässigen
Lagermengen,

2. Zulässigkeit von Geräten zur Raumheizung ohne Abgasanlage.

Zu 1.:
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Die Grundanforderungen in Bezug auf die Flüssiggaslagerung ergeben sich aus § 42 Abs. 4 BauO
Bln  i.V.m. § 12 Abs. 4 FeuVO. Danach dürfen Flüssiggasflaschen bis 16 kg unter bestimmten
Voraussetzungen (u.a. müssen die Fußböden allseitig oberhalb der Geländeoberfläche liegen) in
Wohnungen verwendet werden. Eine weitere Konkretisierung der Anforderungen, insbesondere
hinsichtlich der Anforderungen an die Flaschen selbst und deren Aufstellung in Räumen
(Sicherheitsbereiche, Sicherheitskennzeichnung, Betriebsanweisung, unzulässige Aufstellräume,
Abstandsbestimmungen etc.) erfolgt in den Technischen Regeln Flüssiggas - TRF 2012.

Zu 2.:

Die Zulässigkeit der Abgaseinleitung in den Aufstellraum (Feuerstätten bzw. Geräte ohne Abgasanlage),
bestimmt sich nach § 7 Abs. 3 FeuVO. Das Gerät muss Sicherheitseinrichtungen haben, durch die die
CO-Konzentration im Aufstellraum so begrenzt wird, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen
nicht entstehen. Gemäß EG-Gasgeräterichtlinie müssen diese Geräte mit einer CE-Kennzeichnung
versehen sein.

Im Hinblick auf die Verfahrensfreiheit dieser Heizeinrichtungen (einschl. Flüssiggaslagerung)
entziehen sich diese aber weitestgehend der bauaufsichtlichen Kontrolle. Die Verantwortlichkeit für die
ordnungsgemäße Beschaffenheit der Einrichtungen und den sicheren Betrieb verbleiben beim Betreiber.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 30.10 der Als behandelt.    Stand 08-2012

§ 42 Holzbefeuerte Pizzaöfen

Zur Frage der bauaufsichtlichen Behandlung von holzbefeuerten Pizzaöfen wurde Folgendes ausgeführt:

Pizzaöfen sind Feuerungsanlagen, die als Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung unter die
genehmigungsfreien Vorhaben gemäß § 62 Abs 1 Nr. 2b) BauO Bln fallen, sie sind Bestandteile der
Bauregelliste A Teil 2 (lfd. Nr. 2.19) und bedürfen vor ihrer Inbetriebnahme gem. § 81 Abs. 4 BauO Bln
einer Kontrolle durch den Bezirksschornsteinfegermeister. Wiederkehrende Kontrollen und Reinigungen
bzw. Kehrungen ergeben sich aus der Kehr- und Überprüfungsordnung.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 35.9.2 der Als behandelt.   Stand 08-2012

§ 42 Heizpilze auf Straßenland

Die Aufstellung von so genannten Heizpilzen auf öffentlichem Straßenland stellt eine Sondernutzung dar,
die einer Erlaubnis des zuständigen Tiefbauamts des Bezirkes bedarf. Die Erlaubnis für das Aufstellen
von Heizpilzen kann aus Gründen des Klimaschutzes versagt werden (VG Berlin, Urteil vom 15.5.2009 -
VG 1 A 417.08).
Einer Erlaubnis möglicherweise entgegenstehende überwiegende öffentliche Interessen im Sinne des
Berliner Straßengesetzes sind von den Tiefbauämtern eigenständig zu ermitteln.
Bezüglich der für den Betrieb von Gasheizstrahlern zu beachtenden geräte- und
produktsicherheitsrechtlichen Vorschriften sowie der dafür zuständigen Ordnungsbehörde, dem LAGetSi,
wird auf Top 54.14 der 54. Amtsleitersitzung vom 6.6.2007 verwiesen.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 60.11 der Als behandelt.    Stand   08-2012

§ 42 Zuständigkeit der Bauaufsicht bei Rauchgasbelästigung

Ist das Verfolgen unzulässiger Rauchbelästigungen eine Ordnungsaufgabe der Bauaufsicht?

http://www.senstadt.verwalt-berlin.de/ebene3/abt6bwa/ehb/files/als/als54.pdf
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Grundsätzlich ja;
die Bauaufsichtsbehörde als für den Vollzug der 1. BImSchV zuständige Ordnungsbehörde hat
bei Anzeigen von Rauchgasbelästigungen deren Ursache festzustellen. Je nach der Ursache der
Rauchgasbelästigungen kann ein Verstoß gegen § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 1und 4 und § 5 Abs. 2 und 3 der
1. BImSchV (Einsatz unzulässiger Brennstoffe) i.V.m. § 3 Abs.1 BauO Bln vorliegen. Ggf. kann bei
Mängeln an den Abgasanlagen ein Verstoß gegen § 42 Abs. 3 Satz 1 BauO Bln i.V.m. § 3 Abs.1 BauO
Bln in Betracht kommen. Soweit die Rauchgasbelästigungen durch den Betrieb eines offenen Kamins
verursacht sind, wird auf eine Entscheidung bezüglich der Auslegung des Begriffs "gelegentlich" in § 4
Abs. 4 Satz 1 der 1. BImSchV verwiesen (OVG Rheinl.-Pfalz, Beschl. v. 12.04.1991 - 7 B 10342/91).

.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand   08-2012

§ 43 Sanitäre Anlagen, Wasserzähler

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 44 Anlagen für Abwasser einschließlich Niederschlagswasser (Anschlusszwang)

§ 44 Instandsetzung defekter Hausanschlusskanäle

An die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wurde von den Berliner Wasserbetrieben (BWB)
eine Anfrage bezüglich der Zuständigkeit für die Durchsetzung der Instandsetzung defekter
Hausanschlusskanäle gestellt.
Die Bauaufsichtsämter der Bezirke werden von den BWB aufgefordert, die Instandsetzung defekter
Hausanschlusskanäle, die auf öffentlichem Straßenland liegen, durchzusetzen.
Der Hausanschlusskanal ist die Anbindung von der öffentlichen Kanalisation auf der Straße bis zum
Übergabeschacht (Hauskasten) auf dem Grundstück. Diese Übergabestelle (Hauskasten) kann auch
auf der Grundstücksgrenze, am Haus oder im Keller sein. Bis zu dieser Übergabestelle liegt die
betriebliche Zuständigkeit für den gesamten Hausanschlusskanal bei den Berliner Wasserbetrieben
unbeschadet der eigentumsrechtlichen Zuordnung des Hausanschlusskanals und der damit verbundenen
Kostentragungspflicht.
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat den BWB in einem Schreiben mitgeteilt, dass die
öffentliche Entwässerung an der Übergabestelle beginnt. Daraus ergibt sich, dass die bauaufsichtlichen
Vollzugsaufgaben nur bis zu dieser Schnittstelle greifen.

Skizze Hausanschlusskanal:
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.

Dieser Beitrag wurde in TOP 68.4 der Als behandelt.    Stand 08-2012

§ 44 Gemeinsamer Anschluss mehrerer Grundstücke an die öffentliche Entwässerung gem. § 44
BauOBln

Rundschreiben VI D Nr. 22 / 2006

Voraussetzungen für den gemeinsamen Anschluss mehrerer Grundstücke an die öffentliche Entwässe-
rung gemäß § 44 BauOBln

SenStadt hat u.a. mit Schreiben vom 26.03.1998 und mit Schreiben vom 24.10.2000 Ausführungen zu
gemeinsamen Abwasser-Anschlussleitungen mehrerer Grundstückseigentümer gemacht. SenStadt
wurde gefragt, inwieweit dort gewährte Erleichterungen nach Inkrafttreten der neuen Bauordnung noch
fortgelten.

1. Rechtslage

Anders als die neue BauOBln sah die alte BauOBln vor, dass die einwandfreie Beseitigung der Abwas-
ser für bauliche Anlagen dauernd gesichert sein musste. Damals wie heute gibt es ferner Anforderun-
gen an Grundstücke bzgl. des Anschlusszwanges: Grundstücke, auf denen Abwasser anfallen und die
an betriebsfähig kanalisierten Straßen liegen oder die von solchen Straßen zugänglich sind, sind an die
öffentliche Entwässerung anzuschließen, sobald die Entwässerungsleitungen betriebsfähig hergestellt
sind (Anschlusszwang).

Hervorhebungen durch Uz.

Entsprechend der MBO 2002 wird in der neuen BauOBln die dauernde Sicherung der einwandfreien
Beseitigung von Abwasser für bauliche Anlagen nicht mehr gefordert. Sie wird für entbehrlich gehalten,
da "auch die Abwasser- (einschließlich der Niederschlagswasser-) Entsorgung bereits Gegenstand
des bauplanungsrechtlichen Erfordernisses der gesicherten Erschließung ist", vgl. Begründung zu § 44
BauOBln. Eine gesicherte Erschließung ist nach Planungsrecht bereits dann gegeben, wenn "nach
objektiven Kriterien erwartet werden kann, dass die Erschließungsanlagen entsprechend der Zielsetzung
des § 123 Abs. 2 spätestens bis zur Fertigstellung der anzuschließenden baulichen Anlagen benutzbar
sind" (Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 9. A. 2005, § 30, 17).

Das Planungsrecht schafft die Erschließungsvoraussetzungen für das Grundstück. Die Gestaltung
des "Haus-Anschlusses" ist eine Frage des Bauordnungsrechts. Dieser ist in § 44 BauOBln nicht mehr
geregelt. Damit können auch keine über das Planungsrecht hinausgehenden Anforderungen mehr
gestellt werden.

2. Ergebnis

Nach Wegfall der Voraussetzung "dauernde Sicherung" der Abwasserbeseitigung bei baulichen Anlagen
(§ 40 Abs. 1 BauOBln a. F.) kann die Abwasserbeseitigung durch Erfüllung der planungsrechtlichen
Erschließung nachgewiesen werden. Die entsprechende Abwasserbeseitigungsanlage muss vor Benut-
zung der baulichen Anlage lediglich sicher benutzbar sein. Zum Nachweis genügt eine Meldung der BWB
über den gemeinsamen Anschluss.

Beispiel
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Jetzt möglich:                                                   Früher gefordert, dann Erleichterungen gewährt:

Dieses Schreiben ersetzt ab sofort die o.g. Schreiben vom 26.03.1998 und vom 24.10.2000. Das Muster
11 der AV Baulasten ist nicht anzuwenden.

Gez. Meyer

Dieser Beitrag wurde in TOP 53.2 der Als behandelt.   Stand 08-2012

§ 44 Ableitung von Niederschlagswasser auf das Nachbargrundstück; Zuständige Behörden

In einem Einzelfall zeigte der Eigentümer eines Grundstücks beim BWA an, dass bei Starkregen
Niederschlagswasser von Dachflächen und befestigter Auffahrt des höhergelegenen Nachbargrundstücks
in solchen Mengen auf sein Grundstück geflossen ist, dass die Gründung seines Gebäudes erheblich
beeinträchtigt wurde.

Hierzu ist auszuführen:

Grundsätzlich greift zuerst das Bauordnungsrecht unter Anwendung des § 3 Abs. 1 BauO Bln.

Für die Niederschlagsentwässerung der baulichen Anlagen auf dem Grundstück ist § 44 i.V.m. §
81 Abs. 3 BauO Bln maßgebend. Darüber hinaus sei insbesondere auf das Wasserrecht (BWG,
Wasserschutzgebietsverordnungen, Niederschlagswasserfreistellungsverordnung) hingewiesen.

Bauordnungsrechtliche Aspekte:

Die Ableitung des Niederschlagswassers hat auf dem eigenen Grundstück zu erfolgen, wenn nicht
anderes festgelegt ist, da die BauO Bln alles grundstücksbezogen regelt.

Entsprechend § 44 BauO Bln sind alle Aspekte zur Ableitung von Niederschlagswasser einzuhalten, wie:

• Anschluss an die öffentliche Kanalisation, wenn nicht
• Maßnahmen zur Rückhaltung oder Versickerung des Niederschlagswassers

   durch Bebauungsplan festgesetzt,
   wasserrechtlich zulässig oder
   sonst angeordnet oder genehmigt sind.

• In Gebieten offener Bauweise soll Niederschlagswasser dem Untergrund zugeführt werden. (Der
Untergrund muss dafür geeignet sein.)

Ferner greift § 8 Abs. 1 BauO Bln, wonach die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen
Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke u.a. wasseraufnahmefähig zu belassen oder
herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen sind, es sei denn, Erfordernisse einer anderen
zulässigen Verwendung der Flächen stehen dem entgegen.
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Das Gebäude des tieferliegenden Grundstücks muss nach § 13 BauO Bln so angeordnet, beschaffen
und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit etc. nicht Gefahren oder unzumutbare
Belästigungen an diesem Gebäude selbst entstehen.

Wasserrechtliche Aspekte:

Anders verhält es sich mit dem wild abfließenden Wasser, das gem. § 1 Abs. 5 Berliner Wassergesetz
(BWG) wie folgt definiert ist:

"Wild abfließendes Wasser ist das auf einem Grundstück entspringende oder sich natürlich sammelnde
Wasser, das außerhalb eines Bettes dem natürlichen Gefälle folgend abfließt."

Wie mit diesem wild abfließenden Wasser, zu dem das Niederschlagswasser der nicht mit Gebäuden
oder baulichen Anlagen überbauten Flächen gehört, zu verfahren ist, ist im Verantwortungsbereich der
Wasserbehörde gem. § 66 BWG zu klären.

Auszugehen ist hiernach von der naturgesetzlichen Gegebenheit, dass das Wasser bergab fließt und den
natürlichen Geländeverhältnissen folgt.

Hierbei darf der Eigentümer eines Grundstücks den Ablauf des wild abfließenden Wassers nicht künstlich
so verändern, dass tieferliegende Grundstücke beeinträchtigt werden.

In Bezug auf "Besondere Bestimmungen für das Grundwasser" ist die
Niederschlagswasserbewirtschaftung gem. § 36a BWG geregelt, wonach das Niederschlagswasser
unter den dort genannten Voraussetzungen grundsätzlich zu versickern ist, dazu gehört auch das
Niederschlagswasser von dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Flächen.

Hinweis - Zuständigkeiten:

• Bauaufsichtsbehörde - Niederschlagswasser von baulichen Anlagen (Dachflächen, befestigte
Flächen)

• BWG - Niederschlagswasser
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Abt. VIII Integrativer Umweltschutz
VIII D Gewässerschutz - Wasserbehörde

• Direkteinleitung in stehende Gewässer 2. Ordnung - Umweltamt des Bezirks
• Wasserschutzgebietsverordnungen - Wasserbehörde
• Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - Wasserbehörde

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 56.8 der Als behandelt.   Stand 08-2012

§ 44 Voraussetzungen für gemeinsamen Anschluss an die öffentliche Entwässerung

Welche Voraussetzungen gelten für den gemeinsamen Anschluss mehrerer Grundstücke an die
öffentliche Entwässerung gemäß § 44 BauOBln?

Nach Wegfall der Voraussetzung "dauernde Sicherung" der Abwasserbeseitigung bei baulichen
Anlagen in § 44 der neuen BauOBln (vgl. § 40 Abs. 1 BauOBln a. F.) kann die Abwasserbeseitigung
durch Erfüllung der planungsrechtlichen Erschließung nachgewiesen werden. Die entsprechende
Abwasserbeseitigungsanlage muss vor Benutzung der baulichen Anlage lediglich sicher benutzbar
sein. Zum Nachweis genügt eine Meldung der BWB über den gemeinsamen Anschluss, vgl. auch
Rundschreiben Nr. 22 / 2006 der SenStadt vom 05.12.2006
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 145 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand 08-2012

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/rundschreiben/de/download/bauaufsicht/rs_VID_Nr.22-2006.pdf
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§ 44 Zuständigkeit für Beseitigung von Niederschlagswasser

Gehört die Frage der Beseitigung von Niederschlagswasser zu den Ordnungsaufgaben der Bauaufsicht?

Ja,
Die Bauaufsicht im Bezirksamt ist Ordnungsbehörde nach § 15 ZustKatOrd.

.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.   Stand 08-2012

§ 45 Kleinkläranlagen, Abwassersammelbehälter

§ 45 Zuständigkeit bei Mängeln der Grundstücksentwässerung

Ist die Prüfung der ordnungsgemäßen Grundstücksentwässerung bei Mängelanzeigen wie bisher
Aufgabe der Bauaufsicht?

1. Prüfung baulicher Zustand der Abwassersammelgrube
2. Prüfung Rechnungsbelege der Entsorgung mit Trinkwasserrechnung

Auch wenn Abwasseranlagen, wie Abwassersammelgruben, gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2b) BauOBln
verfahrensfrei gestellt sind, sind die öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten.

Über § 53 BauOBln kann die Bauaufsicht die Beachtung der Mindeststandards einfordern. Eine
Präventiv-Kontrolle durch das BWA scheidet jedoch aus. Ein Einschreiten erfolgt erst bei auftretenden
Mängeln oder Mängelanzeigen.

§ 45 regelt, dass Abwassersammelbehälter wasserdicht und ausreichend groß sein müssen.

§ 13 verdeutlicht, dass bauliche Anlagen so beschaffen sein müssen, dass ... Gefahren und unzumutbare
Belästigungen nicht entstehen. Hierdurch ist bei Verstößen gegen diese Forderungen die Bauaufsicht
zuständig. Darüber hinausgehende wasser- oder umweltrechtliche Forderungen sind von den für das
Spezialrecht zuständigen Behörden zu vollziehen. Hierunter fallen die regelmäßigen Überprüfungen
durch Kontrolle der Rechnungsbelege für das Trinkwasser etc.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 132 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand 08-2012

§ 46 Aufbewahrung fester Abfallstoffe

§ 46 Standort Müllplatz

Darf ein Müllplatz direkt vor ein Fenster eines Aufenthaltsraumes und ohne Abstand zu brennbaren
Bauteilen und zur Nachgrenze angelegt werden?

§ 46 BauOBln enthält keine Vorgaben zur Platzierung von beweglichen Abfallbehältern auf dem
Grundstück oder in baulichen Anlagen, d. h. ob ein Hausmüllplatz direkt vor dem Fenster eines
Aufenthaltsraumes und ohne Abstand zu brennbaren Bauteilen angelegt werden darf, ist im Einzelfall zu
prüfen.
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Eine Anlage für mehrere bewegliche Abfallbehälter kann an der Gebäudefassade und vor direkt darüber
liegenden Fenstern aufgrund der Grundsatzanforderungen zum Brandschutz nach § 14 BauOBln
unzulässig sein, außer diese Fassade ist nichtbrennbar. Die kleine Mülltonne dagegen ist unbeachtlich.

Belange des Brandschutzes sind in jedem Fall berücksichtigt, wenn Anlagen für feste Abfallstoffe von
Öffnungen von Aufenthaltsräumen und von brennbaren Bauteilen mindestens 5 m entfernt sind. Dies
entspricht dem Maß des § 43 BauOBln a. F. (Anlagen für feste Abfallstoffe).

Ein Müllplatz kann aber direkt an der Nachbargrenze platziert werden, wenn die o. g. Belange des
Brandschutzes eingehalten werden. Die Zulässigkeit der Standorte für Abfallbehälter an Nachbargrenzen
bezüglich Abstandsflächenrecht ergibt sich aus § 6 Abs. 7 BauOBln.

Belange des planungsrechtlichen Rücksichnahmegebotes zum Nachbarn aufgrund eventueller
Geruchsbelästigungen können jedoch die Standortwahl auf dem Grundstück maßgeblich beeinflussen.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 18 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 46 Änderung des § 46 Abs. 3 BauO Bln vom 01. Juli 2011

Mit dem am 10. Juli 2011 in Kraft getretenen Zweiten Gesetz zur Änderung der BauO Bln ist § 46 Absatz
3 BauO Bln ergänzt worden; die Vorschrift lautet nunmehr wie folgt:
§ 46 BauO Bln - Aufbewahrung fester Abfallstoffe, Abfallschächte
(3) 1Abfallschächte dürfen nicht errichtet werden. 2Bestehende Abfallschächte sind spätestens bis zum
31. Dezember 2013 außer Betrieb zu nehmen. 3Die zu ihrem Befüllen vorgesehenen Öffnungen sind bis
zu diesem Zeitpunkt dauerhaft zu verschließen. 4Die Sätze 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn die
Einhaltung der abfallrechtlichen Trennpflichten und die brandschutz-rechtlichen Belange gewährleistet
sind.
Diese Fassung stärkt die Eigenverantwortung von Grundstückseigentümerinnen und
Grundstückseigentümern bzw. Betreiberinnen und Betreibern, denn sie können Abfallschächte in
bestehenden Gebäuden ab 1. Januar 2014 weiter betreiben, wenn die abfallrechtlichen Trennpflichten
und brandschutzrechtlichen Anforderungen eingehalten werden.
Noch nach der alten Rechtslage (bis 9. Juli 2011) bei den zuständigen Bauaufsichtsbehörden gestellte
Abweichungsanträge, die den Weiterbetrieb der Abfallschächte ab 1. Januar 2014 betreffen, sind
nunmehr hinfällig; dies haben die Bauaufsichtsbehörden den Antragstellern mitzuteilen.
Die abfallrechtlichen Trennpflichten ergeben sich aus § 11 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
Berlin - KrW-/AbfG Bln. Diese Vorschrift lautet:
§ 11 Getrenntsammlung von Abfällen
(1) Um eine Abfallverwertung zu ermöglichen, sollen insbesondere folgende Abfallfraktionen getrennt
gesammelt werden:
1. Papier, Pappe, Karton,
2. Glas,
3. Kunststoffe,
4. organische Abfälle,
5. Metalle,
6. Elektrogeräte,
7. Sperrmüll.
(2) 1Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) oder beauftragte Dritte stellen zur Getrenntsammlung
der genannten Abfallfraktionen Abfuhrbehälter auf, in die die genannten Abfallfraktionen einzufüllen
sind, es sei denn, es handelt sich um Abfälle im Sinne des § 13 Abs. 3 des Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetzes. 2Die Eigentümer bebauter Grundstücke haben die Aufstellung von getrennten
Abfuhrbehältern zu dulden, soweit ihnen dies möglich und zumutbar ist. 3Für die in Absatz 1 genannten
Abfallfraktionen können besondere Sammelstellen oder eine besondere Abfuhr eingerichtet werden.
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Die Vorhaltepflicht für ausreichend große Flächen für die Aufstellung von Behältern zur Beseitigung und
Verwertung zur Erfüllung der abfallrechtlichen Trennpflichten ergibt sich aus § 46 Abs. 1 BauO Bln.
Die brandschutzrechtlichen Belange sind gewährleistet, wenn bestehende Abfallschächte den seinerzeit
geltenden Anforderungen gemäß errichtet worden sind und betrieben sowie entsprechend instand
gehalten werden.
Stellen Eigentümerinnen und Eigentümer bzw. Betreiberinnen und Betreiber fest, dass sie die
abfallrechtlichen Trennpflichten oder auch die brandschutzrechtlichen Anforderungen nicht einhalten
können, müssen sie bis zum 31. Dezember 2013 bestehende Abfallschächte still legen und die zu ihrem
Befüllen vorgesehenen Öffnungen dauerhaft verschließen.
Bei Kenntnis von Verstößen gegen die abfallrechtlichen Trennpflichten und die brandschutz-rechtlichen
Belange kann die zuständige Bauaufsichtsbehörde ordnungsbehördlich tätig werden und nach Anhörung
ggf. die Schließung anordnen. Zuständige Widerspruchsbehörde sind grundsätzlich die Bezirke, da
zumindest im Bestand die Schließung von Abfallschächten nicht als "Vorhaben mit einer Geschossfläche
von mehr als 1 500 m²" angesehen werden kann.
Ausführungsvorschriften oder Handlungsanweisungen für die Bauaufsichtsbehörden der Bezirke sind
nicht erforderlich, da nur bei Verstößen ein Tätigwerden erfolgt.

(siehe gleichlautenden Beitrag unter allgemeines: "Änderungen der BauOBln vom 1. Juli 2011" )

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 69.2 der Als behandelt. -Stand  08/2012-

§ 46 BauO Bln Allgemeiner Hinweis in Zusammenhang mit der Änderung der BauO Bln vom 1. Juli
2011

Das am 1. Juli 2011 in Kraft getretene Erste Gesetz zur Änderung der BauO Bln hat folgenden Inhalt:
1. § 61 BauO Bln wird neugefasst, damit künftig insbesondere auch Spielhallen wieder einem
bauaufsichtlichen Verfahren unterliegen
2. Weitere nachträgliche Dämmmaßnahmen und der Einbau von Solaranlagen in § 62 BauO Bln werden
verfahrensfrei gestellt
Zu 1.
§ 61 BauO Bln regelt - soweit ein Vorhaben mehreren Gestattungsverfahren unterliegt - den Vorrang
anderer (nicht bauordnungsrechtlicher) Gestattungsverfahren, wenn dort der Beurteilungsschwerpunkt
des Vorhabens liegt.
Die bisherigen Formulierungen des § 61 BauO Bln haben in der Anwendung und Auslegung zu
Problemen geführt:
So hatte das Verwaltungsgericht Berlin mit Urteil vom 21. Juli 2010 (Az. VG 19 K 251/09) die durch
die Berliner Verwaltung bislang vorgenommene Auslegung des § 61 BauO Bln, wonach Spielhallen
grundsätzlich einem bauaufsichtlichen Verfahren unterfallen, in Zweifel gezogen. In diesem Urteil
wurde festgestellt, dass es bei den nach dem Gewerberecht genehmigungsbedürf-tigen Spielhallen
wegen § 61 Abs. 1 Nr. 3 BauO Bln keiner separaten Baugenehmigung bedarf. Die Verwaltung
sah bislang den Vorrang gewerberechtlicher Gestattungsverfahren nur für die baulichen Anlagen,
bei denen der Beurteilungsschwerpunkt eindeutig im Gewerberecht liegt. Dies sind aber nur die
überwachungsbedürftigen Anlagen, z. B. Druckbehälter oder Dampfdruck-kessel, die dem Rechtskreis
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes zuzuordnen sind.
Das Gericht hat den Vorrang des gewerberechtlichen Gestattungsverfahrens nunmehr so weit
ausgelegt, dass auch Spielhallenkonzessionen unter die Vorrangsregelung des § 61 BauO Bln
fallen. In der Konsequenz mussten die in Baufragen nicht kompetenten Gewerbeaufsichtsämter der
Bezirke als zuständige Fachbehörden die Gebäude mit Spielhallennutzung genehmigen, obwohl der
Beurteilungsschwerpunkt im Bauordnungsrecht liegt. Dabei fehlten den Gewerbeaufsichtsbehörden
jegliche dem Bauordnungsrecht entsprechende Verfahrensregelungen, um bau-aufsichtliche
Sicherheitsstandards durchzusetzen. Diesem Missstand ist durch die Neufassung des § 61 BauO Bln
begegnet worden, so dass wieder eine separate Baugenehmigung für eine bauliche Anlage "Spielhalle"
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erteilt wird - unabhängig von der Frage der künftigen Betreiber, die lediglich für den Betrieb der Spielhalle
eine Konzession haben müssen.
Ferner sind in die Neufassung des § 61 BauO Bln weitere redaktionelle Änderungen eingeflos-
sen, um die Abgrenzung zwischen bauordnungsrechtlichen Verfahren und anderen vorrangigen
Gestattungsverfahren unmissverständlich zu regeln. Erläuterungen dazu, insbesondere zu Anlagen in
und an oberirdischen Gewässern, werden im Rundschreiben VI D Nr. 41/2011 vom 19. Oktober 2011
gegeben.
Zu 2.
In § 62 BauO Bln sind weitere nachträgliche Dämmmaßnahmen und der Einbau von Solaranlagen
verfahrensfrei gestellt. Mit diesen Verfahrenserleichterungen werden zusätzliche Anreize für Maßnahmen
zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz geschaffen.
Bisher waren Solaranlagen in und an Dach- und Außenwandflächen verfahrensfrei gestellt, nunmehr
gilt die Verfahrensfreiheit auch für Solaranlagen auf Dach- und Außenwandflächen. Solar-anlagen
können in eine Außenwand oder Dachfläche integriert ("in") ausgeführt oder parallel mit einem konstruktiv
erforderlichen Abstand an Außenwand- und Dachflächen ("an") angebracht werden; Solaranlagen können
aber auch auf Dachflächen mittels einer Unterkonstruktion aufgeständert montiert sein oder aus der
Fassade hervortreten ("au").
Ferner wird klargestellt, dass auch die Dämmungen auf Dächern verfahrensfrei sind, da vermehrt sog.
Aufdachdämmsysteme nachträglich als Maßnahme zur Energieeinsparung verwendet werden.
Mit dem am 10. Juli 2011 in Kraft getretenen Zweiten Gesetz zur Änderung der BauO Bln ist § 46 Absatz
3 BauO Bln ergänzt worden; die Vorschrift lautet nunmehr wie folgt:
§ 46 BauO Bln - Aufbewahrung fester Abfallstoffe, Abfallschächte
(3) Abfallschächte dürfen nicht errichtet werden. Bestehende Abfallschächte sind spätestens bis zum
31. Dezember 2013 außer Betrieb zu nehmen. Die zu ihrem Befüllen vorge-sehenen Öffnungen sind bis
zu diesem Zeitpunkt dauerhaft zu verschließen. Die Sätze 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn die
Einhaltung der abfallrechtlichen Trennpflichten und die brandschutzrechtlichen Belange gewährleistet
sind.
Diese Fassung stärkt die Eigenverantwortung von Grundstückseigentümerinnen und
Grundstückseigentümern bzw. Betreiberinnen und Betreibern, denn sie können Abfallschächte in
bestehenden Gebäuden ab 1. Januar 2014 weiter betreiben, wenn die abfallrechtlichen Trennpflichten
und brandschutzrechtlichen Anforderungen eingehalten werden.
Noch nach der alten Rechtslage (bis 9. Juli 2011) bei den zuständigen Bauaufsichtsbehörden gestellte
Abweichungsanträge, die den Weiterbetrieb der Abfallschächte ab 1. Januar 2014 betreffen, sind
nunmehr hinfällig; dies haben die Bauaufsichtsbehörden den Antragstellern mitzuteilen.
Die abfallrechtlichen Trennpflichten ergeben sich aus § 11 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
Berlin - KrW-/AbfG Bln. Diese Vorschrift lautet:
§ 11 Getrenntsammlung von Abfällen
(1) Um eine Abfallverwertung zu ermöglichen, sollen insbesondere folgende Abfallfraktionen getrennt
gesammelt werden:
1. Papier, Pappe, Karton,
2. Glas,
3. Kunststoffe,
4. organische Abfälle,
5. Metalle,
6. Elektrogeräte,
7. Sperrmüll.
(2) Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) oder beauftragte Dritte stellen zur Getrenntsammlung der
genannten Abfallfraktionen Abfuhrbehälter auf, in die die genannten Abfallfraktionen einzufüllen sind, es
sei denn, es handelt sich um Abfälle im Sinne des § 13 Abs. des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
Die Eigentümer bebauter Grundstücke haben die Aufstellung von getrennten Abfuhrbehältern zu dulden,
soweit ihnen dies möglich und zumutbar ist. Für die in Absatz 1 genannten Abfallfraktionen können
besondere Sammelstellen oder eine besondere Abfuhr eingerichtet werden.
Die Vorhaltepflicht für ausreichend große Flächen für die Aufstellung von Behältern zur Beseitigung und
Verwertung zur Erfüllung der abfallrechtlichen Trennpflichten ergibt sich aus § 46 Abs. 1 BauO Bln.
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Die brandschutzrechtlichen Belange sind gewährleistet, wenn bestehende Abfallschächte den seinerzeit
geltenden Anforderungen gemäß errichtet worden sind und betrieben sowie entsprechend instand
gehalten werden.
Stellen Eigentümerinnen und Eigentümer bzw. Betreiberinnen und Betreiber fest, dass sie die
abfallrechtlichen Trennpflichten oder auch die brandschutzrechtlichen Anforderungen nicht einhalten
können, müssen sie bis zum 31. Dezember 2013 bestehende Abfallschächte still legen und die zu ihrem
Befüllen vorgesehenen Öffnungen dauerhaft verschließen.
Bei Kenntnis von Verstößen gegen die abfallrechtlichen Trennpflichten und die brandschutz-rechtlichen
Belange kann die zuständige Bauaufsichtsbehörde ordnungsbehördlich tätig werden und nach Anhörung
ggf. die Schließung anordnen. Zuständige Widerspruchsbehörde sind grundsätzlich die Bezirke, da
zumindest im Bestand die Schließung von Abfallschächten nicht als "Vorhaben mit einer Geschossfläche
von mehr als 1500 m²" angesehen werden kann.
Ausführungsvorschriften oder Handlungsanweisungen für die Bauaufsichtsbehörden der Bezirke sind
nicht erforderlich, da nur bei Verstößen ein Tätigwerden erfolgt.

Zur allgemeinen Information auch hier eingetragen.     Stand 12/2012

§ 46 Was ist bei Standplätzen innerhalb von Gebäuden der GK 3-5 zu beachten?

§ 46 Abs. 2 Nr. 3 BauO Bln ist eine materielle Vorschrift, um der Berliner Stadtreinigung (BSR) eine
ungehinderte Entsorgung und im Falle eines Brandes der Feuerwehr einen direkten Angriffsweg zu
ermöglichen.

Werden Abfall- und Wertstoffbehälter auf Behälterstandplätzen "...innerhalb..... Gebäuden der
Gebäudeklasse 3 bis 5...." bereitgestellt, wo diese Behälter nicht "...unmittelbar vom Freien entleert
werden können..." , z.B. im Untergeschoss eines Gebäudes, und müssen diese für die Entleerung
vom Abfalleigentümer auf temporäre Aufstellflächen gemäß BauO Bln transportiert werden, ist eine
ungehinderte Entsorgung nur eingeschränkt sichergestellt.

Für diese Aufstellung der Behälter ist eine Abweichung mit Betriebsauflage (Bereitstellungsverpflichtung)
erforderlich. Ein Antrag auf Standplatzbestätigung ist bei der BSR zu stellen (www.bsr.de/9710.html). Der
direkte Angriffsweg der Feuerwehr ist ggf. ein zusätzliches Problem.

Dieser Beitrag wurde als Einzelthema behandelt.     Stand: 09/2016

§ 47 Blitzschutzanlagen

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

Nutzungsbedingte Anforderungen

§ 48 Aufenthaltsräume

§ 48 Anrechnung von Aufenthaltsräumen auf die Geschossfläche

Sind Aufenthaltsräume, die nicht alle Merkmale des § 48 BauO Bln erfüllen, aber aufgrund von
Abweichungen nach § 68 BauO Bln zugelassen werden, auf die GFZ des jeweiligen Grundstücks
anzurechnen?
.

http://www.bsr.de/9710.html
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(Bei der Fragestellung geht es um vorhandene Kellerräume, die im Zuge von Umbaumaßnahmen und
Nutzungsänderungen als Therapieräume einer Menschen mit Behinderungen betreuenden Einrichtung
dienen sollen.)
Antwort:
Aufenthaltsräume sind Räume, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
oder geeignet sind, legt § 2 Abs. 5 BauO Bln fest.

Aufenthaltsräume müssen laut § 48 BauO Bln

• eine lichte Raumhöhe von min. 2,50 m haben,
• ausreichend belüftet und
• ausreichend mit Tageslicht beleuchtet werden können.

Steht die Beleuchtung mit Tageslicht im Widerspruch zu der Nutzung, sind diese Räume ohne Fenster
zulässig.

Für Aufenthaltsräume in Dachräumen sind geringere lichte Raumhöhen möglich (Abs. 1).

Wird in den Bauvorlagen des Entwurfsverfassers ein Raum als Aufenthaltsraum bezeichnet, ist er
grundsätzlich nach den unten stehenden Bestimmungen der BauNVO vom ÖbVI in die GFZ-Berechnung
einzubeziehen.

Die Prüfung, ob sich ein Raum (im Kellergeschoss) unter Würdigung aller entscheidungsrele-vanten
Vorschriften als Aufenthaltsraum eignet, und die Entscheidung darüber (ggf. durch Ertei-lung einer
Abweichung gemäß § 68 BauO Bln) erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde.
In den Erläuterungen der Landesgruppe Berlin des Bundes der öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieure e. V. (BDVI) in Zusammenarbeit mit SenStadt zum Bauordnungs- und Baupla-
nungsrecht unter Berücksichtigung der Belange des Vermessungswesens (vgl.*) wird ausge-führt, dass

• auf der Grundlage des § 20 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1977
Aufenthaltsräume in Geschossen, die keine Vollgeschosse sind (Kellergeschossen und
Dachräumen), einschl. der zu ihnen gehörenden Treppenräume auf die Geschossfläche (GF) bzw.
auf die Baumasse (§ 21 Abs. 2) eines Gebäudes anzurechnen sind, während

• nach der BauNVO 1990 (§ 20 Abs. 3)

             die Anrechnung auf die GF nur erfolgt, wenn der Bebauungsplan dies vorsieht.

            * 5. Auflage, Ausgabe 04/98, Punkte 2.1.5 und 3.2.3.3
                   und
            * 6. Auflage, Ausgabe 2007, Punkte 3.2.3.3 und 3.2.5/Seite 3 und 4
.
Dieser Beitrag wurde in TOP 61.8 der Als behandelt.   Stand 03-2011

§ 49 Wohnungen

§ 49 Größe von Abstellräumen

Wie groß sollen Abstellräume nach § 49 (2) BauOBln sein?

Auf ein Maß ist verzichtet worden, weil eine möglichst angemessene Funktionalität erreicht werden soll,
d.h.: in der Regel sollen größere Wohnungen auch größere Abstellräume haben. (Planungshilfe leistet  "
Neufert Bauentwurfslehre".)

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand  03-2011
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§ 49 Beherbergungsstätte, Boardinghouse, Ferienwohnung und Wohnung -Abgrenzung-

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat in seinem Beschluss vom 06.07.2006, OVG 2 S
2.06, folgende Kriterien für die Unterscheidung herangezogen (S. 5, Hervorhebung durch Uz.):

1. Wohnnutzung, Wohnung, Wohnen

"Die Begriffe Wohnen, Wohngebäude (z. B. in § 3 Abs. 1 und 2 BauNVO) und Betrieb eines
Beherbergungsgewerbes (z. B. in § 3 Abs. 3 Fr. 1 BauNVO) sind in der Baunutzungsverordnung
nicht näher umschrieben. In der Rechtsprechung wird die Annahme einer Wohnnutzung jedoch
maßgeblich an eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit geknüpft, die durch die Möglichkeit eigenständiger
Haushaltsführung und unabhängiger Gestaltung des häuslichen Wirkungskreises gekennzeichnet ist.
Dies setzt vor allem eine eigene Kochgelegenheit für die Zubereitung von Speisen voraus, die eine
gewisse Unabhängigkeit von der Inanspruchnahme von Gemeinschaftsräumen, wie Frühstücksraum
Speisesaal usw. gewährleistet (vgl. BVerwG, Beschluss vom 25. März 1996, BRS 58 Nr. 56; ...)."

Merkmale für eine Wohnnutzung:

Die Ausgestaltung der Räume ermöglicht auf eine gewisse Dauer ein selbst bestimmtes häusliches
Leben, d.h.

- Zimmer sind größer als Hotelzimmer typischerweise sind
(Ein typisches Hotelzimmer ist bis ca. 25 qm groß, Quelle: Referat für Stadtplanung und Bauordnung der
Stadt München, Information der HA IV Nr. 2006 - 07 vom 21.12.2006)
- Möglichkeit der Eigengestaltung der Räume
- Kochgelegenheit und weitere, zur eigenständigen Haushaltsführung geeignete technische Geräte,
- Fehlen nennenswerter Dienstleistungen und
- weitgehendes Fehlen der für einen Beherbergungsbetrieb typischen Nebenräume außerhalb des
vermieteten Bereichs (Rezeption, Büro, Frühstücksraum, Personalräume, Lagerräume für Wäsche und
Putzmittel)..

Nach Wilke/Dageförde/Knuth/Meyer/Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A., 2008, § 49, 1 ist eine
"Wohnung im Sinne des Baurechts (...) die Gesamtheit der Räume (insbesondere Wohn-, Schlaf-,
Abstellraum, Küche, Bad, Toilette), die die Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen (...)".
Dabei sollen die bauordnungsrechtlichen Anforderungen (lichte Raumhöhe, Belüftung, Beleuchtung
mit Tageslicht, Einrichtungen etc.) "ein den heutigen Lebensverhältnissen angemessenes Wohnen
gewährleisten" (Wilke u. a. aaO).

Während der Begriff der "Wohnung" an die Nutzungseinheit anknüpft, ist "Wohnen" als Nutzungsart auch
in Zweitwohnungen, Ferienwohnungen oder Studentenwohnheimen möglich, Reichel/Schulte, Handbuch
Bauordnungsrecht, München, 2004, S. 643).

Bauordnungsrechtlich werden Wohnungen (einschließlich Ferienwohnungen) von Beherbergungsstätten
unterschieden. Für Beherbergungsstätten (mit mehr als 12 Gastbetten) sehen zum einen die
Betriebs-Verordnung - BetrVO besondere betriebliche Anforderungen und des weiteren über die AV
Mustervorschriften die Muster-Bbeherbergungsverordnung (MBeVO) besondere bauliche Anforderungen
vor. Ferienwohnungen sind nach der MBeVO ausdrücklich ausgenommen, da letztere eher den
Charakter einer Wohnung haben und dafür die entsprechenden Anforderungen ausreichen, d.h. für eine
Ferienwohnung sind aus Sicht des Brandschutzes nicht unbedingt höhere Anforderungen zu stellen als
für Wohnungen.

2. Beherbergung, Beherbergungsbetrieb

In Abgrenzung zur Wohnnutzung sei nach dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, aaO,
von einem Beherbergungsbetrieb auszugehen, wenn sich eine Zimmervermietung auf eine reine
Übernachtungsmöglichkeit beschränke und der Gast ausstattungsbedingt auf die Inanspruchnahme
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weiterer Dienstleistungen angewiesen sei. Das OVG Nordrhein-Westfalen, Oberverwaltungsgericht
NRW, Beschluss vom 14.08.2007 - 10 A 1219/06 - (betraf die Vermietung von Zimmern in einem
selbst bewohnten Einfamilienhaus an Messegäste für eine Dauer von jeweils bis zu fünf Tagen -
Bad- und Küchenbenutzung eingeschlossen- im Allgemeinen oder Reinen Wohngebiet), Nr. 13, führt
zur Unterscheidung gegenüber einer Wohnnutzung aus: "Eine Beherbergung stellt eine im Regelfall
befristete Dienstleistung dar, die der Betroffene so entgegennimmt, wie sie angeboten wird; eine eigene
"Häuslichkeit" begründet er damit nicht. Hinzu kommt, dass die Beherbergung auf einen wechselnden
Kreis von Personen angelegt ist, die das Zimmerangebot annehmen, ohne dass Veränderungen an
Ausstattung und Zuschnitt des Angebots vorgenommen werden. Das Wohnen ist demgegenüber
typischerweise nicht "jedenfalls nicht tageweise" befristet und eröffnet Gestaltungsmöglichkeiten, die
genutzt werden können, aber nicht müssen." Merkmale für Beherbergungsbetrieb:

- Vermietung kleiner hoteltypischer Zimmer,
- Kurzzeitvermietung, ab 1 Übernachtung,
- ständig wechselnde Beherbergung von Gästen,
- hoteltypische Serviceleistungen, wie tägliche Reinigung, Wechsel von Bettwäsche und Handtüchern,
Bestücken von Kühlschränken, Frühstücksbuffet,
- nicht abwählbare Serviceleistungen,
- Speiseräume mit Personalservice, betriebsnotwendige Nebenräume, Aufenthalts- und Sozialräume für
das Personal sowie Lagerräume für die Unterbringung von Servicegerätschaften und Bedarfsartikeln

3. Boardinghouse

Ein Boardinghouse stelle eine "Übergangsform zwischen einer Wohnnutzung und einem
Beherbergungsbetrieb dar, wobei die schwerpunktmäßige Zuordnung von den konkreten Verhältnisse
des Einzelfalls" abhänge, OVG Berlin-Brandenburg aaO, S. 5.

Bei der Abgrenzung der Nutzungsarten "kommt es darauf an, welcher Leistungsumfang vom
Nutzungskonzept umfass ist, und ob sich der angegebene Nutzungszweck des Vorhabens, der
grundsätzlich durch den Bauherrn bestimmt wird, innerhalb des objektiv Möglichen hält. Abzustellen ist
auf einen an den objektivern Nutzungsmöglichkeiten orientierten Nutungszweck, wie er sich aus den vom
Bauherrn vorgelegten Bauunterlagen ergibt (...). Der Nutzungszweck lässt sich vor allem an der Größe
und Ausstattung der Räume ablesen sowie aus dem Verhältnis der Gesamtraumzahl zu eventuellen
Serviceräumen (...)" (OVG Berlin-Brandenburg, aaO, S. 6).

Drasdo (NJW-Spezial, Heft 14, 2007, S. 561 f) unterscheidet: In einer Wohnung erfolge eine
Haushaltsführung, "die weitestgehend eine von Dritten unabhängige Lebensgestaltung ermöglicht.
Demgegenüber finden sich im Rahmen eines Beherbergungsbetriebs regelmäßig Eingliederungen in
Gemeinschaftseinrichtungen. (...) Je weniger Abhängigkeit von gemeinschaftlich nutzbaren Einrichtungen
besteht, desto eher ist eine "Wohnung" anzunehmen."

4. Ferienwohnung

Bauordnungsrechtlich ist der Begriff der Ferienwohnung nicht definiert;eine Ferienwohnung gilt aber
grundsätzlich als Wohnung im Sinne des § 49 BauO Bln.Dies ergibt sich auchaus der Regelung in §
2 Abs. 1 MBeVO Muster - Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Muster-
Beherbergungsstättenverordnung - Fassung Dezember 2002) :

"Beherbergungsstätten sind Gebäude oder Gebäudeteile, die ganz oder teilweise für die
Beherbergung von Gästen, ausgenommen die Beherbergung in Ferienwohnungen, bestimmt
sind."

Nach der Begründung zur MBeVO werden Ferienwohnungen von deren Anwendungsbereich
ausgenommen, "weil Ferienwohnungen doch eher den Charakter einer Wohnung im allgemeinen
Sinne haben und dafür die Anforderungen der Musterbauordnung - MBO ausreichen." Die besonderen
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Anforderungen an Beherbergungsstätten nach der MBeVO dienen der frühzeitigen Branderkennung
und Alarmierung der Gäste, da sie überwiegend nur eingeschränkt ortskundig sind und zudem mit einer
eingeschränkten Reaktionsfähigkeit gerechnet werden muss.

Merkmale einer Ferienwohnung:

- selten Kurzzeitvermietung, meist ab 1 Woche
- nur Endreinigung als nicht abwählbare Serviceleistung
- Serviceleistungen, wie Zurverfügungstellen von Bettwäsche und Handtüchern, Brötchenservice, sind
zusätzlich buchbar
Bei der Nutzung eines Gebäudes mit Ferienwohnungen handelt es sich somit um eine Wohnnutzung. Für
das Gebäude sind die Anforderungen der BauO Bln (für das Standardgebäude) ausreichend.

Nach der Niedersächsischen Bauordnung soll eine Wohnung eine "Heimstatt im Alltag" (König/Roese/
Stock, § 3 Rn. 17)" sein, sodass Ferienwohnungen und Suiten in einem Hotel keine Wohnungen
darstellen, Große-Suchsdorf/Lindorf/Schmaltz/Wiechert, Niedersächsische Bauordnung, 8. A., 2006, § 2,
78.

Die Rechtsprechung bezieht sich in der Regel auf planungsrechtliche Argumente.

Zum Begriff der Ferienwohnung hat das OVG Berlin-Brandenburg in seinem Urteil vom 11.10.2007
(OVG 2 A 2.07) betreffend das Normenkontrollverfahren zum für unwirksam erklärten Bebauungsplan
I-202 b vom 03.07.2006 (umfasste u. a. die Grundstücke Wilhelmstraße 82 - 92) festgestellt, dass
"die Vermietung von Ferienappartments keinen Beherbergungsbetrieb" darstelle. Dies entspricht der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgericht (BVerwG, Beschluss vom 08.05.1989):

"Auch ein Vermieten von Appartements ist schon nach allgemeinem Sprachgebrauch keine
Beherbergung. In der BauNVO werden zudem die allgemeine Wohnnutzung und die Ferienwohnnutzung
als eigenständige Nutzungsarten aufgeführt. Die damit vorgegebene Unterscheidung verbietet es, den
Begriff der Beherbergung so weit zu fassen, daß er auch die mietweise Überlassung von selbständigen
Wohnungen, sei es auch nur zu Ferienzwecken, einschließt. Ein Beherbergungsbetrieb liegt nur vor,
wenn Räume ständig wechselnden Gästen zum vorübergehenden Aufenthalt zur Verfügung gestellt
werden, ohne daß diese dort ihren häuslichen Wirkungskreis unabhängig gestalten können. Das hat der
Senat bereits in dem angeführten Urteil vom 7. September 1984 angedeutet, dort aber offengelassen,
weil es im Ergebnis nicht darauf ankam." (Juris Nr. 3)

Weitere Berliner Rechtsprechung zu Ferienwohnungen ist nicht bekannt.

Das OVG Mecklenburg-Vorpommern unterscheidet in seinem Beschluss vom 28.12.2007 - 3 M
190/07 (betraf die Untersagung einer unstreitig gegebenen Ferienwohnung (im Dachgeschoss eines
Zweifamilienhauses) im Allgemeinen Wohngebiet) - unter Hinweis auf die in § 10 Abs. 4 BauNVO
genannten "Ferienhäuser" die allgemeine Wohnnutzung einerseits und die Ferienwohnnutzung
andererseits als eigenständige Nutzungsarten:

"Vom Nutzungskonzept her bieten Ferienwohnungen den zumeist wochenweisen vorübergehenden
Aufenthalt für ständig wechselnde Feriengäste (vgl. Stock in: König/Roeser/Stock, BauNVO, 2. Aufl.,
§ 3 Rn. 17; Boeddinghaus, BauNVO, 5. Aufl., § 10 Rn. 15), während reine (Dauer)Wohnungen -
ungeachtet der Frage der Aufenthaltsdauer - von einem über einen längeren Zeitraum gleichbleibenden
Bewohnerkreis genutzt werden. Gerade die daraus resultierenden unterschiedlichen bodenrechtlichen
Auswirkungen der beiden Nutzungsarten rechtfertigen die bauplanungsrechtliche typisierende
Unterscheidung" (OVG Mecklenburg-Vorpommern, aaO, Nr. 10 bei juris).

Das OVG Lüneburg hat mit Beschluss vom 18.07.2008 - 1 LA 203/07 (betraf die Untersagung einer
unstreitig gegebenen Ferienwohnung (im Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses) im Allgemeinen
Wohngebiet) - entschieden, dass Ferienwohnungen nicht unter den Begriff des Wohnens fallen:
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Dieser "soll den Bereich des Wohnens als Bestandteil der privaten Lebensgestaltung kennzeichnen.
Gemeint ist damit die Nutzungsform des selbstbestimmt geführten privaten Lebens "in den eigenen vier
Wänden", die auf eine gewisse Dauer angelegt ist und keinem anderen in der Baunutzungsverordnung
vorgesehenen Nutzungszweck verschrieben ist, insbesondere keinem Erwerbszweck dient. Darunter
fallen Ferienwohnungen nicht; bei ihnen fehlt es jedenfalls (typischerweise) an der auf Dauer angelegten
Häuslichkeit (vgl. OVG Greifswald, Beschl. v. 28.12.2007 - 3 M 190/07 -, NordÖR 2008, 169; OVG
Münster, Urt. v. 17.1.1996 - 7 A 166/96 -, juris; König/Roeser/Stock, BauNVO, 2. Aufl. 2003, § 3 Rdnr.
24).

Das OVG Nordrhein-Westfalen stellt darauf ab,dass die "Beschränkung der Regelnutzung in einem
Reinen Wohngebiet auf das Wohnen bzw. in einem Allgemeinen Wohngebiet auf das Überwiegen
der Wohnnutzung (...) der Schaffung einer Umgebung (dient), die durch Wohnruhe und Homogenität
der Nutzung geprägt ist" (Oberverwaltungsgericht NRW, Beschluss vom 14.08.2007 - 10 A 1219/06
(betraf die Vermietung von Zimmern in einem selbst bewohnten Einfamilienhaus an Messegäste für eine
Dauer von jeweils bis zu fünf Tagen (Bad- und Küchenbenutzung eingeschlossen) im Allgemeinen oder
Reinen Wohngebiet) - , Nr. 15). Eine vorübergehende Beherbergung stelle in diesem Sinne kein Wohnen
dar, also etwa wenn Messegästen eine auf wenige Tage beschränkte Aufenthaltsdauer bei ständig
wechselndem Nutzerkreis ermöglicht werde; Dies gelte auch dann, wenn kein Frühstück, keine tägliche
Zimmerreinigung oder Bettwäschewechsel angeboten werde, da hieraus nicht abgeleitet werden könne,
dass den Gästen eine Eigengestaltung der Haushaltsführung möglich sei bzw. dass sie in den Räumen
eine eigene "Häuslichkeit" begründen könnten (Oberverwaltungsgericht NRW, aaO, Nr. 16).

(Diesen Beitrag finden Sie auch unter § 2 in diesen Entscheidungshilfen)
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.

Dieser Beitrag wurde aufgrund aktueller Rechtsentwicklung erstellt Stand 11-2011

§ 50 Stellplätze, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

§ 50 Stellplatzanlagen in Waldgebieten

Anlässlich einer Petition wurde die generelle Frage geklärt, inwieweit Stellplatzanlagen in Waldgebieten
einer bauaufsichtlichen Genehmigungspflicht unterliegen. Nach § 2 Abs. 7 BauOBln sind Stellplätze
Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche dienen.
Das Berliner Straßengesetz vom 13. Juli 1999 (GVBl. S. 380) bestimmt in § 2, dass Parkflächen nur zur
öffentlichen Straße gehören, sofern sie dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind.

Das bedeutet, Stellplatzanlagen in Waldgebieten, die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind,
unterliegen der BauOBln. Für sie ist ein bauaufsichtliches Verfahren erforderlich.

Es wird jedoch in diesem Zusammenhang auf § 60 Abs. 3 BauOBln hingewiesen.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 13.6 der Als behandelt.   Stand 03-2011

§ 50 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder - Erläuterungen der Ausführungsmöglichkeiten

An der 60. ALS nahm der Fahrradbeauftragte des Berliner Senats, Herr Benno Koch, teil. Herr Koch
erläuterte anhand anschaulicher Bilddokumente die Notwendigkeit der Herstellung von ausreichend
Fahrradabstellmöglichkeiten nicht nur auf den Baugrundstücken, sondern auch im öffentlichen Raum.
Wesentlich ist das Aufstellen von Anlehnbügeln, die einen sicheren Stand und das Anschließen des
Fahrradrahmens ermöglichen. Fahrraddiebstahl ist ein häufiges Delikt in dieser Stadt, die Aufklärungsrate
jedoch gering.
Unter dem Titel "Fahrradparken in Berlin - Leitfaden für die Planung" hat die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung im März 2008 eine Broschüre herausgegeben, die rund um das Thema Fahrrad
umfassend informiert:

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/rad/parken/

Darin sind Beispiele für gute Ausführungen geeigneter Anlehnbügel abgebildet, wie sie auf Grundlage der
Ausführungsvorschriften zu § 50 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) über Stellplätze für Kraftfahrzeuge
für schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (AV
Stellplätze) vom 11. Dezember 2007 (ABl. S. 3398) herzustellen sind.
Die neue Verordnung über die Höhe der Ablösebeträge für Fahrradabstellmöglichkeiten (FahrAbV)
vom 17.09.2008 (GVBl. Nr. 24, S. 268) legt zwei Gebietszonen fest, in denen 500,00 Euro bzw. 250,00
Euro je abzulösender Fahrradabstellmöglichkeit zu zahlen sind. Mit dieser Ablösemöglichkeit und der
zweckgebundenen Geldeinnahme soll das Land Berlin in die Lage versetzt werden, in den Bereichen von
öffentlichen Verkehrsflächen mehr Fahrradabstellmöglichkeiten schaffen zu können, ohne hierfür allein
öffentliche Mittel einsetzen zu müssen.
Für zu zahlende Ausgleichsabgaben für eine Spielplatzablöse ist ab dem Haushaltsjahr 2007 im
Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Finanzen der im Titelkatalog der Senatsverwaltung für
Finanzen bestehende Titel 119 93 in "Einnahmen aus Ausgleichsleistungen im Bauwesen" umbenannt
worden. Darüber waren alle Bezirksämter von Berlin mit Schreiben vom 12. Oktober 2006 informiert
worden.
Bei diesem Titel 119 93 sind die zweckgebundenen Ablösebeträge für Fahrradabstellmöglichkeiten nach
§ 1 FahrAbV ebenfalls zu vereinnahmen. Ein entsprechendes Unterkonto kann von jedem bezirklichen
Haushaltsamt in eigener Zuständigkeit eingerichtet werden.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/rad/parken/
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Dieser Beitrag wurde in TOP 60.13 der Als behandelt.    Stand 03-2011

§ 50 Stellplatzforderung für Wohngebäude

Ist bei der Errichtung eines Wohnhauses mit 30 Wohnungen § 50 der Berliner Bauordnung anzuwenden?

Ja,
bei der Errichtung von Gebäuden mit reiner Wohnnutzung sind gemäß § 50 Bauordnung für Berlin (BauO
Bln) nur Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in ausreichender Anzahl herzustellen.

Weil Wohngebäude generell nicht zu den öffentlich zugänglichen Gebäuden gehören, sind für diese
Bauvorhaben keine Stellplätze (Pkw) für schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl erforderlich.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 305 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand   03-2011

§ 50 BauO Bln Unterschreitung der Richtzahlen der AV Stellplätze für Fahrräder

In den Ausführungsvorschriften zu § 50 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) gibt es - im Gegensatz zu
den Stellplätzen - keine Formulierung, die es direkt ermöglicht, die Zahl der nach § 50 Absatz 1 Satz 3
BauO Bln zu schaffenden Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (AfF) nach den Richtzahlen der Anlage 2 zu
erhöhen oder zu verringern, wenn das Ergebnis im Missverhältnis zu dem Bedarf steht. Dadurch wurde
der zunehmenden Bedeutung des Fahrradverkehrs in Berlin Rechnung getragen, denn die Richtzahlen
sollen eingehalten werden. Dennoch kann im Einzelfall eine gegenüber der Anlage 2 geringere Anzahl
von AfF ausreichend sein, wenn dies aus dem Nutzungszweck eindeutig und plausibel herleitbar ist (z.B.
Gebäude mit Ein-Zimmer-Appartements).

Umgang mit AfF in bauaufsichtlichen Verfahren:

Handelt es sich bei dem zu beurteilenden Bauvorhaben um einen Sonderbau gemäß § 2 BauO Bln, kann
im Baugenehmigungsverfahren (§ 65 BauO Bln) nach der erforderlichen Ermessensentscheidung ggf.
eine Erleichterung entsprechend § 52 Abs. 1 BauO Bln gewährt werden, auch wenn diese in der (nicht
abschließenden) Auflistung AfF nicht vorkommen.
In den Verfahren nach § 63 und § 64 BauO Bln werden Anzahl und Nachweis der ausreichenden AfF
nicht geprüft; in der Verordnung über Bauvorlagen, bautechnische Nachweise und das Verfahren im
Einzelnen (Bauverfahrensverordnung - BauVerfVO) sind Angaben zu den AfF nicht gefordert. Nur im
Zusammenhang mit einer eingetragenen Baulast wären diese ggf. im Lageplan anzugeben (vgl. § 3 Abs.
3 Nr. 9 BauVerfVO). Die Bauherrin bzw. der Bauherr übernimmt die Verantwortung für die Beurteilung,
ob bei der Errichtung der baulichen oder anderen Anlage ein Zu- und Abgangsverkehr zu erwarten
ist, und entscheidet unter Berücksichtigung der Anlage 2 der AV Stellplätze über die ausreichende
Anzahl der AfF. Der Nachweis erfolgt auf dem Baugrundstück oder auf den davor gelegenen öffentlichen
Flächen, oder es werden Abstellmöglichkeiten nach den Bestimmungen der Verordnung über die Höhe
der Ablösebeträge für Fahrradabstellmöglichkeiten (FahrAbVO) abgelöst. Die Zulassung einer formalen
Abweichung gemäß § 68 BauO Bln kommt für das Abweichen von den Richtzahlen der Anlage 2 der AV
Stellplätze nicht in Betracht.

Dieser Beitrag wurde als TOP 71.4 der ALS behandelt.     Stand 05/2013

§ 50 Stellplätze für schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl

Abweichungen bei Nutzungsänderungen und Umbauten in bestehenden Gebäuden
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.
Wird durch Nutzungsänderungen und Umbauten in bestehenden Gebäuden, die öffentlich zugänglich
sind, ein Stellplatzbedarf ausgelöst, so ist der Stellplatz bzw. sind die Stellplätze (bezogen auf deren
Lage) so anzubieten, dass sie von den öffentlichen Straßen auf kurzem Weg zu erreichen und
verkehrssicher sind.
In den Ausführungsvorschriften zu § 50 BauO Bln (AV Stellplätze) wird neben der erforderlichen
Mindestfläche dazu ausgeführt, dass diese Stellplätze außer auf dem Baugrundstück auch auf einem
geeigneten Grundstück in zumutbarer Entfernung hergestellt werden können. Zumutbar ist eine
Entfernung von nicht mehr als 100 m zwischen den Stellplätzen und dem Baugrundstück (Sicherung
durch Baulasteintragung).
Bei der theoretischen Ermittlung der erforderlichen Anzahl der Stellplätze nach den Richtzahlen
der Anlage 1 der AV Stellplätze ist der tatsächliche Bedarf zu berücksichtigen, weil die Zahl der zu
schaffenden Stellplätze zu erhöhen oder zu verringern ist, wenn das ermittelte Ergebnis im Missverhältnis
zum tatsächlichen Bedarf steht.
Können die erforderlichen Stellplätze nicht auf dem Baugrundstück nachgewiesen werden, und weist
die Bauherrin oder der Bauherr nach, dass auch in zumutbarer Entfernung keine Stellplätze hergestellt
werden können, kommt eine Abweichungsentscheidung in Betracht. Ähnlich wie im § 51 Abs. 5 BauO
Bln kann die Abweichung (ggf. wegen schwieriger Geländeverhältnisse oder) wegen ungünstiger
vorhandener Bebauung und bei gleichzeitig unverhältnismäßigem (finanziellen) Mehraufwand gewährt
werden.
Handelt es sich bei dem zu betrachtenden Einzelfall jedoch um eine öffentlich zugängliche bauliche
Anlage aus der abschließenden Aufzählung des § 2 Abs. 4 BauO Bln (Sonderbauten), können gemäß
§ 52 BauO Bln besondere Anforderungen gestellt bzw. Erleichterungen gestattet werden; einer
Abweichungsentscheidung gemäß § 68 BauO Bln bedarf es dann nicht.
Im Zusammenhang mit erteilten Abweichungen gemäß § 68 BauO Bln sei an dieser Stelle nochmals
auf die erforderliche formlose Mitteilung über erteilte Abweichungen von § 50 Abs. 1 Satz 1 BauO Bln 
hingewiesen.
.
Dieser Beitrag wurde in TOP 61.11 der Als behandelt.   Stand 03-2011

AV Stellplätze außer Kraft - gelten die Regelungen noch?

§ 50 BauO Bln

Die AV Stellplätze sind mit Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft getreten. Bis zu einer neuen AV
Stellplätze sind die Regelungen der außer Kraft getretenen AV Stellplätze im Sinne der Selbstbindung
der Verwaltung weiter anzuwenden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 74.2 der Als behandelt.     Stand: 01/2015

§ 51 Barrierefreies Bauen

§ 51 - Aufgaben der Beratungsstelle "Barrierefreies Bauen"

Die Wahrnehmung der Aufgaben der Beratungsstelle für barrierefreies Bauen hat sich verändert. Das hat
auch Auswirkungen auf die Bauaufsicht der Bezirke.

Die Arbeit der zentralen Beratungsstelle wird zukünftig überwiegend durch die AG "Bauen und Verkehr -
barrierefrei -" wahrgenommen.

Durch die Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und PDS für die Legislaturperiode 2001 - 2006 wurde
jede Senatsverwaltung aufgefordert, in ihrem Zuständigkeitsbereich eine Arbeitsgruppe zu den Belangen
Behinderter einzusetzen. Seit Juni 2002 gibt es diese AG zu dem Problem der Barrierefreiheit in den
Bereichen Bauen und Verkehr in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Teilnehmer sind Vertreter
von Behindertenverbänden und -organisationen, der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung,
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Mitarbeiter der Abteilung VI und VII der SenStadt sowie je nach Thema, Architekten, Bauherren, Vertreter
der S-Bahn und BVG etc..

Der Service, Beratungsstelle für jedes Einzelprojekt des privaten Bauherrn und ihrer Architekten in Berlin
sowie der für Bauaufsicht zuständigen Stellen der Bezirke zu sein, kann nicht mehr aufrecht erhalten
werden.

Es ist erforderlich, dass die Architekten ihrer Rolle als Planer für die Projekte eigenständiger gerecht
werden und sich dazu stärker auch mit Fragen des barrierefreien Bauens auseinandersetzen. Der
Ausschuss "Behindertengerechte Stadt" der Architektenkammer Berlin soll hierzu als Ansprechpartner
wahrgenommen werden und zur Weiterbildung der Architekten beitragen.

Die Beratungsstelle steht den Bezirken ausschließlich beratend zur Verfügung

• für grundsätzliche Fragen,
• zu Bauvorhaben, die im großen öffentlichen Interesse stehen, für Gespräche mit Investoren,

Bauherren und Architekten in der Planungs- , Genehmigungs- und Ausführungsphase.

Zusätzlich zu Einzelprojekten ist die Beratungsstelle beratend und prüfend nur noch tätig

• bei Bauvorhaben in der Verantwortung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
• Bauvorhaben, die der Projektprüfung durch SenStadt unterliegen, oder
• durch das Land geförderte Baumaßnahmen.

Die ministerielle Tätigkeit wie Grundlagenarbeit, Erstellen eines Leitfadens für das barrierefreie Bauen in
Berlin als Anleitung für Bauherren und Verwaltung, die zeitnahe Umsetzung aktueller Probleme und die
Mitarbeit in Gremien soll konstruktiver und stärker als bisher ausgeführt werden.

Die Anschrift der AG "Bauen und Verkehr - barrierefrei -":

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Referat - VI A -
Württembergische Str. 6
10107 Berlin

Telefon: 90139 (9139) 4222
Fax: 9012 (912) 8551

Dieser Beitrag wurde in TOP 42.3 der Als behandelt.   - Stand  03-2011 -

§ 51 - Anwendung des § 51 BauOBln bei Stehimbissen

Zur Anwendung des § 51 BauOBln bei Stehimbissen, wenn gewerberechtlich keine Toilettenanlagen
gefordert werden, ist festzustellen:Zuständig für das Gaststättenrecht ist die Senatsverwaltung für
Wirtschaft, Arbeit und Frauen, die zum Thema "Barrierefreiheit bei Gaststätten" das Rundschreiben II E
Nr. 4/ 2006 vom 12.09.2006 veröffentlicht hat.Das Bauordnungsrecht verlangt keine Toilettenanlagen für
Gaststätten, weil bereits einschlägige Regelungen im Gewerberecht vorhanden sind.Die Forderung des
§ 51 Abs. 2, Satz 1 BauOBln, wonach grundsätzlich die zweckentsprechende Nutzung für Behinderte,
insbesondere für Schwergehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl zu fordern ist, bezieht sich nicht
auf den Nachweis einer Toilettenanlage. Durch den Hinweis im Eingangsbereich, der nach dem
Gaststättenrecht gefordert wird, dass keine Toilette vorhanden ist, wird jedem Besucher verdeutlicht,
wenn eine besondere Form einer Gaststätte vorliegt, die nur eingeschränkt benutzt werden kann.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 43.9.1 der Als behandelt.   Stand 03-2011
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§ 51 - Barrierefreiheit von Fliegenden Bauten

Zur Frage, inwiefern bei der Ausführungsgenehmigung von Fliegenden Bauten nach §75 Abs. 2+3
BauOBln der § 51 Abs. 2 BauOBln eine zweckentsprechende Nutzung durch Menschen mit Behinderung,
insbesondere schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl, zu berücksichtigen sei, wird Folgendes
ausgeführt:

Die Ausführungsgenehmigung Fliegender Bauten wird für eine bestimmte Frist, höchstens fünf Jahre,
erteilt. Sie ist überwiegend technischer Natur und behandelt nicht Belange Behinderter.

Weitet man den Umfang der Frage dahingehend aus, welche rechtlichen Grundlagen denn bei der
Nutzung Fliegender Bauten die besondere Berücksichtigung von Menschen mit Behinderung erfordern,
kommt man zu folgendem Ergebnis:

Werden sie als öffentlich zugängliche bauliche Anlagen genutzt, z. B. für Zirkus- oder
Theaterveranstaltungen oder als Restaurantzelt, müssen die Bestimmungen des § 51 BauOBln
"Barrierefreies Bauen" erfüllt werden.

Die Muster-VersammlungsstättenVO gilt ausdrücklich nicht für Fliegende Bauten (§ 1 Abs.3).

Die Betriebs-VO vom 10. Oktober 2007 gilt für Versammlungsstätten und schließt in ihrem
Anwendungsbereich ausdrücklich nur Räume aus, die dem Gottesdienst gewidmet sind.
Rollstuhlbenutzerinnen und -benutzer müssen gemäß § 26 Abs. 4 BetrVO in Versammlungsstätten
berücksichtigt werden:

In Versammlungsräumen müssen für Rollstuhlbenutzerinnen und -benutzer mindestens 1 vom Hundert
der Besucherplätze, mindestens jedoch zwei Plätze, auf ebenen Standflächen vorhanden sein. Den
Plätzen für Rollstuhlbenutzerinnen und -benutzer sind Besucherplätze für Begleitpersonen zuzuordnen.
Die Plätze für Rollstuhlbenutzerinnen und -benutzer und die Wege zu ihnen sind durch Hinweisschilder
gut sichtbar zu kennzeichnen.

Dieser Beitrag wurde in TOP 50.9 der Als behandelt.    Stand 03-2011

§ 51 - Welche Art der Zustellung an Behindertenverbände muss für deren Anhörung gewählt
werden?

Nach § 15 des Landesgleichberechtigungsgesetzes Berlin (LGBG) steht Behindertenverbänden,
die im "Landesbeirat für Menschen mit Behinderung" mit Stimmberechtigung vertreten sind, bei
Erteilung einer Abweichung von § 50 Abs. 1 Satz 1 und § 51 der Bauordnung für Berlin oder des §
16 der Betriebs-Verordnung ein Widerspruchs- und Klagerecht zu. Damit sind sie gemäß § 28 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes am Verfahren zu beteiligen.
Eine vereinfachte Zustellung mittels Absendung des Verwaltungsakts mit beigefügtem
Empfangsbekenntnis scheidet aus, da die beteiligten Verbände und Vereine nicht zu den für die
vereinfachte Zustellung vorgesehenen Empfängern gehören. Dies sind z. B. Behörden, Körperschaften
und Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsanwälte und Steuerberater.
Möglich sind alle Bekannt- bzw. Zustellungsarten, mit denen der Zugang sicher nachgewiesen werden
kann: PZU oder Einschreiben Rückschein.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 64.11.5 der Als behandelt.   Stand 04-2011

§ 51 - Regelungen für Behinderten-WCs im Bauordnungs- und Gaststättenrecht

Die Bauordnung für Berlin fordert nur für Wohnungen Toiletten. Für Gaststätten gilt die
Gaststättenverordnung (GastV), zuletzt geändert durch Artikel VII des Gesetzes vom 14. Dez. 2005
(GVBL. S. 756), in deren § 4 Abs. 2 die Mindestanzahl der erforderlichen Toiletten für Gäste geregelt
ist. Erst ab einer Schank- und Speiseraumgrundfläche von 50 m² muss auf dieser Rechtsgrundlage
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mindestens eine barrierefrei gestaltete Toilette für mobilitätsbehinderte Gäste benutzbar sein. In Schank-
und Speisewirtschaften mit einer Aufenthaltsfläche für Gäste von höchstens 50 m², aber mit nicht mehr
als zehn für Gäste bereitgestellten Sitzplätzen, ist eine Toilette für Gäste hingegen nicht erforderlich. In
diesen Fällen ist im Eingangsbereich deutlich auf das Fehlen einer Gästetoilette hinzuweisen (§ 4 Abs. 5
GastV).
Nur sofern nach der GastV Toiletten erforderlich sind oder die Bauherrin oder der Bauherr freiwillig
mindestens eine Toilette einbaut, greift § 51 Abs. 3 Satz 9 BauO Bln: Danach muss in öffentlich
zugänglichen Gaststätten bzw. gastronomischen Betrieben oder Bereichen bei der Herstellung von
Toiletten mindestens ein Toilettenraum für Menschen mit Behinderungen geeignet, barrierefrei erreichbar
und nutzbar sein.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 64.11.1 der Als behandelt.   Stand 04-2011

§ 51 - Mobile Rampe

A)
Erfüllt eine mobile Rampe die nach § 51 BauOBln erforderliche Herstellung des barrierefreien
Hauptzuganges?

Nein,
bei der Errichtung öffentlich zugänglicher baulicher Anlagen ist eine mobile Rampe zur Herstellung des
barrierefreien Hauptzuganges nicht zulässig, weil die Nutzer dann auf fremde Hilfe angewiesen wären.

B)
Ist im Einzelfall die Zulassung einer mobilen Rampe im Wege einer Abweichung nach § 68 BauOBln
möglich?

Ja,
in zweifelsfrei begründeten Einzelfällen ist die Zulassung einer Abweichung gemäß § 68 BauOBln unter
den genau formulierten Voraussetzungen des § 51 Abs. 5 BauOBln möglich.

Hinweis:
Eine mobile Rampe ist zur Herstellung des barrierefreien Zugangs von vorübergehend aufgestellten
baulichen Anlagen, z. B. Zelten, denkbar.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 94 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 51 - Viertes Gesetz zur Änderung des Landesgleichberechtigungsgesetzes (LGBG)

Das LGBG ist durch das 4. Gesetz zur Änderung des Landesgleichberechtigungsgesetzes vom 3. Juli
2009 (GVBL. Nr. 17 14. Juli 2009 S. 306) geändert worden und am 15. Juli 2009 in Kraft getreten.
Das geänderte Außerordentliche Klagerecht lautet jetzt:
?§15 Außerordentliches Klagerecht
(1) Ein im Landesbeirat für Menschen mit Behinderung mit einem stimmberechtigten Mitglied vertrete-
ner rechtsfähiger gemeinnütziger Verband oder Verein kann, ohne die Verletzung eigener Rechte dar-
legen zu müssen, nach Maßgabe der Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung Widerspruch einle-
gen und gerichtlichen Rechtsschutz beantragen (Rechtsbehelfe), wenn er geltend macht, dass die öf-
fentliche Verwaltung in rechtswidriger Weise eine Abweichung von den Vorschriften des § 50 Abs. 1
Satz 1 oder des § 51 der Bauordnung für Berlin oder des § 16 der Betriebs-Verordnung zulässt oder
eine Ausnahme oder Befreiung von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 Satz 2 oder des § 4 Abs. 1 der
Gaststättenverordnung gestattet oder erteilt oder die Pflichten nach den Vorschriften des § 10 Abs. 2
Satz 3 des Sportförderungsgesetzes oder des § 7 Abs. 3 des Berliner Straßengesetzes verletzt hat.
(2) Ein Rechtsbehelf ist ausgeschlossen, wenn die Maßnahme auf Grund einer Entscheidung in einem
verwaltungsgerichtlichen Verfahren erfolgt ist.?
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Die bisherige formlose Mitteilung gemäß § 15 Abs. 2 LGBG entfällt.
§ 15 Abs. 2 LGBG a. F. wurde ersatzlos gestrichen; d. h., im LGBG gibt es jetzt weder die Forderung
nach formloser Mitteilung an den Landesbeirat für Menschen mit Behinderung durch die zuständige
Behörde über Entscheidungen oder Maßnahmen, die die in Absatz 1 genannten Vorschriften betreffen,
noch die besondere Frist von zwei Monaten für das Einlegen eines Rechtsbehelfes nach Absatz 1.
Jedoch ist damit die Mitteilungspflicht der Bauaufsichtsbehörde über Abweichungen etc. nicht generell
entfallen.
Anzuwenden sind stattdessen die Regelungen des Verwaltungsprozessrechts, wonach die Länge der
Rechtsbehelfsfrist des Verbandes oder Vereins davon abhängt, ob und wie die Behörde ihm die ent-
sprechende Entscheidung bekannt gemacht hat. Sofern die Entscheidung ordnungsgemäß und mit
korrekter Rechtsbehelfsbelehrung bekannt gemacht wird, gilt die Monatsfrist gem. §§ 70, 74 VwGO -
andernfalls die Jahresfrist gemäß § 58 Abs. 2 VwGO. Im Falle des Unterbleibens der Bekanntgabe ist
nach den Grundsätzen der Rechtsverwirkung im Einzelfall zu entscheiden, ob und ab welchem Zeit-punkt
der Antragsteller darauf vertrauen durfte, dass kein Rechtsbehelf eingelegt werden würde.
Zur wirksamen Bekanntgabe der Entscheidung gegenüber den verbandsklagebefugten Verbänden und
Vereinen im Sinne von §§ 41, 43 VwVfG ist die Behörde auch ohne § 15 Abs. 2 LGBG a. F. verpflichtet.
Denn erst dann hat sie alles getan, um Rechtssicherheit für alle Beteiligten herzustellen. Nach § 41
VwVfG ist eine Entscheidung auch denjenigen mitzuteilen, die von ihr in ihren Rechten betroffen wer-den.
Betroffen sind insofern die mit einer eigenen Widerspruchs- und Klagebefugnis ausgestatteten Verbände
und Vereine nach § 15 Abs. 1 LGBG.
Die Bauaufsichtsbehörde muss daher gleichzeitig jedem der 15 stimmberechtigten Mitglieder
ein kurzes Anschreiben sowie als Anlage in Kopie den erteilten Abweichungsbescheid und den
zugehörigen Entscheidungsvermerk, in dem alle entscheidungsrelevanten Gesichtspunkte einschl.
der Herstellungskosten, wie in § 51 Abs. 5 BauO Bln festgelegt, behandelt sein müssen, schicken.
Zur weiteren Informa-tion über die Rahmenbedingungen im Einzelfall (z. B. Antrag der Bauherrin oder
des Bauherrn, Grundriss, Schnitt, Baubeschreibung, Kostenberechnung etc.) ist auf das Recht zur
Akteneinsicht, die kurzfristig im Bezirksamt ermöglicht werden muss, zu verweisen. Das Verschicken von
ergänzenden Unterla-gen ist unter den veränderten Voraussetzungen nicht mehr möglich.
Die Liste der 15 stimmberechtigten Mitglieder ist im Internet veröffentlicht:
www.berlin.de/lb/behi-beirat/mitglieder/ .
Im elektronischen Baugenehmigungsverfahren sind entsprechende Unterlagen bereitgestellt.
Nach der veränderten Rechtslage muss die mitteilungspflichtige Behörde jetzt jedem dieser 15
stimmberechtigten Mitglieder einzeln die Entscheidung wirksam (mit Postzustellungsurkunde) bekannt
geben. Das bedeutet einen vergrößerten Aufwand. Doch nur so ist zu gewährleisten, dass die Monatsfrist
zur Ausübung der Widerspruchs- und Klagebefugnis gilt.
Hinweis zur BauGebO:
Eingefügt wurde in der BauGebO die neue Tarifstelle 11.6:
Bekanntgabe zugelassener Abweichungen von § 50 Absatz 1 Satz 1 oder § 51 BauO Bln oder § 16
BetrVO an die im Landesbeirat für Menschen mit Behinderung vertretenen Verbände und Vereine (§ 15
LGBG).
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 63.3 der Als behandelt    Stand 01/2016

§ 51 BauO Bln Wer ist für die Einhaltung der Barrierefreiheit auf Märkten zuständig?

Im Allgemeinen werden Wochen- oder Weihnachtsmärkte auf öffentlichem Straßenland durchgeführt.
Zuständige Behörde für die Durchführung von Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen oder Straßen
ist das bezirkliche Tiefbauamt, das im Rahmen der Erteilung der erforderlichen Erlaubnisse(1) die
notwendigen Ordnungsmaßnahmen mit der Polizei abstimmt (Rechtsgrundlage Nr. 22 b Abs. 3 und
Abs. 6 Nr. c) i. V. mit Nr. 23 Abs. 2 ZustKatOrd), bei Verkehrseinschränkungen im übergeordneten
Straßennetz ergibt sich aufgrund Nr. 35 Abs. 3 ZustKatOrd die Zuständigkeit der Verkehrslenkung
Berlin(2). Für die Erteilung der Erlaubnisse sind die Hinweise der Berliner Feuerwehr zur Gewährleistung
des Brandschutzes bei Märkten und Straßenfesten auf öffentlichen Straßen und Plätzen hilfreich. In

http://www.berlin.de/lb/behi-beirat/mitglieder
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§ 11 Abs. 2 Satz 2 BerlStrG heißt es zur Sondernutzung: "Die Erlaubnis soll versagt werden, wenn
behinderte Menschen durch die Sondernutzung in der Ausübung des Gemeingebrauchs erheblich
beeinträchtigt würden". Daraus kann abgeleitet werden, dass die Sondernutzung nicht nur den
Gemeingebrauch für behinderte Menschen nicht beeinträchtigen darf, sondern vielmehr selbst auch
die Regeln der Barrierefreiheit beachten werden müssen. Dafür sprechen auch die Regelungen des
Landesgleichberechtigungsgesetzes LGBG vom 17.05.1999 und die UN-Behindertenrechtskonvention,
zumal nach § 7 Abs. 2 BerlStrG bei der Straßenbaulast im Straßenverkehr die Belange von Menschen
mit Behinderung zu berücksichtigen sind. Ordnungsbehörde bei Verstößen gegen die Barrierefreiheit des
öffentlichen Straßenlandes, d. h. der Fläche auf dem der Wochen- oder Weihnachtsmarkt durchgeführt
wird, ist das bezirkliche Tiefbauamt.
Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf Straßenfesten, Volksfesten und Märkten sind gemäß
§ 62 Abs. 1 Nummer 13f BauO Bln verfahrensfrei; werden Fliegende Bauten aufgestellt, gelten die
Regelungen des § 75 BauO Bln. Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde für Fliegende Bauten nimmt
aufgrund der FlBauÜV(3) der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Regionalbereich Berlin wahr,
der auch die Gebrauchsabnahme von Fliegenden Bauten -sofern sie einer Ausführungsgenehmigung
bedürfen- durchführt.
Ordnungsbehörde für Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf Straßenfesten, Volksfesten und
Märkten sowie für Fliegende Bauten ist die bezirkliche Bauaufsichtsbehörde. Ihre ordnungsbehördliche
Zuständigkeit bezieht sich jedoch nur auf die baulichen Anlagen und deren Nutzung sowie auf
die Einhaltung der Barrierefreiheit in diesen baulichen Anlagen, wie in Festzelten, begehbaren
Verkaufsstätten. Nur so kann der im Flyer "Informationen für Veranstalter zur Barrierefreiheit von
Wochen-, Sonder- und Weihnachtsmärkten" enthaltene Hinweis auf die angegebenen §§ 2, 83 BauO Bln
interpretiert werden.

(1) § 11 Berliner Straßengesetz (BerlStrG) vom 13. Juli 1999 (GVBl. S. 380), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 4. Dezember 2008 (GVBl. S. 466) legt fest, dass jeder Gebrauch öffentlicher Straßen,
der über den Gemeingebrauch (Gestattung des Gebrauchs der öffentlichen Straßen im Rahmen
der Widmung für den Verkehr für jeden) hinausgeht, eine Sondernutzung ist und der Erlaubnis der
Straßenbaubehörde bedarf.

(2) Die Genehmigung von Verkehrseinschränkungen aufgrund von Veranstaltungen erfolgt durch eine
Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 16. November 1970 (BGBl. I S.
1565), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1737). Wird
diese Erlaubnis für die "übermäßige Straßenbenutzung" erteilt, bedarf es gemäß § 13 BerlStrG keiner
Sonderbenutzungserlaubnis.

(3) Verordnung über die Übertragung von bauaufsichtlichen Aufgaben für Fliegende Bauten (FlBauÜV)
vom 12. Februar 2010 (GVBl. 2010 S. 76)

Dieser Beitrag wurde in TOP 74.3 der Als behandelt.     Stand: 01/2015

§ 51 - Behindertengerechte WCs in Kindertagesstätten

Soweit öffentlich zugängliche Bereiche mit öffentlich zugänglichen WCs ausgestattet sind, muss ein WC
behindertengerecht ausgebildet werden.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 64.11.1 der Als behandelt.   Stand 04-2011

§ 51 - Form der Mitteilung an Behindertenverbände

Vorschriften über Form, Bekanntmachung und Zustellung von Verwaltungsakten bleiben unberührt; vgl.
TOP 3 der 63. ALS.

Ergänzend werden zu § 15 LGBG Außerordentliches Klagerecht folgende Hinweise gegeben.
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Anlass:

Im April dieses Jahres hat sich eine sehbehinderte Vertreterin eines Betroffenenverbandes an die Bezirke
gewandt und gebeten, ihr die per Post übersandten Mitteilungen über erteilte Abweichungen gemäß § 15
LGBG als Word-Dokument per Email zu übermitteln, damit sie diese mit Hilfe der Sprachausgabe ihres
Computers lesen kann.

§ 16 LGBG schreibt vor, dass bei der Gestaltung von schriftlichen Bescheiden, Vordrucken usw. die
Behinderung von Menschen zu berücksichtigen ist. Insbesondere können blinde und sehbehinderte
Menschen verlangen, dass ihnen Bescheide, Vordrucke usw. nach Maßgabe der entsprechend
anzuwendenden §§ 1 bis 5 und § 6 Abs. 1 und 3 der Verordnung über barrierefreie Dokumente in der
Bundesverwaltung vom 17. Juli 2002 (BGBL. I S. 2652) auch in einer für sie wahrnehmbaren Form
zugänglich gemacht werden, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren
erforderlich ist.
Auf Verlangen von sehbehinderten Menschen werden die Unterlagen zusätzlich in einer geeigneten
Form übermittelt. Es handelt sich daher um Einzelfälle. Da offensichtlich nur nicht schreibgeschützte
Word-Dokumente mit der Sprachausgabe eines Computers wiedergegeben werden können, sollte
dem Dokument ein Hinweis hinzugefügt werden, mit dem erläutert wird, dass die per PZU zugestellte
Mitteilung das relevante Dokument, auch hinsichtlich der Fristen, ist.
Einer vorsorglichen elektronischen, barrierefreien Mitteilung an alle zu benachrichtigenden 15
stimmberechtigten Mitglieder im Landesbeirat für Menschen mit Behinderung bedarf es nicht. Deren
Email-Adressen sind bisher nicht bekanntgegeben.

Umgang mit dieser Problematik in den Bezirken mögliche Anwendung des eBG:

1. Im Grundmodul hat man derzeit die Möglichkeit, an jeden Beteiligten.- so auch die einzelnen
15 stimmberechtigten Mitglieder im Landesbeirat für Menschen mit Behinderung, per Email zu
schreiben. Allerdings geschieht dies dann mit dem Email-Programm außerhalb des eBG und wird
nicht weiter protokolliert. Auch wird das entsprechende Schreiben nicht automatisch hinzugefügt, so
dass man dies über Umwege anfügen muss.

2. Aus der elektronischen Akte kann man einen Link zum jeweiligen Dokument versenden. Dies wird
auch nicht protokolliert. Ein Empfänger braucht eine Zugangskennung.

3. Es gibt ganz neu einen strukturierten Dokumenten-Workflow, der auch eine Anmeldung voraus-
setzt, aber protokolliert wird. Dieses Verfahren befindet sich gerade im Aufbau und Test. Es würde
dem Anliegen vermutlich gerecht werden. Das Testergebnis ist abzuwarten.

Problem: Die Kontaktdaten der 15 Behindertenverbände und -vereine werden zentral gepflegt, aber die
Zustellung schlägt mehrfach fehl, weil keine Änderungen mitgeteilt werden.
.
Dieser Beitrag wurde in TOP 65.12 der Als behandelt.      Stand 03-2011

§ 51 - Handbuch Barrierefreies Planen und Bauen in Berlin

Bei diesem Handbuch handelt es sich um eine Publikation der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Umwelt, die viele Beispiele barrierefreien Bauens enthält. Sie richtet sich an Planer und
Entscheidungsträger, deren Bewusstsein und Verständnis für das barrierefreie Bauen geschärft
werden sollen. Die Vorgaben des Handbuches sind für öffentlich zugängliche Vorhaben des Landes
Berlin verbindlich. Für sonstige öffentlich zugängliche Vorhaben sind die Inhalte des Handbuchs eine
Planungsempfehlung. (siehe auch TOP 63.7 der 63. Amtsleitersitzung)
Die erste Auflage erschien im Juni 2007; eine überarbeitete und aktualisierte Fassung erschien im Jahr
2012.
Handbuch "Berlin - Design for all - Öffentlich zugängliche Gebäude" (pdf; 20 MB)
In Ergänzung zum Handbuch "Barrierefreies Planen und Bauen in Berlin" gibt die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung eine weitere Veröffentlichung "Design for all - Öffentlicher Freiraum Berlin" (Februar

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/download/handbuch/BarrierefreiesBauen2012.pdf
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2011) bekannt. Damit soll auch für den öffentlichen Freiraum sichergestellt werden, dass dieser frei von
Nutzungsbarrieren für alle zugänglich und gleichberechtigt nutzbar gestaltet wird.
Handbuch "Berlin - Design for all - Öffentlicher Freiraum Berlin" (pdf; 14,2 MB)
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 68.17 der Als behandelt.    Stand 06-2011

§ 51 Kann von der Aufzugspflicht bei Dachaufstockungen und anderen Aufstockungen eine
Abweichung erteilt werden?

Wenn durch Dachraumausbauten, Dachaufstockungen oder andere Aufstockungen ein fünftes
oberirdisches Geschoss entsteht, muss auch im Gebäudebestand gem. § 39 Abs. 4 BauO Bln ein Aufzug
hergestellt werden. Von der Möglichkeit Abweichungen von dieser Verpflichtung zu erteilen, machten die
Bauaufsichtsbehörden, in Abstimmung mit der Obersten Bauaufsicht, eher zurückhaltend Gebrauch.
Die Genehmigungspraxis trug besonders dem demografischen Wandel Rechnung.
Der derzeitig angespannte Wohnungsmarkt macht es nun erforderlich, Wohnraumreserven im
Gebäudebestand kostengünstig zu erschließen. Deshalb ist es erforderlich, bei der bauaufsichtlichen
Abweichungsentscheidung über die Notwendigkeit des nachträglichen Aufzugsanbaus
Kostengesichtspunkte stärker als bisher zu wichten.
§ 51 Abs. 5 BauO Bln bindet das barrierefreie Bauen betreffende Abweichungsentscheidungen von den
Absätzen 1 bis 4 an Voraussetzungen, wobei durch die Unberührtheitsklausel des Abs. 1 Satz 3, § 39
Abs. 4 mit in Bezug genommen wird.
Nach § 51 Abs. 5 Nr. 3 BauO Bln darf eine formelle Abweichung nur zugelassen werden, "..soweit die
Anforderungen wegen ungünstiger vorhandener Bebauung und nur mit einem unverhältnismäßigen
Mehraufwand erfüllt werden können". Dachaufstockungen und andere Aufstockungen erfüllen
zweifelsfrei die Voraussetzung einer "ungünstigen vorhandenen Bebauung". Der unverhältnismäßige
Mehraufwand orientiert hier an den Herstellungskosten des Aufzugs im Vergleich zu den Gesamtkosten.
In der Gesetzesbegründung zu § 51 Abs. 5 BauO Bln wird hierzu ausgeführt: "So wäre es z.B. als
ein unverhältnismäßiger Mehraufwand anzusehen, wenn die zu treffenden Maßnahmen 20 von
Hundert der Gesamtkosten der Baumaßnahme übersteigen." Vgl. auch H.-J. Dageförde in Wilke,
Dageförde, ...Bauordnung für Berlin, Kommentar, Vieweg-Teubner, Wiesbaden 2008, S. 362 RNr. 18.
Da in der Praxis nachträgliche Aufzugsanbauten die vorhandenen Geschosse selten in Ebene der
Wohnungseingänge erschließen, sondern in Höhe der Zwischenpodeste der Treppenräume, ist das
Schutzziel der stufenlosen Erreichbarkeit der Aufenthaltsräume nach § 39 Abs. 4 in den meisten
Fällen nicht erreichbar. Auch aus diesem Grund müssen Abweichungen erteilt werden, soweit nicht
bauaufsichtlich unverhältnismäßig der Umbau des Gesamtgebäudes erzwungen werden soll.
Diese Gesichtspunkte sollten bei der Beurteilung entsprechender Abweichungsanträge zu Grunde gelegt
werden.
Auch Widerspruchsentscheidungen der Obersten Bauaufsicht werden zukünftig diesen Tenor haben.

Dieser Beitrag wurde in ALS 81. TOP 6.5 besprochen.     Stand: 10/2015

§ 52 Sonderbauten, Garagen

§ 52 Erleichterungen (Abweichungen) für Sonderbauten

Müssen Erleichterungen für Sonderbauten, die auf der Grundlage des § 52 BauOBln erteilt werden,
schriftlich beantragt und begründet werden?

Nein,
Anders als für Abweichungen, § 68 Abs. 2 BauO Bln, ist keine Formvorschrift vorgesehen. Der
"Erleichterungsantrag" ergibt sich aus den eingereichten Bauvorlagen. Erleichterungen zum

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/download/designforall/Handbuch-Design_for_all_2011_broschure.pdf
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Brandschutz sind im Brandschutznachweis darzustellen. Allerdings wäre es sinnvoll, Erleichterungen
samt Kompensation darzulegen, um eine möglichst positive Entscheidung zu erhalten. Die
Bauaufsichtsichtsbehörde muss in jedem Fall ihre Ermessensentscheidung ("können gestattet werden")
darlegen und begründen.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 292 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand  07-2011

§ 52 Abs. 1 Nr. 17 Anforderung von Toiletten in Verkaufsstätten ab 801 qm

Bei der Neuerrichtung von Verkaufsstätten, die Sonderbauten sind und deren Brutto-Grundfläche der
Verkaufsräume und Ladenstraßen eine Größe von 2000 qm nicht übersteigt, muss mindestens eine
geschlechtsneutrale, barrierefreie Toilette für Besucherinnen und Besucher hergestellt werden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 11 der 79. ALS besprochen.     Stand: 10/2014

§ 52 Sicherheitsbeleuchtung in Schulen

Die Regelung der Muster-Schulbaurichtlinie in Pkt. 7 hinsichtlich einer Sicherheitsbeleuchtung
muss unabhängig von der Größe der Schule angewandt werden. Wenn eine Schule nach dem
Brandschutzkonzept der Muster-Schulbaurichtlinie geplant, beurteilt und genehmigt wird, sind alle
Anforderungen der Richtlinie maßgebend. Evtl. Größenfestlegungen in technischen Regeln des VDE sind
nicht maßgebend.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 48.4 der Als behandelt.     Stand 03-2011

§ 52 Fliegende Bauten

Herr Schwarz wird als Leiter der Prüfstelle für Fliegende Bauten des TÜV Rheinland Group vorgestellt. Im
Zusammenhang mit der Aufstellung von großen Fliegenden Bauten wurden folgende Fragen geklärt:

1. Werden bei größeren Veranstaltungen neben den Fliegenden Bauten noch weitere Anlagen
aufgestellt, z. B. Beleuchtungsmaste, Eingangsportale u. ä., die offensichtlich als Fliegende Bauten
geeignet und auch dazu bestimmt sind, aber für die keine Ausführungsgenehmigungen existieren,
soll die Prüfstelle eine vorläufige Ausführungsgenehmigung erteilen und die Gebrauchsabnahme
durchführen. Für die Prüfung der Standsicherheitsnachweise Fliegender Bauten nicht maschineller
Art sind Prüfigenieure für Standsicherheit der Fachrichtung Metallbau oder Holzbau heranzuziehen.
(§ 1 Abs. 1 FlBauÜV ist zu beachten.)

2. Bei Fliegenden Bauten, die den Charakter von Versammlungsstätten haben, ist für die Erteilung
der Ausführungsgenehmigung nicht nur der Standsicherheitsnachweis sondern auch ein
Brandschutznachweis zu prüfen. Im Rahmen der Gebrauchsabnahme sind die Bestuhlungspläne
sowie die Einhaltung der Brandschutzanforderungen zu kontrollieren.

3. Werden an einem Veranstaltungsort mehrere Fliegende Bauten aufgestellt, so ist vom Veranstalter
dem zuständigen Bezirksamt ein Aufstellungsplan vorzulegen, damit die Freihaltung von
Fahrgassen für Rettungsfahrzeuge u. ä. geprüft werden kann. Die Kontrolle der ordnungsgemäßen
Anordnung der einzelnen Fliegenden Bauten untereinander und eventuell einzuhaltende Abstände
zur angrenzenden Bebauung ist nicht Aufgabe der Prüfstelle.

4. Die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 83 Abs. 1 Nr. 11 BauOBln obliegt
der örtlich zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Bei Feststellung einer Ordnungswidrigkeit hat die
Prüfstelle die Bauaufsichtsbehörde zeitnah zu informieren.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 51.1 der Als behandelt.     Stand 03-2011

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/FlBauUeV.pdf
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§ 52 Was ist bei Alarmierungs- und Gefahrenmeldeanlagen in Schulen zu beachten?

Nach den Ausführungsvorschriften zu § 52 der Bauordnung für Berlin (AV Mustervorschriften) vom 09.
Dezember 2009 (ABl. 2009 S. 2804) ist die Muster-Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an
Schulen (Muster-Schulbau-Richtlinie - MSchulbauR) zu beachten.

Alarmierungsanlagen (Hausalarmanlagen)
In der MSchulbauR ist gefordert: "Schulen müssen Alarmierungsanlagen haben, durch die im
Gefahrenfall die Räumung der Schule oder einzelner Schulgebäude eingeleitet werden kann
(Hausalarmierung). Das Alarmsignal muss sich vom Pausensignal unterscheiden und in jedem
Raum der Schule gehört werden können. Das Alarmsignal muss mindestens an einer während der
Betriebszeit der Schule ständig besetzten oder an einer jederzeit zugänglichen Stelle innerhalb der
Schule (Alarmierungsstelle) ausgelöst werden können. An den Alarmierungsstellen müssen sich Telefone
befinden, mit denen jederzeit Feuerwehr und Rettungsdienst unmittelbar alarmiert werden können".

Bei Schulneubauten und Grundsanierungen ist diese Vorgabe umzusetzen, indem die Hausalarmanlagen
(HAA) mit ihren Bauteilen Auslösevorrichtungen und Zentralentechnik einschließlich der Stromversorgung
sowie den Übertragungswegen (Primärleitungen) in Anlehnung *) an die Normenreihe DIN VDE 0833
und die Norm DIN 14675 zu errichten sind. Die Bauteile müssen der Produktnormreihe DIN EN 54
entsprechen. Als Auslösevorrichtungen sind Druckknopfmelder (DKM) in der Gehäusefarbe "blau" (RAL
5005) mit der Aufschrift "Hausalarm" vorzusehen. Die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) und
weitere zutreffende technische Regeln gelten dagegen uneingeschränkt.

Als notwendiger Bestandteil der Hausalarmanlagen ist als deren Alarmierungseinrichtung jeweils eine
Sprachalarmanlage (SAA) nach DIN VDE 0833-4 zu installieren. Alarmgeber, wie z. B. Sirenen oder
Hupen, sind nicht zu verwenden.

Als Alarmsignal zur Räumung der Schulen ist ein DIN-Ton nach DIN 33404-3 zu übertragen.

Weitere Funktionen der Alarmierungsanlage
Die Alarmierungseinrichtung der Hausalarmanlage (Alarmierungsanlage), die für sich selbst eine
Sprachalarmanlage nach DIN VDE 0833-4 ist, kann auch zur Übertragung des Pausensignals,
mittels ihrer Sprechstellen als Kommunikationsmittel für den Schulbetrieb und zur Warnung der
Schulgemeinschaft bei Gewalt- und Notfallsituationen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die
Übertragung von Musik- und Sprachdarbietung jeglicher Art möglich.

Dazu sind alle Gebäude auf dem Schulgrundstück (wirtschaftliche Einheit) zu vernetzen, damit die
Information gleichzeitig und überall erfolgt und in jedem Raum der Schule gehört werden kann.
Schulgebäude auf anderen, entfernten Grundstücken (Fußweg länger als
5 Minuten) sind nicht in das SAA-System einzubinden.

In den Schulgebäuden sind mindestens zwei, bei größeren Einheiten (z.B. OSZ) ggf. mehrere
Sprechstellen der Sprachalarmanlage einzurichten, die räumlich deutlich voneinander getrennt sind.
Diese Sprechstellen sind in Räumen zu installieren, die während der Betriebszeit besetzt und in der
Regel nur für Dienstkräfte zugänglich sind, z.B. Schulleitung, Sekretariat, Aufenthaltsräume Lehrkräfte.
An den Sprechstellen müssen sich Telefone befinden, mit denen jederzeit und unmittelbar Polizei und
Rettungsdienst benachrichtigt werden können.

In der Gewalt- und Notfallsituation "Amoktat" erfolgt die Warnung über die Sprachalarmanlage in der
Regel mittels vorprogrammierter Sprachdurchsage. Zur Aktivierung der automatischen Sprachdurchsage
ist auf jeder Sprechstelle ein gelber Taster mit der Beschriftung "Amok" vorzusehen, der durch eine
transparente Abdeckklappe vor unbeabsichtigter Betätigung geschützt ist.

In Schulen für Hörgeschädigte oder in Räumen mit erhöhtem Umgebungsgeräusch sind zusätzlich
optische Signaleinrichtungen zu installieren, die entsprechend zu beschriften sind.
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Alarmierungsanlagen bei Clusterbildung
In Schulgebäuden, in denen Unterrichtsräume mehrerer Jahrgangsstufen oder Klassenzüge in räumliche
Einheiten zu sogenannten "Clustern" zusammengefasst werden, ist die Alarmierungsanlage (HAA)
abweichend von der Schulbaurichtlinie besonders auszubilden.

Bei Clustern sind an den Ausgängen dieser Nutzungsbereiche schutzzielorientiert Auslösevorrichtungen
(DKM, s. o.) der Hausalarmanlage vorzusehen, die bei Betätigung nur innerhalb des betreffenden
Clusters ein Alarmsignal auslösen. Es muss in jedem Raum des Clusters gehört werden können. Das
Betätigen von Auslösevorrichtungen in den Clustern und die damit ausgelöste Alarmierung in dem
jeweiligen Cluster ist durch eine geeignete Anzeigevorrichtung an einer während der Betriebszeit der
Schule besetzten Stelle optisch und akustisch zu signalisieren. Diese Stelle ist nach MSchulbauR als
Alarmierungsstelle einzurichten, von der ggf. die Räumung der gesamten Schule bzw. des ganzen
Gebäudes durch Betätigung eines Druckknopfmelders eingeleitet werden kann.

Es wird empfohlen, dass das akustische Signal (i. d. R. Summer) aus der Anzeigevorrichtung mittels
eines Tasters "Aus" abgeschaltet werden kann. Die Informationen zur Lage der Bereiche, in denen der
Alarm ansteht, muss jedoch bis zur Zurücksetzung des Alarms oder der Alarme an der Zentrale der
Alarmierungsanlage weiterhin auf der Anzeigevorrichtung sichtbar sein.

In den Brandschutzordnungen sind besondere Handlungsanweisungen für Lehrer, Erzieher und
Mitarbeiter zu verankern, die sich aus der nur clusterweisen Alarmierung ergeben, wenn die dortigen
Auslösevorrichtungen (DKM) der Hausalarmanlage betätigt werden.

Gefahrenmeldeanlagen - Brandmeldeanlagen
Die MSchulbauR enthält keine Forderung nach Errichtung von Gefahrenmeldeanlagen und somit auch
nicht von Brandmeldeanlagen (BMA).

Brandmeldeanlage als Kompensationsmaßnahme
Besteht abweichend von der zuvor genannten Regel die unabweisbare Forderung nach Überwachung
auf Entstehungsbrände in bestimmten Bereichen einer Schule durch automatische Brandmelder
(Schutzumfang nach Kategorie 1, 2 oder 3) als Kompensationsmaßnahme, ist eine Brandmeldeanlage
nach DIN 14675 in Verbindung mit den Normenreihen DIN VDE 0833 und EN 54 zu installieren. Dabei ist
unerheblich, ob die BMA auf die konzessionierte Empfangsanlage in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr
aufgeschaltet ist oder nicht. Grundsätzlich ist keine Aufschaltung vorzusehen.

Die Zentralentechnik dieser Brandmeldeanlage realisiert dann auch die Funktion der Zentrale der
Alarmierungsanlage (Hausalarmzentrale), indem die Alarmierungseinrichtung (SAA - siehe oben)
angesteuert wird.

Planung, Prüfung und Betrieb von Alarmierungs- und Brandmeldeanlagen in Schulen
Die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen für die Planung, Errichtung, Prüfung durch einen
Sachverständigen, Abnahme und Inbetriebnahme sowie den späteren Betrieb der Anlagen müssen
festgelegt und dokumentiert werden. Dazu sind die Kompetenznachweise in Form von Zertifizierungen
nach DIN 14675 rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Leistungsphasen einzuholen und zum Abschluss zu
den Bestandsunterlagen zu nehmen.

Für den Brandschutz relevante technische Anlagen und Einrichtungen (Brandmelde- und
Hausalarmanlagen oder nur Hausalarmanlagen) sind nach der Verordnung über den Betrieb von
baulichen Anlagen (Betriebs-Verordnung - BetrVO) einer sogenannten Erst- oder Abnahmeprüfung
und wiederkehrenden Prüfungen durch Prüfsachverständige für die Prüfung technischer Anlagen
nach der Bautechnischen Prüfungsverordnung (BauPrüfV) zu unterziehen. Diese Prüfungen durch
Prüfsachverständige sind vom Betreiber zu veranlassen.

Die Instandhaltung der Anlagen muss nach den Anforderungen in der DIN VDE 0833 durch Fachfirmen
erfolgen. Dazu sind Instandhaltungsverträge zu schließen, die insbesondere die geforderten
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vierteljährlichen Inspektionen bzw. die jährliche Wartung beinhalten. Dazu sind die Musterverträge des
"Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen" (AMEV) zu
verwenden.

*) Die Einschränkung "in Anlehnung" meint, dass nicht alle Forderungen aus den aufgeführten Normen
(DIN VDE 0833 und DIN 14675), die eigentlich Normen der Gefahrenmeldetechnik sind, für eine
Alarmierungsanlage zutreffen bzw. zweckmäßig sind. Insbesondere die Anzahl und Verortung der
Auslösevorrichtungen ist dem Zweck entsprechend bei Alarmierungsanlagen anders vorzusehen, als bei
einer Gefahrenmeldeanlage.
Denn gemäß den "Brandschutzgrundsätzen des Landes Berlin" hat ohnehin nur ein besonderer
Personenkreis (Schulleiter/in in Abstimmung mit dem/der Brandschutzbeauftragten oder andere von
ihm/ihr beauftragte Personen) über die Räumung des Gebäudes zu entscheiden und dann ggf. den
Hausalarm auszulösen.
Somit ist hier die MSchulbauR, als bauordnungsrechtliche Mindestforderung, konsequent umzusetzen.
Schon deren Forderung - "An den Alarmierungsstellen müssen sich Telefone befinden ?" - kann nur
so verstanden werden, dass der Verfasser dieser Forderung davon ausgegangen ist, dass i. d. R. die
Auslösevorrichtungen nur in geringer Zahl und an Orten installiert sind, in deren Nähe sich die zur
Auslösung Befugten überwiegend aufhalten und wo der Missbrauch weitestgehend ausgeschlossen ist.
So ist klargestellt, dass die häufig formulierte Forderung, ähnlich der in der DIN VDE 0833-2,
"Handfeuermelder müssen in den Flucht- und Rettungswegen, zumindest an allen Ausgängen, installiert
werden.", für Hausalarmanlagen, die nach dem Wortlaut der MSchulbauR zu konfigurieren sind, nicht
zutreffend sein kann.
Eine Überhöhung bei der Konfiguration der HAA entgegen der bauordnungsrechtlichen Mindestforderung
widerspricht der Landeshaushaltsordnung (LHO) und ist somit unzulässig.
Der Aufstellungsort der Zentralentechnik einer Hausalarmanlage (siehe dazu MLAR - Stand 2005,
Abschnitt 5.2.2) muss mittels eines Brandmelders überwacht werden, wie in der DIN VDE 0833-214675
beschrieben.

Dieser Beitrag wurde als Einzelthema erstellt.    Stand: 03/2016

§ 52 Besondere Anforderungen oder Erleichterungen für Sonderbauten

1. Verfahren allgemein; Brandschutz

Es war die Frage gestellt worden, ob bei Sonderbauten Abweichungen von der BauOBln gemäß § 68
BauOBln beantragt und beschieden werden müssen oder ob die Abweichungen mit den in § 52 BauOBln
gestatteten "Erleichterungen" mit der Baugenehmigung als erteilt gelten.

Hierzu wurde ausgeführt, dass bei Sonderbauten alle Abweichungen, die durch Erleichterungen
gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 BauOBln gestattet werden, mit der Baugenehmigung als zugelassen gelten.
Ein Antrag für die Zulassung von Abweichungen (§ 68 Abs. 2 BauOBln) ist nicht erforderlich; ein
Abweichungsbescheid wird nicht erteilt. Da die bauaufsichtliche Ermessensentscheidung nachvollziehbar
sein muss, sind ihre Gründe in einem Prüfvermerk zu dokumentieren.

Sind bei Sonderbauten Abweichungen von Anforderungen des Brandschutzes gewünscht, befindet der
Prüfingenieur für Brandschutz darüber im Zuge der Prüfung des Brandschutznachweises. Auch hier ist
kein Antrag und Abweichungsbescheid erforderlich; § 19 Abs. 3 BauPrüfV ist hier nicht anzuwenden. Das
Ergebnis der Prüfung fließt in den Prüfbericht über den geprüften Brandschutznachweis ein.

Dagegen muss bei Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 die Zulassung von Abweichungen
von Anforderungen des Brandschutzes beantragt und im Zusammenhang mit der Prüfung des
Brandschutznachweises vom Prüfingenieur für Brandschutz ggf. durch Bescheid zugelassen werden
(§ 19 Abs. 3 BauPrüfV).
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2. Verfahren barrierefreies Bauen; Mögliche Mitwirkung des Landesbeirates für Menschen mit
Behinderung

Gemäß § 15 "Außerordentliches Klagerecht" Landesgleichberechtigungsgesetz - LGBG in der Fassung
vom 28. September 2006 (GVBL. S. 958), geändert durch Gesetz vom 03. Juli 2009 (GVBL. S.
306), steht einem im Landesbeirat für Menschen mit Behinderung vertretenen stimmberechtigten Mitglied
das Recht zu, nach Maßgabe der Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung Widerspruch einzulegen
und gerichtlichen Rechtsschutz (Rechtsbehelfe) zu beantragen, wenn er geltend macht, dass die
öffentliche Verwaltung in rechtswidriger Weise eine Abweichung von den Vorschriften des § 50 Abs. 1
Satz 1 oder des § 51 BauOBln oder des § 16 der Betriebs-Verordnung zulässt.

Auf dieser Grundlage entstand u. a. die Frage, ob sich dieses Anfechtungsrecht auch auf die Fälle
erstreckt, bei denen die Baugenehmigungsbehörde eine Erleichterung von der barrierefreien Nutzbarkeit
in Anwendung des § 52 Abs. 1 Nr. 15 BauOBln gestattet hat.

Das ist nicht der Fall, denn nach dem Wortlaut des § 15 Abs. 1 LGBG begründen gewährte
Erleichterungen kein Anfechtungsrecht. Über Entscheidungen oder Maßnahmen, die nach § 52 Abs. 1
Nr. 15 BauO getroffen wurden, muss die zuständige Behörde gemäß § 15 LGBG nicht informieren, denn
die formlose Mitteilung dient der Vorbereitung eines Widerspruchs- oder Klageverfahrens, das in den
Fällen der Erleichterungen nicht möglich ist.

Schon in der alten Fassung der BauOBln war die Möglichkeit Erleichterungen zu gewähren enthalten,
ohne dass dies im LGBG berücksichtigt worden wäre; die Rechtslage hat sich nicht geändert.

Die Einschränkungen bei der Zulassung von Abweichungen gemäß § 51 Abs. 5 BauOBln gelten auch
für den Fall einer Erleichterung. Es kann nicht von der Gebäudeart (Sonderbau) abhängen, in welchem
Maße die Barrierefreiheit berücksichtigt wird.

In das Ermessen ist dem Sinne nach das Landesgleichberechtigungsgesetz mit seinen allgemeinen
Bestimmungen zum Gleichberechtigungsgebot einzubeziehen, weil nach § 1 Abs. 2 LGBG alle Berliner
Behörden sowie Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts im Rahmen ihrer
gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufgaben aktiv auf das Erreichen des Zieles des LGBG (Umsetzung
des Benachteiligungsverbotes von Menschen mit Behinderung und die Herstellung gleichwertiger
Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderung) hinwirken. Damit sind auch die
Bauaufsichtsbehörden zu entsprechender Ermessensausübung aufgefordert.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 52.5 der Als behandelt.    Stand  03-2011

§ 52 Kinderläden als Sonderbau

Ein Kinderladen (Eltern-Initiativ-Kindertagesstätte - EKT) ist eine Tageseinrichtung für Kinder, die nach
§ 2 Abs. 4 Nr. 10 BauOBln ein Sonderbau ist. In der Regel befindet sich ein Kinderladen in gemieteten
Räumen, es werden Personen für die Betreuung der Kinder beschäftigt. Demgegenüber steht alles das,
was im familiären Bereich in einer Wohnung passiert, wie z. B. eine Großpflegestelle.

Der Sonderbautatbestand führt zum Genehmigungsverfahren nach § 65 BauO Bln, es sind Bauvorlagen
einzureichen und es ist ein Brandschutznachweis erforderlich, der bauaufsichtlich zu prüfen ist.

Beispielsweise bei Nutzungsänderungen können Kinderläden ein geringfügiges oder technisch
einfaches Vorhaben darstellen. Gemäß § 66 Abs. 2 BauO Bln müssen die Bauvorlagen nicht von einem
bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser unterschrieben sein. für die Prüfung des Brandschutznach-
weises wird in der Regel für ein geringfügiges Vorhaben nur die Mindestgebühr, derzeit zweimal 71 EUR
anfallen (siehe § 29 Abs. 2 Bautechnische Prüfungsverordnung - BauPrüfV).

(Siehe auch Antwort im FAQ auf die Frage "Wann ist ein Kinderladen ein Sonderbau")

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/20070607_bauobln.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/20070607_bauobln.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/BauPruefV2010Lesefassung.pdf
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Für Tageseinrichtungen für Kinder müssen nach § 5 Abs. 2 der Verordnung über den Betrieb baulicher
Anlagen (BetrVO) Brandsicherheitsschauen durchgeführt werden.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 53.4 der Als behandelt.    Stand   04-2010

§ 52 Erleichterungen bei der Genehmigung von Sonderbauten
Unter TOP 52.5 der 52. Amtsleitersitzung am 13. September 2006 war unter 1. zum Verfahren allgemein
ausgeführt worden, dass bei Sonderbauten mit der Baugenehmigung alle Erleichterungen gemäß §
52 Abs. 1 Satz 2 BauO Bln  zugelassen sind. Ein Antrag für die Zulassung von Abweichungen ist nicht
erforderlich; ein Abweichungsbescheid wird nicht erteilt.

Es ist die Frage gestellt worden, ob damit alle Abweichungen gemeint sind oder nur die, die mit dem
Sonderbau im direkten Zusammenhang stehen. Beispielsweise könne die Ausbildung des Sonderbau-
Baukörpers zu Verstößen gegen Vorschriften des § 6 BauO Bln führen, ohne dass diese durch
spezifische Sonderbaugegebenheiten bedingt seien.

Es sind alle Abweichungen gemeint. Im Baugenehmigungsverfahren wird nicht zwischen wegen der
Sonderbaueigenschaft möglichen Erleichterungen und Abweichungstatbeständen aus anderen Gründen
unterschieden. Im Rahmen der Baugenehmigung für einen Sonderbau wird also eine abschließende
Ermessensentscheidung getroffen, welche Erleichterungen für die Abweichung von Vorschriften
zugelassen werden. Es bedarf keiner Beantragung und Zulassung weiterer Abweichungen.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 56.6 der Als behandelt.    Stand 12/2012

§ 52 Erleichterungen für Sonderbauten
Können gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 2 BauO Bln Erleichterungen gewährt werden, ohne dass eine
Abweichung von § 6 Abs. 2 BauO Bln erteilt wird ?

Bei Sonderbauten ist die Erteilung von Abweichungen ausgeschlossen.
Erleichterungen sind Ermessensentscheidungen, die auch hinsichtlich des § 6 BauO Bln -
Abstandsflächen- im Einzelfall zu entscheiden sind und gewährt werden können. Die Randbedingungen
wie Nachbarbeteiligung und eventuelle Eintragung einer Baulast sind einzuhalten. Erleichterungen
müssen nicht beantragt bzw. beschieden werden, sie sind jedoch zu dokumentieren. Es wurde darauf
hingewiesen, dass die in § 52 Abs.1 BauO Bln unter Nr. 1-22 aufgeführten Erleichterungstatbestände
nicht abschließend sind.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.     Stand 12/2012

§ 52 Genehmigungsfreistellung/Erleichterungen bei Garagen mit mehr als 100 m² Grundfläche
Nach der AV Mustervorschriften hat der Prüfingenieur für Brandschutz die Muster-Sonderbauvorschriften
bei der Prüfung der Brandschutznachweise zu Grunde legen. Die Muster-Sonderbauvorschriften
dienen nur als Hilfestellung für die Beurteilung des Brandschutznachweises; sie beinhalten für Regel-
Sonderbauten bereits die erforderlichen höheren Anforderungen und auch die möglichen Erleichterungen
in Form einer Brandschutzkonzeption, die mit der AV Mustervorschriften allerdings nicht ?verbindlich
vorgegeben" werden. 

Die Muster-Garagenverordnung enthält auch andere Regelungen, die nicht mit dem Brandschutz in
Verbindung stehen, wie Festlegungen zu Stellplatz- und Fahrgassenbreiten, Rampenneigungen usw.
Diese Festlegungen sind als anerkannte Regeln der Technik aufzufassen und für die Beurteilung von
Garagen mit einer Nutzfläche von mehr als 100 m² im Verfahren nach § 52 BauO Bln zu Grunde zu
legen; dadurch kann auch ein einheitliches Verwaltungshandeln gewährleistet werden. Auf dieser
Grundlage muss beurteilt werden, ob besondere Anforderungen gestellt werden müssen oder
Erleichterungen zugelassen werden können. In den Verfahren nach §§ 63, 64 BauO Bln werden Rampen

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/20071010_betrvo.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/20071010_betrvo.pdf
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und Bewegungsflächen von Tiefgaragen bauaufsichtlich nicht geprüft, die Einhaltung der allgemein
anerkannten technischen Regeln wird vorausgesetzt, um die Anforderungen an die Verkehrssicherheit
einzuhalten. Bei Verstößen kann die Bauaufsichtsbehörde gemäß § 58 BauO Bln als Ordnungsbehörde
tätig werden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 73.9 der Als behandelt.    Stand 04/2014

§ 52 BauO Bln und § 33 BauO Bln - Eine Rutsche als zweiter baulicher Rettungsweg?
Ist eine Rutsche/Rettungsschlauch als zweiter baulicher Rettungsweg (hier z. B. für eine
Kindertagesstätte) zulässig, wenn ein Prüfingenieur für Brandschutz dieses akzeptiert?

Ist die Prüfingenieurin/der Prüfingenieur für Brandschutz nach eingehender Prüfung und nach Würdigung
der ggf. abgegebenen Stellungnahme der Berliner Feuerwehr zu diesem Ergebnis gelangt, hat es damit
sein Bewenden.
In der Regel wird der zweite Rettungsweg aus dem Geschoss einer Kindertageseinrichtung, das
nicht zu ebener Erde liegt, baulich herzustellen sein (weitere notwendige Treppe). Aus einem ersten
Obergeschoss ist anstelle einer weiteren Treppe auch eine verkehrssichere Rutsche vertretbar, wenn
zusätzlich die Erreichbarkeit dieses Geschosses über Rettungsgeräte der Feuerwehr gegeben ist.
Werden die Räume jedoch als Kinderkrippe benutzt, ist davon auszugehen, dass die Kinder einzeln
getragen werden müssen; daraus ergibt sich die Notwendigkeit, in diesem Fall beide Rettungswege aus
dem Geschoss als Treppen auszubilden, sodass sie vom Betreuungspersonal wiederholt - also in beiden
Richtungen - begangen werden können. Die Zustimmung der Berliner Feuerwehr hat vorzuliegen.

Ist es zulässig, den zweiten baulichen Rettungsweg generell über Rutschen sicherzustellen, z. B. im
Geschosswohnungsbau?

Ein bauordnungsrechtlich erforderlicher baulicher Rettungsweg kann durch die Anbringung eines
Rettungsschlauches/Rutsche generell nicht ersetzt werden. Dieses gilt auch für den zweiten
Rettungswegs-Weg über die Rettungsgeräte der Feuerwehr.

Dieser Beitrag wurde behandelt in ALS 74 TOP 4. Stand 07/2015

§ 52 Was ist bei Alarmierungs- und Brandmeldeanlagen in Kindertagesstätten zu beachten?
Bei Neubauten und Grundsanierungen von Kindertagesstätten (Kitas) sind die folgenden Vorgaben des
anlagentechnischen Brandschutzes umzusetzen:

1. Alarmierungsanlagen (Hausalarmanlagen) sind in übersichtlichen Kitas nicht erforderlich, sie können
nur bei ausgedehnten und unübersichtlichen, mehrgeschossigen Kitas in Betracht kommen.

2. Ist die Installation einer Alarmierungsanlage (Hausalarmanlage) aufgrund der unter Nr. 1 genannten
baulichen Gegebenheiten unabweisbar, so gelten folgende Bedingungen:

Es ist eine Hausalarmanlage (HAA) zu errichten, mit der im Gefahrenfall die Räumung der Kita eingeleitet
werden kann (Hausalarmierung). Das Alarmsignal muss sich von anderen evtl. vorkommenden Signalen
unterscheiden und in jedem Raum der Kita gehört werden können. Das Alarmsignal muss mindestens
an einer während der Betriebszeit der Kita ständig besetzten oder an einer jederzeit zugänglichen Stelle
innerhalb der Kita (Alarmierungsstelle) ausgelöst werden können. An der Alarmierungsstelle muss sich
ein Telefon befinden, mit dem jederzeit Feuerwehr und Rettungsdienst unmittelbar alarmiert werden
kann. An dieser Alarmierungsstelle ist als Auslösevorrichtung ein Druckknopfmelder (DKM) in der
Gehäusefarbe "blau" (RAL 5005) mit der Aufschrift "Hausalarm" vorzusehen.

Diese Vorgaben sind umzusetzen, indem die HAA mit ihren Bauteilen Auslösevorrichtungen,
Alarmierungseinrichtungen (Signalgeber) und Zentralentechnik einschließlich der Stromversorgung sowie
den Übertragungswegen (Primärleitungen) in Anlehnung *) an die Norm DIN 14675 und Normenreihe
DIN VDE 0833 zu errichten ist. Die Bauteile müssen der Produktnormreihe DIN EN 54 entsprechen. Die
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Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) und weitere zutreffende technische Regeln gelten dagegen
uneingeschränkt.

Als Alarmsignal zur Räumung ist ein DIN-Ton nach DIN 33404-3 zu übertragen. Als Signalgeber werden
Sirenen empfohlen.

Der Aufstellungsort der Zentralentechnik einer Hausalarmanlage (siehe dazu MLAR - Stand 2005,
Abschnitt 5.2.2) muss mittels eines Brandmelders überwacht werden, wie in DIN 14675 beschrieben.

3. Besteht abweichend von der unter Nr. 1 genannten Regel die unabweisbare Forderung nach
Überwachung auf Entstehungsbrände in bestimmten Bereichen einer Kita durch automatische
Brandmelder (Schutzumfang nach Kategorie 1, 2 oder 3) als Kompensationsmaßnahme, ist eine
Brandmeldeanlage (BMA) nach DIN 14675 in Verbindung mit den Normenreihen DIN VDE 0833 und
EN 54 zu installieren. Dabei ist unerheblich, ob die BMA auf die konzessionierte Empfangsanlage in
der Leitstelle der Berliner Feuerwehr aufgeschaltet ist oder nicht. Grundsätzlich ist keine Aufschaltung
vorzusehen.

Die Zentralentechnik dieser Brandmeldeanlage realisiert dann auch die Funktion der Zentrale der
Alarmierungsanlage (Hausalarmzentrale), indem die Alarmierungseinrichtungen (Signalgeber)
angesteuert werden.

4. Die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen für die Planung, Errichtung, Prüfung durch einen
Sachverständigen, Abnahme und Inbetriebnahme sowie den späteren Betrieb der Anlagen müssen
festgelegt und dokumentiert werden. Dazu sind die Kompetenznachweise in Form von Zertifizierungen
nach DIN 14675 rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Leistungsphasen einzuholen und zum Abschluss zu
den Bestandsunterlagen zu nehmen.

Für den Brandschutz relevante technische Anlagen und Einrichtungen (Brandmelde- und
Hausalarmanlagen oder nur Hausalarmanlagen) sind nach der Verordnung über den Betrieb von
baulichen Anlagen (Betriebs-Verordnung - BetrVO) einer sogenannten Erst- oder Abnahmeprüfung
und wiederkehrenden Prüfungen durch Prüfsachverständige für die Prüfung technischer Anlagen
nach der Bautechnischen Prüfungsverordnung - BauPrüfV zu unterziehen; diese Prüfungen durch
Prüfsachverständige sind vom Betreiber zu veranlassen.

Die Instandhaltung der Anlagen muss nach den Anforderungen in der DIN VDE 0833 durch Fachfirmen
erfolgen. Dazu sind Instandhaltungsverträge zu schließen, die insbesondere die geforderten
vierteljährlichen Inspektionen bzw. die jährliche Wartung beinhalten. Dazu sind die Musterverträge des
"Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen" (AMEV) zu
verwenden.

*) Die Einschränkung "in Anlehnung" meint, dass nicht alle Forderungen aus den aufgeführten Normen
(DIN VDE 0833 und DIN 14675), die eigentlich Normen der Gefahrenmeldetechnik sind, für eine
Alarmierungsanlage zutreffen bzw. zweckmäßig sind. Insbesondere die Anzahl und Verortung der
Auslösevorrichtungen ist dem Zweck entsprechend bei Alarmierungsanlagen anders vorzusehen, als bei
einer Gefahrenmeldeanlage.
Somit ist klargestellt, dass die häufig formulierte Forderung, ähnlich der in der DIN VDE 0833-2,
"Handfeuermelder müssen in den Flucht- und Rettungswegen, zumindest an allen Ausgängen, installiert
werden.", für Hausalarmanlagen, die nach dem Wortlaut in Nr. 2 Abs. 2 zu konfigurieren sind, nicht
zutreffend sein kann. Alarmierungsstellen (Montageorte der DKM) können auch nur dort sein, wo sich
Telefone befinden (z. B. Diensträume, Aufenthaltsräume der Mitarbeiter).
Eine Überhöhung bei der Konfiguration der HAA entgegen der bauordnungsrechtlichen Mindestforderung
widerspricht der Landeshaushaltsordnung (LHO) und ist somit unzulässig.

Stand: 03/2016
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§ 52 Rauchwarnmelder nicht für den Einsatz in Sonderbauten vorsehen

Rauchwarnmelder (RWM) nach der europäisch harmonisierten Bauproduktnorm DIN EN 14604 sind für
den Einsatz in Wohnungen und Wohnhäusern konzipiert. Sie sind gemäß der Anwendungsnorm DIN
14676 innerhalb der Wohneinheit in Wohnräumen, Schlafzimmern, Kinderzimmern und Fluren, die als
Fluchtwege dienen, einzusetzen. Sie können aber auch in Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung (z. B.
in Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder
Behinderung) eingesetzt werden. Eine wohnungsähnliche Nutzung liegt auch bei Beherbergungsstätten
mit weniger als 12 Gästebetten vor.

Die Schutzfunktion eines RWMs besteht ausschließlich darin, entstehenden Brandrauch in einem Raum
zu erkennen. Zusätzlich aber soll der RWM mittels einer eingebauten Warneinrichtung (akustischer
Signalgeber) die in demselben Raum anwesenden Personen so frühzeitig vor Brandrauch und Bränden
warnen, dass diese dem Gefahrenereignis angepasst reagieren können. Durch den Einsatz von RWM
sollen Wahrnehmungsgrenzen der menschlichen Physiologie überbrückt werden, weil der Mensch im
Schlaf keinen Brandrauch und Brandgase wahrnehmen kann. Der Schutzbereich des RWM ist eng
gefasst, nämlich beschränkt auf den Installationsraum bzw. den Bereich, den er unmittelbar überwacht.
In der DIN EN 14604 gibt es keine Anforderung und somit keinen Nachweis der "Betriebszuverlässigkeit
einer Vernetzung". Daraus folgt, dass die dauerhafte Betriebssicherheit der Vernetzung, funk- oder
drahtgebunden, nicht nachgewiesen werden kann. Folgerichtig bescheinigt die CE-Kennzeichnung der
RWM nicht die Dauerhaftigkeit und Betriebszuverlässigkeit der Vernetzung.

Demnach sind RWM nicht geeignet in folgenden Sonderbauten installiert zu werden: ·Büro- und
Verwaltungsgebäude mit Räumen von mehr als 400 qm Grundfläche, Versammlungsstätten,
Beherbergungsstätten, Krankenhäuser, Heime, Pflegeheime und Hospize, Kindertagesstätten, Schulen,
Hochschulen und ähnliche Einrichtungen. Dies gilt auch für RWM mit Funk-Vernetzung, die gemäß VdS
3515 geprüft worden sind.

Brandmeldeanlagen sowie Alarmierungsanlagen (Hausalarmanlagen), die aufgrund
bauordnungsrechtlicher Anforderungen zu installieren sind, müssen unter Verwendung von Komponenten
nach der Normenreihe EN 54 hergestellt werden. Das Aufschalten von RWM auf diese Anlagen ist nicht
erlaubt.

Bei der Erarbeitung und Prüfung von Brandschutznachweisen für Bauvorhaben, die mit öffentlichen
Mitteln errichtet werden, sind ausschließlich die bauordnungsrechtlichen Mindeststandards
zu fordern. Die über die bauordnungsrechtlich geforderten Mindeststandards hinausgehende
"Erhöhung des Sicherheitsniveaus" durch zusätzlichen Einbau von RWM ist mit Verweis auf die
Landeshaushaltsordnung (LHO) grundsätzlich unzulässig.

Dieser Beitrag wurde als Einzelthema erstellt. Stand: 03/2016

§ 52 - Schulen - Zusammenfassung von Unterrichtsräumen zu "Cluster"

Nach den Ausführungsvorschriften zu § 52 der Bauordnung für Berlin (AV Mustervorschriften) vom 09.
Dezember 2009 (ABl. 2009 S. 2804) ist die Muster-Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an
Schulen (Muster-Schulbau-Richtlinie - MSchulbauR) zu beachten. 

In Schulen können Unterrichtsräume mehrerer Jahrgangsstufen oder Klassenzüge als räumliche Einheit
zu einem "Cluster" zusammengefasst werden, der eine brandschutztechnische Nutzungseinheit darstellt.
Die zwischen den Unterrichtsräumen vorhandenen Erschließungsflächen können um offene Bereiche
ergänzt werden und mit diesen zusammen als Dispositionsflächen für temporäre Erweiterungen der
Unterrichtsräume zur Verfügung stehen (siehe Abbildungen 1 und 2). Die Größe dieser "Cluster" darf
nicht mehr als 400 m² Brutto-Grundfläche betragen. Abweichend von der MSchulbauR sind innerhalb
dieser "Cluster" notwendige Flure nicht erforderlich; beide Ausgänge eines "Clusters" müssen zu
Ausgängen ins Freie oder zu notwendigen Treppenräumen, ggf. über brandlastfreie notwendige Flure
führen.
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Abbildung 1: Skizze eines "Clusters" mit einer Größe bis zu 400 m². Die Dispositionsfläche für temporäre
Erweiterungen ist mit blauer Farbe hervorgehoben.

Um eine möglichst große Transparenz und Variabilität zu erzielen, sollen die Klassenraumwände mit
Verglasungen ausgestattet werden und bei Bedarf mit verschiebbaren Elementen zu öffnen sein.

Abbildung 2: Skizze eines "Clusters" mit einer Größe bis zu 400 m². Die Dispositionsfläche für temporäre
Erweiterungen ist mit blauer Farbe hervorgehoben.

Es dürfen aber auch mehrere "Cluster" aneinander gereiht werden (siehe Abbildungen 3 und 4). Dabei ist
zu beachten, dass aus jedem "Cluster" ein Ausgang ins Freie oder in einen notwendigen Treppenraum
innerhalb von 35 m erreichbar sein muss. Der zweite Rettungsweg darf dann über weitere "Cluster"
geführt werden, die jeweils über einen Ausgang ins Freie oder zu notwendigen Treppenräumen, ggf.
über brandlastfreie notwendige Flure, verfügen müssen. Zwischen den aneinandergereihten "Clustern"
ist eine feuerwiderstandsfähige Trennwand auszuführen. Die Türöffnung muss eine feuerhemmende,
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rauchdichte und selbstschließende Tür haben. Diese Anforderung wird mit einer Tür der Klasse T 30 RS
erfüllt. Während des Schulbetriebs ist sicher zu stellen, dass diese Tür nicht verschlossen ist.

Abbildung 3: Skizze von 2 hintereinander gereihten "Clustern", jeweils mit einer Größe von maximal
400 m², zwischen denen eine feuerwiderstandsfähige Trennwand (rote Markierung) angeordnet ist. Die
Dispositionsflächen für temporäre Erweiterungen sind mit blauer Farbe hervorgehoben.

Abbildung 4: Skizze von 4 aneinander gereihten "Clustern", jeweils mit einer Größe von maximal 400
m², zwischen denen feuerwiderstandsfähige Trennwände (rote Markierung) angeordnet sind. Der erste
Rettungsweg jedes "Clusters" führt zu Ausgängen ins Freie oder zu notwendigen Treppenräumen, ggf.
über brandlastfreie notwendige Flure; der zweite Rettungsweg führt über ein weiteres "Cluster".

Um das Risiko der Nutzung der "Cluster" zu reduzieren, ist die Alarmierungsanlage (Hausalarmanlage)
besonders auszubilden und es sind an den Ausgängen der "Cluster" Feuerlöscher zu installieren.

Für die Alarmierungsanlage sind an den Ausgängen jedes Clusters als Auslösevorrichtungen
Druckknopfmelder (DKM) in der Gehäusefarbe "blau" (RAL 5005) mit der Aufschrift "Hausalarm"
vorzusehen, die bei Betätigung nur innerhalb des betreffenden Clusters ein Alarmsignal auslösen. Es
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muss in jedem Raum des Clusters gehört werden können. Das Betätigen von Auslösevorrichtungen in
den Clustern und die damit ausgelöste Alarmierung in dem jeweiligen Cluster ist durch eine geeignete
Anzeigevorrichtung an einer während der Betriebszeit der Schule besetzten Stelle optisch und akustisch
zu signalisieren. Diese Stelle ist nach MSchulbauR als Alarmierungsstelle einzurichten, von der ggf. die
Räumung der gesamten Schule bzw. des ganzen Gebäudes durch Betätigung eines Druckknopfmelders
eingeleitet werden kann.

Es wird empfohlen, dass das akustische Signal (i. d. R. Summer) aus der Anzeigevorrichtung mittels
eines Tasters "Aus" abgeschaltet werden kann. Die Informationen zur Lage der Bereiche, in denen der
Alarm ansteht, muss jedoch bis zur Zurücksetzung des Alarms oder der Alarme an der Zentrale der
Alarmierungsanlage weiterhin auf der Anzeigevorrichtung sichtbar sein.

In den Brandschutzordnungen sind besondere Handlungsanweisungen für Lehrer, Erzieher und
Mitarbeiter zu verankern, die sich aus der nur clusterweisen Alarmierung ergeben, wenn die
dortigen Auslösevorrichtungen der Hausalarmanlage betätigt werden.

Der Beitrag wurde als Einzelthema behandelt.     Stand: 04/2016

Die am Bau Beteiligten
§ 53 Grundpflichten

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 54 Bauherrin oder Bauherr

§ 54 Rechtsgrundlage der Bauleiterbenennung

Nach welcher Bestimmung fordert die Bauaufsichtsbehörde die Bauleiterbenennung in dem Verfahren
nach § 63 BauO Bln?

In § 54 Abs. 1 Satz 4 BauO Bln ist die Grundverpflichtung der Bauherrin oder des Bauherrn, vor
Baubeginn die Bauleiterin oder den Bauleiter zu benennen oder einen Wechsel dieser Person während
der Bauausführung der Bauaufsichtsbehörde gegenüber unverzüglich bekannt zu geben, geregelt.
Dies gilt für alle nicht verfahrenfreien Vorhaben. Insofern greift bei Nichtbeachtung der § 83, Abs. 1, Nr. 6
BauO Bln (Ordnungswidrigkeit).

Aus § 54 Abs. 1 Satz 4 und § 63 Abs. 5 Satz 2 i. V. m. § 71 Abs. 6 BauO Bln ergibt sich, dass vor
Baubeginn auch die Bauleiterin oder der Bauleiter benannt werden muss .

Zitat § 54 BauO Bln:

" § 54 Bauherrin oder Bauherr
(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines nicht
verfahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach Maßgabe
der §§ 55 bis 57 zu bestellen, soweit sie oder er nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen nach
diesen Vorschriften geeignet ist.
Der Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen außerdem die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften
erforderlichen Anträge, Anzeigen und Nachweise.
Ein Wechsel der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers hat die Bauherrin oder der Bauherr
der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen. Sie oder er hat vor Baubeginn den Namen der Bauleiterin
oder des Bauleiters und während der Bauausführung einen Wechsel dieser Person unverzüglich der
Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen.
Wechselt die Bauherrin oder der Bauherr, hat die neue Bauherrin oder der neue Bauherr dies der
Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
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(2) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrin oder Bauherr auf, so kann die
Bauaufsichtsbehörde verlangen, dass ihr gegenüber eine Vertreterin oder ein Vertreter bestellt wird, die
oder der die der Bauherrin oder dem Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden
Verpflichtungen zu erfüllen hat.
Im Übrigen findet § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
(VwVfG) entsprechende Anwendung."

.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt    Stand   04-2012

§ 55 Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser

Kein Eintrag
Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 56 Unternehmerin oder Unternehmer

Kein Eintrag
Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 57 Bauleiterin oder Bauleiter

§ 57 Definition: Sachkunde und Erfahrung
Was bedeutet die "erforderliche Sachkunde und Erfahrung" eines Bauleiters gem. § 57 Abs. 2 BauO Bln?

Eine Prüfung der Qualifikation eines Bauleiters durch das BWA ist nicht erforderlich.
Die in § 57 BauO Bln beschriebene "erforderliche Sachkunde und Erfahrung" sind
Grundsatzanforderungen.
Je nach Art und Größe eines Bauvorhabens ergeben sich daraus Anforderungen, die ein Bauleiter zu
erbringen hat.
Durch seine Unterschrift auf der Erklärung macht die Person deutlich, das sie über die nötige Sachkunde
verfügt. Die Angabe der Berufsbezeichnung auf der Erklärung ist nicht zwingend.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.   Stand  04-2012

Bauaufsichts- behörden, Verfahren
Bauaufsichtsbehörden
§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden

§ 58 Verwaltungsverfahren - Beseitigung baurechtswidriger Wohnnutzung
Das OVG hat in seiner Entscheidung - OVG 2 B 36.88 - vom 16. Februar 1990 festgestellt, dass
zivil-rechtliche Hindernisse eines Mietvertrages nicht die ordnungsbehördliche Grundverfügung zur
Beseitigung einer baurechtswidrigen Wohnnutzung berühren, sondern lediglich die Zulässigkeit ihres
zwangsweisen Vollzugs.

Grundsätzlich hat die Bauaufsichtsbehörde zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, eine baurechtswidrige
Nutzung auf weniger einschneidende Weise als durch eine Räumungsanordnung zu beenden. in diesem
Zusammenhang kann auch die Kündigung eines Mietvertrages durch den Vermieter in Betracht kommen,
wenn dieser hierzu bereit ist und gemäß § 564 Abs. 1 BGB ein berechtigtes Interesse an der Kündigung
geltend machen kann. Nach Auffassung des Gerichts liegt ein solches berechtigtes Interesse auch dann
vor, wenn die Bauaufsichtsbehörde vom Vermieter nach § 4 Abs. 8 Satz 1 WoBindG die Kündigung
des Mietverhältnisses verlangt. In einem solchen Fall ist eine Kündigungsanordnung gegenüber dem
Vermieter nicht nur rechtlich möglich, sondern auch unerlässlich, um einer auf die Baurechtswidrigkeit
einer Wohnnutzung gestützten Kündigung eines Mietverhältnisses zum Erfolg zu verhelfen.
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Ferner enthält das Urteil auch allgemeingültige Aussagen zur Frage des Anspruchs auf
Gleichbehandlung.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 6.4 der Als behandelt.   Stand  02-2011

§ 58 Genehmigungsbehörde für Gebäude auf planfestgestelltem Gelände

Zur Frage, ob das BWA die Genehmigungsbehörde für Gebäude auf planfestgestelltem Gelände und
für die sich daraus ergebenden Fahrradstellplätze (z. B. bei der Errichtung von Bahnhöfen) ist, wird
folgendes ausgeführt:
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln befasst sich nicht mit Zuständigkeiten, sondern lediglich mit dem
Anwendungsbereich der Bauordnung. Die Zuständigkeit ist in § 58 Abs. 1 Satz 1 BauO Bln
und ggf. weiteren Vorschriften außerhalb der Bauordnung geregelt. Damit das BWA überhaupt
Genehmigungsbehörde im Sinne der Bauordnung sein kann, muss deren Anwendungsbereich eröffnet
sein.
Durch § 1 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln ist lediglich der Anwendungsbereich für Anlagen des öffentlichen
Verkehrs einschließlich Zubehör, Nebenanlagen und Nebenbetrieben ausgeschlossen, nicht jedoch für
Gebäude.
Daher gilt die Bauordnung z. B. auch für die Errichtung von Bahnhofsgebäuden. Das gilt sowohl für
Bahnhöfe der Deutschen Bahn AG als auch der S-Bahn Berlin GmbH. Ob ein Gelände durch einen Plan
festgestellt ist, ist hierbei erst einmal unerheblich.
Im Bereich der Eisenbahnen sind allerdings von der Anwendung der Bauordnung ausgeschlossen die
Bahnanlagen. Das sind alle Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, der Abwicklung und Sicherung des
Eisenbahnverkehrs zu dienen, z. B. Gleisanlagen, Dämme, Brücken und Leitungen sowie Anlagen
der Personen- und Güterabfertigung. Hierzu rechnen aber auch Parkplätze auf dem Gelände eines
Bahnhofs (vgl. Wilke in Bauordnung für Berlin, Kommentar, 6. Auflage 2008, § 1 RNr. 43). Hierbei dürfte
unerheblich sein, ob es sich um Parkplätze für PKWs oder Fahrräder handelt. Daher sind in diesem
Fall die Regelungen der Bauordnung über die Fahrradstellplätze nicht anzuwenden. Etwas anderes gilt
jedoch für Fahrradstellplätze, die nicht dem Eisenbahnverkehr dienen. So richtet sich z. B. die Herstellung
von Fahrradstellplätzen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Supermarktes auf dem Bahngelände
sehr wohl nach § 50 BauO Bln.
Die Zuständigkeit des BWA für die Baugenehmigung ist auch stets ausgeschlossen, wenn und
soweit Spezialgesetze eine anderweitige Zuständigkeit regeln. So findet bei Neubauten von U-
Bahnen ein Planfeststellungsverfahren nach den §§ 28 ff PBefG statt; der Planfeststellungsbeschluss
ersetzt alle anderen behördlichen Entscheidungen, also auch die Baugenehmigung (vgl. § 75 Abs.
1 Satz 1 VwVfG) (vgl. Wilke oben am angegebenen Ort, RNr. 53). Dasselbe gilt für die durch Plan
festgestellten Betriebsanlagen der Eisenbahn nach § 18 AEG. Daher muss immer geprüft werden, wie
weit der Planfeststellungsbeschluss reicht. Alle Gebäude, die dort nicht erfasst sind, könnten durch die
Bauaufsichtsbehörde genehmigt werden.
Im Ergebnis kann das BWA also der Sache nach Genehmigungsbehörde für Gebäude auf einer durch
einen Plan festgestellten Fläche sein. Bei der Errichtung von Bahnhöfen finden jedoch die Regelungen
über Fahrradstellplätze keine Anwendung, soweit die Parkplätze als Teil der Anlagen des öffentlichen
Verkehrs im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 2 BauO Bln anzusehen sind.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 66.14 der Als behandelt.   Stand 02-2011

§ 59 Verarbeitung personenbezogener Daten

§ 59 Berliner Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Durch das am 15. Oktober 1999 erlassene Gesetz zur Förderung der Informationsfreiheit im Land Berlin
sollte ein umfassendes Akteneinsichtsrecht geschaffen werden, so dass jeder Bürger ohne Angabe von
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Gründen Akteneinsicht in beliebige Verwaltungsakten nehmen kann. Bei näherem Hinsehen ergibt sich
jedoch, dass das Gesetz so zahlreiche Ausnahmen vorsieht, dass kaum praktische Anwendungsfälle
denkbar sind, in denen über die bislang bestehenden Regelungen hinaus Akteneinsicht zu gewähren ist.

Im Wesentlichen kann ein Antrag auf Akteneinsicht aus folgenden Gründen abgelehnt werden:

• bei Offenbarung personenbezogener Daten, wenn schutzwürdige Belange der Betroffenen
entgegenstehen

• bei Offenbarung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen oder wenn ein nicht nur unwesentlicher
wirtschaftlicher Schaden entstehen kann

• wenn der Erfolg einer bevorstehenden behördlichen Maßnahme vereitelt würde
• bis zum Abschluss eines Verwaltungsverfahrens für Entwürfe zu Entscheidungen und Arbeiten zu

ihrer unmittelbaren Vorbereitung
• wenn sich der Inhalt der Akten auf die Beratungen des Senats oder der Bezirksämter oder deren

Vorbereitung bezieht
• wenn sich der Akteninhalt auf den Prozess der Willensbildung innerhalb oder zwischen Behörden

bezieht

Der Antragsteller muss zudem die Akte, in die er Einsicht nehmen will, hinreichend genau bezeichnen.
Allgemeine Anfragen können wie bisher durch mündliche Auskünfte oder Übersendung von
Informationsmaterial beantwortet werden.

Soll Akteneinsicht in Akten gewährt werden, die schutzwürdige personenbezogene Daten oder Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnisse enthalten, muss zuvor dem Betroffenen, dessen personenbezogene Daten
Gegenstand der Akteneinsicht sein sollen, innerhalb einer Frist von zwei Wochen Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben werden (vgl. § 14 Abs. 2 IFG). Beschließt die Behörde daraufhin gleichwohl,
Akteneinsicht zu gewähren, ist dies auch dem Betroffenen mitzuteilen. Er hat nunmehr die Möglichkeit,
gegen die Entscheidung Widerspruch einzulegen.

Eine Anhörung des Betroffenen ist jedoch nur erforderlich, wenn sich das Akteneinsichtsrecht des
Antragstellers ausschließlich aus dem IFG ergibt. Kann jemand aufgrund anderer Rechtsvorschriften
Akteneinsicht verlangen, etwa als Beteiligter in einem Verwaltungsverfahren, so ist wie bisher
ohne weiteres Akteneinsicht zu gewähren. Das IFG hat nicht zum Ziel, bereits bestehende
Akteneinsichtsrechte einzuschränken.

Falls Akteneinsicht verweigert wird, kann auch der Antragsteller gegen die Entscheidung Widerspruch
einlegen. Es ist daher erforderlich, eine zentrale Stelle zur Bearbeitung von Widersprüchen zu
bestimmen.

Für die Gewährung von Akteneinsicht gibt es eine ausführliche Gebührenregelung in derAnlage
zur Verwaltungsgebührenordnung (Tarifstelle 1004) Im Übrigen kann die Akteneinsicht nur im Rahmen
der bestehenden räumlichen und personellen Möglichkeiten gewährt werden. Es besteht kein Anspruch
auf Akteneinsicht rund um die Uhr oder in eigens dafür zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten.

Die Senatsverwaltung für Inneres hat mit Datum vom 16.11.1999 unter dem Aktenzeichen I A 1 - 9201/48
ein Rundschreiben mit näheren Hinweisen zur Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes gefertigt.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 36.3 der Als behandelt.    Stand  03-2011

§ 59 Übermittlung von Daten

Von der für den Artenschutz zuständigen Mitarbeiterin wird beklagt, dass sie von der Bauaufsicht zwar
über den Eingang eines Bauantrags informiert wird, aber nicht über eine Abrissanzeige oder eine
Baubeginnanzeige. Die Bauaufsicht berufe sich auf § 16 BauVerfVO.
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Die Übermittlung von Daten, die die Bauaufsichtsbehörden erhalten, ist in § 59 Abs. 2 BauOBln geregelt.
Ist eine Fachbehörde nicht ohnehin am Verfahren beteiligt, ist die Datenübermittlung zulässig, wenn
sie diese zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigt, § 59 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 BauOBln. Da der
Artenschutz nach Abriss einer Anlage bzw. nach Baubeginn und damit in der Regel nach Zerstörung
eines Lebensraumes schwer durchzuführen ist, können die für den Artenschutz zuständigen Behörden
über diese Zeitpunkte informiert werden.

Ein Rückgriff auf die Regelung in § 16 BauVerfVO (Abs. 2 Nr. 3 und 4) ist also nicht notwendig.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 53.16 der Als behandelt.     Stand 03-2011

Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit

§ 60 Grundsatz

§ 60 ff BauO Bln Wie verhalten sich die Genehmigungsverfahren und Zuständigkeit im Falle von
Laboren zueinander?

Die Genehmigungspflicht nach Bauordnungsrecht ist in §§ 60 ff. BauO Bln geregelt.

Ist nach diesen Vorschriften die Erteilung einer Baugenehmigung (oder einer Abweichung oder
Zustimmung und Bauüberwachung bzw. eine Genehmigungsfreistellung) vorgesehen, muss das
Konkurrenzverhältnis zu anderen Genehmigungsverfahren untersucht werden.

Zum einen kann nach § 61 BauO Bln ein anderes Genehmigungsverfahren vorrangig sein.

Zum anderen kann sich aus anderem Fachrecht, insbesondere des stets vorrangigen Bundesrechts, eine
andere Zuständigkeit ergeben, so z. B. bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren.

Für eine nach dem Gentechnikgesetz (GenTG) genehmigungsbedürftige Anlage wird die
Baugenehmigung durch die gentechnische Genehmigung ersetzt. Dies ergibt sich aus § 8 GenTG
und aus § 22 GenTG, der die Konzentrationswirkung, dem § 13 BImSchG entsprechend, anordnet.
Anlagen, die nach GenTG nicht genehmigungsbedürftig sind, bleiben weiterhin nach Bauordnungsrecht
genehmigungspflichtig. Im Ergebnis wird also durch die Konkurrenzregelung jeweils nur eine
Genehmigung erforderlich.

Daraus folgt, dass auch nur in den Fällen, in denen eine Baugenehmigung erforderlich ist, ein
Vorbescheid erteilt werden kann.

Für den Fall, dass ein Bauherr einen Vorbescheid wünscht -etwa um die Wahl eines Standortes zu
klären-, sei auf die Beschlüsse des Länderausschusses Gentechnik (LAG) § 22 GenTG, abgedruckt im
Kommentar Recht der Gentechnik und Biomedizin von Eberbach / Lange / Ronellenfitsch, Stand August
2001, verwiesen. In Nr. 4 Anmerkung 1 b) wird folgender Lösungsansatz beschrieben: Der Bauherr kann
einen Vorbescheidsantrag einreichen, in welchem anstelle der "Nutzung zu gentechnischen Arbeiten"
eine nicht näher konkretisierte "Labornutzung" angegeben wird. Der Bescheid entfaltet dann allerdings
auch nur Bindungswirkung im Hinblick auf die allgemeine Labornutzung.

Dieser Beitrag wurde in TOP 72.3 der Als behandelt.     Stand 05/2013

§ 60 Brandschutztechnische Prüfberichte bei Versammlungsstätten in Fliegenden Bauten

Grundsätzlich ist hier zu beachten, dass nach § 60 Abs. 1 BauOBln Fliegende Bauten nicht einer
Baugenehmigung bedürfen. Die MVStättV ist zur Beurteilung von Veranstaltungen, z. B. in einem Zelt,
nicht anzuwenden.



133

Stellt der TÜV Abweichungen von der Ausführungsgenehmigung / dem Prüfbuch fest, z. B. Einbauten,
andere Nutzungsvarianten, wird er nach § 75 Abs. 7 BauOBln ggf. Auflagen stellen und diese im zu
erteilenden vorläufigen Prüfbuch eintragen.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 52.6 der Als behandelt.     Stand 03-2011

§ 60 Belange des Arbeitsstättenrechtes nach Inkrafttreten der neuen BauO Bln

Das LAGetSi hat den Wunsch geäußert, die BWÄ sowie Bauherren und Architekten genauer über
dessen Zuständigkeit zu informieren, weil nach Inkrafttreten der neuen BauOBln in großem Umfang
Bauunterlagen mit der Bitte um Stellungnahme dort eingegangen seien.

Das Arbeitsstättenrecht drängt sich dem bauaufsichtlichen Verfahren nicht auf.

Auch vor der Veränderung des Bauordnungsrechtes u. a. durch Abschaffung der so gen.
Schlusspunkttheorie hat das LAGetSi keine Stellungnahmen an Bauherren abgegeben oder Bescheide
erteilt.

Das LAGetSi ist nach dem Verwaltungsverfahrensrecht zur Beratung verpflichtet, gibt jedoch
keine Stellungnahmen und auch keine schriftlichen Bestätigungen zur Einhaltung der in den
Arbeitsschutzrichtlinien (ASR) enthaltenen Regelungen ab, wie es vielfach erbeten wurde.

Der Wunsch der Architekten, sich gegenüber ihrem Bauherrn abzusichern, beruht auf dem privaten und
somit nicht dem öffentlichen Recht und kann daher nicht von einer Behörde gestützt werden.

Das bundeseinheitliche Arbeitsstättenrecht besteht aus dem

• Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz -
ArbSchG) als Leitvorschrift, der

• Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung -ArbStättV), ggf.
Zuständigkeitsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und den

• Arbeitstättenrichtlinien (ASR Nr. ...),

die als amtlich anerkannte technische Regeln (und als Stand der Technik) gelten.

Die ASR gelten bis max. 2010; sie werden nach und nach durch neue Regelungen des ArbStätt-
Ausschusses ersetzt. Ausnahmen bzw. Abweichungen werden nicht erteilt. Die Neuregelungen werden
nicht mehr so detailliert wie bisher formuliert, um den Verantwortlichen mehr Handlungsspielraum zu
geben und zum Bürokratieabbau beizutragen. Bauherren und Architekten müssen sich selbst informieren
und übernehmen mehr Verantwortung.

Zur Information der Interessierten dienen der Leitfaden zum Baunebenrecht der SenStadt im Internet,
Rubrik 15 - Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit -, der Hinweise zu web-
Adressen anderer Institutionen enthält, und die Infoseiten des LAGetSi, auf denen spätestens ab Oktober
2006* - themenbezogen zusammengefasst - grundsätzliche arbeitsstättenrechtliche Aussagen z. B. für
Apotheken, Frisörgeschäfte, Bäckereien, Arztpraxen u. a. zu finden sein werden.

Schon jetzt können (auch diese) Informationen über den Innendienst des LAGetSi, Fachgruppe IVD
Arbeitsstätten - Tel. 90 21 - 56 09 abgefragt werden.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 51.5 der Als behandelt.    Stand   04-2010

§ 60 Definition des Begriffs "Nachtrag zur Baugenehmigung"
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Der Begriff des Nachtrags zur Baugenehmigung ist in der Bauordnung nicht ausdrücklich enthalten.
In der Baupraxis und der dazu ergangenen Rechtsprechung wird hierunter üblicherweise die
Zulassung kleinerer Änderungen eines bereits genehmigten, aber noch nicht vollständig ausgeführten
Bauvorhabens verstanden, die das Gesamtvorhaben in seinen Grundzügen nur unwesentlich berüh-ren
(vgl. OVG Hamburg, Beschluss vom 17.03.2004 - 2 Bs 13/04 -).
Kennzeichnend für einen derartigen Nachtrag ist, dass sich die Prüfung und die Entscheidung auf die
Feststellung beschränken, dass die vorgesehenen Änderungen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften,
die im Zuge eines Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen sind, entsprechen. Für die übrigen Teile
des Bauvorhabens ergibt sich diese Feststellung aus der neben dem Nachtrag bestehen bleibenden
ursprünglichen Baugenehmigung.
Die Grenze der Geringfügigkeit ist regelmäßig dann überschritten,
- wenn durch die Änderung/en Belange, die bei der Baugenehmigung zu berücksichtigen waren
(z.B. Abstandflächen), erneut
oder
- andere Belange erstmals
so erheblich berührt werden, dass sich die Frage der Zulässigkeit des Bauvorhabens als solches neu
stellt.
In diesen Fällen bedarf es einer vollständigen neuen Baugenehmigung
Vorhaben, die als genehmigungsfreigestellt behandelt werden (vgl. § 63 BauO Bln), sind "nachtrags-
ungeeignet". Hier fehlt es an einem mit einer Baugenehmigung zugelassenen Bauvorhaben, auf die sich
die geringfügigen Änderungen beziehen könnten. Daher bedarf es bei einer geänderten Bauausführung,
sofern sie nicht verfahrensfrei ist, einer erneuten Vorlage in der Genehmigungsfreistellung.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 65.4 der Als behandelt.    -Stand  Juli  2010-

§ 60 Verzicht auf "Einwilligung des Eigentümers"

Warum wird auf "Einwilligung des Eigentümers" auf den neuen Antragsformularen zu den §§ 63, 64 und
65 verzichtet?

Die Baugenehmigung wird unbeschadet Rechter Dritter erteilt. Dieser Grundsatz gilt auch heute. Da
die Zustimmung für die Erteilung einer Baugenehmigung grundsätzlich nicht erforderlich ist, wurde aus
diesem und aus Gründen der Entbürokratisierung auf Angaben dieser Art in den Antragsformularen
zu den §§ 63, 64 und 65 verzichtet. Sofern eine Einwilligung bauaufsichtlich notwendig ist, kann diese
formlos abgegeben werden.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 218 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 60 Bautechnische Nachweise bei Verzicht auf Baugenehmigung

Kann bei Verzicht auf Erteilung einer Baugenehmigung nach § 60 Abs. 3 BauOBln auch auf die Prüfung
der bautechnischen Nachweise verzichtet werden?
.

Ja, es wird auszugsweise aus dem Rundschreiben VI D Nr. 30/2010 zitiert:
"Sofern die Bauaufsichtsbehörde nach Durchsicht der eingereichten Bauvorlagen wegen Geringfügigkeit
von der Erteilung einer Baugenehmigung gemäß § 60 Abs. 3 BauO Bln absieht, soll sie auch auf die
Erstellung der bautechnischen Nachweise nach § 67 Abs. 1 BauO Bln verzichten. In Anlehnung an § 60
Abs. 3 BauO Bln bescheidet die Bauaufsichtsbehörde gegenüber dem Bauherrn auch den Verzicht über
die Erstellung bautechnischer Nachweise; dies erfolgt sinnvoller Weise in einem Bescheid. Die Frage
nach einer Prüfung der Nachweise gemäß § 67 Abs. 2 BauO Bln erübrigt sich somit.
Sofern die Bauaufsichtsbehörde für eine nicht verfahrensfreie Nutzungsänderung mit geringfügigen
baulichen Änderungen eine Baugenehmigung erteilen will, soll sie auf die Erstellung bautechnischer
Nachweise nach § 67 Abs. 1 BauO Bln verzichten. Dieser Verzicht ist zu bescheiden."

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/rundschreiben/de/download/bauaufsicht/rs_VID_Nr.30_2010.pdf
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.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 272 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 61 Vorrang anderer Gestattungsverfahren

§ 61 Gentechnische Anlagen

Zur Umnutzung mikrobiologischer Laboratorien in Gentechnik-Labore:

Da genehmigte mikrobiologische Laborräume die gleichen baulichen und betrieblichen Anforderungen
erfüllen müssen wie für gentechnische Arbeiten genutzte Laborräume und auch vergleichbare
Sicherheitsklassen aufweisen, bedarf es bei Umnutzung der Ersteren in Letztere keiner
bauaufsichtlichen Stellungnahme im Rahmen des diesbezüglichen und vom LAGetSi durchzuführenden
Genehmigungsverfahren mit Konzentrationswirkung gemäß § 22 GenTG. Überhaupt ist die bei den
Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 6 GenTG vom LAGetSi zu prüfende Frage, ob
"andere öffentlich-rechtliche Vorschriften der Errichtung und dem Betrieb der gentechnischen Anlage
nicht entgegenstehen", von diesem in eigener Verantwortung zu entscheiden. Mit anderen Worten:
LAGetSi entscheidet, ob die Bauaufsichtsbehörde zu beteiligen ist.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 39.3 der Als behandelt.   Stand 06-2011

§ 61 Genehmigungsverfahren bei Tankstellen

Tankanlagen (Tankstellen) gehören zu den nach § 2 Abs. 7 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes
überwachungsbedürftigen Anlagen und werden nach der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) im
Rahmen eines Erlaubnisverfahrens vom LAGetSi genehmigt. Aufgrund diese Fachverfahrens bedürfen
Tankstellen nach § 61 Satz 1 Nr. 3 BauO Bln keiner Baugenehmigung, denn der Schwerpunkt der
Beurteilung liegt im Geräte- und Produktsicherheitsrecht. Durch In-Kraft-Treten der BetrSichV ist das
LAGetSi für Tankanlagen zuständig.
Die Erlaubnis für VbF-Anlagen, die bisher von den Bauaufsichtsbehörden (ZustKatOrd Nr. 5) erteilt
wurde, gibt es nicht mehr.
Anlagen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 BetrSichV (entzündliche, leichtentzündliche, hochentzündliche
Flüssigkeiten) fallen gemäß ZustKatOrd Nr. 24 Abs. 2 in die Zuständigkeit des LAGetSi.
Die Bauaufsichtsbehörde kann vom LAGetSi beteiligt werden und erhält dann ein Exemplar des
Antrags der Tankstellenanlage. Dabei richtet sich der Umfang der Prüfung des Bauordnungs- und
Bauplanungsrechts für den Hochbauteil (Halle, Werkstatt, Verkauf, Laden, Werbung usw.) nach
dem jeweiligen Verfahren, das ansonsten bei der Bauaufsichtsbehörde durchzuführen wäre. Die
Bauaufsichtsbehörde erarbeitet eine Baugenehmigung in Form einer Stellungnahme, die dem LAGetSi
übermittelt wird. Enthalten ist hierbei auch eine Aussage über die Baugenehmigungsgebühren
(Bauaufsichtsbehörde teilt die Gebühren mit, das LAGetSi erhebt diese). Das LAGetSi beteiligt zu
Fragen der Lagermengen und der Umweltauswirkungen Feuerwehr und Wasserbehörde etc. Aus diesem
Konglomerat wird die Erlaubnis gefertigt. Sie geht an den Betreiber mit dem Gebührenbescheid des
LAGetSi. In diesem sind die Baugenehmigungsgebühren enthalten; diese werden jedoch nicht von der
Bauaufsichtsbehörde erhoben.
.
Dieser Beitrag wurde in TOP 45.9 der Als behandelt.   Stand  11-2011

§ 61 Zuständige Genehmigungsbehörden

Zuständige Genehmigungsbehörden, denen sich das Bauordnungsrecht nach § 61 Satz 1BauO Bln
aufdrängt, sind:
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zu Nr. 1: Verfahren nach dem Berliner Wassergesetz (§§ 62 ff. BWG) und dem Wasserhaushaltsgesetz
(§§ 8 ff. WHG):
BWG und WHG
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt , Abt. VIII E
(vgl. § 85 BWG; Nr. 10 Abs. 7 ZustKatOrd)
BWG
Bezirk in Berlin, Umweltamt (vgl. § 85 BWG; Nr. 18 Abs. 10 ZustKatOrd)

zu Nr. 2: Verfahren nach dem Energiewirtschaftsgesetz (§§ 43 ff. EnWG)
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen
(vgl. Nr. 12 Abs. 9 ZustKatOrd)

zu Nr. 3: Verfahren nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) und
der Betriebssicherheitsverordnung (BetriebsSichV):
Landesamt für Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (LAGetSi)
(vgl. Nr. 24 Abs. 2 ZustKatOrd)

zu Nr. 4: Verfahren nach dem Atomgesetz (§§ 7 ff. AtomG): 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt , Abt. VIII A
(vgl. Nr. 10 Abs. 8 ZustKatOrd)
Die Gebühren für Stellungnahmen der Bauaufsichtsbehörde zu einem Vorhaben, bei dem eine anderes
Gestattungsverfahren Vorrang hat (§ 61 BauOBln) sind in Tarifstelle 11.5 BauGebO geregelt ; sie sind
von der zuständigen Genehmigungsbehörde, d.h. der den Bescheid erteilenden Behörde zu erheben.

Dieser Beitrag wurde in TOP 51.6 und TOP 66.11 der Als behandelt. -Stand 01-2012

§ 61 Satz 1 Nr. 3 BauO Bln Genehmigung von Tankstellen

Durch das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit (LAGetSi)
wurde die Frage aufgeworfen, ob durch die Änderung des § 61 der Bauordnung für Berlin (BauO
Bln) im Jahre 2011 bei der Genehmigung von Tankstellen künftig in einen tanktechnischen und einen
bautechnischen Genehmigungsteil zu unterscheiden ist, mit der Folge, dass das LAGetSi nur noch für die
Genehmigung des tanktechnischen Teils zuständig wäre, während der bautechnische Teil durch die Bau-
und Wohnungsaufsichtsämter (BWAs) zu genehmigen wäre.

Nunmehr ist mit dem LAGetSi unter Einbeziehung der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und
Frauen (SenArbIntFrau), Referat II E - Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit -
Einvernehmen über folgende Auslegung des § 61 Satz 1 Nummer 3 BauO Bln und die Verfahrensweise
im Einzelnen herbeigeführt worden.

1. Einheitliche Genehmigung der Tankstelle durch das LAGetSi

Tankstellen werden ausschließlich durch das LAGetSi genehmigt. Es findet nur ein
Gestattungsverfahren - hier: Erlaubnisverfahren nach § 13 der Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über
Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen
Arbeitsschutzes (BetrSichV) - statt.

Das LAGetSi nimmt die vollständigen Antragsunterlagen (tanktechnischen und bautechnischen Teil)
entgegen und wird bei Tankstellenneubauten grundsätzlich das BWA des jeweiligen Bezirkes mit
Stellungnahmeersuchen am Verfahren beteiligen. Ebenso wird das LAGetSi das Umweltamt direkt
beteiligen, wenn mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird. Es wird davon ausgegangen,
dass das BWA die Belange des Baurechts, wie z. B. Standsicherheit und Brandschutz, beurteilt und
das Einvernehmen mit weiteren Behörden des Bezirksamtes wie Stadtplanungsamt, Tiefbauamt,
Grünflächenamt o. ä. herstellt, soweit erforderlich.
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Die in der Stellungnahme enthaltenen Auflagen und Hinweise des BWA werden in die Erlaubnis nach
BetrSichV aufgenommen.
Bei wesentlichen Änderungen an erlaubnisbedürftigen Anlagen wird je nach Umfang der Änderung
entschieden, ob eine Beteilung des BWA und des Umweltamtes erforderlich ist.

Sofern eine Schlussabnahme oder Schlussbegehung durch das LAGetSi vorgesehen ist, wird das BWA
eingebunden.

Ein bauordnungsrechtlicher Vorbescheid ist nicht möglich. Auch die BetrSichV sieht keinen Vorbescheid
vor.

Anmerkung:
Diese Regelung trifft neben den Tankstellenerlaubnissen nach BetrSichV auch auf Dampfkesselanlagen,
Lageranlagen für entzündbare Flüssigkeit und Füllanlagen für Druckgase zu, die gemäß § 13 BetrSichV
erlaubnisbedürftig sind.

Ergänzend sei angemerkt, dass das LAGetSi nach außen hin auch über Werbeanlagen mitentscheidet,
falls diese Teil des Vorhabens sind. Wird hingegen eine Werbeanlage gesondert beantragt, so ist der
Antrag beim BWA zu stellen und zu verbescheiden.

Ferner entscheidet das LAGetSi nach außen auch über die in § 68 BauO Bln genannten Abweichungen,
da es nach § 61 BauO Bln auch keiner Abweichung nach der BauO Bln bedarf. Im Umkehrschluss
folgt aus § 61 BauO Bln, dass über Ausnahmen und Befreiungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB)
und anderen Vorschriften durch das BWA entschieden wird. Beim BWA sind auch die entsprechenden
Anträge zu stellen.
2. Baugebühren

Weiterhin gibt es mit dem LAGetSi Einvernehmen darüber, dass von dort die Baugebühren zusammen
mit den weiteren Gebühren wie folgt erhoben werden.

Baugebühren gemäß der Tarifstelle (Tst.) 11.5 der Verordnung über die Erhebung von Gebühren
im Bauwesen (BauGebO) für Stellungnahmen der Bauaufsichtsbehörde zu einem Vorhaben, bei
dem ein anderes Gestattungsverfahren Vorrang hat (hier: Erlaubnisverfahren nach § 13 BetrSichV),
werden vom LAGetSi erhoben. Betroffen sind die Gebühren analog der Tst. zu 2. (Vereinfachtes
Baugenehmigungsverfahren) und analog der Tst. zu 3. (Baugenehmigungsverfahren). Beide Gebühren
sind nicht bereits in der Gebühr für das Erlaubnisverfahren nach § 13 BetrSichV enthalten.

Vorbereitend übersendet das BWA zusammen mit der Stellungnahme zu dem Vorhaben die
Baugebührenberechnung an das LAGetSi, welches dann den Gebührenbescheid erteilt.

Da es keine entsprechende Gebührenregelung für Abweichungen (Tst. 5.1) bei Vorhaben, bei denen
ein anderes Gestattungsverfahren Vorrang hat, gibt, können zurzeit keine Gebühren für Abweichungen
erhoben werden können, wenn das LAGetSi über das Vorhaben entscheidet.

Gebühren für planungsrechtliche Ausnahmen und Befreiungen (Tst. 12.1 bis 12.2.2.2) sind gesondert
vom BWA zu erheben, da dieses für entsprechende Anträge und Bescheide zuständig ist.

Dieser Beitrag wurde in TOP 72.4 der Als behandelt.     Stand 05/2013

§ 61 Bauaufsichtliche Stellungnahmen für verfahrensfreie Vorhaben anderer
Gestattungsverfahren

Gibt die Bauaufsichtsbehörde auch für verfahrensfreie Vorhaben Stellungnahmen innerhalb anderer
Gestattungsverfahren ab?

Nein.
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Bei nach Bauordnungsrecht verfahrensfreien Vorhaben wird die Bauaufsichtsbehörde bei der
Erlaubniserteilung im Rahmen anderer Gestattungsverfahren (§ 61 BauOBln) nicht beteiligt.

Bautechnische Nachweise für verfahrensfreie Vorhaben müssen nach § 67 Abs. 1 S. 1 HS 2 BauOBln
nicht erstellt werden.

Vollzugsbehörde bei bauordnungsrechtlichen Verstößen verfahrensfreier Vorhaben, auch wenn sie in
anderen Gestattungsverfahren genehmigt werden, ist die Bauaufsichtsbehörde.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 65 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 61 Genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BimSchV

Nach Aussage der Berliner Feuerwehr haben Anlagen, die einer Genehmigung nach der Verordnung
über genehmigungsbedürftige Anlagen  4. BImSchV bedürfen, aufgrund ihrer Leistung, Anlagengröße
oder des Gefahrenpotentials der Stoffe grundsätzlich eine räumliche Größenordnung bzw. Anforderungen
einzuhalten, die besondere bauliche Anlagen erfordern. Bei allen Anlagen muss wegen des Umgangs mit
oder der Lagerung von Stoffen von einer Explosions- oder erhöhten Brandgefahr ausgegangen werden,
so dass derartige Anlagen den Sonderbautatbestand erfüllen. Aus diesem Grund sind alle Anlagen, die
einer Genehmigung nach der 4. BImSchV bedürfen, als Sonderbauten nach § 2 Abs. 4 Nr. 17 BauO Bln
einzustufen.
Erfüllt eine genehmigungsbedürftige Anlage den Sonderbautatbestand, wird die Bauaufsichtbehörde eine
Baugenehmigung in Form einer Stellungnahme erarbeiten. Dies erfolgt gemäß § 70 Abs. 3 BauO Bln
innerhalb einer Frist von einem Monat, nachdem alle für die Entscheidung notwendigen Stellungnahmen
und Nachweise vorliegen. Zu diesen gehört auch der Bericht über den geprüften Brandschutznachweis,
den der Bauherr im Original der Bauaufsichtsbehörde vorzulegen hat.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 64.11.1 der Als behandelt. Stand 04-2010

§ 61 Zuständigkeit für anlagenbezogene Genehmigungen

Folgende Anlagen bedürfen nach § 61 Satz 1 Nr. 3 BauO Bln keiner Baugenehmigung, da für sie der
Schwerpunkt der Beurteilung im Geräte- und Produktsicherheitsrecht liegt und eine anlagenbezogene
Genehmigung nach § 13 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 BetrSichV erforderlich ist, die die
baurechtliche Prüfung mit umfasst. Dazu zählen:

• bestimmte Dampfkesselanlagen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a
BetrSichV)

• bestimmte Füllanlagen nach § 2 Abs. 12 BetrSichV mit Druckgeräten (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 in
Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1c BetrSichV)

• Lageranlagen nach § 2 Abs. 11 BetrSichV ab 10 000 Liter für leicht- und hochentzündliche
Flüssigkeiten (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4a BetrSichV)

• Füllstellen nach § 2 Abs. 13 BetrSichV für leicht- und hochentzündliche Flüssigkeiten mit einer
Umschlagkapazität ab1 000 L/h (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4b
BetrSichV)

• Tankstellen nach § 2 Abs. 14 BetrSichV (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr.
4c BetrSichV)

• Flugfeldbetankungsanlagen nach § 2 Abs. 15 BetrSichV für entzündliche Flüssigkeiten (§ 13 Abs. 1
Nr. 4in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4c BetrSichV)

Dieser Beitrag wurde als Einzelbeitrag erstellt.  Stand  01 - 2012
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§ 61 BauO Bln Verhältnis Baurecht zur Vergabe von Sportwettkonzessionen

Der Glücksspielstaatsvertrag vom 30. Januar/31. Juli 2007 mit seinem Sportwettmonopol für staatliche
Anbieter musste aufgrund eines Urteils des EuGH vom 08.09.2010 geändert werden. Dort war kritisiert
worden, dass das Staatsmonopol für Sportwetten nach der damaligen Regelung, insbesondere wegen
der damit verbundenen Werbung, nicht geeignet wäre, die Spielsucht einzudämmen.

1. 1. Neue Rechtsgrundlagen für Sportwetten
Mit Unterzeichnung eines neuen Glücksspielstaatsvertrages (GlüStV) am 15.12.2011 haben fast
alle Bundesländer (außer Schleswig-Holstein) u. a. eine Änderung dahin gehend vereinbart, dass
Sportwetten im Rahmen einer Experimentierklausel auch über private Veranstalter erlaubt werden.
Dieser Vertrag gilt in Berlin auf Grund des Gesetzes zum Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag
vom 19. Juni 2012 (GVBl. S. 193). Einzelheiten regelt in Berlin das Ausführungsgesetz zum
Glücksspielstaatsvertrag (AG GlüStV) i.d.F. vom 20. Juli 2012. Private Anbieter, sog. Veranstalter,
benötigen in der Bundesrepublik Deutschland für die Veranstaltung einer Sportwette eine
Konzession, deren Höchstzahl auf 20 festgelegt ist, § 10 a Abs. 3 i.V.m. § 4 a bis e GlüStV.
Zuständig ist als zentrale Stelle das Land Hessen, § 9 a Abs. 2 Nr. 3 GlüStV.
Die Veranstalter bieten über Wettvermittlungsstellen ("Wettbüros"), also Vermittler mit örtlichen
Verkaufsstellen, Sportwetten an, § 9 Abs. 1 AG GlüStV. Der Betrieb einer solchen Stelle erfordert
eine behördliche Erlaubnis, die nur vom Konzessionsinhaber beantragt und nur diesem erteilt
werden kann, § 9 Abs. 2 AG GlüStV. Zuständig ist in Berlin das LABO, Nr. 33 Abs. 1 e) ZustKat
Ord. Jedem Veranstalter steht ein Kontingent von zehn Stellen bzw. Standorten im Land
Berlin zur Verfügung, § 9 Abs. 7 AG GlüStV. Die Erlaubnis wird "nur für Räumlichkeiten erteilt
(...), die nach Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und Einteilung dem Ziel, nur ein begrenztes
Glücksspielangebot zuzulassen, und den sonstigen Zielen des § 1 des Glücksspielstaatsvertrages
nicht entgegenstehen", § 9 Abs. 4 AG GlüStV.
(Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass Spielhallen besonderen Vorschriften unterliegen.)

2. 2. Umsetzung der neuen Regelung
Das Land Hessen wird Ende Mai 2013 (evtl. aufgrund von Rechtsstreitigkeiten ein bis zwei
Monate später) mit der Erteilung von Konzessionen beginnen. Es ist also damit zu rechnen,
dass im Anschluss hieran, die Veranstalter in Berlin jeweils 10 (oder mehr) Erlaubnisse für
Wettvermittlungsstellen beim LABO beantragen, sodass wahrscheinlich bis zu 200 Erlaubnisse
erteilt werden könnten. Die Bearbeitungsdauer wird nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen
auf bis zu drei Monate eingeschätzt.
Das LABO weist darauf hin, dass eine Erlaubnis nur für bereits bestehende (also nicht im Bau
befindliche) Räumlichkeiten erteilt werden kann. Nach Erteilung der Erlaubnis fordert es die Kopie
der für den Betrieb erforderlichen Gewerbeanzeige vom Veranstalter.
Wie mit Wettbüros umzugehen ist, die vor Inkrafttreten der neuen Regelung betrieben wurden, ist
nicht abschließend geregelt.

3. 3. Berührungspunkte mit dem Baurecht
Die Entscheidung darüber, ob ein Veranstalter eine Erlaubnis erhält oder nicht, hat materiellrechtlich
Berührungspunkte mit dem Baurecht, soweit die Lage und Beschaffenheit der Räumlichkeiten
betroffen sind. Das LABO prüft hier u. a. den erforderlichen Abstand einer künftigen
Wettvermittlungsstelle zu anderen Wettvermittlungsstellen, Spielbanken, Lottoannahmestellen,
Spielhallen oder Jugendeinrichtungen, der in etwa 200 - 300 m betragen kann. Bei der
Beschaffenheit der Räume kommt es auf eine Mindestgröße an sowie auf das weitere Angebot
(keine anderen Glücksspielprodukte und Waren, beschränkte Werbung etc.) und u. U. die
Einhaltung des Brandschutzes an.
Ob eine Wettvermittlungsstelle in einem bestimmten Baugebiet zulässig ist oder nicht, spielt bei der
Entscheidung über die Erlaubnis keine Rolle.
Aus Sicht des Baurechts sind solche Stellen häufig als (kerngebietstypische) Vergnügungsstätte
zu bewerten, vgl. Fickert/Fieseler, Baunutzungsverordnung, 11. A., § 4a, 23.69. Ob auch ein
Sonderbau vorliegt, ist im Einzelfall zu prüfen.

4. 4. Zukünftige Vorgehensweise
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Das LABO bietet an, über SenStadtUm den Bezirken sowohl den Eingang eines Erlaubnisantrags,
als auch die Entscheidung über den Antrag zur Information zukommen zu lassen (kein
Beteiligungsverfahren). Auf diese Weise können z. B. Stadtplanungsämter rechtzeitig auf
ungewünschte Entwicklungen reagieren. Das LABO wiederum kann darüber informiert werden,
dass die Gebietsausweisung den Standort ausschließt. Um einen regelmäßigen Datenaustausch zu
ermöglichen, soll die Bauverfahrensverordnung entsprechend angepasst werden.
Es wird überlegt, ob eine Aufnahme der Standorte von Wettvermittlungsstellen im FIS-Broker
möglich ist.
Das LABO erarbeitet ein Merkblatt, in welchem auch auf ggf. erforderliche bauaufsichtliche
Verfahren hingewiesen wird. Es wäre darüber hinaus sinnvoll, wenn sowohl die
glücksspielrechtliche Erlaubnis als auch die Baugenehmigung (oder die jeweilige
Eingangsbestätigung) einen Hinweis auf das jeweils andere Verfahren enthalten würden.
Informationen erhält man auch in der Gewerbedatenbank "migewa":
Ansprechpartner beim LABO sind:
Herr Marquardt, LABO II A 2, Tel.: 90269-2041 und
Herr Bartel, LABO II A 22, Tel.: 90269-2051.
Hinweis: Vorsicht beim Außendienst!
Der Beitrag stammt aus ALS 74 TOP 6.     Stand 07/2015

§ 62 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen

§ 62 Genehmigungsbedürftigkeit von Mobilfunkanlagen
In der Bauordnung für Berlin sind seit 1985 Antennenanlagen (bis zu einer Höhe von 10 m) und
Parabolantennen (bis 1,20 m Durchmesser) nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 a BauOBln 2005 genehmigungsfrei.

Unter einer Antennenanlage wird auch eine Mobilfunkanlage eingeordnet, die typischerweise aus der
Antenne, dem Mast und der Versorgungseinheit besteht.

Sollte die Versorgungseinheit nicht unter die Antennenanlage eingeordnet werden können, wäre sie als
unbedeutende bauliche Anlage oder Einrichtung, soweit sie sich hierunter einordnen würde, auch gemäß
§ 56 Abs. 1 Nr. 11 j genehmigungsfrei.

Da bereits in der Verleihung der Befugnis zur Errichtung und zum Betrieb von Fernmeldeanlagen
(Standortgenehmigung) durch das damals zuständige Bundesamt für Post und Telekommunikation auch
über die Vorkehrungen zum Schutz vor den von den Anlagen ausgehenden Gefahren, als auch denen
von elektromagnetischen Feldern, befunden wurde, hatte sich Berlin frühzeitig entschieden, Anlagen für
das Fernmeldewesen bauordnungsrechtlich weitgehend verfahrensfrei zu stellen (§ 68 Nr. 3).

Das vor der Privatisierung unter obligatorischer Bundesverwaltung stehende Post- und Fernmeldewesen
bedurfte keiner formellen Überwachung, somit konnte auf ein bauordnungsrechtliches Verfahren
verzichtet werden.

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Regelung des § 68 Nr. 3 weiterhin anwendbar ist.
Dies wird auch vom Kommentar Prof. Dr. Dieter Wilke, Hans-Jürgen Dageförde, Andreas Knuth, Dipl.-Ing.
Thomas Meyer zur Bauordnung für Berlin entsprechend gestützt.

Die Standortbescheinigung der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post ist auch für
Antennenanlagen unter 10 m Höhe als Voraussetzung einer Inbetriebnahme erforderlich, sodass
die Immissionsschutzproblematik bereits im Rahmen dieser Genehmigung geklärt wird. Durch die
Standortbescheinigung wird bestätigt, dass der in der 16. BImSchV vorgeschriebene Schutz bei
Beachtung der Sicherheitsabstände gegeben ist.

Grundlage hierfür ist die 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes
(Verordnung über elektromagnetische Felder). Auf dieser Grundlage wird durch die Bundesnetzagentur
eine Bescheinigung für die jeweils zu errichtenden Anlagen ausgestellt, aus der die erforderlichen
immissionsbedingten Abstände hervorgehen. Dabei werden auch bereits bestehende Anlagen
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berücksichtigt. Dies macht deutlich, dass es keines Baugenehmigungsverfahrens bedarf, weil bis
auf wenige Ausnahmen, wo eventuell bauordnungsrechtliche Abstandvorschriften zu beurteilen oder
planungsrechtliche Ausnahmen zu erteilen wären, es nur um die immissionsschutzrechtliche Prüfung
geht. Dieses ist jedoch bereits ohne Baugenehmigungsverfahren sichergestellt.

Da bereits die Betreiber der Mobilfunknetze aufgefordert wurden, bei ihren Ausbauplanungen verstärkt
zusammenzuarbeiten und wenn möglich, Standorte gemeinsam zu nutzen, ist das gewünschte
Ziel die Vermeidung von Antennenwäldern und damit auch der weitgehende Schutz des Orts- und
Landschaftsbildes bereits ohne Einflussnahme der Baugenehmigungsbehörden umsetzbar.

Die gemeinsame Nutzung der Standorte durch verschiedene Betreiber zur Reduzierung der Anlagen
wurde vom Bundesminister für Wirtschaft den Betreibern vorgeschrieben, sodass Antennenwälder
vermieden werden können.

Die Diskussion über Mobilfunkanlagen ist im Rahmen der Fachkommission Bauaufsicht der
Bauministerkonferenz noch nicht abschließend behandelt worden. Bis zu einer abschließenden
Entscheidung kann die Berliner Rechtslage weiterhin Verwendung finden.

Da auch die bauplanungsrechtliche Beurteilung von Mobilfunkanlagen in der Praxis und Rechtsprechung
teilweise umstritten ist und um hier für alle Beteiligten mehr Rechtssicherheit und Klarheit zu schaffen, hat
die Fachkommission "Städtebau" der Bauministerkonferenz ein Arbeitspapier entwickelt.

Dem Papier liegt die Auffassung zugrunde, dass Mobilfunkanlagen sowohl im unbeplanten Innen- und
Außenbereich als auch in fast allen Baugebieten im Sinne der BauNVO allgemein oder ausnahmsweise
zulässig sind. Nur im Einzelfall dürften diese Anlagen auf Grund ihres konkreten Standortes oder ihrer
Größe unzulässig sein (siehe hierzu die Anlage planungsrechtliche Behandlung von Mobilfunkanlagen
der FK Städtebau).

Anlage zu 39.7

ABSCHRIFT

Bauplanungsrechtliche Beurteilung von Mobilfunkanlagen

Die bauplanungsrechtliche Beurteilung vorn Mobilfunkanlagen (D-, E- und UMTS-Netze) ist in Praxis
und Rechtsprechung umstritten. Die Fachkommission "Städtebau" der ARGEBAU vertritt hierzu folgende
Auffassung:

1. Mobilfunkanlage - ein Vorhaben im Sinne des § 29 Abs.1BauGB?

Sofern ein Bebauungsplan nicht spezifische Festsetzungen für Mobilfunkanlagen enthält, ist eine
bauplanungsrechtliche Beurteilung dieser Anlagen immer nur dann erforderlich; wenn es sich um ein
Vorhaben im Sinne des § 29 Abs. 1 BauGB handelt. Auch die Anwendung des § 14Abs. 2 Satz 2
BauNVO 1990 setzt voraus, dass es sich bei der Nebenanlage um ein Vorhaben im Sinne des § 29 Abs.
1 BauGB handelt. Immer nur dann. wenn ein Vorhaben im Sinn des § 29 Abs. 1 BauGB vorliegt, kommt
es zudem - unbeschadet der bauordnungsrechtlichen Frage der Genehmigungspflicht der Anlage - in
Betracht, dass die Gemeinde ihr Einvernehmen erteilen muss. (§§ 29 Abs. 1, 36 BauGB)

Voraussetzung für die Annahme eines Vorhabens im Sinne des § 29 Abs. 1 BauGB - ist es, dass
die Anlage städtebauliche Relevanz hat, d. h. die in § 1 Abs. 5 BauGB genannten Belange in einer
Weise berührt, die geeignet ist, das Bedürfnis nach einer ihre Zulässigkeit verbindlich regelnden
Bauleitplanung hervorzurufen (BVerwGE 44, 59, 61). Da die Erscheinungsformen der Sendeanlagen
des Mobilfunks nach Größe und konkreter Ausgestaltung vielfältig sind und zudem der jeweilige Standort
in die Beurteilung einzubeziehen ist, muss die Frage der städtebaulichen Relevanz in jedem Einzelfall
gesondert geprüft werden. So ist zu berücksichtigen, ob der Standort exponiert oder weniger exponiert
ist (BayVGH, B. v. 21.06.99, CE 98.3374) oder ob die Anlage die städtebauliche Ordnung durch Störung
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des Ortsbildes beeinträchtigt (BVerwG Urt. v. 03.12.92, BauR 1993, 315): Da die Sendeantenne einer
Mobilfunkbasisstation regelmäßig von sehr geringer Größe ist liegen diese Voraussetzungen bei ihr nicht
vor. Bodenrechtliche Relevanz kann nur die gesamte Antennenanlage einschließlich des erforderlichen
Unterbaus (Masten etc.) erlangen. Solange die Antennen also im innerstädtischen Bereich unter Verzicht
auf hohe oder sonst auffällige Unterbauten beispielsweise auf höher gelegenen Dächern angebracht
bzw. integriert werden, sind die materiellen Vorschriften des BauGB für sie nicht anwendbar, da sie
kein Vorhaben i: s. d. § 29 Abs. 1 BauGB darstellen. Dasselbe gilt auch für die jeweils dazugehörige
Versorgungseinheit (Stromversorgungs- und Steuerungsteil), die nach dem Stand. der Technik ebenfalls
klein dimensioniert und zudem im Inneren eines Gebäudes untergebracht werden kann. Da hinsichtlich
des genauen Standorts der Basisstationen in der Regel ein Toleranzbereich besteht, können die
Betreiber somit Lösungen wählen, bei denen die Errichtung der Anlage keinen bauplanungsrechtlichen
Vorgaben unterworfen ist und auch nicht des Einvernehmens der Gemeinde bedarf.

Die landesrechtlich geregelte Genehmigungspflicht für solche Anlagen kann im übrigen ein Indiz für die
planungsrechtliche Relevanz einer Anlage und damit die Annahme eines Vorhabens im Sinn des § 29
Abs. 1 BauGB sein.

Zusammenfassend bedeutet das, dass nur in den so umrissenen Ausnahmefällen die nachfolgenden
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen zu beachten sind.

2.  Mobilfunkanlage im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans (§ 30 Abs. 1 BauGB)

Das Vorhaben wird im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans (§ 30 Abs. 1 BauGB)
errichtet. Die bauplanungsrechtliche Beurteilung von Mobilfunkanlagen gerade in diesen Fällen ist
in Rechtsprechung und Literatur umstritten. Nach Auffassung der Fachkommission "Städtebau"
handelt es sich beim Betrieb eines Mobilfunknetzes um eine nicht wesentlich störende gewerbliche
Nutzung. Seit der Privatisierung der Post sind die Telekommunikationsdienste dem gewerblichen
Tätigkeitsbereich zuzuordnen (Art. 87 f Abs. 2 GG). Für den Betrieb eines Mobilfunkunternehmens sind
im wesentlichen zentrale Vermittlungsstellen sowie eine Vielzahl von Basisstationen und gegebenenfalls
Richtfunkantennen erforderlich, die wabenförmig über das gesamte Bundesgebiet verteilt sind. Zwischen
den einzelnen Anlagen bestehen vielfältige Verbindungen; das gesamte aus Basisstationen und.
zentralen Vermittlungsstellen bestehenden Mobilfunknetz gewährleistet den Mobilfunkverkehr in seinem
Versorgungsbereich.

Es handelt sicht auch um eine nicht wesentlich störende gewerbliche Nutzung. Die Vorgaben
der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über
elektromagnetische Felder - 26. BImSchV) vom 26.12.1996 müssen eingehalten werden. Dies geschieht
durch Vorlage einer sog. Standortbescheinigung der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und
Post, die Aussagen darüber enthält, ob die Schutzabstände, die speziell zum Schutz von Personen
gelten, eingehalten werden. Gesundheitliche und immissionsfachliche Aspekte sind mit Vorlage dieser
Standortbescheinigung abgeklärt(BVerwG, B. v. 09.02.96, NUR 19961 513).

Zentrale Vermittlungsstellen, Basisstation sowie ggf. Richtfunkantennen sind Bestandteile eines
gewerblich betriebenen Mobilfunknetzes und bauplanungsrechtlich als gewerbliche Nutzung zu
beurteilen. Sie sind damit im besonderen Wohngebiet, im Dorfgebiet, im Mischgebiet, im Kerngebiet,
im Gewerbegebiet und im Industriegebiet allgemein zulässig. Das Einvernehmen der Gemeinde ist in
diesen Fällen nicht erforderlich. Die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenanlage ist in diesen
Fällen bauplanungsrechtlich letztlich ohne Bedeutung. Indem in den genannten Gebieten gewerbliche
Hauptanlagen allgemein zulässig sind, sind hier Nebenanlagen des Mobilfunks erst recht zulässig.

Im allgemeinen Wohngebiet sind Mobilfunkanlagen ausnahmsweise zulässig. Hier ist das gemeindliche
Einvernehmen erforderlich (§ 31 Abs. 1 BauGB).

Bei kleineren Mobilfunkanlagen könnte diese Beurteilung dadurch in Frage gestellt werden, dass diese
Anlagen als fernmeldetechnische Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 Satz 2 BauNVO 1990 zu
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werten sind .und demnach nur ausnahmsweise - und nur mit gemeindlichem Einvernehmen - zugelassen
werden können. Eine solche Interpretation der BauNVO ist jedoch nicht statthaft. § 14 Abs. 2 Satz 2
BauNVO ist vielmehr ein lediglich zusätzlicher Zulässigkeitstatbestand für Anlagen, die nicht bereits
aufgrund sonstiger Festsetzungen eines Bebauungsplans zulässig sind. § 14 Abs. 2 Satz.1, letzter
Halbsatz BauNVO 1990 bestimmt dies ausdrücklich. Mit dieser Vorschrift wollte der Gesetzgeber
die Zulassung auch solcher fernmeldetechnischer Nebenanlagen ermöglichen, deren Standort im
Bebauungsplanverfahren noch nicht bekannt war und demnach im Bebauungsplan auch noch nicht
berücksichtigt werden konnte, die aber gleichwohl zur Versorgung der Baugebiete erforderlich sind.

§ 14 Abs. 2 Satz 2 BauNVO 1990 kommt jedoch in reinen Wohngebieten eine eigenständige Bedeutung
zu. Als gewerbliches Vorhaben wäre eine Mobilfunkanlage hier nur aufgrund einer Befreiung gemäß
§ 31 Abs. 2 BauGB möglich. In diesen Fällen begründet jedoch die Ausnahmevorschrift des § 14
Abs. 2 Satz 2 BauNVO 1990 eine Zulassungserleichterung für fernmeldetechnische Nebenanlagen.
Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um eine Nebenanlage handelt. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass der Begriff der Nebenanlage im § 14Abs. 2 BauNVO insoweit einer anderen Systematik als in Abs. 1
unterliegt, da § 14 Abs. 2. BauNVO Infrastruktursysteme betrifft, die sich dadurch auszeichnen, dass ihre
einzelnen Bestandteile für das Funktionieren des Gesamtsystems unverzichtbar sind. Das Kriterium der
funktionalen Über- und Unterordnung zur Hauptnutzung "Gebäude" (Stichwort "Hilfsfunktion") in Abs. 1 ist
daher auf die Nebenanlagen des § 14 Abs. 2 BauNVO nicht ohne weiteres übertragbar. Die Abgrenzung
von Neben- und Hauptanlagen im Bereich des Mobilfunks sollte daher anhand des zweiten in Abs. 1 zu
berücksichtigenden Kriteriums, der Größe der Anlage, erfolgen.

Die Mobilfunkanlage dient auch der Versorgung der Baugebiete. Dass sie - was bei Telephongesprächen
die Regel ist - die Verbindung zu Fernsprechteilnehmen auch außerhalb der Baugebiete ermöglicht, stellt
ihre Funktion als Nebenanlage im Sinne des § 14 Abs. 2 Satz 2 BauNVO 1990 nicht in Frage.

3. Mobilfunkanlage im unbeplanten Innenbereich, § 34 Abs. 1 BauGB

Unter der auch hier wiederum maßgeblichen Prämisse, dass es sich um ein planungsrechtlich relevantes
Vorhaben handelt (siehe Ziffer 1) muss sich die Mobilfunkanlage insbesondere nach der Art der
baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Für die Frage, ob sich das Vorhaben
in die Eigenart der näheren Umgebung. einfügt, gelten die für § 34 Abs. 1 BauGB maßgeblichen
allgemeinen Grundsätze. Das Gebot der Rücksichtnahme ist zu beachten. Insoweit müssen auch hier
die Vorgaben der 26. BImSchV eingehalten werden, was durch Vorlage der Standortbescheinigung der
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post gewährleistet wird.

Allerdings ist hier - anders als im Fall des § 30 Abs. 1 BauGB sowie unter der Voraussetzung,
dass ein bauaufsichtliches Verfahren durchzuführen ist (vgl. § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB) - jeweils
das. Einvernehmen der Gemeinde erforderlich (§ 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Die Gemeinde darf ihr
Einvernehmen jedoch nur aus den maßgeblichen planungsrechtlichen Gründen verweigern (§ 36
Abs. 2 Satz 1 BauGB). Ein Ermessensspielraum der Gemeinde besteht daher bei diesen gebundenen
Zulässigkeitstatbeständen nicht.

4. Mobilfunkanlage im Fall des § 34 Abs. 2 BauGB.

Das Vorhaben wird im Innenbereich errichtet; die Eigenart der näheren Umgebung entspricht einem
der Baugebiete der Baunutzungsverordnung (§ 34 Abs. 2 BauGB). Die Zulässigkeit des Vorhabens
nach seiner Art richtet sich in diesem Falle nach den Vorschriften der Baunutzungsverordnung 1990.
Die Ausführungen unter Ziffer 2 finden insoweit entsprechende Anwendung. Zum Einvernehmen der
Gemeinde finden die Ausführungen unter Ziffer 3 entsprechende Anwendung.

5. Planungsrechtliche Beurteilung von Mobilfunkantennen im Außenbereich (§ 35 BauGB)

Die Errichtung von Mobilfunkantennen im Außenbereich ist gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB
bauplanungsrechtlich privilegiert. Dabei kann letztlich dahinstehen, ob die Anlage als Vorhaben der
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Telekommunikation (1. Alternative) oder aber als Bestandteil eines ortsgebundenen gewerblichen
Betriebes (2. Alternative) beurteilt wird. Die planungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen bei beiden
Alternativen sind identisch; insbesondere muss für beide Arten von Anlagen Ortsgebundenheit vorliegen
(BVerwG, Urteil vom 21.01.1977, DVB11977, S. 526 f). Auch hier ist des Einvernehmen der Gemeinde
- soweit ein bauaufsichtliches Verfahren durchzuführen ist (vgl. § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB) erforderlich,
darf allerdings nur aus den in § 35 BauGB genannten planungsrechtlichen Gründen versagt werden

6. Mobilfunkanlagen im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet

Vorhaben und Rechtsvorgange, welche die Errichtung von Mobilfunkanlagen im förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet zum Gegenstand haben, unterliegen in der Regel dem Genehmigungsvorbehalt des §
144 BauGB, soweit dessen Anwendung nicht durch die Sanierungssatzung gemäß § 142 Abs. 4 BauGB
ausgeschlossen ist.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 39.7 der Als behandelt.     Stand 03-2011

§ 62 Information zu Änderungen der BauO Bln vom 1. Juli 2011

Das am 1. Juli 2011 in Kraft getretene Erste Gesetz zur Änderung der BauO Bln hat folgenden Inhalt:
1. § 61 BauO Bln wird neugefasst, damit künftig insbesondere auch Spielhallen wieder einem
bauaufsichtlichen Verfahren unterliegen
2. Weitere nachträgliche Dämmmaßnahmen und der Einbau von Solaranlagen in § 62 BauO Bln werden
verfahrensfrei gestellt
Zu 1.
§ 61 BauO Bln regelt - soweit ein Vorhaben mehreren Gestattungsverfahren unterliegt - den Vorrang
anderer (nicht bauordnungsrechtlicher) Gestattungsverfahren, wenn dort der Beurteilungsschwerpunkt
des Vorhabens liegt.
Die bisherigen Formulierungen des § 61 BauO Bln haben in der Anwendung und Auslegung zu
Problemen geführt:
So hatte das Verwaltungsgericht Berlin mit Urteil vom 21. Juli 2010 (Az. VG 19 K 251/09) die durch
die Berliner Verwaltung bislang vorgenommene Auslegung des § 61 BauO Bln, wonach Spielhallen
grundsätzlich einem bauaufsichtlichen Verfahren unterfallen, in Zweifel gezogen. In diesem Urteil
wurde festgestellt, dass es bei den nach dem Gewerberecht genehmigungsbedürf-tigen Spielhallen
wegen § 61 Abs. 1 Nr. 3 BauO Bln keiner separaten Baugenehmigung bedarf. Die Verwaltung
sah bislang den Vorrang gewerberechtlicher Gestattungsverfahren nur für die baulichen Anlagen,
bei denen der Beurteilungsschwerpunkt eindeutig im Gewerberecht liegt. Dies sind aber nur die
überwachungsbedürftigen Anlagen, z. B. Druckbehälter oder Dampfdruck-kessel, die dem Rechtskreis
des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes zuzuordnen sind.
Das Gericht hat den Vorrang des gewerberechtlichen Gestattungsverfahrens nunmehr so weit
ausgelegt, dass auch Spielhallenkonzessionen unter die Vorrangsregelung des § 61 BauO Bln
fallen. In der Konsequenz mussten die in Baufragen nicht kompetenten Gewerbeaufsichtsämter der
Bezirke als zuständige Fachbehörden die Gebäude mit Spielhallennutzung genehmigen, obwohl der
Beurteilungsschwerpunkt im Bauordnungsrecht liegt. Dabei fehlten den Gewerbeaufsichtsbehörden
jegliche dem Bauordnungsrecht entsprechende Verfahrensregelungen, um bau-aufsichtliche
Sicherheitsstandards durchzusetzen. Diesem Missstand ist durch die Neufassung des § 61 BauO Bln
begegnet worden, so dass wieder eine separate Baugenehmigung für eine bauliche Anlage "Spielhalle"
erteilt wird - unabhängig von der Frage der künftigen Betreiber, die lediglich für den Betrieb der Spielhalle
eine Konzession haben müssen.
Ferner sind in die Neufassung des § 61 BauO Bln weitere redaktionelle Änderungen eingeflos-
sen, um die Abgrenzung zwischen bauordnungsrechtlichen Verfahren und anderen vorrangigen
Gestattungsverfahren unmissverständlich zu regeln. Erläuterungen dazu, insbesondere zu Anlagen in
und an oberirdischen Gewässern, werden im Rundschreiben VI D Nr. 41/2011 vom 19. Oktober 2011
gegeben.
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Zu 2.
In § 62 BauO Bln sind weitere nachträgliche Dämmmaßnahmen und der Einbau von Solaranlagen
verfahrensfrei gestellt. Mit diesen Verfahrenserleichterungen werden zusätzliche Anreize für Maßnahmen
zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz geschaffen.
Bisher waren Solaranlagen in und an Dach- und Außenwandflächen verfahrensfrei gestellt, nunmehr
gilt die Verfahrensfreiheit auch für Solaranlagen auf Dach- und Außenwandflächen. Solar-anlagen
können in eine Außenwand oder Dachfläche integriert ("in") ausgeführt oder parallel mit einem konstruktiv
erforderlichen Abstand an Außenwand- und Dachflächen ("an") angebracht werden; Solaranlagen können
aber auch auf Dachflächen mittels einer Unterkonstruktion aufgeständert montiert sein oder aus der
Fassade hervortreten ("au").
Ferner wird klargestellt, dass auch die Dämmungen auf Dächern verfahrensfrei sind, da vermehrt sog.
Aufdachdämmsysteme nachträglich als Maßnahme zur Energieeinsparung verwendet werden.
Mit dem am 10. Juli 2011 in Kraft getretenen Zweiten Gesetz zur Änderung der BauO Bln ist § 46 Absatz
3 BauO Bln ergänzt worden; die Vorschrift lautet nunmehr wie folgt:
§ 46 BauO Bln - Aufbewahrung fester Abfallstoffe, Abfallschächte
(3) Abfallschächte dürfen nicht errichtet werden. Bestehende Abfallschächte sind spätestens bis zum
31. Dezember 2013 außer Betrieb zu nehmen. Die zu ihrem Befüllen vorge-sehenen Öffnungen sind bis
zu diesem Zeitpunkt dauerhaft zu verschließen. Die Sätze 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn die
Einhaltung der abfallrechtlichen Trennpflichten und die brandschutzrechtlichen Belange gewährleistet
sind.
Diese Fassung stärkt die Eigenverantwortung von Grundstückseigentümerinnen und
Grundstückseigentümern bzw. Betreiberinnen und Betreibern, denn sie können Abfallschächte in
bestehenden Gebäuden ab 1. Januar 2014 weiter betreiben, wenn die abfallrechtlichen Trennpflichten
und brandschutzrechtlichen Anforderungen eingehalten werden.
Noch nach der alten Rechtslage (bis 9. Juli 2011) bei den zuständigen Bauaufsichtsbehörden gestellte
Abweichungsanträge, die den Weiterbetrieb der Abfallschächte ab 1. Januar 2014 betreffen, sind
nunmehr hinfällig; dies haben die Bauaufsichtsbehörden den Antragstellern mitzuteilen.
Die abfallrechtlichen Trennpflichten ergeben sich aus § 11 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
Berlin - KrW-/AbfG Bln. Diese Vorschrift lautet:
§ 11 Getrenntsammlung von Abfällen
(1) Um eine Abfallverwertung zu ermöglichen, sollen insbesondere folgende Abfallfraktionen getrennt
gesammelt werden:
1. Papier, Pappe, Karton,
2. Glas,
3. Kunststoffe,
4. organische Abfälle,
5. Metalle,
6. Elektrogeräte,
7. Sperrmüll.
(2) Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) oder beauftragte Dritte stellen zur Getrenntsammlung der
genannten Abfallfraktionen Abfuhrbehälter auf, in die die genannten Abfallfraktionen einzufüllen sind, es
sei denn, es handelt sich um Abfälle im Sinne des § 13 Abs. des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
Die Eigentümer bebauter Grundstücke haben die Aufstellung von getrennten Abfuhrbehältern zu dulden,
soweit ihnen dies möglich und zumutbar ist. Für die in Absatz 1 genannten Abfallfraktionen können
besondere Sammelstellen oder eine besondere Abfuhr eingerichtet werden.
Die Vorhaltepflicht für ausreichend große Flächen für die Aufstellung von Behältern zur Beseitigung und
Verwertung zur Erfüllung der abfallrechtlichen Trennpflichten ergibt sich aus § 46 Abs. 1 BauO Bln.
Die brandschutzrechtlichen Belange sind gewährleistet, wenn bestehende Abfallschächte den seinerzeit
geltenden Anforderungen gemäß errichtet worden sind und betrieben sowie entsprechend instand
gehalten werden.
Stellen Eigentümerinnen und Eigentümer bzw. Betreiberinnen und Betreiber fest, dass sie die
abfallrechtlichen Trennpflichten oder auch die brandschutzrechtlichen Anforderungen nicht einhalten
können, müssen sie bis zum 31. Dezember 2013 bestehende Abfallschächte still legen und die zu ihrem
Befüllen vorgesehenen Öffnungen dauerhaft verschließen.
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Bei Kenntnis von Verstößen gegen die abfallrechtlichen Trennpflichten und die brandschutz-rechtlichen
Belange kann die zuständige Bauaufsichtsbehörde ordnungsbehördlich tätig werden und nach Anhörung
ggf. die Schließung anordnen. Zuständige Widerspruchsbehörde sind grundsätzlich die Bezirke, da
zumindest im Bestand die Schließung von Abfallschächten nicht als "Vorhaben mit einer Geschossfläche
von mehr als 1500 m²" angesehen werden kann.
Ausführungsvorschriften oder Handlungsanweisungen für die Bauaufsichtsbehörden der Bezirke sind
nicht erforderlich, da nur bei Verstößen ein Tätigwerden erfolgt.

Zur allgemeinen Information auch hier eingetragen.     Stand 12/2012

§ 62 Verfahrensfreie Werbeanlagen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 11 b BauOBln

Das BA Lichtenberg stellt die Frage, ob unter Werbeanlagen mit der Ansichtsfläche bis zu 1 m² bzw. bis
zu 2,5 m² (an der Stätte der Leistung) Einzelflächen oder die Addition mehrerer Flächen, die auf einem
Grundstück liegen, zu verstehen sind und ob es nicht hilfreich wäre, wenn für die Beurteilung von Wer-
beanlagen eine Prüfverpflichtung der §§ 9 und 10 BauOBln eingeführt werden würde.

Die Frage, inwieweit bei der Bestimmung der Größen von Werbeanlagen eine Addition erfolgen muss,
hängt primär von deren Wirkung ab. Die Festlegung der Größen für Werbeanlagen soll verhindern, dass
es zu nachhaltigen Störungen des Stadtbildes durch verfahrensfreie Werbeanlagen kommt und ein
Einschreiten hiergegen erforderlich wird.

Es ist deshalb bei der Einhaltung der Größenvorgaben zu berücksichtigen, ob ein Sachzusammenhang
besteht. So sind z. B. Werbeanlagen für Läden oder Gewerbebetriebe, die auf Tür-, Fenster- und ande-
ren Gebäudeflächen angebracht werden, stets zu addieren.

Hiervon abweichend sind die Fälle einzustufen, wo auf einem Grundstück räumlich getrennte oder
unterschiedliche Nutzungen bzw. getrennte Geschäftsbereiche vorhanden sind.

Fahnenmasten sind zwar verfahrensfrei gestellt, ihre Werbeinformation muss sich jedoch den Forde-
rungen des § 62 Abs. 1 Nr. 11 b) BauOBln unterordnen. Hier erfolgt auf Grund der getrennten Errich-
tung keine Addition mehrerer Fahnenmaste auf einem Baugrundstück. Die Frage, inwieweit eine Vielzahl
aufgestellter Fahnenmaste verunstaltend wirkt, ist einzelfallbezogen zu beurteilen.

Eine Ausweitung der Prüfverpflichtung auf die §§ 9 und 10 BauOBln ist nicht geboten, um die Vorhaben
in den Verfahren (§§ 63 und 64 BauOBln) beurteilen zu können. Auch würde die Einführung der Prüf-
verpflichtung dem angestrebten Ziel - Stärkung der Verantwortung der am Bau Beteiligten - entgegen-
stehen.

Da bereits in § 10 BauOBln die weitreichenden Kriterien für die Zulässigkeitsvoraussetzungen dargelegt
sind, kann die Bauherrin/der Bauherr eine sichere Entscheidung treffen.

Darüber hinaus muss die Frage der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von Werbeanlagen ergänzend
zu den Anforderungen der §§ 9 und 10 der BauOBln beurteilt werden.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 53.10 der Als behandelt.     Stand 03-2011

§ 62 Bauaufsichtliches Verfahren für Kleinstwindkraftanlagen für die private Versorgung

Kleinstwindkraftanlagen (Windenergieanlagen) können unter der Voraussetzung, dass die
Stromgeneratoren nur für den Eigenverbrauch vorgesehen sind und sie sich dem Gebäude unterordnen,
unter die verfahrensfreien Vorhaben § 62 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. c) BauOBln (Sonstige Anlagen der
technischen Gebäudeausrüstung) eingeordnet werden.
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Allerdings wird diese Zuordnung nicht möglich sein, wo die Dimensionierung der Windkraftanlagen über
den angemessenen Rahmen hinausgeht.

Im Rahmen der Fachkommission Bauaufsicht (258. Sitzung am 17./18. Oktober 2006 in Hamburg) wurde
bereits diese Frage diskutiert und festgestellt, dass nicht jede Energiegewinnungsanlage eine Anlage
der technischen Gebäudeausrüstung darstellt. Eine Zuordnung ist vor allem von ihrer Dimensionierung
abhängig.

Da Windenergieanlagen nicht als technische Gebäudeausrüstung speziell genannt sind, kommt
auch die Anwendung des Auffangtatbestandes des § 62 Abs. 1 Nr. 14 Buchst. e) BauOBln (...andere
unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen etc....), die eine einzelfallbezogene
differenzierende Handhabung ermöglicht, in Betracht.

Grundsätzlich müssen derartige bauliche Anlagen den materiellen Anforderungen des Bauordnungs- und
Bauplanungsrechts entsprechen. Sie können bauplanungsrechtlich als Nebenanlagen im Sinne von §
14 BauNVO gelten, wenn die Stromgeneratoren nur für den Eigenverbrauch vorgesehen sind und sich
optisch unterordnen. Jedoch ist der Lärmschutz zu berücksichtigen. Bauordnungsrechtlich unterliegen
sie wegen der gebäudeähnlichen Wirkung den Abstandsvorschriften. Sie stellen keine untergeordneten
Bauteile i.S. von § 6 Abs. 6 Nr. 1 BauOBln dar, sie sind auch keine baulichen Anlagen, die gemäß §
6 Abs. 7 BauOBln ohne eigene Abstandsflächen an der Grundstücksgrenze errichtet werden können.
Abstandspflichtig ist vor allem der Rotationskörper, der durch die "Scheibe" der Rotorflügel gebildet wird.
Durch die Veränderung der Lage entsteht zusätzlich ein Kreis um die Mastachse..

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.2 der Als behandelt.   Stand  09/2014

§ 62 BauO Bln Ermittlung der BGF verfahrensfreier überdachter Stellplätze

Ermittlung der BGF verfahrensfreier überdachter Stellplätze

Gemäß § 62 Abs. 1 Bauordnung für Berlin (BauO Bln) sind eingeschossige Gebäude bis zu einer
Brutto-Grundfläche (BGF) von 10 m², Garagen und überdachte Stellplätze bis zu 30 m², verfahrensfrei.
Besonders Garagen und überdachte Stellplätze haben sehr unterschiedliche Konstruktionen und werfen
Fragen zur Ermittlung der BGF auf:
Sind bei Garagen Dachüberstände in die Berechnung der BGF mit einzubeziehen?
Hat ein "Carport" einen Dachüberstand?
Zur Ermittlung der BGF ist DIN 277 heranzuziehen, die der Ermittlung der "Grundflächen und
Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau" dient.

DIN 277-1 Nr. 3.1 definiert die BGF: "Summe der Grundflächen aller Grundrissebenen eines
Bauwerks mit Nutzungen nach DIN 277-2:2005-02, Tabelle 1, Nr.1 bis Nr 9, und deren konstruktive
Umschließungen. Nicht zur Brutto-Grundfläche gehören Flächen, die ausschließlich der Wartung,
Inspektion und Instandsetzung von Baukonstruktionen und technischen Anlagen dienen, z. B. nicht
nutzbare Dachflächen, fest installierte Dachleitern und -stege, Wartungsstege in abgehängten Decken...."

Gem. DIN 277 1 Nr. 4.1.2 sind Grundflächen und Rauminhalte nach ihrer Zugehörigkeit zu folgenden
Bereichen getrennt zu ermitteln:
- Bereich a: überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen,
- Bereich b: überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen,
- Bereich c: nicht überdeckt

DIN 277 -1 Nr. 4.2.1 regelt für die BGF: "Für die Ermittlung der Brutto-Grundfläche (Summe aus
Netto-Grundfläche und Konstruktions-Grundfläche) sind die äußeren Maße der Bauteile einschließlich
Bekleidung, z. B. Putz, Außenschalen mehrschaliger Wandkonstruktionen, in Höhe der Boden- bzw.
Deckenbelagsoberkanten anzusetzen.
Brutto-Grundflächen des Bereichs b sind an den Stellen, an denen sie nicht umschlossen sind, bis zur
vertikalen Projektion ihrer Überdeckung zu ermitteln..."
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Bei einem Carport entspricht die Fläche der Grundrissprojektion des Daches der BGF. Bei geschlossenen
Kleingaragen werden die Dachüberstände nicht in die BGF eingerechnet.

Dieser Beitrag wurde in TOP 71.13 der Als behandelt.     Stand 05/2013

§ 62 Zuständigkeit für die Durchsetzung planungsrechtlicher Belange bei verfahrensfreien
Vorhaben

Wer ist für die Durchsetzung planungs-rechtlicher Belange bei verfahrensfreien Vorhaben zuständig?

Das Stadtplanungsamt prüft, ob eine Ausnahme oder Befreiung erteilt werden kann. Ist das nicht möglich,
kann die Bauaufsichtsbehörde die erforderlichen Maßnahmen treffen.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 100 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand  03-2011

§ 62 Gasbetriebene Terrassenstrahler

Flüssiggasbetriebene Terrassenheizstrahler sind Flüssiggasverbrauchsanlagen, die
dem Produktsicherheitsgesetz - ProdSG unterfallen und entsprechend ihrer Bedienungsanleitung zu
betreiben und aufzustellen sind. Beim Auswechseln der Gasflaschen sind die Sicherheitsregeln zu
beachten. Zuständig für das Fachgebiet der Produktsicherheit ist das LAGetSi, das Informationen zum
Thema des sicheren Betriebs von Flüssiggasverbrauchsanlagen informiert (siehe LAGetSi Info Nr. 3 und
Nr. 14). Terrassenheizstrahler sind nur zum Betrieb im Freien oder in gut belüfteten Räumen geeignet.
Bei einem gut belüfteten Raum müssen mindestens 25 % der Umschließungsfläche offen sein, d. h. die
Umschließungsfläche ist die Summe aller Wandflächen.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.14 der Als behandelt.   Stand 08-2012

§ 62 Genehmigungspflicht von Gerüsten in Verbindung mit Wetterschutzdächern

Gerüste sind gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 13 b) verfahrensfrei, ebenso Schutzhallen, die zur
Baustelleneinrichtungen gehören, gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 13 a)

Im Zuge von Baumaßnahmen, welche insbesondere den Umbau von Dächern oder die Aufstockung von
Gebäuden betreffen, werden in einigen Fällen Wetterschutzdächer errichtet und in der Regel auf Gerüste
aufgelagert. Diese Wetterschutzdächer und Gerüste, auf denen Wetterschutzdächer aufgelagert sind,
sind somit auch verfahrensfrei.

Dieser Beitrag wurde in TOP 26.12 der Als behandelt.     Stand: 10/2013

§ 62 Notstromanlagen

In welchem bauaufsichtlichen Verfahren sind seperate Notstromanlagen (als eigenständiges Haus mit ca.
60m³) zu bearbeiten?

Sicherheitsrelevante Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung sind Bestandteil des
Brandschutznachweises für den Sonderbau, der als Voraussetzung der Baugenehmigung geprüft sein
muss.

Alle anderen Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung sind verfahrensfrei nach § 62 Abs. 1 Nr. 2 c)
BauOBln.
.
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Dieser Beitrag wurde als Nr. 117 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Beauftragung Prüfingenieur bei Abbruchvorhaben

Wer beauftragt wann bei der Beseitigung von Anlagen den Prüfingenieur, wenn dies angezeigt werden
muss?

§ 62 Abs. 3 Satz 2 BauO Bln regelt die Anzeigepflicht für die Beseitigung von Anlagen, deren Beseitigung
nicht verfahrensfrei sind .

Für die Prüfung der Bautechnische Nachweise der Standsicherheit gilt § 67 Abs. 2 Satz 1 BauOBln
entsprechend. Der Bauherr veranlasst die bautechnische Prüfung durch den Prüfingenieur. Vor
Ausführung der Beseitigung muss der Bericht über den geprüften Standsicherheitsnachweis bei der
Bauaufsichtsbehörde vorliegen (§14 Abs. 5 Bauverfahrensverordnung).

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 45 des FAQ Bauaufsicht behandelt.     Stand 03-2011

§ 62 Keine besondere Baugenehmigung (Nachtrag) für Standsicherheit oder Anlagen der
technischen Gebäudeausrüstung

Kann eine besondere Baugenehmigung (Nachtrag) für die Standsicherheit oder für Anlagen der
technischen Gebäudeausrüstung erteilt werden?

Nein,

§ 62 Abs. 1 Satz 3 BauOBln a. F. (besondere Baugenehmigung) ist entfallen.

Der Standsicherheitsnachweis ist unabhängig von Genehmigungsverfahren zu erstellen und ggf. nach §
67 Abs. 2 BauOBln zu prüfen.

Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung sind nach § 62 Abs. 1 Nr. 2 BauOBln nunmehr
verfahrensfrei; insofern erübrigt sich das Instrument der besonderen Baugenehmigung.

Siehe auch verfahrensfreie Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 54 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Verfahrensart für Türfeststellanlagen

1. In welchem Verfahren wird ein Antrag auf Montage von 27 Stück Türfeststellanlagen in einem
Seniorenhaus mit abgeschlossenen Wohnungen (also kein Sonderbau) bearbeitet?
Türfeststellanlagen sind als technische Gebäudeausrüstung grundsätzlich verfahrensfrei.
..

2. In welchem Verfahren wird ein Antrag auf Montage von 6 Stück Türfeststellanlagen in einer
Verkaufsstätte (also klassisch Sonderbau) bearbeitet?
Bilden die Türfeststellanlagen einen Teil eines ansonsten nicht verfahrensfreien Vorhabens, so sind
sie entsprechend den für dieses Verfahren geltenden Vorschriften zu prüfen. 
Da Türfeststellanlagen in der Regel Bestandteil des Brandschutznachweises sind, erfolgt eine
Prüfung in den Fällen des § 67 Abs. 2 BauOBln.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 135 des FAQ Bauaufsicht behandelt.     Stand 03-2011
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§ 62 Wann unterliegen Nutzungsänderungen einem Verfahren?

Wenn neue öffentlich-rechtliche Anforderungen zu prüfen wären ( z.B. Planungsrecht), weil die Art
der Nutzung relevant ist, wird die Änderung im entsprechenden Verfahren geprüft. In der Regel wird
zumindest das Planungsrecht betroffen sein und damit ein Verfahren erforderlich. Allerdings gilt dies nur
dann, wenn im anschließenden Verfahren das neue Recht auch tatsächlich zu prüfen wäre. 
Von einer planungsrechtlichen Nutzungsänderung ist in jedem Fall auszugehen, wenn die in der
Baunutzungsverordnung aufgeführten Nutzungsarten sich ändern, also wenn zum Beispiel aus einem
Laden eine Bank wird (vergleiche § 4a Abs. 2 Nummer 2 und 4 BauNVO). Innerhalb der in den Nummern
unterschiedenen Nutzungsarten werden teilweise Gruppen gebildet werden können, bei denen von einer
gleich bleibenden Nutzungsart ausgegangen werden kann. Ist jedoch die Nutzungsart in einer anderen
Nummer aufgeführt ist aus planungsrechtlichen Gründen ein Verfahren durchzuführen.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 194 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Beratungspflicht der Bauaufsicht bei Antragstellung

Wie sollte verfahren werden, wenn der Bauherr für sein Vorhaben ein falsches Verfahren wählt (z.B. §
63 statt § 64 BauOBln) oder "vorsorglich" mehrere verschiedene Antragsformulare einreicht (z.B. für § 63
und § 64 BauOBln)?

Nach § 25 VwVfG hat die Bauaufsichtsbehörde eine Beratungspflicht, muss also bei offensichtlich
unrichtig gestellten Anträgen den Bauherrn aufklären, damit dieser einen korrekten Antrag stellt, der dann
bearbeitet werden kann.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 260 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Genehmigungspflicht für Stellplatzüberdachung?

Ist eine Baugenehmigung für einen Carport erforderlich?

Eine Baugenehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Randbedingungen für verfahrensfreie Bauvorhaben
nach 
§ 62 Abs. 1 Nr. 1 b BauOBln
eingehalten werden:"... Garagen, überdachte Stellplätze sowie deren Abstellräume mit einer mittleren
Wandhöhe bis zu 3 m je Wand und einer Brutto-Grundfläche bis zu 30 m², außer im Außenbereich, ..."

Carports sind Gebäudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen und somit Garagen im erweiterten Sinn.
Sie fallen damit unter die Definition nach
§ 2 Abs. 7 Satz 2 BauOBln.

(Einzel-)Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) mit bestimmten Abmessungen sind außer im
Außenbereich verfahrensfrei. Da (materiell-rechtlich) zulässige Garagen nach näherer Maßgabe des
§ 12 BauNVO in den Baugebieten grundsätzlich allgemein zulässig sind, wird mit der Festsetzung
eines Baugebiets mit der Errichtung in diesem zulässiger Bauvorhaben zugleich die Errichtung der
dafür erforderlichen Garagen gleichsam in Kauf genommen. Jedenfalls bei kleinen und gleichsam
"verkehrsüblichen" Garagen bis zu der hier genannten Größe bedarf es einer (besonderen) Sicherung der
Anwendung des Bauplanungsrechts und einer "Anstoßwirkung" für die Stadtplanungsbehörde nicht.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/20050929_bauobln.pdf#page=37
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/20050929_bauobln.pdf#page=4
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Siehe auch
Begründung zur Gesetzesvorlage.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 7 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Verfahrensfreiheit eines Fahrradabstellplatzes oder Gartenhauses

Ist der Aufbau eines überdachten Fahrradabstellplatzes oder eines Gartenhauses zur Unterstellung von
Gerätschaften verfahrensfrei?

Außer im Außenbereich (§ 35 BauGB) sind nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 a BauOBln derartige bauliche Anlagen
bis zu einer Größe von 10 m² verfahrensfrei. Gartenhäuschen in dieser Dimension müssen keine
Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze einhalten, wenn die mittlere Wandhöhe 3 m nicht überschreitet,
eine Länge an der Nachbargrenze von 9 m nicht überschritten wird und die Dachneigung 45° nicht
überschreitet. Allerdings ist zusätzlich zu beachten, dass bereits an der Nachbargrenze errichtete
Anlagen, wie z. B. Garagen, hinzuzurechnen sind. Auf einem Grundstück dürfen darüber hinaus auch die
an mehreren Grundstücksgrenzen bebauten Bereiche insgesamt 15 m nicht überschreiten. (§ 6 Abs. 7
BauO Bln)

Da es Bebauungspläne geben kann, die eine zusätzliche Bebauung einschränken bzw. ausschließen,
ist eine Information über die vorliegende planungsrechtliche Situation dringend geboten. Entsprechende
Informationen erteilt das bezirkliche Stadtplanungsamt. Hier kann auch die Frage beantwortet
werden, an welcher Stelle des Grundstücks eine derartige Bebauung möglich ist. Soweit Gebiete
durch Vorgartenbereiche geprägt sind, sind sie erfahrungsgemäß von Bebauungen frei zu halten.
Verfahrensfreie Bauvorhaben müssen grundsätzlich den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
Hierzu gehören vor allem die materiellen Anforderungen des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 10 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Verfahrensfreiheit für Dachgauben?

Ist der nachträgliche Einbau von Dachgauben bei bestehenden Dächern verfahrensfrei?

Nein,
Dachaufbauten sind nicht verfahrensfrei.

In § 62 Abs.1 BauOBln sind Dachaufbauten, wie Dachgauben etc., nicht aufgeführt.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 150 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Verfahrensfreiheit von Dacheindeckungen?

Ist die Neueindeckung von Dächern verfahrensfrei?

Ja,
das Auswechseln einer Bedachung (Neueindeckung von Dächern) ist eine verfahrensfreie Maßnahme
zur Instandhaltung gemäß § 62 Abs. 4 BauOBln.
Es ist aber zu beachten, dass eine Erhöhung des Daches zur Vergrößerung der Abstandsflächen führen
kann.

.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/20050929_bauobln_begruendung.pdf#page=58
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Dieser Beitrag wurde als Nr. 170 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Definition Wochenendplatz

Wodurch ist der in § 62 Abs.1 Nr. 1i genannte Wochenendplatz definiert und worin besteht der
Unterschied zu einem Wochenendhausgebiet ?

Der Begriff Wochenendplatz ist im § 2 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 4 Nr. 13 BauOBln verankert; er entspricht
nicht den in der BauNVO genannten Sondergebieten, die der Erholung dienen (Wochenendhaus-,
Ferienhaus- und Campingplatzgebiete). Für Wochenendhäuser soll nämlich die Verfahrensfreiheit
unabhängig von einer planungsrechtlichen Gebietsausweisung (Festsetzung) bereits bei einer faktischen
Nutzung der bebauten Fläche als Wochenendplatz gelten.

Anmerkung:

Wochenendplätze sind bauliche Anlagen (Sonderbauten -s.o.) und unterliegen der
Baugenehmigungspflicht.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 183 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Genehmigungsverfahren für Erweiterung bestehender Schank- und Speisegaststätte?

Unterliegt die Erweiterung einer bestehenden Schank- und Speisegaststätte um zusätzliche Gastplätze
im (Innen-)Hof des Baugrundstückes einem Genehmigungsverfahren?

Die Nutzungsänderung der Hoffläche zur Erhöhung der Anzahl der Gastplätze lässt sich keinem Punkt
des § 62 Abs. 1 BauOBln zuordnen. Demnach ist ein Verfahren erforderlich. Bei der baulichen Anlage für
den Gewerbebetrieb handelt es sich um einen Sonderbau, wenn mehr als 40 Gastplätze vorhanden bzw.
insgesamt vorhanden und geplant sind (§ 2 Abs. 4 Nr. 8 BauOBln).

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 203 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Generelle Verfahrensfreiheit für Öffnungen?

Sind nach § 62 Abs.1 Nr.10 c) Fenster und Türen sowie die dafür bestimmten Öffnungen generell
verfahrensfrei, auch in tragenden Bauteilen (unabhängig von der Gebäudeklasse)?

Ja,

nach § 62 Abs.1 Nr.10 c) sind Fenster und Türen sowie die dafür bestimmten Öffnungen auch in
tragenden Bauteilen, unabhängig von der Gebäudeklasse, verfahrensfrei.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 255 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Verfahrensfreiheit für Abgasanlagen?

Sind Abgasanlagen in und an Gebäuden in einer Höhe von mehr als 10 m baugenehmigungspflichtig?

Abgasanlagen sind in Gebäuden unabhängig von ihrer Höhe verfahrensfrei. Außerhalb von Gebäuden
(freistehende Abgasanlagen) sind sie bis zu einer Höhe von 10 m verfahrensfrei. Höhere Anlagen sind
auf Grund ihrer statisch-konstruktiven Schwierigkeiten einem Genehmigungsverfahren unterworfen.
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.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 133 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Verfahrensfreiheit für Werbeanlagen?

Sind Werbeanlagen mit einer eigenen Höhe von bis zu 10 m in durch Bebauungsplan festgesetzten
Gewerbe- und Industriegebieten an der Stätte der Leistung auch unabhängig von ihrer Anbringungshöhe
gem. § 62 Abs. 11 d) genehmigungsfrei?

Nein.

Die Festgelegte Höhenbegrenzung von max. 10 m soll sicherstellen, dass im Rahmen der Außenwirkug
keine Störung des Stadtbildes einhergeht.

Auf eine Längenbegrenzung wurde deshalb bei dieser besonderen Werbung verzichtet. Somit sind
hierunter Werbeanlagen einzuordnen, die entweder selbst eine eigene Höhe von 10m haben und
auif Geländeniveau errichtet werden, oder Werbeanlagen geringerer Höhe die an anderen baulichen
Anlagen befestigt werden. Hierbei darf der oberste Befestigungspunkt auch die Höhe von 10 m nicht
überschreiten.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 146 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 62 Bauaufsichtliche Prüfung verfahrensfreier Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung

Können verfahrensfreie Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung Gegenstand der bauaufsichtlichen
Prüfung sein?

Sofern sie Teil eines genehmigungspflichtigen Vorhabens sind, werden sie in diesem Zusammenhang
geprüft.
Ansonsten gilt:

Wenn verfahrensfreie Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung Auswirkungen auf die
bautechnischen Nachweise haben, sind diese Auswirkungen bei der Erstellung der bautechnischen
Nachweise zu berücksichtigen und - soweit eine bauaufsichtliche Prüfung (durch den Prüfingenieur
für Brandschutz, übergangsweise durch die Bauaufsichtsbehörde) der bautechnischen Nachweise
erforderlich ist - zu prüfen.

Beispiel: Kanäle einer an sich verfahrensfreien Lüftungsanlage werden durch Bauteile geführt, an die
Bauteilanforderungen bezüglich ihrer Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden. In diesem Fall ist
im Rahmen des Brandschutznachweises entweder eine entsprechende Brandschutzklappe oder ein
entsprechend feuerwiderstandsfähiger Kanal zu benennen.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 72 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand 08-2012

§ 62 Verfahrensfreiheit für Garagenerweiterung

Ist der nachträgliche Anbau eines Carports mit 15 m² Grundfläche an eine bestehende verfahrensfreie
Garage mit 25 m² - beides auf einem Grundstück - ebenfalls als verfahrensfreies Vorhaben zu bewerten?



154

Ja,
das zusätzliche Anbauen eines 15 qm großen selbständigen, überdachten Stellplatzes an eine
bestehende Garage (25 qm), die nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b verfahrensfrei errichtet worden ist,
ist aus bauordnungsrechtlicher Sicht ein verfahrensfreies Vorhaben.
D. h., solange die Baumaßnahme 30 qm nicht überschreitet, ist kein Verfahren erforderlich. Eine Addition
der Brutto-Grundfläche mit der Brutto-Grundfläche der bestehenden Garagen, an die angebaut werden
soll, ist aus bauordnungsrechtlicher Sicht unerheblich. Zu beachten ist § 6 Abs. 7 Satz. 1 Nr. 1 BauOBln,
wonach die Begrenzung einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9,00 m festgelegt ist; dabei darf
nach Satz 2 auf einem Grundstück gegenüber den Grundstücksgrenzen die Gesamtlänge von insgesamt
15,00 m nicht überschritten werden.
Unabhängig von der bauordnungsrechtlichen Verfahrensfreiheit sollte der Bauherr bei der Stadtplanung
des zuständigen Bezirkes klären, ob aus planungsrechtlicher Sicht Bedenken gegen eine Erweiterung
bestehen.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 268 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Keine Verfahrensfreiheit für Werbeanlagen an Eisenbahnbrücken

Fallen Werbeanlagen an Eisenbahnbrücken unter die Verfahrensfreiheit gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 11 e)

Nein,
Bauordnungsrechtlich verfahrensfrei sind nur die Werbeanlagen, die sich im öffentlichen Straßenland
befinden, weil hier auf Grund der Steuerungsmöglichkeit der Tiefbauverwaltung eine stadtbildverträgliche
Einfügung erfolgen kann. Die Stadtplanungsämter sind in der Regel bei der Erteilung der Erlaubnis zu
beteiligen. Eine Einflussnahme ist damit sichergestellt. Die Werbeanlagen an Bahnbrücken sind wegen
der fehlenden unabhängigen Steuerungsmöglichkeiten den verfahrensrechtlichen Regelungen der
BauOBln unterstellt.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Sind Aufzüge verfahrensfrei?

Sichere Umkleidungen gem. § 39 Abs. 1 Satz 3, letzter Halbsatz gehören zum Aufzug und sind keine
Aufzugsschächte. Sie sind verfahrensfrei.
Aufzugsschächte unterliegen, soweit sie in ein bestehendes Gebäude eingebaut werden, einem
bauaufsichtlichen Verfahren (§§ 63, 64, 65), weil sie nicht verfahrensfrei sind. Dies gilt auch für
Aussenaufzüge, die die Kriterien des § 39 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 bis 4 nicht erfüllen. Daraus folgt, dass
bautechnische Nachweise erstellt werden müssen.
Soweit § 64 greifen würde, wäre ein Genehmigungsverzicht (§ 60 Abs. 3) sinnvoll. Abweichungen von
den Anforderungen an Aussenfahrschächte sind möglich.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Aufschüttungen und Abgrabungen - Auslegung und Abstandflächen

Aufschüttungen und Abgrabungen mit einer Höhe oder Tiefe bis zu 2 m und einer Grundfläche bis zu 30
m², im Außenbereich bis zu 300 m², sind gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 8 BauO Bln verfahrensfrei. In § 2 Abs. 1
Nr. 1 BauO Bln sind Aufschüttungen und Abgrabungen als bauliche Anlagen definiert.
Mit diesen Vorhaben sind künstliche Veränderungen der Geländeoberfläche mit eigener Funktion
gemeint, die von einer gewissen Dauer sein sollen und nicht im direkten Zusammenhang mit der
Errichtung eines Gebäudes stehen, d. h., Baugruben zählen nicht dazu. Man spricht von selbständigen
Vorhaben.
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Durch Aufschüttungen entstehen Hügel, Rampen oder Wälle, durch Abgrabungen Bodensenken, Mulden
oder Gräben, aber auch Sand-, Lehm- und Kiesgruben gehören dazu. Die Höhe oder Tiefe ist auf bis zu
2 m und die Grundfläche auf bis zu 30 m², im Außenbereich auf bis zu 300 m² begrenzt. Innerhalb dieser
Maße sind die Veränderungen verfahrensfrei.
Nach dem Wortlaut der Regelung müssen beide Kriterien (Höhe/Tiefe) und Grundfläche kumulativ
innerhalb der Grenzwerte liegen, sodass die Überschreitung auch nur eines Wertes die Verfahrensfreiheit
entfallen lässt, vgl. auch Jäde/Dirnberger/Förster/Bauer/Böhme/Michel/Radeisen/Reimus/Thom,
Bauordnungsrecht Brandenburg, Loseblattsammlung, § 55, 244 und Wilke/Dageförde/Knuth/Meyer/
Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A., 2008, § 62, 21 unter Hinweis auf eine Entscheidung des OVG
Rheinland-Pfalz vom 12.12.2001 (BRS 64 Nr. 154 (vgl. Hauptakte zu § 62 BauO Bln): Im Außenbereich
wurde ein als Weinberg genutztes Grundstück auf einer Fläche von 5 m x 180 m um ca. 10 cm mit
Erdreich aufgefüllt. Damit war nach Auffassung des Gerichts keine Genehmigungsfreiheit gemäß §
62 Abs. 1 Nr. 11 Bst. a LBauO gegeben: (...) wird -- wie hier -- auch nur einer der beiden Grenzwerte
überschritten, besteht die Genehmigungspflicht (OVG RP aaO, juris Nr. 16).
Der Begründung zum Gesetz ist zu entnehmen, dass die Begrenzungen mit Blick auf die
planungsrechtliche Relevanz so festgelegt und entsprechend aus der MBO übernommen wurden.
Eine Veränderung der Geländeoberfläche mit dem Ziel, dadurch Einfluss auf die Abstandsflächen, die
Gebäudeklasse o. a. zu nehmen, fällt allgemein nicht unter die Verfahrensfreiheit. Diese Änderungen
wären immer Teil eines Bauvorhabens und daher nicht unabhängig oder selbständig.
Verfahrensfrei sind aber Maßnahmen in Gärten und zur Freizeitgestaltung gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 9 BauO
Bln, insbesondere deren Untergruppen
c) Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-, Abenteuerspiel-, Bolz- und
Sportplätzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausgenommen Gebäude und
Tribünen, und
e) Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der zweckentsprechenden Einrichtung von
Gärten dienen, ausgenommen Gebäude und Einfriedungen,
unter die die Erdmodulation im normalen Umfang fällt, also auch das Anlegen von Hochbeeten und
Gartenteichen.
Ein Wall entlang einer Grundstücksgrenze, etwa zur Abschirmung gegen das Nachbargrundstück oder
gegen Straßenland, zählt dagegen zu den o. g. Aufschüttungen und Abgrabungen.
Es wird immer zu beachten sein, dass Aufschüttungen und Abgrabungen nach geltendem Bauplanungs-
recht unzulässig sein können.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 62.2 der Als behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Verfahrensfreiheit für die temporäre Nutzung von Grundstücken

Unterliegt die temporäre Nutzung von Grundstücken - z. B. der Weihnachtsbaumverkauf auf dem
Parkplatz eines Supermarktes - einem bauaufsichtlichen Verfahren?

Eine derartige temporäre Nutzungsänderung einer baulichen Anlage ist nur dann verfahrensfrei, wenn die
Voraussetzungen des § 62 Abs. 2 BauO Bln vorliegen:

Danach ist die Änderung der Nutzung von Anlagen verfahrensfrei, wenn
1. für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen als für die
    bisherige Nutzung in Betracht kommen oder
2. die Errichtung oder Änderung der Anlagen nach Absatz 1 verfahrensfrei wäre.

"Andere öffentlich-rechtliche Anforderungen", die zu einem bauaufsichtlichen Verfahren führen könnten,
können sich u.a. aus dem Planungsrecht - und hier speziell aus dem Gebot der Rücksichtnahme
- ergeben. Auch wenn es sich um eine verfahrensfreie Nutzungsänderung handeln sollte, kann im
Falle von Belästigungen der Nachbarschaft, beispielsweise durch Lärm und Verkehrsaufkommen, ein
ordnungsbehördliches Einschreiten erforderlich werden.
.
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Dieser Beitrag wurde in TOP 58.13 der Als behandelt.    Stand 03-2011

§ 62 Zuständigkeit für Sportbootsstege

Sportbootsstege sind nach Bauordnungsrecht verfahrensfrei, § 62 Abs. 1 Nr. 14 e) BauO Bln. Generell
zuständig sind nach Nr. 18 Abs. 10 ZustKat Ord die für Umwelt zuständigen Behörden der Bezirksämter.
Fragen betreffend Sportbootsstege sind allein Fragen des Wasserrechts.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 57.5.6 der Als behandelt.    Stand 03-2011

§ 62(2) Ist die Nutzungsänderung einer baulichen Anlage, insbesondere bei Wohngebäuden der
Gebäudeklasse I und II, verfahrensfrei, wenn mit der Nutzungsänderung nur Veränderungen an
nichttragenden und nichtaussteifenden Bauteilen einhergehen?

Verfahrensfreiheit einer Nutzungsänderung

"Ist die Nutzungsänderung einer baulichen Anlage, insbesondere bei Wohngebäuden der Gebäudeklasse
I und II, verfahrensfrei, wenn mit der Nutzungsänderung nur Veränderungen an nichttragenden und
nichtaussteifenden Bauteilen einhergehen?

Liest man den Wortlaut des Gesetzestextes unter Berücksichtigung der oder-Verknüpfung, ergibt sich:
(2) Verfahrensfrei ist die Änderung der Nutzung von Anlagen, wenn [?] die Änderung der Anlagen nach
Absatz 1 verfahrensfrei wäre."

Gesetzestext: § 62 Abs. 2 BauO Bln:
(2) Verfahrensfrei ist die Änderung der Nutzung von Anlagen, wenn
1. für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen als für die bisherige
Nutzung in Betracht kommen oder
2. die Errichtung oder Änderung der Anlagen nach Absatz 1 verfahrensfrei wäre.

Antwort:
Allein das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen des § 62 Abs. 2 Nr. 2 BauO Bln führt nicht zur
Verfahrensfreiheit einer Nutzungsänderung, wenn die Änderung der Nutzung nach § 62 Abs. 2 Nr. 1
BauO Bln nicht verfahrensfrei wäre.
Die in der Nummer 2 aufgeführten Alternativen (?Errichtung oder Änderung?) führen nur dann zur
verfahrensfreien Nutzungsänderung, wenn die Errichtung / Änderung der vorhandenen Anlagen nach
deren Nutzungsänderung diese neue Anlage, wie die erstmalige Errichtung verfahrensfrei hätte errichtet
werden können. Die Nutzungsänderung wird damit der erstmaligen Errichtung einer verfahrensfreien
Anlage gleichgestellt, da das Ergebnis der Nutzungsänderung der "erstmaligen" Errichtung entspricht.
(siehe auch: Simon/Busse Kommentar zur Bayerischen Bauordnung, Art. 57 Rn. 422)

Die in § 62 Abs. 2 BauO Bln aufgeführten Tatbestandsvoraussetzungen der Nummern 1 und 2 sind
alternativ und nicht einander ausschließend. Die Verwendung des Wortes "oder" zur Abgrenzung ist
durch das Handbuch der Rechtsförmlichkeiten bei der Formulierung von Gesetzen vorgegeben.
Danach ist das Wort "oder" immer zu verwenden, wenn in einer Rechtsvorschrift mehrere
Tatbestandsvoraussetzungen alternativ festgelegt werden sollen. Hat, wie im Fall des § 62 Abs. 2 BauO
Bln, eine Aufzählung alternativen Charakter, ist das Wort "oder" vor der letzten Vorrausetzung oder
Rechtsfolge zu setzen
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Anhand eines Beispiels soll deutlich werden, warum die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen
alternativ und nicht einander ausschließend zu verstehen sind:

In einem Gebäude wird eine Wohnung im Erdgeschoss umgenutzt in eine Tageseinrichtung für 20
Kinder.
Bei der Tageseinrichtung handelt es sich um einen Sonderbau i.S.d. § 2 Abs. 4 Nr. 10 BauO Bln, an
die andere öffentlich-rechtliche Anforderungen zu stellen sind, es handelt sich deshalb nicht um eine
verfahrensfreie Nutzungsänderung gem. § 62 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln.
Sollten in der Tageseinrichtung aber z. B. nur verfahrensfreie Veränderungen an nichtragenden
Bauteilen in der baulichen Anlage erfolgen, wären diese Änderungen nach § 62 Abs. 2 Nr. 2 BauO
Bln verfahrensfrei. Das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzung der Nr. 2 kann aber dann doch nicht
zur verfahrensfreien Nutzungsänderung führen. Eine Nutzungsänderung kann nur dann insgesamt
verfahrensfrei sein, wenn die Nutzungsänderung nicht auch auf einen anderen Weg zu einem Verfahren
führt.

Eine andere Auslegung des Gesetzestextes würde auch zu folgendem absurden Ergebnis führen:
Eine Nutzungsänderung in eine Kindertagespflege für 20 Kinder ohne bauliche Veränderungen ist nicht
verfahrensfrei i. S. d. § 62 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln, da andere öffentlich-rechtliche Anforderungen daran
zu stellen sind. Wird jetzt nur eine nichttragende Wand entfernt, wäre dies nach § 62 Abs. 2 Nr. 2 i. V.
m. Abs. 1 Nr. 11a BauO Bln verfahrensfrei und soll deshalb im Ergebnis zur gesamten Verfahrensfreiheit
führen?

Dieser Beitrag wurde als TOP 6 in der 75. ALS behandelt.     Stand: 01/2016

§ 62 Postdienstleistungen in Läden

Die traditionell in den Filialen der Deutschen Post angebotenen Dienstleistungen werden zunehmend in
andere bestehende Geschäfte,  z. B. Supermärkte des Lebensmittelhandels,  verlagert.
Post-Filialen: - Aussage der Deutschen Post im Internet:

"Schon seit 1993 arbeitet die Deutsche Post mit Kaufleuten, zumeist aus dem Einzelhandel, zusammen.
Diese Kaufleute bieten Postdienstleistungen ergänzend zu ihrem Kerngeschäft an. In einem Teil dieser
Postfilialen werden auch Serviceleistungen der Postbank angeboten, allerdings ohne Finanzberatung,
die den Postbank Finanzcentern vorbehalten ist. Während die Einzelhändler sich über zusätzliche
Kundenfrequenz freuen, profitieren die Kunden von einzelhandelstypischer Kundenorientierung,
entsprechenden Öffnungszeiten des lokalen Handels und von der Möglichkeit zu Verbundeinkäufen.
Die von Partnern der Deutschen Post betriebenen Postfilialen variieren hinsichtlich des Umfangs ihres
Angebots, das abhängig ist vom jeweiligen Standort und der Nachfrage."
In diesem Zusammenhang wurde die Frage aufgeworfen, ob bei Verlagerung von diesen
Postdienstleistungen in bestehende Geschäfte eine bauordnungsrechtlich relevante Nutzungsänderung
vorliegt und die barrierefreie Zugänglichkeit zu fordern ist.
Die Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz hat im Februar 2011 die von der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vertretene Auffassung bestätigt. Demnach liegt keine
Nutzungsänderung vor, solange sich die Postdienstleistung der eigentlich angebotenen Leistung
unterordnet. Der Tätigkeitsschwerpunkt des Anbieters ist maßgeblich für die Beurteilung.
Es wurde auf ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes (Az.: 1 B 01.2220) hingewiesen, das
vom Bundesverwaltungsgericht (Az.: 4 C 3 03) bestätigt worden sei und sich mit dem umgekehrten Fall
befasst. Dort habe sich eine Postfiliale zu einem Schreibwarenladen entwickelt. Die Gerichte haben dies
großzügig gesehen.

http://www.deutschepost.de/dpag?tab=1&skin=hi&check=yes&lang=de_DE&xmlFile=1015309
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Auch bauplanungsrechtlich liegt keine relevante Nutzungsänderung vor, wenn in einer bestehenden
Gewerbeeinheit - neu- Dienstleistungen der Post angeboten werden, die in einem untergeordneten
Verhältnis zur Hauptnutzung stehen und keine städtebauliche Wirkung entfalten.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 68.10 der Als behandelt.    Stand 06-2011

§ 62 Ausnahmen und Befreiungen für verfahrensfreie Außenwanddämmung - Änderung § 62 Abs.
1 Nr. 10 d) BauO Bln

Gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 10 d) BauO Bln ist die Anbringung von Außenwandbekleidungen und
Dämmungen, ausgenommen bei Hochhäusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen
verfahrensfrei. Die bisherige Beschränkung auf Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 ist durch die
Änderung der BauO Bln vom 8. Juli 2010 entfallen.
Trotz der bauordnungsrechtlichen Verfahrensfreiheit sind planungsrechtliche Ausnahmen und
Befreiungen weiterhin erforderlich (z. B. zul. Bebauungstiefe, Überschreitung der GRZ ...), denn durch die
Änderung der BauO Bln ergibt sich keine Änderung des Bauplanungsrechts.
Hinsichtlich der Beurteilung und Entscheidung bei Verstößen gegen bauplanungsrechtliche
Rechtsgrundlagen (Ausnahmen und Befreiungen), z. B. Überschreitung GRZ, GFZ, Baugrenze(n),
Baulinie(n) etc., ist wie bisher zu verfahren.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 66.5 der Als behandelt.     Stand 03-2011

§ 62 Weitere nachträgliche Dämmmaßnahmen und der Einbau von Solaranlagen sind
verfahrensfrei gestellt

Mit dem am 1. Juli 2011 in Kraft getretene Ersten Gesetz zur Änderung der BauO Bln sind in § 62 BauO
Bln weitere nachträgliche Dämmmaßnahmen und der Einbau von Solaranlagen verfahrensfrei gestellt.
Mit diesen Verfahrenserleichterungen werden zusätzliche Anreize für Maßnahmen zur Energieeinsparung
und zum Klimaschutz geschaffen.
Bisher waren Solaranlagen in und an Dach- und Außenwandflächen verfahrensfrei gestellt, nunmehr gilt
die Verfahrensfreiheit auch für Solaranlagen auf Dach- und Außenwandflächen. Solaranlagen können
in eine Außenwand oder Dachfläche integriert ("in") ausgeführt oder parallel mit einem konstruktiv
erforderlichen Abstand an Außenwand- und Dachflächen ("an") angebracht werden; Solaranlagen können
aber auch auf Dachflächen mittels einer Unterkonstruktion aufgeständert montiert sein oder aus der
Fassade hervortreten ("auf").
Ferner wird klargestellt, dass auch die Dämmungen auf Dächern verfahrensfrei sind, da vermehrt sog.
Aufdachdämmsysteme nachträglich als Maßnahme zur Energieeinsparung verwendet werden.

(siehe gleichlautenden Beitrag unter allgemeines: "Änderungen der BauOBln vom 1. Juli 2011" )

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 69.2 der Als behandelt. -Stand Dez 2011-

§ 62 Abs. 1 Nr. 3 Fallen Photovoltaikanlagen unter die verfahrensfreien Anlagen?

§ 62 Abs. 1 Nr. 3 BauO Bln

Solaranlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie sind thermische Solaranlagen, z. B. Flachkollektoren,
Röhrenkollektoren, und Photovoltaikanlagen.
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Dieser Beitrag wurde als Einzelthema behandelt.     Stand: 09/2016

Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung - Prüfung im Baugenehmigungsverfahren

Im Baugenehmigungsverfahren mit bauordnungsrechtlich notwendigen sicherheitsrelevanten technischen
Anlagen (siehe TOP 9 der 78. ALS) ist auch die Einhaltung der Anforderungen der BauO Bln an diese
technischen Anlagen - als Teile des genehmigungspflichtigen Bauvorhabens - bauaufsichtlich zu
prüfen, z. B. bei Lüftungsanlagen die Anforderungen des § 41 BauO Bln, die mit der Technischen
Baubestimmung Muster-Lüftungsanlagenrichtlinie konkretisiert werden. Der nachträgliche Einbau von
Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung in bestehende bauliche Anlagen ist gemäß § 62 Abs. 1 Nr.
2 BauO Bln verfahrensfrei.

Sicherheitsrelevante technische Anlagen sind in der Regel Brandschutzmaßnahmen und im
Brandschutznachweis beschrieben, der vom Prüfingenieur für Brandschutz bauaufsichtlich geprüft
wird. Die bauaufsichtliche Prüfung des Brandschutznachweises regelt § 67 BauO Bln in Verbindung
mit § 13 BauVerfVO. Der Bericht über den geprüften Brandschutznachweis muss vor Erteilung der
Baugenehmigung der Bauaufsichtsbehörde vorliegen.

Sicherheitsrelevante technische Anlagen müssen vom Bauherrn nach § 2 BetrVO vor der Aufnahme der
Nutzung der baulichen Anlage einer ersten wiederkehrenden Prüfung durch einen Prüfsachverständigen
für die Prüfung technischer Anlagen auf Grundlage der Muster-Prüfgrundsätze unterzogen werden.
(https://www.is-argebau.de/ unter Verfahren und Prüfung / "Grundsätze für die Prüfung technischer
Anlagen entsprechend der Muster-Prüfverordnung durch bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige
(Muster-Prüfgrundsätze) Stand 26.11.2010") In der sog. Abnahmeprüfung wird die ordnungsgemäße
Beschaffenheit, Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft. Die darüber auszufertigen Berichte
sind dem Prüfingenieur für Brandschutz zu übergeben, der erst nach Erhalt und Durchsicht die
Erledigung seiner Aufgaben erklären kann. Diese Erklärung ist Voraussetzung für die Aufnahme
der Nutzung. Dies gilt auch für den Fall, dass Lüftungsanlagen keine Brandschutzmaßnahmen sind,
aber die Lüftungsleitungen durch raumabschließende Bauteile geführt werden, z.B. Lüftungsanlagen
in fensterlosen Aufenthaltsräumen gemäß § 48 Abs. 3 BauO Bln, um die Anforderungen an die
ausreichende Belüftung sicher zu stellen (sofern sie nicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 BetrVO von der
Prüfpflicht ausgenommen sind), aber bauordnungsrechtlich notwendig sind.

Im Übrigen können für Sonderbauten im Verfahren nach § 52 BauO Bln besondere Anforderungen an
Lüftungsanlagen gestellt werden (nach Abs. 1 Nr.11), ebenso wie an
Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen (nach Abs. 1 Nr. 22). Ggf. können von den Bauherrn
gutachterliche Aussagen von einem Prüfsachverständigen für die Prüfung technischer Anlagen vor
Erteilung der Baugenehmigung nachgefordert werden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 83.2 der Als behandelt. Stand: 09/2016

§ 63 Genehmigungsfreistellung

§ 63 Behandlung von Unterlagen bei fehlendem Sachbescheidungsinteresse

Können im Falle der Genehmigungsfreistellung nach § 63 BauO Bln die Bauvorlagen mangels
Sachbescheidungsinteresse zurückgeschickt werden, wenn gewerberechtlich erforderliche Konzessionen
nicht erteilt wurden und nach Mitteilung des Wirtschaftsamts auch nicht erteilt werden? (Bsp.: Spielhalle)

Nein,
die Unterlagen können nicht zurückgeschickt werden. Da in der Genehmigungsfreistellung
keine Sachbescheidung in Form einer Genehmigung (oder Versagung) erfolgt, kann auch das
Sachbescheidungsinteresse nicht fehlen. Dem Bauherrn sollte aber mit der Eingangsbestätigung

https://www.is-argebau.de/IndexSearch.aspx?method=get&File=b8a84yy3y8b984808abb4yb8y9ya8ayyb9y884b94ya2a0a149a248a3ab4b80b8y0v5e4yq01rnb01ekky545a4zr
https://www.is-argebau.de/IndexSearch.aspx?method=get&File=b8a84yy3y8b984808abb4yb8y9ya8ayyb9y884b94ya2a0a149a248a3ab4b80b8y0v5e4yq01rnb01ekky545a4zr
https://www.is-argebau.de/IndexSearch.aspx?method=get&File=b8a84yy3y8b984808abb4yb8y9ya8ayyb9y884b94ya2a0a149a248a3ab4b80b8y0v5e4yq01rnb01ekky545a4zr
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ein entsprechender Hinweis gegeben werden. Es liegt dann an ihm, ob er später die versagte
gewerberechtliche Konzession vor Gericht zu erstreiten versucht. Wenn ihm dies gelingt, kann er im
Wege der Genehmigungsfreistellung sein Vorhaben realisieren, solange er die Frist des § 63 Abs. 3 S. 4
BauO Bln einhält.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 60.8 der Als behandelt.

§ 63 Kein Wahlrecht Genehmigungsfreistellung / Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren

In "Die neue Berliner Bauordnung, Genehmigungsfreistellung und vereinfachtes
Genehmigungsverfahren" von Dr. Peter von Feldmann, Dr. Klaus Martin Groth und Dr. Gerrit
Aschmann wird unter Rdnr. 17 f die Ansicht vertreten, dass dem Bauherrn ein Wahlrecht zwischen dem
Verfahren der Genehmigungsfreistellung nach § 63 Abs. 2 Nr. 1a BauO Bln und dem vereinfachten
Genehmigungsverfahren nach § 64 S. 1 Nr. 2 BauO Bln zukommt, wenn der Bauherr erforderliche
Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 BauGB nicht vorab beantragt hat.

Die Autoren gehen davon aus, dass es keine gesetzliche Verpflichtung zur Stellung eines Vorabantrags
nach § 31 BauGB gibt, um die Voraussetzung für eine Genehmigungsfreistellung nach § 63 Abs. 2 Nr. 1a
BauO Bln zu schaffen. Vielmehr könne der Bauherr stattdessen eine Baugenehmigung im vereinfachten
Genehmigungsverfahren zugleich mit den erforderlichen planungsrechtlichen Befreiungen nach § 31
BauGB beantragen. Es liege in der Hand des Bauherrn, die Voraussetzungen für § 63 Abs. 2 Nr. 1a
BauO Bln zu schaffen oder nicht. Aufgrund des Gesetzeswortlauts in § 63 Abs. 2 Nr. 1a BauO Bln "erteilt
worden sind" schließen die Autoren auf ein Erfordernis des Vorliegens der Abweichungsgenehmigung
im Zeitpunkt der Anzeige für ein Verfahren nach § 63 Abs. 2 Nr. 1a BauO Bln. (An dieser Stelle
sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Dr. von Feldmann in einer ersten Anmerkung zur Einführung
der Genehmigungsfreistellung in die BauO Bln eine gegenteilige Auffassung vertreten hat: "Auch
beim Abweichen von planungsrechtlichen Festsetzungen ist das Vorhaben nicht im vereinfachten
Verfahren zu prüfen und zu genehmigen. Der Bauherr ist auf die komplizierten Regelungen über das
Genehmigungsfreistellungsverfahren mit eingeschlossenem Befreiungsverfahren verwiesen", Das
Grundeigentum, Nr. 19/1997, S. 1206).

Gegen ein von den Autoren angenommenes Wahlrecht des Bauherrn spricht jedoch neben den
unterschiedlichen Voraussetzungen des § 63 Abs. 2 Nr. 1a BauO Bln und des § 64 S. 1 Nr. 2 BauO Bln
auch der Gesetzeswortlaut.

Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 64 S. 1 BauO Bln ("Außer bei Sonderbauten werden geprüft ...") ist
das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren zwingend kraft gesetzlicher Anordnung durchzuführen. Die
Baugenehmigungsbehörde hat den eingereichten Bauantrag folglich anhand der normativ vorgegebenen
Kriterien von Amts wegen dahingehend zu überprüfen, ob das eingeschränkte bauaufsichtliche Verfahren
anzuwenden ist. Bei Übereinstimmung mit den tatbestandlichen Voraussetzungen kann weder die
Baugenehmigungsbehörde fakultativ ein Genehmigungsfreistellungsverfahren durchführen, noch
kann der Antragsteller, um Investitionssicherheit zu gewinnen, von sich aus die Durchführung eines
vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens mit beschränkter Prüfung verlangen.

§ 63 Abs. 3 S. 1 BauO Bln bestimmt, dass der Bauherr die erforderlichen Unterlagen bei der
Bauaufsichtsbehörde einzureichen hat. In § 7 BauVerfVO werden diese näher bestimmt:
"Entscheidungen über Befreiungen und Ausnahmen nach § 31 des Baugesetzbuches sowie
planungsrechtliche Bescheide nach § 74 der Bauordnung für Berlin als Voraussetzung für die
Genehmigungsfreistellung gemäß § 63 Abs. 2 der Bauordnung für Berlin". Gleiches besagt § 1 Abs. 8 S.
1 Nr. 3 BauVerfVO.
Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO Bln ist für die "Restmenge" der nicht
verfahrensfreien, nicht der Genehmigungsfreistellung und nicht dem Genehmigungserfordernis für
Sonderbauten unterfallenden Vorhaben durchzuführen. Daraus ergibt sich die Subsidiarität des
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vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens gegenüber dem Genehmigungsfreistellungsverfahren.
Im Umkehrschluss scheidet damit ein Wahlrecht aufgrund des Vorrangprinzips des § 63 BauO Bln
gegenüber § 64 BauO Bln aus, da primär ein Genehmigungsfreistellungsverfahren angewendet werden
soll.

In diesem Sinne hat auch die Rechtsanwältin Susanne Faisst die neue BauO Bln verstanden und
kommentiert.
Sie schreibt in "Bauen mit der neuen Berliner Bauordnung" (S. 17):
"Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren betrifft Bauvorhaben, die die bauplanungsrechtlichen
Voraussetzungen der Genehmigungsfreistellung gem. § 63 nicht erfüllen und keine Sonderbauten
sind. In der Regel wird es sich hier um Bauvorhaben handeln, die an sich gem. § 63 genehmigungsfrei
wären, wenn sie nicht außerhalb eines qualifizierten Bebauungsplanes liegen würden. Für derartige
Bauvorhaben besteht gemäß § 74 Abs. 2 auch die Möglichkeit, auf Antrag einen planungsrechtlichen
Vorbescheid zu erteilen. Wenn in diesem Bescheid die planungsrechtliche Zulässigkeit des
Bauvorhabens festgestellt wurde, wird das Bauvorhaben in das Verfahren der Genehmigungsfreistellung
gem. § 63 übergeleitet. Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren schließt also die Lücke
für Bauvorhaben, die aufgrund ihrer Größe (keine Sonderbauten) zwar eigentlich unter die
Genehmigungsfreistellung fallen würden, deren planungsrechtliche Zulässigkeit aber aufgrund der
fehlenden Vorgaben durch die Verwaltung überprüft werden müssen."

Neben dem Gesetzeswortlaut und der Systematik spricht auch die Intention des
Gesetzgebers gegen ein Wahlrecht des Bauherrn, da die neue Bauordnung für Berlin der
Verfahrensvereinfachung und Verfahrensbeschleunigung dienen soll und somit gerade vorrangig
das Genehmigungsfreistellungsverfahren und nicht das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren
betrieben werden soll, vgl. auch Wilke/Dageförde/Knuth/ Meyer/Broy-Bülow, Bauordnung für
Berlin, 6. A., 2008, § 63, 7 und 14 mwN sowie die Vorauflage § 56 a, 22. Anders als die ehemalige
Baufreistellungsverordnung (§ 9) sieht die Genehmigungsfreistellung seit ihrer Aufnahme in die
BauO Bln (8. Gesetz zur Änderung der Bauordnung für Berlin vom 04.07.1997, GVBl. S. 376) keine
Wahlmöglichkeit vor: In der Gesetzesbegründung (Abghs-DrS. 13/1578, S. 11) hieß es: "Der Bauherr
kann nicht zwischen dem Freistellungsverfahren oder einem Baugenehmigungsverfahren wählen. Auf
die in der Baufreistellungsverordnung noch enthaltene Wahlmöglichkeit ist verzichtet worden, um die
eingeleitete Entwicklung geringerer staatlicher Kontrollen zu beschleunigen."
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 58.10 der Als behandelt.

§ 63 Baubeginnanzeige im Genehmigungsfreistellungsverfahren

Ist im Genehmigungsfreistellungsverfahren die Baubeginnanzeige einzureichen, oder ist nur der Bauleiter
zu benennen?

Ja,
gemäß § 63 Abs. 5 Satz 2 BauOBln ist u.a. § 71 Abs. 5, 6 und 7 Nr. 2 BauOBln entsprechend
anzuwenden.
Somit ist nach § 71 Abs. 6 BauOBln eine Baubeginnanzeige nach § 54 Abs 1 Satz 4 BauOBln, unter
Nennung der Bauleiterin oder des Bauleiters, erforderlich.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 71 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 63 Ausnahmen und Befreiungen als Voraussetzung für Genehmigungsfreistellung

Wann und in welcher Form müssen die erforderlichen planungsrechtlichen Ausnahmen und Befreiungen
als Voraussetzung für die Genehmigungsfreistellung vorliegen?
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Grundsätzlich müssen die erforderlichen planungsrechtlichen Befreiungen und Ausnahmen gemäß § 63
Abs. 2 Nr. 1 a BauOBln zum Verfahrensbeginn vorliegen.

Sollten sie nicht vorliegen, so beginnt die Frist des § 63 Abs. 3 S. 2 BauOBln erst in dem Zeitpunkt zu
laufen, in welchem sie in Form eines isolierten Bescheides vorliegen.

Soweit in einem planungsrechtlichen Bescheid festgestellt wird, dass auch die Voraussetzungen für
erforderliche Ausnahmen und Befreiungen von einem einfachen Bebauungsplan vorliegen, beginnt nach
deren Erteilung die o.g. Frist zu laufen.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 66 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 63 Kein Verfahrenswechsel bei planungsrechtlichen Ausnahmen und Befreiungen?

Führt das Erfordernis von planungsrechtlichen Ausnahmen und Befreiungen zum Wechsel vom
Genehmigungsfreistellungsverfahren zum vereinfachten Verfahren?

Nein,

aber die Frist nach § 63 Abs. 3 S. 2 BauOBln beginnt erst nach deren Vorliegen zu laufen.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 67 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 63 Rückgabe unvollständigen Bauvorlagen in der Genehmigungsfreistellung ?

Können in der Genehmigungsfreistellung nach § 63 BauOBln die unvollständigen Bauvorlagen
zurückgesandt werden, wenn Sie innerhalb einer gesetzten Frist nicht vervollständigt wurden?

Ja,

auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung ist der Bauherr zur Mitwirkung, also auch zur Einreichung
von Unterlagen, verpflichtet (§ 26 Abs. 2 S. 1 und 2 VwVfG). Diese Verpflichtung kann nicht zwangsweise
durchgesetzt werden, aber die Behörde kann das Verfahren dadurch abschließen, dass sie die
Bearbeitung des Antrags - nach entsprechendem Hinweis an den Antragsteller, § 25 VwVfG - ablehnt,
vgl. Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. A., 2001, § 26, 48.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 127 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 04-2010

§ 63 Beratung bei Verstößen im Genehmigungsfreistellungsverfahren

Wie ist im Genehmigungsfreistellungsverfahren zu verfahren, wenn Verstöße festgestellt werden, die der
Verwirklichung eines Vorhabens entgegenstehen?

Der Bauherr ist hinsichtlich der Nichteinhaltung des materiellen Rechts zu beraten, §§ 25, 28 VwVfG. In
der Regel wird er die Planung des Vorhabens so ändern, dass es mit dem materiellen Recht in Einklang
steht.

Sollte durch eine isolierte Abweichung der Verstoß behoben werden können, ist dies dem Bauherrn
vor Ablauf der Monatsfrist des § 63 Abs. 3 Satz 2 BauOBln mitzuteilen. Erst nach erteilter Abweichung
ist das Vorhaben freigegeben. Darüber ist der Bauherr auch zu informieren.Sollte durch Überleitung
in das vereinfachte Verfahren eine entsprechende Prüfung und Genehmigung (ggf. mit Nachtrag/
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Nebenbestimmung) möglich sein, ist dieses Verfahren zu wählen und die Durchführung des vereinfachten
Baugenehmigungsverfahrens zu erklären, § 63 Abs. 2 Nr. 3 BauOBln.

Ist in diesem Sinne keine "Korrektur" möglich, können die Bauvorlagen dem Bauherrn zurückgesandt
werden. Das Zurücksenden stellt allerdings keine Ablehnung oder sonstige Regelung mit Verwaltungsakt-
Charakter dar. Will man sicherstellen, dass die Bauausführung unterbleibt, so ist die Untersagung
zuzustellen. Es reicht aber auch ein Hinweis darauf, dass bei Ausführung des Vorhabens eine Einstellung
von Arbeiten gem. § 78 BauO Bln angeordnet werden müsste. Sollte für die Vorbereitung dieser
Ankündigung die Frist des § 63 Abs. 3 Satz 2 BauO Bln nicht ausreichen kann sie um einen weiteren
Monat verlängert werden, § 63 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz BauO Bln. Der Bauherr kann später gegen
einen eventuell auszusprechenden Baustop rechtlich vorgehen.
Allerdings ist der Baubeginn anzuzeigen, was bei Nichtbeachtung eine Ordnungswidrigkeit nach § 83
Abs. 1 Nr. 10 BauO zur Folge hat.
Die Bauaufsichtsbehörde kann auch die Baubeginnanzeige zum Anlass nehmen, die Ausführung zu
untersagen.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 70.13 der ALS behandelt.     Stand 08/2013

§ 63 Verfahrensart bei Bebauungsplanfestsetzung

Welche Verfahrensart ist heranzuziehen, wenn nach Antragstellung im vereinfachten
Baugenehmigungsverfahren, jedoch vor Erteilung der Baugenehmigung oder des
Versagungsbescheides, ein B-Plan festgesetzt wird und das Vorhaben den Festsetzungen des B-Planes
nicht widerspricht?

Das vereinfachte Verfahren hat sich erledigt, da eine Baugenehmigung nicht mehr beantragt werden
muss, wenn die Voraussetzungen der Genehmigungsfreistellung vorliegen, § 60 Abs. 1, § 63 BauOBln.
Denn maßgebliche Sach- und Rechtslage für die Behördenentscheidung ist immer die Situation im
Zeitpunkt der Entscheidung und nicht im Zeitpunkt des Verfahrensbeginns. (Deshalb konnten nach
Inkrafttreten der neuen BauOBln alte Verfahren nur aufgrund der Überleitungsvorschrift in § 88 im alten
Verfahren beendet werden.)

Dem Bauherrn sollte dies mitgeteilt werden, damit er die Genehmigungsfreistellung einleiten kann. In
diesem Fall können die vorliegenden Unterlagen verwendet werden.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 217 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 63 Genehmigungsfreistellung § 63 BauOBln 2005 - Nachbarbeschwerden

Nachbarbeschwerden zu Vorhaben, im Falle der Genehmigungsfreistellung, im Rahmen des
Opportunitätsgrundsatzes muss nachgegangen werden.

Stellt die Baugenehmigungsbehörde fest, dass nicht gegen materielles Recht verstoßen wurde, teilt sie
das dem Beschwerdeführer mit, wobei es sich bei diesem Schreiben nicht um einen rechtsmittelfähigen
Bescheid handelt.
Werden Verstöße gegen materielles Recht festgestellt, ist die Genehmigungsbehörde angehalten, wieder
im Rahmen des Opportunitätsprinzips, ordnungsbehördlich einzuschreiten.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 33.13 der Als behandelt
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§ 63 Genehmigungsfreistellung - Verfahren für Abweichungen, planungsrechtliche Ausnahmen
und Befreiungen

Im Falle der Genehmigungsfreistellung wird isoliert -also außerhalb eines Baugenehmigungsverfahrens
über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen entschieden. Die planungsrechtlichen Ausnahmen
und Befreiungen sind gesondert schriftlich zu beantragen, § 68 Abs. 2 BauOBln. Dies gilt auch für die
bauordnungsrechtlichen Abweichungen, § 68 Abs. 1 BauO Bln. Die Fristen des § 70 BauO Bln werden
entsprechend angewendet, soweit sie nicht gerade auf die Erteilung der Genehmigung selbst abstellen.
Grundsätzlich müssen die erforderlichen planungsrechtlichen Befreiungen und Ausnahmen gemäß § 63
Abs. 2 Nr. 1 a BauO Bln zum Verfahrensbeginn vorliegen. Sollten sie nicht vorliegen, so beginnt die Frist
des § 63 Abs. 3 S. 2 BauO Bln erst in dem Zeitpunkt zu laufen, in welchem sie in Form eines isolierten
Bescheides vorliegen.
Soweit in einem planungsrechtlichen Bescheid festgestellt wird, dass auch die Voraussetzungen für
erforderliche Ausnahmen und Befreiungen von einem einfachen Bebauungsplan vorliegen, beginnt nach
deren Erteilung die o.g. Frist zu laufen.
Die bauordnungsrechtlichen Abweichungen müssen spätestens zum Baubeginn vorliegen, da ansonsten
das Vorhaben formell rechtswidrig ist.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 33.13.1 der Als behandelt.    Stand  05-2011

§ 63 Keine Fristen nach § 70 Abs. 1 bei Genehmigungsfreistellung nach § 63

Sind die Fristen nach § 70 Abs. 1 bis 3 BauOBln auf die Genehmigungsfreistellung nach § 63
anwendbar?

Nein,
es gilt ausschließlich die Monatsfrist nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BauOBln. Mit dem Bauvorhaben darf einen
Monat nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde begonnen werden. Die
Prüfung auf Vollständigkeit muss innerhalb dieser Frist sorgfältig erfolgen. Die Frist beginnt erst zu laufen,
wenn alle notwendigen Bauvorlagen der Behörde vorliegen. Bei fehlenden Unterlagen oder Anträgen
auf Abweichung im Sinne des § 68 BauOBln ist die Bauherrin oder der Bauherr unverzüglich hierüber
schriftlich zu informieren, damit keine Missverständnisse zum Fristbeginn und damit hinsichtlich des
Baubeginns entstehen. Nach Ablauf des Monats nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen können
keine Bauvorlagen mehr nachgefordert werden. Das Vorhaben kann verfahrensrechtlich errichtet werden.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

§ 63 Fristverlängerung für Baubeginn im Genehmigungsfreistellungsverfahren

In welchen Fällen kann im Genehmigungsfreistellungsverfahren nach Vorlage der erforderlichen
Unterlagen die Frist von einem Monat (nach der mit dem Bau begonnen werden darf) um einen weiteren
Monat verlängert werden?

Dieser Monat dient z.B. der Stadtplanung zur Fristverlängerung, um evtl. einen Bezirksamtsbeschluss
für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Fall zu erwirken, dass das Vorhaben nicht einem
zukünftigen Planungsziel entspricht, aber nach geltender Rechtslage zulässig wäre. Auf der Grundlage
des Beschlusses muss dann innerhalb der Gesamtfrist von 1 plus 1 = 2 Monaten entsprechend des §
63 Abs. 2 Nr. 3, letzter Halbsatz BauOBln eine vorläufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 BauGB
schriftlich ausgesprochen werden.

.
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Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

§ 63 Anzeige der Bauunterbrechung im Genehmigungsfreistellungsverfahren

Ist eine Anzeige der Bauunterbrechung im Genehmigungsfreistellungsverfahren gesetzlich vorgesehen?

Nein,
die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten ist
mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen (§ 63 Abs. 5 Satz 2 BauO
Bln i.V.m. § 71 Abs. 6 BauO Bln).

.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

§ 63 Sinnvoller Verfahrenswechsel

Wann ist es sinnvoll, Anträge im Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 63 BauOBln in ein
vereinfachtes Genehmigungsverfahren überzuleiten?

Die Änderung des Verfahrens ist nur sinnvoll, wenn mögliche Verstöße eines geplanten Vorhabens
Prüfungsgegenstand im vereinfachten Genehmigungsverfahren ( §§ 4-6 BauO Bln) sind und die mit
dem erhöhten Prüfungszeitaufwand gegebenenfalls geheilt werden können. Z.B. Probleme mit den
Abstandsflächen zu den Nachbarn oder planungsrechtliche Fragen des Immissionsschutzes. Bei
Verstößen, die nicht Prüfungsgegenstand sind, ist das Freistellungsverfahren durchzuführen und ggf.
mitzuteilen, dass Maßnahmen zur Einhaltung der Anforderungen angeordnet werden können. Auch die
Prüfung der übrigen Voraussetzungen des § 63 Abs. 2 Nr. 1 - 2 BauOBln kann die Überleitung erfordern,
vgl. § 63 Abs. 4 S. 1 BauOBln.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 161 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 63 Von den Bauvorlagen abweichende Ausführung im Genehmigungsfreistellungsverfahren

Ist die Errichtung baulicher Anlagen abweichend von den im Genehmigungsfreistellungsverfahren nach §
63 Abs. 3 Satz 1 BauO Bln eingereichten Unterlagen nach der neuen BauO noch als Ordnungswidrigkeit
verfolgbar?

Ja,
nach § 83 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 BauO Bln handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen
der Vorschrift des § 63 Abs. 3 S. 2 bis 4 BauO Bln mit der Ausführung eines Bauvorhabens beginnt. Eine
Ordnungswidrigkeit ist also z.B. dann gegeben, wenn der Bauherr mit dem Bauvorhaben beginnt, bevor
er die erforderlichen Unterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde eingereicht hat. Weichen Unterlagen und
Ausführung voneinander ab, hat der Bauherr formell rechtswidrig gehandelt und damit im o.g. Sinne
ordnungswidrig.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 290 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 63 Voraussetzungen für den Wechsel ins vereinfachten Baugenehmigungsverfahren

Unter welchen Voraussetzungen kann die Bauaufsichtsbehörde erklären, dass in Bezug auf ein
Vorhaben ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO Bln durchgeführt werden soll,
obwohl es die Anforderungen an die Genehmigungsfreistellung nach § 63 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2
der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) erfüllt? 

Gemäß § 63 Abs. 4 S. 1 BauO Bln kann
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"die Erklärung der Bauaufsichtsbehörde nach Absatz 2 Nr. 3 erste Alternative ... insbesondere
deshalb erfolgen, weil sie eine Überprüfung der sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 2 oder des
Bauvorhabens aus anderen Gründen für erforderlich hält." 

Gründe für die Erklärung zur Durchführung eines vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens können
demnach in erster Linie bauplanungsrechtlicher oder erschließungsrechtlicher Art sein, etwa dass Zweifel
bestehen, ob das Vorhaben tatsächlich im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30
Abs. 1 oder 2 BauGB liegt und den Festsetzungen entspricht. Auf eine abschließende Aufzählung der
Gründe für die Erklärung der Bauaufsichtsbehörde hat der Gesetzgeber allerdings bewusst verzichtet
("... insbesondere ..."), so dass der Behörde das Recht zugestanden wird, bei Zweifeln jedweder Art
an der Rechtmäßigkeit oder Realisierbarkeit des Bauvorhabens die Durchführung eines vereinfachten
Baugenehmigungsverfahrens verlangen zu können. Folglich können etwa auch die in § 63 Absatz
2 BauO Bln unberücksichtigt gebliebenen planungsrechtlichen Belange, vor allem das Gebot der
Rücksichtnahme, einer eingehenden Prüfung in einem Baugenehmigungsverfahren unterzogen
werden, sofern dies aus Sicht der Bauaufsichtsbehörde angezeigt ist. Entsprechendes gilt für die nicht-
planungsrechtlichen Aspekte des Prüfprogramms des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens, zum
Beispiel wenn Nachbarkonflikte hinsichtlich der Einhaltung von Abstandsflächen erkennbar sind.

Die Abgabe der Erklärung steht gemäß § 63 Abs. 4 S. 1 BauO Bln im pflichtgemäßen Ermessen der
Bauaufsichtsbehörde ("... kann..."), dessen Ausübung sich am Zweck der Ermächtigung zu orientieren
hat. Die Erklärungsmöglichkeit gestattet es der Bauaufsichtsbehörde demzufolge nicht, nach Belieben
die gesetzgeberische Grundentscheidung zugunsten der Genehmigungsfreistellung zu konterkarieren.
Darauf, dass die Bauaufsichtsbehörde von ihrer Erklärungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht, besteht
gemäß § 63 Abs. 4 S. 2 Bauo Bln allerdings kein Rechtsanspruch. Der Bauherr kann demzufolge nicht
verlangen, dass ein Bauvorhaben als genehmigungsfrei gestellt behandelt wird.

.

Dieser Beitrag wurde aufgrund einer Einzefrage erstellt    Stand   07-2011

§ 63 Fehlende Befreiungen / Ausnahmen in der Genehmigungsfreistellung

Wie ist im Falle der Genehmigungsfreistellung zu verfahren, wenn erforderliche Befreiungen oder
Ausnahmen nicht vorliegen?

1. Keine Nachforderung von Bauvorlagen

Bauvorlagen können nicht nachgefordert werden. Eine solche Forderung wäre auch nicht er-zwingbar: Es
fehlt insoweit an einer Regelung, wie sie z.B. § 208 BauGB ausdrücklich vorsieht, vgl. Kopp/Ramsauer,
VwVfG, 9. Auflage 2005, § 26, 40, 44a.

2. Rückgabe der unvollständigen Bauvorlagen in der Genehmigungsfreistellung

Die unvollständigen Bauvorlagen können aber dem Bauherrn zurückgesandt werden vgl.: Bei-trag zu §
63 Rückgabe unvollständigen Bauvorlagen in der Genehmigungsfreistellung ?

Hierbei handelt es sich nicht um einen Fall des mangelnden Sachbescheidungs¬interesses, der mit einer
Versagung und damit einem Verwaltungsakt abzuschließen ist, vgl.: Beitrag zu § 63 Behandlung von
Unterlagen bei fehlendem Sachbescheidungsinteresse

Der Vorgang wird nicht bearbeitet, sodass er auch nicht mit einer anfechtbaren Entscheidung ab-
geschlossen wird. Damit liegt auch kein Verwaltungsakt vor.

3. Verwahrung der bereits eingereichten Unterlagen bis zur Vollständigkeit der Bauvorlagen
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Die Bauaufsichtsbehörde kann aber dem Bauherrn aus praktischen Erwägungen auch anbieten, die
Bauvorlagen bis zum Eingang aller noch fehlenden Vorlagen aufzubewahren, damit bei Voll-ständigkeit
der Bauvorlagen die Frist nach § 63 Abs. 3 S. 2 BauO Bln zu laufen beginnt. So wird die doppelte
Versendung der bereits eingereichten Unterlagen vermieden.

Zu den auf diese Weise nachzureichenden Unterlagen können auch von der Bauauf¬sichtsbehörde noch
zu erteilende Ausnahmen oder Befreiungen zählen.

4. Keine Überleitung in das vereinfachte Genehmigungsverfahren

§ 63 BauO Bln sieht nicht vor, dass Vorhaben, die von Gesetzes wegen der Genehmigungsfrei-stellung
unterliegen, bei Fehlen einzelner Bauvorlagen nunmehr in das vereinfachte Genehmi-gungsverfahren
übergeleitet werden können, vgl. hierzu den Beitrag zu § 63 Kein Wahlrecht Genehmigungsfreistellung/
Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren.
.
Dieser Beitrag wurde in TOP 61.10 der Als behandelt.    Stand  05-2011

§ 63 Keine Begründungspflicht bei Wechsel ins Vereinfachte Baugenehmigungsverfahren

Ist die Bauaufsichtsbehörde verpflichtet, ihre Erklärung, dass ein vereinfachtes
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, zu begründen?

Nein.
Nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung (VwVfG Bln) in Verbindung
mit § 39 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) sind (nur) Verwaltungsakte im Sinne des §
35 VwVfG mit einer Begründung zu versehen. Die Erklärung der Bauaufsichtsbehörde, dass das
vereinfachte Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, stellt jedoch keinen Verwaltungsakt dar,
sondern ist eine "schlichte" Verfahrenshandlung (Simon/Busse, BayBO, Art. 58, Rn. 39; Wilke/Dageförde/
Knuth/Meyer/Broy-Bülow, BauO Bln, § 63; Rn. 11). So wird mit der Erklärung, dass ein vereinfachtes
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, nur ein Verwaltungsverfahren eingeleitet, aber
nicht abgeschlossen. Ferner wird mit der Erklärung der Bauaufsichtsbehörde nicht festgestellt, ob die
Voraussetzungen für die Genehmigungsfreistellung nach § 63 Abs. 2 BauO Bln vorliegen oder ob
sonstiges materielles Recht eingehalten ist.

.

Dieser Beitrag wurde als Einzelfrage behandelt.   Stand   07-2011

§ 63 Geltungsdauer isolierter Befreiungen bei Genehmigungsfreistellung

Bezüglich isoliert erteilter Befreiungen im Zusammenhang mit Vorhaben, die der Genehmigungsfrei-
stellung unterliegen, wurde folgendes Problem dargestellt.
Gemäß § 63 Abs. 3 S. 4 BauO Bln kann ein Vorhaben einen Monat nach Einreichen der erforderlichen
Unterlagen über einen Zeitraum von drei Jahren errichtet werden. Nach Ablauf der drei Jahre besteht
keine "Verlängerungsmöglichkeit" wie bei Baugenehmigungen. Vielmehr sind erneut die Vorlagen
einzureichen, mit der Folge, dass nach Ablauf von einem Monat erneut für drei Jahre Baurecht besteht.
Ist für ein entsprechendes Vorhaben zusätzlich eine Befreiung erforderlich, so ist deren Geltungsdauer
auf drei Jahre zu beschränken, was sich bereits aus der Tatsache ergibt, dass sie eine Baufreigabe
ähnlich einer Baugenehmigung darstellt und somit die Geltungsdauer entsprechend beschränkt ist, vgl. §
72 BauO Bln. Eine Verlängerung ist jeweils um ein Jahr möglich, § 72 Abs. 2 BauO Bln, vgl. auch EHB-
Beitrag zu § 68 Abweichungen (Welche Verfahrensvorschriften gelten für die Erteilung sog. isolierter
Abweichungen?).
Wird nun ein Vorhaben nicht innerhalb der ersten drei Jahre realisiert, muss der Bauherr einerseits durch
erneutes Einreichen der Unterlagen die Genehmigungsfreistellung für drei Jahre herbeiführen und die
Befreiung verlängern, was nur für ein Jahr möglich ist:
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Aus Sicht der Obersten Bauaufsicht ist dies unproblematisch. Die Befreiung kann neu beantragt werden,
sodass sie dann drei Jahre gültig ist.
Die EHB zur Genehmigungsfreistellung sollen wie folgt ergänzt werden:
?Genehmigungsfreistellung - Abweichungen, planungsrechtliche Ausnahmen und Befreiungen
Im Falle der Genehmigungsfreistellung wird isoliert -also außerhalb eines Baugenehmigungsverfahrens
über Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen entschieden. Die planungsrechtlichen Ausnahmen
und Befreiungen sind gesondert schriftlich zu beantragen, § 68 Abs. 2 BauOBln. Dies gilt auch für
die bauordnungsrechtlichen Abweichungen, § 68 Abs. 1 BauOBln. Die Fristen des § 70 BauOBln
werden entsprechend angewendet, soweit sie nicht gerade auf die Erteilung der Genehmigung selbst
abstellen. Es besteht auch die Möglichkeit einer Verlängerung um 1 Jahr (§ 72 Abs. 2 BauO Bln).
Eine "Verlängerungsmöglichkeit" für den Baubeginn nach § 63 Abs. 2 S. 2 BauO Bln gibt es allerdings
mangels Baugenehmigung nicht. Vielmehr sind die erforderlichen Unterlagen (also nicht unbedingt
sämtliche bereits eingereichten) erneut einzureichen, um sich das Baurecht wieder für drei Jahre
zu sichern, vgl. § 63 Abs. 2 S. 4 BauO Bln. Es empfiehlt sich in diesem Fall die isolierten Bescheide
ebenfalls neu zu beantragen, da diese im Falle einer Verlängerung lediglich ein Jahr weiter gelten, und
nicht auch drei Jahre.?
Grundsätzlich müssen die erforderlichen planungsrechtlichen Befreiungen und Ausnahmen gemäß § 63
Abs. 2 Nr. 1 a BauO Bln zum Verfahrensbeginn vorliegen. Sollten sie nicht vorliegen, so beginnt die Frist
des § 63 Abs. 3 S. 2 BauO Bln erst in dem Zeitpunkt zu laufen, in welchem sie in Form eines isolierten
Bescheides vorliegen.
Soweit in einem planungsrechtlichen Bescheid festgestellt wird, dass auch die Voraussetzungen für
erforderliche Ausnahmen und Befreiungen von einem einfachen Bebauungsplan vorliegen, beginnt nach
deren Erteilung die o.g. Frist zu laufen.
Die bauordnungsrechtlichen Ausnahmen müssen spätestens zum Baubeginn vorliegen, da ansonsten
das Vorhaben formell rechtswidrig ist.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 64.4 der Als behandelt. Stand 04-2010

Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung - Prüfung im Baugenehmigungsverfahren

Im Baugenehmigungsverfahren für Sonderbauten nach § 65 BauO Bln mit bauordnungsrechtlich
notwendigen sicherheitsrelevanten technischen Anlagen (siehe TOP 9 der 78. ALS) ist auch
die Einhaltung der Anforderungen der BauO Bln an diese technischen Anlagen - als Teile des
genehmigungspflichtigen Bauvorhabens - bauaufsichtlich zu prüfen, z. B. bei Lüftungsanlagen
die Anforderungen des § 41 BauO Bln, die mit der Technischen Baubestimmung Muster-
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Lüftungsanlagenrichtlinie konkretisiert werden. Der nachträgliche Einbau von Anlagen der technischen
Gebäudeausrüstung in bestehende bauliche Anlagen ist gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 BauO Bln
verfahrensfrei.

Sicherheitsrelevante technische Anlagen sind in der Regel Brandschutzmaßnahmen und im
Brandschutznachweis beschrieben, der vom Prüfingenieur für Brandschutz bauaufsichtlich geprüft
wird. Die bauaufsichtliche Prüfung des Brandschutznachweises regelt § 67 BauO Bln in Verbindung
mit § 13 BauVerfVO. Der Bericht über den geprüften Brandschutznachweis muss vor Erteilung der
Baugenehmigung der Bauaufsichtsbehörde vorliegen.

Sicherheitsrelevante technische Anlagen müssen vom Bauherrn nach § 2 BetrVO vor der Aufnahme der
Nutzung der baulichen Anlage einer ersten wiederkehrenden Prüfung durch einen Prüfsachverständigen
für die Prüfung technischer Anlagen auf Grundlage der Muster-Prüfgrundsätze unterzogen werden.
(https://www.is-argebau.de/ unter Verfahren und Prüfung / "Grundsätze für die Prüfung technischer
Anlagen entsprechend der Muster-Prüfverordnung durch bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige
(Muster-Prüfgrundsätze) Stand 26.11.2010") In der sog. Abnahmeprüfung wird die ordnungsgemäße
Beschaffenheit, Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft. Die darüber auszufertigen Berichte
sind dem Prüfingenieur für Brandschutz zu übergeben, der erst nach Erhalt und Durchsicht die
Erledigung seiner Aufgaben erklären kann. Diese Erklärung ist Voraussetzung für die Aufnahme
der Nutzung. Dies gilt auch für den Fall, dass Lüftungsanlagen keine Brandschutzmaßnahmen sind,
aber die Lüftungsleitungen durch raumabschließende Bauteile geführt werden, z.B. Lüftungsanlagen
in fensterlosen Aufenthaltsräumen gemäß § 48 Abs. 3 BauO Bln, um die Anforderungen an die
ausreichende Belüftung sicher zu stellen (sofern sie nicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 BetrVO von der
Prüfpflicht ausgenommen sind), aber bauordnungsrechtlich notwendig sind.

Im Übrigen können für Sonderbauten im Verfahren nach § 52 BauO Bln besondere Anforderungen an
Lüftungsanlagen gestellt werden (nach Abs. 1 Nr.11), ebenso wie an
Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen (nach Abs. 1 Nr. 22). Ggf. können von den Bauherrn
gutachterliche Aussagen von einem Prüfsachverständigen für die Prüfung technischer Anlagen vor
Erteilung der Baugenehmigung nachgefordert werden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 83.2 der Als behandelt. Stand: 09/2016

Genehmigungsverfahren

§ 64 Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

§ 64 Definition: "beantragte und erforderliche Abweichungen"

Wie ist die Formulierung "beantragte und erforderliche Abweichungen" in § 64 S. 1 Nr. 2 BauOBln zu
verstehen?

Die Formulierung "beantragte und erforderliche Abweichungen" in § 64 S. 1 Nr. 2 BauOBln im
vereinfachten Genehmigungsverfahren ist so zu verstehen, dass die beantragten Abweichungen nur
dann geprüft werden, wenn sie auch erforderlich sind.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 49 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand   07-2011

§ 64 Zurückweisung wegen mangelnden Sachbescheidungsinteresses

Was ist zu berücksichtigen, wenn ein Antrag mangels Sachbescheidungsinteresse zurückgewiesen wird?

Da dem Antrag nach §§ 64, 65 BauOBln nicht stattgegeben wird, ist der Bescheid zu begründen, vgl. §
39 Abs. 2 Nr.1 VwVfG, und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen, § 3 VwVfGBln.

https://www.is-argebau.de/IndexSearch.aspx?method=get&File=b8a84yy3y8b984808abb4yb8y9ya8ayyb9y884b94ya2a0a149a248a3ab4b80b8y0v5e4yq01rnb01ekky545a4zr
https://www.is-argebau.de/IndexSearch.aspx?method=get&File=b8a84yy3y8b984808abb4yb8y9ya8ayyb9y884b94ya2a0a149a248a3ab4b80b8y0v5e4yq01rnb01ekky545a4zr
https://www.is-argebau.de/IndexSearch.aspx?method=get&File=b8a84yy3y8b984808abb4yb8y9ya8ayyb9y884b94ya2a0a149a248a3ab4b80b8y0v5e4yq01rnb01ekky545a4zr
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Der Antragsteller ist in der Regel anzuhören, vgl. aber auch die Ausnahmen in § 28 Abs. 2 und 3 VwVfG.

Für die Höhe der Gebühr sind 1/10 - 5/10 der vollen Gebühr zu erheben, §5 Abs. 1Satz 1 BauGebO.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 227 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand   07-2011

§ 64 Zuständigkeit für zeitlich begrenzte Gehwegüberfahrten

Sind die Bau- und Wohnungsaufsichtsämtert für die Genehmigung von vorübergehenden
Gehwegüberfahrten zuständig?

Ja,
das Bauvereinfachungsgesetz ändert mit Artikel III das Berliner Straßengesetz, sodass nun
Gehwegüberfahrten, die für vorübergehende Zwecke (Baustellenüberfahrten) bestimmt sind, im Rahmen
von Baugenehmigungsverfahren (§§ 64, 65 und 76) bei der Bauaufsicht beantragt werden können. Die
Bauaufsicht entscheidet hier im Einvernehmen mit dem Träger der Straßenbaulast. Allerdings gilt diese
Verfahrens- und Zuständigkeitsbündelung nur für vorübergehende Gehwegüberfahrten.

Übliche Gehwegüberfahrten obliegen weiterhin dem Genehmigungsvorbehalt des Trägers der
Straßenbaulast.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 225 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 64 Keine Beteiligung des Stadtplanungsamtes im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren in
Gebieten ohne B-Plan

Muss im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren ( §64 BauOBln ) die Zulässigkeit eines Vorhabens,
z.B. Balkon- oder Aufzugsanbau, Wärmedämmung etc., in einem Gebiet das nach §34 BauGB beurteilt
wird, durch Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes geprüft werden?

Nein,
die Beteiligung des Stadtplanungsamtes ist in diesen Fällen nur dann geboten, wenn nicht sicher ist, ob
ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden soll und hiermit eine Zurückstellung oder Versagung des
Vorhabens verbunden sein kann.

Die Einfügungsentscheidung kann - auch unter verwaltungsökonomischen Aspekten - durch das
Bauaufsichtsamt getroffen werden.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

§ 64 Nachtrag zur Baugenehmigung zulässig?

Ist die Erteilung einer Nachtrags- bzw. Änderungsbaugenehmigung wie nach BauOBln alte Fassung
möglich?

Die Nachtrags- bzw. Änderungsgenehmigung war und ist nicht in der BauOBln geregelt.
Sie ist aber allgemein anerkannt als Ergänzung der ursprünglichen Baugenehmigung mit der Folge, dass
das Gesamtvorhaben nur dann ausgeführt werden darf, wenn im Zeitpunkt des Beginns der Bauarbeiten
beide Genehmigungen noch gültig sind (vgl. Wilke/Knuth/Dageförde/Meyer, Bauordnung für Berlin, 5. A.,
1999, § 62, 5). Durch das Inkrafttreten der neuen BauOBln hat sich hieran nichts geändert.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand 04-2012
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§ 64 Ausnahmegenehmigungen nach der Baumschutzverordnung

Antwort: In den bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren- §§ 64 und 65 BauO Bln- schließt die
Baugenehmigung die Ausnahmegenehmigungen nach der Baumschutzverordnung (BaumSchVO)ein.

Mit Art. X des dritten Gesetz zur Rechtsvereinfachung und Entbürokratisierung vom
11. Juni 2006, das am 22. Juni 2006 in Kraft getreten ist, wurden die Genehmigungen von Ausnahmen
im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2 BaumSchVO auf Grund der nun geregelten "Aufdrängung" in das
Baugenehmigungsverfahren integriert. Das bedeutet, dass im innerdienstlich herzustellenden
Einvernehmen mit der für den Schutz des Baumbestandes zuständigen Stelle eine Entscheidung
getroffen wird. Für den Bauherrn soll die Verfahrensbündelung durch die Bauaufsicht Rechtsklarheit
vermitteln und eine Beschleunigung bewirken.
Eines gesonderten Antrags bedarf es nicht. Im Lageplan geschützte Bäumeeinzutragen.
Die Naturschutzbehörde (NGA) fertigt eine Stellungnahme, die im Rahmen der Baugenehmigung
von der Bauaufsichtsbehörde als Entscheidungsgrundlage herangezogen wird. Die Entscheidung
wird im Einvernehmen mit dem NGA getroffen. Die Ausgleichsmaßnahmen (Ausgleichsabgabe,
Ersatzpflanzungen) sind Bestandteil der Baugenehmigung. Die Widerspruchsbearbeitung wird von der
Bescheid erlassenden Bauaufsichtsbehörde vorgenommen.
Für die Verfolgung der (Fremd)-Auflagen ist auch die Bauaufsichtsbehörde zuständig.
Sie wird unterstützt durch das NGA.

Nach Änderung der BauO Bln vom 8. Juli 2010 und Einfügen des Verfahrens für Werbeanlagen gemäß
§ 64a BauO Bln wurde die BaumSchVO noch nicht angepasst, so dass in diesem Verfahren keine sog.
Aufdrängung erfolgt. Die Baumfällgenehmigung ist daher gesondert zu beantragen und zu bescheiden.
.

Dieser Beitrag ist auch unter "§ 65 BauO Bln" und "Baunebenrecht" eingestellt.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 43.3 und Hinweis 70.16.1 der ALS behandelt. Stand 08/2013

Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung - Prüfung im Baugenehmigungsverfahren

Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung - Prüfung im Baugenehmigungsverfahren

Im Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO Bln mit bauordnungsrechtlich notwendigen
sicherheitsrelevanten technischen Anlagen (siehe TOP 9 der 78. ALS) ist auch die Einhaltung der
Anforderungen der BauO Bln an diese technischen Anlagen - als Teile des genehmigungspflichtigen
Bauvorhabens - bauaufsichtlich zu prüfen, z. B. bei Lüftungsanlagen die Anforderungen des § 41 BauO
Bln, die mit der Technischen Baubestimmung Muster-Lüftungsanlagenrichtlinie konkretisiert werden. Der
nachträgliche Einbau von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung in bestehende bauliche Anlagen
ist gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 BauO Bln verfahrensfrei.

Sicherheitsrelevante technische Anlagen sind in der Regel Brandschutzmaßnahmen und im
Brandschutznachweis beschrieben, der vom Prüfingenieur für Brandschutz bauaufsichtlich geprüft
wird. Die bauaufsichtliche Prüfung des Brandschutznachweises regelt § 67 BauO Bln in Verbindung
mit § 13 BauVerfVO. Der Bericht über den geprüften Brandschutznachweis muss vor Erteilung der
Baugenehmigung der Bauaufsichtsbehörde vorliegen.

Sicherheitsrelevante technische Anlagen müssen vom Bauherrn nach § 2 BetrVO vor der Aufnahme der
Nutzung der baulichen Anlage einer ersten wiederkehrenden Prüfung durch einen Prüfsachverständigen
für die Prüfung technischer Anlagen auf Grundlage der Muster-Prüfgrundsätze unterzogen werden.
(https://www.is-argebau.de/ unter Verfahren und Prüfung / "Grundsätze für die Prüfung technischer
Anlagen entsprechend der Muster-Prüfverordnung durch bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige

https://www.is-argebau.de/IndexSearch.aspx?method=get&File=b8a84yy3y8b984808abb4yb8y9ya8ayyb9y884b94ya2a0a149a248a3ab4b80b8y0v5e4yq01rnb01ekky545a4zr
https://www.is-argebau.de/IndexSearch.aspx?method=get&File=b8a84yy3y8b984808abb4yb8y9ya8ayyb9y884b94ya2a0a149a248a3ab4b80b8y0v5e4yq01rnb01ekky545a4zr
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(Muster-Prüfgrundsätze) Stand 26.11.2010") In der sog. Abnahmeprüfung wird die ordnungsgemäße
Beschaffenheit, Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft. Die darüber auszufertigen Berichte
sind dem Prüfingenieur für Brandschutz zu übergeben, der erst nach Erhalt und Durchsicht die
Erledigung seiner Aufgaben erklären kann. Diese Erklärung ist Voraussetzung für die Aufnahme
der Nutzung. Dies gilt auch für den Fall, dass Lüftungsanlagen keine Brandschutzmaßnahmen sind,
aber die Lüftungsleitungen durch raumabschließende Bauteile geführt werden, z.B. Lüftungsanlagen
in fensterlosen Aufenthaltsräumen gemäß § 48 Abs. 3 BauO Bln, um die Anforderungen an die
ausreichende Belüftung sicher zu stellen (sofern sie nicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 BetrVO von der
Prüfpflicht ausgenommen sind), aber bauordnungsrechtlich notwendig sind.

Im Übrigen können für Sonderbauten im Verfahren nach § 52 BauO Bln besondere Anforderungen an
Lüftungsanlagen gestellt werden (nach Abs. 1 Nr.11), ebenso wie an
Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen (nach Abs. 1 Nr. 22). Ggf. können von den Bauherrn
gutachterliche Aussagen von einem Prüfsachverständigen für die Prüfung technischer Anlagen vor
Erteilung der Baugenehmigung nachgefordert werden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 83.2 der Als behandelt. Stand: 09/2016

§ 64 Auflagen zur Standsicherheit als Nebenbestimmung in einer Baugenehmigung

Sind bei einem Bauvorhaben spezielle Anforderungen an die Standsicherheit zu berücksichtigen, z.
B. aufgrund seiner Nähe zu einem Brückenwiderlager, müssen diese, wenn sie nicht schon im Antrag
berücksichtigt sind, als Nebenbestimmung in eine Baugenehmigung aufgenommen werden, damit
sichergestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden. Dies
kann z. B. als aufschiebende Bedingung formuliert werden, dass mit der Bauausführung erst begonnen
werden darf, wenn der Bericht über den geprüften Standsicherheitsnachweis (gemäß § 14 Abs. 2
BauVerfVO) vorliegt und zu der speziellen Problematik entsprechende Aussagen zur Gewährleistung
der Standsicherheit des Brückenwiderlagers getroffen werden; ggf. sind bestimmte Maßnahmen
durchzuführen und deren Einhaltung zu dokumentieren.

Eine Nebenbestimmung muss konkret formuliert werden; nicht ausreichend wäre die Formulierung ?
Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit des Baugrundes der
Nachbargrundstücke dürfen nicht gefährdet werden.?, denn dies ist bereits als Anforderung in § 12 Abs.
1 Satz 2 BauO Bln formuliert.

Dieser Beitrag wurde in TOP 83.3 der Als behandelt.     Stand: 09/2016

§ 65 Baugenehmigungsverfahren

§ 65 Archivierung der Baugenehmigungen für Botschaftsgebäude

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ist seit dem 01.01.2001 zuständig für Bauten im
Zusammenhang mit Botschaften und Konsulaten. Nach Abschluss der Genehmigungsverfahren werden
künftig die Akten nicht bei SenStadt archiviert sondern an die Bezirksämter für deren Aktenarchiv
zurückgesandt.

Punkt 3 des Schreibens SenStadt VI F 3 vom 06.02.2001 an alle Bezirksämter betreffend Bauten im
Zusammenhang mit Botschaften und Konusalten ist damit aufgehoben.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 43.3 der Als behandelt

§ 65 Merkblatt der Bau-Berufsgenossenschaft Hannover

Mit Schreiben vom 09.05.1996 hat die Bau-Berufsgenossenschaft Hannover verschiedene Ämter
aufgefordert, ihr Merkblatt "Informationen für Bauherren" den Baugenehmigungen beizufügen. Die haben

https://www.is-argebau.de/IndexSearch.aspx?method=get&File=b8a84yy3y8b984808abb4yb8y9ya8ayyb9y884b94ya2a0a149a248a3ab4b80b8y0v5e4yq01rnb01ekky545a4zr
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wir aus grundsätzlichen Erwägungen mit Schreiben vom 14.06.1996 an die Bau-Berufsgenossenschaft
abgelehnt.

Mit der Baugenehmigung wird dem Bauherrn verbindlich bestätigt, dass sein Vorhaben mit dem
öffentlichen Recht im Einklang steht. Merkblätter oder andere Unterlagen, die mit der Baugenehmigung
nicht im unmittelbaren Zusammenhang stehen, sollten der Genehmigungsurkunde nicht beigefügt
werden.

Neben diesen grundsätzlichen Bedenken bestehen auch sachliche Gründe, die gegen dieses Verfahren
sprechen. Auf Grund des § 661 Abs. 3 Reichsversicherungsordnung sind die Bauaufsichtsbehörden
verpflichtet, die Bau-Berufsgenossenschaft über erteilte Baugenehmigungen zu informieren. Dies
gibt ihr die Möglichkeit, die Bauherren direkt anzusprechen, soweit dies erforderlich ist. Eine darüber
hinausgehende Amtshilfe der Bauaufsicht ist nicht möglich.

Wir weisen in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass die Bau-Berufsgenossenschaft
von jeder Baugenehmigung zu unterrichten ist. In der Mitteilung sind der Name und die Adresse
des Bauherrn, das Baugrundstück und die Art der Bauarbeiten anzugeben. Sie ist an die Bau-
Berufsgenossenschaft Hannover, Bezirksverband Berlin, Hildegardstr. 29/30, 10715 Berlin, zu senden.
Von dieser Informationspflicht ausgenommen sind lediglich Vorhaben, die keine Bauarbeiten im
eigentlichen Sinne nach sich ziehen, wie z. B. Werbeanlagen oder Nutzungsänderungen.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 24.8 der Als behandelt.

§ 65 Mitteilung an die Bau-Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Seit dem 01.01.1997 haben gemäß § 195 Abs. 3 Sozialgesetzbuch - Siebtes Buch (früher gem. §
662 Abs. 3 RVO) die für die Erteilung von Bauerlaubnissen zuständigen Behörden dem zuständigen
Unfallversicherungsträger nach Erteilung einer Bauerlaubnis den Namen und die Anschrift des Bauherrn,
den Ort und die Art der Bauarbeiten, den Baubeginn sowie die Höhe der im baubehördlichen Verfahren
angegebenen oder festgestellten Baukosten mitzuteilen. Bei nicht bauerlaubnispflichtigen Bauvorhaben
trifft dieselbe Verpflichtung die für die Entgegennahme der Bauanzeige oder der Bauunterlagen
zuständigen Behörden.
§ 195 Abs. 3 SGB VII lautet:
?Die für die Erteilung von Bauerlaubnissen zuständigen Behörden haben dem zuständigen
Unfallversicherungsträger nach Erteilung einer Bauerlaubnis den Namen und die Anschrift des Bauherrn,
den Ort und die Art der Bauarbeiten, den Baubeginn sowie die Höhe der im baubehördlichen Verfahren
angegebenen oder festgestellten Baukosten mitzuteilen. Bei nicht bauerlaubnispflichtigen Bauvorhaben
trifft dieselbe Verpflichtung die für die Entgegennahme der Bauanzeige oder der Bauunterlagen
zuständigen Behörden.?
Von dieser Informationspflicht ausgenommen sind lediglich Vorhaben, die keine Bauarbeiten im
eigentlichen Sinne nach sich ziehen, wie z. B. Werbeanlagen oder Nutzungsänderungen. 

Mit Schreiben vom 28. Januar 1997, GZ: II A 12-6900/02-31, hat die Senatsverwaltung für Bauen,
Wohnen und Verkehr auf die veränderte Auskunftspflicht der Bauaufsichtsbehörden gegenüber der Bau-
Berufsgenossenschaft Hannover hingewiesen.

.

ABSCHRIFT

Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr
II A 12-6900/02-31
28.01.1997
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An II B
und alle Bau- und Wohnungsaufsichtsämter
lt. Verteiler

Betr.: Mitteilung an die Bauberufsgenossenschaft

Anlg.:

Mit Schreiben vom 18. Dezember 1996 hat die Bauberufsgenossenschaft alle Bau- und
Wohnungsaufsichtsämter angeschrieben. Von diesem Schreiben haben wir erst im Januar 1997 Kenntnis
erhalten. Wesentlicher Inhalt ist die erweiterte Auskunftspflicht durch die Bauaufsichtsbehörden.

Ab 01.01.1997 tritt anstelle des bisherigen § 662 Abs. 3 RVO § 195 Abs. 3 Sozialgesetzbuch -
Siebtes Buch in Kraft. Danach haben die für die Erteilung von Bauerlaubnissen zuständigen Behörden
dem zuständigen Unfallversicherungsträger nach Erteilung einer Bauerlaubnis den Namen und die
Anschrift des Bauherrn, den Ort und die Art der Bauarbeiten, den Baubeginn sowie die Höhe der
im baubehördlichen Verfahren angegebenen oder festgestellten Baukosten mitzuteilen. Bei nicht
bauerlaubnispflichtigen Bauvorhaben trifft dieselbe Verpflichtung die für die Entgegennahme der
Bauanzeige oder der Bauunterlagen zuständigen Behörden.

Wurden bisher Angaben über die Anschrift des Bauherrn und den Ort und die Art der Bauarbeiten
erforderlich, so wurde dies um die Angaben über den Baubeginn und die Baukosten erweitert. Darüber
hinaus betrifft diese Informationspflicht nicht nur Vorhaben, die von der Bauaufsicht genehmigt werden,
sondern auch Vorhaben, die nach der Baufreistellungsverordnung (jetzt § 63 a BauOBln) behandelt
werden.

In einem Gespräch mit der Bau-Berufsgenossenschaft konnte geklärt werden, dass zum Zeitpunkt
der Baugenehmigung von der Bauaufsicht der Baubeginn nicht genannt werden kann und dass die
Baukosten bei Vorhaben nach der Baufreistellungsverordnung uns nicht bekannt sind. Das als Anlage
beigefügte Muster berücksichtigt diesen Sachverhalt.

Um ein einheitliches Verwaltungshandeln sicherzustellen, bitten wir Sie, ab sofort die Mitteilung an die
Bau-Berufsgenossenschaft entsprechend dem beigefügten Muster abzufassen und diese Mitteilungen
gesammelt monatlich an die

Bau-Berufsgenossenschaft
Bezirksverwaltung Berlin
Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin

zu senden.

Die Niederschriften 94.7.2 und 98.2, das Schreiben vom 26.01.1991 an die östlichen Bezirke sowie der
letzte Absatz in der Niederschrift 24.8 werden hiermit aufgehoben.

Im Auftrag
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 26.10 der Als behandelt.    Aktualisiert   08-2011

§ 65 Bauaufsichtliche Behandlung konsularischer und diplomatischer Einrichtungen

Bei der Behandlung ausländischer Vertretungen im bauaufsichtlichen Verfahren ist wie folgt zu
unterscheiden:

I. Diplomatische Vertretungen
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(Botschaften, Gesandtschaften)

Gemäß Artikel 41 Abs. 1 des Wiener Übereinkommens vom 18. April 1961 über diplomatische
Beziehungen, das entsprechend dem Gesetz zu dem Wiener Abkommen vom 6. August 1964 (BGBl. II
S. 957) Anwendung findet, sind "alle Personen, die Vorrechte und Immunitäten genießen, unbeschadet
derselben verpflichtet, die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaates zu beachten".

Sie unterliegen damit dem deutschen Baurecht und dem Baugenehmigungsverfahren.

Nach Art. 22 des Abkommens sind die Räumlichkeiten diplomatischer Vertretungen unverletzlich und
dürfen nur mit Zustimmung des Missionschefs betreten werden. Ordnungsbehördliche Vollstreckungs-
oder Zwangsmaßnahmen dürfen weder in den Räumlichkeiten diplomatischer Vertretungen noch gegen
Mitglieder dieser Vertretungen angedroht oder durchgeführt werden.

Ergeben sich Anlässe, die im Allgemeinen zu derartigen Maßnahmen führen würden, so ist das
Auswärtige Amt über die Senatskanzlei einzuschalten.

Im Übrigen bittet die Senatskanzlei um Unterrichtung über eingehende Vorbescheide und Bauanträge zur
Neuerrichtung oder zu Um- oder Erweiterungsbauten von diplomatischen Vertretungen.

II. Konsularische Vertretungen
(Generalkonsulate, Konsulate)

Gemäß Artikel 55 des Wiener Übereinkommens vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen,
das entsprechend dem Gesetz zu dem Wiener Abkommen vom 26. August 1969 (BGBl. II S. 1585)
Anwendung findet, sind alle Personen, die Vorrechte oder Immunitäten genießen, ebenfalls verpflichtet,
die Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des Empfangsstaates zu beachten. Sie unterliegen damit
ebenfalls dem deutschen Baurecht und dem Baugenehmigungsverfahren.

Nach Artikel 59 des Abkommens hat der Empfangsstaat alle erforderlichen Maßnahmen zu
treffen, um die konsularischen Räumlichkeiten vor jeglichem Eindringen und vor Beschädigung zu
schützen. Nach Artikel 43 des Abkommens unterliegen Bedienstete konsularischer Vertretungen
in Wahrnehmung konsularischer Aufgaben weder der Gerichtsbarkeit des Empfangsstaates noch
Eingriffen seiner Verwaltungsbehörden. Das bedeutet, dass bei diplomatischen Vertretungen keinerlei
ordnungsbehördliche Vollstreckungs- oder Zwangsmaßnahmen angedroht oder durchgeführt werden
dürfen.

Sofern sich Anlässe ergeben sollten, die im Allgemeinen zu derartigen Maßnahmen führen würden, ist die
Senatskanzlei einzuschalten.

III. Handelsvertretungen

Ausländische Handelsvertretungen unterliegen uneingeschränkt dem deutschen Recht und somit auch
den Vorschriften des Verwaltungszwanges.
Vergl. hierzu auch: Rd.Schr. des Auswärtigen Amts vom 19.09.2008  -503-90-507.00- zur Behandlung
von Diplomaten und anderen bevorrechtigten Personen in der Bundesrepublik Deutschland  (GMBl. 2008,
1154)

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 8.5 der Als behandelt.    Stand  07-2011

§ 65 Bedürfen Schankveranden einer Baugenehmigung?

Soweit es sich um einen Sonderbau handelt, dass heißt, dass die verhüllte Schankveranda incl.
Schankraum mehr als 40 Gastplätze hat, bedarf es einer Baugenehmigung gem. § 65 BauOBln.
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.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 107 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 65 Sind bauliche Änderungen in Sonderbauten gemäß § 65 BauOBln zu behandeln?

Wird durch die bauliche Änderung das Brandschutzkonzept des Sonderbaus berührt, dann ist nach § 65
zu verfahren; wird das Brandschutzkonzept nicht berührt, dann ist nach §§ 62, 63 oder 64 zu verfahren.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

§ 65 Verfahrensfreie Teile innerhalb eines Genehmigungsverfahrens nach § 65

Werden im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens nach § 65 auch Teile geprüft, die nach § 62
BauO Bln verfahrensfrei wären?

Ja,
die Genehmigungsfreiheit gilt nur, soweit die Vorhaben selbständige Einzelvorhaben sind. Das OVG
Berlin hat mit Beschluss vom 23.08.1988 zu Gewächshäusern als unselbständigen Teilen eines
Gartenbaubetriebes entschieden: "Vorhaben, die als isolierte Anlagen genehmigungsfrei sind, werden
von der Genehmigungspflicht erfasst, wenn sie nach der Konzeption des Bauherrn und nach ihrer
Funktion in einem engen baulichen und zeitlichen Zusammenhang mit einem genehmigungspflichtigen
Gesamtvorhaben stehen." (OVG Berlin, BRS 48 Nr. 125)

.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.   Stand 07-2011

§ 65 Auskunftspflicht über Baumaßnahmen an die Berufsgenossenschaft

Zum Hintergrund:
Derjenige Unternehmer des Baugewerbes, der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von
Bauleistungen beauftragt, haftet für die Erfüllung der Zahlungspflicht die-ses Unternehmers wie ein
selbstschuldnerischer Bürge (§ 150 Abs. 3 SGB VII in Verbindung mit § 28 e Abs. 3 a SGB IV). Gemäß
§ 28 e Abs. 3 d SGB IV gilt die Haftung nach § 28 e Abs. 3 a SGB IV ab einem geschätzten Gesamtwerk
aller für ein Bauwerk in Auftrag gegebenen Bauleistungen von 500.000 Euro. Die Berufsgenossenschaft
bittet eine Bauaufsichtsbehörde um Mitteilung des Gesamtauftragswertes für bestimmte Baumaßnahmen
in Berlin.
Nach § 195 Abs. 3 S. 1 SGB VII sind die für die Erteilung von Bauerlaubnissen zuständigen Behörden
verpflichtet, dem zuständigen Unfallversicherungsträger nach Erteilung einer Bauerlaubnis den Namen
und die Anschrift des Bauherrn, den Ort und die Art der Bauarbeiten, den Bau-beginn sowie die Höhe der
im baubehördlichen Verfahren angegebenen oder festgestellten Baukosten mitzuteilen. Dies gilt auch für
den Fall , dass Bauanzeigen oder Bauunterlagen ein-gereicht werden, § 150 Abs. 3 S. 2 SGB VII.
Damit ist die Bauaufsichtsbehörde verpflichtet, der Bauberufsgenossenschaft die Höhe der Baukosten
mitzuteilen.
Nach § 15 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. Abs. 1 Nr. 8 BauVerfVO ist die Bauaufsichtsbehörde darüber hinaus
ausdrücklich ermächtigt, den Bauberufsgenossenschaften die Baukosten nach DIN 276 regelmäßig zu
übermitteln.

.
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Dieser Beitrag wurde in TOP 61.2 der Als behandelt.

§ 65 Bauaufsichtliche Prüfung möglicher Gefahren durch (terroristische Anschläge)

Anlässlich eines Bauvorbescheidsverfahrens war die Frage zu klären, wie bei besonders gefährdeten
Vorhaben Sicherheitsaspekte planungsrechtlich zu prüfen sind.
1. Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 25.01.2007
Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat mit Urteil vom 25.01.2007 (BVerwG 4 C 1.06)
entschieden, dass mögliche Gefahren für die Nachbarschaft einer diplomatischen Einrichtung (hier
die Einrichtung eines türkischen Konsulats in Karlsruhe) durch terroristische Anschläge städtebaulich
bedeutsame Auswirkungen sind, die bei der Beurteilung, ob ein Vorhaben rücksichtslos ist (§ 15
BauNVO), zu berücksichtigen sind. Die maßgebenden städtebauliche Gesichtspunkte seien die
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie vor allem die Sicherheit der Wohn- und
Arbeitsbevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB). Zur Begründung führt das BVerwG aus:
"Städtebauliche Bedeutung kann grundsätzlich jeder nur denkbare Gesichtspunkt erhalten, sobald er
die Bodennutzung betrifft oder sich auf diese auswirkt (...). Das ist insbesondere dann der Fall, wenn
vorhandene oder durch eine Planung entstehende Probleme oder Konflikte dadurch bewältigt werden
sollen, dass für Grundstücke bestimmte Nutzungen zugewiesen, eingeschränkt oder untersagt werden
oder dass eine räumliche Zuordnung oder Trennung von Nutzungen erfolgt." (BVerwG, zit. nach Juris, Nr.
14).
Folgende bodenrechtliche Maßnahmen können, ggf. ergänzt durch Maßnahmen bauordnungsrechtlicher
und polizeirechtlicher Art, Gefährdungen verringern (BVerwG, zit. nach Juris, Nr. 15):

•  Zuordnung oder Trennung von Grundstücken,
•  Zuweisung zulässiger oder unzulässiger Nutzungen,
•  Regelung von einzuhaltenden Abständen und von überbaubaren Grundstücksflächen,
•  Führung von Verkehrswegen und
•  Regelung von Grundstückszufahrten.

Die Bauaufsichtsbehörde hat die "Wahrscheinlichkeit, mit der terroristische oder sonstige die
Nachbarschaft gefährdende Anschläge (...) zu erwarten sind" einzuschätzen (BVerwG aaO, Nr.
19). Sie muss sich "vergewissern, ob bei einer nicht auszuschließenden nachteiligen Änderung der
Sicherheitslage die dann zu erwartende Gefährdung der betreffenden Einrichtung und ihrer Umgebung
unter Wahrung des Rücksichtnahmegebots beherrschbar ist, z. B. durch zusätzliche baurechtliche oder
ordnungsrechtliche Maßnahmen" (BVerwG aaO, Nr. 20). SenStadt geht davon aus, dass in der Regel
eine erhöhte Gefährdungslage durch ordnungsrechtliche Maßnahmen, z. B. eine Straßenabsperrung,
angemessen kontrolliert werden kann.
2. Betroffene Vorhaben
Es können nicht nur von SenStadt zu genehmigende diplomatische Missionen und konsularische
Einrichtungen wie Botschaften, Konsulate und Residenzen, sondern z. B. auch jüdische oder israelische
Einrichtungen (sozialer, kultureller oder sportlicher Art) durch entsprechende Maßnahmen zu schützen
sein. Auch in diesen Fällen ist das unter 4. beschriebene Beteiligungsverfahren durchzuführen.
Dienstwohnungen von Botschaftspersonal zählen nicht zu den betroffenen Vorhaben.
3. Kontakt zum Auswärtigen Amt (bei Botschaften, Konsulaten, Residenzen)
Die Einbindung des Auswärtigen Amts bei Verfahren der SenStadt betreffend Botschaften, Konsulate und
Residenzen wird gesondert geprüft.
Hinweis: Diplomatische Missionen und konsularische Vertretungen stellen kein exterritoriales
Gebiet dar. Allerdings kann der betreffende Staat deutschen Behörden den Zutritt verweigern.
Dies gilt, sobald die diplomatische Mission oder konsularische Vertretung als solche genutzt wird
einschließlich vorbereitender Maßnahmen (Baubeginn, Anwesenheit von Botschaftspersonal zur
Nutzungsvorbereitung). Bauüberwachungsmaßnahmen sowie Abnahmen sind folglich nur in Absprache
mit der diplomatischen Mission oder konsularischen Vertretung möglich. Sind Leben oder Gesundheit von
Personen betroffen, können Behörden davon ausgehen, dass Rettungsmaßnahmen erlaubt sind, sofern
ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird.
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4. Bauaufsichtliches Verfahren
Vorhaben, die sicherheitsrelevante Aspekte aufweisen, sollten nicht im Wege der
Genehmigungsfreistellung angezeigt, sondern stets im Rahmen eines (vereinfachten)
Baugenehmigungsverfahrens nach § 64 BauO Bln einer Prüfung unterzogen werden, vgl. § 63 Abs. 4 S.
1 BauO Bln. Nur so ist die Einbeziehung der Sicherheitsfragen gewährleistet. Sonderbauten unterliegen
ohnehin dem Baugenehmigungsverfahren nach § 65 BauO Bln.
Im Ergebnis wird folgendes Beteiligungsverfahren vorgeschlagen:
Grundsätzlich ist es Aufgabe der Stadtplanung, SenInnSport zu beteiligen. Um das Verfahren zu
beschleunigen, sollte das BWA Stapl und SenInnSport parallel beteiligen.

Die erwartete Stellungnahme des LKA muss folgende Fragen klären:

1. Sind terroristische oder sonstige das Vorhaben und die Nachbarschaft gefährdende Anschläge auf
die diplomatische Mission oder konsularische Vertretung zu erwarten?
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?

2. Welche Schutzmaßnahmen werden empfohlen?
3.  Ist bei sich nachteilig ändernder Sicherheitslage die zu erwartende Gefährdung der betreffenden

Einrichtung und ihrer Umgebung beherrschbar?
Wären weitere Schutzmaßnahmen zu empfehlen, wenn ja: welche?

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 65.8 der Als behandelt. -Stand Juli 2011-

§ 65 Aufdrängung des Wohnteilhabegesetzes in bauaufsichtlichen Verfahren

Das Gesetz über Selbstbestimmung und Teilhabe in betreuten gemeinschaftlichen Wohnformen -
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Wohnteilhabegesetz - WTG vom 03. Juni 2010 (GVBL. S. 285) gilt für teil- u. vollstationäre Einrichtungen
zur Pflege und Betreuung älterer, pflegebedürftiger oder behinderter volljähriger Menschen (auch
für stationäre Hospize). § 30 WTG enthält eine Aufdrängung in bauaufsichtliche Verfahren. Weitere
Informationen unter:
http://www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht/index.html
Nach § 33 Absatz 2 der noch geltenden Heimmindestbauverordnung des Bundes bzw. nach § 29
Satz 1 Nummer 1 WTG künftig an deren Stelle tretenden Berliner Rechtsverordnung, Wohnteilhabe-
Bauverordnung - WTG-BauV; ist es erforderlich, dass für bauliche Anlagen stationärer Einrichtungen
betreuter gemeinschaftlicher Wohnformen; die einer Baugenehmigung oder einer bauaufsichtlichen
Zustimmung bedürfen, die Übereinstimmung des Vorhabens mit den Vorschriften der Rechtsverordnung
nach § 29 Satz 1 Nummer 1 WTG im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde geprüft wird.
Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Heimaufsicht
beim Landesamtes für Gesundheit und Soziales,
Turmstr. 21, Haus A, 10559 Berlin.
LA GeSo II B 3212 Tel.: (9229) 3228 (Stand: 16.5.2011)
Die Vorlage zur Beschlussfassung des WTG mit der Einzelbegründung ist zu finden über :
http://www.abghs.verwalt-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/DruckSachen/d16-2705.pdf

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 68.15 der Als behandelt.   Stand 06-2011

§ 65 Ausnahmegenehmigungen nach der Baumschutzverordnung

In den bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren- §§ 64 und 65 BauO Bln- schließt die
Baugenehmigung die Ausnahmegenehmigungen nach der Baumschutzverordnung (BaumSchVO)ein.

Mit Art. X des dritten Gesetz zur Rechtsvereinfachung und Entbürokratisierung vom
11. Juni 2006, das am 22. Juni 2006 in Kraft getreten ist, wurden die Genehmigungen von Ausnahmen
im Sinne des § 5 Abs. 1 und 2 BaumSchVO auf Grund der nun geregelten "Aufdrängung" in das
Baugenehmigungsverfahren integriert. Das bedeutet, dass im innerdienstlich herzustellenden
Einvernehmen mit der für den Schutz des Baumbestandes zuständigen Stelle eine Entscheidung
getroffen wird. Für den Bauherrn soll die Verfahrensbündelung durch die Bauaufsicht Rechtsklarheit
vermitteln und eine Beschleunigung bewirken.
Eines gesonderten Antrags bedarf es nicht. Im Lageplan geschützte Bäumeeinzutragen.
Die Naturschutzbehörde (NGA) fertigt eine Stellungnahme, die im Rahmen der Baugenehmigung
von der Bauaufsichtsbehörde als Entscheidungsgrundlage herangezogen wird. Die Entscheidung
wird im Einvernehmen mit dem NGA getroffen. Die Ausgleichsmaßnahmen (Ausgleichsabgabe,
Ersatzpflanzungen) sind Bestandteil der Baugenehmigung. Die Widerspruchsbearbeitung wird von der
Bescheid erlassenden Bauaufsichtsbehörde vorgenommen.
Für die Verfolgung der (Fremd)-Auflagen ist auch die Bauaufsichtsbehörde zuständig.
Sie wird unterstützt durch das NGA.

Nach Änderung der BauO Bln vom 8. Juli 2010 und Einfügen des Verfahrens für Werbeanlagen gemäß
§ 64a BauO Bln wurde die BaumSchVO noch nicht angepasst, so dass in diesem Verfahren keine sog.
Aufdrängung erfolgt. Die Baumfällgenehmigung ist daher gesondert zu beantragen und zu bescheiden.
.

Dieser Beitrag ist auch unter "§ 64 BauO Bln" und "Baunebenrecht" eingestellt.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 43.3 und Hinweis 70.16.1 der ALS behandelt. Stand 08/2013

http://www.berlin.de/lageso/soziales/heimaufsicht/index.html
http://www.abghs.verwalt-berlin.de:8080/starweb/adis/citat/VT/16/DruckSachen/d16-2705.pdf
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§ 65 Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung - Prüfung im Baugenehmigungsverfahren

Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung - Prüfung im Baugenehmigungsverfahren

Im Baugenehmigungsverfahren für Sonderbauten nach § 65 BauO Bln mit bauordnungsrechtlich
notwendigen sicherheitsrelevanten technischen Anlagen (siehe TOP 9 der 78. ALS) ist auch
die Einhaltung der Anforderungen der BauO Bln an diese technischen Anlagen - als Teile des
genehmigungspflichtigen Bauvorhabens - bauaufsichtlich zu prüfen, z. B. bei Lüftungsanlagen
die Anforderungen des § 41 BauO Bln, die mit der Technischen Baubestimmung Muster-
Lüftungsanlagenrichtlinie konkretisiert werden. Der nachträgliche Einbau von Anlagen der technischen
Gebäudeausrüstung in bestehende bauliche Anlagen ist gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 2 BauO Bln
verfahrensfrei.

Sicherheitsrelevante technische Anlagen sind in der Regel Brandschutzmaßnahmen und im
Brandschutznachweis beschrieben, der vom Prüfingenieur für Brandschutz bauaufsichtlich geprüft
wird. Die bauaufsichtliche Prüfung des Brandschutznachweises regelt § 67 BauO Bln in Verbindung
mit § 13 BauVerfVO. Der Bericht über den geprüften Brandschutznachweis muss vor Erteilung der
Baugenehmigung der Bauaufsichtsbehörde vorliegen.

Sicherheitsrelevante technische Anlagen müssen vom Bauherrn nach § 2 BetrVO vor der Aufnahme der
Nutzung der baulichen Anlage einer ersten wiederkehrenden Prüfung durch einen Prüfsachverständigen
für die Prüfung technischer Anlagen auf Grundlage der Muster-Prüfgrundsätze unterzogen werden.
(https://www.is-argebau.de/ unter Verfahren und Prüfung / "Grundsätze für die Prüfung technischer
Anlagen entsprechend der Muster-Prüfverordnung durch bauaufsichtlich anerkannte Prüfsachverständige
(Muster-Prüfgrundsätze) Stand 26.11.2010") In der sog. Abnahmeprüfung wird die ordnungsgemäße
Beschaffenheit, Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft. Die darüber auszufertigen Berichte
sind dem Prüfingenieur für Brandschutz zu übergeben, der erst nach Erhalt und Durchsicht die
Erledigung seiner Aufgaben erklären kann. Diese Erklärung ist Voraussetzung für die Aufnahme
der Nutzung. Dies gilt auch für den Fall, dass Lüftungsanlagen keine Brandschutzmaßnahmen sind,
aber die Lüftungsleitungen durch raumabschließende Bauteile geführt werden, z.B. Lüftungsanlagen
in fensterlosen Aufenthaltsräumen gemäß § 48 Abs. 3 BauO Bln, um die Anforderungen an die
ausreichende Belüftung sicher zu stellen (sofern sie nicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 BetrVO von der
Prüfpflicht ausgenommen sind), aber bauordnungsrechtlich notwendig sind.

Im Übrigen können für Sonderbauten im Verfahren nach § 52 BauO Bln besondere Anforderungen an
Lüftungsanlagen gestellt werden (nach Abs. 1 Nr.11), ebenso wie an
Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen (nach Abs. 1 Nr. 22). Ggf. können von den Bauherrn
gutachterliche Aussagen von einem Prüfsachverständigen für die Prüfung technischer Anlagen vor
Erteilung der Baugenehmigung nachgefordert werden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 83.2 der Als behandelt.     Stand: 09/2016

§ 65 Auflagen zur Standsicherheit als Nebenbestimmung in einer Baugenehmigung

Sind bei einem Bauvorhaben spezielle Anforderungen an die Standsicherheit zu berücksichtigen, z.
B. aufgrund seiner Nähe zu einem Brückenwiderlager, müssen diese, wenn sie nicht schon im Antrag
berücksichtigt sind, als Nebenbestimmung in eine Baugenehmigung aufgenommen werden, damit
sichergestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwaltungsaktes erfüllt werden. Dies
kann z. B. als aufschiebende Bedingung formuliert werden, dass mit der Bauausführung erst begonnen
werden darf, wenn der Bericht über den geprüften Standsicherheitsnachweis (gemäß § 14 Abs. 2
BauVerfVO) vorliegt und zu der speziellen Problematik entsprechende Aussagen zur Gewährleistung
der Standsicherheit des Brückenwiderlagers getroffen werden; ggf. sind bestimmte Maßnahmen
durchzuführen und deren Einhaltung zu dokumentieren.

 

https://www.is-argebau.de/IndexSearch.aspx?method=get&File=b8a84yy3y8b984808abb4yb8y9ya8ayyb9y884b94ya2a0a149a248a3ab4b80b8y0v5e4yq01rnb01ekky545a4zr
https://www.is-argebau.de/IndexSearch.aspx?method=get&File=b8a84yy3y8b984808abb4yb8y9ya8ayyb9y884b94ya2a0a149a248a3ab4b80b8y0v5e4yq01rnb01ekky545a4zr
https://www.is-argebau.de/IndexSearch.aspx?method=get&File=b8a84yy3y8b984808abb4yb8y9ya8ayyb9y884b94ya2a0a149a248a3ab4b80b8y0v5e4yq01rnb01ekky545a4zr
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Eine Nebenbestimmung muss konkret formuliert werden; nicht ausreichend wäre die Formulierung ?
Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit des Baugrundes der
Nachbargrundstücke dürfen nicht gefährdet werden.?, denn dies ist bereits als Anforderung in § 12 Abs.
1 Satz 2 BauO Bln formuliert.

Dieser Beitrag wurde in TOP 83.3 der Als behandelt.     Stand: 09/2016
§ 66 Bauvorlageberechtigung

§ 66 BauO Bln Struktur und Nachweis der Bauvorlageberechtigung

§ 66 BauO Bln Struktur und Nachweis der Bauvorlageberechtigung

I. Struktur des § 66 BauO Bln:
Ende 2009 ist § 66 BauO Bln dahin geändert worden, weil die Vorgaben des Art. 16 der Richtlinie
2006/123/EG - EG-Dienstleistungsrichtlinie innerhalb des § 66 BauO Bln zu berücksichtigen waren.
Danach haben die Mitgliedstaaten das Recht der Dienstleistungserbringer, Dienstleistungen in einem
anderen Mitgliedstaat als demjenigen ihrer Niederlassung zu erbringen, zu achten. Die freie Aufnahme
und Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten ist innerhalb jedes Mitgliedsstaates zu gewährleisten.
Die Regelung der Bauvorlageberechtigung werden nachfolgend vorgestellt:
A) Überblick:
a) Es bleibt bei dem Erfordernis der Bauvorlageberechtigung für die nicht verfahrensfreie Errichtung und
Änderung von Gebäuden in Absatz 1.
b) Die ursprünglich in Abs. 3 geregelten Ausnahmen sind nun unverändert in Abs. 1 S. 2 geregelt.
c) Die Voraussetzungen der Bauvorlageberechtigung werden weiterhin im Abs. 2 und nunmehr
ergänzend in den Absätzen 4 und 5 geregelt. Letztere regeln die Bauvorlageberechtigung von Personen,
die in anderen Mitgliedsstaaten der EU bzw. in einem EFTA-Staat (Island, Norwegen, Schweiz,
Liechtenstein) bauvorlageberechtigt sind.
d) Die ursprünglich in Abs. 5 geregelten Voraussetzungen, unter denen die Eintragung in die Liste der
Bauvorlageberechtigten beansprucht werden kann, sind nun in Abs. 3 geregelt.
e) Neu aufgenommen wurde in Abs. 3 S. 2 ff. das formelle Verfahren bei der Baukammer zur Aufnahme
in die Liste der Bauvorlageberechtigten.
f) Abs. 6 enthält eine Regelung zur Sicherung der Dienstleistungserbringung von in der EU
bauvorlageberechtigten im gesamten Bundesgebiet.
g) Die ursprünglich in Abs. 4 geregelte (kleine Bauvorlageberechtigung) ist nun im neuen Abs. 7 geregelt.
S. 1 blieb unverändert, S 2 - der die kleine Bauvorlageberechtigung für EU-Staatsangehörige regelt -
wurde an die neuen Regelungen in den Abs. 4 bis 6 angeglichen.

B) Die persönlichen Voraussetzungen der Bauvorlageberechtigung
Unverändert sind nach Abs. 2 bauvorlageberechtigt:
1. Personen, die die Berufsbezeichnung Architektin / Architekt führen dürfen,
2. Personen, die in die Liste der Bauvorlageberechtigten eingetragen sind, im Rahmen der EG-DLR
gelten nun Eintragungen anderer Länder auch in Berlin.
3. Innenarchitektinnen und Innenarchitekten für die mit ihrer Berufsaufgabe verbundenen Tätigkeiten
4. Bedienstete einer juristischen Person des öffentlichen Rechts mit entsprechender Qualifikation für die
dienstliche Tätigkeit

C) Die wesentliche Neuerung - Bauvorlageberechtigung von Personen aus Mitgliedsstaaten der EU bzw.
aus EFTA-Staaten
Die Voraussetzungen der Bauvorlageberechtigung dieser Personen ergibt sich aus dem nachfolgendem
Schema, dass zur Veranschaulichung zwei Personenkreise unterscheidet:
a) diejenigen, die die Bauvorlageberechtigung durch Eintragung in die Liste der Bauvorlageberechtigten
nach Abs. 3 begehren und
b) diejenigen, die bereits in einem Staat der EU bzw. in einem EFTA-Staat als bauvorlageberechtigt
niedergelassen sind und nach den Abs. 4 u. 5 . bauvorlageberechtigt sein wollen.
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II. Nachweis der Bauvorlageberechtigung:
Für die nicht verfahrensfreie Errichtung und Änderung von Gebäuden müssen die notwendigen
Bauvorlagen von einer Entwurfverfasserin oder einem Entwurfverfasser unterschrieben sein, die oder der
bauvorlageberechtigt ist, § 66 Absatz 1 Satz 1 BauO Bln.
Der Bauaufsichtsbehörde ist als Bauvorlage, soweit erforderlich, der Nachweis der
Bauvorlageberechtigung vorzulegen, § 7 Nr. 5 BauVerfVO.
Unter Bauvorlagen werden solche Unterlagen verstanden, die für die Beurteilung des Bauvorhabens oder
für die Beantragung des Bauantrags erforderlich und bei der Bauaufsichtsbehörde einzureichen sind, § 1
Abs. 1 BauVerfVO.
Der Nachweis der Bauvorlageberechtigung selbst gilt ebenfalls als Bauvorlage, § 1 Abs. 8 Nr. 2
BauVerfVO.
Die Bauherrin oder der Bauherr sollten sich deshalb über die Bauvorlageberechtigung der
Entwurfverfasserin oder des Entwurfverfassers durch Vorlage eines Nachweises, der diese oder diesen
als Bauvorlageberechtigten ausweist, versichern.
Der Nachweis der Bauvorlageberechtigung kann dabei auf verschiedene Weise erfolgen.
Für den Nachweis der Bauvorlageberechtigung für Bauvorlageberechtigte i. S. d. § 66 Abs. 2 BauOBln
genügt der von der Architektenkammer Berlin, von der Architektenkammer eines anderen Bundeslandes
und von der Baukammer Berlin an seine eingetragenen Mitglieder vergebene Kammerstempelabdruck
auf den Bauvorlagen. Gemäß § 66 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln ist bauvorlageberechtigt, wer die
Berufsbezeichnung Architektin oder Architekt führen darf. Das darf gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 des Berliner
Architekten- und Baukammergesetzes (ABKG) vom 6. Juli 2006 (GVBl. S. 720) nur, wer unter dieser
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Bezeichnung in die Architektenliste eingetragen ist. Die Architektenkammer versieht alle in die
Architektenliste eingetragenen Architekten mit einem entsprechenden Stempel.
Gemäß § 66 Abs. 2 Nr. 2 BauO Bln ist bauvorlageberechtigt, wer in die von der Baukammer Berlin
geführte Liste der Bauvorlageberechtigten eingetragen ist. Auch die Baukammer versieht die
eingetragenen Bauvorlageberechtigten seit dem 1. Februar 2006 mit einem Stempel.
Nachfolgend ein Musterabdruck des jeweiligen Stempels:

  

  

Der Nachweis der Bauvorlageberechtigung für Entwurfverfasser aus Berlin oder einem anderen
Bundesland kann aber auch durch
- Vorlage einer Urkunde oder Bescheinigung, welche die jeweilige Architekten- bzw. Bau- oder
Ingenieurskammer ausstellt, oder
- Vorlage eines Ingenieurausweises (eine beidseitige Kopie des Ausweises)
erfolgen, die ihn als Bauvorlageberechtigten ausweist.
Zur Zeit wird der Ingenieurausweis noch nicht in allen Bundesländern ausgegeben. 

Nachfolgend ein Musterabdruck des Ingenieurausweises:
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Eine bundesweite Einführung des Ingenieurausweises ist geplant.

Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem nach dem Recht
der Europäischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte niedergelassen
sind, sind unter den in § 66 Abs. 4 und 5 BauO Bln genannten Voraussetzungen ebenfalls
bauvorlageberechtigt.
Ihnen wird direkt oder auf Antrag hin, von der Architektenkammer Berlin, der Baukammer Berlin oder von
einer Kammer aus einem anderen Bundesland eine Bescheinigung über ihre Bauvorlageberechtigung
ausgestellt. Anhand dieser Bescheinigung können auch sie ihre Bauvorlageberechtigung nachweisen.
.
Dieser Beitrag wurde als Einzelbeitrag erstellt.   Stand 12/ 2012
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§ 67 Bautechnische Nachweise

§ 67 Sind Blitzschutzanlagen Gegenstand des Brandschutznachweises?

Nein,
Blitzschutzanlagen sind nicht Gegenstand des Brandschutznachweises. Sie gehören zu den Anlagen
der technischen Gebäudeausrüstung und sind nach § 62 Abs. 1 Nr. 2 c BauOBln verfahrensfrei. Der
Entwurfsverfasser hat anhand des technischen Regelwerkes die Notwendigkeit einer Blitzschutzanlage
zu klären. Für Sonderbauten (gemäß Mustervorschriften ) können Blitzschutzanlagen unabhängig vom
Brandschutznachweis gefordert werden, die aber nicht bauaufsichtlich zu prüfen sind.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 119 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 67 Keine Zuständigkeit des Prüfingenieurs für Feuerlöscher an Arbeitsstätten

Umfasst die Zuständigkeit des Prüfingenieurs für Brandschutz auch die Forderung nach der Ausstattung
von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern?

.

Nein,
in TOP 1.10.2 der 1. ALS vom 22.03.2000 wurde festgestellt, dass die Forderung und Überwachung
zur Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern nicht in den Zuständigkeitsbereich der Berliner
Feuerwehr/ Bauaufsichtsbehörde fällt. Dies gilt entsprechend auch für den Prüfingenieur für Brandschutz.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 143 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 67 Fundort des Kriterienkatalogs für Prüfung des Standsicherheitsnachweises

Wo findet man den Kriterienkatalog, nach dessen Maßgabe der Standsicherheitsnachweis bauaufsichtlich
geprüft sein muss?

.

Der Kriterienkatalog nach § 67 Abs. 2 Nr. 2 BauO Bln ist als Anlage 2 der Bauverfahrensverordnung
beigefügt.
Die Bauverfahrensverordnung findet man auf der Seite der Berliner Bauaufsicht in der Navigationsleiste
unter Baurechtliche Regelungen- Verordnungen und noch einfacher über den Gesetzesnavigator.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 31 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand  12/2012

§ 67 Umgang mit Bautechnischen Nachweisen

Wie ist mit den Bautechnischen Nachweisen umzugehen?

Die Umgangsweise mit den Bautechnische Nachweisen gem. § 67 BauO Bln ist in der Verordnung über
Bauvorlagen, bautechnische Nachweise und das Verfahren im Einzelnen (Bauverfahrensverordnung  -
BauVerfVO) geregelt. Die Bauverfahrensverordnung findet man auf der Seite der Berliner Bauaufsicht
in der Navigationsleiste unter Baurechtliche Regelungen- Verordnungen und noch einfacher über den
Gesetzesnavigator.
www.berlin.de\bauaufsicht

Dieser Beitrag wurde als Nr. 46 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

http://www.berlin.de�auaufsicht
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§ 67 Prüferfordernis des Brandschutznachweises
Muss ein Brandschutznachweis einer namhaften Ingenieurgesellschaft nach § 67 Abs. 2 Satz 2 BauOBln
geprüft werden?

Ja.
ein vorgelegter Brandschutznachweis - unabhängig wer Ersteller des Nachweises ist - ist immer nach §
67 Abs. 2 Satz 2 BauO Bln bauaufsichtlich zu prüfen. Die Aufgabenerledigung der Prüfingenieure legt §
23 Abs. 2 BauPrüfVO fest. Das Ergebnis der Prüfung ist nach § 19 BauPrüfVO in einem Prüfbericht zu
dokumentieren.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 169 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 67 Grüneintragungen im Brandschutznachweis durch Prüfingenieur
Dürfen Grüneintragungen im Brandschutznachweis durch den Prüfingenieur (Bauaufsichtbehörde)
vorgenommen werden?

.

Ja,
Grüneintragungen in Erläuterungen, Berechnungen oder Zeichnungen durch den Prüfingenieur
(Bauaufsichtbehörde), die den Brandschutznachweis geringfügig korrigieren oder allgemeine
Hinweise sind, sind auch weiterhin zulässig. Grüneintragungen und Auflagen durch den Prüfingenieur
(Bauaufsichtbehörde), die den Brandschutznachweis modifizieren, sind unzulässig. Änderungen im
Brandschutznachweis, die aufgrund der Prüfung durch den Prüfingenieur (Bauaufsichtsbehörde)
erforderlich sind, müssen vom Bauherrn oder vom Fachplaner vorgenommen werden. Der
Brandschutznachweis muss inhaltlich den notwendigen Erfordernissen entsprechen, so dass der
Prüfingenieur einen positiven Bericht über den geprüften Brandschutznachweis fertigen kann. Kommt
der Bauherr oder der Fachplaner den geforderten Änderung des Brandschutznachweises nicht
nach, muss letztlich ein negativer Bericht über den geprüften Brandschutznachweis gefertigt werden.
Hinweis: Die Formulare Nr. 122 (Prüfbericht zum Brandschutznachweis) und Nr. 123 (Prüfbericht
zum Standsicherheitsnachweis) bedürfen somit keiner Änderung, da sich die unter "Prüfergebnis
und Einzelprüfbemerkungen" erwähnten "grünen Prüfeintragungen" nur auf die o. g. geringfügigen
Korrekturen oder allgemeinen Hinweise beziehen.
(siehe auch Merkblatt zur Prüfung des Brandschutznachweises)

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 226 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand 12/2012

§ 67 Nachweis des Schall- und Erschütterungsschutzes
Wie ist die Einhaltung des Schall- und Erschütterungsschutzes nachzuweisen und wo müssen diese
Nachweise vorliegen?

In den Verfahren nach den §§ 63 bis 65 der Bauordnung für Berlin müssen von Baubeginn an die
Bauvorlagen und die erstellten bautechnischen Nachweise im Sinne des § 67 Abs. 1 an der Baustelle
vorliegen. Siehe hierzu § 14 Abs. 1 BauVerfVO.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 231 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 67 Gelten Holzbalkendecken als linienförmig gelagert im Sinne der Nr. 5 des Kriterienkataloges?
1. Nach § 67 Abs. 2 sind Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 nicht zu prüfen, wenn die Kriterien des

Kriterienkataloges ausnahmslos erfüllt sind.

http://www.berlin.de/formularserver/formular.php?83871
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2. Entscheidend für das Kriterium nach Nr. 5 ist die Auflagerung der Holzbalken einer
Holzbalkendecke auf ihre Unterstützung. Sofern die Holzbalken auf einer Wand auflagern, sind sie
linienförmig gelagert. Werden Decken dagegen auf Stützen gelagert, z.B. Flachdecken, sind sie
punktgestützt und nicht linienförmig gelagert. Sofern punktgestützte Decken vorhanden sind, ist der
Standsicherheitsnachweis des Gebäudes zu prüfen.

3. Holzbalkendecken haben keine ausreichende Querverteilung der Lasten. Werden solche Decken
durch Einzellasten belasten, z.B. aus Stielen eines Pfettendachs, ist das Kriterium nach Nr. 5 nur
dann erfüllt, wenn der Nachweis der Einzellasten mit gesondert bemessenen Bauteilen erfolgt.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 115 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 08-2012

§ 67 Standsicherheitskontrollen bestehender baulicher Anlagen

Gibt es wiederkehrende amtliche Kontrollen der Standsicherheit nach der Fertigstellung einer baulichen
Anlage?

Nein,
"Gebäude-TÜV" oder wiederkehrende amtliche Kontrollen der Standsicherheit nach Fertigstellung einer
baulichen Anlage werden nicht gesetzlich verlangt. Solche Regelungen gibt es zur Zeit weder in der
Musterbauordnung noch in der Bauordnung für Berlin oder in einer anderen Landesbauordnung.

Zur Prüfung der Standsicherheit baulicher Anlagen enthält § 67 Abs. 2 BauO Bln die Regelung, dass
der Standsicherheitsnachweis für bestimmte bauliche Anlagen bauaufsichtlich geprüft sein muss.
Dabei orientiert sich die Prüfpflicht am statisch-konstruktiven Schwierigkeitsgrad. In § 80 BauOBln wird
die Bauüberwachung geregelt. Danach überwacht die Bauaufsichtsbehörde nach näherer Maßgabe
einer Rechtsverordnung - der Bautechnischen Prüfungsverordnung - die Bauausführung des von ihr
bauaufsichtlich geprüften Standsicherheitsnachweises.

Nach der Fertigstellung einer baulichen Anlage geht diese in den Verantwortungsbereich des Betreibers
über. Er trägt damit die Verkehrssicherungspflicht für die bauliche Anlage. Für Brückenbauwerke ist die
Durchführung regelmäßiger Untersuchungen in einem technischen Regelwerk - der DIN 1076 - geregelt.
Während bei diesen Ingenieurbauwerken die Tragkonstruktion sichtbar ist, wird sie bei Hochbauten in der
Regel verkleidet. Abgehängte Decken, Wärme- und Schallschutzmaßnahmen ermöglichen oftmals nicht
einmal eine Sichtkontrolle.

Bei üblichen Geschossbauten des Hochbaues ist ein Totalversagen des Tagwerkes sehr
unwahrscheinlich, solange nicht außerordentliche Einwirkungen (Erdbeben) auftreten. Von daher ist
eine regelmäßige Kontrolle dieser Bauwerke nicht erforderlich. Anders sieht es dagegen beispielsweise
bei hallenartigen Bauwerken, wie Sport- und Schwimmhallen aus. Bei den weit gespannten
Dachkonstruktionen kann das Versagen eines Dachbinders leicht zum Einsturz des gesamten Daches
führen. Diese Hallen befinden sich aber in Berlin im Regelfall im Verantwortungsbereich der Stadt selbst.
Der öffentliche Bauherr hat es selbst in der Hand, für die notwendigen Kontrollen und Prüfungen im
Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht zu sorgen. Andere Betreiber solcher Bauten sind ebenfalls
dazu verpflichtet, das Bauwerk mindestens in dem Genehmigungszustand zu erhalten (§ 85 BauOBln).
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 44 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 08-2012

§ 67 Umgang mit Brandschutznachweisen

Wie ist mit Brandschutznachweisen umzugehen?

Für die Anforderungen und den Umgang mit Brandschutznachweisen wurden zwei Merkblätter erstellt.
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Merkblatt Brandschutznachweis (pdf)

Merkblatt zur Prüfung des Brandschutznachweises (pdf)

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 247 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 10/2016

§ 67 Verzicht auf Brandschutznachweis

Ist der Brandschutznachweis und/oder die Überwachung der Bauausführung immer erforderlich?

Nein,
für verfahrensfreie Änderungen gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 10 BauO Bln oder verfahrensfreie
Nutzungsänderungen gemäß § 62 Abs. 2 BauO Bln ist ein Brandschutznachweis nicht erforderlich.
Inwiefern auf Brandschutznachweis und Überwachung in anderen bauaufsichtlichen Verfahren verzichtet
werden kann, regelt das Rundschreiben VI D Nr. 30/2010 vom 11. August 2008

.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.   Stand   12/2012

§ 67 Entrauchungsunterlagen für Brandschutznachweis nicht erforderlich

Sind für die Prüfung der bautechnischen Nachweise des Brandschutzes im Sonderbau konkrete
Planungsunterlagen für die Entrauchung notwendig?

Nein,
im Brandschutznachweis wird nur auf das Erfordernis sicherheitsrelevanter technischer Anlagen und
Einrichtungen hingewiesen.
D. h. der Fachplaner als Aufsteller des Brandschutznachweises bezieht technische Anlagen und
Einrichtungen in sein Brandschutznachweis konkret mit ein, damit sein Nachweis plausibel ist. Er legt
aber Art, Größe und Ausführung (Wirksamkeit, Beschaffenheit) nicht fest. Diese technischen Anlagen
und Einrichtungen unterliegen einer besonderen Abnahmeprüfung durch den Prüfsachverständigen nach
§ 2 Betriebs -Verordnung - BetrVO i. V. m. § 21 Bautechnische Prüfungsverordnung - BauPrüfV Die
Prüfsachverständigen prüfen die ordnungsgemäße Beschaffenheit, Wirksamkeit und Betriebssicherheit
der technischen Anlagen und Einrichtungen eigenverantwortlich. Die Bauherrin oder der Bauherr hat die
Berichte der Prüfsachverständigen nach § 30 Abs. 2 BauPrüfVO vor Aufnahme der Nutzung und nach
wesentlicher Änderung der Prüfingenieurin oder dem Prüfingenieur für Brandschutz zu übergeben und
werden von diesen im Prüfbericht eingetragen.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 67 Wer prüft die Anforderungen an den bautechnischen Brandschutz?

Die Prüfung von bautechnischen Nachweisen erfolgt nach § 67 BauO Bln.
Der Brandschutznachweis ist bei Sonderbauten, Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 und bei
Garagen über 100 m² Nutzfläche bauaufsichtlich zu prüfen.
Die Prüfung des konstruktiven Brandschutzes wird durch den Prüfingenieur für Standsicherheit
übernommen.
Die Prüfingenieure für Brandschutz entscheiden auch über einschlägige Abweichungen. Es muss
ein Prüfbericht erstellt werden, der jedoch keinen Verwaltungsakt darstellt, und es muss eine
Bauüberwachung erfolgen. Umfang und Ergebnis der Überwachung sind in Überwachungsberichten und
abschließend in einem zusammenfassenden Bericht niederzulegen (§ 19 BauPrüfV). § 14 Abs. 1, 3 und
4 BauVerfVO regeln, wann und wo der Brandschutznachweis und ggf. der Bericht über den geprüften
Brandschutznachweis vorliegen muss.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/MerkblattBrandNW.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/MerkblattPruefBrandNW.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/rundschreiben/de/download/bauaufsicht/rs_VID_Nr.30_2010.pdf
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.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.   Stand   12/2012

§ 67 Prüfungspflichten der Bauaufsicht für den Brandschutznachweis

Müssen für die Prüfung des Brandschutznachweises durch die Bauaufsicht Prüfberichte erstellt werden
und eine Bauüberwachung durchgeführt werden?

Ja,
die Prüfung der brandschutztechnischen Nachweise übergangsweise durch die Bauaufsicht entspricht
den Aufgaben der Prüfingenieure für Brandschutz

.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 67 Charakter des Berichts über den geprüften Brandschutznachweis

Stellt der Berichts über den geprüften Brandschutznachweis ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35
VwVfG dar?

Nein, der Prüfbericht ist kein Verwaltungsakt.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.   Stand   12/2012

§ 67 Kein Brandschutznachweis für Märkte, Straßenfeste etc.

Muss für Märkte, Straßenfeste, Volksfeste, etc. ein Brandschutznachweis erstellt werden?
.
Nein,
eine Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörde ist für Straßenfeste etc. grundsätzlich nicht gegeben, denn
eine Ansammlung von mehr als 200 Menschen auf einer Straße, einem Platz oder einer Wiese macht
diese nicht zu einer Versammlungsstätten im Freien.
Wird ein Volksfest auf einer öffentlichen Grünanlage veranstaltet, hat das Grünflächenamt die
erforderlichen Ordnungsmaßnahmen mit der Polizei abzustimmen. Für öffentliche Versammlungen
im Freien nach dem Gesetz über Versammlungen und Aufzüge ist die Polizei die zuständige
Ordnungsbehörde.
Zuständige Behörde für die Durchführung von Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen oder Straßen
ist das bezirkliche Tiefbauamt, dass die erforderlichen Ordnungsmaßnahmen mit der Polizei abstimmt
(Rechtsgrundlage Nr. 22 b Abs. 3 und 6a i. V.mit Nr. 23 Abs. 2  ZustKatOrd, im übergeordneten
Straßennetz kommt gegebenenfalls die Zuständigkeit der Verkehrslenkung Berlin infrage,Nr.35 Abs. 3
ZustKatOrd).
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 291 des FAQ Bauaufsicht behandelt    Stand 03-2011

Stand 01.12.2008

§ 68 Abweichungen

§ 68 BauO Bln Isolierte planungsrechtliche Befreiungen bei bauordnungsrechtlich
verfahrensfreien Vorhaben auf öffentlichem Straßenland

Infolge des § 68 Abs. 2 Bauordnung für Berlin (BauO Bln) ist die Erteilung einer planungsrechtlichen
Befreiung gem. § 31 Baugesetzbuch (Bau GB) auch bei verfahrensfreien Vorhaben ausdrücklich
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vorgeschrieben. Daraus folgt, dass auch bei sonstigen verfahrensfreien Vorhaben auf öffentlichem
Straßenland, die keine Anlagen des öffentlichen Verkehr sind - einschließlich Zubehör, Nebenanlagen
und Nebenbetrieben (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BauO Bln) - planungsrechtliche Befreiungen erforderlich sind.

Erforderlich sind diese Befreiungen bei allen erlaubnispflichtigen Sondernutzungen von öffentlichem
Straßenland gem. Berliner Straßengesetz (BerlStrG), sofern es sich um planungsrechtlich relevante
Vorhaben handelt. Die "planungsrechtliche Relevanz" ist neben dem Element des Bauens entscheidend,
weil erst bei Vorliegen dieser Relevanz es sich um ein Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB handelt,

s. auch ehb zu § 10 Werbeanlagen; Überschreitung von Baugrenzen

sowie VG Urteil Berlin vom 20.12.2012 ? VG 19K 86.11

Dieser Beitrag wurde in TOP 71.6 der Als behandelt.     Stand 05/2013

§ 68 Abweichungen von § 6 BauOBln im Falle der Genehmigungfreistellung

Wie geht man mit Abweichungen von § 6 BauO Bln (Abstandsflächenrecht) in
der Genehmigungfreistellung nach § 63 BauO Bln um?

Über bauordnungsrechtliche Abweichungen nach § 68 Abs. 1 BauOBln wird im Falle der
Genehmigungsfreistellung isoliert entschieden.

Wenn nachbarschützende Belange berührt sind, ist es gerechtfertigt, das vereinfachte
Baugenehmigungsverfahren nach § 64 BauO Bln zu erklären.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 116 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 68 Abweichungen beim Brandschutz im Falle der Genehmigungsfreistellung

Können im Falle der Genehmigungsfreistellung bauordnungsrechtliche Abweichungen beim Brandschutz
 zugelassen werden?

Ja,
über bauordnungsrechtliche Abweichungen nach § 68 Abs. 1 BauOBln wird im Falle der
Genehmigungsfreistellung isoliert entschieden.

Brandschutz:

Ist die Prüfung des Brandschutznachweises nicht erforderlich (Gebäudeklassen 1 bis 3), entscheidet die
Bauaufsichtsbehörde über die beantragten Abweichungen.

Ist die Prüfung des Brandschutznachweises erforderlich, regelt die Bautechnische Prüfungsverordnung,
dass über beantragte Abweichungen im Rahmen der bautechnischen Prüfung der Prüfingenieur
entscheidet. Auch in diesem Fall übernimmt der Prüfingenieur die bauaufsichtlichen Aufgaben.

.
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Dieser Beitrag wurde als Nr.58 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 68 Kein Beteiligungsverfahren bei isolierten Abweichungen?

Kann im Falle der isolierten Abweichung ein Beteiligungsverfahren erforderlich werden?

Eine Beteiligung anderer Behörden oder sonstiger Stellen wird grundsätzlich nicht erforderlich sein.
Die Abweichungsentscheidung bezieht sich auf bauordnungsrechtliche Anforderungen.
Möglicherweise ist eine Nachbarbeteiligung erforderlich.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr.91 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 68 Verfahrensvorschriften für isolierter Abweichungen

Welche Verfahrensvorschriften gelten für die Erteilung sog. isolierter Abweichungen?

Für Anlagen, die keiner Genehmigung bedürfen, sowie für Befreiungen oder Abweichungen von
Vorschriften, die im Genehmigungsverfahren nicht geprüft werden, ist die Erteilung einer (von einem
sonstigen Verfahren) isolierten Abweichung erforderlich.

Die isolierte bauordnungsrechtliche Abweichung und die isolierte planungsrechtliche Befreiung beinhalten
in diesen Fällen neben der Feststellung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den öffentlichen Belangen
auch eine Baufreigabe. Deshalb werden sie im Rahmen eines besonderen Baugenehmigungsverfahrens
erteilt und unterliegen den entsprechenden Verfahrensvorschriften, insb. §§ 68 bis 72 BauOBln, z.B.:
Bearbeitungsfristen, erforderliche Nachbarbeteiligung (VwVfG) sowie Geltungsdauer.

Die mit der o.g. Feststellung verbundene Baufreigabe und Qualifizierung als Restbestand der ansonsten
nicht mehr erforderlichen Baugenehmigung (VGH Baden-Württemberg, Beschl. V. 09.03.1995) führt
dazu, dass für die hier relevanten Fragestellungen auch ein Vorbescheid beantragt werden kann, (vgl.
auch Jäde, Bauordnungsrecht Brandenburg, § 60, 54 und Reichel/Schulte, Handbuch Bauordnungsrecht,
München 2004, 14, 390)
Auch eine Verlängerung ist möglich.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 185 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 68 Gesonderte Erteilung von Abweichungen im vereinfachten Verfahren

Sind beantragte Abweichungen gesondert zu erteilen, wenn im vereinfachten Verfahren eine
Baugenehmigung erteilt wird?

Ja,
wie im herkömmlichen Baugenehmigungsverfahren sind auch im vereinfachten Verfahren die
Abweichungen gesondert zu beantragen und damit gesondert zu erteilen.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 235 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 68 Befugnisse des Prüfingenieur für Brandschutz (Erteilung einer Abweichung)

Werden die Abweichungen gemäß § 68 Abs. 1 BauOBln (Brandschutz für die Gebäudeklassen 4 und 5)
von den Prüfingenieuren für Brandschutz selbst beschieden?
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Ja,
der Prüfingenieur für Brandschutz wird als beliehener Unternehmer hoheitlich tätig. Die Entscheidungen
über Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Bestimmungen für die Gebäudeklassen 4 und 5
werden daher vom Prüfingenieur für Brandschutz getroffen (gem. § 19 Abs.3 BauPrüfVO i. V. § 13
BauVerVO)Abs. 2). Eine Versagung durch den Prüfingenieur für Brandschutz ist möglich. (Gegen diese
Entscheidung kann der Bauherr Widerspruch einlegen.) In diesem Fall wird ein negativer Prüfbericht
erteilt.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand   07-2011

§ 68 Prüfingenieure für Brandschutz - Verfahren bei Abweichungen

Soll von einer Norm abgewichen werden, die nachbarschützend ist, müssen vor Erteilung der
Abweichung die betroffenen Nachbarn beteiligt werden. Brandschutzanforderungen, die die
Ausbreitung von Feuer über die Grundstücksgrenzen hinaus verhindern sollen, also insb. solche
über Gebäudeabschlusswände, harte Bedachung und Rauchkamine, zählen zu den generell
nachbarschützenden Vorschriften, vgl. Finkelnburg/Ortloff, Öffentliches Baurecht, 5. A., 2005, Bd. II, § 17
II 6 (S. 241). Hier ist eine Nachbarbeteiligung obligatorisch.
Eine Zustimmung des Nachbarn ist nicht erforderlich, sondern nur die Berücksichtigung nach erfolgter
Beteiligung vorgetragener Argumente.
Will ein Prüfingenieur für Brandschutz eine Abweichung erteilen, so muss er unter o.g. Voraussetzungen
eine Nachbarbeteiligung durchführen. Das Verfahren für die Erteilung einer Abweichung muss den
Anforderungen der BauO Bln und des VwVfG entsprechen. Im Prüfbericht müsste ein Bezug zum
Abweichungsbescheid vermerkt werden, da ohne die Abweichung kein positiver Prüfbericht erstellt
werden kann.
Die Frage der Grundstücksteilung ist vom Prüfingenieur für Brandschutz nicht zu beurteilen. Er hat
sich an den vom Bauherrn vorgelegten Plänen zu orientieren, die mit denen der Bauaufsichtsbehörde
übereinstimmen müssen, vgl. § 9 Abs. 4 BauVerfVO.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 57.3 der Als behandelt   Stand  07-2011

§ 68 BauO Bln Abweichungen vom Abstandsflächenrecht nur noch bei atypischer
Grundstückssituation?

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) hat mit Beschluss vom 27.02.2013 (Az.: OVG
2 S 59.12) eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin aufgehoben, die die Erteilung einer
Abweichung zu Abstandsflächen in Mitte als rechtmäßig beurteilt hatte.

Das OVG hat hierzu ausgeführt, dass "eine Abweichung von Abstandsflächenvorschriften (...) nur in
Ausnahmefällen bei Vorliegen einer atypischen Grundstückssituation zulässig" sei, OVG aaO, S. 3.

In seiner Begründung nimmt es auf eine eigene Entscheidung vom 19.12.2012 Bezug, die ebenfalls
einen Fall aus Mitte betraf (OVG 2 S 44.12). Inzwischen gibt es auch ein Urteil des OVG vom 13.03.2013,
das die Kollwitzstraße in Prenzlauer Berg betrifft, und in Randnr. 60 (Juris) die gleiche Aussage trifft
(OVG 10 B 4.12).

Wie ist diese Aussage begründet?

Das OVG geht vom Wortlaut des § 68 Abs. 1 S. 1 BauO Bln aus, nach dem Bauaufsichtsbehörden
Abweichungen zulassen können, "wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen
Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den
öffentlichen Belangen (...) vereinbar sind."
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Die Schutzziele sind eine ausreichende Belichtung, Besonnung und Belüftung des Grundstücks sowie
ein ausreichender Sozialabstand im Interesse des Wohnfriedens, vgl. Wilke/Dageförde/Knuth/Meyer/
Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A., 2008, § 6, 15. "Diese Schutzziele werden gewährleistet durch
das in § 6 BauO Bln geregelte, in sich geschlossene System der Abstandsflächenvorschriften, das eine
zentimetergenaue Bestimmung der Abstandsflächen vorschreibt (vgl. Abs. 4 und 5) und eigene Regel-
und Ausnahmetatbestände beinhaltet (vgl. Abs. 6 und 7). Infolgedessen werden die schutzwürdigen
und schutzbedürftigen Interessen der Grundstücksnachbarn sowie die relevanten öffentlichen Belange
regelmäßig schon durch die Vorschrift des § 6 BauO Bln in einen gerechten Ausgleich gebracht",
OVG B. v. 27.02.2013, S. 3, OVG B. vom 19.12.2012, S. 3, vgl. auch OVG NRW, B. v. 05.03.07, Juris
Nr. 17: "Das Erfordernis, Gesetze gleichmäßig, d.h. unter Wahrung des Rechtsstaatsprinzips und
des Gleichheitssatzes auszulegen und zu vollziehen, gestattet nicht ein mehr oder minder beliebiges
Abweichen von den Abstandflächenvorschriften", was Knuth in Bauordnung für Berlin, aaO, § 68, 2
aufgreift.

Nach der Verkürzung der Abstandflächen auf 0,4 H im Jahr 2005 gewähren die Regelungen des
Abstandsflächenrechts ohnehin nur einen Mindeststandard, wie das OVG mit seiner Entscheidung zum
BP I-50 (Spreedreieck), U. v. 18.12.2007, OVG 2 A 3.07, Juris Nr. 93, feststellte:

"Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die mit der Bauordnung für Berlin vom 29. September
2005 eingeführte Verringerung der Abstandsflächentiefe auf 0,4 H ohnehin nur noch einen
bauordnungsrechtlich zu sichernden Mindeststandard darstellt und der Gesetzgeber selbst davon
ausgegangen ist, dass "Unterschreitungen jedenfalls des nunmehrigen Mindestniveaus kaum mehr zu
begründen" seien, jedenfalls aber einer "besonderen städtebaulichen Rechtfertigung" bedürften, bei der
"die Wirkungen auf die Schutzgüter des Abstandsflächenrechts (...) besonderes gewichtet und in die
Abwägung aufgenommen werden" müssten (vgl. die Gesetzesbegründung zu § 6, AbgH-Drs 15/3926,
S.68 f.).

"Die Festsetzung geringerer Abstandsflächentiefen muss auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben und setzt
das Vorliegen besonderer örtlicher Verhältnisse oder besonderer planerischer oder baulicher Situationen
voraus, etwa derart, dass die Außenwände auf Dauer gesichert insgesamt oder in Teilabschnitten keine
zur Belichtung von Aufenthaltsräumen notwendigen Fenster haben (vgl. VGH München, Beschluss vom
5. Juni 2000 ? 20 ZS 00.1127 ? zitiert nach Juris)", OVG, U. v. 18.12.2007, OVG 2 A 3.07, Juris Nr. 95.

Aus diesen Argumenten folgert das OVG, dass "Abstandsflächenvorschriften (...) lediglich in atypischen
Situationen durch die Anwendung von § 68 BauO Bln ergänzt, nicht aber grundsätzlich relativiert werden
(dürfen)", OVG, B. v. 27.02.2013, S. 4, OVG B. V. 19.12.2012, S. 3 unter Verweis auf eine OVG-
Entscheidung, die einen Brandenburger Fall betraf (B. v. 16.02.2012, OVG 2 N 110.11, Juris Nr. 6;
Diese Entscheidung betraf die Beseitigungsverfügung für einen Sichtschutz an einer Terrasse an der
Nachbargrenze, soweit dieser 2 m überstieg.) Dabei dürfe "regelmäßig nur eine grundstücksbezogene
Atypik eine Abweichung rechtfertigen (...), (die sich) z. B. aus Besonderheiten der Lage und des
Zuschnitts der benachbarten Grundstücke zueinander oder aus topographischen Besonderheiten des
Geländeverlaufs ergeben (kann)" OVG B. v. 27.02.2013, S. 4, OVG B. V. 19.12.2012, S. 3f.

So hat z. B. das OVG NRW im Falle von nicht rechtwinklig zur Straße, sondern schräg verlaufenden
Grundstücksgrenzen bei geschlossener Bauweise einen solchen Fall angenommen, auf den auch das
OVG verweist (OVG NRW, B. v. 02.03.2007, 10 B 275/07, zitiert nach www.nrwe.de, Rz. 23.

"Dabei genügt für die Annahme einer grundstücksbezogenen Atypik nicht irgendeine Besonderheit im
Grundstückszuschnitt des Vorhabengrundstücks, sondern nur eine solche, die zur Folge hat, dass die
Bebaubarkeit unter Berücksichtigung von Abstandsflächenvorschriften in besonderem Maße erschwert
wäre. Hingegen begründen Wünsche eines Eigentümers, sein Grundstück stärker auszunutzen, als
dies ohnehin schon zulässig wäre, keine Atypik (vgl. OVG Nordrh.-Westf., Beschluss vom 5. März
2007, a.a.O., Juris Rn. 17). Ebenso wenig genügt der Umstand, dass das Nachbargrundstück von
einer Verkürzung der Abstandsfläche nicht stark betroffen ist, für die Annahme einer atypischen
Grundstückssituation" (OVG, B. v. 19.12.2012, Juris Nr. 3 a. E.):
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Wie ist diese Rechtsprechung zu werten?

Zunächst ist der jeweilige Ausgangsfall mit der Argumentation der Bauherren zu betrachten:

Im Fall aus MItte war der Bauherr der Auffassung die atypische Grundstückssituation liege darin
begründet, dass bei geschlossener Bauweise keine Abstandsflächen anfielen, also auch nicht bei nicht
grenzständigen Staffelgeschossen. Ferner sei nur die offene Bauweise der "Normalfall", während bei
der geschlossenen Bauweise immer von einer atypischen Grundstückssituation auszugehen sei. Im
Prozess aus Friedrichshain-Kreuzberg (OVG 2 S 59.12) hatte das Verwaltungsgericht die Überlegung
angestellt, dass die Wirkung des Vorhabens auf die Nachbarn die gleiche wäre, wenn alternativ eine die
Abstandsflächen wahrende Bebauung geplant würde. Dies hat das OVG abgelehnt, denn das Argument
der besseren Grundstücksausnutzung unter Verweis auf eine Vergleichsbetrachtung mit ähnlichen
nachbarlichen Beeinträchtigungen bei abstandsflächenkonformer Bauweise sei nicht zulässig, vgl. Wilke/
Dageförde/ Knuth/Meyer/Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A., 2008, § 6, 69

Im Ergebnis kann wohl davon ausgegangen werden, dass Abweichungen, insbesondere seit der
Reduzierung der Abstandsflächen auf das Mindestmaß von 0,4 H, sehr zurückhaltend erteilt werden
können.

Die vorgenannte Rechtsprechung wird zwar kritisiert, vgl. Groth / Kulms, Abstandsflächen in
geschlossener Bauweise, GE Nr. 5/2013, S. 328 ff. Dabei wird vor allem darauf abgestellt, dass der
Gesetzgeber selbst die Neufassung des § 68 BauO Bln damit begründet hat eine Flexibilisierung
unabhängig vom Vorliegen eines atypischen Einzelfalles herbeizuführen:

"Ziel der Abweichungsregelung ist, die Erreichung des jeweiligen Schutzziels der Norm in den
Vordergrund zu rücken und - insbesondere ohne die Bindung an das Erfordernis des atypischen
Einzelfalls - auf diese Weise das materielle Bauordnungsrecht vollzugstauglich zu flexibilisieren."

Diese Argumentation greift allerdings nur das OVG Hamburg auf, während das OVG Sachsen offen lässt,
ob eine Atypik noch zu verlangen ist.

Die Kommentierung zur Bayerischen Bauordnung in Simon/Busse, Bayerische Bauordnung, Loseblatt,
Stand Nov. 2012, Art. 63, 46 geht davon aus, dass eine Verkürzung der Abstandsflächen regelmäßig
eine Verschlechterung der Schutzziele zur Folge haben wird, und deshalb kaum eine Möglichkeit
bestehen wird, diese Ziele auf andere Art und Weise zu erreichen. Ist dies der Fall, setzt eine trotzdem zu
erteilende Abweichung voraus, dass ein atypischer Fall vorliegt, der sich in Bezug auf die Abstandflächen
ergeben kann aus

- dem besonderen Zuschnitt des Grundstücks,
- aus der aus dem Rahmen fallenden Bebauung auf dem Bau- oder Nachbargrundstück,
- aus Belangen des Denkmalschutzes oder
- aus städteplanerischen Erwägungen, wie der Sicherung eines gewachsenen Stadtbildes (BayVGH,
B. v. 23.07.12: Atypik aus einer dem heutigen Abstandsflächenrecht durchgehend widersprechenden
Bebauung).

"In solchen Lagen kann auch das Interesse des Grundstückseigentümers, vorhandene Bausubstanz zu
erhalten und sinnvoll zu nutzen oder (...) bestehenden Wohnraum zu modernisieren (...) eine Verkürzung
der Abstandsflächen durch Erteilung einer Abweichung rechtfertigen".

Zusammenfassung

Voraussetzung ist eine atypische Situation.

Diese liegt regelmäßig - aber damit nicht ausschließlich - nur bei einer grundstücksbezogene Atypik vor.
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Die Atypik kann sich ergeben aus Besonderheiten der Lage und des Zuschnitts der benachbarten
Grundstücke zueinander oder aus topografischen Besonderheiten des Geländeverlaufs, also z. B. im Fall
von nicht rechtwinklig zur Straße, sondern schräg verlaufenden Grundstücksgrenzen bei geschlossener
Bauweise. Maßgeblich ist eine Besonderheit im Grundstückszuschnitt des Vorhabengrundstücks, die zur
Folge hat, dass die Bebaubarkeit unter Berücksichtigung von Abstandsflächenvorschriften in besonderem
Maße erschwert wäre.

Die atypische Situation kann sich aber nicht aus den Wünschen eines Eigentümers, sein Grundstück
stärker auszunutzen als dies nach § 6 BauO Bln ohnehin schon zulässig wäre, ergeben.

Dieser Beitrag wurde in ALS 74 TOP 7 behandelt und steht auch unter § 6 BauO Bln. Stand 07/2015

§ 69 Bauantrag, Bauvorlagen

§ 69 Lageplan nach § 3 BauVerfVO

Es war die Frage gestellt worden, wie mit den Angaben im Lageplan nach § 3 Abs. 3 BauVerfVO im
bauaufsichtlichen Verfahren umgegangen werden muss.

Die in § 3 Abs. 3 BauVerfVO genannten Angaben müssen im Lageplan enthalten sein, soweit es für
die baulichen Anlagen erforderlich ist. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im amtlichen
Lageplan ist der öffentlich bestellte Vermessungsingenieur verantwortlich. Eine Verpflichtung zur
Überprüfung durch die Bauaufsichtsbehörde besteht vom Grundsatz her nicht.

Stellt die Bauaufsichtsbehörde dennoch fest, dass eine nach ihrer Auffassung erforderliche Angabe fehlt,
kann sie eine entsprechende Ergänzung verlangen. Erklärt der Vermessungsingenieur, dass die Angabe
nicht erforderlich ist, hat es damit sein Bewenden.

In begründeten Einzelfällen kann - sofern keine Einigung erreichbar ist - bei Bauanträgen ggf. § 70 Abs.
1 Satz 3 und 4 BauOBln angewendet werden. In der Genehmigungsfreistellung ist der Bauherr ggf. zu
informieren, dass die nach § 63 Abs. 3 Satz 1 BauOBln erforderlichen Unterlagen noch nicht vorliegen.

Zur Ermessensausübung hinsichtlich der erforderlichen Bauvorlagen ist auf § 1 Abs. 6 BauVerfVO
hinzuweisen, wonach die Bauaufsichtsbehörde auf Bauvorlagen verzichten soll, die zur Beurteilung des
Bauvorhabens nicht erforderlich sind. Dies gilt ebenso für einzelne Angaben in Bauvorlagen, die zur
Beurteilung des Bauvorhabens nicht erforderlich sind.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.6 der Als behandelt.    Stand 12/2012

§ 70 Behandlung des Bauantrags

§ 70 Notwendigkeit der Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände bei Vorhaben im
Außenbereich

Das Berliner Naturschutzgesetz verlangt, dass bei nicht vermeidbaren und nicht ausgleichbaren
Eingriffen in Natur und Landschaft vor der Zulassung derartiger Vorhaben den anerkannten Vereinen
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist (§ 39 a Abs. 1 Nr. 9 NatschG Bln).

Zur Berücksichtigung dieser Forderung ist Folgendes zu beachten:

1. Welche Fälle von nicht ausgleichbaren Eingriffen sind denkbar?

Die Mitwirkung von Vereinen nach § 39 Abs.1 und 6 NatSchG Bln (anerkannte Naturschutzverbände)
kommt nur im Außenbereich (§ 35 BauGB) in Betracht. Im Innenbereich (§ 34 BauGB) findet die
Eingriffsregelung keine Anwendung (§ 18 Abs. 2 BNatSchG).

Im Außenbereich gilt:
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In der Regel sind Eingriffe ausgleichbar. Nur in außergewöhnlichen Ausnahmefällen können Fälle von
nicht ausgleichbaren Eingriffen vorkommen. Als Beispiel kann ein Eingriff in bestimmte, seltene gesetzlich
geschützte Biotope wie z. B. Moore, aber auch ein Eingriff in besondere Einzelobjekte, z.B. Fällen einer
über 200-jährigen Eiche, genannt werden.

Abschließende Aufzählungen für nicht ausgleichbare Eingriffe können nicht getroffen werden. Sollten
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Bereich des Bauvorhabens außergewöhnlich schützenswerte
Natur besteht, ist die Frage, ob ein nicht vermeidbarer und nicht ausgleichbarer Einriff vorliegt, unter
Beiziehung der unteren Naturschutzbehörde zu klären.

2. Wer beteiligt die Vereine (anerkannten Naturschutzverbände)?

§ 39 a Abs. 1 Nr. 9 NatSchG Bln schreibt die Beteiligung der anerkannten Vereine (Naturschutzverbände)
vor der Zulassung von Vorhaben vor, die mit nicht vermeidbaren und nicht ausgleichbaren Eingriffen in
Natur und Landschaft in Sinne von § 14 NatschG Bln verbunden sind.

Die Mitwirkung von Vereinen fordert, dass ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme und Einsicht in die
Sachverständigengutachten gegeben wird und dass die Behörde die eingegangenen Äußerungen zur
Kenntnis nimmt und prüft. Da den Vereinen mit der Mitwirkung die Möglichkeit zur Einflussnahme auf die
Sachentscheidung gegeben werden soll, ist es erforderlich, dass die Stelle, die die Sachentscheidung
selbst trifft, die Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände durchführt. Dies ist im vorliegenden
Fall die Baugenehmigungsbehörde bzw. Bauaufsichtsbehörde, da die Mitwirkung von Vereinen
Bestandteil dieses Baugenehmigungsverfahrens ist.

Der Sachverstand zu den naturschutzfachlichen Fragen liegt jedoch bei den unteren
Naturschutzbehörden. Das kann dazu führen, dass diese in einem Baugenehmigungsverfahren
mehrfach befragt werden müssen. Daher kann es im Einzelfall sachdienlich sein, dass die unteren
Naturschutzbehörden im Rahmen der Amtshilfe die Beteiligung der Vereine durchführen.

Die Fälle von nicht vermeidbaren und nicht ausgleichbaren Eingriffen gemäß § 39 a Abs. 1 Nr. 9
NatSchG Bln kommen äußerst selten vor. Daher ist nicht bekannt, ob sich in den Bezirken eine
"Verfahrenspraxis" entwickelt hat. Verbandsklagen im Zusammenhang mit der Nummer 9 des
Mitwirkungskatalogs sind bisher selten.

3. Welche Verbände sind zu beteiligen?

Die Liste der landesrechtlich anerkannten Naturschutzverbände finden Sie unter folgendem Link:. http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/verbaende/index.shtml

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 49.19 der Als behandelt     Stand  12/2012

§ 70 BauO Bln Einsicht in den aktuellen Sachstand einer Vorgangsbearbeitung
Kann man in Berlin den aktuellen Sachstand einer Vorgangsbearbeitung online einsehen?

.
Ja.
SeitJanuar 2011 haben alle Antragsteller die Möglichkeit, sich rund um die Uhr über den aktuellen
Sachstand ihrer Baugenehmigungsverfahren im Internet zu informieren. Mit den Eingangsbestätigungen
werden die Zugangsinformationen und eine PIN versandt.
Man kann sich ab vorab damit vertraut machen:
Unter http://www.berlin.de/ebg/login/sachstandsauskunft/index.html findet man eine
Bedienungsanleitung, die Systemvoraussetzungen sowie den Zugang zu einem Mustervorgang.
.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/verbaende/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/verbaende/index.shtml
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Dieser Beitrag wurde als Einzelthema eingestellt.     Stand 03-2011

§ 70 Mitteilungen der Bau- und Wohnungsaufsichtsämter an die Finanzbehörden
Anlässlich des Rundschreibens - SenFin - Fin III A 12 - vom 25. Juni 1990 über Kontrollmitteilungen
stellte sich die Frage, welche gesetzlichen Vorschriften es erforderlich machen, dass die bezirklichen
Bau- und Wohnungsaufsichtsämter Mitteilungen über erteilte Baugenehmigungen sowie über
Bauzustandsbesichtigungen an die Finanzämter senden:

Rechtsgrundlage für die angesprochenen Mitteilungen ist § 29 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes.
Es verpflichtet die zuständigen Behörden, den Finanzbehörden die ihnen im Rahmen ihrer
Aufgabenerfüllung bekannt gewordenen rechtlichen und tatsächlichen Umstände mitzuteilen, die für die
Feststellung von Einheitswerten des Grundbesitzes oder für die Grundsteuer von Bedeutung sind.

Darüber hinaus verlangen die Grundsteuer-Richtlinien 1978 im Abschnitt 5 Abs. 2, dass die
Bauaufsichtsbehörden die Finanzämter sowohl über die Erteilung von Baugenehmigungen als auch über
die Bauzustandsbesichtigungen zur Fertigstellung unterrichten.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 5.4 der Als behandelt.

§ 70 Bauordnungsrecht (Verfahren) - Mieter als Verfahrensbeteiligte?
Die Entscheidungsformel in dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 26.05.1993 - 1 BvR
208/93 - in "Wohnungswirtschaft und Mietrecht" 1993, S. 377 mit Besprechung in der Zeitschrift Foyer III,
September 1993, S. 30, "Das Besitzrecht des Mieters an der gemieteten Wohnung ist Eigentum im Sinne
von Artikel 14 Abs. 1 Satz 1 GG" hat für das bauaufsichtliche Verwaltungsverfahren keine unmittelbare
Bedeutung; insbesondere sind Mieter nicht etwa über das bisher praktizierte und rechtlich vorgesehene
Maß hinaus an den Verwaltungsverfahren zu beteiligen.

Unter Angabe seiner früheren Rechtsprechung hat das Bundesverfassungsgericht lediglich entschieden,
dass das Besitzrecht "Eigentum" im Sinne des Artikels 14 GG ist und deshalb eine Besitzverletzung
auch mittels einer Verfassungsbeschwerde (wegen Verletzung eines Grundrechts) von einem Bürger
gerügt werden kann. Die erhobene Verfassungsbeschwerde war aber in der Sache unbegründet, da
die rechtlichen Normen, die Inhalt und Schranken des Eigentums jeweils bestimmen, den Mieter, der
aufgrund einer Eigenbedarfskündigung des Vermieters weichen musste, nicht in seinen Grundrechten
verletzten. Gleiches gilt für die im öffentlichen Baurecht von uns anzuwendenden Normen.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 15.6 der Als behandelt.

§ 70 Information des Archäologischen Landesamtes Berlin (ALA) im Baugenehmigungsverfahren
Zur Ermöglichung einer frühzeitigen Information des ALA über genehmigungsbedürftige Vorhaben konnte
ein vertretbares Beteiligungsverfahren abgestimmt werden. Es sieht Folgendes vor:

Das ALA erhält eine Durchschrift der Eingangsbestätigung (Vergl. auch § 16 Abs. 2 Nr. 1b
BauVerfahrensordnung).Während das Baugenehmigungsverfahren weiterläuft, prüft das ALA, ob auf dem
Grundstück archäologische Untersuchungen erforderlich werden.

Hierzu setzt sich das ALA direkt mit dem Bauherrn in Verbindung, damit bereits vor Erteilung der
Baugenehmigung entsprechende Maßnahmen abgesprochen werden können.

Wir bitten, bei Vorbescheids-, Abriss-, Baugenehmigungs- und Zustimmungsverfahren entsprechend zu
verfahren.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 19.4 der Als behandelt.    Stand  04-2010
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§ 70 Verwaltungsverfahren - Aktenübersendung an Rechtsanwaltskanzleien
Mit Bezug auf die Niederschrift über das Ergebnis der 18. Amtsleitersitzung der Bauaufsicht
am 16. August 1989 wurde festgestellt, dass die dort vertretene Auffassung auch nach einem
zwischenzeitlich geführten Schriftwechsel mit dem Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Berlin
weiterhin aufrechterhalten wird. (siehe Anlage).

Anlage

ABSCHRIFT:

Auszug aus der 18. ALS vom 16.08.1989

18.10 Verwaltungsverfahren - Aktenübersendung an Rechtsanwaltskanzleien (6900)

Ein Einzelfall gibt Veranlassung auf das Rundschreiben über Akteneinsicht durch Rechtsanwälte im
Verwaltungsverfahren hier: Übersendung von Verwaltungsakten in die Kanzleien der Rechtsanwälte der
Senatsverwaltung für Inneres vom 5. März 1987 (DBI. I S. 48) hinzuweisen.

Das genannte Rundschreiben hat gemäß § 58 Abs. 2 GGO II den Charakter einer Empfehlung und nicht
den einer verbindlichen Verwaltungsvorschrift.

Sofern ein Nachbar oder sonstiger Dritter Beteiligter im Sinne des Verfahrensrechts ist, ist zu beachten,
dass die insoweit für den Nachbarn bzw. Dritten nicht erheblichen Teile der Bauakten nicht dem
Einsichtsrecht unterliegen und demnach bei einer Einsichtnahme in der Behörde abzudecken oder bei
einer Aktenübersendung in eine Anwaltskanzlei zu entfernen sind.

Eine großzügige Handhabung verbietet sich unter dem Gesichtspunkt des Geheimhaltungsinteresses
des Bauherrn oder dritter Personen, da Bauakten oftmals Bescheinigungen von Finanzämtern,
Grundstückskaufverträge, Betriebsbeschreibungen usw. enthalten, die zu einer strengen Beachtung der
in § 30 Verwaltungsverfahrensgesetz statuierten Geheimhaltungspflicht anhalten.

Dennoch sollte, um die Arbeit der Rechtsanwälte in ihrer Eigenschaft als Organe der Rechtspflege
nicht zu erschweren und wenn die Einsichtnahme in der Behörde oder die Fertigung von Auszügen
nicht als zweckmäßig anzusehen ist, bei der kurzfristigen Übersendung von Verwaltungsakten in
die Anwaltskanzleien mit "Fingerspitzengefühl" vorgegangen werden. Insbesondere bei genähten
Altakten wird wegen der damit verbundenen Kosten eine Übersendung von Aktenteilen nur in besonders
gelagerten Einzelfällen vertretbar sein.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 2.9 der Als behandelt.

§ 70 Behandlung elektronischer Anträge/EingängeÄnderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes
ab 01.02.2003
Am 1. Februar 2003 traten umfangreiche Änderungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes durch das
Dritte Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften (3. VwVfÄndG - BGBl. I S.
3322) in Kraft.

Damit wird nach der bereits erfolgten weitgehenden Anpassung des Privatrechts nunmehr auch die
rechtsverbindliche elektronische Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung geregelt.

Mittels Generalklausel wird die Schriftform einem elektronischem Dokument mit qualifizierter
elektronischer Signatur im Verwaltungsverfahren gleichgesetzt. Diese Regelung greift auch
auf die Landesvorschriften des Fachrechts durch, und hat somit u. a. Auswirkungen auf die
Schriftformerfordernisse nach § 69 Abs. 1 BauOBln (Bauantrag und Bauvorlagen), § 74 BauOBln
(Vorbescheid), § 71 Abs. 2 BauOBln (Baugenehmigung) usw.
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Nach der zentralen Bestimmung des neuen § 3a VwVfG kann jede durch Rechtsvorschrift angeordnete
Schriftform, soweit nicht anders bestimmt ist, durch elektronische Form (elektronisches Dokument
mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz) ersetzt werden. Ein Bauantrag mit
entsprechenden Unterlagen gem. Bauvorlagenverordnung ist dann einem elektronischen Antrag einschl.
elektronischer Zeichnungen in Verbindung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur automatisch
gleichgesetzt! Auch Verwaltungsakte, für die durch Gesetz die Schriftlichkeit angeordnet ist, können
künftig elektronisch erlassen werden. Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit der
Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet.

Ein Zugang ist u. a. eröffnet, wenn ein elektronisches Postfach verfügbar ist. Die Bereitschaft
einer Behörde zur elektronischen Kommunikation wird zum Beispiel (anders als beim Bürger)
durch Bekanntgabe einer Email-Adresse im Briefkopf oder durch Angabe von Kontaktadressen auf
Internetseiten zum Ausdruck gebracht.

Der elektronische Zugang zur Behörde kann durch entsprechenden Hinweis - beispielweise auf dem
Briefkopf oder auf der Internetseite (auch bereichsweise) beschränkt werden. Eine solche generelle
Vorgehensweise könnte jedoch dem Sinn der gesetzlichen Änderung zuwider laufen, so dass nur dann
davon Gebrauch gemacht werden soll, wenn z. B. die Software zur Bearbeitung der Dokumente (u. a. der
Signaturen oder der elektronischen Zeichnungen) nicht zur Verfügung steht.

Es ist nicht vorgesehen, die bestehenden bauaufsichtlichen Regelungen im Land Berlin trotz der
absehbaren technischen Probleme, die z. B. bei elektronsicher Beantragung einer Baugenehmigung
auftreten werden, anzupassen, denn durch die neue generelle Regelung wird lediglich eine zusätzliche
Möglichkeit eröffnet und kein rechtlicher oder tatsächlicher Zwang auf Bürger oder Bauaufsichtsbehörde
zur Nutzung elektronischer Kommunikationswege ausgeübt.

Im Land Berlin ist kurzfristig nicht mit einer einheitlichen Regelung für die Bearbeitung von elektronischen
Dokumenten mit elektronischen Signaturen zu rechnen.

Ein genereller Ausschluss der elektronischen Kommunikation für die Bauaufsichtsämter wäre nicht
mit den neuen gesetzlichen Regelungen in Einklang zu bringen. Folgende Verfahrensweisen für die
elektronische Kommunikation der Bauaufsichtsbehörden sind daher bis zu einer speziellen Regelung im
Bauordnungsrecht anzuwenden:

1. Die Bauaufsichtsämter müssen auf den bezirklichen Internetseiten kenntlich machen, in welchem
Umfang mit welchen offiziellen Zugängen elektronisch kommuniziert werden kann (z. B. zentrale
Email-Adresse bauaufsicht@bezirk.verwalt-berlin.de).

2. Anträge und Schreiben mit und ohne elektronsicher Signatur, die bei einer Email-Adresse eines
Bauaufsichtsamtes eingehen, gelten als eingegangen, wenn die Ämter im Text den Absender, die
vollständige Anschrift und das Ansinnen erkennen können. Elektronische Anträge können nicht als
unzulässig zurückgewiesen werden. Fristen beginnen mit dem Datum des elektronischen Eingangs.

3. Mit einer schriftlichen Eingangsbestätigung sind die Bauvorlagen für Bauanträge in bisher üblicher
Papierform entsprechend der Bauvorlagenverordnung nachzufordern.

4. Kann eine Bauaufsichtsbehörde elektronische Unterlagen ohne elektronischer Signatur aufgrund
der organisatorischen und technischen Ausstattung innerhalb eines laufenden Verfahrens
weiterbearbeiten (i. d. R. derzeit nur Schriftstücke), so kann auf eine Nachforderung der Papierform
mit Unterschrift des Entwurfsverfassers (§ 57 Abs. 1 BauOBln) verzichtet werden, wenn dies
plausibel ist. Beide Seiten sollten sich vorab über den elektronischen Kommunikationsweg
verständigen. Dies gilt insbesondere für Unterlage in Textform, z. B. für nachgereichte
Baubeschreibungen, Berechnungen etc.

5. Elektronische Anträge einschl. Zeichnungen mit qualifizierter elektronischer Signatur sind
durch die Bauaufsichtsämter erst dann zu bearbeiten, wenn die entsprechenden technischen
Voraussetzungen vorhanden sind.
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6. Verwaltungsrechtliche Vorgänge, wie z. B. Nachbaranhörungen und Widersprüche können ab dem
01.02.2003 gem. VwVfG vollständig elektronisch abgewickelt werden, wenn die entsprechenden
Vorraussetzungen in den Ämtern vorhanden sind.

Für Verfahren, die keine Schriftform erfordern (z. B. Auskünfte), ist die elektronische Kommunikation
gleichberechtigt neben bisherigen Verfahrensweisen einsetzbar. Dies gilt auch für die Anzeige
des Abschluss der Rohbauarbeiten und der Fertigstellung genehmigungsbedürftiger Anlagen und
Einrichtungen sowie für weitere bauaufsichtlich geforderte Anzeigen zu Beginn und Ende bestimmter
Bauarbeiten (§ 72 Abs. 1 und 3 BauOBln).
Ergänzend sei auf die Änderungen durch das vierte Gesetz zur Änderung
verwaltungsverfahrensrechtlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2008 (BGBl. I, S. 2418) sowie das
hierzu ergangen Rundschreiben der SenInn I Nr. 76 / 2009 vom 07. Dezember 2009 hingewiesen.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 42.6 der Als behandelt.    Stand  04-2010

§ 70 Bedeutung der Monats-Frist gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 BauOBln 2005

Das Verwaltungsgericht Berlin hat am 11. März 2002 in einer Kostenlastentscheidung festgestellt:

Der Antragsteller kann gemäß § 60 Abs. 1 Satz 5 BauOBln mit einem unverzüglichen Bescheid innerhalb
der Frist von sechs Wochen rechnen, wenn ihm gegenüber keine Verzögerungsgründe mitgeteilt werden
(VG 19 A 459.01 siehe Anlage 1).

Ein Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung kann daraus zwar nicht abgeleitet werden, es
wird aber darauf hingewiesen, dass gegenüber dem Antragsteller eine Informationspflicht besteht,
wenn aus verschiedenen Gründen die Frist zur Bescheidung nicht eingehalten werden kann. Auf das
entsprechende Schreiben an das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf vom 12. Mai 2003 mit Erläuterungen
zu § 60 Abs. 1 BauOBln a. F. wird verwiesen (siehe Anlage 2)

Anlage 1

ABSCHRIFT

Verwaltungsgericht Berlin

VG 19 A 459.01

Beschluss

In der Verwaltungsstreitsache

der Firma L       ....Klägerin,

gegen

das Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin       ...Beklagten,

hat die 19. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin durch

den Richter am Verwaltungsgericht ..............als Berichterstatter

am 11. März 2002 beschlossen:

Die Kosten des Verfahrens werden dem Beklagten auferlegt.

Gründe
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Nachdem die Beteiligten übereinstimmend den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben,
ist über die Kosten des Verfahrens nach § 161 Abs. 3 VwGO zu entscheiden. Danach fallen in den Fällen
des § 75 VwGO die Kosten stets dem Beklagten zur Last, wenn der Kläger mit seiner Bescheidung vor
Klageerhebung rechnen durfte.

Anlage 2

Einer Entscheidung des VG Berlin aus dem Jahr 2002 ist zu entnehmen, dass eine Untätigkeitsklage
gemäß § 75 VwGO auch vor Ablauf der grundsätzlich vorgesehenen 3-Monats-Frist eingereicht werden
kann, "wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist". Besondere
Umstände sind nach Kopp, VwGO, § 75, 12 u.a. dann gegeben, wenn spezialgesetzliche Fristen für die
Behördenentscheidung existieren, wie z.B. § 54 Abs. 4 der baden-württembergischen BauO, der lautet:

"Die Baurechtsbehörde hat über den Bauantrag zu entscheiden

1. Bei Wohngebäuden, zugehörigen Stellplätzen, Garagen und Nebenanlagen (...) innerhalb von
einem Monat,

2. bei sonstigen Vorhaben innerhalb von zwei Monaten.
Die Frist nach Satz 1 beginnt, sobald die vollständigen Bauvorlagen und alle für die
Entscheidung notwendigen Stellungnahmen und Mitwirkungen vorliegen, spätestens jedoch
nach Ablauf der Fristen nach Absatz 3. Auf die Einhaltung der Frist nach Satz 1 kann der
Bauherr nicht wirksam verzichten."

Zur Kostenlast im Falle einer Untätigkeitsklage ergibt sich aus § 161 Abs. 3 VwGO, dass jedenfalls wenn
der Kläger die Bescheidung durch die Behörde zum Anlass nimmt, die Hauptsache mit Zustimmung
des Beklagten übereinstimmend für erledigt zu erklären, ihm keine Kosten auferlegt werden dürfen.
Hintergrund dieser Regelung ist das sog. Veranlassungsprinzip, das dem Beklagten die Verfahrenskosten
auferlegt, weil er dem Kläger durch seine verzögerte Bescheidung Anlass zur Klage gegeben hat, Kopp,
aaO, § 161, 34. Diese Folge kann nur abgewendet werden, wenn es objektive Gründe für eine verzögerte
Bearbeitung gibt und diese dem Kläger bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen (eine Kopie mit
entsprechend anerkannten Gründen füge ich bei), Kopp, aaO, § 161, 36.

Für die Praxis bedeutet dies: Der Bauherr sollte nicht länger als sechs Wochen darüber im Unklaren
gelassen werden, ob alle Bauvorlagen sowie Stellungnahmen und Nachweise vorliegen. Jeder
unbegründete Stillstand im Verfahren (aus Sicht des Bauherrn!) sollte vor Ablauf der sechswöchigen
Frist erläutert werden. Es ist auch möglich, auf bereits bekannte, länger als sechs Wochen
andauernde, Verzögerungen im Verfahren hinzuweisen. Allerdings werden u.a. Urlaub, Krankheit oder
Arbeitsüberlastung einzelner Sachbearbeiter nicht anerkannt, während die Überlastung der gesamten
Behörde etwa infolge einer Gesetzesänderung als Verzögerungsgrund angesehen wird, vgl. o.g. Kopie.

Wichtig ist: Der Bauherr hat keinen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung innerhalb der in
§ 60 Abs. 1 S. 5 BauOBln genannten Frist, sondern lediglich einen Anspruch auf Mitteilung der Gründe
für eine länger andauernde Verzögerung im Verfahren.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 43.1 der Als behandelt.

§ 70 Rücknahmefiktion bei verspäteten Bauvorlagen für andere Behörden
Gilt die Rücknahmefiktion nach § 70 Abs. 1 Satz 4 BauOBln auch bei verspätet eingereichten Unterlagen,
die beteiligte Behörden nachgefordert haben?

Nein,
die Rücknahmefiktion gilt nur im Rahmen der Vorprüfung durch die Bauaufsichtsbehörden. Tritt
keine Rücknahmefiktion per Gesetz ein, kann die Fachbehörde des aufgedrängten Rechts wie bisher
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Unterlagen nachfordern. Bis zum Eingang der Unterlagen wird die Stellungnahmefrist der Fachbehörde
unterbrochen, § 70 Abs. 2 S. 3 BauOBln. Die Fachbehörde kann mit dem Nachforderungsschreiben den
Satz verbinden, dass nach fruchtlosem Verstreichen der gesetzten Frist eine negative Stellungnahme
abgegeben wird oder aber von einer Antragsrücknahme ausgegangen wird.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 101 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Immissionsschutzrechtliche Belange im Rahmen der Seveso-II-Richtlinie

Am 15. September 2011 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Entscheidung getroffen, die
Auswirkungen auf die Beurteilung von Bauanträgen in der Nachbarschaft von Seveso-II-Betrieben zur
Folge hat

Danach ist das Abstandsgebot aus Art. 12 Abs. 1 der sog. Seveso-II-Richtlinie
("Umwelt - Richtlinie 96/82/EG - Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen
Stoffen - Verhütung - Angemessener Abstand zwischen öffentlich genutzten Gebieten und Betrieben,
in denen große Mengen gefährlicher Stoffe vorhanden sind") auch für Baugenehmigungsverfahren
maßgeblich, wenn eine Berücksichtigung nicht auf der Ebene der Bauleitplanung erfolgt ist.Die
Berücksichtigung der angemessenen Abstände bedeutet aber nicht "dass danach alle Vorhaben
abgelehnt werden müssten, die die angemessenen Abstände unterschreiten" (EuGH aaO, Nr. 42). Für
eine Abwägungsentscheidung sind folgende Kriterien maßgeblich: die "Art der jeweiligen gefährlichen
Stoffe(,) die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalls in einem unter die Richtlinie 96/82 fallenden
Betrieb sowie die Folgen eines etwaigen Unfalls für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die
Art der Tätigkeit der neuen Ansiedlung oder die Intensität ihrer öffentlichen Nutzung und die Leichtigkeit
gehören, mit der Notfallkräfte bei einem Unfall eingreifen können" (EuGH aaO, Nr. 44). Außerdem
können, wie das vorlegende Gericht aaO zutreffend ausführt, alle diese spezifischen Faktoren mit der
Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren zusammentreffenKonsequenzen für die Bauaufsicht:In
den Verfahren nach §§ 64 und 65 BauO Bln ist das zu beteiligende Stadtplanungsamt
gehalten, die planungsrechtliche Situation und das Abstandsgebot zu prüfen. Im Falle der
Genehmigungsfreistellung, § 63 BauO Bln, sollte die Bauaufsichtsbehörde von § 63 Abs. 2 Nr. 3
BauO Bln Gebrauch machen und das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchführen. Nur
dieses gewährleistet eine sachgerechte Entscheidung. In den relevanten Fällen empfiehlt sich eine
Hinzuziehung der für den Störfallbetrieb zuständigen Genehmigungs- und Überwachungsbehörde
sowie der Feuerwehr. Eine Übersicht über die Standorte der Störfallbetriebe mit deren angemessenen
Abständen oder Achtungsabständen, soweit bekannt, sind den Bezirken zugegangen. 

An                                                                                                          3. Juli 2012
alle Bezirksämter von Berlin
Stadtentwicklungsamt
-Stadtplanung-
-Bauaufsicht-

nachrichtlich:

Berliner Feuerwehr
störfallrechtliche Überwachungsbehörden
SenWiTechForsch

(lt. Verteiler)
Vorhaben im Umfeld von Störfallbetrieben
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Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Berücksichtigung des Abstandsgebots der Richtlinie 96/82/EG (sog. Seveso-II-Richtlinie) bei
Vorhaben, die im Umfeld von Störfallbetrieben geplant werden, hat aus Anlass mehrerer im Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg vorliegender Bauanträge die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Umwelt unter Einbeziehung des Bezirksamtes und der Berliner Feuerwehr eine Arbeitsgruppe gebildet,
um die Auswirkungen des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 15. September 2011 -C-53/10- auf
die Verwaltungspraxis zu bewerten.

Beigefügt übersende ich Ihnen das Arbeitsergebnis als Handreichung mit der Empfehlung, es für die
Entscheidung über die Genehmigung von Vorhaben im Umfeld von Störfallbetrieben zu berücksichtigen.
Zugleich bitte ich Sie, mir über Ihre Erfahrungen mit diesen Hinweisen und den praktischen Nutzen für die
Baugenehmigungs- und Planungsbehörden zu berichten, damit ggf. eine Überarbeitung erfolgen kann.

Das Rundschreiben SenStadt II C Nr. 4/2009 vom 16. September 2009 ist nicht mehr zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
                                                                                                                               Dr. Stollwerck
Klinker                                                                                                                  Beglaubigt 

 

SenStadtUm                                                                                                      31. Mai 2012
AG Seveso II
Zulässigkeit von Vorhaben bei Ansiedlung schutzbedürftiger Nutzungen in der Umgebung von sog.
Seveso-II-Betrieben 

Wird im Umfeld von Betrieben, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 96/82/EG fallen (sog.
Störfall- bzw. Seveso-II-Betriebe), die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen
Anlage geplant, kann für die Prüfung der Zulässigkeit dieses Vorhabens das Abstandsgebot des
Artikels 12 Abs. 1 der Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefah-ren bei schweren Unfällen mit
gefährlichen Stoffen (Seveso-II-RL) relevant sein. Artikel 12 Absatz 1 dieser Richtlinie bestimmt:

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in ihren Politiken der Flächenausweisung oder Flächen-nutzung
und/oder anderen einschlägigen Politiken das Ziel, schwere Unfälle zu verhüten und ihre Folgen zu
begrenzen, Berücksichtigung findet. Dazu überwachen sie
a) die Ansiedlung neuer Betriebe,
b) Änderungen bestehender Betriebe im Sinne des Artikels 10,
c) neue Entwicklungen in der Nachbarschaft bestehender Betriebe wie beispielsweise Verkehrswege,
Örtlichkeiten mit Publikumsverkehr, Wohngebiete, wenn diese Ansiedlungen oder Maßnahmen das
Risiko eines schweren Unfalls vergrößern oder die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmern können.
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass in ihrer Politik der Flächenausweisung oder Flächennutzung
und/oder anderen einschlägigen Politiken sowie den Verfahren für die Durchführung dieser Politiken
langfristig dem Erfordernis Rechnung getragen wird, dass zwischen den unter die-se Richtlinie fallenden
Betrieben einerseits und Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden und Gebieten, wichtigen
Verkehrswegen (so weit wie möglich), Freizeitgebieten und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes
besonders wertvollen bzw. besonders empfindlichen Gebieten andererseits ein angemessener Abstand
gewahrt bleibt und dass bei bestehenden Betrieben zusätzliche technische Maßnahmen nach Artikel 5
ergriffen werden, damit es zu keiner Zunahme der Gefährdung der Bevölkerung kommt.

Sofern im Bebauungsplanverfahren keine diesbezügliche Prüfung und Abwägung stattgefunden hat
oder es sich um einen unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB handelt, ist für schutzbedürftige
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Nutzungen dem Abstandsgebot nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 15.09.2011 -
C-53/10 - auch im Rahmen einer gebundenen Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren Rechnung
zu tragen. Im Rahmen der erforderlichen Einzelfallprüfung werden folgende Schritte empfohlen:

I. Vom Schutzzweck des Artikels 12 der Seveso-II-RL erfasste Vorhaben

Für die Frage, ob das Abstandsgebot der Seveso-II-RL im konkreten bauaufsichtsrechtli-chen Verfahren
überhaupt relevant ist, kommt es zunächst darauf an, ob es sich um ein von der Seveso-II-RL erfasstes
Vorhaben handelt. Ein angemessener Abstand ist nach Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Seveso-
II-RL bei Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden und Gebieten, wichtigen Verkehrswegen,
Freizeitgebieten und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvollen bzw. besonders
empfindlichen Gebieten einzuhalten.

Nach Sinn und Zweck des Artikels 12 der Seveso-II-RL, nämlich langfristig schwere Unfälle zu
verhüten und ihre Folgen zu begrenzen, wird empfohlen, den Anwendungsbereich des Artikels 12
der Seveso-II-Richtlinie weit zu fassen, da keine Nutzung von vornherein als nicht schutzbedürftig
ausgeschlossen werden kann. Mit eingeschlossen werden bspw. auch Büro- und Verwaltungsgebäude
ohne Publikumsverkehr oder Dachgeschossausbauten zur Schaffung von Wohnraum.

II. Lage des geplanten Vorhabens innerhalb des angemessenen Abstandes zum Störfallbetrieb

Problematisch ist die Zulässigkeit eines schutzbedürftigen Vorhabens hinsichtlich des Abstandsgebots
des Artikels 12 der Seveso-II-RL nur dann, wenn es keinen angemessenen Abstand zum Seveso-II-
Betrieb einhält. Der angemessene Abstand sollte durch einen nach § 29a BImSchG bekannt gegebenen
Sachverständigen mit einschlägiger Erfahrung auf diesem Gebiet ermittelt werden. Ob ein solches
Gutachten bereits vorliegt und das geplante Vorhaben innerhalb des angemessenen Abstands liegt, kann
wie folgt ermittelt werden:

Eine Tabelle mit den Standorten von Seveso-II-Betrieben im Land Berlin, den jeweils zuständigen
störfallrechtlichen Überwachungsbehörden, Hinweisen zu Einzelfallgutachten und Abständen wird
von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Referat IX C, in Zusammenarbeit mit
den weiteren Überwachungsbehörden regelmäßig aktualisiert. Diese Daten sowie durch SenStadt II
C erstellte Kartenskizzen mit den Abständen werden den Stadtentwicklungsabteilungen der Bezirke
zugeleitet. Die Daten sind ausschließlich für den dienstlichen Gebrauch bestimmt.
Perspektivisch wird angestrebt, eine Gesamtübersichtskarte in den FIS-Broker einzustellen.

• Ergibt sich aus der Tabelle, dass für den betroffenen Betrieb ein Einzelfallgutachten zur
Ermittlung des angemessenen Abstands vorliegt, basiert der angegebene Abstand auf den im
Gutachten ermittelten Abstandsgrenzen. Liegt das geplante Vorhaben innerhalb der Grenzen
des angemessenen Abstands, ist weiter nach dieser Handreichung zu verfahren. Angeschnittene
Grundstücke sind in die Prüfung nach Art. 12 der Seveso-II- RL einzubeziehen. Liegt das
Vorhabengrundstück außerhalb des angemessenen Abstands, ist keine Prüfung nach Art. 12 der
Seveso-II-RL erforderlich.

• Ist noch kein Einzelfallgutachten erstellt, ist i.d.R. lediglich ein sog. Achtungsabstand angegeben.
Der Achtungsabstand ist der nach KAS 18 (1) oder auf der Grundlage anderer Erkenntnisquellen
ohne Detailkenntnisse grob ermittelte Abstand. Er ist im Regelfall deutlich größer als der
angemessene Abstand i.S. von Art. 12 Abs. 1 der Seveso-II-RL. Liegt in diesen Fällen das geplante
Vorhaben innerhalb des Achtungsabstands, muss der angemessene Abstand noch durch einen
nach § 29a BImSchG bekannt gegebenen Sachverständigen ermittelt werden.
Als Auftraggeber kommen neben der im Rahmen der Amtsermittlung zuständigen
Bauaufsichtsbehörde der Bauherr oder die Bauherrin oder (auf deren Veranlassung) der
Störfallbetrieb in Betracht. Die jeweilige störfallrechtliche Überwachungsbehörde soll bei der
Beauftragung des Gutachtens beteiligt werden und dessen Erstellung bzw. Ergänzung fachlich
begleiten, damit alle relevanten anlagen- und stoffbezogenen Aspekte in das Gutachten einfließen
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und Berücksichtigung finden, Überschneidungen von Gutachtenaufträgen vermieden und die
Übersicht über den Gutachtenbestand aktuell gehalten werden.

III. Gesichtspunkte für die Einzelfallbeurteilung

Die Lage des Vorhabens innerhalb des angemessenen Abstands wirkt dem Art. 12 Abs. 1 der Seveso-
II-RL zugrunde liegenden Ziel entgegen, "dass miteinander unvereinbare Flächennutzungen in
angemessenem Abstand voneinander liegen müssen", (2) indem hierdurch der Nutzungskonflikt
verstetigt wird. Da Art. 12 Abs. 1 der Seveso-II-RL nach der Rechtsprechung des EuGH jedoch
kein Verschlechterungsverbot enthält, ergibt sich daraus nicht zwangsläufig die Unzulässigkeit des
Vorhabens. Vielmehr ist in diesem Fall nach dem Urteil des EuGH vom 15.09.2011 - C-53/10 - eine
Bewertung des Anstiegs des Unfallrisikos oder der Verschlimmerung der Unfallfolgen vorzunehmen,
was die Abschätzung nicht nur der Risiken und Schäden, sondern auch aller anderen in jedem Einzelfall
relevanten Faktoren erfordert. Dabei benennt der EuGH einzelne "spezifische Faktoren", die im
Folgenden strukturiert und näher konkretisiert werden(3). Die nachfolgend genannten Aspekte sind
jedoch weder thematisch abschließend benannt noch wurden sie untereinander gewichtetet. Die
relevanten Faktoren müssen vielmehr in jedem Einzelfall gesondert ermittelt und bewertet werden.

1. 1. Anlagen- bzw. störfallbezogene Aspekte
Die anlagen- bzw. störfallbezogenen Aspekte, die nach der EuGH-Entscheidung als Kriterien der
Einzelfallbetrachtung zu berücksichtigen sind, wie die
  - Art der jeweiligen gefährlichen Stoffe, die 
  - Wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalls in einem Seveso-Betrieb oder die 
  - Folgen eines etwaigen Unfalls für die menschliche Gesundheit und die Umwelt
sind in den Einzelfallgutachten bereits in die Ermittlung des angemessenen Abstands
eingeflossen und müssen deshalb grundsätzlich nicht nochmals bei der Prüfung der Zulässigkeit
"heranrückender" Vorhaben berücksichtigt werden. In Bezug auf diese Aspekte wird die zuständige
Überwachungsbehörde um eine Stellungnahme aus immissionsschutzrechtlicher Sicht gebeten,
um zu klären, ob durch das "heranrückende" Vorhaben zusätzliche Anforderungen an den
Störfallbetrieb zu erwarten wären.
Ein Stellungnahmeersuchen ist nicht erforderlich, wenn das Vorhaben bereits aus anderen Gründen
erkennbar unzulässig ist.
Wenn zusätzliche Schutzmaßnahmen beim Störfallbetrieb vorgesehen sind, kann dies
eine Neubewertung der anlagen- bzw. störfallbezogenen Aspekte veranlassen, was zu
einer Verringerung der angemessenen Abstände führen kann. In diesen und anderen
Zweifelsfällen ist das erstellte Einzelfallgutachten der jeweils für den Störfallbetrieb zuständigen
Überwachungsbehörde vorzulegen, um die Aktualität des Gutachtens bestätigen oder
Aktualisierungsbedarf feststellen zu lassen.
(1)Leitfaden der Kommission für Anlagensicherheit beim Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit vom November 2010 mit Empfehlungen für Abstände zwischen
Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der
Bauleitplanung.
(2)EuGH vom 15.09.2011 - C-53/10 - Rn 37.
(3)Die vom EuGH in der Entscheidung ausdrücklich genannten Faktoren sind im Text markiert.

2. 2. Vorhabenbezogene Aspekte

Die nachfolgenden Aspekte beziehen sich auf das geplante Vorhaben und die Art und/oder die
Intensität seiner Nutzung.
= Nutzungsart ("Art der Tätigkeit der neuen Ansiedlung")
Fähigkeit der Personen, die sich durch das Vorhaben zusätzlich im Bereich aufhalten, zur
Selbstrettung nach Anzahl und Alter
   - nicht zu erwarten bei Kita, Krankenhaus, Pflegeheim oder Senioren-WG
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   - stark eingeschränkt bei vielen ortsunkundigen Besuchern, z.B. von Versammlungsstätten (ggf.
zusätzlich erschwerte Selbstrettung wegen Alkohol, Drogen, lauter Musik).
= Nutzungsintensität ("Intensität ihrer öffentlichen Nutzung")
Anzahl der Personen, die sich durch das Vorhaben zusätzlich im Bereich aufhalten, insbesondere
bei Publikumsverkehr.
Falls zusätzliche Schutzvorkehrungen oder -maßnahmen beim Vorhaben vorgesehen sind, ist
ggf. ein Einzelfall-Ergänzungsgutachten (§ 29a BImSchG) durch den Vorhabenträger/Bauherrn zu
veranlassen, wenn die Maßnahmen im Hinblick auf ihre Schutzwirkung geeignet erscheinen. Das
Gutachten ist der jeweils für den Störfallbetrieb zuständigen Überwachungsbehörde zur Einholung
sachdienlicher Hinweise vorzulegen.

3. 3. Umgebungsbezogene Aspekte
Die folgenden, das Umfeld des Störfallbetriebs und des geplanten Vorhabens betreffenden Aspekte
beziehen sich auf die Leichtigkeit, mit der Notfallkräfte bei einem Unfall eingreifen können, bzw.
auf den Aufwand für Gefahrenabwehrmaßnahmen. Die Feuerwehr wird im Rahmen der Beteiligung
durch die Baugenehmigungsbehörde dazu eine Stellungnahme abgeben, die insbesondere
folgende Aspekte umfasst:
= Lage / Erreichbarkeit des Störfallbetriebes im Stadtgebiet / baulichen Zusammenhang (Hinterhof
oder grüne Wiese)
   - Entfernung, die Rettungskräfte zurücklegen müssen,
   - für Gefahrenabwehrmaßnahmen nutzbarer Raum im öffentlichen Straßenland.
= Lage / Erreichbarkeit des Vorhabens im Stadtgebiet / baulichen Zusammenhang
(Hinterhofsituation, Zugänglichkeit der Gebäude)
= Erschwerung von Gefahrenabwehrmaßnahmen durch das Vorhaben
   - Anzahl der erforderlichen Rettungskräfte
   - Vorhandensein erforderlicher Rettungs-Technik.
Diese Aspekte müssen in jedem Einzelfall bewertet werden, ohne dass die Gewichtung
untereinander oder in Bezug auf weitere sozioökonomische Faktoren vorgegeben werden kann.

4. 4. Sozioökonomische Aspekte
Die EuGH-Rechtsprechung räumt bei der Berücksichtigung des Abstandsgebots
Wertungsspielräume ein und bejaht den Einfluss "sozioökonomischer Faktoren". Wird der
angemessene Abstand durch das beantragte Vorhaben unterschritten, ist im Rahmen der
Einzelfallbetrachtung durch die zuständigen Baubehörden auch das Interesse der Beteiligten
an dem Vorhaben in die Abwägung einzustellen, zu gewichten und bei der Entscheidung zu
berücksichtigen. Solche sozioökonomischen Aspekte, die bei der Prüfung der Wahrung der
angemessenen Abstände zu berücksichtigen sein können, können sowohl in dem durch Art. 14 GG
geschützten privaten Interesse an dem Vorhaben als auch im öffentlichen Interesse begründet sein.
Das öffentliche Interesse kann etwa in dem besonderen Interesse der öffentlichen Hand an dem
konkreten Vorhaben oder an der spezifischen Nutzung an dem geplanten Standort bestehen, oder
auch allgemein in dem "städtebaulichen Interesse, auch vorhandenen Gemengelagen eine gewisse
Entwicklung zu ermöglichen"(4). In diesem Zusammenhang kann ggf. auch eine stadtplanerische
Einschätzung erfolgen, ob eine eigenständige städtebauliche Entwicklung mit weniger sensiblen
Nutzungen möglich wäre.
Das private Interesse an dem Vorhaben ist insbesondere dann von besonderem Gewicht, wenn bei
vorhandenen baulichen Anlagen die Erweiterung zur Bestandserhaltung erforderlich ist, oder wenn
andere, weniger sensible Nutzungen auf dem Vorhabengrundstück planungsrechtlich unzulässig
sind.
(4)vgl. BVerwG, Beschluss vom 3.12.2009 ? 4 C 5.09 ? (= Vorlagebeschluss, letzter Absatz)
wonach § 34 Abs. 1 BauGB diesem Interesse zusammen mit dem Interesse des Eigentümers,
sein Grund-stück in dem durch die Umgebungsbebauung gezogenen Rahmen nutzen zu können,
generell den Vorrang vor dem Interesse an einer Begrenzung der Folgen eines schweren Unfalls
einräumen soll. Dieser Auffassung ist der EuGH jedoch in seinem Urteil vom 15.09.2011 mit der
Forderung entgegen-getreten, dass auch in Bezug auf diese Aspekte eine Einzelfallabwägung zu
erfolgen hat.
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IV. Rechtsgrundlagen, Verfahren

Um den aus dem Abstandsgebot folgenden Anforderungen entsprechen zu können, teilt die
Bauaufsichtsbehörde dem Vorhabenträger bei Vorhaben, die § 63 Abs. 1 BauO Bln von der
Genehmigung freistellt, mit, dass gemäß § 63 Abs. 2 Nr. 3 Alt. 1 BauO Bln das vereinfachte
Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll.

Die Berücksichtigung des Abstandsgebots erfolgt
- im Geltungsbereich von Bebauungsplänen als allgemeine Voraussetzung für die
Zulässigkeit baulicher und sonstiger Anlagen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 letzte
Alternativen BauNVO;
- bei Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile im Rahmen
des Einfügens gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB oder der Wahrung gesunder Wohn- und
Arbeitsverhältnisse gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB;
- bei Vorhaben im Außenbereich als öffentlicher Belang gemäß § 35 Abs. 1 BauGB.

Schreiben von SenStadtUm, AG Seveso II                         Stand 08/2012

§ 70 Fristbeginn für Genehmigungsfiktion im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren

Wann beginnt die Frist für die Genehmigungsfiktion im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren zu
laufen?

In § 70 Abs. 4 Satz 3 BauOBln wird bestimmt, dass im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren die
Baugenehmigung als erteilt gilt, wenn über den Antrag nicht innerhalb einer Frist nach § 70 Abs. 3 Satz 1
BauOBln entschieden wurde. Der § 70 Abs. 3 Satz 2 BauOBln bleibt hier unerwähnt.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass über den Antrag innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang zu
entscheiden ist, unabhängig davon, ob die für die Entscheidung notwendigen Nachweise vorliegen.

Zunächst muss die Frist nach § 70 Abs. 1 BauOBln ablaufen, bevor die neue Frist nach § 70 Abs. 3 Satz
1 BauOBln beginnt zu laufen: Erst wenn der Bauantrag vollständig ist, holt die Bauaufsichtsbehörde
Stellungnahmen ein (§ 70 Abs. 2 Satz 1 BauOBln).

Der Verweis in § 70 Abs. 4 Satz 3 BauOBln auf Absatz 3 Satz 1 hat zur Folge, dass die Monatsfrist für die
Entscheidung maßgeblich ist. Wann die Monatsfrist zu laufen beginnt, ist in § 70 Abs. 3 Satz 2 BauOBln
geregelt, und zwar für alle Fälle, in denen die Monatsfrist relevant ist. Im Ergebnis müssen also die für die
Entscheidung notwendigen Stellungnahmen und Nachweise vorliegen, bevor die Monatsfrist zu laufen
beginnt und ggf. die Genehmigungsfiktion im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren eintreten kann,
vgl. auch OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 28.03.2011, 2S 79.10.

Aus diesem Grunde kann deshalb der Bauherr auch ein Interesse daran haben zu erfahren, wann die
Frist abgelaufen ist (vgl. § 70 Abs. 4 Satz 4 BauOBln).
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 23 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand  06-2011

§ 70 Vollständigkeitsprüfung für Abweichungsanträge?

Erstreckt sich die Vollständigkeitsprüfung gemäß § 70 Abs. 1 BauOBln auch auf erforderliche
Abweichungs-, Ausnahme- oder Befreiungsanträge?

Nein
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über Abweichungs-, Ausnahme- oder Befreiungsanträge wird in einem isolierten Verfahren nach § 68
BauOBln entschieden.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 69 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Verfahrensabschluß ohne Rücknahmefiktion

Wie ist ein Verfahren abzuschließen, wenn die Rücknahmefiktion hier nicht gilt?

Auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung ist dies möglich, da der Antragsteller im Antragsverfahren
zur Mitwirkung, also auch zur Einreichung von Unterlagen, verpflichtet ist, § 26 Abs. 2 S. 1 und 2 VwVfG.
Diese Verpflichtung kann nicht zwangsweise durchgesetzt werden, aber die Behörde kann das Verfahren
dadurch abschließen, dass sie die Bearbeitung des Antrags - nach entsprechendem Hinweis an den
Antragsteller, § 25 VwVfG - ablehnt, vgl. Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. A.,
2001, § 26, 48.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 101 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Vollständigkeitsprüfung für Unterlagen anderer Behörden

Hat die Bauaufsichtsbehörde nach § 70 Abs. 1 Satz 1 BauOBln auch die Vollständigkeit der Unterlagen
zu prüfen, die für die beteiligten Behörden erforderlich sind?

Nein,
nach § 70 Abs. 2 Satz 3 BauOBln kann die beteiligte Behörde selbst zusätzliche Unterlagen oder
Angaben nachfordern. Dies gilt auch im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren, vergleiche § 70 Abs.
4 Satz 2 letzter Halbsatz BauOBln.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 102 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Baumschutzprüfung im Baugenehmigungsverfahren

Wird der Baumschutz nach der Änderung der Baumschutzverordnung vom 11.07.2006 im
Baugenehmigungsverfahren geprüft?

Ja,
die Baugenehmigung schließt die Genehmigung von Ausnahmen nach § 5 Abs. 3
Baumschutzverordnung ein. In diesem Fall ist also das zuständige Amt zu beteiligen. Es kann auch im
Rahmen eines Vorbescheides eine entsprechende Prüfung erfolgen.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 181 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Ist die fiktive Baugenehmigung ein Verwaltungsakt?

Ja,
mit Ablauf der Frist in § 70 Abs. 4 S. 3 BauOBln hat der Bauherr seine Baugenehmigung mit der
Besonderheit, dass sie nicht in schriftlicher Form erteilt wird. Stellt sich nach Ablauf der Frist und damit
nach Erteilung der Baugenehmigung heraus, dass ein Verstoß gegen das zu prüfende Recht vorliegt,
muss sie gegebenenfalls zurückgenommen werden.
.
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Dieser Beitrag wurde als Nr. 236 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Frist für Beteiligung des Stadtplanungsamtes

Gilt für die Beteiligung des Stadtplanungsamtes im Baugenehmigungsverfahren die Frist des § 36 BauGB
oder des § 70 Abs. 2 BauO Bln?

Da es in Berlin keine gesondert zu beteiligende Gemeinde gibt, entfällt das Erfordernis des
Einvernehmens mit der Gemeinde. In der Praxis wird eine Stellungnahme des Stadtplanungsamtes
eingeholt, an das sich die Bauaufsichtsbehörde intern hält. Dies ist rechtlich nicht zu beanstanden. Diese
Beteiligung unterliegt damit der Regelung des § 70 Abs. 2 Nr. 2 BauOBln und damit keiner gesetzlichen
Fristenregelung. Allerdings kann die Bauaufsichtsbehörde in ihrem Stellungnahmeersuchen eine Frist
setzen.
In diesem Sinne hat auch das Verwaltungsgericht Berlin mit seinem Beschluss vom 30.03.2009
entschieden.
(AZ.: VG 13 L 36.09)

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 249 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Fristbeginn für Zustimmungsfiktion

Ist der Eintritt der Zustimmungsfiktion das Bezugsdatum für den Beginn der Frist nach § 70 Abs. 3 Satz 1

Die Frist nach § 70 Abs. 3 S. 1 BauOBln beginnt zu laufen, wenn alle erforderlichen Stellungnahmen und
Nachweise vorliegen. (Problem: Im Falle des § 70 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 BauOBln gibt es keine gesetzlich
geregelte "Zustimmungsfiktion". Hier sollte die Bauaufsichtsbehörde selbst Fristen setzen.) Sollten
Zustimmungen und das Einvernehmen durch Ablauf der Fiktionsfrist in § 70 Abs. 2 S. 2 BauOBln als
erteilt gelten, ist für diese Fälle der Fristablauf maßgeblich.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 250 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Negative Stellungnahmen nach Eintritt der Zustimmungsfiktion

Dürfen nach Eintritt der Zustimmungsfiktion eingehende Stellungnahmen durch die Bauaufsichtsbehörde
berücksichtigt werden und im negativsten Fall zur Versagung führen?

Ja,
später eingehende Stellungnahmen anderer Behörden können und müssen u.U. berücksichtigt werden.
Denn die Bauaufsichtsbehörde ist verpflichtet, eine rechtmäßige Baugenehmigung zu erteilen. Geht
aus der verspätet eingehenden Stellungnahme hervor, dass eine entsprechende Baugenehmigung
rechtswidrig wäre, so ist diese im schlimmsten Fall zu versagen.

Kann eine rechtmäßige Baugenehmigung auch ohne Vorliegen einer Stellungnahme erteilt werden, so ist
die Bauaufsichtsbehörde hierzu berechtigt.

Sie ist - entgegen der Aussage in der Begründung zur BauOBln - nicht gezwungen, die Stellungnahme
unberücksichtigt zu lassen.

Die Begründung BauOBln, die aussagt, dass verspätete Stellungnahmen zwingend unberücksichtigt
bleiben, passt an dieser Stelle nicht mehr, da das Abgeordnetenhaus im Gesetzgebungsverfahren den
Text der Bauordnung geändert hat, ohne die Begründung anzupassen.
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.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 256 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Versagungsbefugnis der Bauaufsichtsbehörde nach Zustimmungsfiktion

Ist die Bauaufsichtsbehörde berechtigt bzw. verpflichtet in einem Vorbescheidsverfahren nach Eintritt
der Zustimmungsfiktion, Fragen die eindeutig beantwortet werden können auch ohne Vorlage einer
Stellungnahme zu bescheiden?

Ja,
die Bauaufsichtsbehörde kann aufgrund ihres eigenen Wissens entscheiden, da sie eine rechtmäßige
Baugenehmigung zu erteilen hat. Erkennt sie nach Eintritt einer Zustimmungsfiktion, dass die
Zustimmung in jedem Fall zu versagen wäre, kann sie die Frage entsprechend ihren Erkenntnissen
beantworten und trägt hierfür die Verantwortung.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 257 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Bescheid bei Rücknahmefiktion

Wird bei der Rücknahmefiktion gemäß § 70 Abs. 1 Satz 4 BauO Bln ein (Rücknahme-)Bescheid erteilt?

Nein,
es ist nur noch ein Gebührenbescheid für die per Gesetz / Zeitablauf erfolgte Rücknahme zu erteilen. Ein
weiterer (Rücknahme-) Bescheid wird nicht erteilt,

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 258 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Versagung vor Fiktionseintritt

Wie ist zu verfahren, wenn vor Eintritt der Genehmigungsfiktion nach § 70 Abs. 4 S. 3 BauO Bln der
Bauantrag versagt werden soll?

Soll eine Baugenehmigung vor Eintritt der Fiktion versagt werden, ist der Bauherr anzuhören, § 28
Abs. 1 VwVfG. Hiervon kann abgesehen werden, wenn durch die Anhörung die Einhaltung der für die
Versagung maßgeblichen Frist in Frage gestellt würde, § 28 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG. Im Ergebnis kann also
das BWA von einer Anhörung absehen, wenn ansonsten die rechtswidrige fiktive Baugenehmigung
entstehen würde, vgl. auch OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 28.03.2011, 2S 79.10, wonach
regelmäßig auf die Möglichkeit des Widerspruchs verwiesen werden kann. Allerdings ist zu prüfen,
ob nicht kurze Anhörungsfristen ausreichen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Bauherr auf
den Eintritt der Fiktionswirkung verzichtet (vgl. § § 70 Abs. 4 S. 3 am Ende BauO Bln), um z.B. Zeit für
Planänderungen zu gewinnen und damit einer Versagung vorzuwirken.

Die Versagung muss dem Bauherrn vor Ablauf der Fiktionsfrist bekanntgegeben werden. Die
Bekanntgabe wird bei einem schriftlichen Verwaltungsakt, der mit der Post aufgegeben wird, am dritten
Tag nach Aufgabe zur Post unterstellt, § 41 Abs. 2 S. 1 VwVfG. Dies gilt auch für den Fall, dass die
Fiktionswirkung verhindert werden soll, vgl. Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, § 41, 71.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 54.12 der Als behandelt.   Stand 06-2011
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§ 70 Vereinbarungen mit der Wasserbehörde nach alter BauO Bln

Gelten Vereinbarungen mit der Wasserbehörde, die vor In-Kraft-Treten der neuen Bauordnung getroffen
wurden, fort?

Nein,
das bauordnungsrechtliche Verfahren hat sich durch die Aufgabe der so genannten Schlusspunkttheorie
grundlegend geändert. Deshalb können Vereinbarungen auf Grundlage des bis zum 31. Januar 2006
geltenden Bauordnungsrechtes nicht automatisch übernommen werden.

Der Leitfaden zum Baunebenrecht enthält Informationen zu sich dem bauaufsichtlichen Verfahren
aufdrängendem bzw. nicht aufdrängendem Recht. Punkt 12.3 betrifft Vorhaben in Wasserschutzgebieten.
§ 22 a BWG gilt für bauliche Anlagen in Wasserschutzgebieten. Im Absatz 1 ist unverändert geregelt,
welche dieser Anlagen keiner wasserbehördlichen Genehmigung bedürfen bzw. genehmigungsfrei sind.
Für diese gelten die auf Grundlage des BWG mit der Wasserbehörde getroffenen Absprachen.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 141 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 70 Aspekte der Genehmigungsfiktion

Die Bauordnung für Berlin (BauO Bln) sieht seit 2005 in § 70 Abs. 4 eine sog. fiktive Baugenehmigung
vor. Mit Änderung des (Bundes-)Verwaltungsverfahrensgesetzes wurden Grundregelungen für die
Genehmigungsfiktion in § 42a VwVfG eingeführt. Das Gesetz gilt über § 1 Abs. 1 VwVfG Bln auch in
Berlin und ist am 18. Dezember 2008 in Kraft getreten, vgl. hierzu Rundschreiben I Nr. 76/2009 der
SenInnSport vom 07.12.2009 ab S. 6.
Hinweis: Mit der Gesetzesänderung wurde auch das Verfahren über eine einheitliche Stelle ("Einheitlicher
Ansprechpartner Berlin" bei SenWiTechFrau) eingeführt, §§ 71a - 71e VwVfG.
Dies soll zum Anlass genommen werden, noch einmal auf verschiedene Aspekte der
Genehmigungsfiktion hinzuweisen, vgl. auch den Aufsatz von Dr. Annette Guckelberger in der Zeitschrift
"Die Öffentliche Verwaltung" (DÖV), Heft 3, Februar 2010, S. 109 ff.
1. Antrag
Der Antrag muss folgende Kriterien erfüllen, damit eine Fiktion eintreten kann:

• hinreichend bestimmt (Behörde muss in der Lage sein zu beurteilen, ob und wie sie
entscheiden muss; strenger als in Fällen ohne Fiktionswirkung, vgl. Kopp/Ramsauer,
Verwaltungsverfahrensgesetz, 9. Auflage 2005, § 22, 42)

• vollständig
•  eigenhändige Unterschrift (§ 69 Abs. 1 BauO Bln)
•  Antrag bei der zuständigen Stelle (vgl. Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 11. Auflage

2010, § 22, 23)

2. Wirkungen der Genehmigungsfiktion
Der Antrag gilt als positiv beschieden. Die Genehmigung kann nach §§ 48, 49 VwVfG aufgehoben
werden und ist mit Widerspruch und Klage angreifbar.
Antragsteller haben Anspruch auf eine schriftliche Bestätigung, § 70 Abs. 4 S. 4 BauO Bln. Fiktive
Genehmigungen sind Dritten gegenüber mit Rechtsbehelfsbelehrung bekannt zu geben, da er nicht
schlechter gestellt werden darf, als im Falle einer schriftlich erteilten Baugenehmigung, vgl. Kopp/
Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 11. Auflage 2010, § 42a, 22.

3. Kein Wahlrecht zwischen Genehmigung und Genehmigungsfiktion
Sollte der Fall eintreten, dass mehrere Tage vor Ablauf der Fiktionsfrist die Genehmigungsfähigkeit
festgestellt wird, so ist ein Bescheid zu erteilen, vgl. den Wortlaut in § 70 Abs. 4 S. 3 BauO Bln
(Hervorhebung durch Uz.):
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"(4) Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 64 sind die nach Absatz 1 Satz 3
fehlenden Unterlagen und Mängel abschließend zu benennen.Ein Bauantrag im vereinfachten
Baugenehmigungsverfahren gilt nach Ablauf von drei Wochen nach dessen Eingang als vollständig,
wenn die Bauaufsichtsbehörde der Bauherrin oder dem Bauherrn entgegen Absatz 1 Satz 2 die
Vollständigkeit des Bauantrags nicht bestätigt oder sie oder ihn entgegen Absatz 1 Satz 3 nicht zur
Behebung von Mängeln des Bauantrags auffordert; Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. Ist im vereinfachten
Baugenehmigungsverfahren nicht innerhalb einer Frist nach Absatz 3 Satz 1 entschieden worden, gilt
die Baugenehmigung als erteilt; dies gilt nicht, wenn die Bauherrin oder der Bauherr schriftlich auf diese
Rechtsfolge verzichtet hat. Der Eintritt der Genehmigungsfiktion nach Satz 3 ist auf Antrag der Bauherrin
oder dem Bauherrn schriftlich zu bestätigen.".

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 65.14 der Als behandelt. -Stand Juli 2010-

§ 70 Auswirkungen der Fristen im Denkmalschutzgesetz auf das Baugenehmigungsverfahren

Wie wirken sich die Stellungnahmefristen des § 6 DSchG Bln auf die Fristen für Fachbehörden im
Baugenehmigungsverfahren nach § 70 Abs. 2 BauOBln aus?

Wird eine Fachbehörde um Stellungnahme gebeten, so gilt das Einvernehmen mit ihr grundsätzlich nach
einem Monat als erteilt, § 70 Abs. 2 S. 2 BauOBln.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich aus dem internen Verfahren bei der Denkmalschutzbehörde
(§ 6 Abs. 5 DSchG Bln) längere Fristen ergeben:Das Einvernehmen zwischen unterer
Denkmalschutzbehörde und der Denkmalfachbehörde (Landesdenkmalamt Berlin) gilt nach 4 Wochen
als hergestellt, wenn nicht vorher eine Stellungnahme eingeht; Bei Dissens entscheidet innerhalb von 2
Wochen die Oberste Denkmalschutzbehörde. Damit kann die untere Denkmalschutzbehörde spätestens
nach 6 Wochen eine Stellungnahme abgegeben haben.Im Ergebnis wird damit die Fiktionsfrist auf 6
Wochen verlängert und die längere Einvernehmensfrist des Denkmalrechts berücksichtigt, vgl. § 70 Abs.
2 S. 2 BauOBln.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 252 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Gilt ein Bauantrag ohne Antrag auf eine erforderliche Abweichung als unvollständig i.S. des §
70 Abs. 1 Satz 1 BauOBln?

Nein.

Sollte einem Bauantrag ein Antrag auf Abweichung nach § 68 BauOBln beigefügt sein, so ist dieser
Gegenstand des Prüfprogramms. Es gelten die für das Baugenehmigungsverfahren maßgeblichen
Verfahrensvorschriften, u. a. die Vorgabe von Fristen.

Stellt die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen ihres bauaufsichtlichen Prüfprogramms(§ 64 BauO Bln)
fest, dass eine Abweichung erforderlich ist, so hat sie den Bauherrn entsprechend zu beraten, da ohne
Abweichung die Baugenehmigung zu versagen wäre. Stellt die Bauaufsichtsbehörde außerhalb ihres
Prüfprogramms fest, dass eine isolierte Abweichung erforderlich wäre, sollte sie den Bauherrn darauf
hinweisen, dass ohne Abweichung mit dem Bau nicht begonnen werden darf.

Hinweise: Im Falle der Genehmigungsfreistellung sind Abweichungen separat schriftlich zu beantragen.
Die Vorschriften über das Genehmigungsverfahren gelten - bis auf das Erfordernis der Erteilung der
Genehmigung - entsprechend.
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Es wird auf die Verfahrensverordnung verwiesen. Dort wird geregelt, welche Bauvorlagen erforderlich
sind für Vollständigkeit eines Bauantrages.
.

Dieser Beitrag wurde in einem Informationsgespräch der Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Widerspruch gegen fiktive Baugenehmigung

Wie kann ein Nachbar gegen eine fiktiv erteilte Baugenehmigung in Widerspruch gehen?

Eine fiktive Baugenehmigung gilt genau wie eine schriftlich erteilte Baugenehmigung. Der Sachbearbeiter
sollte die "Geburt" der fiktiven Genehmigung zeitlich fixieren, um eine Widerspruchsfrist einzugrenzen.
Außerdem sollte auch eine fiktive Genehmigung den Beteiligten bekannt gegeben werden.
Hinweise: Auch eine fiktive Baugenehmigung ist gebührenpflichtig.
Eine fiktive rechtswidrige Baugenehmigung sollte - wenn deren Rücknahme nach der
Ermessensausübung gemäß § 48 VwVfG geboten erscheint - möglichst schnell zurückgenommen
werden - um materiellen Schaden einzuschränken, vgl. § 48 Abs. 3 VwVfG..Die Genehmigungsfiktion gilt
nicht, wenn die Bauherren schriftlich auf die Rechtsfolge der Fiktion verzichten.
Es ist bekannt, dass ein Dissens zu § 71 (2) Satz 1 besteht. Die fiktive Baugenehmigung kam erst im
Verlaufe des Gesetzgebungsverfahrens in die Bauordnung.
Zur Genehmigungsfiktion und hiergegen gerichtete Rechtsbehelfe vergl. auch Rundschreiben I Nr,
76/2009 der SenInnSport vom 07.Dez 2009(Nr. 2)

.

(Die Rundschreiben finden Sie in der Rundschreibendatenbank Berlin)

.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand 04-2010

§ 70 Entscheidung und Bekanntgabe sind eine Frist

Beinhaltet die Frist von einem Monat nach § 70 Abs. 3 Satz 1 BauOBln zur Entscheidung der
Bauaufsichtsbehörde über den Bauantrag auch die für die Bekanntgabe anzusetzenden 3 Tage?

Ja,
die Entscheidung muss innerhalb eines Monats dem Antragsteller bekannt gegeben sein.Es ist darauf zu
achten, dass der Bescheid spätestens 3 Tage vor Ablauf der Monatsfrist das Amt verlässt.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Nachforderungen des Natur- und Grünflächenamtes im Baugenehmigungsverfahren

Wie ist im Baugenehmigungsverfahren zu verfahren, wenn das Natur- und Grünflächenamt
Nachforderungen hat?

Grundsätzlich ist eine Beteiligung des NGA im Baugenehmigungsverfahren nicht mehr vorgesehen.
Im Geltungsbereich von Bebauungsplänen und im Innenbereich (§ 34 BauGB) findet auf Grund des
Baurechtskompromisses (§ 21 BNatSchG) kein Eingriff in die Natur und Landschaft statt.
Allerdings muss bei der Entscheidung nach § 34 BauGB für die Errichtung baulicher Anlagen im Rahmen
der planungsrechtlichen Entscheidung des sich Einfügens das Benehmen mit dem NGA hergestellt
werden (§ 21 Abs. 3 BNatSchG).

http://www.berlin.de/politik-und-verwaltung/rundschreiben/
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In Gebieten mit Landschafts- oder Bebauungsplänen sind die dort enthaltenen Auflagen einzuhalten.Im
Außenbereich wird das Stadtplanungsamt grundsätzlich das NGA beteiligen. Vorhaben im
Außenbereich nach § 35 BauGB stellen besondere Beurteilungsanforderungen, weil hier u. a. Eingriffe
in Natur und Landsft nicht auszuschließen sind. Sie dürften allerdings die Ausnahme sein Sollte in
Baugenehmigungsverfahren eine Beteiligung des NGA durch die Bauaufsichtsbehörde erforderlich sein,
muss das BWA die Einhaltung der Fristen kontrollieren.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

§ 70 Forderungen der unteren Denkmalschutzbehörden im Baugenehmigungsverfahren

In einem Bezirksamt vertritt die Denkmalschutzbehörde (UD) die Auffassung, dass ihr im Rahmen einer
denkmalrechtlichen Stellungnahme auch eine Erklärung des Bauantragstellers vorgelegt werden muss,
nach der die Pläne für den Denkmalschutz mit dem Brandschutznachweis identisch sind bzw. mit den
Belangen des Brandschutzprüfingenieurs übereinstimmen? Sie will hierdurch sicherstellen, dass ihrer
Stellungnahme die gleichen Pläne zugrunde liegen wie der später erteilten Baugenehmigung. 
Zwar können die UD zusätzliche Unterlagen oder Angaben anfordern. Dies ist jedoch nur möglich,
wenn dies zur Beurteilung eines Vorhabens erforderlich ist, § 70 Abs. 2 S. 3 BauO Bln. Mit der in Satz
3 angesprochenen Möglichkeit weitere Unterlagen einzufordern, sind nur solche Dokumente gemeint,
die für die Beurteilung in diesem Fall des Denkmalschutzes benötigt werden. Zur Beurteilung des
Denkmalschutzes sind keine Brandschutznachweise erforderlich. Liegen der Denkmalschutzbehörde
Planunterlagen vor, so sind diese Prüfungsgegenstand, was auch in der Stellungnahme entsprechend
angegeben werden sollte, z.B.: Der Prüfung lagen die Pläne ... Ausfertigung mit Datum vom ... zugrunde.
Nach einem Beschluss des VG Berlin vom 11.01.2001 (VG 19 A 212.00) steht der Behörde kein
Ermessen zu, Unterlagen anzufordern, die für die Bearbeitung nicht erforderlich sind. Unzulässig
angeforderte Unterlagen können den Lauf einer Bearbeitungsfrist nicht beeinflussen. Damit würde die
Stellungnahmefrist nicht verlängert und die Stellungnahmefiktion nach § 70 Abs. 2 S. 2 BauO Bln durch
diese Forderung nicht verhindert.
Die Oberste Denkmalschutzbehörde (OD) wurde mit Schreiben vom 08.05.08 gebeten, sich in dieser
Frage an die betreffende UD und gegebenenfalls vorsorglich an alle UD in Berlin zu wenden.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 58.2 der Als behandelt.

§ 70 Ist Widerspruch gegen negative Fiktionsmitteilung gem. § 70 Abs. 4 Satz 3 BauO Bln
möglich?

Ist Widerspruch gegen negative Fiktionsmitteilung gem. § 70 Abs. 4 S. 3 BauO Bln möglich?

Nach § 70 Abs. 4 S. 5 BauO Bln hat die Bauaufsichtsbehörde im
vereinfachten Baugenehmigungsverfahren auf Antrag der Bauherrin den Eintritt der Genehmigungsfiktion
nach § 70 Abs. 4 S. 3 BauO Bln zu bestätigen.

Stellt eine Behörde dagegen fest, dass die Fiktion nicht eingetreten ist, stellt sich die Frage, ob gegen
diese Entscheidung Widerspruch eingelegt werden kann.

Unstrittig ist, dass durch die Fiktion eine Baugenehmigung erteilt werden kann.

Daraus wird teilweise gefolgert, dass darüber hinaus kein weiterer Verwaltungsakt vorliegen kann: Es gibt
keinen zusätzlichen Regelungsbedarf. Die Mitteilung dokumentiere lediglich den Eintritt der Fiktion, vgl.
Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 13. Auflage 2012, § 42a, 30 zu § 42a Abs. 3 VwVfG.
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Die Rechtsprechung hat zumindest teilweise anders entschieden.

Danach handelt es sich bei der Mitteilung um einen feststellenden Verwaltungsakt. Die aus Gründen
der Rechtssicherheit vorgesehene Bestätigung der Genehmigungsfiktion gem. § 70 Abs. 4 S. 3
BauO Bln ist zwar nicht konstitutiv für den Eintritt der fingierten Genehmigung, die wiederum als
eigenständiger Verwaltungsakt zu behandeln ist. Jedoch ist die Bestätigung als feststellender
Verwaltungsakt zu betrachten, denn die Bestätigung stellt das durch die Fiktion der Genehmigung
bestimmte Rechtsverhältnis verbindlich fest (OVG Saarland, NVwZ-RR 2006, 678; Schmitz/Prell, NVwZ
2009, 1, 8; Schemmer, in: BeckOK VwVfG, § 42a Rn. 9; Hornmann, HBO, 2. Auflage 2011, § 57 Rn. 64).
Dafür spricht insbesondere, dass § 70 Abs. 4 S. 4 BauO Bln einen Anspruch auf die Bestätigung des
Eintritts der Genehmigung gewährt (Schemmer, in: BeckOK VwVfG, § 42a Rn. 9).

Anmerkung: Die obersten Landesgerichte unterscheiden wohl danach, ob auf die Bestätigung des
Eintritts der Genehmigung ein gesetzlicher Anspruch besteht. Dem Fall des OVG Saarland, das die
Verpflichtungsklage für statthaft erachtet hat, lag § 67 Abs. 5 S. 6 SaarlBauO F 1996 zugrunde, wonach,
ebenso wie in Berlin gem. § 70 Abs. 4 S. 5 BauO Bln, ein Anspruch auf Bestätigung des Eintritts der
Genehmigungsfiktion besteht.

Da in Berlin ein Anspruch auf Erteilung der Bestätigung besteht, liegt in der entsprechenden Mitteilung
eine feststellende Regelung, die mit Widerspruch angefochten werden kann.

Dieser Beitrag wurde in TOP 3 der 75. ALS behandelt.     Stand: 01/2016

§ 70 Kann auf eine Anhörung vor Versagung verzichtet werden?

Verzicht auf Anhörung vor Versagung

 

Am Rande einer Verhandlung des Oberverwaltungsgerichts äußerte ein Richter die Auffassung, dass die
Bearbeitungsfrist für die Bauaufsichtsbehörde nach § 70 Abs. 3 BauO Bln im Falle einer beabsichtigten
Versagung eine Anhörung entbehrlich mache, § 28 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG.

 

Vor einer Versagung -als den Bauherrn belastenden Verwaltungsakt- ist nach § 28 Abs. 1 VwVfG eine
Anhörung durchzuführen. Nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG kann aber von einer Anhörung u. a. dann
abgesehen werden, wenn "durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgeblichen
Frist in Frage gestellt würde".

 

Aus Sicht der SenStadtUm stellt die Bearbeitungsfrist der Bauaufsicht keine solche Frist dar, da eine
Anhörung nicht die Gefahr einer Genehmigungsfiktion birgt. Nur im Falle eines drohenden Fiktionseintritts
kann die Anhörung unterbleiben, vgl. Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 13. Auflage 2012, §
28, 62a; Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Auflage 2001, § 28, 54. Dies betrifft also
Fälle des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens, in denen nach § 70 Abs. 4 S. 2 BauO Bln.

Vgl. hierzu auch EHB "§ 70 Versagung vor Fiktionseintritt"

Im Ergebnis kann also nur im Falle eines drohenden Fiktionseintritts im Rahmen eines vereinfachten
Baugenehmigungsverfahrens auf eine Anhörung verzichtet werden, nicht im Rahmen eines anderen
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Verfahrens. Mit dem Bauherrn kann aber auch vereinbart werden, dass zugunsten einer Anhörung oder
Vorhabensumplanung auf den Eintritt der Fiktion verzichtet wird.

Dieser Beitrag wurde als TOP 4 der 75. ALS behandelt.     Stand: 01/2016

§ 71 Baugenehmigung, Baubeginn

§ 71 Überwachung Brandschutz bei fehlender Baubeginnanzeige

Wer die Baubeginnanzeige nicht oder nicht fristgerecht erstattet oder Bauarbeiten entgegen § 71 Abs. 7
BauOBln vornimmt, begeht eine Ordnungswidrigkeit nach § 83 Abs. 1 S. 1 Nr. 10 bzw. Nr. 8 BauOBln.

Hat die Bauaufsichtsbehörde gemäß § 81 Abs. 1 BauOBln die Anzeige bestimmter Arbeiten verlangt,
und verstößt der Bauherr gegen diese Anordnung, kann dieses Handeln bzw. Unterlassen mit einer
Geldbuße geahndet werden, wenn in der Anordnung auf die Vorschrift des § 83 Abs. 1 S. 1 Nr. 1
BauOBln verwiesen wurde.

Darüber hinaus kann dem Problem der verspäteten Mitteilung über die Ausführung einzelner Bauteile /
Einbauten von wesentlicher Bedeutung hinsichtlich des Brandschutzes auch mit der Einstellung der
Arbeiten nach § 78 Abs. 1 BauOBln durch die Bauaufsichtsbehörde begegnet werden. Die Einstellung
der Arbeiten ist solange aufrecht zu erhalten, bis die Bauaufsichtsbehörde keine Bedenken gegen die
Fortsetzung der Arbeiten hat. Im Zweifel, muss der Bauherr z. B. eine bereits eingebaute abgehängte
Decke soweit öffnen, um dem Prüfingenieur für Brandschutz bzw. der Bauaufsichtsbehörde, die
übergangsweise die Aufgaben des Prüfingenieurs für Brandschutz wahrnimmt, Gelegenheit zu geben,
brandschutzrelevante Maßnahmen (Brandschutzklappen) im Rahmen der Bauüberwachung überprüfen
zu können. Die Einstellung der Arbeiten ist ein Verwaltungsakt; Zuwiderhandlungen können nach § 83
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 3 BauOBln mit einer Geldbuße geahndet werden.

Konnte der Prüfingenieur für Brandschutz die ordnungsgemäße Bauausführung einzelner Bauteile /
Einbauten von wesentlicher Bedeutung nicht überwachen, kann er keinen Überwachungsbericht
erstellen. Der zusammengefasste Überwachungsbericht muss dem Bauherrn zur Anzeige der
beabsichtigten Aufnahme der Nutzung vorliegen.
Sofern erforderlich, kann die Nutzung des gesamten Bauvorhabens oder von Teilen des Vorhabens
nach § 79 BauOBln untersagt werden. Die Nutzungsuntersagung bleibt solange aufrecht erhalten,
bis der Bauherr der Bauaufsichtsbehörde nachweisen kann, dass ihm der zusammenfassende
Überwachungsbericht vorliegt. Die Nutzungsuntersagung ist ein Verwaltungsakt; Zuwiderhandlungen
können nach § 83 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 3 BauOBln mit einer Geldbuße geahndet werden.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.13 der Als behandelt.   Stand   04-2010

§ 71 Unterschied Baubeginn und Bauausführung

Wie unterscheiden sich die Begriffe Baubeginn und Bauausführung in dem § 71 Abs. 5 und 7 BauOBln?

Unter Baubeginn werden nur bauvorbereitende Maßnahmen verstanden.
Mit Bauausführung ist die tatsächliche Erstellung der Bauteile gemeint. Auch hier wurde der Hinweis
gegeben, dass der Bauherr bei gleichzeitiger Abgabe von Bauantrag und Brandschutznachweis befragt
werden soll, ob der Brandschutznachweis gleich oder später geprüft werden soll, damit es nicht zu
Verzögerungen der Bauausführung kommt.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.
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§ 71 Genehmigungsfreistellung; Unterbrechung der Bauausführung

Wie wirkt sich im Falle der Genehmigungsfreistellung die längere Unterbrechung der Bauausführung
aus?

.
Die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung von mehr als drei Monaten ist
mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen (§ 63 Abs. 5 Satz 2 BauO
Bln i.V.m. § 71 Abs. 6 BauO Bln).
Hinweis: Wenn sich die Sach- und Rechtslage nicht geändert hat, kann das Vorhaben weiter ausgeführt
werden, andernfalls sind neue Bauvorlagen einzureichen. Mangels Baugenehmigung gibt es für eine
Teilausführung keinen Bestandsschutz in der Weise, dass noch nicht errichtete Bauteile entgegen einer
geänderten tatsächlichen oder rechtlichen Situation ausgeführt werden können.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 63.4 der Als behandelt. Stand 05-2011

§ 71 Widerrufsvorbehalt in der Baugenehmigung

In § 71 Abs. 3 BauO Bln werden folgende mögliche Nebenbestimmungen zu einer Baugenehmigung
genannt:
"Die Baugenehmigung kann unter Auflagen, Bedingungen und dem Vorbehalt der nachträglichen
Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage sowie befristet erteilt werden."
Dies ist eine abschließende Aufzählung, sodass ein Widerrufsvorbehalt nicht aufgenommen werden
kann. Ein Widerrufsvorbehalt kann allenfalls bei Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen zulässig
sein, wie sich dies aus der Regelung in § 68 Abs. 3 ergibt:
"Ist eine Abweichung, Ausnahme oder Befreiung unter Bedingungen, befristet oder unter dem Vorbehalt
des Widerrufs erteilt worden, so ist die Genehmigung entsprechend einzuschränken.",
vgl. auch Wilke/Dageförde/Knuth/Meyer/Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A., 2008, § 72, 23.
Eine ähnliche Regelung gibt es auch in § 11 Abs. 4 S. 1 DSchG Bln:
"Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder
befristet erteilt werden."
In diesem Fall ist ein Widerrufsvorbehalt in der Baugenehmigung nach Auffassung der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung möglich.
In Fällen, die keinen Widerrufsvorbehalt vorsehen können, ist zu prüfen, ob eine Befristung möglich
ist. Es ist geplant, im Rahmen einer Bauordnungsüberarbeitung den Widerrufsvorbehalt als
Nebenbestimmung wieder aufzunehmen.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 68.11 der Als behandelt.    Stand 03-2012

  

§ 72 Geltungsdauer der Baugenehmigung

§ 72 Verlängerung der Geltungsdauer der Baugenehmigung

Für die Verlängerung von Baugenehmigungen gemäß § 72 Abs. 2 BauOBln 2005 gelten die Fristen des §
70 BauOBln.
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.

Dieser Beitrag wurde in TOP 32.10 der Als behandelt.

§ 72 Geltungsdauer der Baugenehmigung in Fällen von Bauunterbrechung

Die Baugenehmigung erlischt, wenn die Bauausführung ein Jahr unterbrochen worden ist (§ 72 Abs. 1
BauOBln).

Sie kann vor Ablauf der Frist verlängert werden (§ 72 Abs. 2 BauOBln).

In jedem Fall ist im Rahmen einer Ermessensentscheidung zu prüfen, ob tatsächlich ein kompletter
Stillstand eingetreten ist, da der Verlängerungsantrag ein neuer Bauantrag unter erleichterten
Bedingungen ist.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 51.10 der Als behandelt.

§ 72 Verlängerung einer nach altem Recht erteilten Baugenehmigung

Es war die Frage zu klären, ob eine Baugenehmigung, die nach der alten Bauordnung erteilt wurde,
nach der BauO Bln 2005 verlängert werden kann. Jede "alte" Baugenehmigung kann verlängert werden.
Da es sich allerdings um eine Neuerteilung unter vereinfachten Verfahrensvoraussetzungen handelt,
ist bei Verlängerungsanträgen ab dem 01.02.2006 das neue Recht zu prüfen: neues materielles Recht
(z. B. Brandschutz) und neues Verfahrensrecht (Genehmigungsbedürftigkeit, bautechnische Prüfung,
Beschränkung auf aufgedrängtes Recht).

Unterliegt das Vorhaben nach neuem Recht der Genehmigungsfreistellung und ist damit keine
Baugenehmigung erforderlich, dann kann auch die alte Baugenehmigung nicht verlängert werden, da
sie gar nicht mehr notwendig ist. Die Bauaufsicht kann allerdings die vorhandenen Vorlagen für die
Genehmigungsfreistellung verwenden.Eine mit der alten Baugenehmigung gewährte planungsrechtliche
Ausnahme oder erteilte Befreiung, kann als isolierter Bescheid separat verlängert werden.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 51.7 der Als behandelt.

§ 72 Unterbrechung der Bauausführung in der Genehmigungsfreistellung

Wie lange kann im Falle der Genehmigungsfreistellung die Bauausführung folgenlos unterbrochen
werden?

Die Genehmigungsfreistellung mündet nicht in eine Baugenehmigung und hat damit auch keine
Geltungsdauer im Sinne von § 72 BauOBln. Tatsachen- und Rechtsänderungen nach dem zulässigen
Baubeginnszeitpunkt gehen zulasten des Bauherrn, d.h. er ist gegenüber Veränderungen grundsätzlich
nicht geschützt. Jede Verzögerung birgt damit automatisch das Risiko, dass das Vorhaben unzulässig
wird. Da sowohl der Baubeginn als auch Unterbrechungen der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen
sind, § 63 Abs. 5 S. 2 iVm § 71 Abs. 6 BauOBln, hat sie die Möglichkeit, diese Anzeigen zum Anlass
einer Prüfung und gegebenfalls Untersagung zu nehmen. Eine Prüfung ist ohnehin 3 Jahre nach dem
zulässigen Baubeginnszeitpunkt vorgesehen, § 63 Abs. 3 S. 4 BauOBln.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 210 des FAQ Bauaufsicht behandelt.
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§ 72 Ausführung eines Vorhabens nach altem Recht

Nach welchem Recht wird ein Vorhaben beurteilt, das nach § 56a BauOBln a.F. zulässig war und erst
nach Inkrafttreten der neuen Bauordnung ausgeführt wird?

Da das Verfahren nach altem Recht bereits abgeschlossen war, muss kein neues Verfahren eingeleitet
werden.

Allerdings ist das Vorhaben nicht durch eine Baugenehmigung in seinem Bestand bzw. in seiner
Entstehung geschützt, vgl. § 72 Abs. 1 BauOBln. Solange noch kein neues Gebäude besteht, welches
nach § 85 Abs. 1 BauOBln geschützt ist, muss das Vorhaben nach dem geltenden materiellen
Recht ausgeführt werden. Ein schützenswerter Bestand liegt erst dann vor, wenn das Vorhaben im
wesentlichen vollständig errichtet und funktionsgerecht nutzbar ist (BVerwG NJW 1971, 1624). Der
bloße Rohbau dürfte nicht ausreichen (vgl. Hess VGH vom 5.9.91, UPR 1992, 118). Ob kurz vor der
Fertigstellung eine Beseitigungsanordnung ergehen muss, ist eine Frage der Ermessensausübung.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 241 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 72 Stellungnahme Stadtplanungsamt kein "Planungsrechtlicher Bescheid" bei Verlängerung der
Baugenehmigung

Kann bei einem Antrag auf Verlängerung einer Baugenehmigung, die nach altem Recht erteilt wurde,
die ursprüngliche Stellungnahme des Stadtplanungsamtes als "Planungsrechtlicher Bescheid " gewertet
werden?

.

Nein,
die Stellungnahme des Stadtplanungsamtes ist verwaltungsintern und hat keine Außenwirkung. Der
planungsrechtliche Bescheid hat dagegen als Verwaltungsakt eine Außenwirkung. Er müsste auch
entsprechend beantragt werden. Im Rahmen der Verlängerung der Baugenehmigung muss auch die
planungsrechtliche Entscheidung entsprechend aktualisiert werden.

.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

§ 72 Eigenständigkeit von Befreiungen

Ist eine planungsrechtliche Befreiung (z.B. GFZ ), die Bestandteil einer Baugenehmigung nach altem
Recht ist, herausgelöst auf Antrag verlängerbar, wenn das Vorhaben an sich nunmehr nach §63
genehmigungsfreigestellt ist?

Ja,
unter Hinweis auf §72 BauO Bln können Baugenehmigungen auf schriftlichen Antrag jeweils bis zu 1 Jahr
verlängert werden. Diese Regelung ist auf isoliert zu erteilende Befreiungen entsprechend anzuwenden.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

§ 72 Brandschutzprüfung bei Verlängerung der Baugenehmigung

Bei der Verlängerung der Geltungsdauer der Baugenehmigung nach § 72 Abs. 2 BauO Bln handelt es
sich in der Sache um eine Neuerteilung unter vereinfachten Verfahrensvoraussetzungen. Es bedarf eines
schriftlichen Antrages, nicht aber der Einreichung neuer Bauvorlagen.
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Die Bauaufsichtsbehörde kann aber im Rahmen ihres Verfahrensermessens erforderlich und sinnvoll
erscheinende Verfahrensschritte bestimmen. Dazu gehört im Verfahren nach § 65 BauO Bln, die
Aussage des Prüfingenieurs für Brandschutz, dass der vorliegende Bericht über den geprüften
Brandschutznachweis noch zutreffend ist, wenn sich die Sach- und Rechtslage seit der Erteilung der
ursprünglichen Baugenehmigung nicht geändert hat.
Der Prüfingenieur für Brandschutz kann für diese Überprüfung eine Gebühr nach Zeitaufwand
entsprechend § 33 Satz 1 Nr. 2 erhalten.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 65.10 der Als behandelt.    -Stand 08/2013-

§ 72 BauO Bln Wie wirkt es sich auf die Geltungsdauer der Baugenehmigung aus, wenn sie
aufschiebende bedingt erteilt wird, etwa weil die Standsicherheit noch zu prüfen ist?

Geltungsdauer bei Baugenehmigung mit aufschiebender Bedingung

Nach § 72 Abs. 1 BauO Bln erlischt die Baugenehmigung, wenn innerhalb von drei Jahren nach ihrer
Erteilung mit der Ausführung des Bauvorhabens nicht begonnen oder die Bauausführung ein Jahr
unterbrochen worden ist.

Damit ist grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Baugenehmigung abzustellen, vgl. Wilke/
Dageförde/Knuth/Meyer/Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A., 2008, § 72, 7.

Allerdings stellt sich die Frage, wie sich eine aufschiebende Bedingung in der Baugenehmigung auswirkt,
etwa die Bedingung, dass mit der Ausführung erst begonnen werden darf, wenn der Prüfbericht zur
Standsicherheit vorliegt. Hierzu gibt es verschiedene Auffassungen.

Unter Verweis auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts des Saarlandes vom 11.11.1985 (2 R 146/84,
BRS 44, Nr. 150) wollen Wilke/Dageförde/Knuth/Meyer/ Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A. 2008, §
72 Rn. 7 für den Beginn der Geltungsfrist bei einer bedingten Baugenehmigung ausnahmsweise nicht an
die Bekanntgabe der Baugenehmigung anknüpfen, sondern an den Eintritt der Bedingung. Nach dieser
Ansicht müsse die Genehmigung unter einer Auflage als zweistufiges Genehmigungsverfahren betrachtet
werden. Während in der ersten Stufe die bedingte Zulässigkeit des Vorhabens, also die Zulässigkeit
mit Ausnahme der Standsicherheit, bescheinigt werde, müsse vor Baubeginn erst noch in einer zweiten
Stufe die Zustellung der geprüften statischen Berechnungen und Konstruktionszeichnungen erfolgen. Für
den Beginn der Geltungsbefristung sei dann nicht etwa die Bekanntgabe der Genehmigung maßgeblich,
sondern erst der Zeitpunkt der Erfüllung der Genehmigungsauflage. Begründet wird die Ansicht mit dem
Regelungszweck des § 72 BauO Bln. Dem Bauherrn werde ein Dispositionszeitraum zur Verwirklichung
seines Bauvorhabens eingeräumt. Dieser dürfe nicht dadurch verkürzt werden, dass die Geltungsfrist der
Baugenehmigung bereits zu laufe beginnt, während der Bauherr von der Baugenehmigung tatsächlich
keinen Gebrauch machen kann, weil er noch durch Herbeiführung des Bedingungseintritts eine formelle
Bauschranke beseitigen muss.

Ohne die Frage der aufschiebenden Bedingung anzusprechen vertreten Große-Suchsdorf u.a./Schmaltz,
NBauO, 8. Auflage 2006, § 77 Rn. 6 die Auffassung, dass die Baufreigabe für den Lauf der Frist
maßgeblich sein soll.

Dagegen hält Simon/Busse/Decker, Bayerische Bauordnung 2008, 111. Ergänzungslieferung 2013,
Art. 69 Rn. 64. Er geht davon aus, dass im Falle einer aufschiebenden Bedingung der Beginn der
Geltungsfrist nicht bis zum Bedingungseintritt gehemmt, sondern bereits durch die Bekanntgabe der
bedingten Baugenehmigung in Gang gesetzt werde. Der Ansicht ist zu folgen, denn sie entspricht der
gesetzlichen Regelung des Art. 69 Bay BauO, die insoweit mit der des § 72 BauO Bln vergleichbar
ist. Danach ist maßgeblich für den Fristbeginn die ?Erteilung? der Baugenehmigung. Die Bedingung
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vermag nichts daran zu ändern, dass die Genehmigung an sich formell wirksam ist, mithin grundsätzlich ?
erteilt? wurde. Dafür spricht auch eine Auslegung der Vorschrift nach dessen Sinn und Zweck.
Denn der Bauherr könnte die gesetzlich vorgesehene zeitliche Beschränkung der Geltungsdauer
der Baugenehmigung weitgehend umgehen, wenn er imstande wäre, nach seinem Belieben den
Bedingungseintritts herbeizuführen und dadurch den Fristablauf zu steuern vermöchte. Im Ergebnis muss
auch bei einer zweistufigen Betrachtung der Erteilung einer bedingten Baugenehmigung für den Beginn
der Geltungsfrist auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe und nicht auf den des Bedingungseintritts abgestellt
werden.

Reimus/Semtner/Langer, Die neue Brandenburgische Bauordnung, 2. A., 2004, § 70, 4 ff. stellen darauf
ab, dass der Ablauf der Geltungsfrist ähnlich wie im Zivilrecht gehemmt sein kann. Dies komme in
Betracht, "wenn der Bauherr, ohne dass dies in seine Risikosphäre fiel, rechtlich gehindert ist, von
der ihm erteilten Baugenehmigung Gebrauch zu machen". Dazu können hoheitliche Eingriffe, höhere
Gewalt oder die Aussetzung der Vollziehung zählen, vgl. Hahn/Radeisen, Bauordnung für Berlin, 4.
A., 2007, § 72, 6. Allerdings falle eine Stilllegungsverfügung dann nicht unter diese Ausnahme, wenn
genehmigungswidrig gebaut werde.

Im Ergebnis spricht viel dafür, die Bekanntgabe der Baugenehmigung als maßgeblich für den Fristlauf
anzusehen. Es ist wohl aber auch die gegenteilige Auffassung vertretbar.

Dieser Beitrag wurde in ALS 74 TOP 9 behandelt.     Stand 07/2015

§ 73 Teilbaugenehmigung

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 74 Vorbescheid, planungsrechtlicher Bescheid

§ 74 Ausschluss der aufschiebenden Wirkung nach § 212 a Abs. 1 BauGB

Gilt der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung nach § 212 a Abs. 1 BauGB auch für einen
Vorbescheid ?

Ja.

Die bisherige Auffassung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, dass der Vorbescheid
ein Vorhaben nicht zulasse und deshalb § 212a BauGB (Ausschluss der aufschiebenden Wirkung eines
Rechtsmittels) nicht anwendbar sei, kann nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin nicht
mehr aufrecht erhalten werden.

Das Verwaltungsgericht Berlin hat in seinem Beschluss vom 30.04.2010, Az: 19 L 24.10, Folgendes
ausgeführt (zitiert nach juris, Nr. 60):
"Gemäß § 212a BauGB haben Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten gegen die
bauaufsichtsrechtliche Zulassung eines Vorhabens keine aufschiebende Wirkung. Zwar wird durch einen
Vorbescheid ein Vorhaben nicht im Sinne einer Baufreigabe zugelassen, es handelt sich indes um einen
vorweggenommenen Teil der Baugenehmigung, der auf die Verwirklichung eines Bauvorhabens und
damit auf Zulassung gerichtet ist. (...) Die Gesetzeszwecke der Investitionssicherheit (Vorabklärung durch
Vorbescheid) und -erleichterung (§ 212a BauGB, § 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO) würden jedenfalls in Frage
gestellt, könnte ein Nachbar durch einen Widerspruch gegen einen Vorbescheid die Verwirklichung eines
genehmigten Bauvorhabens behindern. Eine solche Schlechterstellung eines Investors widerspräche der
gesetzgeberischen Entscheidung in § 212a BauGB."

erarbeitet auf Grund eines VG-Beschluss     Stand 04/2013
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§ 74 Verfahrensfragen bei der Bearbeitung von Vorbescheiden

1. Fristen im Vorbescheidsverfahren

Nach § 70 Abs. 2 S. 2 BauOBln wird die Zustimmung oder das Einvernehmen der zu beteiligenden
Behörde fingiert, wenn nicht vor Ablauf eines Monats eine ablehnende Stellungnahme erfolgt.

Da im Vorbescheid kein Bauantrag bearbeitet wird, sondern einzelne Fragen zu einem Vorhaben
beantwortet werden, kann der Fristablauf in bestimmten Fällen zu Schwierigkeiten führen.

Beispiel: Der Bauherr fragt, unter welchen Bedingungen einem Eingriff in Natur und Landschaft (§§ 14,
15 NatSchG Bln) zugestimmt wird.

Hier kann die Bauaufsichtsbehörde nicht ohne Stellungnahme der Naturschutzbehörde antworten.

Dem Bauherrn sollte das Problem dargestellt werden. In der Folge könnte er auf Wunsch einen
Vorbescheid mit der Beantwortung der übrigen Fragen erhalten und müsste auf die noch offene Frage
hin (u. U. nach entsprechender Untätigkeitsklage) einen gesonderten Bescheid zugesandt bekommen.
Gebührenrechtlich sollte er hier keinen Nachteil haben.

Der Bauherr könnte allerdings auch - soweit er einverstanden ist - zu gegebener Zeit einen vollständig
beantworteten Bescheid erhalten.

2. Vorbescheid im Falle der Genehmigungsfreistellung

§ 74 Abs. 1 BauOBln bezieht sich auf Vorhaben, für die ein Bauantrag zu stellen ist, also
genehmigungsbedürftige Vorhaben (§ 64 und § 65 BauOBln). Für genehmigungsfreigestellte Vorhaben (§
63 BauOBln) kann ein Vorbescheid nicht erteilt werden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 52.8 der Als behandelt.     Stand 09/2013

§ 74 Geltungsdauer des Vorbescheids

Das Verwaltungsbericht Berlin hat mit Beschluss vom 17.11.2010 (VG 13 L 112.10), bestätigt durch
Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg vom 13.01.2011 (OVG 10 S 49.10) Folgendes entschieden:

.
Wenn innerhalb der Geltungsdauer eines Vorbescheides ein Bauantrag eingeht, wird über die Dauer
seiner Bearbeitung die Geltungsdauer des Vorbescheides erhalten, der Vorbescheid muss also nicht
verlängert werden. Dies entspricht der Kommentierung in Wlile/Dageförde/Knuth/
Meyer/Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A., 2008, § 74, 27. Das Gericht ist der Auffassung, dass
zwar die Geltungsdauer des Vorbescheides auf drei Jahre befristet ist, der Gesetzgeber damit aber
"keine Aussage über das Schicksal des Vorbescheides nach Beantragung der Baugenehmigung (...)
getroffen (habe), sodass ein Vorbescheid nicht unwirksam wird, wenn (...) während seiner Geltungsdauer
ein ihm entsprechender Bauantrag gestellt worden ist" (S. 3 der Entscheidung).
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 67.3 der Als behandelt.   Stand  05-2011

§ 74 Welche Rechtsgebiete können im Vorbescheid geprüft werden?

Alle Rechtsgebiete, die auch im Rahmen einer Baugenehmigung geprüft werden, können Gegenstand
einer Vorbescheidsprüfung sein, also das gesamte aufgedrängte Recht im Sinne von § 64 S. 1 Nr. 3 und
§ 65 S. 1 Nr. 3 BauO Bln (z.B. Denkmalschutz).
.
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Dieser Beitrag wurde als Nr. 92 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand   06-2011

§ 74 Vorbescheid für verfahrensfreie Vorhaben?

Kann für verfahrensfreie Vorhaben ein Vorbescheid beantragt und erteilt werden?

Nein,
für verfahrensfreie Vorhaben kann weder ein Vorbescheid, noch ein planungsrechtlicher Bescheid
beantragt werden.

Der Vorbescheid kann nur beantragt werden, wenn ein Vorhaben grundsätzlich genehmigungspflichtig ist
("Vor Einreichung des Bauauntrags"), § 74 Abs. 1 BauOBln.

Der planungsrechtliche Bescheid ist nur für Vorhaben vorgesehen, die dem vereinfachten Verfahren
unterliegen, § 74 Abs. 2 BauOBln.

Will ein Bauherr für sein verfahrensfreies Vorhaben eine schriftliche Aussage zur Zulässigkeit des
Vorhabens, kann er eine Zusicherung nach § 38 VwVfG beantragen, in welcher das BWA zusichert,
gegen das Vorhaben nicht vorzugehen, da es rechtmäßig ist. Eine Bindungswirkung besteht hier
allerdings nicht: Ändern sich Sach- oder Rechtslage vor Durchführung des Bauvorhabens setzt sich die
neue Situation durch, § 38 Abs. 3 VwVfG.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 209 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 74 Fristen für die Prüfung eines Vorbescheids

Gibt es Fristen für die Prüfung eines Vorbescheides bzw. planungsrechtlichen Bescheids?

Ja,

für die Behandlung und Prüfung eines Vorbescheids bzw. planungsrechtlichen Bescheids nach §
74 BauOBln sind die Fristen aus dem § 70 Abs. 1-3 verbindlich (vgl. § 74 Abs. 1 Satz 4 BauOBln).
D. h., innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrages ist dessen Vollständigkeit zu prüfen,
nach Vorliegen der ggf. nachgeforderten Unterlagen holt die Bauaufsichtsbehörde unverzüglich die
anzufordernden Stellungnahmen ein und entscheidet über den Antrag innerhalb von einer Frist von
einem Monat.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 209 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 04-2010

§ 75 Genehmigung Fliegender Bauten

§ 75 Fliegende Bauten in Gebäuden

Hinsichtlich der Aufstellung Fliegender Bauten z.B. in Form von Tribünen in Versammlungsstätten hatte
die FK Bauaufsicht auf ihrer 254. Sitzung beschlossen:
"es gibt keine bauliche Anlage in einer baulichen Anlage"
Eine zusätzlich eingebrachte Tribüne (mit einer Ausführungsgenehmigung) in einem Versammlungsraum
ist somit keine bauliche Anlage sondern ist als Einrichtungsgegenstand anzusehen. Selbstver-ständlich
müssen die (Rettungsweg-)Anforderungen in der Versammlungsstätte eingehalten werden; ggf. wird
durch Einbringung eines größeren Einrichtungsgegenstandes in Form einer Tribüne die bauliche Anlage
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Versammlungsstätte geändert. Die Standsicherheit des "Einrichtungsgegenstandes" unterliegt der
Betreiberverantwortung. Sollte der Betreiber. z.B. bei Aufstellung einer Tribüne, Prüfin-genieurinnen oder
Prüfingenieure für Standsicherheit der Fachrichtungen Metallbau oder Holzbau mit der Überprüfung der
Standsicherheit beauftragen, sind diese nicht im Sinne des § 75 der Bau-ordnung für Berlin tätig.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 65.2 der Als behandelt.   Stand 03-2011

§ 75 Zuständigkeit für Fliegende Bauten

Wer ist für die Abnahme Fliegender Bauten zuständig?

Gemäß Verordnung über die Übertragung von bauaufsichtlichen Aufgaben für Fliegende Bauten
(FlBauÜV) vom 12. Februar 2010 (GVBl. 2010 S. 76) ist der TÜV Industrie Service GmbH TÜV
Rheinland Group Regionalbereich Berlin zur eigenverantwortlichen und unabhängigen Wahrnehmung
verantwortlich.
Mit dieser Aufgabenübertragung wird die TÜV Industrie Service GmbH, TÜV Rheinland Group,
Regionalbereich Berlin, als Prüfstelle für Fliegende Bauten anerkannt.Der TÜV ist unter der Tel.-Nr.
030/7562 - 12 72 zu erreichen.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 76 Bauaufsichtliche Zustimmung

§ 76 Bauten des Landes Berlin

Sind Bauvorhaben, die auf Grundstücken des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB)
oder die von Kita-Eigenbetrieben beantragt werden, solche des Landes Berlin?

Maßgeblich ist der Bauherr, also nicht unbedingt das Grundstückseigentum. Fällt beides zusammen,
dann gilt:

• Die SILB ist nach § 1 Abs. 1 SILB-ErrichtungsG ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen des
Landes Berlin, also dem Land Berlin zuzurechnen.

• Kita-Eigenbetriebe sind nicht rechtsfähige Unternehmen des Landes Berlins und damit ebenfalls
dem Land Berlin zuzuordnen, vgl. Art. 92 S. 1 VvB.

Weitere Fälle:

• Berliner Wasserbetriebe, BSR, BVG, BEHALA, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts, § 1
Berliner Betriebsgesetz, nicht Land Berlin, also Bezirke zuständig

• GASAG: Aktiengesellschaft, nicht Land Berlin, also Bezirke zuständig
• Wer ist für die Erteilung isolierter Befreiungen, Ausnahmen oder Abweichungen zuständig, wenn

das Zustimmungsverfahren z. B. wegen Nachbarzustimmung entfällt?

Entfällt das Zustimmungsverfahren, gelten die allgemeinen Zuständigkeitsregeln des ZustKat Ord: Für
Bauten von Bund (einschl. der Verfassungsorgane) und Ländern ist SenStadt zuständig, im Übrigen die
Bezirksämter, Nr. 1 Abs. 1 e) ZustKat Ord.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 55.9 der Als behandelt.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/FlBauUeV.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/FlBauUeV.pdf
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§ 76 Zustimmungsverfahren für Architekten

Ist das Zustimmungsverfahren anwendbar, wenn die Leitung der Entwurfsarbeiten und die
Bauüberwachung nicht einer Baudienststelle, sondern einem freien Architekten übertragen werden?

Nein,
wenn Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung nicht einer Baudienststelle, sondern einem freien
Architekten übertragen werden, sind die Voraussetzungen des § 76 BauOBln nicht erfüllt.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 51.11der Als behandelt.

§ 76 Charakter des Zustimmungsverfahrens

Warum unterliegen die bautechnischen Nachweise für Baumaßnahmen bzw. Sonderbauten des Bundes
und der Länder eigentlich nicht dem Vier-Augen-Prinzip?

Das Vier-Augen-Prinzip entfällt, weil die Baudienststellen genauso qualifiziert sind, wie die
Bauaufsichtsbehörden, vgl. Begründung zu § 76 Abs. 3 BauOBln.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

Bauaufsichtliche Maßnahmen

§ 77 Verbot unrechtmäßig gekennzeichneter Bauprodukte

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 78 Einstellung von Arbeiten

§ 78 Mangelnde Eignung der am Bau Beteiligten

Wie kann das BWA nach der neuen Bauordnung verlangen, dass ungeeignete am Bau Beteiligte durch
geeignete am Bau Beteiligte (§ 52 Abs. 2 alte Fassung BauOBln) ersetzt werden?

Da sich die mangelnde Eignung am Bau Beteiligter in der Regel in Rechtsverstößen niederschlägt, die
schon für sich genommen eine Baueinstellung nach § 78 BauOBln ermöglichen, wird dadurch auch
mittelbar die Neueinstellung einer oder eines geeigneten Beteiligten erzwungen.
Es genügen somit die allgemeinen Eingriffsbefugnisse nach § 78 BauOBln.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 211 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 78 Baustop wegen fehlender sanierungsrechtlicher Genehmigung

Berechtigt das Fehlen einer erforderlichen sanierungsrechtlichen Genehmigung die Anordnung eines
Baustops nach § 78 Abs. 1 BauOBln durch das BWA?
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Ja,
die Bauaufsichtsbehörde kann bei Fehlen einer erforderlichen sanierungsrechtlichen Genehmigung
die Einstellung der Arbeiten nach § 78 Abs. 1 BauOBln anordnen, vgl. Beschlüsse des OVG Berlin
v. 23.12.1994 (DÖV 1995, 503) und OVG Weimar v. 22.10.1998 (BauR 1999, 164 - 167). Der
Verstoß gegen die baurechtlichen Vorschriften ist bereits in der Errichtung des Vorhabens ohne die
sanierungsrechtliche Genehmigung zu sehen.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 243 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 79 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung

§ 79 Ordnungsbefugnis der Bauaufsicht für das Baunebenrecht

Gilt § 79 BauOBln - Beseitigung von Anlagen- auch für Vorhaben, die gegen Baunebenrecht verstoßen?

Ja,
§ 79 BauOBln spricht umfassend von öffentlich-rechtlichen Vorschriften, sodass keine Einschränkung
gegeben ist. Allerdings reicht die Kompetenz der Bauaufsichtsbehörden nur soweit, wie nicht andere
Behörden zuständig sind, § 58 Abs. 1 S. 1 BauOBln. Die Zuständigkeiten sind eindeutig im ZustKat
Ord geregelt, sodass im Rahmen der Ermessensausübung nach § 79 BauOBln diese Frage zu klären
ist, vgl. auch Begründung zu § 58 Abs. 1 S. 1 BauOBln. In der Regel wird die Bauaufsichtsbehörde bei
Verstößen gegen das Bauplanungs- oder Bauordnungsrecht tätig werden.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.

Bauüberwachung

§ 80 Bauüberwachung

§ 80 Unbedenklichkeitsbescheinigungen (nach Besichtigung)

Nach § 10 Abs. 1 Satz 3 der Zweiten Durchführungsverordnung zum Privatschulgesetz vom 09.12.1959
haben Betreiber von Ergänzungsschulen der SenBildWissForsch mit der Anzeige ihrer Eröffnung
u.a. eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Bauaufsicht vorzulegen. Auch freie Einrichtungen und
Nachhilfeeinrichtungen unterliegen dieser Forderung. Aus den Unbedenklichkeitsbescheinigungen muss
hervorgehen, dass gegen die Nutzung der Räume zu Unterrichtszwecken aus bauaufsichtlicher Sicht
keine Bedenken bestehen.

Von einem Bezirk war die Frage gestellt worden, ob diese Unbedenklichkeitsbescheinigungen angesichts
der mit der neuen BauOBln erfolgten weit reichenden Verfahrensfreistellungen und Reduzierung des
bauaufsichtlichen Prüfprogramms weiterhin von den Bauaufsichtsbehörden auszustellen seien.Vielfach
handelt es sich um eine verfahrensfreie Nutzungsänderung.

Soweit Sonderbauten bzw. Sonderbaunutzung wie Schulen geschaffen werden, unterfallen diese dem
Baugenehmigungsverfahren nach § 65 BauOBln.

Schulen im Sinne des Sonderbaubegriffs sind nach der Definition in § 6 SchulG auf Dauer eingerichtete
Bildungsstätten, in denen unabhängig vom Wechsel der Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler nach
bestimmten Bildungs- und Erziehungszielen in einer Mehrzahl von Fächern unterrichtet und erzogen
werden. Diese Begriffsbestimmung bezieht sich sowohl auf Schulen in öffentlicher Trägerschaft
(Träger ist das Land Berlin) als auch in freier Trägerschaft (Ersatzschulen, die den öffentlichen Schulen
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entsprechen, § 97 SchulG, und Ergänzungsschulen, die v.a. der beruflichen Bildung dienen), § 102
SchulG. Diese Schulen fallen unter den Begriff des Sonderbaus.

Die Regelung des § 6 SchulG zielt darauf, andere Formen des Unterrichts, wie etwa Lehrgänge im
Fernunterricht oder Nachhilfeunterricht, vom Schulbegriff des Schulgesetzes abzugrenzen und diese
grundsätzlich vom Anwendungsbereich des Schulgesetzes herauszunehmen. Freie Einrichtungen (z.B.
kurzfristige Lehrgänge oder Angebote von Vereinen für ihre Mitglieder) und Privatunterricht im Sinne
des § 104 SchulG sind ausgenommen. Dies gilt ferner für Musikschulen und Volkshochschulen, die
trotz ihres fehlenden Schulcharakters im Rahmen des Schulrechts abschließend in den §§ 123 und
124 normiert werden. Diese Einrichtungen können - soweit dort Unterricht stattfindet und eine gewisse
bauliche Dimension mit besonderer Rettungswegproblematik gegeben ist, eine ähnliche Einrichtung im
Sinne von § 2 Abs. 4 Nr. 11 BauOBln darstellen oder einen anderen Sonderbaubegriff erfüllen und dann
dem Verfahren nach § 65 BauOBln unterliegen.

Soweit eine Schule einen Sonderbau darstellt, unterliegt sie der Genehmigungspflicht nach § 65
BauOBln. und der Träger erhält mit der Baugenehmigung eine Unbedenklichkeitsbescheinigung.Stellt
eine freie Einrichtung keinen Sonderbau dar und erfordert die Errichtung oder Nutzung keine
Baugenehmigung, muss nach § 10 Abs. 1 Satz 3 der Zweiten Durchführungsverordnung eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt werden. Diese kann z.B. nach einer Besichtigung vor Ort
erfolgen.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.10 der Als behandelt.    Stand 03-2011

§ 80 Bauüberwachung, Bauzustandsanzeigen
Rundschreiben VI D Nr. 24/2007

Mehrere Anfragen zu diesem Themenkreis geben Anlass zu diesem Rundschreiben, in dem die
wichtigsten Aspekte aufgegriffen werden:

1. Zu den Aufgaben und Befugnissen der Bauaufsichtsbehörden gehört lt. § 58 Abs. 1 Bauordnung
für Berlin (BauOBln) auch die Überwachung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften
bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und
Instandhaltung von Anlagen, soweit nicht andere Behörden zuständig sind. Es handelt sich hierbei
um eine Kompetenznorm (Zuständigkeitsregelung).

2. In § 80 BauOBln ist die Tätigkeit der Bauüberwachung geregelt; der Absatz 1 ist identisch mit §
71 Abs. 1 Satz 1 der alten Bauordnung für Berlin. Unverändert liegt diese Tätigkeit als "Kann-
Bestimmung" im verantwortlichen Ermessen der Bauaufsichtsbehörden; sie ist unabhängig von
einer Gebäudeklasse, von der Größe des Bauvorhabens und von dem bauaufsichtlichen Verfahren
auszuüben.

Verbindlich vorgeschrieben ist dagegen die Überwachung der Bauausführung nach § 80
Abs. 2 BauOBln für bauliche Anlagen nach § 67 Abs. 2 BauO Bln nach näherer Maßgabe
einer Rechtsverordnung. Diese auf Grund des § 84 Abs. 2 und 8 BauOBln erlassene
Bautechnische Prüfungsverordnung (BauPrüfV) vom 12. Feb. 2010 regelt im 2. bzw. 3. Teil
die Aufgabenerledigung der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit bzw.
Brandschutz. In § 13 Abs. 8 bzw. § 19 Abs. 2 BauPrüfV ist das Erfordernis der Überwachung
der ordnungsgemäßen Bauausführung hinsichtlich des geprüften Standsicherheits- bzw. des
geprüften Brandschutznachweises festgeschrieben - allerdings kann diese Überwachung
jeweils auf Stichproben beschränkt werden. Solange die Bauaufsichtsbehörden die Tätigkeit der
Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Brandschutz wahrnehmen, müssen sie in dieser Funktion
die Bauüberwachung durchführen.

3. Dies steht auch nicht im Widerspruch zu § 57 Abs. 1 BauOBln, weil der nur die Verantwortlichkeit
der Bauleiterin und des Bauleiters regelt. Deren Tätigkeit im Rahmen der Bauüberwachung ist -
gegenüber der Regelung des § 80 BauOBln - wesentlich umfangreicher.
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§ 80 BauOBln betrifft also die behördliche Zuständigkeit, § 57 Abs. 1 BauOBln die Zuständigkeit der
am Bau beteiligten verantwortlichen privaten Bauleiterin oder des Bauleiters bei der Durchführung
von Baumaßnahmen.

4. Laut § 81 Abs. 2 BauOBln muss die Bauherrin oder der Bauherr grundsätzlich die beabsichtigte
Aufnahme der Nutzung einer nicht verfahrensfreien baulichen Anlage mindestens 2 Wochen vorher
der Bauaufsichtsbehörde anzeigen; hier wird der vollzogene Systemwechsel deutlich: Nicht mehr
der Abschluss der Rohbauarbeiten oder die Fertigstellung sind für die vorgeschriebene Anzeige
maßgeblich, sondern der Nutzungsbeginn. Im Ermessen der Bauaufsichtsbehörden liegt es, ob sie
es für erforderlich hält, vor Aufnahme der Nutzung eine Bauzustandsbesichtigung durchzuführen.
Absatz 1 ermöglicht darüber hinaus, die Anzeige des Beginns oder der Beendigung bestimmter
Bauarbeiten in begründeten Einzelfällen zu verlangen. Es kann sich dabei beispielsweise um
bestimmte Bauabschnitte, konstruktive Besonderheiten (auch außerhalb der Zuständigkeit
der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Standsicherheit oder Brandschutz) oder um
vorübergehende Maßnahmen im Zusammenhang mit Um- und Anbauten handeln. In solchen Fällen
wird ein bestimmter Bauzustand durch die Bauaufsichtsbehörde kontrollierend besichtigt und bei
positivem Ergebnis der Fortführung der Bauarbeiten zugestimmt.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.3 der Als behandelt.    Stand 03-2011

§ 80 Zuständigkeit für Überwachung der Feuerwiderstandsfähigkeit

Wer prüft im Rahmen der Bauüberwachung die Feuerwiderstandsfähigkeit von tragenden Bauteilen?

Im Rahmen der Bauüberwachung gemäß § 80 Abs. 2 BauOBln überwacht der Prüfingenieur für
Standsicherheit gemäß § 13 Abs. 8 der Bautechnischen Prüfungsverordnung die Ausführung
der Bauteile, deren Standsicherheitsnachweis er geprüft hat, auch in Hinblick auf ihre
Feuerwiderstandsfähigkeit.

Der konstruktive bauliche Brandschutz ist Bestandteil des Standsicherheitsnachweises.

Die Feuerwiderstandsanforderung hingegen ist Bestandteil des Brandschutznachweises, der in den
Fällen des § 67 Abs. Abs. 2 Satz 2 - übergangsweise von der Bauaufsichtsbehörde - geprüft wird.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 144 des FAQ Bauaufsicht behandelt.     Stand  03-2011

§ 80 Verzicht auf Überwachung durch den Prüfingenieur für Brandschutz

Darf der Prüfingenieur für Brandschutz auf die Überwachung der Bauausführung, z. B. bei Geringfügigkeit
der Baumaßnahme, verzichten?

Nein,
wenn der Brandschutznachweis vom Prüfingenieur für Brandschutz geprüft worden ist, hat er die
ordnungsgemäße Bauausführung hinsichtlich des von ihm geprüften Brandschutznachweises zu
überwachen (§ 19 Abs. 1 + 2  BauPrüfV); er führt die Bauüberwachung nach § 80 Abs. 2 BauOBln durch.
Die Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung kann auf Stichproben beschränkt werden. Wie
engmaschig diese Überwachung sein muss, richtet sich nach den näheren Umständen des Einzelfalls,
wie der Schwierigkeit des Bauvorhabens, der fachlichen Zuverlässigkeit der Unternehmer etc. und ist
jeweils vom Prüfingenieur für Brandschutz zu beurteilen. Die Überwachungspflichten des Bauherrn, der
Unternehmer und Bauleiter bzw. Fachbauleiter bleiben davon unberührt.
.
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Dieser Beitrag wurde als Nr. 282 des FAQ Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 80 Fehlende Unterrichtung des Prüfingenieurs über den Baubeginn

Mit den Anträgen auf Prüfung des Standsicherheits- oder Brandschutznachweises (Formulare Bau-
aufsicht 120, 121) wird der Bauherr darauf hingewiesen, dass er den Prüfingenieur über den Baube-
ginn und die Ausführung einzelner Bauteile rechtzeitig unterrichten muss, damit der Prüfingenieur die
Aufgaben der Überwachung der Bauausführung nach § 80 Abs. 2 BauO Bln erledigen kann (dieser
Hinweis soll zusätzlich auch auf der Baubeginnanzeige (Formular Bauaufsicht 114) gegeben werden).
Wird der Prüfingenieur dazu nicht in die Lage versetzt, kann er seine Aufgabenerledigung (mit dem
Formular Bauaufsicht 113) nicht erklären und die Bauaufsichtsbehörde muss die Aufnahme der Nut-
zung untersagen. Die Pflichten des Bauherrn und die Folgen ihrer Nichtbeachtung werden bei einer
Überarbeitung der Formulare verdeutlicht.
Die fehlende Unterrichtung des Prüfingenieurs durch den Bauherrn stellt nach der Bautechnischen
Prüfungsverordnung derzeit keinen Ordnungswidrigkeitstatbestand dar; eine entsprechende Änderung
wird von den Bauaufsichtsbehörden für erforderlich gehalten.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 64.3 der Als behandelt.   Stand 08-2012

§ 81 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

§ 81 Vorzeitige Inbenutzungnahme

Gemäß § 81 Abs. 2 Bauordnung für Berlin (BauO Bln) ist die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung
einer nicht verfahrensfreien baulichen Anlage mindestens 2 Wochen vorher der Bauaufsichtsbehörde
anzuzeigen (Formular Bauaufsicht 112).
Eine größere bauliche Anlage kann aus Teilbereichen oder Teilabschnitten bestehen, sodass die
Bauherrin oder der Bauherr auch deren beabsichtigte Inbenutzungnahme anzeigen kann. Zeitgleich sind
die erforderlichen Unterlagen (z. B. Berichte des Prüfingenieurs/der Prüfingenieurin für Standsicherheit
und/oder Brandschutz) - bezogen auf den betreffenden Bereich - vollständig vorzulegen. D. h., die
abzugebenden Erklärungen für die Anzeige zur Aufnahme der Nutzung (Formular Bauaufsicht 113)
müssen durch die genaue Bezeichnung des Vorhabens oder durch einen Hinweis eindeutig erkennen
lassen, dass diese sich auf einen bestimmten Teilbereich oder Teilabschnitt beziehen.
In der Bautechnischen Prüfungsverordnung (BauPrüfV) vom 12. Feb. 2010, zuletzt geändert durch
Verordnung vom 23. August 20108 (GVBl. S. 422), ist festgelegt, dass sich bei der Prüfung der
Standsicherheit zusammenfassende Berichte auf jeweilige Bauabschnitte (§ 13 Abs. 6 BauPrüfV)
beziehen können. Auch bei der Prüfung des Brandschutzes sind bei abschnittsweiser Bauausführung
Teilprüfberichte (§ 19 Abs. 4 BauPrüfV) zulässig, wenn sich ein Bauvorhaben in mehrere Bauabschnitte
gliedert.
Voraussetzung für die vom gesamten Bauvorhaben unabhängige Inbenutzungnahme eines
Teilbereiches - sei es ein isolierter Bauteil, ein einzelnes Geschoss, davon ein Teilbereich oder die
Außenanlage - ist, dass wegen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung keine Bedenken bestehen, weil
insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden (§ 3 Abs.
1 BauO Bln); vgl. ebenso § 81 Abs. 3 BauO Bln.
Die Erteilung eines Bescheides über die Gestattung der vorzeitigen Benutzbarkeit von Teilen einer
baulichen Anlage ist ersatzlos entfallen; sie war auf Grundlage des § 72 Abs. 7 Satz 2 BauO Bln Ua.F.U
möglich - eine vergleichbare Regelung enthält das gültige Bauordnungsrecht nicht mehr.
Wird also die Inbenutzungnahme eines Teilabschnittes rechtzeitig mit allen erforderlichen Unterlagen,
die ausdrücklich auf diesen Teilbereich Bezug nehmen und zu diesem ein positives Prüfergebnis ohne
noch zu erfüllende Bedingungen enthalten müssen, angezeigt, so hat die Bauaufsichtsbehörde nichts zu
veranlassen. Die Bauüberwachung für das Gesamtbauvorhaben setzt sie nach eigenem Ermessen fort.
.
Dieser Beitrag wurde in TOP 60.5 der Als behandelt.      Stand 03-2011
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Baulasten

§ 82 Baulasten, Baulastenverzeichnis

§ 82 Baulasten - unzulässige planungsrechtliche Vereinigungsbaulast

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 14. Februar 1991 (BVerwG 4 C 51.87) die Entscheidung des
Oberverwaltungsgerichts Berlin (OVG 2 B 10.86) vom 14. August 1987 zur rechtlichen Beurteilung von
Vereinigungsbaulasten nach Grundstücksteilung in der Sache bestätigt. Auf der 18. Amtsleitersitzung der
Bauaufsicht wurde am 16. August 1989 unter TOP 9 hierüber berichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht fasste seine Entscheidung in folgenden Leitsätzen zusammen:

"Der bauplanungsrechtliche Grundstücksbegriff kann durch (landesrechtliche) Baulasten nicht verändert
werden. Durch die Bestellung von Baulasten können im Einzelfall die tatsächlichen Voraussetzungen für
die Genehmigung einer Grundstücksteilung im Wege der Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB geschaffen
werden, wenn grundstücksbezogene Besonderheiten vorliegen.

Ein in diesem Sinne atypischer Sachverhalt wird allerdings nicht schon durch die Bestellung der Baulast
begründet."

Hierzu wurde deutlich gemacht, dass der Begriff des Grundstücks im bauplanungsrechtlichen Sinne
grundsätzlich mit dem bürgerlich-rechtlichen (grundbuchrechtlichen) Grundstück gleichzusetzen ist.
Baulasten sind im Bauordnungsrecht, nicht aber im Baugesetzbuch vorgesehen. Insofern kann der
bundesrechtliche Grundstücksbegriff nicht durch die Eintragung von (landesrechtlichen) Baulasten zur
Zusammenfassung von Grundstücken verändert werden.

Eine Baulast kann jedoch geeignet sein, die Voraussetzungen für eine Befreiung zu verbessern. Etwa
dadurch, dass ein Ausgleich für eine übermäßige bauliche Nutzung des Baugrundstücks auf ein anderes
Grundstück hergestellt wird.

Der Sachverhalt sowie die Begründung aus dem Urteil des BVerwG liegen dieser Niederschrift als Anlage
bei.

ABSCHRIFT:

Auszug aus NJW   1991, 2783 - 2786

16.) GG Art. 72, 74 Nr. 18
BauGB §§ 19 Abs. 1 Nr. 2, 20 Abs. 1 Nr. 2, 30, 31 Abs. 2, 34
VwGO § 43 Abs. 2BauOBln § 73

Der bauplanungsrechtliche Grundstücksbegriff kann durch (landesrechtliche) Baulasten nicht verändert
werden.

Durch die Bestellung von Baulasten können im Einzelfall die tatsächlichen Voraussetzungen für die
Genehmigung einer Grundstücksteilung im Wege der Befreiung durch § 31 Abs. 2 BauGB geschaffen
werden, wenn grundstücksbezogene Besonderheiten vorliegen. Ein in diesem Sinne atypischer
Sachverhalt wird allerdings nicht schon durch die Bestellung der Baulast begründet.

BVerwG, Urt. vom 14. Februar 1991 - 4 C 51.87 - (OVG Berlin)

Zum Sachverhalt:

Die Kl. begehrt die Genehmigung zur Teilung Ihres 1.657 qm großen Grundstücks in Berlin - S. Das
Grundstück liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes VIII-B vom 01.03.1972 (GVBl. Berlin
S. 509). er setzt als Art und Maß der zulässigen baulichen Nutzung allgemeines Wohngebiet, zwei
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Vollgeschosse, eine Grundflächenzahl - GRZ - von 0,2 und eine Geschossflächenzahl - GFZ - von 0,3,
sowie offene Bauweise fest. In der Planergänzungsbestimmung Nr. 4 wird eine Mindestgröße von 600
qm für Baugrundstücke gefordert, solange sie - wie auch das Grundstück der Kl. - nicht an die öffentliche
Entwässerung angeschlossen sind. Förmlich festgestellte Fluchtlinien bestehen nicht.

Die Kl. errichtete auf dem Grundstück auf Grund der Baugenehmigung vom 07.10.1981 eine
Reihenhauszeile mit drei Wohneinheiten und im rückwärtigen Grundstücksteil ein Doppelhaus. Hierdurch
wird eine Grundflächenzahl von rund 0,2 und eine Geschossflächenzahl von rund 0,3 erreicht. Unter
dem 25.05.1983 beantragte die Kl. die Genehmigung zur Teilung des Grundstücks in fünf bebaute
Trennstücke mit einer Größe zwischen 182 qm und 351 qm und in ein 288 qm großes den Trennstücken
Nr. 1 bis 4 als Gemeinschaftsfläche zugeordnetes weiteres Trennstück. Sie bot an, die auf einzelnen
Trennflächen eintretende Überschreitung des zulässigen Nutzungsmaßes durch die Begründung von
Baulasten auszugleichen.

Das Bauaufsichtsamt S. lehnte diesen Antrag mit Bescheid vom 21.11.1983 ab. Die dagegen gerichtete
Klage war in allen Instanzen ohne Erfolg.

Aus den Gründen:

Die Revision ist unbegründet. Durch die Versagung der beantragten Teilungsgenehmigung werden
Rechte der Kl. nicht verletzt. Auch der Hilfsweise gestellte Feststellungsantrag bleibt erfolglos, weil die
Versagungsgründe durch die angebotenen Baulasten nicht ausgeräumt werden können.

1. Die beabsichtigte Teilung des Grundstücks der Kl. ist nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
genehmigungsbedürftig. Nach dieser Vorschrift bedarf die Teilung eines Grundstücks innerhalb
der im Zusammenhang bebauter Ortsteile (§ 34 BauGB) zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung.
Das Grundstück der Kl. liegt zwar im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, nämlich des
Bebauungsplanes Nr. VIII-B vom 01.03.1972. Nach den Feststellungen des BerGer erfüllt dieser Plan
aber mangels Festsetzung der örtlichen Verkehrsflächen nicht die Voraussetzungen eines qualifizierten
Bebauungsplans (§ 30 Abs. 1 BauGB), sodass in seinem Geltungsbereich neben seinen Festsetzungen §
34 BauGB anzuwenden ist (§ 30 Abs. 2 BauGB).

Nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ist die Genehmigung zu versagen, wenn auf den durch die Teilung
entstehenden Grundstücken die mit der Teilung bezweckte Nutzung den Festsetzungen des
Bebauungsplans widersprechen oder sich nicht i.S.d. § 34 Abs. 1 und 2 BauGB in die Umgebung
einfügen würde. Dasselbe gilt, wenn ein bereits bebautes Grundstück so geteilt werden soll, dass eine
bestehende und bisher zulässige Bebauung gerade infolge der Teilung rechtswidrig würde 8BverwG, Urt.
v. 09.10.1981 . 4 C 42.78 - NJW 1982, 1081 - BRS 38 Nr. 113) Das ist hier der Fall.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 5.5 der Als behandelt.    Stand 03-2011

§ 82 Baulast für grenzüberschreitende Bebauung

Eine Vereinigungsbaulast ist bei der Teilung von Grundstücken bzw. bei Grenzänderungen zur
Vermeidung von Verhältnissen, die den öffentlich-rechtlichen Vorschriften widersprechen, nur in
wenigen seltenen Ausnahmefällen geeignet. Die Vereinigungsbaulast ist insbesondere als Mittel zur
Verhinderung aller möglichen bzw. denkbaren öffentlich-rechtlichen Rechtsverstöße ungeeignet.
Sie hat keine Vereinfachungsfunktion und soll nicht die Bebaubarkeit von Grundstücken erleichtern.
Bauplanungsrechtliche Zielsetzungen dürfen nicht verletzt werden (vgl. EHB zu § 82). Ein Widerspruch
zu den öffentlich-rechtlichen Vorschriften kann daher in der Regel nur durch Einzelbaulasten ausgeräumt
werden.
Fazit:
Vereinigungsbaulasten sind im Hinblick auf künftige Grundstücksteilungen grundsätzlich untunlich
und kommen erst dann in Betracht, wenn die Möglichkeiten der Einzelbaulastbestellung ausgeschöpft
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sind. Ein Widerspruch zu den öffentlich-rechtlichen Vorschriften kann daher in der Regel nur durch
Einzelbaulasten ausgeräumt werden.
Hinweis:
Bei der Errichtung eines Gebäudes auf zwei Grundstücken, § 4 Abs. 2 BauO Bln, ist die Eintragung einer
Vereinigungsbaulast möglich.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 63.11 der Als behandelt     Stand 03-2011

§ 82 Löschung obsoleter Baulasten

Können bestehende Baulasten, die nach den heutigen Vorschriften zu Abstandflächen nicht mehr
erforderlich sind, gelöscht werden?

Ja,
wenn ein öffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht, ist der Verzicht zu erklären (§ 82 Abs.3
BauOBln).

Beachte hierzu auch Rundschreiben VI D Nr. 28/2008
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand 03-2011

§ 82 Zulässiger Inhalt von Baulasten

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer können gemäß § 82 Absatz 1 Satz 1 BauO
Bln durch Erklärung gegenüber der Bauaufsichtsbehörde öffentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem
ihre Grundstücke betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen übernehmen, die sich nicht schon aus
öffentlich-rechtlichen Vorschriften ergeben. Diese Verpflichtungen werden Baulasten genannt. Allerdings
kann nicht jedes grundstücksbezogene Verhalten Gegenstand einer Baulast sein. Der Inhalt muss
vielmehr der bauaufsichtsrechtlichen, dem Regelungssystem der Bauordnung unterworfenen Funktion
der Baulast gerecht werden sowie die Abgrenzung zum bundesrechtlich vorgegebenen Städtebaurecht
berücksichtigen.

a) Funktion der Baulast im Regelungssystem der Bauordnung
Die Baulast ist ein Institut des in die Kompetenz des Landesgesetzgebers fallenden bauaufsichtlichen
Verfahrens. Mit ihr sollen Hindernisse ausgeräumt werden, die im Einzelfall einer Bebauung oder
Nutzungsänderung eines Grundstücks entgegenstehen können - meist unter Ausnutzung eines anderen
als des Baugrundstücks.
Hingegen ist es nicht Sinn und Zweck der Baulast, unabhängig vom Baugeschehen
grundstücksbezogenen Verpflichtungen eine öffentlich-rechtliche dingliche Wirkung zu verleihen,
gewissermaßen im Sinne einer generellen öffentlich-rechtlichen Grunddienstbarkeit. Sie eröffnet nicht die
Möglichkeit, in öffentlich-rechtlicher Form Verpflichtungen auch dann zu übernehmen, wenn hierfür unter
baurechtlichen Aspekten kein auch nur entferntes Bedürfnis besteht (zur "baurechtlichen Bedeutsamkeit"
vgl. BVerwG, Beschluss vom 04.10.1994 - 4 B 175.94 -, BauR 1995, 377 m.w.N.). Vielmehr muss ein
Zusammenhang zwischen der Baulastverpflichtung und einem " jedenfalls in absehbarer Zeit in Aussicht
genommenen" Bauvorhaben bestehen.
b) Bauordnungsrechtliche Anwendungsfälle

• Zufahrtsbaulast (§ 4 Abs. 1 BauO Bln - öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren
öffentlichen Verkehrsfläche, wenn das Grundstück nicht in angemessener Breite an einer
befahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche liegt),

• Vereinigungsbaulast (§ 4 Abs. 2 BauO Bln - Errichtung eines Gebäudes auf mehreren
Grundstücken),

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/rundschreiben/de/download/bauaufsicht/rs_VID_Nr.28-2008.pdf
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• Abstandflächenbaulast (§ 6 Abs. 2 Satz 3 BauO Bln - abweichend von § 6 Abs. 2 S. 1 BauO Bln
dürfen sich Abstandsflächen sowie Abstände im Sinne des Satzes 1 ganz oder teilweise auf andere
Grundstücke erstrecken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut werden),

• Kinderspielflächenbaulast (§ 8 Abs. 2 Satz 2 BauO Bln - Sicherung der Erfüllung der Verpflichtung
hinsichtlich der Bereitstellung von Spielplatzflächen auf einem anderen als dem Baugrundstück),

• Bauteilerhaltungsverpflichtung (§ 12 Abs. 2 BauO Bln - Sicherung, dass gemeinsame Bauteile
mehrerer Anlagen bei der Beseitigung einer der Anlagen zur Gewährleistung der Standsicherheit
der verbleibenden Anlage bestehen bleiben),

• Stellplatzflächenbaulast (§ 50 Abs. 2 BauO Bln - Sicherung der Erfüllung der Stellplatz-
verpflichtung auf einem anderen als dem Baugrundstück).

c) Abgrenzung zum bundesrechtlich vorgegebenen Städtebaurecht 
Die Baulast muss sich innerhalb ihres funktionalen Zusammenhangs an den Aufgabenbereich der
Baurechtsbehörde halten. Der beschränkt sich darauf, Bauvorhaben jeweils auf ihre Vereinbarkeit mit
geltendem Recht zu prüfen und innerhalb dieses Rahmens mittels Baulast potenzielle tatsächliche oder
rechtliche Hindernisse auszuräumen. Dies erlaubt keine Übergriffe in den Aufgabenbereich des Gesetz-,
Verordnungs- oder Satzungsgebers auf Bundes- oder Landesebene. Dessen Vorgaben dürfen durch
eine Baulastverpflichtung zwar konkretisiert und gegebenenfalls auch "überschießend" gesichert, in ihrem
inhaltlichen Kern aber nicht ersetzt, ergänzt oder verändert werden (VGH Baden-Württemberg, Urteil vom
2.9.2009 - 3 S 1773/07 - BauR 2010, 753-758). 

Geht es um Baulasten bauplanungsrechtlichen Inhalts, so sind Inhalt und Grenzen ihrer Baulastfähigkeit
daher mit Blick auf die bundesstaatliche Kompetenzabgrenzung zu ermitteln. Den Ländern steht es frei,
im Rahmen ihrer Gesetzgebungszuständigkeit für das Bauordnungsrecht eigenständige Anforderungen
an ein Baugrundstück zu stellen. Hierbei dürfen sie aber nicht in die kompetenzrechtliche Zuweisung
der Art. 72 Abs. 1 und 74 Abs. 1 Nr. 18 GG an den Bund für das Bodenrecht eingreifen und diese
Zuständigkeit unterlaufen. Dies schließt es aus, durch Baulast den materiellen Inhalt bestehender
Bebauungspläne zu verändern sowie planungsbedürftige Konfliktlagen (§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB)
"bebauungsplanvertretend" auf der rein konsensualen Ebene durch ein Netz von Baulastverpflichtungen
einzelner Grundstückseigentümer zu regeln und dabei die gesetzlich vorgegebenen, auf die Bewältigung
aller einschlägigen Interessenkonflikte gerichteten Planungsabläufe und die diesen Planungsprozess
sichernden Verfahrensbestimmungen über die Öffentlichkeitsbeteiligung zu umgehen (VGH Baden-
Württemberg, aaO; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 14.02.1991 - 4 C 51.87 -, NJW 1991, 2783 ff. <keine
Änderung des bundesrechtlichen Begriffs des Baugrundstücks durch Baulast>; OVG Nieders., Urteil vom
31.03.1995 - 1 L 4063/93 -, BauR 1995, 824 ff. <keine Änderung der Zulässigkeit eines Vorhabens nach
§§ 34/35 BauGB durch Nutzungsbeschränkungen in einer Baulast>). Die Baulast darf nicht an die Stelle
einer bauplanungsrechtlichen Festsetzung nach § 9 Abs. 1 BauGB treten, die nach dem Gesetz nur vom
kommunalen Satzungsgeber und nur durch Satzungsbeschluss nach § 10 BauGB in einem rechtlich
geordneten Verfahren mit gewährleisteten Mitwirkungsrechten der Öffentlichkeit zu erlassen ist. Diese
zwingenden rechtsstaatlichen Verfahrensvorgaben unterliegen nicht der Disposition des betroffenen
Grundstückseigentümers oder der Baurechtsbehörde. Sofern tatsächlich ein städtebaulicher Konflikt
besteht, bedarf es nach § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB eines Bebauungsplans.

d) Bauplanungsrechtlich bedingte Baulasten
 Aus städtebaulichen Gründen können Baulasten zweckmäßig und erforderlich sein, um bei der
planungsrechtlichen Zulassung von Vorhaben Hindernisse auszuräumen. Die Übernahme einer Baulast
ist nicht gekoppelt an ein bauordnungsrechtliches Genehmigungsverfahren. Auch verfahrensfreie
Vorhaben wie Stellplätze und Nebenanlagen i. S. des § 14
Abs. 1 BauNVO können Gegenstand von Baulasten sein. In Berlin stehen alle Ermessensentscheidungen
nach BauNVO unter einem Genehmigungsvorbehalt (§ 68 Abs. 2 i. V. mit Abs. 3 BauO Bln), so dass im
Rahmen der Genehmigung die Notwendigkeit einer Baulast geprüft werden kann. 
Sind Ausnahmen oder Befreiungen nach § 31 BauGB erforderlich, kann mittels Baulast die
Voraussetzung für die Gewährung einer Ausnahme oder Befreiung geschaffen werden. So kann mittels
Baulast, die auf einem Grundstück eine geringeres Nutzungsmaß zulässt, die Voraussetzung für eine
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planungsrechtliche Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB für eine Überschreitung des festgesetzten
Nutzungsmaßes auf dem Nachbargrundstück geschaffen werden. Anwendungsfälle können aneinander
grenzende Grundstück oder ein nach Festsetzung des B-Plans geteiltes Grundstück sein. Die
Baulast kann die Grundstücksbezogenheit der Festsetzungen über die höchstzulässige Grund- und
Geschossfläche bzw. Baumasse nicht "aushebeln"; insofern ist auch bei Eintragung einer Baulast eine
Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB erforderlich (vgl. hierzu Gädtke/Temme/Heintz/Czepuck, 11. Auflage,
§ 83 BauO NRW, Rn. 35a, BVerwG, Urteil vom 14.02.1991 - 4 C 51.87 - DÖV 1991, 739-741).

Auch bei gebundenen Entscheidungen nach § 30 Abs. 1 und 3 BauGB können zur Vereinbarkeit mit
§ 15 BauNVO Baulasten erforderlich werden um sicherzustellen, dass ein Vorhaben der Eigenart des
Baugebiets oder dem in § 15 BauNVO enthaltenen Rücksichtnahmegebot entspricht.

Ergänzend sei noch auf die Regelungen in den §§ 32, 33 Abs. 1 Nr. 3, 35 Abs. 4 Nr. 1 lit. g) und 35 Abs.
5 BauGB hingewiesen, die Verpflichtungs- bzw. Verzichtserklärungen beinhalten, die durch Baulasten
abgesichert werden können bzw. sollen.

e) Baulasten bei der Aufstellung von B-Plänen

Bei der Aufstellung eines B-Plans können abwägungserhebliche Konfliktlagen auftreten, die mit
bauplanungsrechtlichen Festsetzungen oder im Genehmigungsverfahren nicht hinreichend bewältigt
werden können. In solchen Fällen können Baulasten erforderlich sein, um Vorgaben zu konkretisieren
oder die Voraussetzung für die beabsichtigte Festsetzung zu schaffen. Ohne eine derartige Absicherung
könnten sonst stärker einschränkende Festsetzungen erforderlich werden.

So kann bei der Aufstellung eines B-Plans der Konflikt zwischen einem allgemeinen Wohngebiet und
Gewerbegebiet durch Übernahme einer Baulast gelöst werden, mit der sich der Eigentümer der im
Gewerbegebiet liegenden Grundstücke verpflichtet, die Grundstücke nicht zur Unterbringung von das
Wohnen wesentlich störenden Gewerbebetrieben zu nutzen (VGH Baden-Württemberg, Urteil vom
13.02.2004 - 3 S 2548/02 - juris). Entschieden wurde dies für das Heranrücken eines Wohngebiets
an ein bereits durch B-Plan ohne Einschränkungen festgesetztes Gewerbegebiet. Die Eigentümer
der Gewerbegrundstücke hatten sich verpflichtet, die Grundstücke baulich nur so zu nutzen, dass im
angrenzenden Wohngebiet die "Grenzwerte" der TA-Lärm eingehalten werden.

Typische Anwendungsfälle bauplanungsrechtlicher Regelungen durch Baulasten sind in der Berliner
Praxis Verkaufsflächenbegrenzungen und Sortimentsbeschränkungen bei der Aufstellung von B-Plänen,
die Einzelhandelsvorhaben ermöglichen, vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 22.09.2011, Az.: OVG 2
A 8.11 Normenkontrollverfahren Leipziger Platz12 - 13, S. 18.
Diesen Fällen ist gemeinsam:

1. Der notwendige Regelungsbedarf ist das Ergebnis einer umfassenden und sachgerechten Abwägung
im Rahmen eines B-Planverfahrens.
2. Die noch bestehenden Konflikte lassen sich nicht durch Festsetzungen im B-Plan regeln bzw. würden
zu einer größeren Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten führen.
3. Die Baulast ist Gegenstand eines städtebaulichen Vertrags.
4. Die Baulast entschärft Konflikte, die auf der nachfolgenden Genehmigungsebene nicht durch andere
ordnungsrechtliche Vorschriften hinreichend gelöst werden können.

Bei den oben erwähnten Baulastverpflichtungen handelt es sich nicht um Baulasten mit
"bebauungsplanersetzender" Wirkung. Sie konkretisieren und sichern das Bauplanungsrecht und
umgehen kein B-Planverfahren, wie dies der Fall war im Vorgang, der dem Urteil des VGH Baden-
Württemberg vom 2.09.2009 zu Grunde lag. Die bauplanungsrechtlichen Regelungen, die mittels Baulast
gesichert werden sollten, waren gerade nicht Gegenstand eines B-Planverfahrens, sondern Ziel war ein
Nutzungsverbot für Ein¬zelhandel unter Umgehung eines B-Planverfahrens.
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Bei im B-Plan festgesetzten Geh-, Fahr- oder Leitungsrechten bedarf es keines unmittelbaren
Vorhabenbezugs, um diese Rechte durch Baulast zu sichern. In § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB räumt der
Bundesgesetzgeber bereits die Sicherung der o. g. Rechte mittels Baulast oder Grunddienstbarkeit ein.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 65.7 der Als behandelt.    Stand 12/2012

§ 82 Baulasteintragung bei Prüfung des Brandschutznachweises durch einen Prüfingenieur

Die bauaufsichtliche Prüfung eines Brandschutznachweises kann erst abgeschlossen werden, wenn die
erforderliche Baulast eingetragen worden ist.
Anträge auf Baulasteintragung aufgrund von Brandschutzerfordernissen sind vom Führer des
Baulastenverzeichnisses auf Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit in Hinblick auf die öffentlich-
rechtliche Notwendigkeit zu prüfen. Sofern die öffentlich-rechtliche Notwendigkeit nicht durch den
Baulastenführer beurteilt werden kann, sollte ein technischer Mitarbeiter der Bauaufsicht zu Rate
gezogen werden.
Der Text der Verpflichtungserklärung ist in diesen Fällen vom Bauherrn zu formulieren. Der Führer
des Baulastenverzeichnisses prüft lediglich die Schlüssigkeit und hinreichende Bestimmtheit der
Formulierungen.
Für die Verpflichtungserklärung zur Eintragung einer Baulast gilt Nummer 3 der AV Baulasten. Danach
muss die Unterschrift öffentlich beglaubigt oder von einer Vermessungsstelle nach § 2 des Gesetzes
über das Vermessungswesen in Berlin in der Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBl. S. 56), das zuletzt
durch Artikel I des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung beglaubigt sein, wenn sie nicht vor der Bauaufsichtsbehörde geleistet oder von ihr
anerkannt wird. Bei Abgabe der Erklärung durch einen Bevollmächtigten ist eine beglaubigte Vollmacht
zu fordern und zu den Akten zu nehmen.
In bauaufsichtlichen Verfahren, in denen der Brandschutznachweis gemäß § 67 Abs. 2 Satz nicht geprüft
werden muss und z. B. die nach § 5 BauO Bln erforderlichen Zugänge und Zufahrten für die Feuerwehr
über ein Nachbargrundstück geführt werden sollen, kann die notwendige Abweichung von § 5 BauO Bln
erst erteilt werden, wenn die erforderliche Baulast eingetragen worden ist.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 69.8 der Als behandelt. -Stand Dez 2011-

Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften, bestehende
bauliche Anlagen, Zuständigkeit

§ 83 Ordnungswidrigkeiten

§ 83 Der Anlagenbegriff im Sinne des § 83 Abs. 1 Nr. 7 BauOBln

Aus dem BWA Lichtenberg wird gefragt, ob eine Ordnungswidrigkeit (OWi) im Sinne von § 83 Abs. 1 S. 1
Nr. 7 BauOBln nur bei baulichen Anlagen vorliegen kann oder auch bei anderen Anlagen im Sinne von
§ 2 Abs. 1 BauOBln.

Der Wortlaut der Vorschrift spricht eindeutig von baulichen Anlagen. Diese Formulierung entspricht der
Regelung in § 84 Abs. 1 Nr. 3 MBO:

§ 84 MBO

Ordnungswidrigkeiten
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(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

(...)

1. ohne die erforderliche Baugenehmigung (§ 59 Abs. 1), Teilbaugenehmigung (§ 74) oder
Abweichung (§ 67) oder abweichend davon bauliche Anlagen errichtet, ändert, benutzt oder
entgegen § 61 Abs. 3 Sätze 2 bis 5 beseitigt,

Die Anwendbarkeit dieses OWi-Tatbestandes kann nicht auf andere Anlagen ausgedehnt werden. Hierzu
müsste der Gesetzestext geändert werden. Der Hinweis auf § 60 BauOBln ist so zu verstehen, dass
dort geregelt ist, in welchen Fällen eine Baugenehmigung erforderlich ist. Der Gesetzgeber kann Regeln
für bauliche und andere Anlagen aufstellen und trotzdem nur Verstöße gegen die Regeln für bauliche
Anlagen mit einer Ordnungswidrigkeit belegen.

Eine Ordnungswidrigkeit liegt aber auch vor, wenn einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bau-
aufsichtsbehörde zuwider gehandelt wird, § 83 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BauOBln:

§ 83 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung der Bauaufsichtsbehörde zuwiderhandelt, die auf Grund
dieses Gesetzes oder auf Grund einer nach diesem Gesetz zulässigen Rechtsverordnung erlassen
worden ist, sofern die Anordnung auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

Bei Anlagen, die keine baulichen Anlagen sind, kann also die Bauaufsichtsbehörde eine Anordnung
erlassen, in welcher sie auf diese Bußgeldvorschrift (§ 83 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BauOBln) hinweist. Eine
Zuwiderhandlung hat dann zur Folge, dass eine OWi nach § 83 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BauOBln vorliegt.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 53.12 der Als behandelt.   Stand 02-2011

§ 83 Abweichende Ausführung Fliegender Bauten

Kann bei der Errichtung eines Fliegenden Baus (Zirkuszelt) eine unzulässige Abweichung von der
Ausführungsgenehmigung als Ordnungswidrigkeit durch das BWA geahndet werden? Im § 83 (1) Nr. 11
ist dieser Sachverhalt nicht geregelt.

Weicht ein Fliegender Bau von der Ausführungsgenehmigung ab, so wurde er ohne
Ausführungsgenehmigung errichtet und es liegt eine Ordnungswidrigkeit nach § 83 Abs. 1 Nr. 11
BauOBln vor.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 251 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand 02-2011

§ 83 Ordnungswidrigkeit durch Verstoß gegen Anordnungen

Kann der Verstoß gegen eine Anordnung nach § 58 Abs. 1 Satz 1 BauO Bln, z.B. eine
Duldungsanordnung, eine Ordnungswidrigkeit darstellen?

Ja,
wenn eine vollziehbare Anordnung wegen fehlender spezieller Eingriffsnorm in der BauO Bln selbst oder
in einer nach der BauO Bln zulässigen Rechtsverordnung auf § 58 BauO Bln als bauordnungsrechtliche
Generalklausel gestützt wird und in dieser Anordnung auf § 83 Abs. 1 Nr. 1 BauO Bln verwiesen wird, hat
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eine Zuwiderhandlung zur Folge, dass eine Ordnungswidrigkeit nach § 83 Abs. 1 Nr. 1 BauO Bln vorliegt.
In der Anordnung muss auf § 83 Abs. 1 Nr. 1 BauO Bln verwiesen werden.

.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.   Stand 02-2011

§ 83 Ordnungswidrigkeiten bei zugestellten Rettungswegen

Ordnungswidrigkeiten bei zugestellten Rettungswegen und verschlossenen oder (baulich) veränderten
Fluchttüren in Gewerbeeinheiten und speziell in Gaststätten

.
Rettungswege müssen in Verkaufsstätten (§ 11 Abs. 1 BetrVO), in Beherbergungsstätten (§ 15 Abs. 1
BetrVO) und in Versammlungs- und Gaststätten (§ 25 BetrVO) freigehalten werden. Wer gegen diese
Vor-schrift verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 83 Abs. 1 Nr. 12 BauO Bln, § 40 Nr.
10 BetrVO.
Bezüglich der Türen im Zuge von Rettungswegen gilt Folgendes: In Verkaufsstätten müssen während
des Aufenthaltes von Personen die Türen im Zuge von Rettungswegen jederzeit von innen leicht in
voller Breite geöffnet werden können (§ 11 Abs. 3 BetrVO); In Beherbergungsstätten müssen Türen im
Zuge von Rettungswegen unverschlossen und jederzeit von innen leicht in voller Breite geöffnet werden
können (§ 15 Abs. 1 S. 2 BetrVO); In Versammlungs- und Gaststätten müssen während des Aufenthaltes
von Per-sonen in der Versammlungsstätte die Türen im Zuge von Rettungswegen jederzeit von innen
leicht in voller Breite geöffnet werden können (§ 25 Abs. 2 BetrVO). Ein Verstoß gegen diese Vorschriften
stellt eine Ord-nungswidrigkeit im Sinne von § 83 Abs. 1 Nr. 12 BauO Bln, § 40 Nr. 11 BetrVO dar.
In beiden Fällen sind also die Verstöße als Ordnungswidrigkeit zu ahnden. Eine Ergänzung der BauO Bln
ist insoweit nicht notwendig.
Liegen Rettungswege außerhalb von Vorhaben im Anwendungsbereich der BetrVO, handelt es sich also
z.B. um kleine Gaststätten, sind die Rettungswege nach § 14 BauO Bln zu beurteilen. Verstöße gegen
diese Vorschrift sind mit einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung zu ahnden, die auf § 83 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 BauO Bln verweist. Kommt der Bauherr dieser Anordnung nicht nach, liegt eine Ordnungswidrigkeit
nach § 83 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BauO Bln vor.
.

Dieser Beitrag wurde in Top 62.5 der Als behandelt   Stand 02-2011

§ 83 Ordnungswidrigkeiten im Falle der Genehmigungsfreistellung

Ordnungswidrigkeiten im Falle der Genehmigungsfreistellung bei Rückgabe der Bauvorlagen mit
Androhung einer Beseitigungsverfügung

.
In vielen Fällen werden einem Bauherrn Bauvorlagen, die dieser zur Realisierung eines
genehmigungsfreigestellten Vorhabens eingereicht hat, zurückgeschickt, weil das Vorhaben rechtswidrig
ist. (Hinweis: Eine Rückgabe mangels Sachbescheidungsinteresses ist nicht möglich, da ohnehin
keine Sachbescheidung erfolgt, vgl. Beitrag in den EHB zu § 63 und Bericht zur 60. Amtsleitersitzung
am 03.12.2008, TOP 60.08.) Will der Bauherr sein Vorhaben trotzdem realisieren, so muss er den
Baubeginn anzeigen (§ 63 Abs. 5 S. 2 i.V.m. § 71 Abs. 6 BauO Bln). Auf diese Anzeige kann die
Bauaufsichtsbehörde die Ausführung wegen materiellrechtlicher Verstöße untersagen, § 60 Abs. 2 i.V.m.
§ 78 BauO. Dies ist in der Regel mit der An-ordnung der sofortigen Vollziehung zu verbinden, da nur auf
diese Weise die Ausführung eines rechtswid-rigen Vorhabens verhindert werden kann (vgl. OVG Berlin,
Beschluss vom 19.11.1996, Az.: 2 S 23.96). Setzt der Bauherr die Bauausführung entgegen dieser
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Anordnung fort, begeht er eine Ordnungswidrigkeit nach § 83 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BauO Bln. Auch wenn er
den Baubeginn nicht anzeigt, handelt er ordnungswid-rig, § 83 Abs. 1 S. 1 Nr. 10 BauO Bln.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 62.5 der Als behandelt.   Stand 02-2011

§ 84 Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

§ 84 Bauverfahrensverordnung; Ausfertigungen bautechnischer Nachweise (§ 9 Abs. 5
BauVerfVO)

Nach § 9 der am 4. November 2006 in Kraft getretenen BauVerfVO sind bautechnische Nachweise in
einfacher Ausfertigung zur Prüfung vorzulegen. Weitere Ausfertigungen können allerdings (vom Prüfer)
verlangt werden, wenn es für die Prüfung und die Bauüberwachung erforderlich ist. dieses Nachfordern
bezieht sich nicht nur auf komplette Ausfertigungen, sondern es können auch nur Teilunterlagen der
bautechnischen Nachweise gefordert werden. Nach abgeschlossener Prüfung werden die geprüfte
Ausfertigung der bautechnischen nachweise einschließlich des (zusammenfassenden) Prüfberichts dem
Bauherrn zur dauerhaften Aufbewahrung gemäß § 15 Abs. 1 BauVerfVO übergeben. Nur die Berichte
über die Prüfung bautechnischer nachweise müssen in den Verfahren nach §§ 64 bis 65 der Bauauf-
sichtsbehörde vorgelegt werden.

Nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BauVerfVO besteht für die Bauaufsichtsbehörde die Verpflichtung, nach Inbe-
nutzungnahme eines Bauvorhabens die Unterlagen zu archivieren, die für die Fortschreibung des bauli-
chen Zustandes (§ 85 Abs. 1 BauOBln) auf dem Grundstück erforderlich sind.

Zu diesen Unterlagen können daher im Einzelfall auch die Bauvorlagen über haustechnische Anlagen
gehören, wie Lüftungs- und Entrauchungsanlagen, Flüssigkeitsbehälter, Anlagen zur Lagerung wasser-
gefährdender oder brennbarer Flüssigkeiten, Heizungs- und Entwässerungsanlagen. Mit Satz 2 Halb-
satz 1 wird der Bauaufsichtsbehörde die Möglichkeit eingeräumt, auch bei bestehenden baulichen
Anlagen Unterlagen auszusondern, die für den Nachweis des Bestandes nicht erforderlich sind; diese
Unterlagen sind aber dem Grundstückseigentümer mit der Verpflichtung zu übergeben, diese aufzube-
wahren.In diesem Zusammenhang wird auf die im Intranet/Internet veröffentlichte Begründung zur
BauVerfVO hingewiesen sowie auf die Übersicht "Umgang mit bautechnischen Nachweisen" vom 3.
November 2006.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 53.9 der Als behandelt.

§ 84 Verordnung über den Betrieb von bauliche Anlagen (Betriebs-Verordnung - BetrVO)

Die Betriebs-Verordnung ersetzt die Verordnung über den Betrieb von Sonderbauten (Sonderbau-
Betriebs-Verordnung - SoBeVO) vom 18. April 2005 (GVBl. S. 230). Die Überarbeitung wurde auf
Grund der neuen Berliner Bauordnung (BauO Bln) notwendig. Die BauO Bln definiert den Begriff der
Sonderbauten abweichend vom alten Recht; zudem werden sicherheitsrelevante technische Anlagen
und Einrichtungen verfahrensfrei gestellt. Um alle betrieblichen Anforderungen in einer Verordnung
zusammenzufassen, sind mit Inkrafttreten der Verordnung am 28. Oktober 2007 außer Kraft getreten:

• die Verordnung über die Evakuierung von Rollstuhlbenutzern (EvakVO) vom 15. Juni 2000 (GVBl.
S. 361),

• die Verordnung über Prüfungen von technischen Anlagen und Einrichtungen (Anlagen-
Prüfverordnung - AnlPrüfVO) vom 1. Juni 2004 (GVBl. S. 235), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 18. April 2005 (GVBl. S. 230),
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• die Verordnung über private überwachungsbedürftige Anlagen (PrÜbAnVO) vom 30. Januar 2003
(GVBl. S. 133) und

• die Verordnung über die Brandsicherheitsschau und die Betriebsüberwachung (BrandsichVO) vom
1. September 1999 (GVBl. S. 508), zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. April 2005 (GVBl. S.
230).

Die Betriebsverordnung richtet sich einerseits an die Bauherrin oder den Bauherrn bzw. an die Betreiberin
oder den Betreiber bestimmter baulicher Anlagen und andererseits an die Bauaufsichtsbehörden, um
einen sicheren Betrieb dieser baulichen Anlagen zu gewährleisten. Den gebäudebezogenen Vorschriften
im Teil IV (wie bisher in der SoBeVO für Verkaufs-, Beherbergungs- und Versammlungsstätten, für
Garagen mit einer Nutzfläche von mehr als 100 m²) sind die Betriebsvorschriften vorangestellt, die
allgemein für den Betrieb baulicher Anlagen gelten. Teil I umfasst die Betriebsvorschriften für öffentlich
zugängliche bauliche Anlagen, die von Behinderten im Rollstuhl genutzt werden. Im Teil II werden
für die in baulichen Anlagen vorhandenen technischen Anlagen Prüf- und Überwachungsregelungen
zusammengefasst, damit ihre einwandfreie Funktion gewährleistet wird. Teil III regelt bauaufsichtliche
Kontrollen während des Betriebes bestimmter baulicher Anlagen.

Eine ausführliche Begründung zur Betriebs-Verordnung ist im Internet/Intranet veröffentlicht.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 56.13 der Als behandelt. Stand 04.2010

§ 85 Bestehende bauliche Anlagen

§ 85 Brandsicherheitsschauen in öffentlichen Einrichtungen - Bestandsschutz -

Die Frage des Bestandsschutzes im Zusammenhang mit Mängelfeststellungen bei
Brandsicherheitsschauen zu betrachten sei, ist Anlass zu folgender Klarstellung:

Brandsicherheitsschauen dienen dem Vergleich des genehmigten baulichen und Nutzungsmäßigen
Zustandes mit dem vorgefundenen besichtigten Zustand. Abweichungen können zu Beanstandungen
führen, die zu begründen sind.

Sofern der angetroffene Zustand, der grundsätzlich Bestandsschutz genießt, nach heutigen
Erkenntnissen im Hinblick auf das aktuell geltende Recht eine Gefahr darstellt, ist im Einzelfall gem.
§ 85 Abs. 2 BauO Bln zu prüfen, wie die Gefahr abgewehrt werden kann. Dabei ist der Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit zu wahren und unter Fristsetzung die Maßnahmen zu nennen, die zur
Gefahrenabwehr durchzuführen sind.

Im Vergleich zu heutigem Recht bestehende Mängel können keinesfalls Anlass für pauschale bauliche
Nachrüstungsforderungen sein; grundsätzlich besteht Bestandsschutz gemäß § 85 Abs. 2 BauO Bln.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 16.7 der Als behandelt.   Stand 02-2011

§ 85 Erteilung von Abweichungen bei vorhandenen Decken (Dachraumausbau)

Bei einem nachträglichen Dachraumausbau in bestehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5
(z.B. Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnungen in einem Wohngebäude) handelt es sich im Regel-
fall nicht um eine wesentliche Änderung nach § 85 Abs. 3 BauOBln. Somit kann eine Anpassung der
nicht unmittelbar berührten Teile der baulichen Anlage an die Anforderungen der BauOBln nicht gefor-
dert werden. Wird die vorhandene Decke unter dem Dachraum im Rahmen der Ausbauarbeiten in ihrem
Aufbau nicht verändert und lediglich instand gesetzt, gehört sie nicht zu den unmittelbar berührten Teilen.
Die Decke muss daher nicht an die brandschutztechnischen Anforderungen der BauOBln angepasst

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/20071010_betrvo_begr.pdf
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werden. Da in diesem Fall keine neuen brandschutztechnischen Anforderungen gestellt werden, kann
auch keine Abweichung zugelassen werden.
Wird die Decke jedoch, z. B. aus Gründen des Schallschutzes, in ihrem Aufbau verändert, muss sie
im Gebäude der Gebäudeklasse 5 die Anforderung feuerbeständig erfüllen. Es bestehen jedoch keine
Bedenken, im Fall des nachträglichen Dachraumausbaus eine Abweichung von dieser Anforderung
zuzulassen.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 54.4 der Als behandelt.

§ 85 Übernahme und Fortführung von Einrichtungen der ehemaligen vier alliierten Streitkräfte

Die Rechtmäßigkeit einer baulichen Anlage beurteilt sich grundsätzlich nach dem Recht, das zur Zeit
ihrer Errichtung galt. Für später geänderte Teile der Anlage ist ferner das jeweils zur Zeit einer Änderung
geltende Recht maßgebend. Da wir davon ausgehen, dass von uns nicht genehmigte bauliche Anlagen
der ehemaligen vier Alliierten aufgrund eigener Rechtshoheit errichtet wurden, genießen diese gem. § 85
Abs. 1 BauOBln 2005 Bestandsschutz. Auch ein zwischenzeitlich eingetretener Eigentumswechsel hebt
diesen Bestandschutz nicht auf.

Im Vergleich zu heutigem Recht bestehende Abweichungen können keinesfalls Anlass für pauschale
bauliche Nachrüstungsforderungen sein. Sofern Mängel festgestellt werden, die nach heutigen
Erkenntnissen eine konkrete Gefahr darstellen, ist im Einzelfall gem. § 85 Abs. 2 BauOBln 2005 zu
prüfen, wie die Gefahr abgewehrt werden kann. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu
wahren und unter Fristsetzung der Maßnahmen zu nennen, die zur Gefahrenabwehr durchzuführen sind.

Der Bestandsschutz wird erst aufgehoben durch eine Änderung oder Nutzungsänderung der baulichen
Anlage. Eine Nutzungsänderung liegt vor, sofern die bauliche Anlage anderen als den vorgesehenen
genehmigten Zwecken zugeführt wird. Sie ist genehmigungspflichtig, wenn das öffentliche Baurecht an
die bauliche Anlage in der neuen Benutzung andere oder weitergehende Anforderungen stellt.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 18.12 der Als behandelt.   Stand 02-2011

§ 85 Neuer zweiter Rettungsweg trotz Bestandsschutz?

I. Brandsicherheitsschau
Die Brandsicherheitsschau nach §§ 5 und 6 der Betriebs-Verordnung - BetrVO - dient der vorbeugenden
Abwehr von Gefahren und ist von der Bauaufsichtsbehörde in Schulen und ähnlichen Einrichtungen
in regelmäßigen Abständen durchzuführen; die Berliner Feuerwehr ist über eine beabsichtigte
Brandsicherheitsschau von der Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten. Die Berliner Feuerwehr kann
entscheiden, ob sie an einer Brandsicherheitsschau teilnimmt. Die Bauaufsichtsbehörde überprüft im
Rahmen der Brandsicherheitsschau, ob die bauliche Anlage dem genehmigten Zustand entspricht, z.
B. dürfen Rettungswege - auch durch Vorhandensein von Brandlasten - nicht verändert sein; sie fertigt
über das Ergebnis der Brandsicherheitsschau eine Niederschrift. Werden Veränderungen festgestellt,
ergreift die Bauaufsichtsbehörde die erforderlichen Maßnahmen, damit eine Gefährdung der öffentlichen
Sicherheit oder Ordnung, insbesondere von Leben und Gesundheit vermieden wird. Die Einschätzung,
ob eine tatsächliche Gefährdung vorliegt, obliegt dabei der Bauaufsichtsbehörde.

II. Zweiter Rettungsweg
Das Rettungswegkonzept der BauO Bln ist in der aktuellen Fassung in § 33 BauO Bln beschrieben; es ist
seit vielen Jahrzehnten unverändert.
Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum müssen in jedem Geschoss mindestens
zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein. Für Nutzungseinheiten, die
nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe führen. Der



241

zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr
erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein, d.h. der zweite Rettungsweg kann über die Leiter der
Feuerwehr führen. Nach § 33 Abs. 3 BauO Bln kann auch bei Sonderbauten der zweite Rettungsweg
über Rettungsgeräte der Feuerwehr führen, wenn Bedenken wegen der Personenrettung nicht bestehen.
Diese Einschätzung muss im Rahmen der bauaufsichtlichen Prüfung des Brandschutznachweises
durch den Prüfingenieur für Brandschutz beurteilt werden. Zur Sicherstellung der Anforderungen an
den abwehrenden Brandschutz hat der Prüfingenieur für Brandschutz die zuständige Stelle der Berliner
Feuerwehr zu beteiligen und deren Stellungnahme zu würdigen. Der Berliner Feuerwehr ist damit die
Möglichkeit eingeräumt, ihre Anliegen in das Prüfungsverfahren einzubringen, ohne dass dadurch die
Verantwortlichkeit des Prüfingenieurs geschmälert wird.

III. Bestandsschutz
Bestehende bauliche Anlagen werden in § 85 BauO Bln behandelt. Danach sind rechtmäßig bestehende
bauliche Anlagen in dem Zustand zu erhalten, der den bei ihrer Errichtung geltenden Vorschriften
entspricht. Nur bei Vorliegen einer tatsächlichen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung,
insbesondere von Leben und Gesundheit (konkrete Gefahr), kann nach § 85 Abs. 2 BauO Bln die
Bauaufsichtsbehörde eine Anpassung einer baulichen Anlage verlangen, aber nur für den Fall, dass die
geltenden Vorschriften andere (höhere) Anforderungen stellen (was nicht der Fall ist, vgl. II.).

IV. Bestehende Musikschule
Bei der 3-geschossigen, 1975 bauaufsichtlich genehmigten Musikschule handelt es sich um einen
rechtmäßig bestehenden Sonderbau, in dem keine bauliche Veränderungen vorgenommen worden
sind. Im Rahmen des seinerzeitigen Baugenehmigungsverfahrens ist die Berliner Feuerwehr um
Stellungnahme gebeten worden; Bedenken gegen den zweiten Rettungsweg über die Leiter der
Feuerwehr haben seinerzeit nicht bestanden. Die Berliner Feuerwehr hat die Verpflichtung eine Rettung
über ihre Rettungsgeräte durch entsprechende einsatztaktische Maßnahmen auf Dauer sicherzustellen;
die Berliner Feuerwehr muss und wird ihrer Verpflichtung auch künftig gerecht werden. Die Berliner
Feuerwehr hat öffentlich festgestellt, dass trotz organisatorischer Veränderungen auf ihren Wachen
kein Personalmangel besteht. Auch bestehen bei der Musikschule - insbesondere im Vergleich mit den
vorhandenen innerstädtischen Blockrandbebauungen (Wohnungen mit schlafenden Personen) - keine
besonderen Gefährdungen.

Der Tatbestand einer konkreten Gefahr ist nicht gegeben, die das öffentlich-rechtliche Erfordernis
einer baulichen Anpassung begründen könnte. Gleichwohl steht es dem Betreiber frei, zusätzliche
Brandschutzmaßnahmen zu treffen, wie z. B. der Einbau einer automatischen Brandmeldeanlage, um im
Gefahrenfall die Berliner Feuerwehr schneller alarmieren zu können.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 58.7 der Als behandelt.     Stand 12/2012

§ 85 Bestehende Bauten - Anwendung des § 85 BauOBln (§ 77 Abs. 1 BauOBln a.F.)

Auf der 16. Amtsleitersitzung der Bauaufsicht am 12. April 1989 (TOP 16.5) wurde über zwei
Entscheidungen des OVG (OVG 2 B 125.86 und OVG 2 B 5.87) berichtet, die sich mit der
bauordnungsrechtlich begründeten Erhaltungspflicht befassen.

Diese Ausführungen wurden durch ein weiteres Urteil des OVG (OVG 2 B 8.89) vom 18. Januar 1991
nochmals bestätigt und ergänzt:

"Danach aktualisiert sich die durch § 77 Abs. 1 Satz 1 BauOBln statuierte bauordnungsrechtliche
Erhaltungspflicht nicht erst in den Fällen eines Schadenseintrittes oder des unmittelbaren Bevorstehens
eines solchen, sondern bereits dann, wenn auf Grund des konkreten baulichen Zustandes einer
baulichen Anlage eine den seinerzeit geltenden Vorschriften widersprechende Veränderung in
absehbarer nicht gänzlich fern liegender Zeit eintreten kann. Der Eigentümer als der gemäß § 14 ASOG
Bln Verantwortliche hat für den sicheren und ordnungsgemäßen Zustand des Gebäudes, unabhängig von
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der Möglichkeit einer Erwirtschaftung der Instandhaltungskosten aus dem Grundstück und darüber hinaus
grundsätzlich ohne Rücksicht auf seine ansonsten bestehende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Sorge
zu tragen."

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 7.7 der Als behandelt.   Stand 02-2011

§ 85 Unterstützung der vorhandenen "freien" Schachtentlüftung im Wohnungsbau durch
Aufstellung eines Stützventilators auf dem Schachtkopf - Auslegung Bestandschutz

Die Aufstellung eines Stützventilators auf dem Dach zur Unterstützung der vorhandenen
Schachtentlüftung gehört gemäß § 62 Abs. 1, Nr. 2b) BauO Bln zu den verfahrensfreien
Bauvorhaben. Verfahrensfreie Bauvorhaben müssen gemäß § 62 Abs. 5 BauO Bln den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen. Für die Einhaltung dieser Vorschriften sind der Bauherr und alle am
Bau Beteiligten verantwortlich.
Der Bestandsschutz berechtigt auch zur Durchführung von Maßnahmen, die zur Erhaltung und
zeitgemäßen Nutzung der baulichen Anlage erforderlich sind. Insofern kann die Aufstellung des
Stützventilators als Instandsetzung, welche nicht in den Bestandschutz eingreift, gewertet werden.

Stand 08/2012

§ 85 Anforderungen an Decken bei nachträglichem Dachraumausbau

Müssen aufgrund eines nachträglichen Dachraumausbaus die Decken des vorhandenen Gebäudes
an die brandschutztechnischen Anforderungen der neuen Bauordnung angepasst werden (z. B.
Gebäudeklasse 5)?

Im Regelfall nein.

Es gilt § 85 Abs. 2 und 3 BauOBln. Bei dem Dachraumausbau handelt es sich nicht um eine wesentliche
Änderung nach § 85 Abs. 3 BauOBln, die dazu führen würde, dass die nicht unmittelbar berührten Teile
der baulichen Anlage (Decken, die nicht vom Dachraumausbau berührt sind) an die Anforderungen der
Bauordnung angepasst werden müssen.

Lediglich wenn die Decke unter dem Dachraumausbau vollständig erneuert wird, kann (§ 85 Abs. 2
BauOBln) eine Anpassung an die der Gebäudeklassen entsprechenden Anforderung verlangt werden.
.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 73 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

(siehe auch § 31 Decken)

§ 85 Bestandsschutz im Rahmen der Brandsicherheitsschau

Müssen nach § 2 BetrVO zu prüfende Anlagen und Einrichtungen den aktuellen Vorschriften entsprechen
oder denen zum Zeitpunkt der Genehmigung?

Grundsätzlich gilt für alle baulichen Anlagen der Bestandsschutz, der über die Baugenehmigung
nachgewiesen werden kann, vgl. § 85 Abs. 1 BauO Bln. Ausnahmen bestehen im Falle einer konkreten
Gefahr (§ 85 Abs. 2 BauO Bln) oder anlässlich einer wesentlichen Änderung der Anlage (§ 85 Abs. 3
BauO Bln), die eine Anpassung an aktuelles Recht auslösen können.

.
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Dieser Beitrag wurde in TOP 66.17 der Als behandelt. -Stand Nov 2010-

§ 85 Anforderungen bei nachträglichem Dachraumausbau

Bei einem nachträglichen Dachraumausbau in bestehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 (z.
B. Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnungen in einem Wohngebäude) handelt es sich im Regelfall
nicht um eine wesentliche Änderung nach § 85 Abs. 3 BauO Bln. Somit kann eine Anpassung der nicht
unmittelbar berührten Teile der baulichen Anlage an die materiellen Anforderungen gemäß §§ 26 bis 51
BauO Bln nicht gefordert werden.

Für die zusätzlichen Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum im Dachraum müssen
mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein, der erste
Rettungsweg muss über eine notwendige Treppe führen. Wird hierfür der bestehende Treppenraum
genutzt, sind in der Regel keine Anpassungen an die geltenden Anforderungen der BauO Bln
erforderlich; lediglich die Türen der Nutzungseinheiten zum Treppenraum müssen die Anforderungen des
§ 35 Abs. 6 BauO Bln erfüllen.

Werden im Zusammenhang mit dem nachträglichen Dachraumausbau für die bestehenden
Nutzungseinheiten nicht verfahrensfreie Änderungen - im Sinne einer Standardverbesserung, z. B.
Anbau von Balkonen - durchgeführt, muss ihre Rettungswegsituation beurteilt und ggf. an die geltenden
Anforderungen der BauO Bln angepasst werden.

EHB Beitrag auf Anfrage.     Stand 08/2013

§ 86 Zuständigkeit für den Erlass des Widerspruchsbescheides

§ 86 Widerspruchsverfahren - Vorlage von Widersprüchen zur Entscheidung

Es wird auf die Notwendigkeit einer inhaltlichen und formalen Aufbereitung der Widerspruchsvorgänge
bei der Vorlage zur Widerspruchsentscheidung hingeweisen.
Diesem Anliegen dient das Rundschreiben vom 07.12.1993, das durch Rundschreiben vom 22.12.1993
ergänzt wurde.
Die Rundschreiben vom 07.12.1993 und 22.12.1993 sind der Niederschrift als Anlagen 1 und 2 beigefügt.

Anlagen 1 und 2 (doc-Datei)

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 14.4 der Als behandelt.  Stand  März 2012

§ 86 Zuständigkeit für den Erlass eines Widerspruchsbescheides

Zur Anwendung des § 86 Abs. 1 Nr. 2 BauO Bln (§ 74a Nr. 2 BauO Bln a. F.) wird auf das
 Rundschreiben VI F Nr. 6/2002 verwiesen, das analog gilt

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/rundschreiben/de/download/bauaufsicht/
rs_VIF_Nr.6-2002.pdf

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 42.7.3.3 der Als behandelt. Stand 03-2012

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/bauaufsicht/de/ehb/data/download/widerspruchsverfahren.doc
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/rundschreiben/de/download/bauaufsicht/rs_VIF_Nr.6-2002.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/rundschreiben/de/download/bauaufsicht/rs_VIF_Nr.6-2002.pdf
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§ 86 Widerspruchszuständigkeit nach § 86 BauO Bln (= § 74 a BauO Bln a.F.) und Auswirkung der
Abhilfeprüfung im Bezirk
Anlässlich eines rechtskräftigen Urteils der 19. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin vom 21.05.2003
(VG 19 A 442.02) wurde auf das Rundschreiben VI F Nr. 6/2002 vom 23.08.2002 zur Anwendung des §
74 a Satz 1 Nr. 2 BauO Bln a.F. hingewiesen (siehe ALS 42.7.3.3).

In dem hier strittigen Fall handelte es sich um ein Vorhaben in einem bestehenden Gebäude, für das
eine teilweise Umnutzung, bauliche Änderungen und ein Dachraumausbau zu Wohnzwecken beantragt
worden war. Insgesamt umfasste das Vorhaben eine anrechnungsrelevante Geschossfläche von ca.
1.700 m².

Der nach Teilabhilfe vom Bezirksamt unzuständigerweise erlassene Widerspruchsbescheid, mit dem
der Widerspruch gegen die Versagung des Dachraumausbaus, welcher eine Fläche von rund 770 m²
umfasste, zurückgewiesen wurde, wurde vom Verwaltungsgericht aufgehoben. Begründet wurde dies
damit, dass die Entscheidung durch eine unzuständige Widerspruchsbehörde eine zusätzliche Beschwer
i.S. von § 79 Abs. 2 VwGO bedeute. Durch die Abhilfeentscheidung des Bezirksamtes werde das vom
Bauherrn insgesamt zur Entscheidung gestellte Bauvorhaben in seinem Umfang nicht verändert. Durch
die Teilabhilfe werde der Widerspruch auch nicht verbraucht. Auch in diesem Fall werde der gesamte
Verfahrensgegenstand bei der Widerspruchsbehörde anhängig.

Das Urteil VG 19 A 442.02 ist als Anlage beigefügt.

 

Anlage zu 43.6

ABSCHRIFT

Verwaltungsgericht BerlinVG 19 A 442.02

Urteil

Im Namen des Volkes

In der Verwaltungsstreitsache

der Grundstücksgesellschaft W. Klägerin,

gegen

das Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin.

Beklagten,

hat das Verwaltungsgericht Berlin, 19. Kammer, aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 21. Mai 2003
durch

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Dr. v. Hase,
den Richter am Verwaltungsgericht Fischer,
den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Discher,
den ehrenamtlichen Richter Dr. Richter,
die ehrenamtliche Richterin Albrecht

für Recht erkannt:

Der Widerspruchsbescheid des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin vom 11. Oktober 2002
wird isoliert aufgehoben, soweit er die Klägerin beschwert.
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Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des beizutreibenden Betrages
abwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand

Die Klägerin begehrt die isolierte Aufhebung eines Widerspruchsbescheides.

Sie beantragte mit Antrag vom 2. Oktober 2001, beim Bauaufsichtsamt eingegangen am 25. Oktober
2001, die Baugenehmigung zur Instandsetzung und Modernisierung mit Grundrissveränderung im
Altbaubereich, Nutzungsänderung mit zwei Gewerben im Souterrain, Dachausbau sowie Errichtung
von Aufzügen und Balkonen bezüglich des Grundstücks W. in Berlin - Tempelhof-Schöneberg
mit einem voraussichtlichen Kostenaufwand in Höhe von 8.220.000,00 DM. Die vorhandene und
projektierte Geschossflächenzahl wurde von dem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur F. in einer
Nutzungsberechnung vom 9. November 2001 mit 7.831,21 qm angegeben. das Gebäude ist weitgehend
entmietet. Von 54 Einheiten sind nur noch 13 vermietet.

Der Beklagte lehnte den Antrag mit Bescheid vom 25. Februar 2002 mit der Begründung ab, dem
Bauvorhaben stehe die Veränderungssperre IX-199/32 vom 15. November 2000 (GVBl. S. 490) mit
Verlängerung bis 20. Dezember 2002 (GVBl. S. 45) entgegen. In dem Bebauungsplanentwurf sei
eine maximal zulässige Geschossfläche von 7.058 qm vorgesehen. Durch das Vorhaben würde eine
Geschossfläche von 7.831 qm erzielt werden. Befreiungsgründe seien nicht ersichtlich.

Die Klägerin legte Widerspruch vom 25. März 2002 ein, der am 3. April 2002 bei der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und am 8. April 2002 bei dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg einging. Mit
Schreiben vom 9. April 2002 teilte das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin der Klägerin mit,
dass noch Ermittlungen durchzuführen seien; sofern dem Widerspruch nicht abgeholfen werden könne,
werde er zur Entscheidung an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung abgegeben. Nunmehr entstand
ein Streit um die Rechtsfrage, ob das Bezirksamt oder die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung für die
Entscheidung über den Widerspruch zuständig ist. In einem Vermerk vom 13. Mai 2002 stellte sich das
Stadtplanungsamt auf den Standpunkt, das Vorhaben würde allein wegen des Dachgeschossausbaus
eine Geschossflächenerhöhung von 776,79 qm gegenüber dem Bestand ergeben. Ein Vorhaben von
mehr als 1.500 qm im Sinne von § 74a BauOBln liege damit nicht vor, so dass keine Gründe erkennbar
seien, die eine Entscheidung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erforderten.

Mit Anschreiben vom 10. Juni 2002 teilte nunmehr die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf
Anregung des Prozessbevollmächtigten der Klägerin dem Bezirksamt mit, sie werde im vorliegenden
Fall über den Widerspruch entscheiden. Die Baumaßnahmen seien als Ganzes zu sehen und somit sei
die Gesamtfläche des Gebäudes ausschlaggebend, nicht nur die Grundfläche des Dachgeschosses.
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bat, nach Abhilfeprüfung den Vorgang unverzüglich an sie
abzugeben. Daraufhin fand am 27. Juni 2002 eine Besprechung bei dem Rechtsamtsleiter statt, an der
die Stadträtin für Bauen, die Leiterin des Bauaufsichtsamtes und weitere Mitarbeiter teilnahmen. Ergebnis
der Besprechung war, dass dem Bauantrag teilweise - mit Ausnahme des Dachgeschosses und der
Aufzugsanlagen - abgeholfen werden solle, wobei das Bezirksamt davon ausging, es sei zu unterstellen,
dass dies auch im Interesse des Bauherrn liege. Hinsichtlich der auch weiterhin zu versagenden Teile
des Vorhabens sei, je nachdem, ob diese eine Geschossfläche von mehr oder weniger als 1.500 qm
erreichten, die Bearbeitung an die Zentrale Widerspruchsstelle oder aber an die Senatsverwaltung
abzugeben. Ein weiteres Schreiben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vom 8. Juli 2002 mit der
Bitte, die Unterlagen nun schnellstmöglich an sie abzugeben, wurde vom Bezirksamt ignoriert. In einem
weiteren Vermerk vom 16. Juli 2002 wurde mit positiven Ergebnis geprüft, ob eine Teilabhilfe durch
das Bezirksamt möglich sei. Mit Abhilfebescheid vom 11. Juli 2002 wurde dem Widerspruch teilweise
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abgeholfen. Im Übrigen (betreffend Dachraumausbau und Errichtung von Aufzügen) wurde der Vorgang
zuständigkeitshalber der Zentralen Widerspruchsstelle des Bezirksamts zugeleitet.

Mit Schreiben vom 2. September 2002 bat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung im Hinblick auf
ein durch Schreiben vom 21. August 2002 erweitertes Vorhaben der Klägerin (Nutzungsänderung für
drei Wohnungen zu Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss des Vorderhauses und des 2. Quergebäudes)
erneut um Abgabe der Unterlagen an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit der Begründung, die
anrechnungsrelevante Fläche betrage laut Berechnung des Bauherrn 1.662,06 qm. Gleichwohl wies das
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg nunmehr mit Bescheid vom 11. Oktober 2002 den Widerspruch im
Übrigen zurück.

In einem weiteren Schreiben, beim Bezirksamt eingegangen am 28. November 2002, hielt die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung an ihrem Rechtsstandpunkt fest.  Auch bei einer Teilabhilfe
habe die Ausgangsbehörde den gesamten Vorgang an die Widerspruchsbehörde zu senden. Jedenfalls
sei das zur Rede stehende Vorhaben ohnehin nicht teilbar, so dass sich eine Teilabhilfe verbiete und
stattdessen der gesamte Vorgang von der Widerspruchsbehörde zu entscheiden sei. Was unter einem
Vorhaben als zu beurteilendem Verfahrensgegenstand zu verstehen sei, obliege grundsätzlich der
Entscheidung und Darlegung des Bauherrn. Dass in der Vergangenheit lediglich die Genehmigung zum
Dachraumausbau begehrt worden sei, sei nicht relevant. Der Wortlaut des § 74 a Nr. 2 BauO Bln sei
klar und lasse für eine enge Auslegung keinen Spielraum. Das Bezirksamt wurde aufgefordert, den
Widerspruchsbescheid zurückzunehmen, um den Weg für einen rechtmäßigen Widerspruchsbescheid zu
öffnen. Dies wurde vom Bezirksamt mit Schreiben vom 17. Dezember 2002 abgelehnt.

Die Klägerin hat am 7. November 2002 Klage erhoben und zunächst einen Verpflichtungsantrag gestellt.
Mit Schriftsatz vom 17. Januar 2003 hat sie den Verpflichtungsantrag umgestellt und begehrt nunmehr in
erster Linie die isolierte Aufhebung des Widerspruchsbescheides vom 11. Oktober 2002.

Sie macht geltend, der Widerspruchsbescheid sei rechtswidrig, weil das Bezirksamt Tempelhof-
Schöneberg von Berlin für die Entscheidung über den Widerspruch nach § 74a Nr. 2 BauO Bln nicht
zuständig gewesen sei. Das Bauvorhaben beziehe sich auf eine Geschossfläche von mehr als 1.500
qm im Sinne dieser Vorschrift. Nach § 79 Abs. 2 Satz 1 VwGO könne der Widerspruchsbescheid
alleiniger Gegenstand einer Anfechtungsklage sein, wenn und soweit er gegenüber dem ursprünglichen
Verwaltungsakt eine zusätzliche selbständige Beschwer enthalte. Die Entscheidung über den
Widerspruch durch eine sachlich unzuständige Behörde sei nach ständiger Rechtsprechung eine
zusätzliche Beschwer im Sinne von § 79 Abs. 2 VwGO. Die Klägerin sei in ihren eigenen Rechten
verletzt. Die isolierte Klage gegen den Widerspruchsbescheid sei auch deshalb zugelassen worden,
damit dem Kläger dir durch den Verfahrensfehler wertlos gewordene Instanz nicht verloren gehe.

Die Klägerin beantragt,

1. den Widerspruchsbescheid des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin vom 11. Oktober
2002 isoliert aufzuheben, soweit er die Klägerin beschwert,

2. hilfsweise über den Antrag zu 1. im Hauptsacheverfahren innerhalb von zwei Monaten zu
entscheiden, damit die zuständige Widerspruchsbehörde zügig über die Zulässigkeit des
Investitionsvorhabens entscheiden kann,

3. hilfsweise, sofern die Anträge zu 1. und 2. zurückgewiesen werden, den Beklagten zu verpflichten,
unter Aufhebung seines Bescheids Nr. 204/2002 vom 7. März 2002 zum Geschäftszeichen Gen
17-1736/01 und seines Widerspruchsbescheids vom 11. Oktober 2002 zum Geschäftszeichen
RAWi 1-389/02 über den am 2. Oktober 2001 gestellten Bauantrag in der Fassung des Nachtrags
vom 21. August 2002, soweit der Klägerin die Genehmigung noch nicht durch Teilhilfebescheid
vom 17. Juli 2002 zum Geschäftszeichen Gen 17-1736/01 erteilt worden ist, unter Beachtung der
Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu bescheiden.

Der Beklagte beantragt,
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die Klage abzuweisen.

Er ist der Auffassung, die Versagung des Bauantrages durch den Bescheid vom 7. März 2002 in der
Fassung des Widerspruchsbescheides vom 11. Oktober 2002 sei rechtmäßig und verletze die Klägerin
nicht in ihren Rechten. Nachdem inzwischen der Bebauungsplan XI-199 am 12. Dezember 2002 in
Kraft getreten sei, gelte für das Grundstück der Klägerin eine Geschossfläche von 7.058 qm. Der
Dachraumausbau und die Errichtung der Aufzüge - ausgenommen den Innenaufzug im Vorderhaus
- seien also rechtlich wegen Überschreitung der Geschossflächenzahl nicht genehmigungsfähig. Die
Ausnahmeregelung in § 74a Nr. 2 BauO Bln widerspreche höherrangigem Recht aus Artikel 67 Abs. 1,
2 VvB und sei daher unwirksam. Dies gelte zumindest insoweit, als nicht nur die Neuschaffung von
Geschossfläche von mehr als 1.500 qm erfasst werde, sondern auch sonstige Vorhaben an bereits
verwirklichten Geschossflächen oberhalb dieser Grenze. Es sei überhaupt nicht erkennbar, warum
ausnahmslos alle Vorhaben mit einer Geschossfläche von mehr als 1.500 qm und damit insbesondere
auch schlichte und massenhaft vorkommende In-standhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen
vorhandener Mietwohnhäuser von "gesamtstädtischer Bedeutung" sein sollten oder "dringende
Gesamtinteressen von Berlin" beeinträchtigen könnten.

Da eine Befreiung von dem Bebauungsplan die Grundzüge der Planung beeinträchtigen würde,
komme eine solche Befreiung ohnehin nicht in Frage. Ein schützenswertes Interesse im Rahmen eines
Verpflichtungsbegehrens lediglich den ablehnenden Widerspruchsbescheid isoliert aufheben zu lassen,
sei nur dann anzuerkennen, wenn die Widerspruchsbehörde über ein Ermessen oder einen eigenen
Beurteilungsspielraum verfüge.

Dem Gericht haben die Gerichtsakte, die Akten des vorläufigen Rechtsschutzverfahrens VG 19 A 25.03
und der Verwaltungsvorgang (1 Leitzordner) sowie die Akten des Normenkontrollverfahrens betreffend
die Veränderungssperre OVG 6 A 13.03 nebst Beiakten vorgelegen. Die Akten sind, soweit wesentlich,
Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage hat Erfolg.
Die Klage ist als isolierte Anfechtungsklage zulässig (§§ 42 Abs. 2, 79 Abs. 2 VwGO). Die Entscheidung
durch eine unzuständige Widerspruchsbehörde ist eine zusätzliche Beschwer im Sinne von § 79 Abs.
2 VwGO (OVG Berlin, Urteil vom 6. Februar 1976 - OVG II B 66.75 -, OVG E 14,53, 54). Ein darüber
hinausgehendes besonderes Rechtsschutzinteresse ist nicht erforderlich. Die selbständige Klage
gegen den Widerspruchsbescheid ist in § 79 Abs. 2 VwGO auch deshalb zugelassen worden, damit
dem Kläger die durch den Verfahrensfehler wertlos gewordene Instanz nicht verloren geht, wenn er
auf sie Wert legt (OVG Berlin a.a.O.). Der Bürger hat einen Anspruch darauf, dass, bevor er sich dazu
entschließt, sein Klagebegehren im Klagewege zu verfolgen, dieses von der zuständigen, das heißt der
örtlich kundigen und sachlich qualifizierten Behörde erschöpfend überprüft wird. Ziel des auf Prüfung der
Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Angelegenheit gerichteten förmlichen Widerspruchsverfahrens
ist die Bereinigung der zwischen Bürger und Behörde aufgetretenen Unstimmigkeiten; erst wenn dies
nicht gelingt, soll das Verwaltungsgericht über die Sache entscheiden (vgl. OVG Berlin a.a.O.).

Die Auffassung des Vertreters des Bezirksamts, die Klägerin habe kein schützenswertes Interesse
an der isolierten Aufhebung des Widerspruchsbescheides, weil eine Befreiung von den Vorschriften
des Bebauungsplanes über die zulässige Geschossfläche die Grundzüge der Planung beeinträchtigen
würde, greift nicht durch. Zwar ist eine isolierte Anfechtung eines verfahrensfehlerhaft ergangenen
Widerspruchsbescheides regelmäßig nicht anzuerkennen, wenn der Kläger eine gebundene
Entscheidung ohne Beurteilungsspielraum der Behörde begehrt (Bundesverwaltungsgericht, Beschluss
vom 13. Januar 1999 - BVerwG 8 B 266.98 -, Buchholz, Verfahrensrecht 310 § 79 VwGO Nr. 33).
Ein schützenswertes Interesse des Betroffenen, im Rahmen eines Verpflichtungsbegehrens lediglich
den ablehnenden Widerspruchsbescheid isoliert aufheben zu lassen, ist nur dann anzuerkennen,
wenn die Widerspruchsbehörde über einen Ermessens- oder Beurteilungsspielraum verfügt (BVerwG
a.a.O.). Das ist hier der Fall. Bei baurechtlichen Genehmigungsverfahren besteht allgemein die
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Möglichkeit, Ausnahmen und Befreiungen bauplanungsrechtlicher und bauordnungsrechtlicher
Art zu erteilen. Bezüglich des Dachgeschossausbaus auf dem Grundstück W. hat die damalige
Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr mit Schreiben vom 16. November 1999 ausgeführt,
dass Befreiungsvoraussetzungen auch im Hinblick auf dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes
XI-199 in der damaligen Fassung vorliegen. Unter diesen Umständen bedarf es keiner Prüfung,
ob der Bebauungsplan XI-199 in der beschlossenen Fassung nichtig ist, wie die Klägerin in dem
Normenkontrollverfahren beim Oberverwaltungsgericht Berlin geltend macht. Eine Prüfung bedarf es
auch nicht, ob die Widerspruchsbehörde eine Verwerfungskompetenz bezüglich des Bebauungsplanes
hat (bejahend u.a. Rabe, ZfBR 2003, 329, 331; Discher, Die Landesverfassungsgerichte in der
bundesstaatlichen Rechtsprechungskompetenzordnung des Grundgesetzes, 1997, 86 f).

Die Klage ist auch begründet. Der Widerspruchsbescheid ist wegen fehlender Zuständigkeit des
Bezirksamtes für die Widerspruchsentscheidung rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten (§
113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

Zuständig ist nach § 74 a Nr. 2 BauO Bln die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Nach dieser
Bestimmung entscheidet die für das Bauwesen zuständige Senatsverwaltung über den Widerspruch
gegen einen Verwaltungsakt einer Bezirksverwaltung "zu Vorhaben oder bei Teilungen mit Vorhaben mit
einer Geschossfläche von mehr als 1.500 qm". Maßgeblich dafür, ob ein Vorhaben eine Geschossfläche
von mehr als 1.500 qm überschreitet, ist der Umfang des Vorhabens, wie er sich aus dem Bauantrag
und den eingereichten Bauunterlagen ergibt. Nach den Erklärungen der Beteiligten in der mündlichen
Verhandlung besteht kein Streit, dass das ursprünglich beantragte Gesamtvorhaben der Klägerin mehr
als 1.500 qm Geschossfläche umfasst. Diese Wertung stimmt mit dem Rundschreiben XI F 6/2002 der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zur Anwendung des § 74a Nr. 2 BauO Bln überein, in dem es
heißt:

"Die für die Widerspruchszuständigkeit relevante Geschossfläche von 1.500 qm ergibt sich im
Gebäudebestand aus der Summe der Teilflächen die genehmigungsbedürftige bauliche Änderungen oder
genehmigungsbedürftige Nutzungsänderungen beinhalten. Grundlage für die Bündelung verschiedner
Maßnahmen, die zu Flächenadditionen führen können, ist der Inhalt des Antrags."

Die Auffassung des Bezirksamts, nach dem Teilabhilfebescheid im Widerspruchsverfahren sei nur
noch die Geschossfläche des Dachgeschosses (777 qm) für die Berechnung der Zuständigkeit der
Widerspruchsbehörde maßgebend, überzeugt nicht. Zuständigkeitsvorschriften sind einfach und
zweckmäßig zu interpretieren (vgl. § 10 Satz 2 VwVfG). Rechtsvorschriften für die Form des Verfahrens
sind aber zu beachten (§ 10 Satz 1 VwVfG). § 74 a Nr. 2 BauO Bln sieht nicht vor, dass eine Änderung
der Zuständigkeit der Widerspruchsbehörde eintritt, wenn das Bezirksamt dem Widerspruch des
Bauherrn teilweise stattgibt (vgl. anders § 506 ZPO). Ungeachtet derartiger Abhilfemaßnahmen wird
das vom Bauherrn insgesamt zur Entscheidung gestellte Bauvorhaben dadurch in seinem Umfang nicht
verändert. Durch die Teilabhilfe wird der Widerspruch auch nicht verbraucht. Auch in diesem Fall wird
der gesamte Verfahrensgegenstand bei der Widerspruchsbehörde anhängig (Pietzner/Ronellenfitsch,
Das Assessorenexamen im Öffentlichen Recht, 10. Aufl. § 26 RdNr. 8, S. 319). Der Umstand, dass
das Bauvorhaben auch in Teilen verwirklicht werden könnte, ändert daran nichts. Es liegt allein im
Entscheidungsbereich des Bauherrn, zu bestimmen, ob ein Dachgeschossausbau isoliert beantragt
wird oder nur im Zusammenhang mit einer Gesamtinstandsetzung und Modernisierung des Gebäudes
realisiert werden soll.

Die Regelung in § 74 a Nr. 2 BauO Bln stützt sich auf die bundesrechtliche Ermächtigung in der
Verwaltungsgerichtsordnung (§§ 73, 185 Abs. 2 VwGO) und verstößt entgegen der Auffassung des
Beklagten nicht gegen die Berliner Verfassung. Artikel 67 Abs. 1 VvB steht nicht entgegen. Danach
nimmt der Senat durch die Hauptverwaltung die Aufgaben von gesamtstädtischer Bedeutung wahr.
Entscheidungen im Widerspruchsverfahren sind jedoch keine originäre Wahrnehmung von Aufgaben,
stellen vielmehr der Sache nach Entscheidungen im Wege der Aufsicht über die Bezirke dar, die
nach Artikel 67 Abs. 1 Satz 3 und 4 VvB durch Gesetz geregelt werden kann (vgl. auch Art. 67 Abs. 2



249

Satz 3 VvB). Im Übrigen handelt es sich bei dem Begriff der gesamtstädtischen Bedeutung um einen
unbestimmten Verfassungsbegriff, der nach Rechtsprechung und Literatur einen Beurteilungsspielraum
des Gesetzgebers eröffnet (VerfGH Berlin, LKV 1995, 365; Pfennig/Neumann, VvB, 3. Aufl. 2000 RdNr.
13 zu Art. 67; Michaelis-Merzbach in Driehaus VvB, 1. Aufl. 2000, Art. 67 RdNr. 3). Dieser ist nicht
überschritten, wenn der Landesgesetzgeber bereits Bauvorhaben mittlerer Größe wegen ihrer Bedeutung
für das Investitions- und Baugeschehen in Berlin gesamtstädtische Bedeutung zumißt.

Der Widerspruchsbescheid war nur insoweit aufzuheben, als dem Widerspruch nicht abgeholfen wurde (§
88 VwGO).

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über die vorläufige
Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 173 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Oberverwaltungsgericht
zugelassen wird.

Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils zu beantragen.
Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin zu stellen. Er muss das
angefochtene Urteil bezeichnen.

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die
Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin einzureichen.

Für das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang; dies gilt auch für
den Antrag auf Zulassung der Berufung. Danach muss sich jeder Beteiligte, sowie er einen Antrag
stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne
des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten
lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch
Beamte oder Angestellt mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst,
Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der
zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie
als Mitglied zugehören, vertreten lassen.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 43.6 der Als behandelt. Stand 04-2012

§ 86 Zuständigkeit für Widerprüche gegen Feuerstättenbescheide

Eine spezialgesetzliche Regelung für die Zuständigkeit zum Erlass des Widerspruchsbescheides bei
Widersprüchen gegen den Feuerstättenbescheid eines Bezirksschornsteinfegermeisters in Berlin existiert
bisher nicht. Diese ist aber bei der Senatsverwaltung für Inneres angemeldet und tritt mit der Änderung
der Anlage ZustKat Ord zum ASOG in Kraft. Die Zuständigkeit dafür soll dann bei den Bezirksämtern
liegen.
Aber auch bis dahin sind die Bezirksämter auf Grund folgender Rechtslage für den Erlass zuständig:
Gemäß § 26 Abs. 1 des Schornsteinfegergesetzes untersteht der Bezirksschornsteinfegermeister
der Aufsicht der zuständigen Verwaltungsbehörde. Dieses stellt eine Ordnungsaufgabe nach dem
Schornsteinfegergesetz dar, wofür gemäß Nr. 15 Abs. 1 Buchst. h des ZustKat Ord in der geltenden
Fassung die Bezirksämter zuständig sind.
Gemäß § 73 Abs. 1 Satz 2 Nr.1 VwGO erlässt den Widerspruchsbescheid die nächsthöhere Behörde,
soweit nicht durch Gesetz eine andere höhere Behörde bestimmt wird.
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Über Widersprüche gegen Verwaltungsakte beliehener Unternehmer, um solche handelt es sich bei den
Bezirksschornsteinfegermeistern, entscheidet nach herrschender Rechtsauffassung bei Fehlen einer
spezialgesetzlichen Regelung die staatliche Aufsichtsbehörde, im vorliegenden Fall also das Bezirksamt.
Die Prüfung, ob der Beliehene gem. § 73 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 VwGO den Widerspruchsbescheid selbst
erlässt, ist nur durchzuführen, wenn Aufsichtsbehörde eine oberste Bundes- oder Landesbehörde ist, was
im vorliegenden Fall nicht zutrifft (vgl. Eyermann, Kommentar VwGO, 11. Auflage, 2000, Randnr. 2 zu §
73).
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 63.4 der Als behandelt.   Stand  05-2011

§ 87 (Evaluierung)

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

§ 88 Abwicklung eingeleiteter Verfahren

Folgevorschriften zur Bauordnung

Betriebsverordnung (BetrVO)

§ 37 BetrVO Sicherheitskonzept

Nach § 37 der Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen (BetrVO) hat die Betreiberin oder
der Betreiber für Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen im Einvernehmen mit den
für Sicherheit und Ordnung zuständigen Behörden, insbesondere der Polizei und der Feuerwehr, ein
Sicherheitskonzept aufzustellen.
Um diese notwendige Abstimmung zu dokumentieren und den "Teilnehmerkreis" der (notwendig)
Beteiligten einer Großveranstaltung zu verdeutlichen, wurde ein Formular in Absprache mit der Berliner
Polizei und der Berliner Feuerwehr entwickelt. Das Formular kann als Checkliste für den Veranstalter
verstanden werden. Weiterhin stellt das Formular eine Klarheit über die Ver-antwortungsbereiche dar und
hilft während der Veranstaltung schnell die entsprechenden Ansprechpartner zu finden.
Das vollständig ausgefüllte Formular soll wenigstens 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung bei den im
Verteiler genannten Stellen vorliegen.
Das Nichteinreichen des Formulars ist ein Indiz für organisatorische Mängel und für die Nichtbeachtung
der Vorschriften der BetrVO.
Das Formular finden Sie auf der Seite der Berliner Bauaufsicht (Gesetzesnavigator) mit dem Titel:

 Nachweis zum Veranstaltungssicherheitskonzept mit Hinweis:

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 68.3 der Als behandelt.    Stand 12/2012

§ 42 BetrVO - Feuerwehrpläne

Feuerwehrpläne sind nach § 42 Abs. 1 BetrVO der Berliner Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. Im
Rahmen des herzustellenden Einvernehmens wird der Umfang und der Aufbewahrungsort der zu
erstellenden Feuerwehrpläne nach DIN 14095 festgelegt.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/NachweisSichKonzept.pdf
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Dieser Beitrag wurde nach einem Termin mit der Berliner Feuerwehr erstellt.   -Stand: 11/2012-

§ 02 BetrVO - Technische Anlagen und Einrichtungen nach § 2 BetrVO

Nach § 2 Abs. 1 BetrVO sind nur diejenigen haustechnischen Anlagen wiederkehrenden Prüfungen zu
unterziehen, die insbesondere für den Brandschutz relevant sind (sicherheitsrelevante Anlagen).
Dazu gehören nicht

• trockene Steigeleitungen (sind nicht Bestandteil einer Feuerlöschanlage),
• Verschlüsse von Öffnungen zur Rauchableitung in notwendigen Treppenräumen (da keine

Rauchabzugsanlage),
• Abluftanlagen nach DIN 18017 von Bädern und Küchen (diese Anlagen haben Absperrvor-

richtungen gegen eine Brandweiterleitung und unterliegen daher auch nicht der Überprü-fungspflicht
gemäß § 3 Abs. 5 der Kehr- und Überprüfungsordnung)
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 61.5 der Als behandelt.     Stand 12/2012

§ 5 BetrVO - Brandsicherheitsschau in Tageseinrichtungen

Nach § 5 Abs. 2 BetrVO ist die Brandsicherheitsschau in Tageseinrichtungen für Kinder, Behinderte
und alte Menschen durchzuführen. Zu diesen Einrichtungen gehören auch Jugend- oder
Seniorenfreizeitstätten. Ob eine sog. Begegnungsstätte von der Art der Nutzung zu diesen Einrichtungen
gehört, muss im Einzelfall beurteilt werden. So würde ein Raum in einer Kirchengemeinde, in dem sich
stundenweise Menschen treffen, nicht zu diesen Einrichtungen sondern zu den Versammlungsstätten
zählen, in denen ab der in § 23 Abs. 1 festgelegten Größe ebenfalls eine Brandsicherheitsschau
durchzuführen ist.
Voraussetzung für die Durchführung der Brandsicherheitsschau ist die Einsichtnahme der zuständigen
Bauaufsichtsbehörde in den geprüften Brandschutznachweis, den der Bauherr gemäß § 15
Abs. 1 der Bauverfahrensverordnung (BauVerfVO) aufbewahrt. § 15 Abs. 1 Satz 2 BauVerfVO
verpflichtet den Bauherrn zur Vorlage der Brandschutznachweise. Im Verfahren nach § 76 BauO
Bln wird der Brandschutznachweis hingegen nicht geprüft; in diesem Fall muss der (nicht geprüfte)
Brandschutznachweis eingesehen werden. Die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung wird der
zuständigen Bauaufsichtsbehörde durch den Bauherrn angezeigt; im Verfahren nach § 76 BauO
Bln erhält die als Ordnungsbehörde zuständige Bauaufsichtbehörde die für die Fortschreibung des
baulichen Zustandes (§ 85 Abs. 1 BauO Bln) erforderlichen Unterlagen und erhält damit Kenntnis der
Inbenutzungnahme.
.
Dieser Beitrag wurde in TOP 61.6 der Als behandelt.     Stand 12/2012

§ 16 BetrVO - Anwendung des § 16 BetrVO (barrierefreie Beherbergungsräume)

Die ursprüngliche Rechtsgrundlage der so genannten 10%-Regel aus der VO zur Ausführung des
Gaststättengesetzes (Gaststättenverordnung - GastV) vom 10. Sept. 1971, lautete zuletzt:
"Die Anzahl der barrierefrei zugänglichen Schlaf- und Nebenräume muss bei Neubauten von
Beherbergungsbetrieben mindestens 10 vom Hundert betragen. § 9 (Abweichungen) gilt entsprechend."
Nach Aufhebung dieser Bestimmung im Berliner Gaststättenrecht führten die Bemühungen der
Interessenvertretungen der Menschen mit Behinderung zur Übernahme dieser Regel in § 16 der
Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen vom 10. Oktober 2007 (GVBL. S. 516); d. h., dass in
Beher-bergungsstätten (mit mehr als 12 Gastbetten) mindestens zehn Prozent der Beherbergungsräume
barrierefrei sein müssen.
Diese Formulierung wurde gewählt, weil die Forderung nach barrierefreier Zugänglichkeit und
barrierefreier Nutzbarkeit gemäß § 51 Bauordnung für Berlin nur für öffentlich zugängliche Bereiche zu
stellen ist; Beherbergungsräume liegen außerhalb dieser Bereiche.
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Die Barrierefreiheit baulicher Anlagen ist in § 2 Abs. 12 BauO Bln definiert: "Barrierefrei sind bauliche
Anlagen, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere
Erschwernisse und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind."
Daraus ergibt sich, dass es zur Gestaltung und Ausstattung der barrierefreien Beherbergungsräume
weder eine Festlegung über die besondere Berücksichtigung einzelner oder gleichzeitig mehrerer
Behinderungsarten, noch eine Quotenregelung gibt. Die als Technische Baubestimmung eingeführten
DIN 18024 und 18025 beziehen sich nicht auf die nicht öffentlich zugänglichen Beherbergungsräume,
sollen aber Grundlage zur Beurteilung der Barrierefreiheit sein.
Die Interessenvertreterinnen und -vertreter der Menschen mit Behinderung in Berlin halten es für
wünschenswert, dass alle barrierefreien Beherbergungsräume durch Rollstuhlfahrerinnen und -
fahrer benutzbar sind. Das kann durch gute Einrichtungskonzepte mit leicht verschiebbaren Betten,
unterfahrbaren
Tischen usw. erreicht werden, ohne dass jeder der unter die 10%-Regel fallenden Räume nach den
o.a. DIN-Normen rollstuhlgerecht gestaltet werden müsste. Eine Erleichterung für die Betroffenen
stellt auch eine Verbindungstür in der Trennwand zum benachbarten Beherbergungsraum dar.
Weitere Empfeh-lungen enthält das Handbuch "Barrierefreies Planen und Bauen in Berlin" http://
www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/de/handbuch.shtml
Bei der Planung und Ausstattung der Zimmer sind die Bedürfnisse der verschiedenen
Behindertengruppen zu berücksichtigen. Individuelle Lösungen sind - ggf. nach Beratung durch die
Koordinierungsstelle Barrierefreies Bauen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung oder die
Bezirksbehindertenbeauftragten - wie bisher möglich.
Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Gastbetten sind Sonderbauten gemäß § 2 Abs. 4 BauO Bln.
Im Baugenehmigungsverfahren gehört zu den Bauvorlagen ein Konzept, in dem die Berücksichtigung
der Belange des barrierefreien Bauens für die öffentlich zugänglichen Bereiche und die barrierefrei
herzustellenden Beherbergungsräume ausführlich beschrieben werden muss. Bei der Planung und
Ausstattung der Zimmer sind die Bedürfnisse der verschiedenen Behindertengruppen zu berücksichtigen,
aber nicht alle barrierefrei zu gestaltenden Beherbergungsräume müssen auch die Eignung für
Rollstuhlbenutzerinnen und Rollstuhlbenutzer aufweisen; es sei denn, es ist nur ein Raum barrierefrei
herzustellen (z. B bei 13 Beherbergungsräumen). Je höher die Anzahl der erforderlichen barrierefreien
Räume bei einem Bauvorhaben ist, desto größer sind die Gestaltungsvarianten. In größeren Hotels , z.
B. mit mehr als 100 Beherbergungsräumen, ist eine für Allergiker geeignete Ausstattung in einem Raum
im Einzelfall als barrierefrei anerkannt worden. Die Belange sehbehinderter Menschen sollten durch
kontrastreiche Gestaltung möglichst umfangreich berücksichtigt werden, weil es hierbei überwiegend
um Farbwechsel geht - z. B. dunkle Bedienelemente auf heller Wand, die mit einem zumutbaren
Kostenaufwand leicht hergestellt werden können.
Die Prüfentscheidung liegt im Ermessen der Bauaufsichtsbehörde.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 63.7 der Als behandelt     Stand 03-2011

§ 37 BetrVO -Sicherheitskonzept

Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen und Freisportanlagen, deren Besucherbereich jeweils
mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher fasst und ganz oder teilweise aus baulichen Anlagen
besteht ist nach § 2 Absatz 4 Nummer 7 Buchstabe b) BauO Bln ein Sonderbau. Es ist somit eine
Baugenehmigung nach § 65 BauO Bln erforderlich. Diese wird von der Bauaufsichtsbehörde nach
Vorliegen des (positiven) Berichts über den geprüften Brandschutznachweis erteilt.
Bei Veranstaltungen mit mehr als 5000 Besucherplätzen hat die Betreiberin oder der Betreiber ein
Sicherheitskonzept aufzustellen. Hierzu ist das Einvernehmen mit der Polizei und der Feuerwehr
erforderlich. Das Sicherheitskonzept) ist kein bautechnischer Nachweis, auch ist das Sicherheitskonzept
nicht von der Bauaufsichtbehörde zu prüfen. Wird der Bauaufsichtsbehörde bekannt, dass ein
Einvernehmen zum Sicherheitskonzept nicht hergestellt werden konnte, untersagt sie die Veranstaltung.
Siehe auch Kommentar "Bau- und Betrieb von Versammlungsstätten" von Löhr/Gröger, Verlag Recht und
Wirtschaft, Frankfurt am Main.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/de/handbuch.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/barrierefreies_bauen/de/handbuch.shtml
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.

Dieser Beitrag wurde in TOP 66.3 der Als behandelt.     Stand   12/2012

§ 5 BetrVO - Brandsicherheitsschau

Nach § 5 Abs. 2 der Betriebs-Verordnung - BetrVO ist von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde
immer dann eine Brandsicherheitsschau durchzuführen, wenn konkrete Anhaltspunkte für gefährliche
Zustände vorliegen. Regelmäßig, mindestens jedoch in Abständen von höchstens 5 Jahren, müssen
Brandsicherheitsschauen u.a. in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen durchgeführt
werden. Diese Aufzählung entspricht § 2 Abs. 4 Nr. 11 BauO Bln. Die Einstufung einer ähnlichen
Einrichtung als Sonderbau gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 11 BauO Bln ergibt sich aus der Art der Nutzung und
der daraus resultierenden erhöhten Schutzbedürftigkeit der sich darin aufhaltenden Personen, welche
aufgrund erhöhter Personenanzahl oder auch Minderjährigkeit besteht. Nutzungseinheiten, in denen
einzelne Räume zur Schulung, Aus- oder Fortbildung genutzt werden, gehören nicht dazu.
Mit der 2. Änderung der Betriebsverordnung soll das Formular "NACHWEIS Sicherheitskonzept (§ 37
Abs. 2 Satz 1 BetrVO,) und Brandschutzordnung, Feuerwehrplan (§ 36 Abs. 1 und 3 BetrVO) - LISTE
der Ansprechpartner einer Veranstaltung mit mehr als 5000 Besuchern - Fassung März 2011" verbindlich
gemacht werden. Bis zu diesem Zeitpunkt kann den Betreibern das Ausfüllen und die Vorlage des
Formulars nur empfohlen werden.
Siehe dazu auch Bericht über die 68. ALS:
68.3 Sicherheitskonzept
Nach § 37 der Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen (BetrVO) hat die Betreiberin oder
der Betreiber für Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen im Einvernehmen mit den
für Sicherheit und Ordnung zuständigen Behörden, insbesondere der Polizei und der Feuerwehr, ein
Sicherheitskonzept aufzustellen.
Um diese notwendige Abstimmung zu dokumentieren und den "Teilnehmerkreis" der (notwendig)
Beteiligten einer Großveranstaltung zu verdeutlichen, wurde ein Formular in Absprache mit der Berliner
Polizei und der Berliner Feuerwehr entwickelt. Das Formular kann als Checkliste für den Veranstalter
verstanden werden. Weiterhin stellt das Formular eine Klarheit über die Verantwortungsbereiche dar und
hilft während der Veranstaltung schnell die entsprechenden Ansprechpartner zu finden.
Das vollständig ausgefüllte Formular soll wenigstens 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung bei den im
Verteiler genannten Stellen vorliegen.
Das Nichteinreichen des Formulars ist ein Indiz für organisatorische Mängel und für die Nichtbeachtung
der Vorschriften der BetrVO.
Das Formular finden Sie auf der Seite der Berliner Bauaufsicht unter folgenden Adresse mit dem Titel
"Nachweis Sicherheitskonzept mit Hinweis":
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/
NachweisSichKonzept.pdf
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 66.3 der Als behandelt.     Stand 12/2012

§ 2 BetrVO - Wiederkehrende Prüfungen von Brandmelde- und Alarmierungsanlagen

Nach § 2 BetrVO hat der Bauherr oder der Betreiber sicherheitsrelevante technische Anlagen und
Einrichtungen von Gebäuden durch Prüfsachverständige für technische Anlagen und Einrichtungen
gemäß der Bautechnischen Prüfungsverordnung wiederkehrend alle 3 Jahre auf ihre ordnungsgemäße
Beschaffenheit, Wirksamkeit und Betriebssicherheit prüfen zu lassen. Zu diesen technischen Anlagen
und Einrichtungen zählen auch Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, und zwar unabhängig davon, ob
diese zur Berliner Feuerwehr "aufgeschaltet" sind.

Dieser Beitrag wurde in TOP 70.16.3 der Als behandelt.    Stand 08/2012

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/NachweisSichKonzept.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/NachweisSichKonzept.pdf
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§ 37 Was sind "Veranstaltungen im Freien"; was ist zu beachten?

Temporäre, sich nicht wiederholende Veranstaltungen wie Musikfestivals auf Freiflächen oder Straßen
sind zunächst einmal Veranstaltungen im Freien und aufgrund der Klarstellungen in der Neufassung
der Musterbauordnung - MBO und der Muster-Versammlungsstättenverordnung; sie werden nicht mehr
als Versammlungsstätten im Freien angesehen. Werden bei solchen Veranstaltungen Tribünen (und
Bühnen) aufgestellt, handelt es sich in der Regel um Fliegende Bauten.

Versammlungsstätten im Freien sind danach Sportstadien aber auch Freilichttheater, Anlagen für den
Rennsport oder Reitbahnen - also ortsfeste, auf Dauer angelegte bauliche Anlagen mit tribünenartiger
Anordnung der Besucherbereiche auf Grundstücken. Eine Versammlungsstätte im Freien entsteht damit
nur, wenn sie als bauliche Anlage Szenenflächen und Tribünen aufweist und für eine dauerhafte Nutzung
genehmigt und errichtet wird. Nur für diese Versammlungsstätten gelten die betrieblichen Vorschriften
der BetrVO, mithin die Verpflichtung nach einem Sicherheitskonzept gemäß § 37 BetrVO, das immer
bei Versammlungsstätten mit mehr als 5000 Besucherplätzen aufzustellen ist. Die BetrVO gilt nur für die
bauliche Anlage einer Versammlungsstätte.

Um eine eindeutige Abgrenzung zwischen Versammlungsstätten und Veranstaltungen im Freien zu
erreichen, definiert die Änderung der MBO den Sonderbau Versammlungsstätte in § 2 Absatz 4 unter
b) nunmehr wie folgt:
       7. Versammlungsstätten
       ...
       b) im Freien mit Szenenflächen sowie Freisportanlagen jeweils mit Tribünen, die
keine Fliegende Bauten sind und insgesamt mehr als 1000 Besucher fassen 

Diese Begriffsdefinition wird auch in die Änderung der BauO Bln aufgenommen werden.

Die Neufassung der Muster-Versammlungsstättenverordnung (Fassung Juni 2005, zuletzt geändert
durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Februar 2014) trägt diesen Festlegungen bereits
Rechnung; § 1 lautet wie folgt:

§ 1 Anwendungsbereich, Anzahl der Besucher
(1) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für den Bau und Betrieb von
1. Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln mehr als 200 Besucher fassen. Sie
gelten auch für Versammlungsstätten mit mehreren Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200
Besucher fassen, wenn diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben;
2. Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen und Tribünen, die keine fliegenden Bauten sind
und insgesamt mehr als 1 000 Besucher fassen;
3. Sportstadien und Freisportanlagen mit Tribünen , die keine fliegenden Bauten sind, und die jeweils
insgesamt mehr als 5 000 Besucher fassen.

Die BetrVO wird (nach der Änderung der BauO Bln) entsprechend geändert werden.

Veranstaltungen auf öffentlichem Straßenland
Weihnachtsmärkte, Straßen- oder Volksfeste, Sport- und Werbeveranstaltungen auf
öffentlichem Straßenland machen diesen Ort nicht zu einer Versammlungsstätte, auch wenn der
Veranstaltungsbereich - wie auf dem Gendarmenmarkt - durch Bauzäune abgeschrankt ist.

Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf Straßenfesten, Volksfesten und Märkten sind gemäß
§ 62 Abs. 1 Nummer 13 Bauchstabe f BauO Bln verfahrensfrei; werden Fliegende Bauten aufgestellt,
gelten die Regelungen des § 75 BauO Bln. Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde für Fliegende Bauten
nimmt aufgrund der FlBauÜV der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Regionalbereich Berlin wahr,
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der auch die Gebrauchsabnahme von Fliegenden Bauten - sofern sie einer Ausführungsgenehmigung
bedürfen - durchführt.

Ordnungsbehörde für Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf Straßenfesten, Volksfesten und
Märkten sowie für Fliegende Bauten ist die bezirkliche Bauaufsichtsbehörde. Ihre ordnungsbehördliche
Zuständigkeit bezieht sich jedoch nur auf die baulichen Anlagen und deren Nutzung.

Zuständige Behörde für die Durchführung von Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen oder Straßen
ist das bezirkliche Tiefbauamt bzw. die Straßenverkehrsbehörde als Erlaubnisgeberin im Falle der
Zuständigkeitskonzentration nach § 13 BerlStrG.

Veranstaltungen auf Grundstücken
Aufgrund der oben dargestellten Klarstellungen kann festgehalten werden, dass temporäre, sich nicht
wiederholende Nutzungen eines Grundstücks für Versammlungen und Veranstaltungen im Freien
aus einem Grundstück keine "Versammlungsstätte" machen, auch wenn mit einer großen Anzahl
von Teilnehmern oder Besuchern gerechnet wird. Auch stellt eine zeitweise andere Nutzung einer
Grundstücksfläche, z. B. Weihnachts- oder Trödelmarkt auf dem Parkplatz eines Supermarktes, keine
Nutzungsänderung dar, die ein bauaufsichtliches Verfahren auslösen würde. Im Fall von Belästigungen
der Nachbarschaft, beispielsweise durch Lärm und Verkehrsaufkommen, kann ein ordnungsbehördliches
Einschreiten (des Ordnungsamtes) erforderlich werden.

Grundsätzlich ist der Veranstalter für die Sicherheit der Besucher "seiner" Veranstaltung verantwortlich.
Kommt es infolge einer mangelhaften Verkehrssicherung zu einem Schadensfall, so ist der Veranstalter
in der Schadensersatzpflicht.

Für öffentliche Versammlungen im Freien ist die Polizei die zuständige Ordnungsbehörde, die bei
allgemeinen Gefahrensituationen einschreiten muss.

Veranstaltungen im Freien, auch Großveranstaltungen, wie eine Konzertveranstaltung mit Bühnenshow
und einem entsprechend großen Zuschauerbereich, der durch Bauzäune abgeschrankt ist, die einmal
an einem bestimmten Ort (auf einem Grundstück, einer Wiese, im Bereich einer Industriebrache, etc.)
stattfindet, macht diesen Ort ebenfalls nicht zu einer "Versammlungsstätte". Erst wenn die Nutzung
dieses Ortes dauerhaft wiederkehrend für die Durchführung von Veranstaltungen vor mehr als 1.000
Besuchern bestimmt ist und der Besucherbereich dabei baulich so ausgebildet und abgegrenzt ist, dass
sich die Frage nach Anordnung und Breite der für die Besucher erforderlichen Wege und Ausgänge stellt,
liegt eine "Versammlungsstätte" im bauordnungsrechtlichen Sinne vor.

Die Bezirke äußern Bedenken gegen die von SenStadtUm vertretene Auffassung, dass temporäre, sich
nicht wiederholende Nutzungen eines Grundstücks für Versammlungen und Veranstaltungen im Freien
aus einem Grundstück keine "Versammlungsstätte" machen, und bekräftigen ihre Zuständigkeit für
Veranstaltungen auf Grundstücken.

Dieser Beitrag wurde in TOP 78.5 der Als behandelt.     Stand: 03/2016

Bautechnische Prüfungsverordnung (BauPruefV)

§ 2+9 BauPrüfV- Verfahren bei Prüfberichten, die nicht im Sinne der BauPrüfVO erledigt wurden

Brandschutznachweise werden von Prüfingenieuren für Brandschutz geprüft, die in Berlin oder in
anderen Ländern anerkannt sind. Stehen Prüfingenieure für Brandschutz nicht in ausreichender Zahl zur
Verfügung, nimmt nach § 13 Abs. 3 BauVerfVO die Bauaufsichtsbehörde deren Aufgabe wahr.
Die im Land Berlin anerkannten Prüfingenieure unterstehen nach § 2 Absatz 1 BauPrüfV der
Fachaufsicht der obersten Bauaufsichtsbehörde, ebenso nach § 9 Absatz 1 BauPrüfV die Prüfingenieure
anderer Länder, die im Land Berlin prüfend tätig sind. Sofern Prüfberichte der Prüfingenieure Mängel
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aufweisen, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde somit fachaufsichtlich tätig werden. Die Fachaufsicht
über die Prüfingenieure erstreckt sich jedoch nicht auf die Bauaufsichtsämter in Wahrnehmung der
Aufgaben eines Prüfingenieurs.

Nach § 14 Abs. 3 BauVerfVO müssen die Berichte über den geprüften Brandschutznachweis
in den Verfahren nach den §§ 64 bis 65 BauO Bln vor der Erteilung der Baugenehmigung der
Bauaufsichtsbehörde vorliegen. Sofern der Prüfbericht so gravierende Mängel aufweist, dass damit
letztlich die Baugenehmigung nicht erteilt werden kann, bestehen im Einzelfall keine Bedenken, wenn
die Bauaufsichtsbehörde den Prüfbericht zur Beschleunigung des Verfahrens direkt zurückweist und der
Prüfingenieur seinen Prüfbericht umgehend nachbessert.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 58.3 der Als behandelt.   Stand 08/2012

§ 33 BauPrüfV-Erhebung von Umsatzsteuer für die Prüfung von Brandschutznachweisen

Mit der Gebühr für die Prüfung der Brandschutznachweise ist die Umsatzsteuer abgegolten. Die
Prüfingenieure weisen die MwSt gesondert aus, die Bauaufsichtsämter, sofern sie Brandschutznachweise
prüfen, jedoch nicht.
.

.Dieser Beitrag wurde in TOP 53.15 der Als behandelt.  Stand  08-20102

§ 33 BauPrüfV- Gebühr für die Prüfung der Brandschutznachweise bei Versagung der
Baugenehmigung

Die Gebühr für die Prüfung eines Brandschutznachweises ist auch im Falle des Versagens der
Baugenehmigung zu erheben. Ist die Prüfung zum Zeitpunkt des Versagens noch nicht abgeschlossen,
so ist die Gebühr entsprechend abzumindern. Dies gilt auch für eine bereits begonnene Prüfung, wenn
der Bauantrag zurückgenommen wird.

Wird die Gebühr nach anrechenbaren Bauwerten (§ 33 Satz 2 i.V.m. § 27 Absatz 1 bis 3 BauPrüfV)
bemessen, ist das Verhältnis des geprüften Umfanges zum Gesamtumfang des Brandschutznachweises
als Maßstab zu wählen.
Wird die Gebühr nach Zeitaufwand (§ 33 Satz 1 Nummer 2 und 4 i.V.m. § 29 Absatz 5 Satz 1 Nummer
1 .und 7 BauPrüfV) berechnet, ist die bis zum Abbruch der Prüfung benötigte Zeit anzusetzen.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 54.15 der Als behandelt.  Stand 08/2012

§ 19 BauPrüfV-Veröffentlichung einer Liste mit allen Prüfingenieuren für Brandschutz, die im Land
Berlin tätig werden dürfen, im Internet und Intranet

1. Zunächst ist festzustellen, dass nach § 13 Abs. 3 BauVerfVO die Bauaufsichtsämter die Aufgaben
der Prüfingenieure für Brandschutz wahrnehmen, solange Prüfingenieure für Brandschutz nicht in
ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.

2. 2. Nach § 19 Absatz 1 BauPrüfV ist es allerdings auch möglich, dass der Bauherr die Prüfung
der Brandschutznachweise bei einem anerkannten Prüfingenieur für Brandschutz veranlasst.
Zurzeit sind im Land Sachsen 18 Prüfingenieure für Brandschutz anerkannt, im Land Thüringen 2
Prüfingenieure.

3. Im Land Sachsen wird die Liste der anerkannten Prüfingenieure für Brandschutz vom Sächsischen
Ministerium des Innern bekannt gemacht, in Thüringen vom Ministerium für Bau und Verkehr. Diese
Listen werden auch im Internet veröffentlicht. Am leichtesten findet man die Listen mit "google",
wenn der Suchbegriff "Liste der in Sachsen anerkannten Prüfingenieure für Brandschutz" bzw.
"Liste der in Thüringen anerkannten Prüfingenieure für Brandschutz" eingegeben wird.

4. Es ist Aufgabe der jeweiligen Landesbehörden, diese Listen bekannt zu machen. Eine Übernahme
dieser Listen auf die Homepage von SenStadt wäre zumindest unüblich, wenn nicht gar unzulässig,
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würde aber dazu führen, dass die Listen auch ständig aktualisiert werden müssten. Die Veröffentli-
chung durch SenStadt brächte auch keinen Vorteil mit sich, da die Zugriffszeit mit google bei den
jeweiligen Landesbehörden genau so kurz ist. SenStadt veröffentlicht auch nicht die Listen der
Prüfingenieure für Standsicherheit anderer Länder.

Bemerkung zu Nummer 2.: Aufgrund der neuen BauPrüfV dürfen nun auch Prüfsachverständige
als "Quasi-Prüfingenieure" in Berlin prüfen. Folgerichtig müsste dann auch Punkt 3 um die Namen
der Länder ergänzt werden, die Prüfsachverständige haben. In Sachsen gibt es inzwischen 18
Prüfingenieure. Eigentlich müsste also der ganze Beitrag umgeschrieben werden. Nur stimmt dann
wohl der Bezug zur 55. ALS nicht mehr so richtig.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 55.10 der Als behandelt.   Stand 08/2012

§ 19 BauPrüfV- Beteiligung der Feuerwehr bei der Prüfung von Brandschutznachweisen

Ist bei der Prüfung von Brandschutznachweisen die Beteiligung der Feuerwehr erforderlich?

Ja

1. Auch in der Genehmigungsfreistellung nach § 63 BauO Bln sind die Brandschutznachweise bau-
aufsichtlich zu prüfen, sofern es sich um Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 oder um Garagen
mit mehr als 100 m² Nutzfläche handelt.

2. Nach § 19 BauPrüfV hat der Prüfingenieur für Brandschutz bei der Prüfung von Brand-
schutznachweisen die für den vorbeugenden Brandschutz zuständige Stelle der Berliner Feuer-
wehr zu beteiligen und deren Anforderungen zu würdigen. Nach Ablauf von einem Monat seit
Eingang der Brandschutznachweise bei der Berliner Feuerwehr kann der Prüfingenieur für
Brandschutz davon ausgehen, dass aus deren Sicht keine weiteren Anforderungen an die
Brandschutznachweise zu stellen sind.

3. Sofern ein Brandschutznachweis nach § 67 Abs. 2 BauO Bln bauaufsichtlich geprüft werden muss,
ist also immer die Berliner Feuerwehr durch den Prüfingenieur für Brandschutz zu beteiligen und
zwar unabhängig davon, ob Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Brandschutzanforderungen
beauftragt wurden bzw. Ermessensentscheidungen zu treffen sind oder nicht.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 55.11 der Als behandelt.    Stand   12/2012

§ 19 BauPrüfV- Gibt es Fristen für die Prüfung von bautechnischen Nachweisen?

Nein.

Jedoch ist bezüglich der Beteiligung der Feuerwehr im Rahmen der Prüfung des Brandschutznachweises
durch den Prüfingenieur (übergangsweise durch das Bauaufsichtsamt) folgendes zu beachten.

Die Bautechnische Prüfungsverordnung sieht nachstehende Regelung vor:

"Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für Brandschutz prüfen die Vollständigkeit und Richtigkeit
der Brandschutznachweise unter Beachtung der Leistungsfähigkeit der Berliner Feuerwehr. Sie
haben die für den vorbeugenden Brandschutz zuständige Stelle der Berliner Feuerwehr zu beteiligen
und deren Anforderungen bezüglich der Brandschutznachweise zu würdigen. Die Prüfingenieurin
oder der Prüfingenieur kann nach Ablauf von einem Monat davon ausgehen, dass aus Sicht
der Berliner Feuerwehr keine weiteren Anforderungen an die Brandschutznachweise zu stellen
sind. Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für Brandschutz überwachen die ordnungsgemäße
Bauausführung hinsichtlich der von ihnen geprüften Brandschutznachweise."
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.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 48 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand 08/2012

§ 23 BauPrüfV- Hat die Bauaufsichtsbehörde bei ihrer Prüfung der Brandschutznachweise die
Feuerwehr zu beteiligen und hat die Feuerwehr Fristen einzuhalten?

Nach § 23 Abs. 2 der Bautechnischen Prüfungsverordnung haben Prüfingenieurinnen oder
Prüfingenieure für Brandschutz bzw. übergangsweise die Bauaufsichtsbehörde die für den vorbeugenden
Brandschutz zuständige Stelle der Berliner Feuerwehr zu beteiligen und deren Anforderungen bezüglich
der Brandschutznachweise zu würdigen. Die Prüfingenieurin oder der Prüfingenieur kann nach
Ablauf von einem Monat seit Eingang der Brandschutznachweise bei der Berliner Feuerwehr davon
ausgehen, dass aus deren Sicht keine weiteren Anforderungen an die Brandschutznachweise zu
stellen sind. Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure für Brandschutz überwachen die ordnungsgemäße
Bauausführung hinsichtlich der von ihnen geprüften Brandschutznachweise.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 63 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

§ 21 BauPrüfV- Prüfberechtigung für "Sachkundige Personen"?

Dürfen ab 2008 weiterhin Sachkundige Personen die wiederkehrenden Prüfungen nach AnlPrüfVO
durchführen?

Nein,
Technische Anlagen und Einrichtungen der Fachrichtungen nach § 21 BauPrüfVO dürfen ab 1.1.2008 nur
noch von Prüfsachverständigen (und bis 2010 auch von in Berlin anerkannten Sachverständigen) geprüft
werden. Das gilt sowohl für die Erstprüfung als auch für die wiederkehrenden Prüfungen. Sachkundige
Personen dürfen weiterhin raumlufttechnische Anlagen nach § 1 Abs. 2 AnlPrüfVO (künftig § 3 BetrVO)
sowie Sicherheitsbeleuchtungen und Schutzvorhänge prüfen.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 275 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand  08/2012

§ 19 BauPrüfV- Überwachungsberichte und Schlussberichte für die Bauüberwachung des
Brandschutznachweises

Sind für die Bauüberwachung des Brandschutznachweises Überwachungsberichte und Schlussberichte
erforderlich?

Ja,
es werden wie bei der Bauüberwachung der Standsicherheit Überwachungsberichte, Teilschlussberichte
bzw. Schlussberichte vom BWA geschrieben. Die Gebühr berechnet sich nach den Vorgaben der
BauPrüfVO.

.
Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.   Stand 08/2012

§ 19 BauPrüfV- Erfordernis von Gewährsbescheinigungen für die Fertigstellung

In welchem Umfang sind dem BWA zur Fertigstellung Unterlagen von Gewährsbescheinigungen zu
übergeben?

Allgemeiner Gewährsbescheinigungen mit dem Inhalt, dass das Vorhaben nach den eingereichten
Bauvorlagen, den allgemeinen Rechtsnormen, Technischen Baubestimmungen und den einschlägigen
DIN- Vorschriften gebaut worden ist, bedarf es nicht. Die im § 60 a Abs.5 der BauOBln 1997
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enthaltenden Regelung über das Vorlegen derartiger Gewährsbescheinigungen, wurde in der BauOBln
2005 nicht übernommen.
Sofern der Brandschutz nach § 67 Abs. 2 BauOBln geprüft worden ist, müssen im Rahmen der
Bauüberwachungen allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, allgemeine bauaufsichtliche
Prüfzeugnisse und Zustimmungen im Einzelfall dem Prüfingenieur vorgelegt werden.
Im zusammenfassenden Bericht (Bauüberwachung) nach § 19 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 4 i.V.m. § 13
Absatz 8 Satz 2 bis 4 BauPrüfV hat der Prüfingenieur diese Nachweise einzeln aufzunehmen.
Der Bauherr muss diese Nachweise mit den anderen Unterlagen aufbewahren und den Erhalt unter
anderem mit der Anzeige (Vordruck 112 + 113) zur Aufnahme der Nutzung der Bauaufsichtsbehörde
bestätigen.
Wird der Brandschutz nicht geprüft, kann die Bauaufsichtsbehörde derartige Nachweise weder im
Verfahren noch mit der Anzeige zur beabsichtigten Aufnahme der Nutzung fordern. Die Vorlagepflicht
nach § 15 Abs. 2 BauVerfVO bleibt davon unberührt.

.
Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.   Stand  08/2012

§ 2 BauPrüfV- Gleichwertigkeit von Prüfingenieuren und Prüfsachverständigen für
Standsicherheit und Brandschutz

Nach BauPrüfVO 2006 (in Kraft bis 02.03.2010) dürfen nur Prüfingenieure die Standsicherheits- und
Brandschutznachweise prüfen. Es spielt keine Rolle, aus welchem Bundesland der Prüfingenieur kommt.
Die anerkannten Prüfingenieure sind den jeweiligen Landeslisten zu entnehmen; im Zweifelsfall muss die
Anerkennungsurkunde (oder der Anerkennungsbescheid) vorgelegt werden.

Nach BauPrüfV 2010 (in Kraft ab 03.03.2010) dürfen zusätzlich zu den Prüfingenieuren auch
Prüfsachverständige anderer Bundesländer Standsicherheits- und Brandschutznachweise in
Berlin prüfen, sofern ihre Anerkennung gleichwertig ist. Die Prüfsachverständigen werden dann
als Prüfingenieure tätig. Da nicht in allen Bundesländern gleichwertige Anerkennungsregelungen
gelten, wird in Kürze eine entsprechende Liste bereitgestellt, aus der hervorgeht, in welchen
Bundesländern die Gleichwertigkeit gegeben ist. Im Zweifelsfall muss die Anerkennungsurkunde (oder
der Anerkennungsbescheid) vorgelegt werden.
Auch Personen aus den EU-Mitgliedstaaten dürfen nach der BauPrüfV 2010 in Berlin prüfen. Sie
sind nicht verpflichtet, sich förmlich anerkennen zu lassen. In den Fachbereichen Standsicherheit und
Brandschutz werden sie als Prüfingenieure, in den anderen Fachbereichen als Prüfsachverständige
tätig. Bevor sie das erste Mal tätig werden, müssen sie dies jedoch der Anerkennungsbehörde in dem
jeweiligen Bundesland anzeigen und erhalten je nachdem eine Bestätigung oder Bescheinigung über ihre
Prüfberechtigung. Eine Liste der europaweit tätigen Prüfberechtigten wird es nicht geben. Als Nachweis
ist eine Bestätigung oder Bescheinigung über die Prüfberechtigung vorzulegen. SenStadt wird sich dafür
einsetzen, dass im Informationssystem der Bauministerkonferenz "is-argebau" eine Liste geführt wird,
in der die Personen aus den EU-Mitgliedstaaten geführt werden, die eine Prüf-berechtigung in einem
Bundesland erhalten haben.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 64.2 der Als behandelt. Stand 08/2012

§ 19 BauPruefV Berichte über den geprüften Brandschutznachweis

Ergeben sich aus den Berichten über den geprüften Brandschutznachweis offenkundig eklatante
Verstöße, die nach Aufforderung des Bauherrn nicht behoben werden, können diese Vorgänge der
Obersten Bauaufsicht als Fachaufsicht über die Prüfingenieure zur Überprüfung zugeleitet werden.
Wenn von der Obersten Bauaufsicht Rechtsauslegungen mit Prüfingenieuren für Brandschutz und/oder
der Berliner Feuerwehr - Vorbeugender Brandschutz getroffen worden sind, werden die Ergebnisse

• in der ALS vorgestellt und/oder
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• in einem EHB-Beitrag formuliert oder
• ggf. in einer Neufassung des "Merkblatts zur Prüfung des Brandschutznachweises" aufgenommen.

So wird sicher gestellt, dass allen im Land Berlin tätigen Prüfingenieuren für Brandschutz einheitliche
Informationen zur Verfügung stehen.
Hinweis:
Können die Voraussetzungen zum Nachweis des Brandschutzes nur mit einer Baulast geschaffen
werden, muss diese Baulast, mindestens aber die unterschriebene Verpflichtungserklärung, vorliegen,
bevor der Prüfingenieur für Brandschutz einen positiven Bericht über den geprüften Brandschutznachweis
erteilt. Eine Aufnahme von Auflagen im Bericht (wie "Es muss eine Baulast eingetragen werden.") darf
nicht erfolgen. (s.a. TOP 69.8)

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 69.6 der Als behandelt.     Stand 12/2012

§ 9 BauPruefV - Gleichwertigkeit

Die Anerkennung andere Länder von Prüfingenieuren und Prüfsachverständigen sind gleichwertig, sofern
die Anerkennungsvoraussetzungen, der Nachweis der Kenntnisse und der Tätigkeitsbereich der Muster-
Verordnung über die Prüfingenieure und Prüfsachverständigen entsprechen. Diese Personen können
ebenfalls im Land Berlin tätig werden, wobei Prüfsachverständige für Standsicherheit bzw. Brandschutz
anderer Länder in Berlin als Prüfingenieure tätig werden.
Jedes Land führt Listen der von ihm anerkannten Prüfingenieure und Prüfsachverständigen. Eine Liste,
aus der hervorgeht, in welchen Bundesländern die Gleichwertigkeit gegeben ist und in welchen nicht, wird
es in Kürze nicht geben. So eine Liste kann nur in Abstimmung mit allen Ländern bereitgestellt werden;
sie müsste zentral geführt und regelmäßig aktualisiert werden.
Standsicherheit
Von allen Ländern anerkannte Prüfingenieure und Prüfsachverständige für Standsicherheit sind
gleichwertig.
Brandschutz
Von folgenden Ländern anerkannte Prüfingenieure und Prüfsachverständige für Brandschutz sind
gleichwertig: Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein, Saarland und Bayern.
Technische Anlagen und Einrichtungen
Von allen Ländern anerkannte Prüfsachverständige für technische Anlagen und Einrichtungen sind - im
jeweiligen Fachbereich - gleichwertig.
Erd- und Grundbau
Von allen Ländern anerkannte Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau sind gleichwertig.
Personen aus EU-Mitgliedstaaten
Personen, die in einem anderen EU-Land Aufgaben als Prüfingenieur oder Prüfsachverständiger
wahrnehmen, können auch in Deutschland tätig werden. Bevor sie erstmalig tätig werden, müssen sie
dies bei der Obersten Bauaufsicht Berlin oder einer Anerkennungsbehörde in einem anderen Bundesland
anzeigen oder aber sie benötigen eine Bescheinigung der Anerkennungsbehörde. Ihnen wird direkt
oder auf Antrag hin, von der Anerkennungsbehörde eine Bescheinigung ausgestellt. Anhand dieser
Bescheinigung kann überprüft werden, ob ein Tätigwerden als Prüfingenieur oder Prüfsachverständiger
rechtmäßig ist.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 69.11 der Als behandelt.     Stand 12/2012

§ 22 BauPruefV Prüfungen technischer Anlagen und Einrichtungen

Gemäß § 22 der Bautechnischen Prüfungsverordnung - BauPrüfV haben die Prüfsachverständigen
für technische Anlagen und Einrichtungen die zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten,
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wenn an den sicherheitsrelevanten Anlagen und Einrichtungen festgestellte Mängel nicht in der von
den Prüfsachverständigen festgelegten Frist beseitigt worden sind. Damit die Bauaufsichtsbehörde
ordnungsbehördlich tätig werden und die erforderlichen Maßnahmen treffen kann, benötigt sie sowohl
detaillierte Angaben über die festgestellten, nicht behobenen Mängel als auch die Nennung der
Betreiberin oder des Betreibers.
Das Gespräch mit Prüfsachverständigen, die beim TÜV Rheinland Industrie Service angestellt
sind, ergab, dass Mängelanzeigen nur im Fall nicht behobener sicherheitsrelevanter Mängel an die
Bauaufsichtsbehörden (immer zusammen mit einer Kopie der Mitteilung zur Mängelbeseitigung an den
Betreiber) verschickt werden. Somit liegen die für ein ordnungsbehördliches Tätigwerden erforderlichen
Angaben (Adresse, sicherheitsrelevante technische Anlage, Name des Betreibers) vor; die Übersendung
einer Kopie des Prüfberichts an die Bauaufsichtsbehörde ist daher nicht erforderlich. 
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 69.14d der Als behandelt.     Stand 12/2012

Bauverfahrensverordnung (BauVerfVO)

§ 1-2 BauVerfVO- Können in Berlin elektronische Bauvorlagen eingereicht werden?

Ja.
Alle Bauaufsichtsbehörden in Berlin arbeiten seit Beginn 2010 mit dem einheitlichen "Elektronischen
Bau- und Genehmigungsverfahren (eBG)". Deshalb können ab sofort auch elektronische Bauvorlagen
entgegen genommen werden.
Architekten und Bauherren können zusätzlich zu den noch erforderlichen Papierexemplaren für ein
Bauvorhaben auch elektronische Dokumente im Portable Document Format (PDF) einreichen.
Um den Medienbruch zwischen Bauvorlagen in Papier sowie elektronischen Beteiligungsverfahren
innerhalb der Baugenehmigungsverfahren zu überwinden, müssen zur Zeit noch die Antragsunterlagen
mühsam in den Bezirken eingescannt werden. Um diesen Zusatzaufwand zu minimieren, können
die bauvorlageberechtigten Entwurfsverfasser nun gleich aus den Konstruktionsprogrammen heraus
PDF-Dateien erzeugen und der Bauaufsicht zur Verfügung stellen. Mittels einem extra bereitgestellten
Formular wird die Übereinstimmung der elektronischen Daten mit den Papierdokumenten erklärt
(Formular Bauaufsicht118 - Link siehe unten). Dies ist eine Übergangslösung, bis elektronische
Anträge gleich aus dem Internet in die Fachanwendung eBG übernommen werden können. Liegen alle
Bauvorlagen elektronisch vor, können die Behördenbeteiligungen wesentlich schneller und zeitgleich
elektronisch durchgeführt werden.
Die bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasserin bzw. der bauvorlageberechtigter Entwurfsverfasser
erklären mit dem Formular Bauaufsicht118, dass die in elektronischer Form als PDF-Dateien
eingereichten Bauvorlagen jeweils mit den Papierexemplaren in Version, Inhalt, Darstellung und Maßstab
vollständig übereinstimmen.
Je Bauvorlage und Dokument ist jeweils eine eigene Datei erforderlich.
Die Dateinamen sind so zu wählen, dass sich Versionsdatum, Dateiinhalte und Versionsnummer
erkennen lassen.
Im Falle der Widersprüchlichkeit gilt jeweils die Papierfassung.
Ausführliche Hinweise und Tipps, wie elektronische Bauvorlagen für bauaufsichtliche
Genehmigungsverfahren in Berlin aufbereitet sein sollten, findet man unter
http://www.berlin.de/ebg/bauvorlagen/index.html
.
Links:

Projekt eBG: www.ebg.berlin.de
Formular Bauaufsicht118: http://www.berlin.de/formularserver/formular.php?305036

.
Dieser Beitrag wurde als Einzelthema eingestellt.    Stand   08-2011

http://www.berlin.de/ebg/bauvorlagen/index.html 
http://www.ebg.berlin.de
http://www.berlin.de/formularserver/formular.php?305036
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§ 07 BauVerfVO- Bauvorlagen für Technische Gebäudeausrüstung

Welche Bauvorlagen sind für die Technische Gebäudeausrüstung erforderlich?
Angaben zur Einhaltung der Anforderungen an die Technischen Gebäudeausrüstung gemäß den §§ 39
bis 47 BauO Bln müssen in den Bauvorlagen, soweit erforderlich, enthalten sein; separate Bauvorlagen
für die Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA-Anlagen) sind nicht erforderlich.
Sofern die TGA-Anlagen für den Brandschutz relevant sind, wie Brandmeldeanlagen, automatische
Feuerlöschanlagen oder Entrauchungsanlagen, müssen diese im Brandschutznachweis nach § 67
BauOBln berücksichtigt werden. Das gleiche gilt für die Einhaltung der Brandschutzanforderungen,
beispielsweise an Fahrschächte, Leitungs- und Lüftungsanlagen einschließlich ihrer Durchführung durch
feuerwiderstandsfähige, raumabschließende Bauteile. Der Prüfingenieur für Brandschutz wird diese
Angaben bei seiner Prüfung berücksichtigen.

.
Die Beitrag wurde als Einzelthema eingestellt.   Stand   12/2012

§ 15 BauVerfVO- Archivierung nach altem Recht

Wie sind Bauvorlagen nach altem Recht zu archivieren?

Nach § 15 Abs. 2 Satz 1 BauVerfVO besteht für die Bauaufsichtsbehörde die Verpflichtung, nach
Aufnahme der Nutzung eines Bauvorhabens die Unterlagen zu archivieren, die für die Be-urteilung
des baulichen Zustandes (§ 85 Abs. 1 BauOBln) auf dem Grundstück erforderlich sind. Zu diesen
Unterlagen können im Einzelfall daher auch die Bauvorlagen über haustechnische Anlagen gehören, wie
Lüftungs- und Entrauchungsanlagen, Flüssigkeitsbehälter, Anlagen zur Lagerung Wasser gefährdender
oder brennbarer Flüssigkeiten, Heizungs- und Entwässerungsanlagen.Mit Satz 2 Halbsatz 1 wird der
Bauaufsichtsbehörde die Möglichkeit eingeräumt, auch bei bestehenden baulichen Anlagen Unterlagen
auszusondern, die für den Nachweis des Bestandes nicht erforderlich sind. Hierzu gehören insbesondere
die erstellten und geprüften Standsicherheitsnachweise die den größten Teil der Archivkapazitäten
einnehmen. Der jeweilige Prüfbericht verbleibt aber weiter bei der Bauaufsichtsbehörde. Sofern
Bauvorlagen der haustechnischen Anlagen für den Nachweis des Bestandes nicht mehr erforderlich
sind, können sie ebenfalls ausgesondert werden. Ebenso müssen Bauvorlagen oder Unterlagen von
Vorhaben die nach § 62 BauOBln verfahrensfrei sind, nicht mehr aufbewahrt werden. Die Bauvorlagen
bzw. Unterlagen sind dann dem Grundstückseigentümer mit Hinweis auf § 15 Abs. 1 BauVerfVO mit
der Verpflichtung zu übergeben, diese dauerhaft aufzubewahren. Sofern der Grundstückseigentümer -
wegen Vorhandensein des Exemplars "B" - eine Übernahme der Bauvorlagen bzw. Unterlagen ablehnt,
kann die Bauaufsichtsbehörde diese entsorgen. Sie sollte den Grundstückseigentümer aber auf seine
Verpflichtung hingewiesen haben, dass er seine Unterlagen dauerhaft aufzubewahren hat.§ 15 Abs.
2 BauVerfVO ist im Hinblick auf das Aussortieren der Unterlagen eine Kann-Vorschrift und es liegt im
Ermessen der jeweiligen Bauaufsichtsbehörde zu entscheiden, welche Bauvorlagen bzw. Unterlagen für
die Beurteilung des baulichen Zustandes benötigt und somit archiviert werden müssen.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.     Stand 12/2012

§ 15 BauVerfVO- Verbleib Bautechnischer Nachweise

Wie ist mit dem Verbleib Bautechnischer Nachweise zu verfahren?

Das geprüfte Exemplar erhält der Bauherr zum Ende des Bauvorhabens mit dem Hinweis zur
Aufbewahrungspflicht gemäß § 15 BauVerfVO solange das Gebäude vorhanden ist. Auflagen, die
sich bei der Prüfung durch die Feuerwehr ergeben, sind in das Brandschutzkonzept einarbeiten zu
lassen bzw. evtl. muss dieses neu gefertigt werden. Vorhandene Mängel sind vorher abzustellen.Im
Brandschutztechnischen Prüfbericht gibt es keine Auflagen / Forderungen, da zum Zeitpunkt seiner
Erteilung die Bauvorlagen alles Erforderliche enthalten.
.
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Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.   Stand  12/2012

§ 11 BauVerfVO- Bestandteil des Brandschutznachweises
Ist die Sicherstellung des ausreichenden Löschangriffs durch die Berliner Feuerwehr Bestandteil des
Brandschutznachweises?

Nach § 14 BauO Bln sind bauliche Anlagen so zu errichten, dass wirksame Löscharbeiten möglich
sind. Die erforderlichen Maßnahmen sind im Brandschutznachweis nach § 11 BauVerfVO darzustellen.
Dagegen sind Blitzschutzanlagen nicht Gegenstand des Brandschutznachweises. Sie gehören zu den
Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung und sind nach § 62 Abs. 1 Nr. 2c BauO Bln verfahrensfrei
nur, wenn nicht Teil eines genehmigungsbedürftigen Vorhabens. Der Entwurfsverfasser hat anhand des
technischen Regelwerkes die Notwendigkeit einer Blitzschutzanlage zu klären. Für Sonderbauten (gemäß
Mustervorschriften) können Blitzschutzanlagen unabhängig vom Brandschutznachweis gefordert werden,
die aber nicht bauaufsichtlich zu prüfen sind.
.

Dieser Beitrag wurde in Informationsgesprächen der Bauaufsicht behandelt.    Stand 12/2012

§ 10 BauVerfVO- Erläuterungen zum Kriterienkatalog
Die Fachkommission Bautechnik der ARGEBAU hat Erläuterungen zum Kriterienkatalog (Anlage 2 der
BauVerfVO) beschlossen. Diese Erläuterungen zum Kriterienkatalog erleichtern eine sachgerechte
Anwendung des Kriterienkataloges und wurden unter folgenden Adressen veröffentlicht.

Im Internet: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/bauen.shtml
Im Intranet: http://www2.senstadt.verwalt-berlin.de/service/gesetzestexte/de/bauen.shtml
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 57.5.10 der Als behandelt.    Stand 08/2012

§ 3 Verzicht auf den sog. amtlichen Lageplan
Der Ausschuss für Bauen und Wohnen des Abgeordnetenhauses hat am 19. Januar 2011 SenStadt
gebeten, die Bauaufsichtsbehörden darauf hinzuweisen, dass

• der Lageplan nach § 3 Abs. 2 BauVerfVO bei geringfügigen Bauvorhaben mit unproblematischen
Abstandsflächen nicht erforderlich ist (und die Eintragungen in der Flurkarte ausreichend sind)

• bei Änderungen baulicher Anlagen nach § 3 Abs. 7 BauVerfVO, bei denen Außenwände und
Dächer sowie die Nutzung nicht verändert werden, der Lageplan nicht erforderlich ist

• die Bauaufsichtsbehörde nach § 1 Abs. 6 BauVerfVO  allgemein auf Bauvorlagen- also auch auf
den Lageplan- verzichten soll, die zur Beurteilung des Bauvorhabens nicht erforderlich sind.

Im Rahmen der Bauberatung sollten die Bauaufsichtsbehörden Bauherrn und Entwurfsverfasser
darüber informieren, dass bei geringfügigen Bauvorhaben mit unproblematischen Abstandsflächen
Eintragungen in der Flurkarte ausreichend sind und kein Lageplan vorgelegt werden muss. Es muss
sich aber um Vorhaben handeln, die nach § 62 BauO Bln zwar nicht verfahrensfrei, aber dennoch
aufgrund ihrer untergeordneten Größe als geringfügige Vorhaben einzustufen sind (z. B. Garagen und
überdachte Stellplätze mit einer Brutto-Grundfläche größer als 30 m², kleines Einfamilienhaus auf großem
Grundstück). Um die Qualität der Ergänzung der Flurkarte sicherzustellen, müssen die Eintragungen
durch eine bauvorlageberechtigte Person nach § 66 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 und Abs. 4 BauO Bln erfolgen.

Bei einem nach § 62 Abs. 1 Nr. 10 BauO Bln nicht verfahrensfreien Dachraumausbau eines vorhandenen
Wohngebäudes (wenn tragende Bauteile geändert werden) ist ein Lageplan ebenfalls nicht erforderlich,
wenn das Dach nicht verändert wird. Neu entstehende Dachgauben oder Dacherhöhungen führen
hingegen zu anderen Abstandsflächen; ihre Auswirkungen müssen dann mit einem Lageplan beurteilt
werden.
Die Bauaufsichtsämter werden um Beachtung gebeten.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/bauen.shtml
http://www2.senstadt.verwalt-berlin.de/service/gesetzestexte/de/bauen.shtml
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.

Dieser Beitrag wurde in TOP 67.14 der Als behandelt.     Stand 12/2012

§ 1 BauVerfVO- Verzicht auf Bauvorlagen

In § 1 der Bauverfahrensverordnung ist in Absatz 6 ist festgelegt, dass die Bauaufsichtsbehörde auf
Bauvorlagen verzichten soll, die zur Beurteilung eines Bauvorhabens nicht erforderlich sind. In der Be-
gründung wird dazu ausgeführt:
Absatz 6 ist eine Vorschrift im Interesse der Bauherrin oder des Bauherrn, da die Bauaufsichtsbehörde
auf Bauvorlagen verzichten soll, wenn diese für die Beurteilung des Bauvorhabens nicht erforderlich
sind. Diese Regelung reduziert das Ermessen Bauaufsichtsbehörde zugunsten der Bauherrin oder
des Bauherrn, Bauvorlagen, die für die Beurteilung nicht erforderlich sind, zu verlangen. Absatz 6
kann als "Soll-Vorschrift" jedoch nicht so ausgelegt werden, dass in den Verfahren nach § 63 und § 64
BauO Bln nur die prüfungsrelevanten Bauvorlagen bei der Errichtung oder Änderung von Gebäuden
vorzulegen sind. Eine Ausfertigung der Bauvorlagen (Ausführungsplanung) ist auch für die Verfahren
nach § 63 und § 64 BauO Bln vorzulegen, um der Bauaufsichtsbehörde einen generellen Überblick
über die Baumaßnahme zu geben und es ihr zu ermöglichen, gegebenenfalls auf offensichtliche Fehler
hinzuweisen. Anders verhält es ich bei Nutzungsänderungen (z. B. Wohnen in Gewerbe) im Verfahren
nach § 63 BauO Bln, in dem nur die angezeigte Nutzungsänderung in planungsrechtlicher Hinsicht
zu beurteilen ist. Das Vorlegen eines Lageplanes oder weiterer Bauvorlagen wäre unverhältnismäßig, da
sie für die Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit der Nutzungsänderung nicht erforderlich sind.
Im Verfahren nach § 64 BauO Bln verhält es sich sinngemäß, allerdings mit dem Unterschied, dass ein
Antrag auf Nutzungsänderung zu stellen ist. Die Erforderlichkeit steht für das Fordern von Bauvorlagen im
Vordergrund  und diese muss gegebenenfalls von der Bauaufsichtbehörde gegenüber der Bauherrin oder
dem Bauherrn begründet werden.
Die Bauaufsichtsbehörden werden um Beachtung gebeten.

.Dieser Beitrag wurde in TOP 63.16 der Als behandelt      Stand 12/2012

§ 13 BauVerfVO- Unstimmigkeiten bei Prüfung der Brandschutznachweise

Werden von den Bauaufsichtsbehörden bei der Vorlage des Berichte über den geprüften
Brandschutznachweis Unstimmigkeiten mit Bauvorlagen erkannt, sollten sie den Prüfingenieur für
Brandschutz ggf. über den Bauherrn darauf hinweisen und einen geänderten Bericht verlangen. Werden
grobe Verstöße festgestellt, ist der Bericht über den geprüften Brandschutznachweis an den Bauherrn
zurück zu schicken; ggf. muss die Erteilung einer Baugenehmigung oder der Beginn der Bauausführung
versagt werden.
Nach § 13 Abs. 3 BauVerfVO nehmen die Bauaufsichtsbehörden die Aufgaben der Prüfingenieure für
Brandschutz wahr, solange diese nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.
Sofern Aussagen zur Aufgabenwahrnehmung der Prüfingenieure für Brandschutz getroffen werden,
werden diese in geeigneter Form im Internet-Bauaufsichtsportal, z. B. als Merkblatt, veröffentlicht;
Auslegungen zu den Brandschutzvorschriften der BauO Bln werden in EHB veröffentlicht. Damit
wird sicher gestellt, dass sowohl den Bauaufsichtsbehörden als auch den Prüfingenieuren anderer
Bundesländer dieser Informationen zugänglich sind.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 63.17 der Als behandelt    -Stand 12/2012-.

§ 15 BauVerfVO- Aufbewahrung von geprüften Standsicherheitsnachweisen

Seit Inkrafttreten der Bauverfahrensverordnung 2006 archivieren die meisten BWA die geprüften
Standsicherheitsnachweise nicht mehr, da sie diese nach § 15 Absatz 2 BauVerfVO an den
Grundstückseigentümer zur Aufbewahrung übergeben können.
Für Verfahren, die vor Inkrafttreten der BauVerfVO 2006 eingeleitet wurden, müssten die BWA die
geprüften Standsicherheitsnachweise (in zweifacher Ausführung, A- und B-Exemplar) eigentlich noch
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entgegennehmen, was sie aber in der Regel mit Verweis auf die neue Verfahrensregelung nicht mehr
tun. Für diese Fälle hat SenStadt die Prüfingenieure für Standsicherheit per Rundmail am 7. Juli 2010
gebeten, beide geprüften Exemplare an den Bauherrn unter Bezugnahme auf
§ 15 BauVerfVO zurückzusenden. Schwierigkeiten bestehen, wenn der Bauherr unbekannt verzogen ist
und die Unterlagen nicht zugestellt werden können. Wenden sich in diesen Fällen die Prüfingenieure an
das BWA, werden die BWA um Unterstützung bei der Suche nach dem neuen Grundstücks-eigentümer
gebeten.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 66.10 der Als behandelt.     Stand 12/2012

§ 2 Verzicht auf rückenverstärkte Bauvorlagen

Werden elektronische Bauvorlagen zusätzlich zu den Bauvorlagen in Papier bei der Bauaufsichtsbehörde
eingereicht, so ist aufgrund § 1 Abs. 6 BauVerfVO auf die Rückenverstärkung von Bauvorlagen ab
einer Größe von DIN A 2 zu verzichten. § 1 Abs. 2 Satz 2 BauVerfVO findet bei Vorlage elektronischer
Bauvorlagen auch für die Papierunterlagen keine Anwendung.
.
Dieser Beitrag wurde in TOP 69.1 der Als behandelt.     Stand 12/2012

§ 1 Erfordernis von Bauvorlagen (Lageplan)

Grundsätzlich sind gemäß § 1 Abs. 1 der Bauverfahrensverordnung (BauVerfVO) zur Beurteilung eines
Bauvorhabens Bauvorlagen einzureichen. Gemäß § 1 Abs. 6 BauVerfVO soll die Bauaufsichtsbehörde
aber auf Bauvorlagen verzichten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens nicht erforderlich sind.
Die Frage nach der Notwendigkeit bestimmter Bauvorlagen muss je nach Einzelfall entschieden werden.
Die Entscheidung ist u.a. abhängig:

• von der Art des Bauvorhabens
• vom Standort
• vom geltenden Planungsrecht
• vom bauaufsichtlichen Verfahren

wie die nachfolgenden Beispiele zeigen.

Sofern für das Baugrundstück kein festgesetzter qualifizierter Bebauungsplan existiert, muss innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile die vorgelegte Planung eine umfassende, abschließende
Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 34 BauGB - des sog. Einfügens - ermöglichen (vgl. S. 85
Abs. 1 Begründung zur BauO Bln 2005).
Für diese umfassende planungsrechtliche Prüfung des Einfügens (inkl. Prüfung des
Rücksichtnahmegebots) ist z. B. bei dem Neubau eines 6-geschossigen Wohn- und Bürogebäude im
dicht bebauten Innenstadtbereich - in Abhängigkeit von der Umgebungsbebauung - i.d.R. ein Lageplan
erforderlich.
Bei dem Neubau eines Einfamilienhaus in einem entsprechenden Wohngebiet hingegen kann ggf. auch
eine Flurkartenausschnitt (inkl. der Darstellung des geplanten Einfamilienhauses) zumindest in den
Verfahren nach § 74 Abs. 1und 2 BauO Bln (Vorbescheid, planungsrechtlicher Bescheid) ausreichen.
Auch ohne das Vorliegen eines Lageplans (mit prüffähiger Nutzungsberechnung) kann im Verfahren nach
§ 74 Abs. 1 BauO Bln abschließend über eine Befreiung zur (weiteren) Überschreitung der GRZ und
GFZ entschieden werden, in dem die Befreiung unter der Vorraussetzung zugesichert wird, dass mit dem
(notwendigen) Antrag gemäß § 68 Abs. 2 BauO Bln auf Befreiung gemäß § 31 BauGB mit dem Lageplan
die Nutzungsmaße durch die Nutzungsberechnung zu bestätigen sind.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 69.10 der Als behandelt. -Stand Dez 2011-
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Energiesparen und Klimaschutz

§ 25 EnEV - Befreiung für Sonderbauten

Ist bei Abweichungen von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) eine Befreiung nach
§ 25 EnEV auch dann erforderlich, wenn nach § 52 Abs.1 Nr. 6 BauOBln Erleichterungen hinsichtlich der
Anforderungen des Wärmeschutzes gestattet werden können?

Ja.

Die EnEV gilt unabhängig vom Bauordnungsrecht und enthält eigene Ausnahme- und
Befreiungstatbestände sowie einen eigenen Anwendungsbereich. I. A. stellt die EnEV höhere
Anforderungen an Bauwerke als den Mindestwärmeschutz nach der BauO Bln. Erleichterungen nach §
52 Absatz 1 Nr. 6 BauO Bln sollten daher auf mögliche Widersprüche zu EnEV-Anforderungen geprüft
werden, wenn der Sonderbau in den Anwendungsbereich der EnEV fällt.

.Dieser Beitrag wurde als Nr. 233 des FAQ Bauaufsicht behandelt.  Stand   03-2011

Weitere Informationen: EnEV - Energieeinsparung in Gebäuden

(EnEV-DV Bln) EnEV-Durchführungsverordnung Berlin

Es gilt die EnEV-Durchführungsverordnung Berlin (EnEV-DV Bln) vom 18. Dezember 2009 (GVBl.
S. 889), in der Änderungsfassung vom 17. Dezember 2010 (GVBl. S. 665). Regelmäßig aktualisierte
Hinweise zur EnEV-Durchführungsverordnung sind unter
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/
de/download/bauen/EnEV-DVBln_Hinweise.pdf

eingestellt.

.

Stand    03-2011

Weitere Informationen: EnEV - Energieeinsparung in Gebäuden

§ 25 EnEV - Befreiung von den Anforderungen der EnEV wegen fehlender Nachbarzustimmung

Es häufen sich die Fälle, in denen bei Brandwänden an Grundstücksgrenzen für die Inanspruchnahme
von Nachbargrundstücken durch die Aufbringung von Wärmedämmverbundsystemen die erforderliche
Nachbarzustimmung verweigert wird.
Ist insoweit - wenn entsprechende Anforderungen zu stellen sind - stets durch die Bauaufsichtsbehörde
von den Anforderungen der EnEV zu befreien?

Nein.
Entgegen vorausgegangener Auslegungen ist nach den Auslegungsfragen zur EnEV bei einer
Grenzbebauung keine Befreiung i. S. d. § 25 EnEV von Anforderungen der EnEV begründet, "wenn auf
Grund von landesrechtlichen Regelungen (z. B. in den Landesnachbarrechtsgesetzen) eine Pflicht des
Nachbarn zur Duldung des Überbaus besteht." Im Berliner Nachbarrechtsgesetz (NachbG Bln) vom 28.
September 1973 (GVBl. S. 1654) wurde per Änderungsgesetz vom 17. 12. 2009 (GVBl. S. 870)) mit
dem § 16a NachbG Bln, Wärmeschutzüberbau der Grenzwand, eine entsprechende Duldungspflicht
eingeführt.

s. a. EHB - § 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden.

/bauen/enev/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/EnEV-DVBln_Hinweise.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/bauen/EnEV-DVBln_Hinweise.pdf
/bauen/enev/
http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=NachbG+BE+%C2%A7+16a&psml=bsbeprod.psml&max=true
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(Dieser Beitrag wurde in TOP 59.4.1 behandelt)   Stand  05-2014

Weitere Informationen: EnEV - Energieeinsparung in Gebäuden

(EnEV) EnEV-Nachweise sind keine Bautechnischen Nachweise -Folgerungen-

Die EnEV-Nachweise sind seit Inkrafttreten der EnEV-Durchführungsverordnung Berlin (EnEV-DVO Bln)
vom 17. Juli 2008 (GVBl. 2008 S. 222) keine bautechnischen Nachweise i. S. d. BauO Bln mehr.
Für den Vollzug der EnEV bzw. die Überwachung der Einhaltung der EnEV durch die zuständigen
Behörden folgen daraus keine wesentlichen Änderungen, denn:

• Die Regelungen zum Umgang mit den EnEV-Nachweisen nach der derzeit gültigen EnEV-DVO -
nach der geplanten EnEV-DV 2009 mit den rechnerischen EnEV-Nachweisen - entsprechen denen
der Bauverfahrensverordnung (BauVerfVO): Die geprüften (bestätigten rechnerischen) Nachweise
müssen rechtzeitig vor Baubeginn auf der Baustelle vorliegen. Eine generelle Vorlagepflicht bei der
zuständigen Behörde sieht auch das Bundesrecht nicht vor.

• Verantwortlich für die Einhaltung der EnEV ist der Bauherr, Grundstückseigentümer bzw. Betreiber
von Anlagen. Nachweise, Bescheinigungen, etc. nach der EnEV sind der zuständigen Behörde
lediglich auf deren Verlangen vorzulegen, so etwa zur Verfolgung von (begründeten) Anzeigen o.ä.

• Die Überwachungs- und Ordnungsaufgaben, sowie Ordnungswidrigkeitstatbestände und
Bußgelder ergeben sich wie bisher aus den bundesrechtlichen Vorschriften des § 27 EnEV 2009
(Ordnungswidrigkeiten) in Verbindung mit § 8 EnEG 2009 (Bußgeldvorschriften), sowie dem ASOG.
Zu den Aufgaben gehören:
- Entscheidungen über Ausnahmen und Befreiungen nach§ 24 Absatz 2 und 25 EnEV,
- Kontrolle von EnEV-Ausweisen nach § 16 EnEV, Unternehmererklärungen nach § 26a EnEV, 
Bescheinigungen über die energetische Inspektion von Klimaanlagen nach § 12 EnEV,
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, etc.

Umfang und Tiefe der behördlichen Überwachung nach § 7 EnEG zur Einhaltung der Anforderungen
der EnEV liegen im Ermessen der zuständigen Behörden und bezogen auf den Einzelfall. Die
Überwachung nach Maßgabe der bundesgesetzlichen Vorgaben kann sich auf (begründete) Anzeigen
Beteiligter, Meldungen der BSM oder Hinweise von zukünftig Prüfsachverständigen für energetische
Gebäudeplanung beschränken.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 63.8 der Als behandelt.   Stand   -11-2009-

Weitere Informationen: EnEV - Energieeinsparung in Gebäuden

EnEV-Auslegungsempfehlung zu Flüchtlingsheimen des BMWi und BMUB

EnEV-Auslegungsempfehlung zu Flüchtlingsheimen des BMWi und BMUB

Gemeinsames Anschreiben BMWi und BMUB (Auszüge):

..."Danach stehen die Anforderungen des Energieeinsparrechtes der Vielzahl der jetzt akut erforderlichen
Maßnahmen nicht entgegen. Dies betrifft vor allem die wichtigen Punkte "reine Nutzungsänderung
bestehender Gebäude" und "Errichtung provisorischer Containerunterkünfte".
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit bitten die Länder, diese Auffassung anhand Ihrer Vollzugspraxis zu bewerten
und eine entsprechende Ausgestaltung des Vollzugs in diesem eng begrenzten Ausnahmebereich in

/bauen/enev/
/bauen/enev/
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Betracht zu ziehen. Uns allen ist klar: Energetische Anforderungen sind grundsätzlich wichtig. Aber in der
gegebenen Situation müssen die Belange Schutz suchender Menschen Vorrang haben. Dies wird durch
die Handlungsfähigkeit der Behörden vor Ort am besten gewährleistet."

Erleichterungsmöglichkeiten der Energieeinsparverordnungen (EnEV):

Ausnahmen:

Bestand:

1.  Reine Nutzungsänderungen von bestehenden Gebäuden ohne EnEV-relevante bauliche
Maßnahmen unterliegen keinen Anforderungen der EnEV. Ausnahmen sind solche Gebäude, die
bisher nicht oder nur temporär beheizt waren.

2. Bauliche Änderungen an der Gebäudehülle unterhalb der sogenannten Bagatellregel des § 9
Absatz 3 liegen, unterliegen keinen Anforderungen der EnEV, oberhalb der Bagatellgrenze gelten
erleichterte Anforderungen.

Neubau:

1. Der Neubau von provisorischen Gebäuden mit Nutzungsdauern von nicht mehr als zwei Jahren (§ 1
Absatz 3 Nr. 6 EnEV) fallen nicht in den Anwendungsbereich der EnEV (d.h. ebenfalls keine EnEV-
Anforderungen).

2. Bei Neubauten, die nicht mehr als 5 Jahre genutzt werden UND aus Raumzellen < 50m² hergestellt
werden (z.B. Containerbauten), müssen nicht die primärenergetischen Anforderungen eingehalten
werden, es genügen die Nachweise über die Einhaltung der Bauteilanforderungen nach Anlage 3 (§
8 EnEV).

Befreiungen:

Darüber hinaus sind aufgrund § 25 EnEV Befreiungen (ganz oder teilweise) von den EnEV-
Anforderungen aufgrund von Unwirtschaftlichkeit oder sonstiger unbilliger Härte möglich. Als sonstige
unbillige Härte kann gelten, wenn die Einhaltung der energetischen Anforderungen dem Erfordernis,
schnell beziehbare Unterkünfte zu schaffen, entgegenstehen.

Dieser Beitrag wurde in TOP 83.6 der Als behandelt.     Stand: 09/2016

Planungsrecht
Baugesetzbuch (BauGB)

(BauGB) Planungsrechtliche Beurteilung von Mobilfunkanlagen

Seitens des Referats II C - Städtebauliche und planungsrechtliche Einzelangelegenheiten - der
zuständigen Senatsverwaltung wird erneut darauf hingewiesen, dass Mobilfunkantennen grundsätzlich
planungsrechtlich, ggf. durch Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung, genehmigungsfähig sind.

Die bezirklichen Stadtplanungsämter wurden im März 2002 erneut mit den als Anlage 1 und 2
beigefügten Hinweisen entsprechend informiert. Eine CD mit einer Sammlung aktueller Informationen
zum Thema Mobilfunkanlagen wurde den Stadtplanungsämtern zwischenzeitlich zur Verfügung gestellt.

Um diesen Informationsstand laufend aktuell halten, wird um Weitergabe neuer Entscheidungen /
Fachartikel und Veröffentlichungen zum Thema an das Referat II C der zuständigen Senatsverwaltung
gebeten.

Anlage 1 zu 41.8.1
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ABSCHRIFT

SenStadt II C.

Genehmigungspraxis für Mobilfunkantennen

Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Mobilfunkantennen lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Ob die Anlagen überhaupt einer planungsrechtliche Prüfung zu unterwerfen sind, richtet sich nach ihrer
städtebaulichen Relevanz. Ist die gegeben, finden die §§ 30 ff. BauGB Anwendung.

Hinsichtlich der Art der Nutzung sind Mobilfunk-Basisstationen wie nicht störende gewerbliche Anlagen zu
beurteilen.

Im Geltungsbereich von Bebauungsplänen und § 34 Abs. 2 BauGB sind diese Anlagen in allen
Baugebieten mit Ausnahme von reinen Wohngebieten (im Kleinsiedlungsgebiet ausnahmsweise)
zulässig.

In reinen Wohngebieten ist eine Genehmigung als Nebenanlage i. S. von § 14 Abs. 2 BauNVO möglich.

Sonderfälle können im Geltungsbereich der BO 58 auftreten (Baunutzungsplan, A-Bebauungspläne).
Die Entscheidung dürfte im Ergebnis hier wie im Geltungsbereich der BauNVO ausfallen: zulässig. Im
reinen Wohngebiet ist allerdings eine Befreiung erforderlich, weil die BO 58 keine Nebenanlagenregelung
enthält. Die Befreiungsvoraussetzungen sind i.d.R. gegeben.

Bei der Beurteilung nach § 34 Abs. 1 BauGB sind nur städtebauliche Prüfungskriterien anzuwenden, was
von wenigen Ausnahmen abgesehen, zu einer Zulässigkeit der Anlagen führt. Ausnahmen können z.B.
ein besonders geschütztes Orts- und Straßenbild sein. Dieses Problem lässt sich in aller Regel technisch,
gestalterisch lösen.

Das Gebot der Rücksichtnahme und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse eröffnen nicht die
Möglichkeit, nach eigenem Dafürhalten Vorsorge zu betreiben und höhere Grenzwerte zu verlangen
als nach der 26. BImSchV. Mit Vorlage der Standortbescheinigung der RegTP ist das Thema
Gesundheitsschutz im Planungsrecht abschließend entschieden.

Prüfungsmaßstab für Antennenanlagen im Außenbereich ist § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB. Die auch für
privilegierte Anlagen geforderte Standortgebundenheit ist grundsätzlich gegeben.

Das Maß der Nutzungkann eine Rolle spielen, wenn ein Bebauungsplan sehr detaillierte Regelungen in
Bezug auf Dachaufbauten enthält oder die über die eigentliche Antenne hinausgehenden Anlagen einen
Umfang erreichen, der z.B. abstandsflächenrelevant oder bauordnungsrechtlich genehmigungsbedürftig
ist. (Dann handelt es sich aber höchstwahrscheinlich nicht mehr um eine Basisstation.)

Ein Ausschluss von Mobilfunkantennen in bestimmten Gebieten durch Bauleitplanung ist so gut
wie nicht möglich. Wenn es in besonders gelagerten Fällen zur Wahrung bzw. Herstellung der
städtebaulichen Ordnung eine planerische Ansatzmöglichkeit geben sollte, muss sich deren Wirksamkeit
an der Nichtbeeinträchtigung des gesetzlichen Auftrags der flächendeckenden Versorgung mit
Telekommunikationsdiensten messen lassen.

Gez. Finkmann

Anlage 2: Mobilfunk-Basisstationen - Planungsrechtliches Prüfungsschema (doc-Datei)

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 41.8.1 der Als behandelt.    Stand  04-2010

/bauen/bauaufsicht/de/ehb/data/download/mobilfunk.doc
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(BauGB) Sanierungs- und entwicklungsrechtliche Genehmigungen

Das EAG-Bau ist am 20. Juli 2004 in Kraft getreten.

Gesetzeszitat: Baugesetzbuch in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359)

Im Rahmen dieses Gesetzes wurde u.a. der § 145 Abs. 1 und 6 geändert. Hieraus ergibt sich im
Interesse einer bürgerfreundlichen Praxis die Zuständigkeitskonzentration des sanierungs- und
des bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die Aussagen zur sanierungsrechtlichen
Genehmigung gelten auch für die entwicklungsrechtliche Genehmigung.

Für Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zum Inhalt
haben und für die eine bauordnungsrechtliche Genehmigung oder an ihrer Stelle eine Zustimmung
erforderlich ist, wird auch die sanierungsrechtliche Genehmigung durch die Baugenehmigungsbehörde
erteilt.

Die sanierungsrechtliche Genehmigung ist weiterhin ein eigenständiger Genehmigungstatbestand.
Sie ist daher vom Antragsteller auch ausdrücklich mit den für die sanierungsrechtliche Beurteilung des
Vorhabens erforderlichen Antragsunterlagen zu beantragen.

In den Gesetzesmaterialien - Beschlussempfehlung und Bericht des federführenden Ausschusses des
Deutschen Bundestages (Drs. 15/2996 S. 101) wird hierzu Folgendes ausgeführt:

"Der Änderung in Absatz 1 liegt eine Prüfbitte des Bundesrates zugrunde. Danach sollen im Interesse
einer bürgerfreundlichen Gestaltung des Genehmigungsverfahrens die sanierungsrechtliche
Genehmigung aus "einer Hand" erteilt werden, sodass für den Bürger die ggf. nach geltendem
Recht erforderliche Beantragung einer Genehmigung bei der Gemeinde entfällt, wenn zugleich ein
bauaufsichtliches Verfahren erforderlich wird. Hiermit erfolgt indes nur eine Zuständigkeitskonzentration.
Daher ist hinsichtlich der Genehmigungsfrist bzw. Genehmigungsfiktion (§ 145 Abs. 1 Satz 3 i.V. m. § 22
Abs. 5 Satz 2 bis 4 BauGB in der Fassung des Gesetzentwurfs) zu beachten, dass diese sich nur auf die
sanierungsrechtliche Seite und nicht auf die bauordnungsrechtliche Seite der Genehmigung bezieht.

In Absatz 6 Satz 1 wird wie im Regierungsentwurf § 22 Abs. 6 über die Grundbuchsperre für
entsprechend anwendbar erklärt. Darüber hinaus wird in Absatz 6 Satz 2 z. B. für den Fall einer allgemein
erteilten Genehmigung nach § 144 Abs. 3 BauGB bzw. einer Genehmigungsfreistellung nach § 144 Abs.
4 BauGB das für den Grundbuchvollzug erforderliche Zeugnis geregelt.

Durch den Verweis in § 169 Abs. 1 Nr. 3 BauGB auf die sanierungsrechtlichen
Genehmigungsvorschriften erstrecken sich diese Änderungen auch auf das Recht der
Entwicklungsmaßnahmen."

Hinsichtlich der Genehmigungsfrist bzw. Genehmigungsfiktion (§ 145 Abs. 1 i.V.m. § 22 Abs. 5 Satz 2 bis
4) ist zu beachten, dass diese sich nur auf das sanierungsrechtliche Genehmigungsverfahren und nicht
auf das bauordnungsrechtliche bezieht. Die Baugenehmigungsbehörde hat über die sanierungsrechtliche
Genehmigung innerhalb eines Monats nach Eingang der prüffähigen Antragsunterlagen zu entscheiden
(§ 22 Abs. 5 Satz 2 BauGB). Die Vorschrift ist in der Weise auszulegen, dass die Monatsfrist mit Eingang
des Antrags zu laufen beginnt. Der § 22 Abs. 5 Satz 3 BauGB sieht vor, dass die Monatsfrist verlängert
werden kann, wenn die Prüfung des Antrags in dieser Zeit nicht abgeschlossen werden kann, höchstens
jedoch um drei Monate. Dem Antragsteller ist dieses vor Ablauf der Frist in einem Zwischenbescheid
mitzuteilen. Nach Ablauf der - ggf. verlängerten - Frist gilt die Genehmigung als erteilt, wenn sie nicht
vorher versagt wurde (§ 22 Abs. 5 Satz 4 BauGB).

Wird die Genehmigung nach § 145 Abs. 5 BauGB versagt, unter Auflagen, befristet bedingt erteilt oder
vom Abschluss eines städtebaulichen Vertrages (im Entwicklungsbereich: Anwendungsvereinbarung)
abhängig gemacht, richtet sich Widerspruch oder Klage gegen die Baugenehmigungsbehörde.
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Für den entsprechenden praxisorientierten Umgang wurden auf die Berliner Verhältnisse ausgerichtete
Ablaufdiagramme entwickelt und vorgestellt, mit deren Hilfe die entsprechende Verfahrensweise ablesbar
wird.

Für einen reibungslosen Ablauf ist es erforderlich, dass in den Berliner Bezirksämtern die Eingangsstellen
für derartige Anträge einheitlich bei den Bau- und Wohnungsaufsichtsämtern eingerichtet werden.
Es ist geboten, sofort Kontakt mit den Sanierungsstellen bzw. in den Entwicklungsgebieten mit der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung aufzunehmen, da, egal wo der Antrag eingeht, die Frist bei
Vorliegen vollständiger Unterlagen sofort beginnt. Eine Übergangsregelung nach § 233 BauGB ist
nicht speziell vorgesehen. Hieraus ergibt sich, dass jeder Antrag vom Bau- und Wohnungsaufsichtsamt
beschieden werden muss. So genannte Altfallregelungen kommen nicht zur Anwendung. Aufgrund der
Berliner Situation einer Einheitsgemeinde ist die vorgesehene Einvernehmensfrist von zwei Monaten
nicht grundsätzlich übertragbar. Fristverlängerungen sind dementsprechend unabhängig von der
Koordinierungspflicht Stadtplanungsamt/Bau- und Wohnungsaufsichtsamt im Einzelfall zu begründen und
dem Antragsteller entsprechend mitzuteilen.

Eine Aufstellung der Sanierungsgebiete und der Entwicklungsbereiche sowie die entsprechenden
detaillierten Kartenwerke sind im Intranet und im Internet abrufbar. Hier sind auch die zuständigen
Ansprechpartner aufgelistet.

Dieser Beitrag wurde in TOP 46.1 der Als behandelt.

§ 34 BauGB - Kein Flächennachweis für Bauvorhaben nach § 34 BauGB

Anwendung des § 34 BauGB;
Handhabung des Kriteriums "Einfügen nach dem Maß der baulichen Nutzung"

Im Rahmen des § 34 BauGB sind die Vorschriften über das Maß der baulichen Nutzung nicht
anzuwenden.

§ 34 Abs. 2 BauGB stellt allein auf die nach der BauNVO zulässige Art der Nutzung ab. Der Gesetzgeber
hat bewusst auf eine Bindung an die Höchstwerte des § 17 BauNVO verzichtet. Unterstrichen wird dies
noch einmal, indem die Neufassung des § 17 BauNVO 90 im Einleitungssatz klarstellt, dass sich die
Vorschriften über die Obergrenzen allein an die Träger der Bauleitplanung richten, das heißt, dass sie
nur bei Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen gelten und nicht unabhängig davon,
z.B. bei der Beurteilung nach § 34 BauGB im Baugenehmigungsverfahren. Da § 19 Abs. 4 BauNVO an
den Bebauungsplan anknüpft, finden die Maßregeln des § 19 BauNVO ebenfalls keine Anwendung im
Rahmen der Beurteilung nach § 34 BauGB.

Nach eindeutiger Rechtslage hat hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung eine jeweils auf den
Einzelfall bezogene Prüfung stattzufinden, ob sich das Bauvorhaben insoweit in die Eigenart der näheren
Umgebung einfügt (so BT-Drs. 10/4630 S. 87).

Für das Einfügen nach dem Maß der Nutzung kommt es auf den Rahmen an, der sich aus der
vorhandenen Bebauung ergibt. Hierbei sind die Verhältniszahlen GRZ/GFZ/BMZ zumeist nicht
maßgebend. Der Rahmen kann gebildet werden durch die konkrete Größe der Grundfläche
des Gebäudes im Sinne einer absoluten Zahl oder durch eine bestimmte Lage innerhalb des
Baugrundstückes. Ebenso kann die Breite des Gebäudes oder die Höhe (z.B. bei unterschiedlichen
Geschosshöhen Alt/Neubau) das maßgebliche Element sein. Bei geschlossener Bauweise sind es
die Bebauung von Grundstücksgrenze zu Grundstücksgrenze sowie die Gebäudetiefe und -höhe. Auf
die Verhältniszahlen kann es eigentlich nur ankommen, wenn ungefähr gleichgroße Grundstücke mit
gleichgroßer Bebauung den Rahmen bilden.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 26. Mai 1978 (4 C 9.77) folgendes
ausgeführt:
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"Sind in der als Maßstab beachtlichen Umgebung die Grundstücke mindestens zu einem Viertel,
höchstens aber zur Hälfte bebaut, so reicht im Maß der Bebauung der Rahmen von der Grundflächenzahl
0,25 bis zur Grundflächenzahl 0,5."

Die entscheidende Bedeutung des städtebaulichen Rahmens hat zur Folge:

1. Eine Überschreitung der Obergrenzen des § 17 BauNVO durch ein Vorhaben ist kein
Versagungsgrund.

2. Es ist nicht statthaft, aus den vorhandenen Nutzungsmaßen der Nachbargrundstücke einen
Mittelwert zu bilden und diesen für die Beurteilung eines Vorhabens zum Höchstwert zu erheben.

3. Bei der Beurteilung des konkreten Vorhabens ist auf den Gebäudekubus (ggf. einschließlich
Garage) abzustellen; Kellerlichtschächte, Dachüberstände, Pfeilervorlagen und ähnliche
untergeordnete Bauteile bleiben außer Betracht.

4. Die Anforderungen an die Maßberechnungen, die - in der Regel - der ÖbVI im Zusammenhang
mit der Fertigung des Lageplans zum Bauvorhaben erstellt, sind an den genannten Kriterien zu
orientieren. Eine detaillierte Nutzungsmaßberechnung mit allen untergeordneten Bauteilen und
anrechnungspflichtigen Anlagen im Sinne von § 19 Abs. 4 BauNVO 90 ist dabei zumeist nicht
erforderlich.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 33.9 der Als behandelt.

Nutzung des Fachübergreifenden InformationsSystems (FIS-Broker) einschließlich
Bodenbelastungskataster im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren

Die für die Stadtentwicklung zuständige Senatsverwaltung hat mit dem Fachübergreifenden
InformationsSystems (FIS) eine umfangreiche Informationsquelle zu detaillierten Grundstücksdaten
geschaffen. Ein umfangreicher Geodatenkatalog bietet Karten, Pläne und andere Daten mit Raumbezug
aus Berlin und Brandenburg. Hier kann räumlich, z.B. über Adressen und inhaltlich (z.B. nach
Schlagworten) gesucht werden. Diese Informationen sind unter einer einheitlichen Oberfläche mit jedem
Webbrowser recherchier- und nutzbar.

Im einem Viewer können Karten angesehen, überlagert und mit Sachdaten verknüpft werden. Über die
Dossierfunktion können schnell viele Informationen für ein Grundstück abgerufen werden.

Nutzung in der Berliner Bauaufsicht

Im Intranet des Landes Berlin kann der FIS-Broker von der Seite der Senatsverwaltung unter
http://www.senstadt.verwalt-berlin.de/ebene2/fis/index.shtml
aufgerufen werden.

Zu beachten ist, dass es sich bei den Angaben nicht um rechtsverbindliche Auskünfte handelt. Für
rechtsverbindliche Auskünfte müssen ggf. die amtlichen Karten eingesehen werden. In diesem Fall
wendet man sich an die bei den jeweiligen Themen unter "Kontakte" genannten Personen.

Mit dem FIS-Broker ist es im bauaufsichtlichen Verfahren schnell und einfach möglich, sich bei der
Prüfung eingegangener Bauvorlagen anhand der Karten einen Überblick über die rechtliche Situation
des Baugrundstückes in Bezug auf andere öffentlich-rechtliche Belange zu verschaffen. Dies gilt
insbesondere im vereinfachten und genehmigungsfreigestellten Verfahren. Die Beteiligung von Behörden
und Dienststellen kann anhand der gewonnenen Informationen konkretisiert und zielgerichteter
durchgeführt werden.

Als Informationen stehen u. a. zur Verfügung: Automatisierte Liegenschaftskarte,
Bebauungsplanübersichten, Denkmalkartierungen, Rasterkarten, Sanierungsgebiete usw. zur Verfügung.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/
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In der Fachanwendung der Berliner Bauaufsicht, dem ?Elektronischen Bau- und Genehmigungsverfahren
(eBG)? ist eine Teilmenge des FIS-Broker-Angebotes eingebunden, die die für die Bauaufsicht
notwendigen Karten, Pläne und andere Daten mit Raumbezug enthält und direkt aus der
Vorgangsbearbeitung für das betreffende Grundstück ohne Suche aufgerufen werden kann.

Fast alle Karten können unter Verwendung einer "Gast"-Kennung kostenlos abgerufen werden. Für einige
Karten ist aus rechtlichen Gründen ein Benutzername und ein Kennwort erforderlich. Ein berechtigtes
Interesse muss vorliegen.
So kann für die Karte zum Bodenbelastungskataster nach Auskunft des dafür zuständigen Referats
aufgrund § 24 Abs. 2 Berliner Bodenschutzgesetz eine Zugriffskennung gewährt werden. Die
Bauaufsichtbehörden erhalten auf Anfrage einen Benutzernamen und ein Kennwort, mit dem sich die
Nutzer im FIS-Broker anmelden können.
Auch weitere Geodaten können zugriffsbeschränkt sein. Anfragen hinsichtlich Nutzerkennungen sind zu
richten an die bei den jeweiligen Themen unter "Kontakte" genannten Personen.

Bei den Informationen (insbesondere bei zugriffsbeschränkten Angeboten) handelt es sich
teilweise um personenbezogene Daten. Informationen zu Inhalten, die unter Zuhilfenahme des
FIS-Broker erlangt werden, dürfen nur zum amtsinternen Gebrauch in den Bauaufsichtsbehörden
verwendet werden. Auskünfte an Dritte, vor allem an Antragsteller und Bauherren, sind aufgrund der
Zuständigkeitsregelungen nicht zulässig, da damit u. U. gebührenpflichtige Amtshandlungen verbunden
sind, die nicht in den Kompetenzbereich der Bauaufsicht fallen.

Bei Bedarf kann eine kurze Einweisung in die Nutzung des FIS-Broker durchgeführt werden:
(Stand 14.01.2011):

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Projektleitung FIS-Broker
Abteilung III
Informationssystem Stadt & Umwelt
Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin

Frau Krüger
Tel.: 030 90139-5259
Fax: 030 90139-5101
E-Mail: caren.krueger@senstadtum.berlin.de

Frau Zweer
Tel.: 030 90139-5257
Fax: 030 90139-5101
E-Mail: renate.zweer@senstadtum.berlin.de

Nutzung für Bauherren und Entwurfsverfasser

Eine große Auswahl des Geodatenangebotes des FIS-Brokers steht auch zur kostenlosen Nutzung
im Internetauftritt der zuständigen Senatsverwaltung zur Verfügung. Die dortigen Datenbestände sind
datenschutzrechtlich unbedenklich bzw. haben eine entsprechende Freigabe erhalten. Bei Verwendung
der Karten, Pläne und anderer Daten ist eine Quellenangabe erforderlich.

Im Internet ist das Geodatenangebot erreichbar unter:
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/

Zu beachten ist, dass es sich bei den Angaben nicht um rechtsverbindliche Auskünfte handelt. Für
rechtsverbindliche Auskünfte müssen ggf. die amtlichen Karten eingesehen werden. rechtsverbindliche

http://caren.krueger@senstadtum.berlin.de 
http:// renate.zweer@senstadtum.berlin.de 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/
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Auskünfte können kostenpflichtig sein. In diesem Fall wendet man sich an die bei den jeweiligen Themen
unter "Kontakte" genannten Personen bzw. an die jeweils zuständigen Behörden in den Bezirken.

Dieser Beitrag wurde in TOP 41.4 der Als behandelt.   Stand   03-2011

(UVPG-Bln) Berliner Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Das Gesetz über die Prüfung von Umweltauswirkungen bei bestimmten Vorhaben, Plänen und
Programmen im Land Berlin (Berliner Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG-Bln) vom
7. Juni 2007 (GVBl. S. 222) ist am 17. Juni 2007 in Kraft getreten.

Aufgrund § 9 UVPG-Bln wurden die Verfahrensvorschriften

1. des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens nach § 64 BauO Bln und
2. des Baugenehmigungsverfahren nach § 65 BauO Bln

ergänzt. Danach muss die Bauaufsichtsbehörde bei ihrer Entscheidung über bestimmte Bauvorhaben das
Ergebnis einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - in der die Umweltauswirkungen eines Vorhabens
ermittelt, beschrieben und bewertet werden - berücksichtigen (§ 12 UVPG).

Der durch das Berliner Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG Bln) eingefügte Satz 2 in
den §§ 64 und 65 BauO Bln setzt voraus, dass die Ergebnisse einer Umweltverträglichkeitsprüfung in das
vereinfachte und das "reguläre" Baugenehmigungsverfahren einbezogen werden.

Dieses war erforderlich, um eine Lücke bei der Umsetzung der die Umweltverträglichkeitsprüfung
betreffenden Richtlinien 85/337/EWG und 97/11/EG zu schließen.
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Neu für das Baugenehmigungsverfahren ist in diesem Zusammenhang, dass die Öffentlichkeit über die
Umweltauswirkungen des Bauvorhabens angehört werden muss (§ 9 UVPG). Die Baugenehmigung darf
deshalb erst erteilt werden, wenn das Anhörungsverfahren abgeschlossen ist.

Im Einzelnen

1.Von der UVP betroffene Vorhaben

Das UVPG (des Bundes) unterscheidet zwischen Bauvorhaben, die grundsätzlich der UVP-Pflicht
unterfallen und Vorhaben, für die die Notwendigkeit einer UVP erst ermittelt werden muss (Vorprüfung).

1. a. Umweltverträglichkeitsprüfung im Baugenehmigungsverfahren

Gemäß § 3 Abs. 1 UVPG Bln ist für Vorhaben nach der Anlage 1 unter den dort genannten
Voraussetzungen eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, auf die das UVPG (des
Bundes) in seiner jeweils geltenden Fassung anzuwenden ist. Hieraus ergibt sich, dass für bestimmte
Arten von Bauvorhaben im Baugenehmigungsverfahren eine Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wird, wenn das Vorhaben nach einer allgemeinen Vorprüfung
des Einzelfalls entsprechend § 3 a UVPG (des Bundes) erhebliche nachhaltige Umweltauswirkungen
haben kann.

Der Katalog umfasst:

im Außenbereich:

1. Feriendörfer,
2. Hotelkomplexe oder
3. große Einrichtungen für die Ferien- und Fremdenbeherbergung

unabhängig von der planungsrechtlichen Einordnung

1. ganzjährig betriebene Campingplätze,
2. Freizeitparks,
3. Parkplätze,
4. Industriezonen,
5. Einkaufszentren,
6. großflächige Einzelhandelsbetriebe oder
7. sonstige großflächige Handelsbetriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 BauNVOoder
8. Städtebauprojekte, soweit für das Vorhaben kein Bebauungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt

wurde und der in den Nummern 18.1 bis 18.7 der Anlage 1 zum UVPG genannte jeweilige Prüfwert
für die Vorprüfung erreicht oder überschritten wird.

1.2.Bauvorhaben für die im Rahmen einer Vorprüfung ermittelt werden muss, ob eine UVP erforderlich
ist:

Erst wenn die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls ergibt, dass das Vorhaben erhebliche
nachhaltige Umweltauswirkungen haben kann, besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung im bauaufsichtlichen Verfahren.

Kommt die Vorprüfung zu dem Ergebnis, dass keine UVP durchzuführen ist, so ist das der Öffentlichkeit
bekannt zu geben (Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin).

2.Träger des Verfahrens der Umweltverträglichkeitsprüfung

Da die Stadtplanungsämter bei der Durchführung von B-Plan-Verfahren die Umweltauswirkungen eines
Vorhabens berücksichtigen (Plan- UVP), ist es zumindest aus fachlicher Sicht sinnvoll, dies auch bei der
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vorhabenbezogenen UVP (Vorhaben- UVP) zu tun. Auch die Vorprüfung (siehe 1.2) ist nämlich von den
Stadtplanungsämtern durchzuführen.

Soweit für ein Vorhaben

1. eine UVP nach 1.1. oder
2. eine Vorprüfung nach 1.2. erforderlich ist oder
3. weitere Unterlagen für die Vorhabenbeurteilung vom Bauherrn angefordert werden müssen,

sind die bauaufsichtlichen Verfahrensfristen nach § 70 Abs. 1-4 BauO Bln unterbrochen; die
Bauaufsichtsbehörde und der Bauherr sind entsprechend zu unterrichten. Das Stadtplanungsamt beteiligt
seinerseits die für die Beurteilung der Umweltauswirkungen zuständigen Stellen.

3.Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung:

Das Stadtplanungsamt hat die vom Vorhabenträger nach § 6 UVPG vorzulegenden Unterlagen für die
Dauer eines Monats zur Einsicht für jedermann auszulegen (amtliche Bekanntgabe).

4.Ergebnis der UVP:

Das Stadtplanungsamt hat das Ergebnis der Vorhaben- UVP der Bauaufsichtsbehörde in Form
einer Stellungnahme vorzulegen. Die Bauaufsichtsbehörde muss das Ergebnis der UVP bei seiner
Entscheidung über den Bauantrag berücksichtigen.

Eine entsprechende Abstimmung der Verfahrensweise zu der Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgt auch
im Hinblick auf Fragen verwaltungstechnischer Art zurzeit mit den Stadtplanungsämtern.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 56.14 der Als behandelt.

(AV Einzelhandel) vom 29. September 2007

Die Ausführungsvorschriften über großflächige Einzelhandelseinrichtungen für das Land Berlin (AV
Einzelhandel) vom 29. September 2007 (ABl. S. 2957) enthalten inhaltliche und verfahrensbezogene
Vorgaben zur Bauleitplanung für großflächige Einzelhandelseinrichtungen sowie zur Beurteilung solcher
Vorhaben. Sie richten sich an die bezirklichen Stadtplanungsämter sowie die für die Beurteilung von
großflächigen Einzelhandelseinrichtungen zuständigen Stellen der Hauptverwaltung.

Die Ausführungsvorschriften sind am 16. November 2007 in Kraft getreten und ersetzen die bis dahin
anzuwendenden Ausführungsvorschriften vom 6. August 2001 (ABl. S. 3207).
Sie gelten bis zum 15. November 2012 (einschließlich).
Im Vergleich zu den Ausführungsvorschriften aus dem Jahre 2001 ergeben sich bei der baurechtlichen
Zulassung von Einzelvorhaben - abgesehen von der Berücksichtigung von im Rahmen einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung festgestellten Umweltauswirkungen im Baugenehmigungsverfahren - für die
Bauaufsichtsbehörden keine Änderungen. Sofern die Bauvorlagen für die bauplanungsrechtliche Prü-
fung durch das Stadtplanungsamt einer Ergänzung bzw. Konkretisierung bedürfen (z.B. Betriebsart,
Brutto-Grundfläche, Verkaufsflächengröße sowie Art und Umfang des Sortiments), hat diese das
Stadtplanungsamt zu veranlassen.

Dieser Beitrag wurde in TOP 57.5.7 der Als behandelt.    Stand   04-2010

(§ 173 Abs. 1 BauGB) Genehmigungen nach § 173 Abs. 1 BauGB (Erhaltungsverordnungen)

In welcher Form sind Genehmigungen nach § 173 Abs. 1 BauGB zu erteilen, wenn keine
Baugenehmigung oder Zustimmung erteilt wird.
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Aus dem Wortlaut der Vorschrift ergibt sich, dass in diesen Fällen die Gemeinde, in Berlin also die
Bezirke (vgl. § 1 AGBauGB) für die Erteilung der Genehmigung zuständig sind.
Wer innerhalb des Bezirkes zuständig ist, ergibt sich aus der Geschäftsverteilung des jeweiligen
Bezirksamts, vgl. § 37 Bezirksverwaltungsgesetz.

Dieser Beitrag wurde in TOP 58.15 der Als behandelt.

§ 173 Abs. 1 BauGB Verhältnis von erhaltungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen
Anforderungen
Wie ist das Verhältnis zwischen erhaltungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Anforderungen bei
der Errichtung von baulichen Anlagen?
Eine auf § 172 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BauGB gestützte Erhaltungsverordnung dient der Erhaltung der
städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund seiner städtebaulichen Gestalt. Die Genehmigung
zur Errichtung einer baulichen Anlage "darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt
des Gebiets durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird", § 172 Abs. 3 S. 2 BauGB.
Beeinträchtigungen können insbesondere durch Lage, Stellung des Baukörpers oder die äußere
Gestaltung hervorgerufen werden (vgl. Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, § 172, Rn 43). "Erhalten"
bedeutet die Abwehr einer nicht nur unwesentlichen Beeinträchtigung.
Grundsätzlich kann auf der Grundlage einer Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BauGB
auch eine "positive Baudenkmalpflege" betrieben werden (vgl. Ernst-Zinkahn-Bielenberg, Kommentar
zum BauGB, § 172 Rn 159). Es ist aber nicht möglich, einen Neubau allein deswegen zu versagen, weil
er anders gestaltet ist als die Anlagen der Umgebung. So kann insbesondere nicht gefordert werden,
dass Neubauvorhaben die Fenstergröße ehemals vorhandener Anlagen übernehmen müssen, wenn
zwingende bauordnungsrechtliche Anforderungen dem entgegenstehen. Wenn in Gestaltungsleitlinien
für Neubauvorhaben kleinere Fenster gefordert werden, müssen dafür gewichtige städtebauliche Gründe
bestehen und die Erteilung bauordnungsrechtlicher Abweichungsentscheidungen grundsätzlich möglich
sein.
Nur sofern Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Anforderungen möglich sind, ist im Falle einer
Beeinträchtigung der Ziele der Erhaltungsverordnung durch das Bauvorhaben eine abwägende Prüfung
vorzunehmen, die den widerstreitenden Belangen Rechnung trägt.
Demgegenüber treten die Vorschriften der Erhaltungsverordnung stets zurück, wenn eine Abweichung
von zwingenden Vorschriften des Bauordnungsrechts nicht möglich ist.

Dieser Beitrag wurde aus gegebenem Anlass in Abstimmung mit IIC und VID aufgenommen.
Stand 08-2012

BauGB Sind in Bebauungs- und in Vorhaben- und Erschließungsplänen festgesetzte Geh- Fahr-
und Leitungsrechte zusätzlich per Baulast zu sichern?
Anlässlich von Auslegungsanfragen taucht immer wieder die Frage auf, ob in Bebauungs- und in
Vorhaben- und Erschließungsplänen festgesetzte Geh- Fahr- und Leitungsrechte zusätzlich per Baulast
zu sichern sind.

In einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan lautet z.B. eine Festsetzung:
"Die Fläche a ist mit einem Geh- und Fahrradrecht zugunsten der Allgemeinheit, einem Geh- und
Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der Gebäude innerhalb des Vorhabengebietes,
des Flurstücks xx, Flur yy Gemarkung zz, der angrenzenden Bahnflächen sowie der zuständigen
Unternehmensträger zu belasten."

Im Baugenehmigungsverfahren wurde durch die Bauaufsicht die Eintragung entsprechender Baulasten
durch die Unterschrift des Eigentümers auf der Verpflichtungserklärung vorbereitet.

Oder folgendes Bsp.:
In einem Bebauungsplan lautet eine Festsetzung:
"Die Fläche A ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten."



278

Zwischenzeitlich wurde entschieden, dass dieses Gehrecht nicht mehr auf dem Baugrundstück
realisiert werden soll, sondern auf einem anderen, extra dafür gebildeten Grundstück oder auf dem
Nachbargrundstück. Der Bebauungsplan soll aber nicht geändert werden.

Fazit:
Diese v.g. Festsetzungen selbst begründen noch nicht das Recht, und damit auch nicht die
Duldungspflicht zur Benutzung der Fläche für das Begehen, Befahren sowie das Verlegen und
Unterhalten von Leitungen. Hierzu bedarf es eines zusätzlichen Rechtsaktes - einer dinglichen
Umsetzung. In Berlin wird das in der Regel durch eine öffentlich-rechtliche Baulast gem. § 82 BauO Bln
begründet. (und/oder eine privatrechtliche Dienstbarkeit (§ 1018ff BGB).

Sollten die o.g. B-Plan-Festsetzungen von dem betroffenen Eigentümer nicht beachtet werden (z.B.
sperrt der Eigentümer den Zugang für die Allgemeinheit oder - wie im 1. Bsp. - für die Benutzer und
Besucher der Gebäude und somit auch für die Feuerwehr) wird nicht der Fachbereich Stadtplanung tätig,
sondern es ist Aufgabe der Bauaufsicht entsprechende Anordnungen durchzusetzen. Diese mittels der
entsprechenden Festsetzung eines Bebauungsplans zu begründen ist rechtlich nicht ausreichend.

Dieser Beitrag wurde in TOP 83.7.4 der Als behandelt.     Stand: 09/2016

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

(BauNVO) Berechnung der Geschossfläche von Aufenthaltsräumen in Nicht-Vollgeschossen

Rundschreiben VI D Nr. 21/2006

Berechnung der Geschossfläche von Aufenthaltsräumen in Nicht-Vollgeschossen

Auf Grund der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (4. Senat, Entscheidung vom
07.06.2006 / 4 C 7/05) ist mein Rundschreiben II A 13-6904/11-2-3 vom 11. November 1985 nicht mehr
anzuwenden, soweit es Berechnungsvorgaben für die Ermittlung der Geschossflächen in Nicht-Voll-
geschossen enthält (Seite 2, letzter Absatz).

Der 4. Senat hat im Rahmen der Entscheidung einer umstrittenen Befreiungsgebühr verdeutlicht, dass
er nicht die in der Rechtsprechung verschiedener Obergerichte und im Schrifttum vertretene Ansicht teilt,
dass bei der Berechnung der Geschossfläche die Regelungen des § 44 Abs. 1 II. BV für die geneigten
Decken oder Außenwände anzuwenden sind. Hierzu führt der Senat in seiner Entscheidung Folgendes
aus:

"Der Verordnungsgeber der BauNVO hat zwischen Vollgeschossen und Nicht-Vollgeschossen insoweit
unterschieden, als er angeordnet hat, dass in Vollgeschossen die gesamte überbaute Fläche eines
Stockwerks die Geschossfläche ausmacht, während in Nicht-Vollgeschossen nur die Flächen von
Aufenthaltsräumen - also nicht die Flächen von Nebenräumen, wie Flure, Bade- und Toilettenräume,
Abstellräume und Speisekammern - einschließlich der zu ihnen führenden Treppenräume und ein-
schließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen sind. Damit hat es sein Bewenden. Es beruht nicht
auf einem Versehen, sondern ist eine bewusste Entscheidung des Verordnungsgebers, dass er auf eine
Sonderreglung für Aufenthaltsräume mit geneigten Decken und/oder Außenwänden, die dem Wohnen
dienen, verzichtet hat, obwohl die Flächen unter den Schrägen zum Wohnen nicht voll nutzbar sind.
Den im Schrifttum wohl erstmals im Jahr 1969 geäußerten Gedanken, bei der Ermittlung der Geschoss-
flächen von Aufenthaltsräumen mit schräger Wand oder Decke auf § 44 II. BV zurückzugreifen (Fickert/
Fieseler, BauNVO, Ausgabe 1969, § 20, Tz 273), hat er weder bei der Novellierung der BauNVO im
Jahre 1977 noch bei der Neufassung im Jahre 1986 aufgegriffen. Die durch § 20 Abs. 2 BauNVO
90 erfolgte Änderung des Mitrechnungsgebots in ein Mitrechnungsverbot mit der Ermächtigung zu
modifizierenden Festsetzungen im Bebauungsplan sollte den Dachgeschossausbau aus wohnungs-
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politischen Gründen erleichtern und hat mit der hier in Rede stehenden Thematik nichts zu tun. Es gilt zu
akzeptieren, dass der Verordnungsgeber in § 20 Abs. 2 Satz 2 BauNVO 1968 einen teilweise vereinfa-
chenden Berechnungsansatz gewählt hat, der keinen weiteren Differenzierungen zugänglich ist (so auch
Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB, § 20 BauNVO, Rn. 36)."

Der in meinem Schreiben 6904/11-2-3 vom 11. November 1985 im letzten Absatz vorgenommene
Rückgriff der bauordnungsrechtlichen Berechnungssystematik für die Bestimmung des Aufenthalts-
raumes ist nicht für die Ermittlung der Geschossfläche von Aufenthaltsräumen im planungsrechtlichen
Sinne anwendbar. Die hier getroffene Regelung, dass die Raumschrägen unter 1,50 m nicht mit einzu-
beziehen sind, ist mit den planungsrechtlichen Vorgaben unvereinbar.

Für die Berechnung der Geschossfläche von Aufenthaltsräumen ist der gesamte Raum maßgeblich
einzubeziehen. Hierzu gehören die ihn umschließenden Außenwände, dieses können auch Abseiten-
wände sein.

Ich bitte, die entsprechende modifizierte Regelung anzuwenden.

Anlage zum Rundschreiben VI D Nr. 21/2006
Der Senator für Bau- und Wohnungswesen
IIA 13 - 6904/11-2-3

 Bezirksämter von Berlin
Abt. Bau- und Wohnungswesen
Bau- und Wohnungsaufsichtsamt

nachrichtlich
s. Verteiler

11. November 1985

Betr.: Maß der baulichen Nutzung

hier:  Ermittlung der Geschossfläche in Dachräumen
        (Dachgeschosse)

Anlg.:  1 Skizzenblatt

 
Zahlreiche Anfragen in letzter Zeit über die Ermittlung der Geschoßfläche in Dachräumen - z. T.
veranlaßt durch die Änderung der BauO Bln (Dachräume können unter gewissen Voraussetzungen auch
Vollgeschosse sein) - ergeben die Notwendigkeit, die Berechnungsgrundlagen für die am häufigsten
auftretenden Fälle aufzuzeigen.
 
Nach § 2 Abs. 4 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) vom 28. Februar 1985 (jetzt: § 2 bs. 11 BauO
Bln 2005) sind Vollgeschosse Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die
festgelegte Geländeoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine
lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Dies gilt auch für Dachräume, in die Geschosse (Dachge-
schosse) eingebaut werden können.
 
Bei der Ermittlung der Geschoßfläche können sich demnach zwei Fälle ergeben:
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1. Der Dachraum (Dachgeschoß) ist Vollgeschoß im Sinne des § 2 Abs. 4 BauO Bln.
2. Der Dachraum (Dachgeschoß) ist kein Vollgeschoß im Sinne des § 2 Abs. 4 BauO Bln.

Zu a)
 
Nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Baunutzungsverordnung 68/77 (BauNVO) ist die Geschossfläche nach den
Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen (somit auch im Dachraum, und zwar in Höhe des
Fußbodens) zu ermitteln (s. Bild 1 und 2 der Anlage).
 
Zu b)
 
Nach § 20 Abs. 2 Satz 2 BauNVO 68/77 sind bei der Ermittlung der Geschossfläche in anderen
Geschossen (also keine Vollgeschosse) die Flächen von Aufenthaltsräumen einschließlich der zu ihnen
gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen.
 
§ 20 Abs. 2 Satz 2 BauNVO 68/77; § 20 Abs. 3 BauNVO 90 verwendet den Begriff "Aufenthaltsraum"
ohne eigene Definition. Der Aufenthaltsraum im Dachraum wird in § 46 Abs. 4 BauO Bln (jetzt: § 48 Abs.
1 Satz 2 BauO Bln 2005) wie folgt definiert:
 
"Aufenthaltsräume im Dachraum müssen eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,30 m über mindestens
der Hälfte ihrer Netto-Grundfläche haben; Raumteile mit einer lichten Raumhöhe bis 1,50 m bleiben
außer Betracht."
 
Durch den 2. Halbsatz dieser Bestimmung wird der Aufenthaltsraum im bauordnungsrechtlichen Sinne
auf die Flächen begrenzt, über denen eine lichte Höhe von mehr als 1,50 m vorhanden ist. Dies gilt nicht
für Aufenthaltsräume, die durch Abseitenwände mit einer Höhe von mehr als 1,50 m begrenzt werden; in
diesen Fällen endet das Berechnungsmaß für die Geschossfläche an der Außenseite der Abseitenwand
(s. Bild 5 - rechte Seite - der Anlage).
Dieser letze Absatz ist nicht mehr anzuwenden. -vergl. Rundschreiben VI D Nr. 21/2006-
 
Im Auftrag                                                                  Beglaubigt
Bürger                                                                        Hartefiel
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Dieser Beitrag wurde in TOP 53.17 der Als behandelt.    Stand  08-2012
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§ 16 Zusätzliche Forderungen von Berechnungen des Maßes der baulichen Nutzung nach
BauNVO 90

Es wird darauf hinzuweisen, dass für die Berechnung des Nutzungsmaßes die Fassung der
BauNVO anzuwenden ist, mit der der Bebauungsplan ausgelegen hat und festgesetzt wurde. Beim
Baunutzungsplan gilt in Verbindung mit den Bebauungsplänen A die BauNVO 68.

Im Verfahren befindliche Bebauungspläne sind für die Beurteilung eines Vorhabens irrelevant.

Wenn aus Gründen der Übereinstimmungsprüfung z.B. für den Erlass einer Veränderungssperre
eine zusätzliche Berechnung gebraucht wird, so fällt dies nicht in den Rahmen der einzureichenden
Bauvorlagen, die nach § 3 Abs. 6 Bauverfahrensverordnung vorzulegen sind.

Die zusätzlichen Berechnungen nach neueren BauNVO´s (z. B. BauNVO 90), die für eine weitergehende
Prüfung - weil z. B. eine Veränderungssperre in Betracht kommt - erforderlich sind, müssen vom
Bezirksamt selber vorgenommen werden, sie gehören zur behördlichen Beurteilung außerhalb der
Nutzungsberechnung, die aufgrund der Bauvorlageverordnung gefordert werden kann.

Von den Bau- und Wohnungsaufsichtsämtern können diese zusätzlichen Berechnungen nicht gefordert
werden. Sie sind deshalb auch nicht von dem Bauherrn zu verlangen.

Der Bauherr kann dieses nur auf freiwilliger Basis tun, um eventuell zu einer zeitlichen Verkürzung der
Prüfung zu kommen. Die Berechnungen sind allerdings mit zusätzlichen Kosten verbunden.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 38.2 der Als behandelt.   Stand  07-2011

(BauNVO) Geschossfläche von Vorbauten

Aus der Begründung zur BauO Bln 2005 zu § 6 Abs. 6 Nr. 2 geht hervor, dass zu den bei Einhaltung
bestimmter Abmessungen - bisher bereits abstandsflächenrechtlich privilegierten Vorbauten, wie
Balkonen, Erkern und Wintergärten, nun Treppen, Treppenräume und Aufzüge hinzugekommen sind.

In die Geschossflächenberechnung gehen die Flächen baulicher Anlagen und Gebäudeteile, soweit sie
nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind, nach den jeweils anzuwenden Fassungen des §
20 Abs. 3 BauNVO 1962, 1968 und 1977 bzw. § 20 Abs. 4 BauNVO 1990 nicht ein. Gleiches gilt für die
Grundflächenberechnung nach den jeweils anzuwendenden Fassungen des § 19 der BauNVO vor 1990.

Es wurde die Frage gestellt, ob diese abstandsflächenrechtliche und nutzungsmaßliche Privilegierung
von Treppen, Treppenräumen und Aufzügen nicht im Widerspruch zu § 20 Abs. 2 BauNVO 1962, 1968
und 1977 bzw. § 20 Abs. 3 BauNVO 1990 stünde: Danach sind bei der Ermittlung der Geschossfläche
die Flächen von Aufenthaltsräumen in Nicht-Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden
Treppenräume (....) (generell nach § 20 Abs. 2 BauNVO 1962, 1968 und 1977 bzw. bei entsprechender
Festsetzung im B-Plan nach § 20 Abs. 3 BauNVO 1990) mitzurechnen.

Es besteht kein Widerspruch. Die BauNVO überlässt die Art und den Umfang der bei der Ermittlung
der Geschossfläche zu berücksichtigenden baulichen Anlagen und Gebäudeteile ausdrücklich dem
Landesrecht:

"...."in den Abstandsflächen zulässig" schließt auch die Anlagen ein, die nach landesrechtlicher
Formulierung (vgl. § 6 Abs. 6 MusterbauO [Stand 13.7.2006]) "bei der Bemessung der Abstandsflächen
(.....) außer Betracht" bleiben; auch diese sind i.S.d. Planungsrechts in den Abstandsflächen zulässig;
darunter fällt alles, was abstandsflächenrechtlich irrelevant ist (König in K/R/S 2. Aufl. § 20 Rn. 18a,
27b). Das sind, soweit das Landesrecht § 6 Abs. 6 MusterbauO entspricht, mit näher bezeichneten
Einschränkungen: vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachüberstände sowie
Vorbauten."(Kohlhammer-Kommentar zum BauGB, 62. Lfg., Februar 2007, BauNVO § 20, Rdnr. 49 b).
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Bei der Ermittlung der Geschossfläche ist also zunächst nach § 20 Abs. 2 BauNVO 1962, 1968 und 1977
bzw. § 20 Abs. 3 BauNVO 1990 vorzugehen. Sollte ein danach mitzurechnender Treppenraum oder
Aufzug, der Aufenthaltsräume in Nicht-Vollgeschossen erschließt, ein Vorbau gem. § 6 Abs. 6 Nr. 2 BauO
Bln sein, ist § 20 Abs. 3 BauNVO 1962, 1968 und 1977 bzw. § 20 Abs. 4 BauNVO 1990 anzuwenden;
seine Fläche ist also nicht mitzurechnen.

Siehe hierzu auch Punkt 2.2.6, S. 5, BDVI, Bauordnungsrecht und Bauplanungsrecht für Berlin, Ausgabe
2007, ergänzt Dez. 2009.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 58.8 der Als behandelt    Stand   04-2010.

(BauNVO) Anrechnung von Aufenthaltsräumen auf die Geschossfläche

Sind Aufenthaltsräume, die nicht alle Merkmale des § 48 BauO Bln erfüllen, aber aufgrund von
Abweichungen nach § 68 BauO Bln zugelassen werden, auf die GFZ des jeweiligen Grundstücks
anzurechnen?
.
(Bei der Fragestellung geht es um vorhandene Kellerräume, die im Zuge von Umbaumaßnahmen und
Nutzungsänderungen als Therapieräume einer Menschen mit Behinderungen betreuenden Einrichtung
dienen sollen.)
Antwort:
Aufenthaltsräume sind Räume, die nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt
oder geeignet sind, legt § 2 Abs. 5 BauO Bln fest.

Aufenthaltsräume müssen laut § 48 BauO Bln

• eine lichte Raumhöhe von min. 2,50 m haben,
• ausreichend belüftet und
• ausreichend mit Tageslicht beleuchtet werden können.

Steht die Beleuchtung mit Tageslicht im Widerspruch zu der Nutzung, sind diese Räume ohne Fenster
zulässig.

Für Aufenthaltsräume in Dachräumen sind geringere lichte Raumhöhen möglich (Abs. 1).

Wird in den Bauvorlagen des Entwurfsverfassers ein Raum als Aufenthaltsraum bezeichnet, ist er
grundsätzlich nach den unten stehenden Bestimmungen der BauNVO vom ÖbVI in die GFZ-Berechnung
einzubeziehen.

Die Prüfung, ob sich ein Raum (im Kellergeschoss) unter Würdigung aller entscheidungsrelevanten
Vorschriften als Aufenthaltsraum eignet, und die Entscheidung darüber (ggf. durch Erteilung einer
Abweichung gemäß § 68 BauO Bln) erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde.
In den Erläuterungen der Landesgruppe Berlin des Bundes der öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieure e. V. (BDVI) in Zusammenarbeit mit SenStadt zum Bauordnungs- und Baupla-
nungsrecht unter Berücksichtigung der Belange des Vermessungswesens (vgl.*) wird ausge-führt, dass

• auf der Grundlage des § 20 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 1977
Aufenthaltsräume in Geschossen, die keine Vollgeschosse sind (Kellergeschossen und
Dachräumen), einschl. der zu ihnen gehörenden Treppenräume auf die Geschossfläche (GF) bzw.
auf die Baumasse (§ 21 Abs. 2) eines Gebäudes anzurechnen sind, während

• nach der BauNVO 1990 (§ 20 Abs. 3)
die Anrechnung auf die GF nur erfolgt, wenn der Bebauungsplan dies vorsieht.

             * 5. Auflage, Ausgabe 04/98, Punkte 2.1.5 und 3.2.3.3
                und
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             * 6. Auflage, Ausgabe 2007, Punkte 3.2.3.3 und 3.2.5/Seite 3 und 4
.
Dieser Beitrag wurde in TOP 61.8 der Als behandelt.    Stand  03-2011

Gebühren

Gebühren des sonstigen Fachrechts im Baugenehmigungsverfahren

Im Baugenehmigungsverfahren - §§ 64, 64 a und 65 BauOBln - schließt die Baugenehmigung anderer
Genehmigungen des "aufgedrängten" öffentlichen Rechts ein, wie z. B. Ausnahmegenehmigungen nach
der Baumschutzverordnung.
Anders als bei Stellungnahmen der Bauaufsichtsbehörde zu einem Vorhaben, bei dem eine anderes
Gestattungsverfahren Vorrang hat (§ 61 BauOBln) - in diesem Fall ist die Gebührenpflicht in Tarifstelle
11.5 BauGebO geregelt - existieren für den umgekehrten Fall keine speziellen Gebührenregelungen.
Das ist auch nicht nötig, da die Bauaufsichtsbehörde die Gebühren nach der VGebO oder spezieller
Gebührenordnungen für das sich aufdrängende Fachrecht mit den Gebühren nach der BauGebO
erheben kann. Hierzu ist es notwendig, dass der erforderlichen Stellungnahme der zuständigen
Fachbehörde, z. B. Naturschutz- und Grünflächenamt, eine Gebührenberechnung - im vorstehenden Fall
nach der Umweltschutzgebührenordnung - beigefügt wird.
Die Gebührenerhebung erfolgt dann in einem Gebührenbescheid zusammen mit den bauaufsichtlichen
Gebühren.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 68.6 der Als behandelt.    Stand 06-2011

(BauGebO) Verwaltungsgebühren für Abgeschlossenheitsbescheinigung bei Garagenstellplätzen

Garagenstellplätze gelten nach § 3 Abs. 2 S. 2 Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) als
abgeschlossene Räume, wenn ihre Flächen durch dauerhafte Markierungen ersichtlich sind. Ist
also eine "sichtbare und stets rekonstruierbare bauliche oder zeichnerische Festlegung in der
Garage gemäß dem Aufteilungsplan" vorhanden (Palandt, WEG, § 3, RdNr. 8), so genügt eine
Abgeschlossenheitsbescheinigung für die Garage unabhängig von der Anzahl der Stellplätze. Es fällt
damit nur eine Gebühr an.

.
Dieser Beitrag wurde als Einzelbeitrag erstellt     -Stand Nov 2010-.

(VGebO) Gebühren für Akteneinsicht

Mit der Zweiundzwanzigsten Verordnung zur Änderung der Verwaltungsgebührenordnung vom 30.
Mai 2000 ist eine Tarifstelle für Amtshandlungen nach dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz in das
Gebührenverzeichnis der Verwaltungsgebührenordnung aufgenommen worden. Erfahrungen mit der
Anwendung dieser Tarifstelle liegen uns bisher nicht vor.

Dieser Beitrag wurde in TOP 38.10.4 der Als behandelt.

§ 5 BauGebO - Gebühren für Versagungen

Stellt ein Bauherr einen Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung und wird die Erteilung einer
Baugenehmigung versagt, so wird nach § 5 Abs. 1 BauGebO eine Gebühr in Höhe von 1/10 bis 5/10 der
vollen Gebühr erhoben. Hat der Bauherr zusammen mit dem Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung
einen Befreiungsantrag gestellt, der zusammen mit dem Baugenehmigungsantrag versagt wird, so ist für
diesen keine Gebühr nach § 6 Abs. 1 BauGebO zu erheben..

Dieser Beitrag wurde in TOP 45.6.4 der Als behandelt.  Stand  03-2011
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(§ 2 GebG) Gebührenfreiheit für die Prüfung bautechnischer Nachweise(§ 2 Abs. 2 GebG)

Ein öffentlicher Bauherr hat Widerspruch gegen einen Gebührenbescheid für die Prüfung bautechnischer
Nachweise eingelegt. Er ist der Auffassung, dass bei öffentlichen Bauten, wie z. B. einem Ministerium,
das öffentliche Interesse an der Amtshandlung - hier die Prüfung des Brandschutzes - gegenüber dem
privaten Interesse überwiege und diese deshalb gebührenfrei im Sinne von § 2 Abs. 2 GebG sei.

Dies ist nicht der Fall.

Die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 S. 1 GebG liegen nicht vor, weil es sich bei der Erstellung des
Prüfberichts zum Brandschutznachweis nicht um eine Amtshandlung handelt, die überwiegend im
öffentlichen Interesse vorgenommen wurde.

Zum Wesen einer Gebühr gehört es, und hierin liegt ihr unterscheidendes Merkmal zur Steuer, dass sie
eine Gegenleistung für eine im Interesse eines einzelnen vorgenommene besondere Leistung der Ver-
waltung darstellt. Dies schließt es aus, Gebühren für Amtshandlungen zu erheben, die dem überwie-
genden öffentlichen Interesse dienen. Dieser Grundsatz ist in § 2 Abs. 2 S. 1 GebG ausgestaltet. Bei der
Entscheidung, ob ein überwiegendes öffentliche Interesse gegeben ist, ist nach diesem Grundsatz nicht
von der Tätigkeit des Einzelnen, sondern von der Tätigkeit der Verwaltung auszugehen, denn sie enthält
die besondere Leistung, für die als Gegenleistung die Gebühr erhoben werden kann. Dies bedeutet, dass
eine Amtshandlung nur dann gebührenfrei sein kann, wenn die Behörde, die die Amtshandlung vornimmt,
in der Wahrnehmung des ihr anvertrauten öffentlichen Interesses an der Vornahme der Amtshandlung
mehr interessiert ist, als derjenige, der die Amtshandlung beantragt oder sonst wie veranlasst hat.
Entscheidend ist nicht die Tätigkeit, die dem Antragsteller durch die Amtshandlung erst ermöglicht wird,
sondern lediglich die konkrete Tätigkeit der Behörde. Ein überwiegendes öffentliches Interesse im Sinne
des § 2 Abs. 2 S. 1 GebG ist daher im allgemeinen nur anzunehmen, wenn die Amtshandlung auch ohne
Anregung oder Antrag von privater Seite von Amts wegen vorzunehmen wäre. Damit kommt es bei der
Beurteilung, ob eine Amtshandlung im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, ausschließlich auf die
Amtshandlung selbst und nicht auf den mit ihr verfolgten Zweck an (OVG Münster KStZ 1971, 144, 145,
sowie OVGE Münster/Lüneburg, Band 7 65, 72 ff.; Benedes, Gebührengesetz für das Land Brandenburg,
2001, S. 47).

Entscheidend ist im vorliegenden Fall somit, ob die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
durchgeführte Amtshandlung, nämlich die baupolizeiliche Prüfung des Brandschutznachweises, im
überwiegenden öffentlichen Interesse liegt. Nach den oben genannten Grundsätzen ist dies nicht der Fall.
Der Brandschutznachweis ist Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung. Die Erstellung des
Prüfberichts zum Brandschutznachweis dient damit in erster Linie dem Interesse des Bauherrn, dass die
Baugenehmigung erteilt werden kann und er damit nicht mehr aus Gründen des öffentlichen Rechts an
der Ausführung des Bauvorhabens behindert ist. Zudem dient der Brandschutznachweis dem Interesse
des Bauherrn an der Brandsicherheit des Gebäudes. Die Tatsache, dass die Baugenehmigung für den
Bau eines Verwaltungsgebäudes erteilt wurde, ist unbeachtlich. Aus diesen Gründen überwiegt das
Interesse des Bauherrn an dem Brandschutznachweis das Interesse der Allgemeinheit. Es liegt kein Fall
vor, in dem die Behörde mehr an der Vornahme der Amtshandlung interessiert ist, als der Antragsteller.

Dieser Beitrag wurde in TOP 53.13 der Als behandelt.

(§ 9 GebG) Gebührenerhebungen der BWÄ vor Erteilung eines Bescheides X

Nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge vom 22.05.1957 (GVBl. S. 516), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 30.10.1969 (GVBl. S. 2252), entsteht die Pflicht zur Zahlung von
Verwaltungsgebühren mit Vollendung der Amtshandlung, bei Vorliegen des Antrags mit dessen Eingang.

§ 9 Abs. 1 GebG ist jedoch im vorliegenden Fall nicht einschlägig, da diese Vorschrift nur die Fälligkeit
regelt.
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In analoger Anwendung kann aus § 17 GebG geschlossen werden, dass das Verfahren Zug um Zug
(bauaufsichtliche Bescheide nur gegen vorherige Zahlung der entstandenen Verwaltungsgebühr)
rechtmäßig ist, da nach dieser Vorschrift grundsätzlich auch eine Vorauszahlung möglich ist.

In einigen BWÄ ist es bereits Verwaltungspraxis, bauaufsichtliche Bescheide nur gegen vorherige
Zahlung der entstandenen Verwaltungsgebühr zu versenden. Gegen diese Handhabung bestehen auf
Grund des oben Ausgeführten keine Bedenken.

Allerdings ist diese Regelung nicht generell anzuwenden. Über eine Vorauszahlung sollte immer nach
den Umständen des Einzelfalls entschieden werden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 24.7 der Als behandelt.

(BauGebO) Berechnung von Baugenehmigungsgebühren - Maßgebliche Herstellungskosten
Seit langem fordert der Rechnungshof von Berlin von uns einheitliche Berechnungsgrundlagen bei der
Ermittlung der Herstellungskosten. Um dies sicherzustellen, wird ab sofort wie folgt verfahren:

Die Herstellungskosten sind auf der Grundlage der Nummer 2.3.1 - Kostenberechnung nach DIN 276 -
Ausgabe 6/93 -, Kostengruppen 300, 400, 500 und 730, zu ermitteln und jedem Bauantrag beizufügen.

Nummer 9 des Merkblattes zum Antrag auf Vorbescheid und Baugenehmigung - Bauaufsicht100 - wurde
entsprechend geändert.

Der bisher verwendete Vordruck zum Nachweis der Herstellungskosten ist nicht mehr zeitgemäß und
deshalb ab sofort nicht mehr zu verwenden.

Ab sofort ist der Vordruck Bauaufsicht116 zu verwenden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 26.6 der Als behandelt.

(GebG) Verjährung von Gebührenansprüchen
(45.6.1)

Hinsichtlich der Zahlungsverjährung von Gebührenansprüchen und der Abgrenzung zur
Festsetzungsverjährung wird auf das Schreiben der für das Bauwesen zuständigen Senatsverwaltung
vom 03.06.2004 verwiesen .

Anlage zu 45.6.1

ABSCHRIFT

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Frau Messer
Tel.: 90124801
An alle Bezirksämter von BerlinBau- und Wohnungsaufsichtsamt - Amtsleiter -

Verjährung von GebührenansprüchenMein Schreiben vom 16.03.2004

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf mein o.g. Schreiben hin, hat mir das BA Mitte am 19.03.2004 mitgeteilt, dass es meine Auffassung
nicht teile. Maßgeblich für die Verjährung von Gebühren sei die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts
Berlin (Beschluss VG 19 A 26.98 vom 28.04.1999), nach der § 21 Abs. 1 Gesetz über Gebühren und
Beiträge (GebG) die Festsetzungsverjährung, und nicht die Zahlungsverjährung regele. Daraus ergebe
sich die Konsequenz, dass Behörden für die Festsetzung ihrer Bescheide nur 3 Jahre ab Antragstellung
Zeit hätten.
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Um Streitigkeiten über Begriffe zu vermeiden, will ich meine bereits zugesandte Übersicht ergänzen:
Ab Antragstellung muss innerhalb von 3 Jahren eine die Verjährung unterbrechende Handlung durch
die Behörde erfolgen, also z. B. eine schriftliche Zahlungsaufforderung oder eine andere Handlung,
die die Behörde zur Feststellung des Anspruchs oder des Verpflichteten vornimmt, vgl. § 147 Abs. 1
Reichsabgabenordnung (RAO). Ist eine Zahlungsaufforderung in Form eines Gebührenbescheides
ergangen, beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die Unterbrechung ihr Ende gefunden hat, eine neue
Verjährung.

Beispiel:

02.02.03 Antrag, d.h. Anspruch entsteht dem Grunde nach

(02.02.06 Verjährung, wenn nicht vorher eine Unterbrechung eintritt)

01.02.06 Unterbrechung durch Bescheid oder durch eine Handlung zur Feststellung des Anspruchs oder
des Verpflichteten

31.12.06 Beginn der neuen 3-jährigen Verjährungsfrist

31.12.09 Verjährung

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Gez. Messer

Anlage

Reichsabgabenordnung vom 22. Mai 1931 (RGBl. I S. 161) zuletzt geändert durch § 28 Nr. 33 des
Einführungsgesetzes zu den Realsteuergesetzen vom 1. Dezember 1936 (RGBl. I S. 961):

§ 146
Die Verjährung ist gehemmt, solange die Ansprüche innerhalb der letzten sechs Monate der
Verjährungsfrist wegen höherer Gewalt nicht verfolgt werden können.

§ 147
(1) Die Verjährung wird unterbrochen durch Zahlungsaufschub, durch Stundung, durch jede Anerkennung
des Zahlungspflichtigen, durch eine schriftliche Zahlungsaufforderung und durch jede Handlung, die das
zuständige Finanzamt zur Feststellung des Anspruchs oder des Verpflichteten vornimmt.
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(2) Die Verjährung der Grundsteuer wird nur durch eine schriftliche Zahlungsaufforderung, durch eine
Stundung oder durch ein Anerkenntnis des Zahlungspflichtigen unterbrochen.

(3) Mit Ablauf des Jahrs, in dem die Unterbrechung ihr Ende erreicht hat, beginnt eine neue Verjährung.

§ 148
Durch Verjährung erlischt de Anspruch mit seinen Nebenansprüchen. Was zur Befriedigung oder
Sicherung eines verjährten Anspruchs geleistet ist, kann jedoch nicht zurückgefordert werden.

§ 149
Ist der Anspruch gegen den Steuerpflichtigen verjährt, so ist , wer neben ihm haftet, von der Haftung
befreit, es sei denn, dass ihm selbst eine Hinterziehung zur Last fällt.

Dieser Beitrag wurde in TOP 45.6.1 der Als behandelt.

(BauPrüfVO) Gebührenerhebung gegenüber anderen Behörden nach der BauPrüfVO

Die BauPrüfVO enthält keine Regelung zur Gebührenbefreiung bzw. Gebührenfreiheit. Auch die
Ermächtigungsgrundlage der BauPrüfVO, § 84 Abs. 2 BauO Bln, sieht derartiges nicht vor.
§ 2 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge (GebG) regelt die Gebührenfreiheit für den
Verkehr der Verwaltungsstellen untereinander und verweist auf die Gültigkeit des Satz 1. Danach ist die
Gebührenfreiheit unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften geregelt.
Eine solche gesetzliche Vorschrift stellt § 84 BauO Bln als Ermächtigung zum Erlass der BauPrüfVO dar.
Deshalb ist § 2 Abs. 2 GebG nicht anzuwenden.
Daher sind Gebührenbefreiungen nur bei Gebühren nach der BauGebO auf der Grundlage des § 2
möglich, nicht aber bei Gebühren nach der BauPrüfVO.
Schließlich würde das auch keinen Sinn ergeben, da die Gebühren nach der BauPrüfVO überwiegend
von Prüfingenieuren bzw. Prüfsachverständigen für deren Tätigwerden erhoben werden.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 60.16 der Als behandelt.

(§ 2 BauGebO) Gebührenfreiheit für Kita-Eigenbetriebe

Kita-Eigenbetriebe, die steuerrechtlich als gemeinnützig anerkannt sind, genießen gemäß § 2 Abs. 1
Nr. 4 BauGebO persönliche Gebührenbefreiung, wenn die Amtshandlung unmittelbar gemeinnütziger
Zwecke dient. Das Schreiben SenFin II A - H 1346 - 9.3.4.146e (als Anlage beigefügt) findet insoweit
entsprechende Anwendung auf die BauGebO.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob diese Betriebe einen Wirtschaftsplan aufstellen, da die Anerkennung
der Gemeinnützigkeit ausschlaggebend ist und nicht die Tatsache, dass es sich um ein Sondervermögen
oder einen Eigenbetrieb handelt.
Der von SenFin in der 26. Verordnung zur Änderung der Verwaltungsgebührenordnung vorgesehene
Wegfall der persönlichen Gebührenfreiheit für gemeinnützige Einrichtungen wird zur Zeit nicht weiter
verfolgt und ist im Entwurf der 27. Änderungsverordnung, die hier am 13. Mai 2008 vorgelegen hat, nicht
mehr enthalten.

Dieser Beitrag wurde in TOP 58.4 der Als behandelt.

(BauPrüfVO) Keine Gebührenfreiheit nach der Bautechnische Prüfungsverordnung

Ist die Erstellung des Brandschutztechnische Prüfberichtes durch das BWA für Einrichtungen, die als
gemeinnützig, mildtätig oder kirchlichen Zwecken dienend gelten und im Sinne der Abgabenordnung
anerkannt sind, gebührenfrei?

Da die Gebühren für die Erstellung des Brandschutztechnischen Prüfberichts in der BauPrüfVO
geregelt sind und diese weder eigene Regelungen zur Gebührenfreiheit (persönlich oder sachlich) noch
Verweisungen auf die BauGebO enthält, sind Gebührenbefreiungen nicht möglich.
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Dieser Beitrag wurde als Nr. 148 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

(BauGebO ) Gebühren für die Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis

Nach welcher Vorschrift sind die Gebühren für die Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis zu
berechnen?

.

Nach § 73 Abs. 5 der alten Bauordnung für Berlin konnte, wer ein berechtigtes Interesse dargelegt hat, in
das Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen oder sich Abschriften erteilen lassen.
Die Gebühren für die Erteilung von Auskünften sind bisher nach Tarifstelle 2008, Buchstaben b)
und c) BauGebO erhoben worden. In dem § 82 der Bauordnung vom 29. September 2005 ist eine
Vorschrift über die Einsichtnahme oder die Erteilung von Abschriften aus dem Baulastenverzeichnis
nicht mehr enthalten. Dieser Absatz ist bei der Neufassung der BauOBln mit der Begründung er-
satzlos entfallen, dass das IFG ein umfassendes Akteneinsichtsrecht gewährt. Nach § 1 des Berliner
Informationsfreiheitsgesetz ist es Ziel des Gesetzes, durch ein umfassendes Informationsrecht das
in den Akten festgehaltene Wissen und Handeln öffentlicher Stellen unter Wahrung des Schutzes
personenbezogener Daten unmittelbar der Allgemeinheit zugänglich zu machen, um über die
bestehenden Informationsmöglichkeiten hinaus die demokratische Meinungs- und Willensbildung zu
fördern und eine Kontrolle des staatlichen Handels zu ermöglichen.

Nach § 16 IFG ist die Akteneinssicht oder Aktenauskunft gebührenpflichtig. Die Gebühren sind nach
Tarifstelle 1004 der Verwaltungsgebührenordnung zu erheben. Die in der Baugebührenordnung
enthaltenen entsprechenden Tarifstellen sind aufgrund der geänderten Bauordnung entfallen.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 176 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

(§ 8 GebG) Anwendung des § 8 GebG

Ist die Anwendung des § 8 Abs. 1 GebG (neue Gebührentatbestände) ausgeschlossen, wenn
ungewiss ist, ob für eine Amtshandlung (z.B. die bislang gebührenfreie Zwangsmittelfestsetzung im
bauaufsichtlichen Anordnungsverfahren) die Schaffung einer eigenen Tarifstelle beabsichtigt ist?

Bei der Zwangsmittelfestsetzung im bauaufsichtlichen Anordnungsverfahren handelt es sich nicht
um eine neue Aufgabe. Deshalb findet § 8 Abs. 1 GebG keine Anwendung. Für neue Aufgaben ist
unverzüglich eine Tarifstelle in der entsprechenden Fachgebührenordnung zu schaffen. Nur so lange darf
der Auffanggebührenregelung angewandt werden.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 199 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

(BauGebO) Ist bei der Berechnung von Gebühren nach Tarifstellen 3,2 und 3,3 vom
Buchgrundstück oder vom Verkehrsgrundstück auszugehen?

Ist bei der Berechnung von Gebühren nach Tarifstellen 9,2 und 9,3 vom Buchgrundstück oder vom
Verkehrsgrundstück auszugehen?

.
Es ist vom Buchgrundstück auszugehen, da in den Baulasteintragungen generell auf das Grundbuchblatt
Bezug genommen wird.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 267 des FAQ Bauaufsicht behandelt.   Stand   03-2011
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(§ 5 BauGebO) Sind auch Mindestgebühren in den Fällen des § 5 BauGebO zu reduzieren?

Ja. Mindestgebühren dienen der Abdeckung des geringstmöglichen Verwaltungshandelns für eine
Amtshandlung, die in der Regel mit einem Verwaltungakt, z. B. einer Baugenehmigung, abschließt. In den
Fällen des § 5 BauGebO, also bei Antragsrücknahme oder Ablehnung eines Antrags ist der Aufwand in
der Regel geringer. Daher ist auch die Mindestgebühr auf ein Zehntel bis fünf Zehntel der vollen Gebühr
je nach Aufwand bzw. Bearbeitungsstand zu reduzieren.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 273 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

(§ 8 Abs. 1 GebG) Welche Fälle werden von dem neuen Auffanggebührentatbestand des § 8 Abs. 1
GebG erfasst?

Das Gesetz über Gebühren und Beiträge weist im Vergleich zu den vergleichbaren
Verwaltungskostengesetzen der anderen Bundesländer ein Manko auf:

Gebühren können nur dann erhoben werden, wenn es eine einschlägige Tarifstelle in einer als
Rechtsverordnung erlassenen Gebührenordnung gibt. In den Gebührenordnungen sind die Gebühren
und Beiträge unter näherer Bezeichnung der Art und des Inhalts der die Zahlungspflicht begründenden
Amtshandlungen im Voraus nach festen Normen und Sätzen zu bestimmen. Dies führt dazu, dass
bspw. für durch Rechtsänderungen in Fachgesetzen eingeführte neue Amtshandlungen solange keine
Gebühren erhoben werden können, bis eine einschlägige Tarifstelle in eine Gebührenordnung eingeführt
wurde.

Deshalb wird mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Gebühren und Beiträge
in § 8 Abs. 1 ein sog. "Auffanggebührentatbestand" eingefügt. Damit wird es ermöglicht, für neue
Amtshandlungen Gebühren zu erheben, ohne auf die Überarbeitung einer bestehenden oder die
Einfügung einer neuen Tarifstelle in eine Gebührenordnung warten zu müssen.

Werden durch Fachgesetze neue gebührenpflichtige Amtshandlungen geschaffen, werden
die bezirklichen Bau- und Wohnungsaufsichtsämter nach Einholung der notwendigen
Einverständniserklärung von Sen Fin durch Sen Stadt informiert. Gleichzeitig wird das Verfahren zur
Änderung der BauGebO eingeleitet.

Die Festsetzung der Gebührenhöhe erfolgt in eigener Zuständigkeit des jeweiligen bezirklichen Bau- und
Wohnungsaufsichtsamts.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 177 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

Gebührenerhebung in fremden Verfahren

Sanierungs- bzw. entwicklungsrechtliche Genehmigungen, also Verwaltungsakte auf Grund
bundesrechtlicher Regelungen, ergehen auf Grund der §§ 151 Abs. 1 Nr. 1 und 169 Abs. 1 Nr. 5
des Baugesetzbuches (BauGB) gebührenfrei. Diese Verfahren werden darüber hinaus auch frei von
ähnlichen nichtsteuerlichen Abgaben sowie von Auslagen durchgeführt.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 67.17a der Als behandelt.  Stand 05-2011

(BauGebO) Gebührenpflicht bei Zulassung von Abweichungen im Rahmen der
Brandschutzprüfung

Ist die bei Erteilung einer Abweichung nach § 68 Bauo Bln im Rahmen der Prüfung des Brandschutzes
(kein Sonderbau, keine Garage > 100 qm) durch den Prüfingenieur für Brandschutz oder die Bauaufsicht
eine Gebühr nach Baugebührenordnung Tarifstelle 5.1 zu erheben?
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Ja.
liegen den Brandschutznachweisen Abweichungen von den bauordnungsrechtlichen Bestimmungen
zugrunde, ist nach § 23 Abs. 5 BauPrüfVO durch den Prüfingenieur für Brandschutz - oder durch das
Bauaufsichtsamt sofern es die Brandschutznachweise prüft - in einem gesonderten Bescheid darzulegen,
aus welchen Gründen die Abweichung zulässig ist.
Dieser gesonderte Abweichungsbescheid ist für sich allein - unabhängig von einer Baugenehmigung - als
Verwaltungsakt anfechtbar und nach Tarifstelle 5.1 BaubGebO gebührenpflichtig.
Mit SenFin wurde bereits geklärt, dass diese Gebühr, wenn sie vom Prüfingenieur für Brandschutz
erhoben wird, diesem auch verbleibt und nicht abgeführt werden muss.

.

Dieser Beitrag wurde als Nr. 240 des FAQ Bauaufsicht behandelt.

(VGebO) Keine Gebühren für Einsicht in das Bauaktenarchiv

Die Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in das Bauaktenarchiv ist nicht vorgesehen.

• Eine Einsichtnahme durch Beteiligte (Eigentümer, Bevollmächtigte oder Nachbarn) ist gebührenfrei.
Hier gelten die Regelungen des § 4 a Abs. 1 VwVfG Bln. Lediglich Kosten für die Anfertigung
von Kopien können nach der Verwaltungsgebührenordnung (VGebO) erhoben werden. Hierbei
ist zu beachten, dass Eigentümer, Bevollmächtigte oder Nachbarn außerhalb eines laufenden
Verfahrens keine Verfahrensbeteiligte sind und daher ein Akteneinsichtsrecht nur nach dem Berliner
Informationsfreiheitsgesetz haben.

• Für die Einsichtnahme durch nicht Verfahrensbeteiligte gilt gem. § 4 a Abs. 4 VwVfG Bln das
Berliner Informationsfreiheitsgesetz. Dafür sind Gebühren nach der VGebO zu erheben.
.

Dieser Beitrag wurde in TOP 61.3 der Als behandelt.

(BauGebO) Gebühren für die Bauüberwachung (Tarifstelle 6.1 BauGebO)

Sämtliche durch die Bauaufsicht noch durchzuführenden Überwachungen oder Baukontrollen sind durch
die Tarifstelle 6.1 BauGebO abgedeckt.
Ausgenommen davon sind lediglich Besichtigungen in ordnungsrechtlichen Verfahren. Diese
Besichtigungen sind gebührenfrei durchzuführen, da sie Grundlage für eine Anhörung und dar-auf
folgend Anordnung sind.
Hier hat sich die Bauaufsichtsbehörde ihre Kenntnisse zu verschaffen, da diese die Grundlage für
eine hinreichend bestimmte Mängelbeseitigungsanordnung sind. Auch für den Fall, dass sich die
Bauaufsichtsbehörde fachlich außer Stande zur Mängelfeststellung sieht, können Honorare für einen zu
beauftragenden Sachverständigen nicht als Auslagen geltend gemacht werden, da diese Feststellungen
Aufgabe der Behörde sind.
.
Dieser Beitrag wurde in TOP 61.4 der Als behandelt.

§ 5 BauGebO Gebühren bei Rücknahme eingereichter Bauvorlagen in der
Genehmigungsfreistellung

Bei Rücknahme der eingereichten Bauvorlagen erfolgt die Gebührenerhebung im
Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 63 BauO Bln analog zu dem der Genehmigungsverfahren in
Abhängigkeit von dem Bearbeitungsstand:
- Die volle Gebühr nach Tarifstelle zu 1. der BauGebO, wenn die Amtshandlung abgeschlossen worden
ist.
- Ein Zehntel bis fünf Zehntel der vollen Gebühr analog zu § 5 Abs. 1 Satz3 BauGebO, wenn mit der
sachlichen Arbeit begonnen worden, die Amtshandlung aber noch nicht abgeschlossen worden ist.
Gleiches gilt gem. § 5 Abs. 2 BauGebO bei Rückreichung der Unterlagen wegen Unvollständigkeit.
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- Keine Gebühr, wenn mit der sachlichen Arbeit noch nicht begonnen worden ist.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 66.3 der Als behandelt. -Stand Nov 2010-

TS 11.5 BauGebO Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde zu einem Vorhaben, bei dem ein
anderes Gestattungsverfahren Vorrang hat

Stellungnahmen der Bauaufsichtbehörden zu Vorhaben, die sich nach § 61 BauO Bln "wegdrängen"
lösen nur dann eine Gebühr gem. Tarfstelle 11.5 BauGebO bei der Bauaufsichtbehörde aus, wenn die
bauaufsichtliche Gebühr (analog der Tarifstellen zu 2. und 3. der BauGebO) nicht in der Gebühr des
anderen Gestattungsverfahrens enthalten ist.
Eine Übersicht, bei welchen Gestattungsverfahren die Gebühr für diese Verfahren die bauaufsichtliche
Gebühr mit einschließt und sich damit die Gebührenerhebung nach Tarifstelle 11.5 erübrigt, liegt
SenStadt nicht vor.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 66.5 der Als behandelt. -Stand Nov 2010-

TS 3.1.1 Gebühr für Teilbaugenehmigung im Verfahren nach § 64 BauO Bln

Eine Tarifstelle für eine Gebühr für Teilbaugenehmigungen im vereinfachten Verfahren analog zu
Tarifstelle 3.1.1 BauGebO wurde nicht eingerichtet, da kaum Fälle für einen derartigen Sachverhalt
denkbar sind. Für eine Teilbaugenehmigung im vereinfachten Verfahren sind praktisch die gleichen
Prüfungen wie für die Baugenehmigung durchzuführen, so dass gleich die endgültige Baugenehmigung
ausgefertigt werden kann.
Aus diesem Grunde ist auch die Einrichtung einer Tarifstelle für diesen Sachverhalt nicht beabsichtigt.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 66.13 der Als behandelt. -Stand Nov 2010-

TS 11.1.6 Anordnungsgebühren bei Versorgungssperre

Ausfälle der Versorgung mit Elektrizität, Gas oder Trinkwasser aufgrund von Liefersperren wegen
Nichtbezahlung sind gem. Nr. 8 Abs. 2 Buchst. a) AVWoAufGBln als Gefahr für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung nach §17 ASOG zu verfolgen. §17 Abs. 2 ASOG regelt, dass zur Erfüllung der Aufgaben,
die den Ordnungsbehörden und der Polizei durch andere Rechtsvorschriften übertragen sind (§1 Abs. 2),
sie die dort vorgesehenen Befugnisse haben.
Damit handelt es sich auch bei der Anordnung zur Sicherstellung der Versorgung als Folge einer
Versorgungssperre um eine Anordnung nach § 9 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 WoAufGBln. Daraus folgt,
dass eine Gebühr nach Tarifstelle 11.1.6 BauGebO in Höhe von 50 bis 2.600 ? zu erheben ist.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 66.16 der Als behandelt. -Stand Nov 2010-

Gebühren für Ermessensentscheidungen

Gemäß § 68 Abs. 2 BauO Bln sind neben Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auch
Abweichungen, die eine Ermessensentscheidung nach der BauNVO sind, gesondert schriftlich zu
beantragen.
Diese Ermessensentscheidungen sind nach den §§ 23 Abs. 2 ? 5, 18 Abs. 2 und 19 Abs. 4 Satz 2
Halbsatz 2 und Satz 4 BauNVO zu treffen. Sie sind bisher in der BauGebO gebührenrechtlich nicht
ausdrücklich erfasst; es wird auf die Tarifstelle 12.1 BauGebO (Ausnahmen) zurückgegriffen. Um
Rechtssicherheit zu schaffen, wird der Text der Tarifstelle 12.1 der Anlage der BauGebO bei der
nächsten Änderung entsprechend angepasst.

.
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Dieser Beitrag wurde in TOP 69.2 der Als behandelt. -Stand Dez 2011-

Sonstiges
Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (ASOG)

§ 4 ASOG Zuständigkeit im Zusammenhang mit Dachlawinen

Im vergangenen Winter haben sich besorgte Bürger u. a. an die Bau- und Wohnungsaufsichtsbehörden
(BWA) gewandt, damit diese von Dachlawinen ausgehende Gefahren beseitigen.
Sind die Bau- und Wohnungsaufsichtsämter zuständig?

Die Lösung solcher Fälle erschließt sich durch einen Vergleich mit der Gefahr durch herabbröckelnden
Putz oder allgemein sich lösende Fassadenteile.

1. Grundsatz: Grundstückseigentümer ist verantwortlich

Grundsätzlich ist jeder Grundstückseigentümer selbst dafür verantwortlich, dass die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung, insb. Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden,
§ 3 Abs. 1 BauO Bln. Auch der Inhaber der tatsächlichen Gewalt kann hierzu verpflichtet sein (vgl. § 14
Abs. 1 ASOG), Wilke/Dageförde/Knuth/Meyer/Broy-Bülow, Bauordnung für Berlin, 6. A., 2008, § 3, 25.
Droht von einem Dach eine Schneelawine auf die Straße herabzustürzen, ist der Eigentümer,
Verwalter oder Hauswart verpflichtet, im gefährdeten Bereich die Gefahr zu beseitigen. Er muss also
gegebenenfalls die Straße z. B. mit einem Flatterband absperren, um anschließend den Schnee
selbst zu beseitigen oder dies eine Firma ausführen zu lassen. Gleichzeitig muss er die zuständige
Straßenverkehrsbehörde benachrichtigen, die ggf. mit dem Straßenbaulastträger (Tiefbauamt)
Folgemaßnahmen einleitet. Denn die Gehwegabsperrung kann neue Gefahren durch auf die Straße
ausweichende Fußgänger hervorrufen. Die Straßenverkehrsbehörde kann ähnlich wie in § 45 Abs. 6
Straßenverkehrsgesetz (StVG) bei Bauarbeiten Anordnungen zu Sperrungen, Kennzeichnungen etc.
treffen.
Die Berliner Feuerwehr führt auf Ihrer Internet-Seite deshalb auch aus, dass ihr Einsatz nicht immer
erforderlich sei. So könnten Hauswarte und auch Mieter von einem Balkon, einem Wohnungsfenster oder
einer Dachluke aus zum Beispiel mit einem Besenstiel erreichbare Eiszapfen abstoßen. Ähnlich könnten
auch Schneewehen beseitigt werden. Dabei dürfe allerdings nicht vergessen werden, währenddessen
den Gehweg von einer anderen Person absperren zu lassen. Erst wenn mit Eigenmitteln nichts
erreicht werden könne, sollte die Feuerwehr gerufen werden (Quelle: http://www.berliner-feuerwehr.de/
eis_und_schnee.html).

2. Zuständige Behörde: Bauaufsichtsbehörde

Die Hauseigentümer sind verpflichtet, Gefahren durch Dachlawinen zu beseitigen:
Die BauO Bln sieht in § 32 Abs. 8 vor, dass Dächer an Verkehrsflächen und über Eingängen
Vorrichtungen zum Schutz gegen das Herabfallen von Schnee und Eis haben müssen, wenn dies die
Verkehrssicherheit erfordert. Sie ist folglich auch dafür zuständig, diese Anforderung zu überprüfen und
durchzusetzen.

3. Im Eilfall: Polizei

Nach § 4 ASOG wird die Polizei im Rahmen der Gefahrenabwehr in eigener Zuständigkeit grund-sätzlich
nur tätig, soweit die Abwehr der Gefahr durch eine andere Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich
erscheint. Ist also die Bauaufsichtsbehörde etwa durch Anbringen eines Flatterbandes und Verpflichtung
des Hauseigentümers zur Schneeräumung selbst in der Lage die Gefahr abzuwehren, ist ein Einsatz
der Polizei nicht erforderlich. Wenn allerdings das Band nicht ohne weiteres angebracht werden kann
oder durch die Sperrung des Gehweges neue Gefahren, z. B. durch auf die Straße laufende Passanten,
entstehen, ist die Polizei um Unterstützung zu bitten.

http://www.berliner-feuerwehr.de/eis_und_schnee.html
http://www.berliner-feuerwehr.de/eis_und_schnee.html
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Im Übrigen sind nach § 52 Abs. 4 ASOG Polizei und Feuerwehr zur Amtshilfe (§ 4 VwVfG) verpflichtet.
Sofern also die Bauaufsichtsbehörde lediglich nicht über die erforderlichen persönlichen und sächlichen
Mittel verfügt und deshalb die Hilfe einer anderen Behörde, hier der Polizei, in Anspruch nimmt, liegt ein
Fall der Amtshilfe vor, vgl. auch Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 9. Auflage 2005, § 5, 17
a. E.

.
Dieser Beitrag wurde in TOP 66.5 der Als behandelt. -Stand März 2012-

Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)

(SachenRBerG) Dauerwohnen in Kleingartenkolonien

Zur Frage über die Auswirkungen auf das Wohnen in Kolonien wurde Folgendes vorgetragen:

Mit dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz vom 01.10.1994 sollen die Rechtsverhältnisse zwischen
Grundstückseigentümern und Nutzern, denen durch rechtliche Bestimmungen oder behördliches Handeln
der ehemaligen DDR die Bebauung fremder Grundstücke gestattet wurde, geregelt werden.

Dieses Gesetz erfasst auch Wohnhäuser, die mit staatlicher Billigung auf solchen Bodenflächen errichtet
wurden, deren vertraglicher Zweck eine Erholungsnutzung war. Das hat zu Wohnnutzungen in Kolonien
geführt (sog. unechte Datschenfälle). Den Bewohnern wird die Möglichkeit eingeräumt, die Parzellen zur
Hälfte des Verkehrswertes des unbebauten Grundstücks zu kaufen. Dadurch entstehen kleingarten-, bau-
und vermessungsrechtliche Probleme.

Das Sachenrechtsbereinigungsgesetz gilt nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) u.a. dann, wenn Eigenheime
als Wohnhäuser geeignet sind und hierzu dienen, ferner die Errichtung mit Billigung staatlicher Stellen
erfolgte. Eigenheime sind nach § 5 Abs. 2 Gebäude, die für den Wohnbedarf bestimmt sind und eine
oder zwei Wohnungen enthalten; sie umfassen auch Nebengebäude. Der Begriff der Billigung staatlicher
Stellen ist in § 10 weit gefasst worden.

Die baurechtliche Zulässigkeit von Vorhaben wird durch das Sachenrechtsbereinigungsgesetz nicht
verändert. Soweit nach dem oben Gesagten von einer rechtmäßigen Wohnnutzung auszugehen ist,
genießt sie baurechtlich Bestandsschutz: das Gebäude kann weiter als Wohnung genutzt und erhalten
werden, auch eine angemessene Modernisierung ist möglich. Nutzungsänderungen sowie qualitativ und
quantitativ wesentliche Änderungen sind vom Bestandsschutz nicht gedeckt. Mit dem Untergang des
Gebäudes erlischt der Bestandsschutz. Über den Bestandsschutz hinausgehende Änderungen sind nach
den üblichen Zulässigkeitsregelungen zu beurteilen. Ist für das Gebiet ein Bebauungsplan aufgestellt,
richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit allein nach dem Bebauungsplan. Liegt das Grundstück in
einem Bereich, der ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil ist ("Innenbereich" - § 34 BauGB, sind die
Vorhaben zulässig, die sich in den vorhandenen Bestand der näheren Umgebung einfügen. In der Regel
sind Kolonien aber kein Innenbereich, sondern Außenbereich, weil die Ortsteilqualität fehlt; auch einzelne
Wohnhäuser machen den Außenbereich nicht zum Innenbereich. im Außenbereich ist Wohnen nur als
sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB möglich, d.h., eine Ausweitung über den Bestandsschutz
ist in der Regel unzulässig, weil öffentliche Belange beeinträchtigt werden. etwas anderes kann ggf. im
Einzelfall bei einem begünstigten Vorhaben nach § 35 Abs. 4 BauGB gelten. Bauordnungsrechtlich sind
Veränderungen nach jetzt geltendem Recht zu beurteilen.

(geändert März 2003 >>>) Auf Grund der Bezirksstadträtesitzung am 2. Februar 1995 ist eine
Arbeitsgruppe unter Vorsitz von BzStR Hampel (Weißensee) gebildet worden, an der SenFin,
SenStadtUm und SenBauWohn sich beteiligten. Im Ergebnis der Arbeitsgruppe wurde als einheitliche
Handlungsvorgabe für den Umgang mit dem SachenRBerG ein Rundschreiben erarbeitet (siehe 21.2).

 Dieser Beitrag wurde in TOP 19.9.3 der Als behandelt.
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(SachenRBerG) Wohnen in Kleingartenkolonien

1. Das Thema ist zu weit gefasst. Es geht nicht allgemein um Wohnen in Kolonien
Kleingartenkolonien, weil dies kleingartenrechtlich unzulässig ist. Zur baurechtlichen Seite siehe
unter Nrn. 3-5 dieser Ausführungen. Auslöser dieses Themas sind Irritationen im Zusammenhang
mit dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG).

2. Der Vollzug des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes ist vor allem Sache der Grundstücksämter,
denn es geht um den Kauf von Grundstücken bzw. um Erbbaurechtsverträge. ergänzend sind
das Stadtplanungs- und Vermessungsamt betroffen wegen der Wertermittlung. zum gesamten
Themenkomplex hat eine Arbeitsgruppe ein "Gemeinsames Rundschreiben" vom 7. August 1995
erarbeitet, das der Rat der Bürgermeister am 17.08.1995 zur Kenntnis genommen hat und das
demnächst im Dienstblatt Teil I veröffentlicht werden wird.

3. Bauanträge sind - auch im Zusammenhang mit dem SachenRBerG - wie ganz normale Bauanträge
zu behandeln und zu prüfen.

• 3.1 Bauordnungsrechtlich müssen die Vorhaben alle Anforderungen der BauO Bln und der auf
Grund der BauO Bln erlassenen Vorschriften sowie die sonstigen technischen Vorschriften
einhalten.

• 3.2 Die Frage nach der planungsrechtlichen Zulässigkeit kann auftreten z.B., wenn der
Einbau einer Heizung/eines Bades, der Anbau eines Zimmers oder Ähnliches beantragt wird.
Solche Vorhaben dienen erkennbar der Wohnnutzung, sodass sich die Frage stellt, ob eine
Wohnnutzung zulässig ist oder ob eine unzulässige Nutzung verfestigt würde und deshalb
das Vorhaben abgelehnt werden muss. Bei derartigen Bauanträgen ist daher auch hier die
normale planungsrechtliche Prüfung erforderlich:

a. Falls ein B-Plan existiert, gelten nur dessen Festsetzungen. Unseres Wissens gibt es
noch keine diesbezüglichen B-Pläne.
(Anmerkung: Kleingartenkolonien im Westteil Berlins im größeren Umfang sind
planungsrechtlich gesichert. Dort ist Wohnen aber unzulässig, weil sie als Grünflächen
ausgewiesen sind. Im Übrigen gilt das SachenRBerG im Westteil nicht.)

b. Für Vorhaben im Zusammenhang bebauter Ortsteile gilt § 34 BauGB. Hier erhebt sich
die Frage, ob sich die Wohnnutzung und ob sich das Vorhaben nach Maß und Stelle auf
dem Grundstück in den Ortsteil einfügt.
Falls ja = Genehmigung; falls nein = Ablehnung.

c. Der Regelfall wird ein Vorhaben im Außenbereich gemäß § 35 BauGB sein. Kolonien
haben in aller Regel keine Ortsqualität. Dann wird zu prüfen sein, ob es sich um ein
sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB handelt, das öffentliche Belange nicht
beeinträchtigen darf. Öffentliche Belange sind beispielhaft in § 35 Abs. 3 BauGB
aufgezählt:

o Verstoß gegen den Flächennutzungsplan,
o Verfestigung einer Splittersiedlung,
o Belange der Landschaftspflege werden beeinträchtigt,
o Ortsbild wird verunstaltet.

4. Wenn nach den vorgenannten Regeln ein Vorhaben zu versagen ist, muss eine Anhörung nach
§ 28 VwVfG erfolgen. Dabei kann das SachenRBerG in Betracht kommen. So kann z.B. der
Antragsteller behaupten, dass er berechtigt wohnt, die Frage der planungsrechtlichen Zulässigkeit
sich also nicht stellt. Er beruft sich damit auf Bestandsschutz. das ist eine anspruchsbegründende
Tatsache, die er nachweisen muss.
Ein solcher Nachweis kann erfolgen:

• Durch Vorlage der Bau- und Nutzungsgenehmigung,
• durch Nachweis der Billigung staatlicher Stellen,
• durch Vorlage des Kauf-/Erbbaurechtsvertrages gem. SachenRBerG.

Hierbei handelt es sich um den Nachweis, dass er der Anspruchsberechtigte im Sinne des
Gesetzes ist. Dazu gibt es Ausführungen in dem "gemeinsamen Rundschreiben" vom 7. August
1995. Entsprechende Auszüge dieses Rundschreibens sind als Anlage diesem Protokoll beigefügt.
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5. Ist dieser Nachweis geführt, steht dem Planungsrecht nichts mehr entgegen. Dann muss sich
das beantragte Vorhaben im Rahmen des Bestandsschutzes halten. Überschreitungen des
Bestandsschutzes sind unzulässig. Hingewiesen wird auf die Sonderfälle des § 35 Abs. 4 bzw. 5
BauGB.

Anlage zu 21.2

ABSCHRIFT

Gemeinsames Rundschreiben über die Anwendung des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes
(SachenRBergG) bei kleingärtnerisch genutzten Grundstücken im Eigentum des Landes Berlin
vom 7. August 1995

Nach dem am 1.10.1994 in Kraft getretenen Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBergG) können
sich die in § 1 betroffenen Rechtsverhältnisse grundsätzlich auch auf Kleingartenanlagen erstrecken.
Die Senatsverwaltung für Finanzen hat mit Rundschreiben vom 5. Mai 1995 - IV B 3 - generelle
Verfahrensweisen zur Veräußerung von Grundstücken des Landes Berlin aufgrund des SachenRBerG
sowie Vertragsmuster für Erbbaurechts- und Verkaufsverträge vorgegeben, die wir nachstehend in
überarbeiteter Form noch einmal bekannt geben.

Bei Ansprüchen von Nutzern in Kleingartenanlagen sind diese Verfahrensregelungen entsprechend
anzuwenden. Im Übrigen wird auf die in den Bezirksämtern bereits vorliegenden Vertragsmuster
verwiesen.

Das Anliegen des SachenRBerG, BGB-konforme Sachenrechtsverhältnisse zu schaffen, führt jedoch in
Kleingartenanlagen, in denen in der Regel eine Wohnnutzung ausgeschlossen ist, zu kleingarten-, bau-
und vermessungsrechtlichen Problemen, die in Anbetracht der zahlreichen Anträge von den Nutzern der
Kleingartenparzellen einer einheitlichen Handhabung bedürfen.

Wir bitten deshalb ergänzend, die hiermit bekannt gemachten besonderen Verfahrensregelungen bei der
Umsetzung des SachenRBerG in Kleingartenanlagen zu beachten.

.......

3.3. Bauliche Investitionen

3.3.1. Bebauung mit einem Eigenheim mit Billigung staatlicher Stellen ohne Bestellungeines
Nutzungsrechts

Für die Billigung staatlicher Stellen errichteten Gebäude ohne Bestellung eines Nutzungsrechts,
also ohne dringliche Absicherung, soll ein Besitzschutz begründet und die Verkehrsfähigkeit der dort
getätigten Investitionen hergestellt werden.

Begriff "Eigenheim":

Die Begriffsbestimmung des § 5 Abs. 2 SachenRBerG bedarf der Erläuterung. In der DDR war auch
der Bau von Zweifamilienhäusern Eigenheimbau (§ 1 Abs. 2 der Durchführungsbestimmung zur
Verordnung über den Neubau, die Modernisierung und Instandsetzung von Eigenheimen vom 18.
August 1987 - GBl. I S. 125).

Ein "Eigenheim" ist auch stets von einer "Wohnlaube" abzugrenzen, denn das SachenRBerG
knüpft an die vorgefundenen Besitzstände an und hat nur solche Berechtigungen zum Gegenstand,
denen Investitionen zugrunde liegen, die bei korrektem Vorgehen der staatlichen Stellen der
DDR zur Begründung eines dringlichen Nutzungsrechts und zur Entstehung selbständigen
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Gebäudeeigentums hätten führen können (sog. Prinzip der Nachzeichnung). Für Wohnlauben
und zu Freizeitzwecken dienende Datschen bestand dazu keine Veranlassung. Dort reichte
das vertragliche Besitzrecht aus. Zwar gab es im Recht der DDR keine Definition des Begriffes
"Eigenheim", es ist jedoch nach Sinn und Zweck der Eigenheimvorschriften der ehem. DDR
und dem Prinzip der Nachzeichnung des SachenRBerG von folgenden Mindestanforderungen
auszugehen:

das Gebäude muss zum Ablauf des 2.10.1990 von dem Nutzer zu Wohnzwecken genutzt
worden sein. Anderenfalls hätte es der Nutzer in der Hand, durch spätere Nutzungsänderung
die Voraussetzungen des Gesetzes nachträglich herbeizuführen. Eben so sind die Gebäude
dann kein Eigenheime, wenn sie am 3. Oktober 1990 der Erholung, Freizeitgestaltung oder
kleingärtnerischen Bewirtschaftung dienten. Ein für den Wohnbedarf bestimmtes und wie
ein Eigenheim ausgestattetes Gebäude kann jedoch auch zu den letztgenannten Zwecken
genutzt werden. Dies ist dann der Fall, wenn der Nutzer in dem Gebäude bis zum Ablauf des
2. Oktober 1990 nicht seinen Lebensmittelpunkt hatte. Aus diesem Grunde knüpft das Gesetz
auch nicht zwingend an das formelle Kriterium der Meldung der Hauptwohnung an. Dies würde
dort zu ungerechten Ergebnissen führen, wo die Eintragung in das Melderegister nicht den
tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Die frühere Eintragung in das Melderegister der DDR
ist insoweit nur ein möglicher Anhaltspunkt, jedoch keine Voraussetzung. Maßgeblich für die
jeweilige Feststellung des Lebensmittelpunktes ist vielmehr, wo sich der Nutzer im Jahresschnitt
gesehen überwiegend aufgehalten hat und wo er seine sozialen Kontakte unterhielt. Ein
dauerndes Wohnen liegt im Zweifel nicht vor, wenn das Haus während der Sommermonate als
Domizil genutzt wurde. Hatte der Nutzer zusätzlich zudem Wohngebäude noch eine Wohnung
angemietet, ist davon auszugehen, dass das Wohngebäude nicht den Lebensmittelpunkt darstellt.
Diese Vermutung dient der Vermeidung von Missbrauchsfällen. Hat der Nutzer tatsächlich seinen
Lebensmittelpunkt im Ergebnis in dem Eigenheim gehabt, so hat er dies zu beweisen. Der Nutzer
kann also die genannte Vermutung durch eigenen Beweisantritt ausräumen. Er hätte dann
seinen Lebensmittelpunkt in dem Wohngebäude, also dem Eigenheim gehabt und zusätzlich eine
Wohnung angemietet.

Ferner muss das Gebäude zum dauernden Wohnen geeignet sein, es muss mindestens eine
Wohnung enthalten, d.h., eine zusammenhängende Gruppe von Räumen, die für das Leben auch
als Familie in einem Haushalt geeignet, in sich abgeschlossen und ganzjährig benutzbar ist. Dazu
gehören:

• Anschluss an das allgemeine Elektrizitätsnetz,
• eigener Frischwasseranschluss (Tiefbrunnen ausreichend),
• eigene Abwasserentsorgung (Sickergrube ausreichend),
• winterfeste Heizung, alle Räume müssen erwärmt werden können (nicht notwendig durch

eigene Heizkörper),
• Sanitärraum, d.h. im Wohngebäude müssen Toilette und Waschgelegenheit (nicht

notwendigerweise Dusche) vorhanden sein. Der Sanitärraum muss räumlich von dem
Wohnraum getrennt sein,

• Wohnraum, d.h. mindestens ein abgeschlossener Raum, der Hauptfunktionen des Wohnens
dient, auch Wohnschlafzimmer und Wohnküche ausreichend. Das Tageslicht muss durch
mindestens ein Fenster unmittelbaren Zugang haben,

• Küche (auch als Wohnküche) mit Kochgelegenheit und Möglichkeiten zur Aufbewahrung von
Lebensmitteln, Geschirr und Haushaltsgeräten,

• Mindestraumhöhe: die lichte Höhe der Wohnräume oder des Wohnraumes muss mindestens
2.200 mm betragen,

• die bauliche Gesamtbeschaffenheit des Gebäudes muss für eine Nutzung des Gebäudes
durch eine Familie geeignet sein,
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• Massivbau des Gebäudes. Diese Voraussetzung bedeutet nicht notwendigerweise eine
klassische Bauweise in Form einer "Stein - auf - Stein - Konstruktion", jedoch muss die
Bauweise eine solche sein, die der Dauerhaftigkeit und Massivität eines Eigenheims
entspricht. Dabei ist die Bausituation in der früheren DDR allerdings zu berücksichtigen,
z.B. der Mangel an geeignetem Baumaterial und Bauweisen im Wege der Selbst- oder
Nachbarschaftshilfe. Danach ist zu beurteilen, ob das Gebäude in der DDR für einen
objektiven Betrachter die "Stufe zum Eigenheim" überschritten hat. Da das SachenRBerG
an die Verhältnisse zum Ablauf des 2.10.1990 anknüpft, sind die Verhältnisse zu diesem
Zeitpunkt maßgeblich. Es dürfen also keine Maßstäbe aus den alten Bundesländern
hinsichtlich der Errichtung von Eigenheimen unbesehen auf die Verhältnisse im Beitrittsgebiet
übertragen werden.

 

3.3.2. Billigung staatlicher Stellen (§ 10 SachenRBerG)

Der Nutzer hat die Billigung staatlicher Stellen i.S. des § 10 SachenRBerG für die Errichtung eines
Eigenheims auf dem Grundstück nachzuweisen. Danach ist für die Billigung grundsätzlich eine
ausdrückliche Anordnung oder Gestattung der dort genannten Stellen notwendig. § 10 Abs. 1 S. 2
SachenRBerG stellt klar, dass eine Billigung auch dann vorliegen kann, wenn die nach DDR-Recht
zu beachtenden Vorschriften für die bauliche Nutzung fremder Grundstücke nicht eingehalten worden
sind. Eine Ausnahme hiervon stellt § 10 Abs. 2 SachenRBergG dar: eine erteilte Baugenehmigung oder
Bauzustimmung stellt eine Billigungszumutung auch für die bauliche Nutzung des Grundstücks überhaupt
dar. Ebenso soll in den Fällen, in denen fünf Jahre nach Fertigstellung des Bauwerks vor Ablauf des
2.10.1990 eine behördliche Abrissverfügung nicht ergangen ist, von einer "Billigung" der baulichen
Nutzung des Grundstücks überhaupt auszugehen sein.

• Gebilligte Bebauung aufgrund eines Überlassungsvertrages

Hat der Nutzer mit Billigung staatlicher Stellen aufgrund eines Überlassungsvertrages zu
Wohnzwecken auf dem Grundstück ein Eigenheim errichtet, so stehen ihm die Ansprüche aus dem
Sachenrechtsbereinigungsgesetz zu (Vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. B SachenRBergG). Hat der
Nutzer ein bebautes Grundstück mit einem solchen Vertrag zur Nutzung erhalten und wohnt er in
dem überlassenem Gebäude, so gilt folgendes:

Hat der Nutzer die Wohn- oder Nutzfläche des Gebäudes um mehr als die Hälfte der bisherigen
Fläche vergrößert, hat er ebenfalls die Ansprüche aus dem SachenRBerG. Dies gilt auch, wenn die
Aufwendungen über die Hälfte des Gebäudesachwerts liegen. Zugunsten des Nutzers werden zu den
belegbaren Aufwendungen Pauschalbeträge in Ansatz gebracht, deren Höhe von der Laufzeit des
Vertrages abhängt. Maßgeblich ist, ob der Wert der baulichen Investitionen des Nutzers einschließlich
pauschaler nicht nachweisbedürftiger Aufwendungen und/ oder notwendiger Verwendungen im
Laufe des Vertrages einmal der Hälfte des Sachwertes des Gebäudes im Wertermittlungszeitpunkt
ohne Berücksichtigung der baulichen Investitionen des Nutzers überschritten hat (§ 12 Abs. 2 Nr. 2
SachenRBerG, vgl. Bundesrats-Drucks. 515/93, S. 111).

• Gebilligte Bebauung von als Wohnhäuser geeigneten und hierzu dienenden Gebäuden

Hierzu weisen wir insbesondere auf § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. e) SachenRBerG hin, nach dem das
Gesetz auf den Erwerb oder den Bau von Eigenheimen anzuwenden ist, wenn "als Wohnhäuser
geeignete und hierzu dienende Gebäude aufgrund eines Vertrages zur Nutzung von Bodenflächen
zur Erholung (§§ 312 bis 315 des Zivilgesetzbuches der DDR) errichtet wurden, es sei denn,
dass der Überlassende dieser Nutzung widersprochen hatte". Dieser Tatbestand wird häufig in
Kleingartenanlagen erfüllt sein. Die "Errichtung" eines solchen Gebäudes umfasst auch den Umbau
von der Laube zum Eigenheim sowie Maßnahmen, die einer Neuerrichtung entsprechen
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(§ 12 Abs. 1 SachenRBerG).

Der "Überlassene" i.S. des Gesetzes ist der Grundstückseigentümer oder der ihn vertretende
Verwalter. Der Anspruch ist auch dann begründet, wenn die Zustimmung des Überlassenden fehlte
oder nicht nachweisbar ist.

• "Im Umfang vergleichbare bauliche Investition"

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b) SachenRBerG stellt eine allgemeinere Ausnahme vom
Ausschluss der vertraglichen Nutzungen dar. Damit soll der Nutzer auch im Falle einer vertraglichen
Bodennutzung die Ansprüche aus dem SachenRBerG erhalten, wenn er das Grundstück mit
Billigung staatlicher Stellen bebaut oder eine im Umfang vergleichbare bauliche Investition
vorgenommen hat und ihm hierfür das Grundstück als Bauland hätte bereitgestellt und ein
Nutzungsrecht verliehen bzw. Gebäudeeigentum oder eine Rechtsträgerschaft übertragen
werden müssen. Durch die Generalklausel des § 3 Abs. 2 Satz 2 SachenRBerG sollen
atypische Sachverhalte aufgefangen werden, die sich wegen der häufigen und vielgestaltigen
Missachtung gesetzlicher Regelungen durch die Behörden der DDR nicht lückenlos in gesetzlichen
Regelbeispielen erfassen lassen. Mit dieser weiten Definition soll letztlich die Rechtsprechung
die Möglichkeit der Streitentscheidung erhalten. Deshalb sollte bei Vorliegen sog. "Vergleichbarer
Investitionen" zunächst Zurückhaltung hinsichtlich eines Vertragsabschlusses geübt werden, sofern
nicht eindeutig vom Gesetz erfasste Sachverhalte gegeben sind.

.....

Ergänzende Hinweise für das Verfahren bei Grundstücken in Kleingartenanlagen

V. Öffentlich-rechtliche Auswirkungen

17. Teilungsgenehmigung

§ 120 SachenRBerG enthält eine Modifikation des § 20 BauGB. § 19 BauGB wird nicht berührt, so dass
gemäß § 19 Abs. 4 Nr. BauGB eine Teilungsgenehmigung nicht erforderlich ist, wenn der Bund, ein Land
oder eine Gemeinde als Eigentümer, Verwalter oder Erwerber beteiligt ist.

Soweit eine Teilungsgenehmigung erforderlich ist, ist auszuführen, dass nach dem wesentlichen Prinzip
beider Gesetze den Nutzern Rechte an bestimmten Grundstücksflächen zustehen.

§§ 21 - 27 SachenRBerG enthalten hierfür Regeln, die wesentlich auf die zu DDR-Zeiten vorgenommene
Vermessung oder auf die tatsächliche Inanspruchnahme - möglichst dem DDR-Recht entsprechend -
abstellen. Zusätzlich sind die Vorgaben der Vermögenszuordnung, insbesondere die Festsetzung in
einem Zuordnungsplan bindend (vgl. § 23, 24 SachenRBerG).

Das Recht der Teilungsgenehmigung nach den § 19 ff BauGB findet daher nur sehr eingeschränkt
Anwendung; nach § 120, Abs. 1 SachenRBerG sind die Genehmigungsvoraussetzungen des § 20
BauGB nur mit Maßgaben anzuwenden: Die Vorgaben der ehemaligen Liegenschaftsdokumentation,
die Inhalte einer Nutzungsurkunde mit Grenzeintragungen oder Vermögenszuordnungsbescheide
mit Angaben über Grenzen sind entscheidend, im übrigen wird die Teilungsgenehmigung nach dem
Bestand und nicht etwa nach § 30 oder § 34 BauGB erteilt. Innerhalb von förmlich festgelegten
Sanierungsgebieten sowie Entwicklungsbereichen gilt dies entsprechend; in diesen Gebieten unterliegt
weiter der Ankauf von Grundstücken sowie die Bestellung eines Erbbaurechts nach dem SachenRBerG
nicht der Genehmigung (§ 120 Abs. 4 SachenRBerG).

Grundstücksteilungen sind weiter nicht notwendig in den Fällen, in denen die Sachenrechtsbereinigung
im Rahmen einer Bodenneuordnung nach dem Bodensonderungsgesetz vorgenommen wird. Soweit
Teilungsgenehmigungen erforderlich sind, läuft die Anwendung des § 120 SachenRBerG praktisch auf
einen Vorrang der im SachenRBerG bezeichneten Kriterien vor denen des § 20 BauGB hinaus.
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18. Erschließung

Der Abschluss von Kauf- bzw. Erbbaurechtsverträgen begründet keinen Anspruch auf öffentliche
Erschließung. Die Frage, ob im Rahmen der Teilungsgenehmigung die bauordnungsrechtliche
Erschließung im Sinne von § 4 Abs. 1 BauOBln zu prüfen ist, ist im Grundsatz zu verneinen. Maßgeblich
kann nur die Erschließung im Sinne der Zulässigkeitsvorschriften der §§ 30 ff BauGB sein, d.h. es
muss ein gesicherter Zugang zu einer öffentlichen Straße bestehen, ferner muss Wasserversorgung,
Entwässerung und Elektrizitätsversorgung vorhanden sein. Die drei letztgenannten Elemente dürften kein
Problem sein, denn diese Anlagen waren bisher schon vorhanden - in welcher Form auch immer - und
werden durch die Teilung nicht berührt. Auch eine wegmäßige Erschließung war vorhanden; es reicht
aus, dass diese weiterhin benutzbar ist. Es ist also davon auszugehen, dass es sich beim Eigenheim
auf Kleingartenland um ein dem Wohnen dienendes und dafür auch geeignetes Gebäude handelt, das
aufgrund bisheriger Rechtsverhältnisse in der Kleingartenanlage bereits erschlossen wird.

Die für die Veräußerung bzw. die Bestellung von Erbbaurechten an Grundstücken des Landes Berlin
vorgegebenen Vertragsmuster sehen für Grundstücke in Kleingartenanlagen bei Abschluss des Kauf-
bzw. Erbbaurechtsvertrages folgende Erklärung des Nutzers vor:

"Der Nutzer erklärt, dass ihm die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen aufgrund bisheriger
Rechtsverhältnisse bekannt ist und dass ihm ferner bekannt ist, das ggf. eine Neuanpassung seiner
Nutzungsrechte an den Gemeinschaftsanlagen erforderlich ist".

Für die Neuregelung der Nutzungsrechte an diesen Anlagen wird der Nutzer selbst privatrechtlich
Sorge tragen müssen. Er wird hierüber nur mit dem jeweiligen Zwischenpächter bzw. der
Kleingartengemeinschaft, in deren Eigentum sich die Gemeinschaftsanlagen befinden auseinandersetzen
können.

19. Baurechtliche Beurteilung

19.1 Bestandsschutz

Die baurechtliche Zulässigkeit wird durch das Sachenrechtsbereinigungsgesetz nicht verändert.
Soweit eine Wohnnutzung rechtmäßig oder gebilligt ist (vgl. oben Nr. 3.3.), genießt sie baurechtlich
Bestandsschutz. Das Gebäude kann weiter als Wohnung genutzt werden, auch eine angemessene
Modernisierung ist möglich. Nutzungsänderungen sowie qualitativ und quantitativ wesentliche
Änderungen sind vom Bestandsschutz nicht gedeckt. Mit dem Untergang des Gebäudes erlischt der
Bestandsschutz.

19.2 Planungsrechtliche Einordnung

Für die Ermittlung des Bodenwertes wird das Liquidationsverfahren zugrunde gelegt (vgl. Nr. 24.1.).
Dieses Verfahren ist nicht anwendbar, wenn die betroffene Fläche/Parzelle nach planungsrechtlichen
Regeln bebaubar ist. Daher muss eine planungsrechtliche Einordnung vorgenommen werden.

Ist ein Bebauungsplan festgesetzt, ist für die planungsrechtliche Einordnung allein der Bebauungsplan
maßgebend. Besteht kein Bebauungsplan, liegt die Fläche/Parzelle entweder in einem im
Zusammenhang bebauten Ortsteil ("Innenbereich" - § 34 BauGB) oder im Außenbereich (§ 35 BauGB).
Ein "Innenbereich" liegt erst vor, wenn eine tatsächliche aufeinanderfolgende, also zusammenhängende
Bebauung vorhanden ist, die trotz Baulücken den Eindruck der Geschlossenheit vermittelt. Die zu
beurteilende Fläche/Parzelle muss Bestandteil dieses Bebauungszusammenhangs sein. Mehrere
einzelne oder verstreute Wohnhäuser bilden noch keinen Bebauungszusammenhang. Weiterhin muss
der Bebauungszusammenhang Ortsteilqualität haben, d.h. er muss ein gewisses Gewicht besitzen und
Ausdruck organischer Siedlungsstruktur sein. Im übrigen wird auf die Arbeitshilfe der Senatsverwaltung
für Bau- und Wohnungswesen - II D 2 - von 1991 zur Anwendung der §§ 34, 35 BauGB verwiesen.
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Liegt die Fläche/Parzelle nicht in einem "Innenbereich", so liegt sie zwangsläufig im Außenbereich.
Kleingartenkolonien sind in aller Regel Außenbereich, weil die Ortsteilqualität fehlt.

Abgrenzungsprobleme können sich ergeben, wenn z.B. die betroffenen Flächen/Parzellen am Rande
einer Kleingartenanlage liegen, ggf. sogar mit direkter Zufahrt zum öffentlichen Straßennetz und/oder
mit eigenem Hausanschluss an das öffentliche Versorgungsnetz, oder wenn sich Übernahmeanträge in
einem engeren Bereich häufen. In diesen Fällen empfiehlt es sich, zusammen mit dem Stadtplanungsamt
den Bereich und seine Abgrenzung einmal insgesamt zu beurteilen.

19.3 Planerische Maßnahmen

Anlass zu planerischen Maßnahmen kann bestehen, wenn betroffene Flächen/Parzellen im
Flächennutzungsplan als Baufläche dargestellt sind oder wenn aufgrund der vorhandenen Struktur und
Bausubstanz nach planerischen Gesichtspunkten die Festlegung als Baugebiet nahe liegt. Bei einer
Häufung von anspruchsberechtigten Nutzern in einem selbständig nutzbaren Bereich der Anlage ist zu
prüfen, ob das Ziel Grünfläche - Dauerkleingärten - an dieser Stelle weiterhin verfolgt werden soll oder ob
diese entsprechenden Teilflächen/Parzellen für eine andere Nutzung, z.B. als WA, vorgesehen werden
sollen.

Ist bei vorhandenen Gebäuden im Außenbereich wegen ihres Zustandes oder wegen ihrer geringen
Größe mit einem Ersatzbau oder mit Erweiterungen zu rechnen, so ist zu beachten, dass solche
Maßnahmen nach § 35 Abs. 4 Nr. 2 bzw. 5 BauGB in der Fassung des § 4 Abs. 3 BauGB-MaßnahmenG
als sog. begünstigte Vorhaben erleichtert zulässig sein können. Wird in solchen Fällen daran
festgehalten, dass die Flächen auf Dauer in den Status des Kleingartens zurückfallen sollen, kann auch
insoweit die Aufstellung eines Bebauungsplans mit der Festsetzung Dauerkleingarten angezeigt sein. Mit
der Festsetzung des Bebauungsplans wird die Anwendung des § 35 BauGB ausgeschlossen; bis dahin
kann von den Sicherungsinstrumenten Gebrauch gemacht werden.

Sind Planänderungen beabsichtigt, sowohl vom Flächennutzungsplan (FNP) wie durch Bebauungsplan,
sollten die Verfahren so rechtzeitig eingeleitet werden, dass veränderte Planungsabsichten im Rahmen
des Grundstücksgeschäfts bei der Bodenwertermittlung berücksichtigt werden können.

Dieser Beitrag wurde in TOP 21.2 der Als behandelt.

VWGO

Bearbeitungszeiten im Widerspruchsverfahren

Die Bearbeitung von Widersprüchen zieht sich vor allem bei Sonderbauten oft über längere Zeiträume
hin. Um nicht die Gefahr einer Untätigkeitsklage zu riskieren, sollten folgende Grundsätze beachtet
werden.

Die Untätigkeitsklage gem. § 75 i.V.m. § 68 Abs. 2 VwGO hat folgende Voraussetzungen:

1. Einlegung des Widerspruchs und

2. keine Entscheidung in angemessener Frist, also grds. drei Monate; kürzer bei Vorliegen besonderer
Umstände, z. B. objektive Dringlichkeit

(Hinweis: Im Baugenehmigungsverfahren gilt die spezialgesetzliche Frist für die Behördenentscheidung
gemäß § 70 BauO Bln)

und folgende Folgen:

Ist der Grund für die lange Verfahrensdauer unzureichend, z. B. Personalmangel oder Urlaubszeit,
entscheidet das Gericht in der Sache.
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Ist der Grund für die lange Verfahrensdauer zureichend, z. B. besondere Schwierigkeit, Beteiligung Dritter
oder anderer Behörden erforderlich, bestimmt das Gericht eine Frist für die Entscheidung durch die
Behörde und setzt das gerichtliche Verfahren bis dahin aus.

Um sich vor einer Untätigkeitsklage zu schützen, sollte vor Ablauf der 3-Monats-Frist, also u.U. bereits
bei der bezirklichen Abhilfeprüfung, eine längere Verfahrensdauer gegenüber dem Widerspruchsführer
erklärt und ein entsprechender Vermerk in die Akte aufgenommen werden.

§ 75 VwGO

Ist über einen Widerspruch oder über einen Antrag auf Vornahme eines Verwaltungsakts ohne
zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden, so ist die Klage
abweichend von § 68 zulässig. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung
des Widerspruchs oder seit dem Antrag auf Vornahme des Verwaltungsakts erhoben werden, außer
wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Liegt ein zureichender
Grund dafür vor, dass über den Widerspruch noch nicht entschieden oder der beantragte Verwaltungsakt
noch nicht erlassen ist, so setzt das Gericht das Verfahren bis zum Ablauf einer von ihm bestimmten
Frist, die verlängert werden kann, aus. Wird dem Widerspruch innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist
stattgegeben oder der Verwaltungsakt innerhalb dieser Frist erlassen, so ist die Hauptsache für erledigt
zu erklären.

§ 68VwGO

(1) Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts
in einem Vorverfahren nachzuprüfen. 2Einer solchen Nachprüfung bedarf es nicht, wenn ein Gesetz dies
bestimmt oder wenn

1. der Verwaltungsakt von einer obersten Bundesbehörde oder von einer obersten Landesbehörde
erlassen worden ist, außer wenn ein Gesetz die Nachprüfung vorschreibt, oder

2. der Abhilfebescheid oder der Widerspruchsbescheid erstmalig eine Beschwer enthält.

(2) Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 entsprechend, wenn der Antrag auf Vornahme des
Verwaltungsakts abgelehnt worden ist.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 56.3 der Als behandelt. Stand 04-2012

Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Umfang der Bauzeichnungen für eine Abgeschlossenheitsbescheinigung gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1
Nr. 1 und 2 bzw. § 32 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 WEG

Im bauaufsichtlichen Verfahren wurde bisher die Vorlage von Grundrisszeichnungen in der Regel als
ausreichend für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen angesehen. In letzter Zeit fordern
Grundbuchämter jedoch vermehrt weitere Bauzeichnungen, wie z.B. Ansichten und Schnitte, nach.

In einem Großteil der Fälle mag eine Grundrisszeichnung durchaus für die Beurteilung der
Abgeschlossenheit ausreichend sein. Die Verfahrensweise, die vorzulegenden Bauvorlagen auf
Grundrisszeichnungen zu beschränken, findet im Gesetz keine Stütze.

Richtig ist, dass die Richtlinien des Landes Berlin vom 21. April 1977, welche die diesbezüglichen
Ausführungsvorschriften des Bundes vom 23. März 1974 auch in Berlin einführen, über die
"Bauzeichnungen" keine näheren Angaben machen, außer denen, dass aus ihnen die Abgrenzung der
einzelnen Einheiten von Wohnungs- und Teileigentum deutlich hervorgehen muss.
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Die o.g. Gesetzesstellen verlangen von den Bauzeichnungen aber auch, dass aus ihnen "die
Lage und Größe der im Sondereigentum und der im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden
Gebäudeteile ersichtlich ist (Aufteilungsplan) ...". Offenbar hielten es die Verfasser der o.g. Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift nicht für notwendig, auch hierüber nähere, namenkonkretisierende Ausführungen
zu machen. Dadurch kann aber selbstverständlich nicht der Inhalt des Gesetzes geändert werden.

Unter dem Begriff "Größe" in der Gesetzesnorm wird nicht nur die Grund- oder Geschossfläche
verstanden, die aus einem Grundriss ersichtlich ist, sondern auch die Höhe der Räume; ferner die Frage,
ob es ein Keller- oder/und ein Dachgeschoss gibt.

Literatur und Rechtsprechung fordern deshalb übereinstimmend, dass die Bauzeichnungen "außer
Grundrissen auch Schnitte und Ansichten des Gebäudes enthalten" müssen (Bärmann/Pick, WEG,
Kommentar, 12. Auflage, 1990, § 7 Rand-Nr. 33 mit Angaben von umfänglicher Rechtsprechung).
Siehe auch die Beschlüsse des bayerischen Oberlandesgerichts vom 31.07.1980 und des Landgerichts
Lüneburg vom 30.04.1979, in Rechtspfleger 1980/435 bzw. 1979/314.

Das Verfahren der Bauaufsichtsbehörde stellt eine sogenannte Arbeitshilfe" für das Grundbuchamt
dar, das über die Bildung von Wohnungseigentum anhand der Abgeschlossenheitsbescheinigung
zu entscheiden hat. Letztere hat bekanntlich nicht den Charakter eines Verwaltungsaktes, weil sie
gegenüber dem Grundbuchamt keine Bindungswirkung entfaltet. Der Grundbuchrichter bzw. der
Rechtspfleger ist nicht an den Inhalt der Abgeschlossenheitsbescheinigung gebunden.

Wird also die Bauaufsichtsbehörde quasi in gesetzlicher "Amtshilfe" für das Grundbuchamt tätig,
so bestimmt der Auftraggeber den Umfang der von ihm benötigten Unterlagen. Wenn also die
Grundbuchämter darauf bestehen, auch Schnitt und Ansichten von dem Gebäude zu erhalten, ist
die Bauaufsichtsbehörde daran gebunden und kann diesen Auftrag nicht auf das ihr genehme Maß
reduzieren.

Freilich würde es die Arbeit der Bauaufsichtsbehörde erleichtern, gäbe es in Berlin eine
einheitliche Gerichtspraxis. Dem Vernehmen nach begnügen sich viele Grundbuchämter mit den
Grundrisszeichnungen, während einzelne Schnitte und Ansichten nachfordern, was einen erneuten
Arbeitsvorgang und damit eine erhöhte Belastung der Bauaufsichtsbehörde zur Folge hat.

Auf Grund der vorgenannten Ausführungen ergibt sich eindeutig, dass die Grundbuchrichter zur
Nachforderung derartiger Bauzeichnungen berechtigt sind.

Dieser Beitrag wurde in TOP 19.8 der Als behandelt.

Wohnungseigentumsgesetz (WEG) - Erfassung der Umwandlungen von Miet- in
Eigentumswohnungen

Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat mit Beschluss vom 20. Januar 1983 (37. Sitzung TOP 19
- Drucksachen 9/461 und 9/922) den Senat aufgefordert, die Bezirke anzuweisen, künftig alle
Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen lückenlos zu erfassen.

Es sind deshalb Kopien von allen erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen an die dafür zuständige
Abt. Vermessung der zuständigen Senatsverwaltung zu übersenden. Wenn es ohne unvertretbaren
Mehraufwand möglich ist, sollte dabei auch das Baujahr der betroffenen Gebäude angegeben werden.

Die Niederschriften über die Amtsleitersitzungen der Bauaufsicht am 9. Mai 1983 (TOP 109.12.1), 16.
September 1987 (TOP 10.5) und 14. Februar 1990 (TOP 21.3) werden damit gegenstandslos.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 4.9 der Als behandelt.
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Versorgungssicherheit mit Wärme , Wasser und Hausstrom zwecks Gefahrenabwehr im
Wohneigentum Rundschreiben VI D Nr. 19/2006

Rundschreiben VI D Nr. 19/2006

Sicherung der Versorgung von Wohnungen mit Wärme (Heizperiode), Wasser und Hausstrom zur
Gefahrenabwehr im Rahmen der Ersatzvornahme

hier: Wohnungseigentum

Die Bezirksämter haben in ihrer Funktion als Wohnungsaufsichtsbehörde zum Schutz von Mietern
einzugreifen, wenn die Versorgungsunternehmen Bewag/Vattenfall, Gasag, Berliner Wasserbetriebe
u. a. eine Versorgungssperre verhängen, weil bestehende Verträge durch die Grundstückseigentümer
nicht erfüllt wurden. Nach bisheriger Praxis wurden im Falle einer Wohnungseigentümergemeinschaft
die einzelnen Eigentümer gesamtschuldnerisch als Pflichtige einer zur Gefahrenabwehr erfolgten
Ersatzvornahme herangezogen.

Anlässlich einer Anfrage des Bezirksamtes Mitte bezüglich eines Beschlusses des Bundesgerichtshofs
vom 02. Juni 2005, in dem die Teilrechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft anerkannt wird,
soll die Frage für alle Bezirksämter Berlins geklärt werden, ob in Zukunft statt der Eigentümer persönlich
nur noch die Wohnungseigentümergemeinschaft haftet.

In seinem Beschluss legt der BGH fest, dass grundsätzlich die Wohnungseigentümergemeinschaft mit
ihrem Verwaltungsvermögen haftet, soweit sie bei der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums
am Rechtsverkehr teilnimmt. Dies soll insbesondere bei Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen im
Außenverhältnis der Fall sein. Daneben kommt eine akzessorische gesamtschuldnerische Haftung der
Wohnungseigentümer nur dann in Betracht, wenn diese sich neben dem Verband klar und deutlich auch
persönlich verpflichtet haben.

Die Abschlüsse der Verträge mit den Versorgungsunternehmen durch die
Wohnungseigentümergemeinschaft stellen Rechtsgeschäfte im Außenverhältnis dar und lassen sich
daher als Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums und somit als Teilnahme am Rechtsverkehr
werten.

Allerdings ist die 9. Zivilkammer des Landgerichts Berlin in ihrem Urteil vom 27. Oktober 2005 trotz
des BGH-Beschlusses, den die Kammer im Übrigen als verfehlt erachtet, bei einem Vertrag zwischen
Wohnungseigentümern und einem Versorgungsunternehmen für Wasserver/-entsorgung weiterhin von
der persönlichen gesamtschuldnerischen Haftung der Eigentümer ausgegangen. Für diese Entscheidung
beruft sich die Kammer auf § 1 I der Vertragsbestimmungen über die Wasserversorgung in Berlin (VBW)
und § 1 II 2 der Allgemeinen Bedingungen für die Entwässerung in Berlin (ABE), wonach der Vertrag
allein mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer zustande kommt, wenn nicht explizit eine anderweitige
vertragliche Vereinbarung geschlossen wurde.

Unabhängig von der Frage, ob diese Rechtsprechung auch auf die anderen Versorgungsbetriebe zu
übertragen ist, bleibt festzuhalten, dass es in diesem Fall um die Haftung aus dem Vertrag selbst ging.

Von einer solchen vertraglichen Haftung ist eine gesetzliche Haftung, wie die aufgrund einer hier in Rede
stehenden Ersatzvornahme im verwaltungsrechtlichen Vollstreckungsverfahren, zu unterscheiden. Eine
derartige Haftung trifft den Pflichtigen aufgrund eines bestimmten Verhaltens und nicht etwa aufgrund
der Verletzung eines Vertrages mit dem Bezirksamt. Damit gleicht sie weniger einer vertraglichen
als viel mehr einer deliktischen Haftung, die für Wohnungseigentümer gemäß § 840 BGB eine
gesamtschuldnerische ist. Es erscheint fraglich, wie sich ein Eigentümer in diesen Fällen neben der
Gemeinschaft persönlich verpflichten soll, so wie es der BGH verlangt, da gerade kein Rechtsgeschäft
geschlossen wird.
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Deshalb ist davon auszugehen, dass der BGH zwar beabsichtigte, eine Regelung insbesondere für die
Haftung aus zweiseitigen Rechtsgeschäften zu treffen, aber vorgenannte Fälle der Haftung aus Gesetz
aufgrund einer Ersatzvornahme nicht im Blick hatte und demnach nicht regeln wollte.

Dementsprechend weise ich darauf hin, dass der BGH-Beschluss derartige Fälle nicht betrifft und es bei
der bisherigen Praxis, also der gesamtschuldnerischen Inanspruchnahme der einzelnen Eigentümer,
bleibt. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass diese Sichtweise von den Verwaltungsgerichten nicht
geteilt wird. Daher bitte ich um Mitteilung, falls eine gegenteilige Entscheidung bekannt wird.

Im Auftrag
Th. Meyer

Dieser Beitrag wurde in TOP 51.12.3 der Als behandelt.   Stand 04-2012

§ 7 WEG Kein Siegelungserfordernis für Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Die Forderung des AG Lichtenberg nach Anbringung eines Siegels auf den Aufteilungsplänen ist aus Nr.
7 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Ausstellung von Bescheinigungen gemäß § 7 Abs. 4 Nr.
2 und § 32 Abs. 2 Nr. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes nicht ableitbar.
Sowohl für die Abgeschlossenheitsbescheinigung selbst als auch für den dazugehörenden
Aufteilungsplan ist nach dieser Vorschrift die Anbringung eines Stempels oder Siegels vorgesehen. Es
ist lediglich die Verbindung von Bescheinigung und Aufteilungsplan mittels Schnur und Siegel oder durch
übereinstimmende Aktenbezeichnung zur Verdeutlichung der Zusammengehörigkeit vorgeschrieben.
.
Dieser Beitrag wurde in TOP 66.5 der Als behandelt. -Stand Jan 2011-

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ?

Kein Eintrag

Zu diesem Thema gibt es aktuell keine Informationen.

Wohnungsaufsichtsgesetz (WoAufG)

Wohnungsaufsichtliche Maßnahmen in leerstehenden Wohnungen

Im Jahre 1990 wurde das Gesetz zur Beseitigung von Wohnungsmissständen in Berlin
(Wohnungsaufsichtsgesetz- WoAufG Bln) durch § 1 Abs. 3 dahingehend verschärft, dass es auch
Anwendung auf ungenehmigt leerstehende, zu Wohnzwecken genehmigte Wohnungen findet.

Der 5. Senat des Oberverwaltungsgerichts Berlin hat mit seinen inzwischen rechtskräftigen Urteilen
vom 13. Juni 2002 entschieden, dass eine Mangellage auf dem Berliner Wohnungsmarkt nicht mehr
vorhanden ist und damit die Zweite Zweckentfremdungsverbotsverordnung (2. ZwVbVO) am 1.
September 2000 automatisch außer Kraft getreten ist.

Daraus folgt, dass es keine ungenehmigt leerstehenden, zu Wohnzwecken genehmigten Wohnungen auf
Grund dieser Vorschrift mehr gibt und ein Tätigwerden der Wohnungsaufsichtsbehörden in leerstehenden
Wohnungen mit dieser Begründung nicht mehr möglich ist.

Für leerstehende Sozialwohnungen gelten die Zweckentfremdungsvorschriften des § 7 Abs. 3 des
Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen (WoBindG) in Verbindung mit § 27
Abs. 7 des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz - WoFG) weiter.
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Unter Berücksichtigung der Entspannung auf dem Berliner Wohnungsmarkt und vor dem Hintergrund der
knappen Haushaltsmittel wird man aber auch bei ungenehmigt leerstehenden, mit Mängeln behafteten
Sozialwohnungen in der Regel zu dem Ergebnis kommen, dass es nicht mehr opportun ist, diese mit den
Mitteln des Wohnungsaufsichtsgesetzes dem Wohnungsmarkt wieder zuzuführen.

Davon unberührt bleiben Maßnahmen in leerstehenden Wohnungen, die zur Aufrechterhaltung der
ordnungsgemäßen Benutzbarkeit bewohnter Wohnungen notwendig sind.

Dieser Beitrag wurde in TOP 43.2 der Als behandelt.

Kosten für Gutachten zur Ermittlung der Ursachen für Schimmelpilzbefall (Rd-Nr. 32 Abs. 4 der AV
zum WoAufG Bln)

Bei Schimmelpilzbefall in Wohnungen, wie auch bei allen anderen Wohnungsmängeln, muss die Woh-
nungsaufsichtsbehörde die Mängelursache zweifelsfrei feststellen, da sie im Falle des Erlasses einer
Mängelbeseitigungsanordnung gemäß § 3 Absatz 4 WoAufG Bln die Arbeiten zu bezeichnen hat.

Im Übrigen ist dieses auch zum Erlass eines hinreichend bestimmten Verwaltungsakts unumgänglich.
In der Regel sind Langzeitmessungen mittels Thermohygrographen oder Messungen der Oberflächen-
temperaturen der betroffenen Wände aufschlussreich.

Sieht sich die Wohnungsaufsichtsbehörde außer Stande, die Mängelursache festzustellen, ist ein Sach-
verständiger hinzuzuziehen. Die Kosten dafür sind von der Wohnungsaufsichtsbehörde zu tragen.

Dieser Beitrag wurde in TOP 53.7 der Als behandelt. Stand 04-2012

Wohnen auf Baustellen

Zur Frage des Wohnens auf Baustellen wurde dargelegt, dass das regelmäßige Schlafen (Wohnen)
in Baubuden und Unterkünften auf Baustellen (arbeitsrechtlich: "Tagesunterkünfte auf Baustellen")
unzulässig ist.

Wegen der höheren Anforderungen, die an Aufenthaltsräume auf Grund der BauOBln und des
WoAufG Bln zu stellen sind, wird auch beim Vorliegen der planungsrechtlichen Voraussetzungen eine
Genehmigung für solche Nutzungen nur in besonders gelagerten Einzelfällen denkbar sein.

Dieser Beitrag wurde in TOP 19.9.4 der Als behandelt.

AV WoAufG außer Kraft - gelten die Regelungen noch?

Die AV WoAufG Bln sind mit Ablauf des 31. Januar 2011 außer Kraft getreten. Bis zu einer neuen
AV WoAufG Bln sind die Regelungen der außer Kraft getretenen AV WoAufG Bln im Sinne der
Selbstbindung der Verwaltung weiter anzuwenden.

Dieser Beitrag wurde in TOP 74.2 der Als behandelt.  Stand: 01/2015

Leistungspflicht der Wohnungsaufsicht zur Sicherstellung der Versorgung

Die Wohnungsaufsicht ist nach wie vor zur Sicherstellung der Versorgung verpflichtet. Dazu ist
bei Mit-teilung einer beabsichtigten Liefersperre durch den Versorger ein Verfahren gegen den
Verfügungsberechtigten mittels Versuchs der freiwilligen Abhilfe (Anhörung) gem. § 11 Abs. 1 WoAufG
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Bln einzulei-ten. Davon ist allerdings abzusehen, wenn für den Versuch der gütlichen Einigung zu wenig
Zeit zur Verfügung steht (§ 11 Abs. 2 WoAufG Bln).
Die Anordnung zur Sicherstellung der Versorgung ist mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung
gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO und der Androhung der Ersatzvornahme - Leistung der künftigen
Vorauszahlungen - zu verbinden. Zahlungsrückstände des Verfügungsberechtigten sind in keinem Fall zu
übernehmen.
Anders als in der Vergangenheit ist jedoch die Eingriffsgrundlage. Bisher war die Anordnung auf
§ 3 i. V. m. § 9 WoAufG Bln zu stützen. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin
stellt der drohende Ausfall der Versorgung mit Elektrizität, Gas oder Trinkwasser auf Grund von
Liefersperren wegen Nichtzahlung eine Gefahr im Sinne von § 17 ASOG dar und ist deshalb mit dieser
Eingriffsgrundlage zu verfolgen.
Diese Entscheidung hat zu den Ersten Verwaltungsvorschriften zur Änderung der AV WoAufG Bln
vom 17. August 2009, ABl. S. 2257, geführt. Obwohl dort nicht aufgeführt, finden diese Vorschriften
sinngemäß auch Anwendung auf Liefersperren der Fernwärmeversorgung.
Das weitere Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des VwVG.

.

Dieser Beitrag wurde in TOP 63.15 der Als behandelt -Stand Nov2009-.

Zweckentfremdung

Folgen des Außerkrafttretens der 2. ZwVbVO, Rundschreiben VI F Nr. 10/2003

Bei der bauaufsichtlichen Beteiligung der Wohnungsämter im Baugenehmigungsverfahren sind
nach dem Außerkrafttreten der Zweiten Zweckentfremdungsverbots-Verordnung (2. ZwVbVO) die
Ausführungen des Rundschreiben VI F Nr. 10/2003 der für das Bau- und Wohnungswesen zuständigen
Senatsverwaltung vom 3. Juni 2003 (siehe Anlage) zu beachten.

Anlage zu 43.10.1

ABSCHRIFT

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Bezirksämter (alle) von Berlin- Bau- und Wohnungsaufsichtsamt -

Rundschreiben VI F Nr. 10/2003 Folgen des Außerkrafttretens der Zweiten Zweckentfremdungsverbots-
Verordnung
(2. ZwVbVO)

Mit seinem Urteil vom 13.06.2002 hat der 5. Senat des Oberverwaltungsgerichts Berlin (u.a. unter dem
Aktenzeichen OVG 5 B 20.01) entschieden, dass die 2. ZwVbVO am 01.09.2000 automatisch außer Kraft
getreten ist, da spätestens im August 2000 dem Land Berlin alle marktrelevanten Daten vorlagen, die ein
Ende der Mangellage auf dem Berliner Wohnungsmarkt evident machten (S. 43 des Urteils). Gegen diese
Urteile wurden von SenStadt Nichtzulassungsbeschwerden eingelegt, die jedoch keinen Erfolg hatten,
vgl. u.a. Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 13.03.2003, Az.: BVerwG 5 B 255.02. Damit
sind die Urteile des Berliner Oberverwaltungsgerichts rechtskräftig geworden.

Wohnungen, die dem Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) bzw. dem Belegungsbindungsgesetz
(BelBindG) unterliegen, sind vom Außerkrafttreten der 2. ZwVbVO nicht betroffen. Die genannten
Gesetze sehen besondere Kriterien vor, nach denen eine Zweckentfremdung genehmigt werden kann.
Für die dem WoBindG und BelBindG unterliegenden Wohnungen sind deshalb grundsätzlich auch
weiterhin Genehmigungen für den Leerstand, die zweckfremde Nutzung, die bauliche Veränderung oder
für den Abriss durch die Wohnungsämter erforderlich.
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Für die Beteiligung der Wohnungsämter im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bedeutet dies:

1. Für die dem WoBindG und dem BelBindG unterliegenden Wohnungen ist eine Beteiligung weiterhin
erforderlich.

2. Für die übrigen Wohnungen kann eine Beteiligung nunmehr entfallen.

Im Auftrag

Gez. Th. Meyer

Dieser Beitrag wurde in TOP 43.10.1 der Als behandelt.   Stand 04-2012
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